
F. 25V. Ä

<Z .^ZN^!. ^-^A°

< ^

-G.

^

Dorpater

Juristisch^ Studien.

Herausgegeben

v o n d e n P r o f e s s u r e n

0r. I . ßngelmann, Dr. O. Krdmann

lls. M. von Aohland.

IV. Band, l. M l f t e X " ' ^ ^

/^-)i?

(7/7//)

Jurjew (Islpat).
I n Kommiss ion bei E. I . Karow.

58Z5.

^ 7 5" ^-P^XZ^"



Ao2Lo.,s«o I^uZ^poiu. — lOpi,««^, l3 ' lo Iwnn 1895 I-,

^ .



Dorpater

Juristische Studien.

Herausgegeben

v o n d e n P r o f e s s o r e n

llr. Z. Ongelmann, Nr. K. Krdmann,

Ils. W. von Hohland.

Band IV.

Inrjew (Zorpat).
I n K o m m i s s i o n be i E. I . K a r o w .

5896.



^03L<X16N0 IioNZ^POK», — I<)pl>ßU1>, ü-lo K L I ^ o i » 1896 r.

Gedruckt bei C. Maltiesen in Iurjew,



A n h a l t .

Seit«.

I, Das Stiafrecht des estländischen Ritter- und Landrechts mit be-
sonderer Berücksichtigung der Tödtungsoerbrechen. Von Lauä.
^uris E r n s t B a r o n M a y b e l l 1

II. Das Bauerpachtland in Oesel nach der Agrarordnung von 1865.
Von 0»uä. ^uris SylvesterRetzsche 33

III. Kann nach Kuiländischem Erbrecht dem Ehegatten durch Testament
das ihm »d wtsstato Gebührende entzogen werden? Von J u -
l i u s S c h i e m l l n n , mit Nachwort von C. E r d m a n n . . 43

IV, Das Gnmdzinsrecht nach liv-, est- und curlandischem Privat-
recht. Von V. K u p f f e r 83

V. Ueber den Nießbrauch der verwittweten Mutter am Vermögen
ihrer minorenneu Kinder nach cuiländischem Recht, Bon J u l i u s
S c h i e m l l n n 117

VI , Was Recht am adligen Güterfamilienfideilommiß nach Liv-, Est-
und Curlandischem Privatrecht. Von O»uä. ^uris H e r m a n n
Lutz au 143





I.

Das Strafrecht des estländischen Ritter- und
Landrechts

mit besonderer Berücksichtigung der Tödtungzverbrechen.

Ein Beitrag zur Geschichte des estländischen Strafrechts während
der letzten sechzig Jahre schwedischer Herrschaft.

Von '

c»u6. ^uris Ernst Baron Maydell.

Anleitung.
Vorliegende Arbeit sollte ursprünglich die Tödtungsver-

brechen in Estland während der ganzen schwedischen Periode
behandeln, im Oberlandgerichts- resp. Bezirksgerichts-Archiv
fanden sich jedoch aus dem 16. und der ersten Hälfte des
17, Jahrhunderts gar keine Criminalacten vor, so daß das
benutzte Actenmaterial sich auf die Zeit von 1652—1709 be-
schränkt'), d. h. auf die Periode, die unmittelbar dem Er-
scheinen des Crusiusschen Ritter- und Landrechts folgte. Diese
Arbeit wird sich daher darauf beschränken müssen, die An-
wendung der in diesem Gesetzbuch enthaltenen strafrechtlichen
Bestimmungen, vorzugsweise bei den Tödtungsverbrechen, zu
beleuchten.

Als Estland 1561 fchwedisch wurde, war das sogenannte
„rothe Buch" in Zeltung, ein Rechtsbuch, bestehend aus den

1) Bis aus ein Urtheil aus dem Jahre I6I9, das als Präjudicat
einer andern Acte beigefügt war,

D°I». Zur, St Nd, I?, I. l



sämmtlichen Privilegien der Dänischen Könige (darunter das
Wllldemar-Erichsche Lehnrecht), der Hoch- und Ordensmeister,
einem Auszug der longobardischen Lehnrechte, Beschlüssen so-
wohl allgemeiner Livländischer Landtage, als der Ritterschaft
von Harnen und Wierland, verfaßt von dem Secretär der
Ritterschaft Wolfgang Scheffel im Jahre 1546'). Auch das
Wiek-Oeselsche Lehnrecht ist aller Wahrscheinlichkeit nach im
übrigen Estland in Geltung gewesen und als Vervollständi-
gung der einheimischen Rechte auch die livlandischen Ritter-
Rechte, namentlich das „umgearbeitete". I n Bezug auf das
Gerichtsverfahren galt, abgefehen von im „rothen Buch" ent-
haltenen Regeln über das mannrichteiliche Verfahren, Fabri's
tdi-mulars proourktoi-uin, wie aus der plattdeutfchen Auf-
schrift, und dem Inhalt desselben hervorgeht.

Als bloße Sammlung von Urkunden und Rechtsbestim-
mungen ohne systematische Ordnung, war aber das „rothe
Buch" an sich schon für den Gerichtsgebrauch ungeeignet, und
dieser Mangel mußte mit der Zeit immer fühlbarer werden,
da die Quellen des geltenden Rechts sich mehrten, die Be-
kanntschaft mit den durch Gerichtsvraxis und Gewohnheit
festgestellten Grundfätzen immer fchwieriger wurde, und zugleich
die Nothwendigkeit der Rechtskenntniß sich steigerte. Diese Ur-
sachen bewogen den Ritterschaftssecretären Moritz Brandis,
entweder aus eigenem Antriebe oder im Auftrage der Ritter-
schaft, eine systematische Zusammenstellung aller giltigen Rechts-
bestimmungen auszuarbeiten. Um das Jahr 1600 scheint
diese Arbeit, die unter dem Namen „Ritterrechte des Fürsten-
thums Ghsten" bekannt ist, vollendet worden zu sein. Ob
dieses Rechtsbuch von den Landräthen und der Ritterschaft

1) Geschichtliche Uebersicht der Grundlagen und der Entwickelung
d. Provmzialrechts in den Ostseegouvernements, Petersburg 184b, I , p. 14<!
l4b ff., dem auch das Folgende meist entnommen ist.



abprobirt oder der schwedischen Regierung zur Bestätigung
zugestellt worden ist, darüber findet sich kein Nachweis,
letzteres namentlich scheint nicht wahrscheinlich, soviel ist
gewiß, daß es seit Beginn des 17. Jahrhunderts den Ge-
richten als Richtschnur gedient hat. Von Interesse ist, daß
Vrandis ausdrücklich als Subsidiärrecht die Kaiserrechte an-
führt und sich oft auf das umgearbeitete livländifche Ritter-
recht bezieht.

Aber auch Nrandis Arbeit mußte bald veralten; da, wie
es im Vorwort zum Ritter- und Landrecht heißt ') : „sich aller-
hand Streitigkeiten und Rechtfertigungen, wie gemeiniglich auf
langwierige Kriege zu folgen pfleget, sowohl in Grenz- als
Successions- und andern Sachen von Jahren zu Jahren mehr
und mehr erheben; solches aber nicht wenig daraus entstanden,
daß die Privilegia, Ritter- und Land-Rechte nur geschrieben,
die wohlhergebrachten Gebräuche aber guten Theils in den
von etzlichen hundert Jahren her gehaltenen Landgerichts-
Protocollen gleichsam verborgen liegen, und mit viel Zeit und
Mühe aufgesucht werden müssen, dahero den wenigsten be-
kannt, und sich daraus niemand in entstehenden Fällen, was
Rechtens, erholen kann; derer Advocaten, Procuratoren und
mit unterlaufenden Bönhasen allhier zu geschweige«, die ent-
weder aus ebenmäßiger Unkündigkeit hiesiger Ritter-Rechte
und Gebräuche, oder aus geldgieriger Zanksucht die streitenden
Partheyen auf ausländische fremde Rechte, und dadurch in
große Weitläufigkeit und Unkosten verleiten. Derowegen und
damit solchem eingerissenen, mehr und mehr überhand neh-
menden landverderblichem Uebel, samt aus den Processen. ge-
meiniglich entstehenden Verbitterungen der Gemüther, und

I ) Des Herzogthums Ehsten Ritter» und Landrechte. Sechs Bücher,
Erster Druck. Mit erläuternden Urkunden und ergänzenden Beilagen her-
ausgegeben von I , PH, G. Ewers. Dorpat 182l. p. 106.
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zugleich allen Thätlichkeiten und Selbstgerichten, so viel immer
möglich, gewehret werde, die löbliche Ritter- und Landschaft
ihre eigene Rechte wissen, und sowohl das königl. Landgericht,
als Untersassen mit unnöthigen, verdrießlichen, geldfressenden
Processen verschonet bleiben möge, als haben :c. . . ."

Naher beauftragten die Landräthe den aZsessor pi'i-
marius des Burggerichts Philipp Kruse mit der Redaction
einer neuen Codification des geltenden Rechts, die dieser,
unterstützt vom Ritterschaftssecretären Kaspar Meyer, genannt
Rosenstock, noch vor dem Jahre 1650 beendete. Dieses Ge-
setzbuch, bekannt unter dem Namen „des Herzogthums Ehsten
Ritter- und Landrechte", zerfällt in sechs Bücher: 1) Vom
Landgerichte, gerichtlichem Proceß und was demselben ange-
hörig; 2) Von Ehesachen und Vormundschaften; 3) Von Te-
stamenten, Legaten oder Geschäften, Erbschaften und Erbgang,
Donationen und Geschenken; 4) Von Contracten, Besitz,
Eigenthum, Gewähr und Verjährung; 5) Von peinlichen
Sachen, Injurien, Gewalt, zugefügtem Schaden, Strafen und
Bußen; 6) Des Fürstenthums Ehsten Polizey- und Landes-
Ordnung.

Das Ritter- und Landrecht zeichnet sich dadurch aus,
daß fast Mter jedem Artikel die Quellen angegeben sind, aus
welchem derselbe zusammengestellt ist. Diese Quellen sind:
1) Die heilige Schrift'). 2) Verschiedene einheimische Rechts-
bücher, Urkunden, Privilegien, Landtagsbeschlüsse. 3) Gerichts-
gewohnheiten, d, h. Protocolle des Oberlandgerichts, nament-
lich die in die Collectaneen des Moritz Brandis aufgenommenen.
4) Verschiedene Hilfsrechte, so namentlich das römische, d. h.
die Digesten, das canonische, das sächsische Landrecht, die

I) Hauptsächlich wird citirt das Mosaische Gesetz, doch finden sich
auch Citate aus dem Neuen Testament, ja sogar aus den Apokryphen
(Histor, von Susann«, 6 l . beim Meineid),



Carolina «. 5) Die Schriften von verschiedenen Juristen,
so namentlich von C a r v z o w , M e v i u s , Wesenbec:c.
Für das 5. Buch, das uns hier speciell beschäftigen soll, ist
als Quelle, neben den einheimischen, in erster Linie die Ca-
rolina zu nennen, deren Bestimmungen die Hauptgrundlage
für das Strafrecht des R,- und L,-R,'s bilden.

Von juristischen Schriften kommen hier namentlich
C a r p z o w ' s z>i-aotie<l isrum oriminalium und ^ui'isi'ru-
clßntill t'ai-onsis in Betracht, ferner Schriften von M e v i u s ,
G l l i l und anderen.

I m 48. Titel des 5. Buches des R,- und L,°R.'s, der
das Einführungsgesetz enthält, heißt es Art. 1'): Nachdem
das gegenwärtige Ritter- und Landrecht mit einhelliger Be-
willigung der ganzen Ritter« und Landschaft in diese Ordnung
mit Fleiß zusammen getragen, durch die Herren Landräthe
mit Zuziehung fürnehmer aus dem Adel dazu gevollmächtigter
Personen durchgesehen, berathschlaget, erwogen und endlich von
der durchlauchtigsten, großmächtigsten Fürstin und Fräulein
Christinen, der Schweden, Gothen und Wenden Königin und
Grbfräulein, Großfürstin in Finnland, Herzogin in Ehsten
und Carelen, Fräulein über Ingermannland, als Souveräne
und dieser Lande höchsten Obrigkeit, gnädig confirmiret worden,
so soll hinfüro in diesem Fürstenthum Ehsten nach sothanem
Ritter- und Landrechte gänzlich procediret, geurtheilet und
nach dessen Inhalt die vorkommenden streitigen Sachen im
Gerichte entschieden werden, also und dergestalt, daß so etwas
in ein oder dem andern sich begebenden Fall, vor diesem
anders, als in diesem neuen Ritter- und Land-Rechte dispo-
niret und geordnet wäre, erkannt worden, dasselbe künftig
keineswegs soll allegiret werden, vielmehr aber, was demselben

1) R - u, L -R, p 463 ff.
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zuwider, gänzlich aufgehoben, auch niemand die vor diesem
durch Urtheil und Recht entschiedenen Sachen, unter dem
Behelf dieser jetzigen Rechtsordnung, von neuem zu reassu-
miren, oder in Streit und Recht zu ziehen, bemächtiget noch
berechtiget sein. Artikel 2 besagt, daß als Subsidiärrecht die
Kaiserrechte zu gelten hätten, und Art, 3 bestimmt, daß RechtZ-
gewohnheiten, die dem Gesetze nicht widersprechen, „diesem
beschriebenen Rechte gleich gelten und in Erörterung der
streitigen Sachen in Acht genommen werden sollen."

Was die in Art, I erwähnte königliche Sanction anbe-
trifft, fo ist sie nie erfolgt, denn nachdem das Project am
11. Nov. 1650 der Königin mit der Bitte um Bestätigung
vorgestellt worden war, traf im Januar 1651 eine königliche
Resolution in Reval ein, die besagt, daß der Bitte der Ritter-
schaft nicht willfahrt werden könne, bevor nicht das Gesetzbuch
durchgesehen worden, und es sich gezeigt haben werde, „daß
die Bestätigung desselben ohne Beeinträchtigung der höchsten
Gewalt und anderer Personen statt haben könne". Darauf
vergingen aber 40 Jahre, ohne daß zu dieser Dursicht ge-
schritten worden wäre, und erst 1690 gelang es den vielfachen
Bemühungen der Ritterschaft, einen Befehl des Königs Karl X I ,
zu erwirken, durch den eine Commission unter Vorsitz des
Generalgouverneuren zur Durchsicht und Begutachtung der
Crustusschen Arbeit eingesetzt wurde. Doch scheint auch diese
Commission sich nie constituirt zu haben, denn 1699 bestimmt
Karl X I I . , daß das frühere Project eines Gesetzbuches, da es
von niemandem durchgesehen und veriftcirt worden sei, nur
in den mit den Privilegien und den Lehnrechten überein-
stimmenden Artikeln Gesetzeskraft haben solle. Erst bei der
Unterwerfung unter Rußland ist es mit anderen Statuten
und Privilegien und Rechten von Peter dem Großen bestätigt
worden.

Nichtsdestoweniger begann aber die estländische Ritter-



schaft doch bald das R,- und L.-R. in ihren Gerichten in
Anwendung zu bringen — citirt wird es in den Acten aller-
dings erst im Jahre 1664, doch stimmen auch die älteren
Urtheile inhaltlich mit dm Bestimmungen desselben überein —
und die schwedische Regierung ließ, durch fortwährende Kriege
beschäftigt, diesen Umstand aus den Augen. So wurde
Kruse's Werk allmählich die alleingiltige Quelle des estlän-
dischen Lllndrechts. — Neben diesem einheimischen fand aber
auch das schwedische Recht in Estland Eingang, und seit dem
Jahre 1600 schon macht sich das Bestreben der schwedischen
Regierung geltend, die schwedischen Landrechte in Estland ein-
zuführen,, jedoch ohne Erfolg; nur einige wenige während
dieser Periode publicirte Gesetze, die entweder speciell für
Estland erlassen, oder ausdrücklich auf diese Provinz ausge-
dehnt wurden, erlangten Geltung, bis sie durch eine mildernde
Tendenz der Gerichtspraxis bald wieder außer Uebung kamen.
Dieses gilt besonders von den Kindsmordplacaten von 1665
und 1684, die neben dem Duellplacat von 1682 die einzigen
in den Acten angeführten schwedischen Gesetze sind.

I . Allgemeine Ueberficht über das Strasrecht des
Mitten und Fandrechts und das Hersahren.

Die strafrechtlichen Nestimmungen des R- und L.°R.'s
sind enthalten im fünften Buch desselben, das in 48 Titel
zerfällt. I n der Anordnung des Stoffes läßt sich ein ge-
wisses System nicht verkennen; das Buch beginnt mit den
Verbrechen gegen die Religion, darauf folgen die Delicte gegen
Staat und Obrigkeit, hieran schließen sich dann die gemein-
gefährlichen Verbrechen, Landfriedensbruch, Todtfchlag, Mord
und Straßenraub, Diebstahl, die Verbrechen gegen die Sitt-
lichkeit, Fälschungsverbrechen, Hausfriedensbruch, Injurien:c.
Zum Schluß folgen Nestimmungen allgemeineren Inhalts



über Versuch, „Linderung peinlicher Strafen" :c., die etwa
dem allgemeinen Theil moderner Strafgesetzbücher entsprechen.
Titel 48 enthält, wie schon erwähnt, das Einsührungsgesetz
des ganzen Gesetzbuches.

Was nun die Strafen anbelangt, so kann man sie im
Hinblick auf die Carolina im Allgemeinen als milde bezeichnen,
denn die schwersten Strafen derselben. Viertheilen, Lebendig -
begraben und Pfählen, ebenfo Ertränken kommen nicht vor.
Die Todesstrafe bestand in der Regel in Enthauptung mit
dem Schwert, nur auf einige wenige Verbrechen, wie Gottes-
lästerung, Zauberei, „Mordbrand", Sodomie, war der Feuer-
tod gesetzt, doch hat hier die Praxis mildernd gewirkt, wie
aus einem Urtheil des Oberlandgerichts vom Jahre 1696')
hervorgeht, in welchem es heißt: „da je und allerwegen allhier
in praxi also gehalten worden, daß die Sodomiten öffentlich
decolliret und hernach verbrannt werden"; ferner aus einem
Urtheil z>ow ino«näii vom Jahre 1698^), in welchem bestimmt
wird, Beklagter solle verbrannt, „doch aber vorhero an dem
in den Scheiterhaufen gefetzten Pfahl mit dem Stricke er-
würget werden", Der Strafe der Enthauptung und nach-
heriger Verbrennung sollten nach den Kindsmordplacaten auch
die Kindsmörderinnen unterworfen werden.

Ginige qullliftcirte Tödtungsverbrechen fowie Kirchenraub
follten mit dem Rade bestraft werden. Das Manngericht
urtheilt auch in der Regel so, das Oberlandgericht leuterirt
dann aber gewöhnlich das Urtheil, indem es bestimmt, daß
Inculpat enthauptet, sein Kopf aber auf den Pfahl genagelt,
sein Körper aufs Rad geflochten und an der Landstraße auf-
gestellt, oder aber unter dem Galgen verscharrt werden

N Marg ina l ien zum R , - u , L - R , von I . H. R i c s e n k a m p f :
. Buch 25, T i te l Ar t , 1 p, 5N<>,zum 5.
2) M a r g , 5, 7, I , P, 5s'3
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solle'). Indessen finden sich auch Erkenntnisse die auf Rä-
dern lauten, so in einem Fall von Raubmord aus dem
Jahre 1684.

Auf qualificirten Diebstahl endlich, d. h. im Rückfall,
im Betrage von über „fünf von den besten ungarischen Gulden
oder Ducaten')", mittelst Einbruchs oder Einsteigens oder
bewaffnet verübt, stand der Tod durch den Strang. Alle
diese Strafen konnten noch durch Reißen mit glühenden
Zangen und Schleifen zur Richtstätte verschärft werden, doch
scheint das in der Praxis auch nicht üblich gewesen zu sein,
dagegen findet sich öfters als qualificirendes Moment in den
Urtheilen die Bestimmung, die Exemtion in looc» 6s1ioti vor-
zunehmen. Der Todesstrafe am nächsten steht die Verfestung
oder Friedloslegung, eigentlich nur eine Interimsstrafe, die
den flüchtigen Verbrecher traf. Ob sie in diefer Periode noch
üblich war, ist fraglich. Das R.- u. L,-R. bestimmt zwar'),
daß flüchtige Landfriedensbrecher „sammt ihren Helfershelfern
sammt und sonders in die Acht und friedlos erkläret werden
fallen, und ihr Leib auf beschehene Achts-Erklärung jedermann
erlaubt seyn, also daß niemand daran freveln und verbrechen
kann", und regelt die rechtlichen Verhältnisse derselben, und
auch das Duellvlacat vom Jahre 1682 bedroht flüchtige
Duellanten mit der Acht: unter den Acten aus damaliger Zeit
hat sich aber nichts darauf bezügliches gefunden. I n Reval
stammt das letzte bekannte Verfeftungs - Urtheil aus dem
Jahre 1669').

1) Ibiäom, ,'>, 18, 1. p, 5N'i. Die Strafe des Näderns bezog sich
aber immer nur aus Männer, Frauenzimmer wurden cnchauptct, 3t.- u,
L,-R. 5, 16. 2.

2! N.- und L,-R. 5>, 19. I.
ci) Idiäßm 5>. 9, 1, und 5>. 40, 1.—5,
4) Eugen von N o t t b c c k : Die alte Lriminalelwonit Reuals.

New! 1884, p 13,
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Von verstümmelnden Strafen sind nur erwähnt: Aus-
reißen der Zunge für Gotteslästerung, Fluchen und Schwören >),
ferner das Abhauen der Schwurfinger beim Meineids und
das Abschlagen der rechten Hand für gewaltsame Nefreiuung
von Gefangenen'). Das Ausstechen der Augen kommt
nicht vor.

Die Körperstrafe, im R.- u. L.-R. Staupenschlag ge-
nannt, wird im Gesetz nur als willkürliche Strafe neben
andern erwähnt. Sie wurde in der Regel, in Gestalt von
Ruthen, am „Kirchenpost" oder „ Kirch enprang" exsequirt.
Das Maximum scheinen 40 Paar Ruthen gewesen zu sein,
„mit jedem Paar dreimal gestrichen." Die Strafe konnte ge-
theilt werden, d. h. „zu zweyen Mahlen, 20 Paar vertheilt')",
was als Milderung der Strafe angesehen wurde °). Die
Ruthen konnten mit Geld abgelöst werden, ein Paar mit
einem Reichsthaler,

Unter den Freiheitsstrafen wird Gefängniß auch nur
als arbiträre 'Strafe erwähnt, ein Maximum der Dauer oder
andere nähere Bestimmungen finden sich nicht; in dem mir
zugänglichen Actenmaterial hat sich kein auf Gefängniß lau-
tendes Urtheil gefunden. Nur das Duellplacat bestimmt für
Uebertretung seiner Vorschriften Gefängniß auf 2 bis 3 Jahre
mit dem Zusatz, daß der Verurtheilte nicht in seinen „Loge-
mentern" sitzen solle, sondern, wenn das Verbrechen in der
Stadt geschehen, „im Schloß in der Wachtmeisterkammer oder
einem andern dergleichen dienlichen Ort , sonst auf einem
andern unserer Schlösser und Häuser, nach Proportion und
Bewandtniß des dem Beleidigten Theil angethanen Schimpfes

i ) R.- u. L.-R, 5. l . i .
2> N.« ' l . L.-R, 5. 3. 1.
3) Ibiclsin .'». 37. 5.
4) Marg. 5. 12, 3. p, 564. Urtheil vom Jahre 1703,
5) Ibidem Piot. von 1704.
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und Verunglimpfung')". Dagegen kommt die Landesver-
weisung im Gesetz und in den Urtheilen öfter vor, so bei
Zauberei, Meineid, Vergiftung von Wasser und Weide, Kinds-
mord, Diebstahl, vielen Verbrechen gegen die Sittlichkeit zc.

Unter den Vermögensstrafen nimmt die Mannbuße, das
alte Wergeld, die erste Stelle ein. Eine adliche Mannbuße
betrug 200 Reichsthaler, eine gemeine oder ordinäre 40. Es
wird zur Zahlung von ganzen und halben Mannbußen ver-
urtheilt, und zwar in allen den Fällen von Tödtungsver-
brechen, wo die poLna orciiuarig, nicht eintreten kann. Außer-
dem finden sich noch Geldstrafen für Beleidigung des Gouver-
neurs, der Gerichte:c. und endlich für Violirung des Duell-
placats im Betrage von 2000 bis 3000 Th. S. M. ' ) . Die
Strafgelder follten zu je einem Drittheil der Kirche, dem
Kläger, und „dem, der das Gerichte bei sich hegen läßt')",
zufallen. I m Unvermögensfalle trat Ruthenstrafe im oben
angegebenen Maße oder Gefängniß an die Stelle der Geldstrafe.

Als Nebenstrafe findet sich die Ehrlosigkeit, die entweder
besonders ausgesprochen wurde, wie beim Meineid, oder
ipso jure eintrat. I m R- u. L.-R. handelt hiervon der: „Von
ehrlosen oder anrüchtigen Leuten" überschriebene Titel 39 des
5. Buches. Art. 1, „Welche an ihren Ehren und Stande
bestecket seyn, als da sind: die wegen Dieberei, Raub, Mord,
Brand, Zauberey, Vergiftung, Verrätherey, Kirchenraub, Mein-
eydes, falscher Zeugniß, begangener Untreu, Falsches und anderer

1) Livländischc Landesurdnung Ausgabe von I70'>, Riga,
I>. 361 ff.

2) Marg. 5. 32, 2. p, 568, wonach 2 Thaler S,M. - l
Reichsthaler,

3) R,- u, L.-R, 5, 42, 3, laut Marg,, zu dieser Stelle bestimmt
ober eine Resolution der Königin Christinn vom Jahre 1634, dem Könige
gebühre die eine Hälfte der Strafgelder, die andere solle zwischen Kläger,
Kirche und Richter getheilt werden.
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groben Uebelthaten gerichtlich verklaget, überwunden und con-
demniret worden, und dafür gebüßet haben; itoin die Jahr
und Tag in der Verfestung geblieben; itsm die Haut und
Haar, Leib und Leben oder Glieder vom Galgen, Pranger
und Stauvenschlagen, dazu man sie durch Urtheil und Recht
vertheilet, gelöset, oder durch andere lösen lassen, alle diese
werden für ehrlose und anrüchtige Leute gehalten. Art 2,
Die nun ein Mahl durch Urtheil und Recht ehrlos und an-
rüchtig geworden seyen, die mögen, wann sie anderweit mit
solcher Uebelthllt, und Laster bezüchtiget werden, mit ihrem
Eide nicht unschuldig werden,"

Endlich wird auf Kirchensühne, auch Kirchenzensur ge-
nannt, als Nebenstrafe erkannt, bei allen Tödtungsverbrechen,
bei denen Beklagte nicht zum Tode verurtheilt worden, bei
einigen Verbrechen gegen die Sittlichkeit:c. Worin sie be-
stand, geht weder aus dem Gesetz noch aus den Acten hervor.

Bei der Zumessung der Strafe wurde die verbüßte Unter-
suchungshaft immer in Berücksichtigung gezogen, und wenn
es sich herausstellte, daß der Beklagte unschuldig war, wurde
der Kläger zur Leistung des Schadenersatzes und in der Regel
noch für seine leichtsinnige Klage zur Ruthenstrafe verurtheilt,
wie das aus mehreren mir vorliegenden Acten hervorgeht,

Beihilfe, Begünstigung, Hehlerei und unterlassene An-
zeige bevorstehender oder schon begangener Verbrechen sollte
auch „je nach Gelegenheit und Größe der Uebelthat am Leben,
Leib oder Gut gestrafet werden')".

Der Versuch sollte in der Regel milder gestraft werden,
als das vollendete Verbrechen, dagegen in gewissen Fällen
auch schon der Vorsatz strafbar sein, wie dem 41, Titel zu
entnehmen, wo es heißt: „Von Strafen unterstandener aber

1) R - u, L-R. 5, 30. 1, vergl, auch 5, 10, 2 u, 3, 18, 2, 19 7,
21, 37,
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nicht vollbrachter Mein- und Uebelthaten. Art. 1 : Obwohl
in Willen und schlechten Worten keine Gewalt geschieht, wenn
nicht die That hernach erfolget, dennoch, so die vorgehabte
That sehr groß, schrecklich und ärgerlich, oder der Beklagte
der That so nahe kommen, auch darinnen so weit fortge-
schritten, daß er Alles gethan, und nichts, so zu endlicher des
Uebels Vollenbringung dienen mögen, unterlassen hätte, nur
daß er davon wider seinen Willen verhindert worden, so soll
solcher böse Wille und Vorsatz peinlich, doch in einem Fall
härter als im andern, nach Gestalt, Größe und Wichtigkeit
der attentirten doch nicht vollbrachten Uebelthat am Leben
oder Leibe gestrafet werden ")." Vorstehende Bestimmung wird
auch in der Praxis beobachtet, wie aus einem Urtheil vom
Jahre 1693 hervorgeht: Hier wird der wegen Raubmordver-
suchs Angeklagte auf sein Geständniß des Vorsatzes verurtheilt
zur Enthauptung «. mit dem Zusatz: obwohl der Versuch
des Delicts im Allgemeinen nicht mit der ordinäreu Strafe
zu ahnden sei.

Die Nothwehr ist in weitem Maß als Schuldaus-
schließungsgrund anerkannt, ebenso der Affect, ich komme
darauf weiter unten noch zurück. Nothstand kennt das R.° u.
L.-R. nur als Strafmilderungsgrund ̂ ),

Sonstige Milderungsgründe führt das Gesetz im Titel
43 auf. Er lautet: „Von Linderung peinlicher Strafen.
Art, 1 : I n peinlichen Sachen, die an Leib und Leben zu
strafen seyn, soll mit Fleiß gesehen und in Acht genommen
werden, ob die Person, so Mordung, Todtschlag, Dieberey,

1) Der hier als Quelle citirte Art, !8N der Carolina patzt gar nicht
an dieser Stelle, gemeint ist Art, 178. Es ist das der einzige Fall unge-
nauer Citate aus der Carolina, iu der Regel sind die angeführten Stellen
fast wörtlich in den Text des R.- u, L,-N. ausgenommen,

2) N.- u. i! -R, 5. 19. 2.
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Brand, Zauberey, Blutschande, Hureren, :c. begangen haben,
unter siebzehn oder vierzehn Jahren seyn, als welche wegen
Kindheit und Unmündigkeit ihr Leben nicht verwirken können;
imgleichen ob die am Verstande vor, in und nach der That
verrücket, wahnsinnig, übermäßig trunken, daß sie von ihren
Sinnen nicht gewußt, ob sie alsofort nach begangener Uebel-
thllt, ehe sie verklaget, oder nach ihnen gesuchet worden, selbst
gutwillig sich gestellet, dazu bekannt und um Gnade oder Lin-
derung der Strafe gebeten, denn solcher und anderer bey-
laufender Umstände halben, mag der Richter die ordentliche
Strafe entweder gar nicht erkennen, oder doch etwas lindern."
Also auch Wahnsinn, jugendliches Alter hoben die Schuld-
losigkeit nicht auf, denn wenn die ordentliche Strafe auch
nicht eintrat, „willkürlich" wurden die Netreffenden doch ge-
straft. Auch in Reval scheint es, was Wahnsinn anbetrifft,
ebenso gehalten worden zu sein, wie aus einem Fall hervor-
geht ' ) , wo ein wegen Todtfchlages seiner leiblichen Tochter
Verklagter, der eigentlich hätte gerädert werden müssen,
„weil er etwas schwach von Haupt gewesen und deßfalls im
Siechen Hause gehalten worden", zum Tode durch Ent-
hauptung mit dem Schwert verurtheilt wird.

I n der Praxis wirkte strafmildernd auch der außerge-
richtliche Vergleich zwischen dem Verbrecher und dem Ge-
schädigten, resp. seinen "nächsten Anverwandten, den Blut»
rächern, wie aus einer Acte vom Jahre 1676 hervorgeht. I n
Sachen zweier wegen „mördlicher Ueberfallung" verklagten
Bauern, das Urtheil lautet: Da ein Vergleich stattge-
funden habe, so könne die posu» m-äinai-ia, d. h. in diesem
Fall die Todesstrafe, nicht eintreten, „weillen aber dem ge-
meinen Wesen daran gelegen, daß solche Verbrechen gestrafet

1) E, v. Nuttbeck, Alte Criminalchronit 3,'evals. p, N7.
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würden", so sollen die Beklagten während des Gottesdienstes
am Pranger stehen, der Prediger solle der Gemeinde den
Sachverhalt mittheilen und nach beendetem Gottesdienst sollen
sie, der eine, „der den ersten Angriff gethan" mit 30, der
andere mit 20 Paar Ruthen mit jedem Paar dreimal vom
Profoß gestrichen werden. — Strafschärfungsgrund ist der
Rückfall, der aber nur bei Diebstahl unter fünf Gulden in
Betracht kommt, denn im Allgemeinen wurde derselbe damals
durch die Todesstrafe unmöglich gemacht.

Als Strafausschließungsgrund gilt, abgesehen vom Tode
des Beklagten, die Begnadigung durch den König, wie solches
in der betreffenden Periode durch Pardonsvlacat') König
Karls X I . vom Jahr 1675 in großem Maßstabe geschah,
indem allen Verbrechern Amnestie ertheilt wurde, ausgenommen
Gotteslästerer, Verräther, die Diebecompagnie in Stockholm,
Kirchendiebe, Mordbrenner, Zauberer, Hexen, Sodomiten,
Räuber, Kindsmörder, Blutschänder in prima ^raäu, sowie
diejenigen, die bei Begehung des Mordes auf das Placat
gerechnet haben. Doch sollten die Begnadigten sich mit der
Kirche und den Geschädigten versöhnen, wie das Gericht in
zwei Urtheilen ausdrücklich bestimmt. Eine Strafverjährung
war nicht bekannt, nur wirkte der Umstand, daß das Ver-
brechen vor längerer Zeit begangen worden, strafmildernd.

Bevor ich zu den Tödtungsverbrechen im einzelnen über-
gehe, will ich zur Vervollständigung des Bildes damaliger
strafrechtlicher Zustände über das Verfahren in Criminalfachen
kurz berichten.

Alle peinlichen Sachen, außer denen, in welchen Edel-
leute verklagt waren, competirten zunächst vor das Mann-
gericht, das damals keinen ständigen Sitz hatte, sondern auf

I ) Cf, Landesordnung.
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Aussonderung der Besitzer auf den einzelnen Gütern seine
Sitzungen abhielt. Es erklärt sich das dadurch, daß das
Mllnngericht hauptsächlich Grenzstreitigkeiten zu entscheiden
hatte, was ohne Localinspection meist nicht möglich war.
Hatte das Manngericht eine Sache untersucht und das Urtheil
gefällt, so übersandte es die Acte dem Oberlandgericht zur
Leuteration resp. Confirmation des Urtheils, dessen Er.ecution
aber wieder dem Manngericht oblag.

Das Inquisitionsverfahren, das das R.- u. L.-R.') unter
gewissen Bedingungen zuläßt, hat sich noch gar nicht einge-
bürgert, es herrschte das Anklageverfahren. Meist klagte der
Geschädigte, resp. bei Tödtungsverbrechen die nächsten Ange-
hörigen, sonst waren auch die Gutsherren gesetzlich verpflichtet,
die ihrer Botmäßigkeit unterworfenen Verbrecher zu inhaftiren
und „das Recht über sie ergehen zu lassen^)". Dieser Fall
findet sich häufig in den Acten. War gar kein Kläger vor-
handen, so blieb die Klage „ins Künftige offen", wie das durch
einen Fall aus dem Jahre 1668 erwiesen wird. Der wegen
Todtschlags Beklagte wird freigesprochen, der Pferdediebstahl
aber, in den Beklagter auch verwickelt ist, wird nicht weiter
untersucht, weil kein Kläger vorhanden.

Die Edelleute competirten in Criminalfachen in erster
Instanz vors Oberlandgericht und hatten das Privilegium,
„ehe sie mit Recht überwunden, nicht in gefängliche Haft ge-
zogen" werden zu können, statt dessen mußten sie, wenn sie
besitzlich waren, ein „adliges Handgelübde" leisten, sonst
Bürgen stellen °). Verklagt wurden sie, wenn der Geschädigte
es nicht that, vom Fiscal, oder ^,ävoo«,tii3 ressw«, der aber
kein öffentlicher Ankläger war, der alle Verbrecher zu ver-

1) 5>, 46.
2) R,- U. L.-R. 5. 44. 2.
3) R.- u, L.°3t, 5. 44. l ,
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folgen hatte, sondern in erster Linie nur Beamte wegen Amts-
vergehen belangen mußte').

Als Beweismittel dienten, neben den noch heute ge-
bräuchlichen, der Reinigungseid, der aber nur bei fast völlig
erbrachtem Beweise der Unschuld dem Beklagten auferlegt
wurde — wie das z. B. bei zwei M o iniantioiäii verklagten
Mädchen im Jahre 1684 geschah, — und das Geständniß
durch die Folter. Doch scheint die Anwendung der Tortur,
die nur auf ein besonderes Zwischenurtheil des Oberlanoge-
richts erfolgen durfte, im ganzen selten gewesen zu sein. I n
den mir bekannten circa 100 Criminalacten wird nur in einem
einzigen Fall, a, d. I . 1684, einer Raubmordsache am hellen
Tage auf der Landstraße, der Beklagte der peinlichen Frage
unterworfen, aber ohne ein Geständniß zu erzwingen, so daß
das Oberlllndgericht im Urtheil „den Beklagten dem Gerichte
Gottes" überläßt, namentlich „da er beinahe auf der Tortur
geblieben wäre." I n zwei Fällen wird mit peinlicher Befra-
gung gedroht, ohne aber die Drohung wahr zu machen.
Endlich führt R iesenkampf °) zwei Fälle von Sodomie
aus den Jahren 1669 und 1683 an, wo gefoltert worden ist,
und fügt hinzu, durch königliches Rescript vom 22. Dec. 1686
an das livländische Hofgericht, sei die Tortur aufgehoben
worden. Aus späterer Zeit habe ich auch nur im Protocoll-
buch des Oberlandgerichts vom Jahre 1699 in einem Fall
von Sodomie einen Beschluß des Gerichts gefunden, den König
zu bitten ausnahmsweise in diesem Fall die Anwendung der
Folter zu gestatten. Der Beklagte, ein Schmiedsjunge aus
Erras, hatte nämlich, wie aus einem sehr gefühlvollen Brief

1) W, G r e i s f c i i h a g en - Das EMndische Obcrlandgericht und
Pläjudicatc desselben von der Mitte des 17, bis Anfang des 18. Jahr-
hunderts. Baltische Monatsschrift Bd. XXXVI I , Heft <>. 1890. p. 490. 49,,

2) M l l r g . 5. 46. p. 570.

D°i». Zur. L». Nd. IV, «. 2
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des Pastors von Luggenhusen hervorgeht, diesem gegenüber
nach langem Ermahnen und Ueberreden, ein Geständniß ab-
gelegt, das sämmtlichen Anwesenden, darunter auch der Land-
räthin von Ungern, Thränen der Freude entlockt hatte da-
rüber, daß er endlich feine Verstocktheit aufgegeben, vor Ge-
richt aber stricte geleugnet. Wie der Bescheid aus Stockholm
gelautet, habe ich leider nicht ermitteln können. Dieser Fall
spricht jedenfalls dafür, daß besagtes Rescript auch für Estland
Geltung gehabt, während in Reval die Tortur noch länger
in Anwendung geblieben sein soll').

Ueber die Exemtion des Urtheils giebt uns wieder das
R.- u. L,-R.') Auskunft, Lautete das Urtheil auf Tod, so
sollte es dem Verbrecher drei Tage vor dem zur Execution
bestimmten Termin eröffnet werden, und während dieser Zeit
„der Prediger oder Beichtvater zu ihm gestattet werden".
Sonst sollte im Allgemeinen nicht mit der Vollstreckung lange
gewartet werden, es sei denn, daß der Verurtheilte noch mit
später' eingefllngenen Complicen confrontirt werden müsse,
oder ein verurtheiltes Frauenzimmer schwanger sei, in welch
letzterem Fall die Hinrichtung erst sechs Wochen nach der Ge-
burt des Kindes vorgenommen werden sollte. Ein besonderer
Grund für Aussetzung der Strafvollstreckung findet sich endlich
in einem Urtheil aus dem Jahre 1679, durch welches der
einer vorsätzlichen tödtlichen Verletzung Angeklagte zum Tode
oerurtheilt wird, aber mit dem Zusatz: da Beklagter auf ein
Jahr »alvuin oouäuowm habe, so habe er 14 Tage Zeit sich
in Sicherheit zu bringen. I m R- u, L-R, habe ich eine
darauf bezügliche Bestimmung nicht gefunden.

1) E, v, Nottbeck, p. 8,
2) R. u. L.°R. 5, 47.
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I I . I i e einzelnen Tödtungsverbrechen.

l . Mord und Todtschlllg.

Das R,- u. L.-R, erwähnt beide Begriffe, setzt aber die
Definitionen derselben als bekannt voraus; es läßt sich jedoch
aus dem Gesetz und dem von mir durchgesehenen Acten-
material dieser Mangel ungefähr folgendermaßen ergänzen:
es wird kein Unterschied gemacht zwischen Todtschlag mit
Vorbedacht, Todtschlag ohne Ueberlegung und Körperverletzung
mit tödtlichem Ausgange, Der Begriff Mord involvirt, neben
dem Vorbedacht, noch Verwerflichkeit der Gesinnung') des
Thäters, die sich in gewissen qualisicirenden Momenten äußert,
so z, B. im Raubmord, Giftmord, im Morde verübt von
einem zu der That Gedungenen, Zum Beweise des Vor-
stehenden mögen zunächst folgende Stellen des R.- u. L,°R,'s
dienen: „Vom Todtschlage'). Art, 1, Ein jeglicher frevent-
licher, muthwilliger Todtschläger, der einem anderen aus Vorsatz
und hitzigem, unbesonnenem Gemüthe mit mordlichem Gewehr,
es sey mit Röhren, Pistohlen, Degen, Dolchen, Messern, oder
womit jemand an Leib und Leben beschädiget und getödtet
werden kann, entleibet, soll nach göttlichen und weltlichen
Rechten wieder mit dem Schwerdt vom Leben zum Tode ge-
bracht und gerichtet werden." Ferner an anderer Stelle'):
„Von Strafe derer, die um Geld einen umzubringen bestellen,
oder sich bestellen lassen, auch derer, die die Leute mit Gift
vergeben, Art, 1. Es soll sowohl der, welcher einen anderen
um einen Mord und Todtfchlag zu vollbringen mit Gelde
erkauft, als der sich dazu erkaufen lasset und den Mord be-

1) H. v, F r e y m l l n n : Das Strafrecht der livländischm Ritter-
rechte. Dorpat, 1689, p. 65.

2) R- U. L-R. 5. 10. I,
3) R - U, L.-R, 5, 16. 1 u, 2.

<15
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gehet, am Leben gestraft werden, dergestalt, daß nach Be-
schaffenheit der Personen, an denen der Mord begangen
worden, und anderer Umstände, die Lebens-Strafe zum Rade,
Zangen-Reißen und dergleichen zu scharfen, Art, 2, So soll
auch derjenige, welcher ohne Zauberey, doch vorsätzlich und
boshaftig mit Gift einen Menschen vergeben hat, gleich einem
Mörder mit dem Rade, da es aber eine Weibsperson, mit
dem Schwerdt gestraft werden." Endlich noch: „Von Mör-
dern und Straßenräubern'). Art. 1. Ein Mörder und Straßen-
räuber, der aus gefaßtem boshaftigen Fürsatz und Willen
einen oder mehr hinterlistig ermordet, oder auf freyer Land-
straße böslich überfällt, erwürget und beraubet, soll mit den,
Rade getödtet, dessen Gliedmaßen mit dem Rade zustoßen
und der todte Körper darauf gelegt werden."

I n den Acten werden alle Todtschlagssachen mit domi-
«iäium bezeichnet, mit dem Zusatz „acousawn!", wenn der
Beklagte freigesprochen wird, mit der Bezeichnung „oasuals",
wenn die That nicht vorsätzlich begangen wurde. Ferner
findet sich zweimal „komieiäiuin voluntarium", und zwar
wenn das Verbrechen „ohne Ursach" begangen wurde, d, h.
kein Streit resp. Feindschaft vorhergegangen ist. Einmal end-
lich heißt es komioidiuln prllemoäiwtuin ^). Aber auch in
diesen zuletzt angeführten Fällen wechselt das Strafmaß, bald
lautet das Urtheil einfach auf Enthauptung mit dem Schwert,
bald mit dem Zusatz, der Kopf des Enthaupteten solle auf
einen Pfahl gesteckt und sein Körper aufs Rad geflochten
werden.

Was nun die Fälle von Mord, resp, Straßenraub an-

1) 5, 18. 1.
2) Ich muß hier bemerken, daß ich leider die Acten bearbeite! habe,

bevor ich die Bestimmungen des R,- u, L,-R's kennen lernte, so dah mich
gerade hier meine Notizen häufig im Stich lassen. Die Acten einer erneuten
Durchsicht zu nuterwersen, war mir unmöglich.
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betrifft, so findet sich die im Gesetz angegebene Strafe des
Räderns nur in einem Fall aus dem Jahre 1684. Hier hatte
der Thäter, um zum Pferde zu kommen, den Eigenthümer
desselben im Schlaf auf dem Felde erschlagen und den Körper
in den Busch geschleppt und versteckt. Sonst tritt in den
übrigen Fällen von Raubmord resp, Raubmordversuch die
p. ? erwähnte gemilderte Strafe ein.

Ferner liegt mir noch eine mit aoeuFnwm vensKoimn
bezeichnete Acte vor, es handelt sich hier aber um einen Fall
von versuchter Iauberey, die begangen wurde um einen Dieb zu
fangen, Die Strafe beträgt 20 Paar Ruthen und Kirchensühne.

War ein Todtschlag von mehren auf Verabredung be-
gangen worden, fo sollte Alle die Strafe der Enthauptung
treffen, erfolgte derselbe aber ohne vorherige Vereinbarung
im „Gezänk oder Tumult", so sollte der Todesstrafe nur der
unterworfen werden, dessen Schlag die tödliche Wunde ver-
ursacht hatte, oder wenn das nicht zu constatiren, alle Be-
theiligten extraordinaire, d. h, „mit Geldbuße, Gefängniß und
dergleichen" gestraft werden.

Weitaus die meisten von mir excerpirten Acten behan-
deln Fälle von im Streit begangenem Todtfchlage oder Körper-
verletzung mit tödlichem Ausgang. Hier kommt es bei der Ver-
handlung der Sache vor Gericht hauptsächlich darauf an zu
constatiren, wer autor i-ixas gewesen, wer den ersten Schlag
gethan, oder ob nicht etwa der Todtschlag in der Nothwehr
begangen wurde. Letzterer Fall war besonders häufig, da der
Begriff der. Nothwehr weiter war, als jetzt. Es wurde näm-
lich die thätliche Reaction auf Verbalinjurien auch in gewissen
Fällen als Nothwehr angesehen, wie aus folgendem Passus
des R.° u. L,-R.'s') hervorgeht: „Es muß aber derjenige,
der eine Nothwehre fürschützt, für allen Dingen beweifen.

I) R,- u. L,-R, 5, 1!, 2 u 3,
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1) daß der Entleibte ihn mit mörderlichem Gewehr und Waffen,
oder mit höchst schimpflichen, Ehren verletzlichen Worten über-
fallen; auch 2) in ihn dermaßen gesetzt und gedrungen, daß
er durchaus solchen Ueberfall oder gewaltsamen Zunöthigung
ohne Gefahr und Verletzung seines Leibes, Lebens, Ehren und
guten Leumunds nicht entweichen können, und er dahero
3) zu unvermeidlicher Rettung seines Leibes, Lebens und Ehren
sich mit dem Gewehr, so ihm erst zur Hand kommen, noth-
wendig wehren und vertheidigen müssen. So er nun auf
solche Maaße den Iunöthiger entleibet zu haben erwiesen;
so ist er darum nicht schuldig, ob er auch mit seiner Gegen-
wehr bis er von dem Entleibten geschlagen worden, nicht ge-
wartet hätte, — Hätte aber der Thäter bey solcher seiner
Defension und Beschützung Leibes, Lebens und der Ehren,
einen Exceß, oder in etwas zu viel gethan, als daß er ent-
weder den Entleibten durch seine Gegenwehr auf die Flucht
gebracht, und ihn also in der Flucht entleibet, oder daß er
auf andere Weise die rechtmäßige Defension unsträflicher Ver-
theidigung in etwas überschritten, oder in andere Wege mit
Fug und ohne Gefahr Leibes, Lebens und Ehren sich der
Gewalt sammt Zunöthigung entwehren können; daneben
gleichwohl erweislich, daß er durch des Entleibten vielfältige
grobe Scheltworte und andere Annöthigung heftig gereitzet,
und der Zorn, so einer Unsinnigkeit gleich, bey ihm überHand
genommen, so kann ein solcher Todtschläger am Leben nicht
gestraft werden, besondern ist, nach Befindung und Gelegen-
heit der Person und aller Umstände, allein wegen des Excessus
mit willkührlicher Strafe zu belegen."

Die Stellung des letzten citirten Satzes, der von der
strafmildernden Wirkung des Nffectes handelt, an diese Stelle
und in diesen Zusammenhang erklärt den Umstand, daß in
den Acten oft von Nothwehr die Rede ist, wo aber eigentlich
nur Affect vorliegt.
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Ich gebe an dieser Stelle ein Urtheil des Oberlandge-
richts kurz wieder, das von Interesse ist, weil es überhaupt
das älteste von mir gefundene ist, es stammt aus dem Jahre
1619 und fand sich als Präjudicat in einer andern Acte,
Der Thatbestand, wie ihn das Urtheil referirt, ist folgender:
Ein Lieutenant Hawenschildt hat Otto Wrangell in größerer
Gesellschaft an der Tafel beschimpft, der feinerseits auch nicht
schwieg, schließlich zieht H, den Degen und trifft Wrangell,
der in der Eile ein Schießgewehr ergreift und seinen Gegner
verwundet, so daß er am elften Tage darauf stirbt. Das
Urtheil befagt, Beklagter hätte sich mit gleicher Waffe schützen
dürfen, da aber „in Folge empfangenen Schadens und darauf
erfolgter Beduselung ein inturvalluin teinporis" eingetreten
sei und er nach ungleicher Waffe gegriffen, habe er die recht-
mäßige Nothwehr überschritten. Da nun aber „nach den
Völkerrechten" nicht die That des Beklagten in Betracht ge-
zogen werden solle, sondern „sein Gemüthe", und beim „Be-
klagten kein einziger Vorsatz oder animus «oeiäsn^i vorhanden
gewesen", der andere aber „i-ixas et sui inlortunii »ulkm-
sei", und „weilen er aber nicht allein mit Verletzung seines
Leibes, besondern guten Namens und adligen Standes zu
dem f»otn höchlichst verursachet" worden fei, so kann die
ordentliche Strafe des Todtschlages nicht eintreten, fondern Be-
klagter wird nur zu einer „willkührlichen Geldstrafe" verurtheilt.

Wie hieraus hervorgeht, herrfchten also schon damals
genau dieselben Grundsätze, die im R.- und L.-R. enthalten
sind, in Bezug auf die fchuldausschließende Wirkung der
Nothwehr.

Das R.- und L.-R, hat aber noch einen eigenthümlichen
Schuldausschließungsgrund bei dem Todtschlag, nämlich den
Ablauf der sogen. Gefahrtage, An der betreffenden Stelle')

1) R,- u, L,-R, 5. 10, 7.
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heißt es: „Würde einer, der verwundet oder beschädiget worden,
erst am vierzehnden Tage nach empfangener Beschädigung
sterben, so wird dafür gehalten, daß er nicht von dem Schaden,
sondern anderer, zufälliger Krankheit verstorben sey, und mag
der den Schaden gethan, als ein Todtfchläger nicht beklagt,
noch gerichtet, sondern allein willkührlich gestraft werden.
Stürbe aber der Verwundete binnen vierzehn Tagen, und
würde durch die Aerzte oder sonsten genugsam bewiesen, daß
die Wunde tödtlich gewesen, und der Verwundete daran
sterben müssen, so soll der Thäter als ein Todtschläger am
Leben gestraft werden. Könnte aber bewiesen werden, daß
die Wunde nicht tödtlich gewesen, oder daß der Patient sich
in währender Cur nicht gebührlich verhalten, ein unordentlich
Leben geführet, oder sich zu frühe aufgemacht, so soll der
Thäter mit der Lebens-Strafe verschonet, und allein nach Er-
Messung des Richters mit einer extraordinären Strafe belegt
werden')."

Tiefe Bestimmung war auch in Reval in Geltung, ob-
gleich sie in den dortigen Codices des lübischen Rechts nicht
erwähnt wird, desgleichen in einigen anderen Hansastädten,
so in Wismar, Lübeck'). I n den Acten finden sich mehrere
Fälle, in denen wegen Ablaufs der 14 Tage die Todesstrafe
nicht eintrat, so z, B. in einer Acte aus dem Jahre 1665:
Ein Knecht Simon hat im Auftrage der Herrschaft eine Magd,
die sich eines Vergehens schuldig gemacht, so stark geschlagen,
daß sie in Folge der Prügel nach Ablauf von 14 Tagen starb;
das Gericht fpricht ihn ganz frei, verurtheilt aber den Kläger
für seine frivole Klage zu 10 Paar Ruthen und 10 Reichs-
thlller Strafe. Hier scheint der Umstand, daß es die Autorität
der Herrschaft zu wahren galt, auf das Urtheil vom Einfluß

1> Als Quelle wird citilt: Gail, 2 obs, I I ! , n. ^ ,
2) E, U, Nottbeck, p, 27.
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gewesen zu sein, denn sonst hat der Beklagte in der Regel
eine Mannbuße — in einem Fall auch die Curkosten — zu
zahlen und sich der Kirchensühne zu unterziehen,

2. Culpose und kasuelle Todtung').

Das R.- und L.-R. unterscheidet zwischen einem „gar
unvermuthlichen" und einem „unvorsichtigen Todtschlag", d. h.
je nachdem, ob den Thäter überhaupt keine Schuld trifft, oder
ob er sich eine Fahrlässigkeit hat zu Schulden kommen lassen,
und läßt ersteren ganz straflos, während letzterer nach Ge-
legenheit der Umstände mit einer Mannbuße oder anderer
arbitrairen Strafe billig belegt" werden soll. Zum Schluß
bestimmt das Gesetz, daß jemand, der sich in der Person ge-
irrt hat und einen andern getödtet hat, als er beabsichtigte,
als ein Todtschläger gestraft werden soll, sich also nicht „mit
Vorwendung des Erroris oder Verfehlung der rechten Person"
von der Strafe befreien könne, es sei denn, daß Nothwehr,
Affect :c. vorlägen. Der Art. schließt mit den Worten:
„Welche und dergleichen zuweilen gar subtile Umstände, die
nicht alle anher gesetzt werden können, und die mehr zum
Mitleiden als der Strenge bewegen, der Richter billig, und
Mit Fleiß erforschen und erwägen foll und muß, damit er in
dergleichen schweren Nlutfällen der Sachen nicht zu viel thue
und sein Gewissen beschwere; nachdemmahlen es viel sicherer,
in zweifelhaftigen und dunkeln Oasidu« einen Schuldigen zu
entbinden, als einen Unschuldigen zu verurtheilen und zu ver-
dammen."

I n den Acten habe ich nur einen Fall aus dem Jahre
1664 gefunden, der vom Gericht ganz straflos gelassen wird,
also für rein casuelle Tödtung gehalten worden ist; der That-

l) R° u, L.'N, 5. 12, 1—5,
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bestand ist folgender: Beim Holzhacken „im Busch" hat Be-
klagter im Versehen seinem Mitknecht mit dem Beil den
kleinen Finger abgehackt; letzterer vernachlässigt die Wunde
und stirbt in Folge dessen. Das freisprechende Urtheil wird
motivirt unter Citirung der betreffenden Stelle des R,- und
L.-R.'s: da kein Haß vorhanden, und die Wunde, die doch
nicht tödtlich, nicht wohl in Acht genommen worden sei.
Anders liegt folgender Fall aus dem Jahre 1709. Hier war
der Entleibte auf der Bärenjagd, als er selbst, in einem Busch
versteckt, unabhängig von den andern Jägern, auf den Bären
lauerte, von letzteren für das Wild gehalten worden, und von
einem derselben so gefährlich angeschossen worden, daß er bald
darauf starb, nachdem er dem unglücklichen Schützen verziehen,
und dieser seinerseits versprochen hatte die Begräbnißkosten
zu tragen und den Hinterbliebenen ein Faß Bier zu schenken.
Hier beruht das freisprechende Urtheil auf der Verzeihung
des Verstorbenen, sonst wäre wohl Beklagter „für seine Un-
vorsichtigkeit" mindestens zur Zahlung einer Mannbuße und
zur Kirchensühne verurtheilt worden, wie das einige analoge
Fälle unter den Acten wahrscheinlich machen. Schließlich
möge hier noch ein Fall folgen, der, wie aus dem Urtheil
hervorgeht, damals für culpofe Tödtung gehalten wurde:
Der Bekl. Reinhold Mecks hat auf der Reise nach Reval im
Frühjahr 1652, bei sehr schlechten und vielfach überschwemmten
Wegen, den Knecht, der seine Frau und sein kleines Kind
kutschte, und dabei trotz vielfacher Ermahnungen so unge-
schickt fuhr, daß der Schlitten umfiel und die Insassen bei-
nahe ertrunken wären, mit dem Degen erstochen. Darauf hat
er die Sache mit den Angehörigen des Getödteten gütlich
beigelegt. Der als Kläger in dieser Sache fungirende Com-
missarius Ksoi betont nun in seiner Klageschrift die Unstatt-
haftigkeit eines Vergleichs bei derartigen Delicten und bean-
tragt Mecks wegen Todtschlags zu bestrafen. Letzterer ant-
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wortet in einer Defensionsfchrift, in der er sich auf die lex
Ooi-nelig, beruft, nach der ihn, da Affect vorliege die Strafe
der Todtschläger nicht treffen könne. Das Urtheil fehlte in
der Acte, in R iesen kampf 's Marginalien') fand es sich
aber; es lautet: Der Beklagte wird in 300 Rthlr, Strafe
„zu dem neuen Hospital" und Kirchenfühne condemnirt, „da
er den moäum oasti^uöi überschritten, ungebührliche Waffen
zur Abstrafung seines Knechts gebraucht und dadurch unschul-
diger Weise Blut vergossen habe,"

3. Verwandten««!»').

Das Ritter- und Landrecht straft den Mord, begangen
an Ascendenten, Descendenten und unter Ehegatten, mit dem
Rade, und überläßt es dem Gericht, die Strafe eventuell noch
mit Iangenreißen :c. zu schärfen; ebenso sollen gestraft werden
„Dienstbothen, die ihren Nrodherren oder Frau boshaftiger
Weise ermorden", da diese im vierten Gebot mit einbegriffen
seien. Der Mord unter Geschwistern und so nahen Ver-
wandten und Verschwägerten, daß eine Ehe unter ihnen ver-
boten wäre, soll zwar mit dem Schwert geahndet werden,
„doch nach beyfllllenden Umständen sothane Strafe mit Zangen-
riß, oder auf andere Wege geschärfet werden."

Doch behalten die allgemeinen Bestimmungen über Noth-
wehr und fahrlässige Tödtung auch zwischen nahen Verwandten
ihre Geltung, wie aus folgenden Fällen hervorgeht: 1) Eine
Acte vom Jahre 1672 pot« inl»i>tiei6ii oasualis: Der Mann
hat sein Weib, das gestohlen hat mit einer Ruthe züchtigen
wollen, trifft aber sein kleines Kind, das in Folge der Ver-
letzung stirbt. Das Manngericht hat ihn dafür zu 20 Paar

y Marg, !». 12, 3, p, 504,
2) R.- u, L,-R, 5, l3, 1 - i .
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Ruthen verurtheilt, das Oberlandgericht leuterirt aber das
Urtheil und bestimmt 10 Paar Ruthen und Kirchensühne,
2) Ferner aus demselben Jahre ein Fall von lrati-ioiäiuin in
i-ix«, oommi88uin: I n einem Streit zwischen zwei Brüdern,
wird derjenige, der denselben begonnen hat, erschlagen. Das
Urtheil lautet auf Mannbuße und Kirchensühne, „weil er aber
mit so einem gefährlichen Holz seinen Bruder nicht hätte
schlagen sollen". Sonstige Fälle von Verwandtenmord habe
ich nicht gefunden.

4. Kiniesmord.

Das R.° und L.-R.') straft den Kindesmord mit dem
Tode durch Enthauptung, und überläßt es dabei dem Richter,
die Strafe je nach Umständen ernstlich zu scharfen. Das Ver-
brechen soll auch für erwiesen gelten, wenn die Beklagte nur
die Schwängerung verheimlicht und heimlich geboren hat,
wenn sie nicht beweisen kann, daß das Kind todt zur Welt
gekommen. Ebenso soll auch mit dem Tode gestraft werden
die Aussetzung Neugeborener; nur falls das Kind noch lebendig
gefunden worden, soll die Strafe der Landesverweisung oder
Staupenschlag eintreten. Desgleichen wird, wer sich der Frucht-
abtreibung )̂ schuldig macht, mit dem Tode bestraft. Inwie-
weit die Praxis diese Bestimmungen eingehalten, läßt sich mit
Sicherheit nicht nachweisen, da mir bis zur Publication des
Kindsmordplacats nur wenige Fälle bekannt geworden sind.
I n zweien unter ihnen tritt allerdings trotz Verheimlichung
der Geburt und Schwangerschaft die Todesstrafe nicht ein,
fondern Ruthen und Landesverweisung. Das erste Kinds-
mordsplacat °) vom Jahre 1665, das in den Kirchen von den

1> R,° u, L.-R, 5, 14. 2—4,
2) IbiänN, 5, 14. 1.
3) Landesoidimnc, v. 1705,
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Kanzeln verlesen werden sollte, setzt als Strafe die Enthaup-
tung und Verbrennung des Körpers fest, und betont dabei,
daß schon die bloße Verheimlichung der Schwangerschaft und
das Gebären ohne Zuziehung von Hilfe mit der genannten
Strafe zu belegen sei.

I n der ersten Zeit wird dieses Gesetz auch stricte be-
obachtet, aber schon aus dem Jahre 1675 findet sich ein Fall,
wo das Oberlandgericht das auf Tod lautende Urtheil des
Manngerichts dahin leuterirt, die Beklagte solle mit 15 Paar
Ruthen gestrichen und des Landes verwiesen werden, da das
Placat so selten verlesen werde, sie außerdem sud spo mati-i-
»nanu zum Beischlaf bewogen, des Kindsmords nicht geständig
und derselbe auch nicht erwiesen sei. I m Jahre 1684 erließ
die Regierung ein neues Placat, das die Bestimmungen des
ersten wiederholte und von neuem einschärfte; aber es findet
sich aus dem Jahre 1690 wieder ein Urtheil, das sich aus-
drücklich auf das ^U8 provinoial« und nicht auf das Placat
beruft und die Beklagte wohl zum Tode verurtheilt, aber nicht
zu nachheriger Verbrennung des Körpers, wie es das Placat
vorschreibt, sondern statt dessen die qualificirte Todesstrafe
des R.- und L,-R,'s verhängt, d, h. den Kopf auf den Pfahl
zu stecken und den Körper aufs Rad zu flechten vorschreibt.
Aus späterer Zeit sind mir nur wenige Fälle bekannt ge-
worden, wo freilich das Urtheil auch meist wegen verschiedener
Milderungsgründe, nicht auf Tod, sondern arbiträre Strafen
lautet,

5. Selbstmord.

I n Bezug auf den Selbstmord bestimmt das R.- und
L.-R,'), daß denen, „die sich aus schwerer Melancholie, Wahn-
sinn oder zustoßender Kleinmüthigkeit selbst ums Leben bringen,

l) R.- u. Ü-R. 5. 15, 1 u, 2.
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ein ehrliches Begräbniß nicht leicht soll versagt werden."
Dagegen sollen Verbrecher, die sich durch Selbstmord im Ge-
fängniß der Gxecution der Todesstrafe entziehen, oder ent-
weder „durch den Nachrichter unter den Galgen geschleift und
allda verscharret werden", oder aber die zuerkannte Strafe
„andern zum Abscheu" an ihrem Körper vollstreckt werden,

6. Zweikampf.

Das R,- und L,-R, kennt den Zweikampf als besonderes
Delict gar nicht. Dieser Umstand ist wohl darauf zurückzu-
führen, daß das Duell nicht in geordneter Form, wie heut-
zutage, auftrat, sondern als bewaffnete Rauferei laut Heraus-
forderung, und bei der damaligen Auffassung des Begriffs
der Nothwehr wohl auch der Angreifer sich durch diese De-
fension vor der Todtschlagsstrafe schützen zu können hoffen
durfte. Hierhergehörige Rechtsfälle habe ich erst aus der Zeit
nach Erscheinen des Duellplacats gefunden. Dieses Gesetz'),
das in Schweden den Zweikampf ausgerottet hat, ist datirt
vom 22, August 1682, Es zerfällt in 14 Artikel und ver-
bietet „alle Duellen und widerrechtlich angebotene und ange-
nommene Schlägereyen in Sonderheit für den Adel und
Ritterschaft sammt Kriegsbefehlshabern." „Das gemeine Volk
und die geringen Leute" sind ausgenommen. Die Heraus-
forderung, „auch ohne daß es zum Effect felbsten und wirk-
lichen Gefecht des Duells käme", soll bestraft werden mit Ent-
lassung aus dem Dienst, einer Geldstrafe im Netrage von
2000 Thaler S .M , und 2 Jahr Gefängniß. Dieselbe Strafe
trifft auch Secundanten, „Ausforderungsboten oder Anwerber",
ferner denjenigen, der einen andern «mit schimpflichen Schelt-
worten, verächtlichem Schieben und Stoßen auch Schlagen

I) Landesordnung p, 361 ff.



31

und Dräuen mit einem Stock in der Hand überfiele". —
„Wer wider dieses unser Verbot jemanden entleibet, soll zum
Tode verurtheilt und enthauptet werden", doch wird dem
Hingerichteten ein christliches Begräbniß „ohne Priester und
Ceremonien" ebenso wie dem im Duell Gefallenen gestattet,
und in diesen, Fall die Geldbuße erlassen. Fliehen der „Prin-
cipal Duellist" oder die Secundanten, so sollen dennoch die
„Strafgelder von ihrem Hab und Gut ausgekehret werden
und der Delinquent in unsere Ungnade verfallen sein bis er
die Strafe erlitten," Findet das Duell „in einer fremden
Herrschaft" statt, so werden die Schuldigen für vogelfrei er-
klärt, „und sollen dennoch die Brüche von ihrem Eigenthum
entrichtet werden". I m Unvermögensfall tritt Gefängniß auf
2 Jahre ein. Das zweite Jahr der Gefängnißhaft kann mit
2000 Thalern S.M. abgelöst werden. Wer die Strafe über-
standen hat, foll restituirt werden, und wird ein solcher Be-
strafter beschimpft, weil er im Gefängniß gesessen, so soll die
Sache besonders streng geahndet werden. „Man soll nicht
glauben, daß mit jemand übersehen oder einige Linderung
verstattet werden soll." Es wird ausdrücklich verboten für
einen Contravenienten des Placats „Vorbitte" einzulegen.

Später erschienen noch einige Ergänzungen und Inter-
pretationen zu diesem Gesetz, so wird 1695 bestimmt, daß
diejenigen die kein Amt zu verlieren haben, aus Gründen der
Billigkeit zu 3 Jahr Gefängniß und 3000 Thaler S.-M. ver-
urtheilt werden sollen.

Nach Publication dieses Gesetzes mehrten sich allerdings
die Fälle von Klagen des Fiscals in Duellsachen, doch habe
ich keine derartige Sache gefunden, in der die Beklagten Ver-
urtheilt worden wären. Sie werden immer wegen Mangels
an Beweisen freigesprochen. Zur Illustrirung diene das Pro-
tocoll eines Zeugenverhörs aus dem Jahre 1699 über „das
Duell im Baggenhaufe": Die Zeugen fagen übereinstimmend
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aus, die Bekl. Lieutenant Staat und Rittmeister Stackelberg
hätten Karten gespielt, und Stackelberg, der dem andern von
früher her 300 Th. schuldig gewesen, hätte bereits 150 Thaler
gewonnen, als sie sich entschlossen auf dm Rest der Schuld
quitt oder double zu spielen. Stackelberg hätte verloren, hätte
sich aber geweigert zu zahlen. Darauf sei es zu sehr erregten
Reden zwischen den beiden gekommen, daß sie aber, wie der
Fiscal behauptet, die Degen gezogen und handgemein ge-
worden, das hat niemand gesehen! Ein Urtheil in diesem
Fall habe ich nicht gefunden, dagegen führt G r e i f f e n -
hagen' ) einen Fall von Violirung des Duellvlacats an, bei
welchem das Urtheil des Oberlandgerichts vorliegt, das aber
den Bestimmungen des Placats gar nicht entspricht, da der
Nekl,, der jedenfalls eine Herausforderung angenommen hat
und — ob als Angreifer oder Angegriffener, ist nicht er-
wiesen — handgemein geworden war, statt zu Gefängniß,
Strafzahlung lc. nur zu mündlicher oder schriftlicher Abbitte
seinem Gegner gegenüber verurtheilt wird. Ob sich in diesem
Urtheil wieder der mildernde Einfluß der Gerichtspraxis, der
sich ja besonders bei schwedischen Gesetzen geltend machte,
documentirt, will ich dahingestellt sein lassen.

1) Baltische Monatsschrift Bd, XXXVI I H, 6, p, 501.
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Das Bauerpachtland in Oesel nach der Agrar-
ordnung van 1865.

V°>!

clllnä. Huri» Sylvefter Rehfche.

Geschichtliches.
Nie Anfänge einer Behandlung der Agrarfrage in Oesel

reichen bis in die sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
zurück: nachdem 1766 bereits die oeselsche Ritterschaft der
Regelung der Leistungen und des Gehorchs der privaten
Bauern ihre Aufmerksamkeit zugewandt und 1767 der Rath
von Sacken seine „wenigen Grbbauern völlig vor frey" erklärt
hatte (Protoc. der oeselschen Ritterschaft 1761—1772, z>^. 319
u. 320) fetzte der Landtag 1798 für jedes Kirchspiel der Insel
einen besonderen sich nach Bodenqualität und Quantität rich-
tenden Maßstab für denMhorch fest'),

Die Vorgänge in Estland, wo die Agrarfrage seit 1811
das Interesse der Ritterschaft wiederholt in Anspruch nahm,
bis sie 1816 in der Freilassung der Bauern ihren Abschluß
fand, das gleiche Ereigniß in Curland verfehlten ihre Wirkung
auch auf Oefel nicht: noch bevor die livländische Ritterschaft
den ersten Schritt in dieser Angelegenheit gethan, wandte sich

! 1) P. v. B u z h ö w d e n : Gelch. der Provinz Oesell, 1838, pnx.
' 245 u. 271.

DoiP, Ix i . S!»l>. B«. !V, l . 3
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die oeselsche an den damaligen Generalgouverneuren von
Liv-, Est- und Curland, den Marquis Paulucci, mit dem
Gesuch um Erlaubniß der Freilassung ihrer Bauern"),

Als man sich darauf von Oesel aus mit dem Marquis
Pllulucci wegen der Art und Weise der Verwirklichung obiger
Absicht in Relation setzte, hatte der Marquis dem Kaiser
Alexander I. den Wunsch der oeselschen Ritterschaft bereits
unterbreitet, gleichzeitig mit der Bitte um Bestätigung der in
Riga niederzusetzenden Commission zur Abfassung einer neuen
Verordnung für die livlandischen Bauern. Kaiser Alexander I,
beantwortete diese Unterlegung mittelst Rescripts an den Mar-
quis Paulucci d, d. 13, Ju l i 1818, in welchem S. Majestät
genehmigte, „daß ein Devutirter von Seiten dieses (oeselschen)
Adels abgeordnet werde, um bei der zur Abfassung der neuen
Bauernverordnung für das livlandische Gouvernement nieder-
gesetzten Commission Sitz und Antheil an allen Verhandlungen
zu nehmen, sowie auch um über die Anwendbarkeit der in
Riga abgefaßten Verordnung auf die Bauern der Insel Oesel
zu berathschlagen 2)",

Als nun die oeselsche Ritterschaft im August 1818 ihren
damaligen Landmarschall P. v. Saß zum Marquis Paulucci
llbdelegirte, um Letzteren zur Erwirkung eines extraordinären
Landtages zu bewegen, auf welchem man über die Leibeigen-
schaftsaufhebung zu deliberiren gedachte, beschied Paulucci den
oeselschen Landmarschall mit einer Resolution vom 29. August
1818°), durch welche er das Gesuch der oeselschen Ritterschaft
mit Rücksicht auf oben angeführtes Kaiserliches Refcript vom
13. Ju l i 1818 ablehnte, da der Kaiser in letzterem den Weg
bereits vorgezeichnet hätte und folglich ein weiteres Deliberiren

1) R. I , L. v. S l l m s l l n : Aufhebung der Leibeigenschaft. In land
1838, Beilage, Sp. 124.

2» v. S l l m s o n ll, a. O. Sp, 127—128,
3) Abgedruckt bei v. B u x h ö w d e n a. a, O. p. 273—275.
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über den Gegenstand überflüssig wäre. Der livländischen

Ritterschaft, so heißt es in der Resolution, sei die Bevrüfung

und endliche Abfassung des Entwurfes vorbehalten: „gleiches

Recht ist auch der Ritterschaft der Provinz Oesel zugestanden

— auch ihr ist es vorbehalten den unter Theilnahme ihres

Deputirten in Riga entworfenen Plan auf ihrem dazu zu be-

rufenden Landtage zu prüfen und die nach den abweichenden

Lokalverhaltnisfen nöthig erachteten Modifikationen einzu-

schalten". Das Kaiserliche Rescrivt vom 13. J u l i 1818, sowie

diese darauf sich stützende Resolution des Marquis Paulucci

sind wohl der Grund dessen, daß die oeselsche Ritterschaft,

die bisher mit voller Selbständigkeit ihre Angelegenheiten ge-

regelt hatte und sich auch in der Folge Selbständigkeit be-

wahrt hat, sich in Beziehung auf die Regelung der bäuerlichen

Verhältnisse bei der Emancipation den Arbeiten der l ivlän-

difchen Commission durch Entsendung eines Deputirten an-

schließen mußte.

Der im November und December 1818 tagende oeselsche

Landtag acceptirte den Entwurf der livländischen Commission

und fügte feinerseits zu 15 Punkten dieses Entwurfes Modi -

fikationen hinzu') , welche darauf mit der livländischen Bauer-

verordnung zugleich am 26, März 1819 Allerhöchst bestätigt

wurden. Die lioländische Bauer-Verordnung v. 1819 hat trotz

ihrer Mängel, welche in dem absolut freien Dispositionsrecht

der Gutsbesitzer über die mit Bauern besiedelten Ländereien

begründet waren und in Livland bereits 1849 Abänderung

fanden, auf Oesel fast ein halbes Jahrhundert hindurch in

unveränderter Gestalt Geltung gehabt.

Erst Anfangs der sechsziger Jahre erging an die oesel-

sche Ritterschaft der Allerhöchste Befehl, ein Project zu einer

l ) Cf, Lwl, Bauer-Verordnung v l8!9 am Schluß,
3*
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Bauerverordnung für Oesel zu entwerfen und zwar unter
Zugrundelegung der in dieser Beziehung für Livland geltenden
Hlluptgrundsätze. I m Jahre 1863 bereits konnte die oefelsche
Ritterschaft das Project dem Generalgouverneuren vorstellen,
worauf es an eine besondere Redactionscommission in Riga
und alsdann an eine Allerhöchst eingesetzte, aus 3 Gliedern
der Regierung und 2 Vertretern der oeselschen Ritterschaft
bestehende Commission in Petersburg gelangte. Nachdem das
Project bereits auf diesem Wege Veränderungen erlitten hatte,
wurde es dem Ostsee-Comit« zur Beprüfung vorgestellt, Die
Beschlüsse dieses Eomit6s wurden am 12, Februar 1865 be-
stätigt, und, nachdem der Minister des Innern dieselben all-
endlich emendirt hatte, befahl der Kaiser Alexander I I am
19. Februar 1865 sie „in Wirksamkeit zu setzen')". Das auf
diese Weise Gesetz gewordene Project der oeselschen Ritterschaft
trägt den Titel „Regeln betreffend die Ordnung der Agrar-
verhältnisse der Bauern der Insel Oesel", und beabsichtigt
nach Art. 1 dieser Regeln nur eine Ergänzung zur livlänoifchen
Bauer-Verordnung v, 1819 zu geben. Aufhebende Kraft äußern
die Regeln v. 1865 nur gegenüber den Art. 11, 32, 34, 35,
418 und 479 bis 49? der livländischen Bauer-Verordnung
v. 1819.

Mi t Einführung der Iustizreform vom Jahre 1889,
durch welche der bäuerliche Proceß sowie die Nauerbehörden
einer gänzlichen Umgestaltung unterworfen wurden, ist Oesel
in diesen Beziehungen dem ganzen Ostseegebiet vollkommen
gleichgestellt worden, so daß es also — im Uebrigen mit Liv-
land gemeinsames Bauerrecht besitzend — gegenwärtig nur
noch ein speciell für Oefel geltendes Bauerprivatrecht

I) Patent der lwl, Gmwern-Regierung U. 31. MNrz 1865 zub
Nr. 28.
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und seine eigene Agrarordnung als Sonderrecht sich be-
wahrt hat.

Erster Abschnitt.

Der Jegr i f f des Muerpachtlandes
und die hinftchtlich desselben bestehenden Oigen-

thumsbeschränklmgen des Outsbefihers.

geschichtlicher MeberbNck.

I n den neuesten livländischen und oeselschen Agrar-
gesetzen ist die wirthschllftliche Lage der Bauern sichergestellt
worden durch Statuirung von Beschränkungen der Disposi-
tionsbefugnisse der Gutsherren über ihr mit Bauern besiedeltes
Land, Auch schon in der Bauer-Verordnung von 1804 sind
schützende Bestimmungen für den Bauern getroffen: diese haben
aber nicht den Charakter einer ein für alle M a l festgesetzten
Beschränkung der Dispositionsbefugnisse des Gutsherrn über
sein Bauerland. Gs wird hier vielmehr im Art. 32 nur fest-
gesetzt, daß ein jeder Nauerwirth das ihm zur Nutzung ge-
gebene Land „für sich und seine Erben ungestört besitzen soll".
Diesem Rechte des in einem bestimmten Gesinde sitzenden
Bauern entspricht dann allerdings die darin begründete Be-
schränkung des Gutsherrn, daß er diesem Bauern und dessen
Erben — abgesehen von gewissen durch die Kreiscommission
zur Regulirung der Wackenbücher'), resp. durch bauergericht-
liches Urtheil") zu bestätigenden Fallen — das einmal von

1) LiUl. V»V. von 1804. Art. 83—38.
2) Livl. B,-V. von 1804, Art, 40.



38

ihm besessene Gesinde nicht entziehen darf. I s t dieser durch
den Art. 32 der liol. Bauer-Verordnung v. 1804 begründete
„ungestörte" Besitz aber einmal erloschen, so läßt sich aus der
Bauer-Verordnung v. 1804 eine weitere Verpflichtung des
Gutsherrn zur ferneren Nutzung des Gesindes ausschließlich
durch Verpachtung, resp. Verkauf an Bauern nicht nachweisen-

Die Bauer-Verordnung von 1819 hebt im Art. 1 und
X I I selbst die im Gesetz v. 1804 statuirte Beschränkung des
Gutsherrn auf und sichert ihm ausdrücklich „das unbeschränkte
Benutzungsrecht am Grund und Boden", so daß dem Bauern
die Nutzung der Gesinde einzig auf Grund vollständig auf
freie Vereinbarung gestellter Pachtcontracte mit dem Guts-
besitzer möglich war').

I n gerechter Würdigung der den Bauern schädigenden
Folgen des freien Contractrechts kehrt die Bauer-Verordnung
v. 1849 wieder zu den Bauern schützenden Bestimmungen zu-
rück und führt — weit über die Normen v. 1804 hinaus-
gehend — eine Eigenthumsbeschränkung des Gutsbesitzers
hinsichtlich eines bestimmten Theiles des steuerpflichtigen Guts-
landes, des sog. Gehorchslandes, ein, derart, daß er diesen
Theil nur durch Verpachtung oder Verkauf an Bauergemeinde-
glieder zu nutzen befugt sein solle. Dieser Bestimmung des
§ 3 der livländischen B.-V. v. 1849 wird durch die §8 131
bis 136 derselben besonderer Nachdruck gegeben, indem diese
dem Gutsbesitzer die directe Nutzung eines unverpachtet ge-
bliebenen Gesindes nur 6, resp. 9 und 12 Jahres hindurch
gestatteten, nach Ablauf welcher Frist dann das Gesinde bis
zur wiedereintretenden Verpachtung an Bauern gänzlich unbe-
nutzt zu lassen ist. Diese Bestimmungen sind unverändert in

1> Ueber die hieraus resultirenden Mißstände cf, den interessanten
Aufsatz u. A. T o b i e n i n d , „Bal i . Monatsschrift" Vd, XXVI l , pa?- 273 ff.

2) Livl. V.-V. von 1849 ß 134.
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die jetzt geltende livl. B.-V. v, 1860 übergegangen ̂  und
bilden auch die Grundlage für die neueste oeselsche Agrar-
gesetzgebung. Die oeselsche Agrarordnung v. 1865 und die
livländische v, 1860 statuiren die Beschränkung der Disposi-
tionsbefugnisse des Gutsbesitzers hinsichtlich seines Bauerpacht-
landes keide mit den Worten, daß er letzteres „nicht anders
als durch Verpachtung und Verkauf an Bauergemeindeglieder
zu nutzen" befugt sei'). Und doch besteht zwischen beiden —
gerade durch diesen Satz bedingt — ein tiefergehender Unter-
schied, der in der Verschiedenheit der Bedeutung des Aus-
druckes „Bauergemeindeglied" in beiden Agrarordnungen be-
gründet ist.

Die oeselschen Regeln v. 1865 stehen in dieser Beziehung,
da sie die betreffenden Artikel der Bauerverordnung von 1819
nicht aufheben und auch selbst keine widersprechenden Bestim-
mungen stlltuiren, vollständig auf dem Standpunkt der letztern.
Die Nlluerverordnung von 1819 schafft aus den bisher in
der Leibeigenschaft stehenden Individuen, die auf Grund der
Artikel I bis I I I der B.-V. v. 1819 alle die persönliche Frei-
heit erlangen, den „eigenen freien Stand der Bauern')"
Dieser wird auf Grund des Art. 5? der B.-V. v. 1819 in
einzelne Gemeinden abgetheilt, wobei die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten einzelnen Gemeinde durch das Wohnen im
betreffenden Gebiet, refp. durch die mit Bewilligung des Guts-
besitzers erfolgende Aufnahmein die Gemeinde bestimmt wird').
Außer den bisherigen Leibeigenen können noch andere „sowie
Unterthanen des Reiches" aufgenommen werden, wodurch sie
dann aber auch vollständig in die Rechte und Pflichten der

1) Livl. N.-V. U. 1860 § 10S-11I.
2) Livl. N,-V, v. 1860 § 101. Oeselsche Regeln v, 1865. Art. S.
3) LiUl, B.-V, v 1819 Alt. 47,
4) LiUl. B.-V, v. 1819 Art, 64.
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Bauergemeindeglieder') und somit auch in den Bauernstand
eintreten. Gin Nauergemeindeglied ist eben nach Art, 48 der
livländischen Bauerverordnung von 1819 stets auch Glied
des Bauernstandes.

Wenn also die oeselschen Regeln von 1865, die diese
Satze der Bauerverordnung von 1819 in Geltung belassen,
die Verpachtung und den Verkauf von Bauerpachtland nur
an Bauergemeindeglieder gestatten, so stellen sie damit faktisch,
wie sie es im Art. 6 auch selbst sagen, den Bauernstand
sicher: sie statuiren hier ein Standesprivilegium der Bauern
auf alleinige Berechtigung zu Kauf und Pacht von Bauer-
pllchtland.

Die livländische Nauerverordnung von 1860 gestattet
zwar im § 101 den Verkauf und die Verpachtung von Ge-
horchsland auch nur an „Bauergemeindeglieder", begreift
aber nach § 234 und 235 unter dieser Bezeichnung sämmtliche
zu einer Bauergemeinde verzeichneten Individuen, fei es, daß
sie „sowohl hinsichtlich des auf der realen Grundlage be-
stehenden Gemeindeverbandes als hinsichtlich ihrer persönlichen
Stllndesrechte zum Bauernstände gehören, sei es, daß sie „hin-
sichtlich ihrer persönlichen Standesrechte zu einem andern
Stande gehören" und nur an den aus dem Besitz von zur
Gemeinde gehörigem Land fließenden Gemeindelasten und
Rechten theilnehmen. I m 8 55 und 112 gestattet die livl,
B.-V. von 1860 ausdrücklich, daß das Recht Gehorchsland
zu pachten und zu kaufen „nicht nur Bauergemeindegliedern,
sondern auch jeder andern Person zusteht, die zu diesem Be-
huf in den Gemeindeverband eintritt", womit, wie wir aus
ß 235 ersehen noch garnicht der Bauernstand erworben wird.
Da also die livl. Bauerverordnung von 1860 den Verkauf

5̂  Livl. V.-V. u, 1819 Art 62.
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und die Verpachtung von Gehorchsland nicht nur an die

persönlich dem Vauernstand im engeren Sinne angehörenden

Personen, sondern überhaupt an Bauergemeindeglieder —

das Wort in jener weitern Bedeutung genommen — gestattet;

so hat sie damit — weit entfernt davon ein Standesprivi-

legium in der Ar t der oeselschen Agrarregeln von 1865 zu

stlltuiren — nur die Bedingungen für die ungefährdete Existenz

der Landgemeinden, für geregelte Verhältnisse des Kleingrund-

besitzers gesetzt.

Durch die am 19. Februar 1866 allerhöchst bestätigte

Iandgemeindeordnung ist für alle Ostseegouvernements, also

auch für Oesel die Bestimmung eingeführt worden, daß Per-

sonen aller Stände Bauerland pachten und kaufen können,

wozu sie in den Landgemeindeverband einzutreten haben').

Hierdurch ist das Privilegium des Bauernstandes, wie es aus

den oeselschen Regeln von 1865 oben nachgewiesen wurde,

wieder aufgehoben worden, und somit läßt sich auch für Oesel

heutzutage nur noch eine Beschränkung der Verpachtung und

des Verkaufs von Bauerpachtland zu Gunsten der Bauerge-

meindeglieder im weitern Sinne der l iv l , B.-V. von 1860

constatiren. Die oeselschen Regeln von 1865 verpflichten im

Artikel 6 die Gutsbesitzer den als „Bauervachtland" bezeich-

neten Theil ihres Gutsareals ausschließlich durch Verpachtung

und Verkauf an Glieder der Nauergemeinde zu nutzen. Sie

statuiren somit hinsichtlich dieses sog. „Bauerpachtlandes" eine

Beschränkung einerseits der dem Eigenthümer desselben als

solchem zustehenden Nutzungsbefugnisse, andererseits seines

Veräußerungsrechts.

1) Llludgcmcindc-Ordnunss von l!-jUü, Ar». 1,
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I. Abtheilung.

Beschränkung der Nutzungsbefugniffe des Gutsbesitzers.
Den der beliebigen Disposition des Eigenthümers ent-

zogenen Theil des Gutsareals bezeichnen die oeselschen Regeln
von 1865 als Nlluerpachtland und führen als zu demselben
gehörig auf: einerseits das gesammte steuerpflichtige, aus ab-
gesonderten Gesindesstellen bestehende Land der Rittergüter,
welches sich am 22, Februar 1851 im Pachtbesitz und in
landwirtschaftlicher Nutzung der Bauern als solcher befunden
hat, andererseits auch die bis zum angeführten Termin nicht
den Hofesländereien einverleibten Bauerlandstücke, auch wenn
sie sich damals nicht in unmittelbarem Besitz der Bauern
befanden').

Hiernach scheint der Begriff des Bauerpachtlandes auf
die bezeichneten Theile der Rittergüter beschränkt; thatsächlich
beabsichtigen jedoch die oeselschen Regeln von 1865 die Ord-
nung der bäuerlichen Agrarverhältnisse auf sämmtlichen Pri-
vaten und Corporationen gehörigen Gütern, sowie auf den
Pastoraten'). Ausdrücklich ausgenommen von ihren Bestim-
mungen sind allein die Krongüter. Es begreift somit die
Bezeichnung Bauerpachtland die oben näher bezeichneten Theile
nicht nur der Rittergüter, sondern — mit der erwähnten
Ausnahme — sämmtlicher Landgüter im weitern Sinne; denn
auch für die in den oefelschen Regeln von 1865 nicht er-
wähnten sogenannten Landstellen gilt der Satz, daß, wenn
dieselben aus Hofesland und Bauerland bestehen, letzteres
stets diesen Charakter behalten müsse').

1) Oefelsche Regeln. 1865. Art. 7.
2) Oeselschc Regeln. I8N5 Art. I.
3) ProMzilllrecht Th. I I I , Art. 61l.
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Das also festgestellte Bauerpachtland kann in dreifacher

Weise Einschränkungen') erfahren:

1) Der sechste Theil des Bauerpachtlandes konnte bei

Gelegenheit der Aufhebung der Arbeitspachtleistungen unter

Verlust der Bauerlandqualität zu den Hofesländereien zuge-

zogen werden. <

2) Unter gewissen unten anzuführenden Bedingungen

kann Nauerpachtlllnd im Wege des Austausches gegen Hofes-

land feine Qualität einbüßen.

3) Bauerpachtlllnd kann diefe Qualität verlieren, wo

solches zum Zwecke der Entwässerung, resp. künstlichen Be-

wässerung oder behufs Anlage von Verkehrswegen noth-

wendig wird,

Das Eigenthum am Bauerpachtland bleibt dem Guts-

besitzer gewahrt. Dem Bauernstände wird jedoch das „un°

entziehbare Recht, das Nauerpachtland gegen ein Aequivalent

zu nützen", eingeräumt 2). Dieser Satz wird dann weiter

durch den Zusatz erläutert, daß die Gutsbesitzer das Bauer-

pachtland ausschließlich durch Verpachtung und Verkauf an

Nauergemeindeglieder zu nutzen befugt feien.

Für die juristische Charakterisirung dieser Bestimmung

kann nur der eben angeführte Zusatz maßgebend sein; denn

der Bauernstand kann überhaupt garnicht als Subject eines

Rechts fungiren, da er kein korporativ geordnetes Ganze

bildet, folglich auch keine Persönlichkeit hat. Privatrechtlich

ist eben der Bauernstand als solcher garnicht existent. Von

wirthschaftlichem Standpunkt betrachtet, stellt sich der Bauern-

stand dagegen als eine besondere Classe von Staatsbürgern

dar, verbunden durch gemeinsame Interessen, Bedürfnisse:c.

Privatrechtlich kommen letztere nur in soweit in Frage, als

1) Ocselsche Regeln Uon 18N5, Art. 15—17,
2) Oes. Rgln 1805. Art. Ü,



44

sie das Motiv zu einzelnen Gesetzen, ja zu ganz besonderen
Gesetzgebungen abgeben. So bilden sie denn auch den Grund
zur in Frage stehenden Beschränkung der Dispositionsbefug-
nisse des Gutsbesitzers über sein Bauerpachtland: lediglich
durch social-politische Gesichtspunkte hervorgerufen bildet sie
eine Eigenthumsbeschränkung publicistifcher Natur. Eine der
Beschränkung entsprechende Berechtigung existirt ebensowenig,
wie im Verletzungsfllll ein klageberechtigtes Subject: es gehört
daher der letztere Fall auch garnicht vor das Forum einer
Justizbehörde. Vielmehr hat die Administrativbehörde über
Beobachtung dieser gesetzlichen Bestimmung zu wachen und
im Falle der Nichtbesetzung einer frei gewordenen Bauerpacht-
lllndstelle mit Nauerngemeindegliedern die gesetzlich vorge-
schriebenen Maaßregeln zu ergreifen').

Die oeselschen Regeln von 1865 erwähnen zwar nur
den Fall, wo ein Gesinde des Nauervachtlandes unverpachtet
bleibt, weil kein Glied der Bauergemeinde bereit ist, auf die
vom Gutsbesitzer gestellten Pachtbedingungen einzugehen und
bestimmen für diese Eventualität, daß der Gutsbesitzer das
Gesinde — aber auch nur behufs Abwendung sofortigen
Schadens und um Wirthschaftsgebäude, Bodencultur :c in
besseren Zustand bringen zu können — nur drei Jahre lang
in unmittelbarer Selbstnutzung behalten dürfe, nach Ablauf
welcher Frist das Gesinde im Wege öffentlicher Versteigerung
für einen von der Behörde fixirten Zins zur Pacht ausgeboten
wird. I m Fall der Erfolglosigkeit des Ausbotes wird das-
selbe zweimal stets nach Jahresfrist wiederholt. Während
diefer drei Jahre ist dem Gutsbesitzer auch noch die unmittel-
bare Nutzung des Gesindes gestattet, erlischt aber nach Ablauf
derselben vollständig. Anders muß sich der in den oeselschen

1) Oeselsche Regeln von 1865, Art 24,
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Regeln von 1865 nicht erwähnte Fall gestalten, wo der Guts-
besitzer überhaupt keine Anstalten zur Verpachtung von Bauer-
land an Nauergemeindeglieder trifft, resp. dasselbe an Personen
nichtbäuerlichen Standes verpachtet. Die für den vorher an-
geführten Fall dem Gutsbesitzer gewährte Vergünstigung der
unmittelbaren Selbstnutzung kann hier nicht Platz greifen,
denn sie trägt den Charakter einer aus Nilligkeitsrücksichten
statuirten Ausnahme von der allgemeinen Regel, welche eben
nur Platz greifen kann, wenn der Gutsbesitzer seinerseits zur
Verpachtung des Gesindes in der gesetzlich vorgeschriebenen
Weise bereit war und eine solche nur aus von ihm unab-
hängigen Gründen nicht erfolgte. Es liegt hier mit andern
Worten ein dem schuld los von sofortigem Schaden be-
drohten Gutsbesitzer gewährtes Privilegium vor, in Ansehung
welcher das provinzielle Privatrecht eine iutsrpretktin extsu-
8iva verbietet'). Es wird also für den Fall, daß die Nicht-
verpachtung des Gesindes an Bauern in einem Verschulden
des Gutsbesitzers begründet ist, — ohne daß letzterer zur un-
mittelbaren Selbstnutzung befugt wäre, — zum öffentlichen Ausbot
des Gesindes gefchritten werden müssen, wobei dann auch der
etwaige unberechtigte Pächter zu exmittiren wäre.

Abgesehen von der dem schuldlosen Gutsbesitzer aus
Billigkeitsgründen gewährten Selbstnutzung bestehen, ent-
sprechend den bei der Darstellung des Begriffes des Bauer-
pachtlllndes erwähnten Einschränkungen desselben, Ausnahmen
von der Regel der ausschließlichen Nutzung des Bauerpacht-
lllndes seitens des Gutsbesitzers durch Verpachtung resp. Ver-
kauf an Nauergemeindeglieder:

1) Der Gutsbesitzer war bei Gelegenheit der Aufhebung
der Arbeitspllchtleistungen berechtigt den sechsten Theil des

I) Pr°u,-Necht. Th. III, Art, XIX.
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Nauerpachtlandes auf Grundlage der Dessjätinenberechnung

zu den Hofesländereien zuzuziehen'), wobei jedoch stets nur

ganze Gesinde, nicht auch Theile verschiedener Gesinde einge-

zogen werden durften, so daß also auf Gütern mit weniger

als sechs Gesinden die Ginziehung ganz unterbleiben mußte.

Die Ginziehung hatte vor sich zu gehen unter genauer Con-

trole des Kirchspielsgerichtes sowohl über die Größe des ein-

zuziehenden Areals, als auch darüber, daß die Arbeitspacht-

leistung auf den betreffenden Bauerländereien bereits durch

Umwandlung in Geldpacht, resp, Verkauf der Gesinde abgelöst

sei. Der Gutsbesitzer ist verpflichtet dem im einzuziehenden

Gesinde sitzenden Pächter, dem wegen Ginziehung des Gesindes

nach Beendigung des laufenden Pachtcontractes eine Erneue-

rung desselben vereitelt wird, eine Entschädigung im Netrage

der letzten Iahresvachtsumme zu zahlen, wegen welchen An-

spruches dem Pächter ein Retentionsrecht am Gesinde zusteht.

2) Der Gutsbesitzer ist berechtigt behufs Anlage künst-

licher Bewässerung resp, Entwässerung, sowie von Wege- und

Wllsserverbindungen Theile des Bauerpachtlandes einzuziehen °)

— auch während laufenden Pachtcontractes, jedoch nur mit

Bewilligung der die Nothwendigkeit der Anlage prüfenden

Behörde und gegen durch freiwillige Vereinbarung, resp. durch

gerichtliche Abschätzung festgestellte Entschädigungszahlung.

3) Der Gutsbesitzer kann einen Austausch eines Theils

des Bauerpachtlandes gegen einen entsprechenden Theil des

Hofeslandes vornehmen'). Noch vor der definitiven Ab-

grenzung des Hofes- und Bauerlandes konnte dieses auf ein-

seitiges Verlangen des Gutsbesitzers behufs Arrondirung der

Hofes- und Bauerlandgrenzen, sowie zur Beseitigung von

1) Oes. Regeln von 18L5. Art, 8—10,
2) Oes, Regeln von 1865, Art 23,
3) Oes, Regeln von 1865, Art, 15—18,
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Streustücken unter Controle und Bestätigung der bäuerlichen

Administratiobehörden geschehen. Jetzt ist ein solcher Aus-

tausch nur noch als sog. „gütlicher Umtausch" gestattet, d. h.

nur unter freiwilliger Einwill igung der betreffenden Bauer-

gemeinde, welche zur Erklärung derselben vor der BeHürde

ihre Repräsentanten durch besonderen Beschluß bevollmäch-

tigen muß.

Wie wir soeben gesehen, hat die einzelne Bauergemeinde

beim Umtausch von Nauerpachtland gegen Hofesländereien

ihre Einwill igung zu demselben zu geben, also doch wohl auch

das Recht letztere zu verweigern. I m Art, 12 der oeselschen

Regeln von 1865, der von der in Veranlaßung dieser Regeln

vorzunehmenden Abgrenzung des Hofes- und Bauerpachtlandes

handelt, finden wi r eine ähnliche Bestimmung, daß nämlich

der Gutsherr behufs Grenzführung in natnra die Repräsen-

tanten der Nauergemeinde hinzuzuziehen verpflichtet sei, worauf

letztere dann vor dem Kirchspielsgericht ihre Zustimmung ab-

zugeben haben, oder gegen die vom Gutsherrn vorgenommene

Abgrenzung Einwendungen erheben können. Wenn sich auch

die Repräsentanten der Bauergemeinde hier einerfeits als

Cognitionsmittel des Kirchspielsgerichtes darstellen, so wird

ihnen andererseits durch die Befugniß Einwendungen zu er-

heben doch auch die Stellung einer Partei eingeräumt.

Hier wird also ebenso wie im vorher angeführten Fal l

der Bauergemeinde das formelle Beschwerderecht gegen An-

griffe auf die Integri tät des Bauerpachtlandes verliehen. I s t

auch im Gesetz eine diesem formellen Rechte entsprechende

materielle Berechtigung der Bauergemeinde nicht ausdrücklich

aufgeführt, so folgt sie doch mit logischer Nothwendigkeit aus

ersterem. I n dem Rechte Einwendungen gegen Angrisse auf

die Integri tät des Bauerpachtlandes zu erheben steckt also

auch der Anspruch und das Recht der Bauergemeinde auf

Integr i tät des laut gesetzlicher Vorschrift in bäuerlicher Nutzung
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befindlichen, das Gebiet dieser Gemeinde bildenden Nauer-

pachtlllndes.

M a n könnte uns den Einwand machen, in dieser Al l -

gemeinheit gefaßt leide die Richtigkeit dieses Satzes: der Guts-

besitzer fei doch, ohne daß dem ein Recht der Bauergemeinde

entgegenstehe, berechtigt bei Gelegenheit der Arbeitspachtab-

lösung ein Sechstel des Bauerpachtlandes einzuziehen, und

ebenso befugt Nauerpachtland behufs nothwendiger Bewäfse-

rungs- und Wegeanlagen zu benutzen. I m Princip wird

dadurch aber der in Frage stehende Rechtssatz keineswegs

geschmälert: es bilden diese beiden Fälle vielmehr wohl-

begründete Ausnahmen desselben; die erstere, bedingt durch

die Erkenntniß der wirthschaftlich schädlichen Natur der Arbeits-

pachtcontracte, fetzt gewissermaßen eine Prämie auf die Auf-

hebung derselben; letztere verdankt ihre Entstehung den Be-

dürfnissen rationeller Wirthschaft, resp. dem öffentlichen I n -

teresse des Verkehrs.

Wenn wi r oben constatirten, daß eine der Verpflichtung

des Gutsbesitzers, das sog. Bauerpachtland ausschließlich

durch Personen des Bauernstandes zu nutzen, entsprechende

Berechtigung des letztern nicht existirt, so bildet nun der an-

geführte Anspruch der Bauergemeinde gewissermaßen einen

Ersatz für jenen aus der Natur der Sache stießenden Mangel :

was dem Bauern stände unmöglich ist — die zu seinen Gunsten

eingeführte Beschränkung auf gerichtlichem Wege geltend zu

machen, ist hiermit wenigstens zum Theil — insofern es sich

nämlich um Integr i tät der Gemeindelandgrenzen handelt —

der B a u e r g e m e i n d e zugestanden worden.

Haben w i r bisher die Beschränkungen des Gutsbesitzers

hinsichtlich seiner Nutzungsbefugnisse am Bauerpachtland als

Ganzem betrachtet, fo wenden wi r uns nunmehr den Be-

fchränkungen hinsichtlich der Nutzung der einzelnen, das Bauer-

pachtlllnd bildenden Gesinde zu. Das Gesetz normirt nämlich
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einerseits die Größe derselben und trifft andererseits einschrän-

kende Bestimmungen für den Fall einer Neuvertheilung des

Bauervachtlandes unter die einzelnen Gesinde. Als Min imal-

große eines ein Pachtgesinde bildenden Landstückes werden

drei Dessjatinen Ackerland mit dem entsprechenden Quantum

Gartenland, Wiese und Weide verlangt, während als Maximal-

große eines Gesindes 24 Dessjatinen Ackerland mit dem ent-

sprechenden Quantum anderer Ländereien gelten^).

Eine Umtheilung der historisch die einzelnen Gesinde

bildenden Ländereien des Nauerpachtlandes unterliegt der

genauen Controle der bäuerlichen Administrativbehörden ^),

deren Bestätigung zur vrojectirten Veränderung nothwendig

ist. Laufende Pachtcontracte dürfen dabei keineswegs verletzt

werden und derjenige in die Neuvertheilung des Bauerpacht-

lllndes nicht einwilligende Pächter, von dessen Gesinde nach

Ablauf seines Pachtcontractes mindestens ein Viertel des bis-

herigen Areals eingezogen wird, kann, wenn er in Folge dieser

Schmälerung seines Gesindes den Pachtcontract nicht zu er-

neuern wünscht, eine Entschädigung im Betrage der letzten

Iahresvachtsumme verlangen. Diese Gntschädigungspflicht des

Gutsbesitzers cesstrt') aber, wenn er nachweist, daß durch die

auf seine eigene Rechnung vorgenommene Neuvertheilung

weder die Zahl der Pachtstellen verringert, noch auch bei

Vermehrung der Zahl der letztern die nun von sämmtlichen

Pachtstellen geforderte Pachtfumme im Vergleich zum früheren

Gesammtbetrag der Pachtgelder erhöht worden ist. Eine

Reducirung der Gesinde unter drei derselben erscheint als

unzulässig, da diese Zahl als Minimalzahl der eine Gemeinde

bildenden Gesinde fixirt ist ').

1) Oes, Regeln Von 1865, Art. 21 u. 22.
2) Oes. Regeln von 1865. Art. 20.
3) Patent der livl. Gouu.-Reg. vom 9. Sept. 1886 «ud Nr. 82.
4) Ebendaselbst am Ende.
Doip. 3ui. St Nd. !V, I. 4
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Uns erübrigt noch zum Schluße dieses Abschnittes über
eine juristisch eigenthümliche Beschränkung des Gutsbesitzers
zu sprechen, welche sich zwar nicht auf sein Eigenthum am
Bauerpllchtlllnd bezieht, ihn vielmehr in seiner Eigenschaft
als Hofeslllndeigenthümer trifft, aber doch insofern hierher ge-
hört, als sie — dem Gutsbesitzer zu Gunsten des Bauern-
standes auferlegt — eine Erweiterung der dem letztern einge-
räumten Nutzungsbefugnisse am Bauerpachtland enthält. I n
den oeselschen Regeln von 1865 heißt es im Art. 11, pot. d :
„Wo die Bauern bis hiezu während der letzten 3 Jahre hinter-
einander den Hofeswllld zur Weide für ihr Vieh benutzt haben,
da muß diese Nutzungsart in der bisherigen Weise und Aus-
dehnung beibehalten werden . . . mit genauer Angabe jedoch
welchem Bauergesinde namentlich das Recht der Viehweide in
dem Hofesforst zugestanden und conservirt wird, für welche
Art und Anzahl Vieh, zu welcher Zeit und in welchen Theilen
des Waldes." Ausdrücklich wird dann noch hervorgehoben,
daß der betreffende Forst seine Hofeslandqualität behalt und
dem Gutsherrn das Recht zusteht diese Beschränkung des
Hofeslllndes abzulösen durch Anweisung eines „besonderen"
Weideterrains. Das dieser Beschränkung zu Grunde liegende
Motiv ist in dem Wunsche zu suchen, dem durch den Mangel
einer eigenen Weide in der Sicherheit seiner wirthschaftlichen
Existenz gefährdeten Bauerland diese folgenschwere Lücke
dauernd zu beseitigen; daher kann die Ablösung durch Ein-
räumung einer „besonderen" Weide — welchen Ausdruck das
Gesetz garnicht näher erklärt — nur so verstanden werden,
daß hierbei ein im oekonomischen Werth der bisherigen Nutzung
entsprechendes Stück Weideland ein für alle Mal zum Wirth-
schaftscomplex des Bauerlandes abgetreten werden und also
auch Bauerpachtlllndsqualität erhalten muß.

Wie wir aus dem in exteusu allegirten Art. 11 der
oeselschen Regeln von 1865 ersahen, steht dem GesindeZwirthen,



51

der während der letzten 3 Jahre vor Inkrafttreten dieser
Regeln die Befugniß hatte, sein Vieh in Hofeswald zu weiden,
auch fernerhin dieses Recht zu. Inhaltlich deckt sich diese
Befugniß mit den aus der deutschrechtlichen Weidegerechtigkeit
fließenden. Selbst die dem Provinzialrecht eigenthümlichen
Beschränkungen der Weidegerechtigkeit in Bezug auf Zeit und
Ort der Weide, sowie auf die Anzahl des zu weidenden Viehs')
finden hierbei Berücksichtigung, indem gesetzlich eine genaue
Fixirung der den Bauern eigeräumten Nutzung des Hofes-
waldes in diesen Beziehungen verlangt wird. Berücksichtigen
wir ferner, daß Hofesland und Bauerpachtland zwei ver-
schiedene Wirthschaftscomplexe bilden, deren directe Nutzung ver-
fchiedenen Personen zusteht, daß also, wenn dem jedesmaligen
Inhaber des Bauerpachtlandes das Recht zugestanden wird
den Hofeswald als Viehweide zu nutzen, der oekonomische
Werth des Hofeslandes hierdurch dauernd verringert, der des
Bauerlandes dagegen erweitert wird: so spricht immer mehr
für die Analogie unseres Falles mit einer Prädialservitut,
Aber dennoch müssen wir von der Annahme einer solchen
abstehen, da begrifflich zur Servitut gehört, daß sie ein .jus
in re alisna sei, während doch Hofesland und Bauerland in
Einem Eigenthum stehen. Der Annahme einer Personalser-
vitut steht der Umstand im Wege, daß die Beschränkung des
Gutsherrn eben zu Gunsten des jedesmaligen Inhabers des
Bauerpachtlllndes besteht, und dies gerade ein charakteristisches
Merkmal der Prädialservitut bildet, welche eben dem jedes-
maligen Inhaber eines Grundstückes und nur in diesem Sinne
dem Grundstücke selbst zum Vortheil gereichen will. Die durch
die gesetzliche Verpflichtung des Gutsbesitzers zur Gestattung
der Viehweide im Hofeswald begründete Beschränkung seiner

1) Plov,°Recht Th, III, Art. N30 ff,
45

N' ^ M 3 t c i e ^ /
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Dispositionsbefugnisse stießt aus eben den Motiven, wie seine
Dispositionsbeschränkungen hinsichtlich des sogenannten Bauer-
pachtlllndes überhaupt, und soll nur eine Ergänzung dieser
letztern bilden. Insofern man nämlich bei der Statuirung
des Begriffes „Bauerpachtland" von dem Wunsche ausging,
dem Bauernstand eine gesicherte materielle Existenz durch den
Landwirthschaftsbetrieb dauernd zu garantiren, mußte man
nothwendiger Weise darauf Rücksicht nehmen, daß die der
bäuerlichen Nutzung vorbehaltenen Wirthschaftscomvlexe auch
in ihrer innern Zusammensetzung den Bedürfnissen regelrechter
Bodencultur entsprächen. Behufs Erreichung dieses Zweckes
ging man in richtiger Würdigung der praktischen Erfahrung
von den sich im Laufe der Zeit in ihrer Zusammensetzung
bewährt habenden Wirthschaftscomplexen, den einzelnen Pacht-
gesinden aus und entzog dieselben entsprechend ihrer bisherigen
durch den Pächter ausschließlich geübten Nutzung der directen
Selbstnutzung der Gutsbesitzer vollständig: und diese bilden
das Bauerpachtland. Wo nun einem Gesinde die seinen
sonstigen Bodenkategorien entsprechende Weide fehlte, und
dieser Mangel auch schon durch Einräumung der Weide-
nutzung im Hofeswald anerkannt war, mußten in consequenter
Ergänzung der in dem Begriff des Bauerpachtlandes be-
gründeten Dispositionsbeschränkungen die Nutzungsbefugnifse
des Gutsbesitzers in Beziehung auf den Hofeswald insoweit
beschränkt werden, als dieses zur dauernden Ausfüllung der
dem Bauerpachtlllnd durch das Fehlen der Weide entstandenen
Lücke erforderlich erscheint. Ebenso wie jene allgemeine Be-
schränkung des Eigenthums am Nauerpachtland zu Gunsten
des ganzen Bauernstandes bestehend — und ebenso aus social-
politischen Rücksichten entstanden wie jene, bildet die partielle
Beschränkung des Eigenthums am Hofeswald eine GigenthumZ-
beschränkung publicistischei Natur. Auch hier existirt eine der
Beschränkung correspondirende Berechtigung des Bauernstandes
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nicht, und haben vielmehr die bäuerlichen Administrativ-
behörden über die Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmung
zu wachen. Dem einzelnen Gesindespächter dagegen steht be-
hufs Ausübung der Weidebefugniß, da diese ja nur einen
historisch zum Gesinde gehörenden Theil der eingeräumten
Pachtnutzung darstellt, die Klage aus dem ganzen Pachtver-
hältniß zu Gebote,

I I . Abtheilung.

Beschränkung des Veräußernngsrechts des Gntsbefitzers.

Zweck der oeselschen Regeln von 1865 ist, dem Bauern-
stande die unentziehbare Nutzung des Bauerpachtlandes zu
sichern. Zu diesem Behuf bestimmen sie im Art. 6, daß der
Gutsbesitzer das letztere nicht anders als durch „Verpachtung
und Verkauf" an Personen bäuerlichen Standes nutzen darf.
M i t Rücksicht auf den Zweck dieses Satzes erscheint der Aus-
druck „Verkauf" als zu eng, da doch beispielsweise eine Schen-
kung von Bauerpachtland an Personen nicht bäuerlichen
Standes dasselbe seinem gesetzlich bestimmten Zweck, dauernd
in bäuerlicher Nutzung zu stehen, entfremden würde. Es
muß also an Stelle des zu engen Begriffes „Verkauf" der
weitere und deshalb zweckentsprechende Ausdruck „Veräuße-
rung" treten. Hiernach ist dann der Gutsbesitzer sein Nauer-
pllchtland nur an Bauern zu veräußern befugt, worin zugleich
das Verbot der Veräußerung von Bauerpachtland an Personen
nicht bäuerlichen Standes enthalten ist. Da hier ein gesetz-
liches Veräußerungsverbot vorliegt, ist jede ihm zuwider vor-
genommene Veräußerung nichtig'). Das derselben zu Grunde

N Piovmzinlrecht, Th. III, Alt. 954,
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liegende Rechtsgeschäft bleibt dagegen bestehen') und kann bei
später eintretendem Wegfall des Nichtigkeitsgrundes der Ver-
äußerung — wenn z. B. der nicht bäuerliche Käufer sich nach-
träglich in die Bauergemeinde aufnehmen läßt — eine solche
thatsächlich bewirken. Wenn nach Art. 31 der oeselschen
Regeln von 1865 Bauerpachtland auch von dem nicht zum
Bauernstande gehörigen Besitzer eines benachbarten Ritter-
guts eigenthümlich erworben werden kann, so ist darin doch
insofern keine Ausnahme von der Regel zu erblicken, als
dieses Bauerpachtland dabei seine Qualität behält, vom neuen
Erwerber also auch nur durch Verpachtung und Veräußerung
an Bauern genutzt werden darf. Ebenso bleibt das Princip
gewahrt, wenn der Bauergemeinde als juristischer Person das
Recht des Ankaufes von Bauerpachtland gewährt worden ist').

Die oeselfchen Regeln von 1865 gewähren dem im zu
verkaufenden Gesinde sitzenden Pächter ein „Vorkaufsrecht" auf
dasselbe, und zwar unter denselben Bedingungen, welche der
dritte Käufer angeboten hat. Mi t Rücksicht hierauf ist der
den Verkauf eines Gesindes beabsichtigende Gutsbesitzer ver-
pflichtet dem Gesindespächter diese Absicht nebst genauer An-
gabe der Verkaufsbedingungen rechtzeitig mitzutheilen, wobei
schriftliche Form oder Erklärung vor dem Gemeindegericht
vorgeschrieben ist. Hierauf hat der Gesindespächter binnen
6 wöchentlicher Frist seine Kaufabsicht vor dem Gemeindege-
richt zu erklären und auch den Kauf sofort zu vollziehen oder
hierfür Caution zu stellen. Unterläßt er solches, so geht er
des Vorkaufsrechts verlustig und der Gutsbesitzer ist berechtigt
das Gesinde an eine andere Person für denselben oder einen
höheren Preis zu verkaufen.

l> Provinzilllrecht, Th. I I I , Art. 955.
2) Oeselsche Regeln von 1865, Art, 32.
3) Oeselsche Regeln von 1865, Art 26.
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Das Gesetz läßt sich bei Statuirung dieses sog. „Vor-
kaufsrechts" von dem Wunsche leiten, dem Pächter des Gesindes
die Möglichkeit des Eigenthumserwerbes an letzterem — für
den Fall, daß Verpächter überhaupt zur Veräußerung des-
selben gesonnen — zu sichern, wie es ja überhaupt, wie wir
weiter unten sehen werden, in den Intentionen der oeselschen
Agrargesetzgebung von 1865 liegt, das Verhältniß des ein-
zelnen Bauern zu seinem Pachtlandstück zu einem möglichst
stabilen zu machen. Es sei hier nur auf die 12 jährige
Minimaldauer der Pachtzeit'), auf die dem Pächter zu leistende
Entschädigung für den Fall der Nichterneuerung der Pacht
unter den alten Bedingungen, wider den Willen des Pächters')
hingewiesen.

Ist nun das angeführte, in den oeselfchen Regeln soge-
nannte „Verkaufsrecht" wirklich ein solches im technischen
Sinne, so wäre es wegen seiner bloß relativen Natur wenig
geeignet den Intentionen des Gesetzes zu genügen. Durch
die Unterlassung der Anzeigepflicht seitens des Verpächters
und Abschluß eines anderweitigen Kaufes wäre eben alles
illuforisch gemacht; denn wenn auch hieraus sich ein Anspruch
auf das Interesse ergiebt, so ist doch einerseits der Nachweis
desselben mit übergroßen Schwierigkeiten verknüpft, und ent-
spricht auch andererseits garnicht der ratio le^is, dem Bauern
das Land zu sichern. Solange die Verkaufsprocedur sich auf
dem gesetzlich vorgeschriebenen Wege hält, genügt die Auf-
fassung als Vorkaufsrecht im technischen Sinne vollständig;
sowie aber die Anzeigepflicht seitens des Verpächters versäumt
und ein anderweitiger Verkauf abgeschlossen ist, versagt sie
ihren Dienst. Es entsteht daher die Frage, ob dem in den
oefelschen Regeln so bezeichneten Vorkaufsrecht unter diesen

1) Oeselsche Regeln von 1865, Art, 44,
2) Oeselsche Regeln Von 1865, Art 54.
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Umständen nicht vielmehr der Charakter eines Näherrechts
zukommt.

Vorkaufsrecht') und Näherrecht') unterscheiden sich bekannt-
lich dadurch, daß während ersteres zwischen den Personen
des Vorkaufsberechtigten und des Veräußerers und nur zwischen
diesen besteht, letzteres dem Berechtigten einen Anspruch gegen
den Erwerber, und zwar gegen jeden gewährt. Während also
beim Vorkaufsrecht, im Falle trotz desselben geschehener Ver-
äußerung an einen Dritten, der Anspruch des Berechtigten
gegen den Veraußerer — da dieser eben über den Gegenstand
garnicht mehr verfügt — nur auf Leistung des Interesses
gehen kann, kann man von einem solchen beim Näherrecht
überhaupt nicht sprechen, da es wegen seines absoluten Cha-
rakters eben gegen jeden dritten Erwerber auf Cessio« seines
Rechts geht, welche nöthigen Falls erzwungen, resp. fingirt
werden kann. Materiell auf dasselbe, nämlich auf den Er-
werb eines von Jemandem auf einen Dritten übergehenden
Eigenthums gerichtet, unterscheiden sich Vorkaufsrecht und
Näherrecht im Grunde nur rücksichtlich der Intensität ihrer
Wirkungen, also nur quantitativ. Es ist daher sehr wohl
möglich ein Vorkaufsrecht, wenn es zur Erreichung seines
eigentlichen Zweckes, des betreffenden Eigenthumserwerbers,
nicht ausreicht, mit den weitergehenden Wirkungen des Näher-
rechts auszustatten, wie es das provinzielle Privatrecht auch
rückfichtlich des ingrossirten Vorkaufsrechts gethan hat'). Aller-
dings bedarf es im Interesse der rechtlichen Sicherheit des
Verkehrs hierzu eines besonderen rechtlichen Grundes, wie im
angeführten Fall die Ingrofsation, oder genauer die durch

1) Provinzilllrecht, Th, II l, Art. 3929 ff.
2, Piovinzilllrecht, Th. III, Art. I6I3 ff,
3) Provinzilllrecht, Th. III, Art. 3933,
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dieselbe bewirkte Publicität des Vorkaufsrechts einen solchen
darstellt.

Das „Vorkaufsrecht" der oeselschen Agrargesetzgebung
von 1865 bietet hiezu eine vollständige Analogie: auch hier
existirt Publicität des Vorkaufsrechts, da jeder Pachtcontract
als solcher corroborirt werden muß und laut gesetzlicher Be-
stimmung in ihm stets zugleich ein Vorkaufsrecht am Pacht-
objekt begründet ist. Letzteres ist also hinsichtlich seiner Wir-
kungen dem ingrosfirten Vorkaufsrecht des provinziellen Pr i -
vatrechts, welches durchaus den Charakter des Näherrechts
trägt, indem es ausdrücklich gegen „den neuen Erwerber und
überhaupt den dritten Besitzer" gehen soll'), gleichzustellen.

Zweiter Abschnitt.

Der Pachtvertrag über Hauerpachtland.

Abgesehen von den bereits im vorigen Abschnitte be-
handelten Beschränkungen rücksichtlich des hier in Frage
stehenden Pachtobjects, sowie der pachtberechtigten Subjecte,
trägt der Pachtvertrag über Nauerpachtland in Oesel eine
Reihe ihm besonderer Eigenthümlichkeiten an sich, die fast
alle die wirthschaftliche Sicherstellung der Bauern bezweckend
darauf hinauslaufen, das ganze Verhältniß möglichst der
Sphäre der freien Willkür der Contrahenten zu entrücken,
es rücksichtlich seiner Dauer und seines Inhal ts sowohl, als
seiner rechtlichen Sicherheit zu festigen. I n dieser Beziehung
schreiben die oeselschen Regeln von 1865 für den Pachtcontract

1) Prov,-Recht. Th, I I I , Art. 3933.



58

eine besondere Form vor, fixiren genau die, theilweise durch
private Willkür garnicht abzuändernden Rechte und Verbind-
lichkeiten der Contrahenten und normiren die Dauer, resp.
Beendigung des Vertrages. Wie wir aus der nun folgenden
Darstellung dieser Eigenthümlichkeiten ersehen werden, ge-
währen sie dem Pächter so umfangreiche, über den Rahmen
des Pachtvertrages im gewöhnlichen Sinn hinausgehende
Befugnisse, daß sich uns die Frage aufdrangt, ob wir es hier
wirklich noch mit dem rein obligatorischen Pachtvertrag und
nicht vielmehr mit einem dinglichen Rechte zu thun haben.

I. Abtheilung.

Form und Inha l t des Vertrages.

1. D i e F o r m.

Vorgeschrieben ist Schriftlichkeit und Einhaltung eines
von der livländischen Commission für Nauersachen festgesetzten
Formulars. Den Bauercommissairen liegt die Beaufsichtigung
über die Gesetzmäßigkeit der Form wie des Inhal ts des Ver-
trages ob, worauf er zur Bestätigung und Corroboration
des Vertrages schreitet').

Für den Fall der unterlassenen Corroboration müssen,
da die oeselschen Regeln hierüber schweigen, die Vorschriften
des Provinzialrechts eintreten, welches hier nicht die Ungiltig-
keit des Rechtsgeschäfts, sondern nur Suspension der Aus'
Übung des dinglichen Rechts von Seiten des Erwerbers
statuirt^). Wenn nun aber die oeselschen Regeln von 1865
den Gutsbesitzer zur Verpachtung seines Bauerpachtlandes an

1> Oeselsche Regeln von 1865, Art. 42.
2» Provinzialrecht Th, I I I . Art, 3014,
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Bauern aus publicistischen Gründen verpflichten, und an-
dererseits aus ähnlichen Gründen und auch wohl wegen
der besseren Controle über die geschehene Verpachtung für
diesen Pachtcontract die Form der Corroboration vor-
schreiben, so kann nur die in dieser Form gehörig gesche-
hene Verpachtung als den gesetzlichen Ansprüchen genügend
angesehen werden, und zieht daher die Unterlassung der Cor-
roboration des Pachtcontractes hier noch die Folge nach sich,
daß das betreffende Gesinde als ««verpachtet angesehen wird,
mit der weiteren Consequenz des hierin involvirten meist-
bietlichen Ausbots,

2. Der Inhalt.

Der publicistischen Natur der Agrargesetze entsprechend
verlangen die oeselschen Regeln von 1865 eine fast erschöpfend
genaue Anführung sämmtlicher durch den Contract begründeten
Rechte und Verbindlichkeiten und stellen daher außer der ge-
nauen Angabe und Beschreibung des Pachtgeldes nebst allen
damit verknüpften Nutzungen, der Fixirung des Pachtzinses
und des Zahlungstermins als nothwendigen Inhalt des
Pachtcontractes') auf: die Art und die Beschränkungen der
eingeräumten Nutzung des Pachtobjectes, sowie die Dauer
derselben, die Beschreibung der Größe und des Zustandes
des eisernen Inventars, die dem Pächter, resp. dem Verpächter
für von ihm während laufender Pacht vorzunehmende Melio-
rationen zu zahlende Entschädigung.

Außer diesen nothwendigen Erfordernissen, deren Fehlen
Verweigerung der Corroboration nach sich ziehen muß, ist es
dem Belieben der Parteien anheimgestellt noch andere Stipu-
lationen in den Contract aufzunehmen, wobei natürlich die
Uebereinstimmung mit den Gesetzen zu berücksichtigen ist.

1) Oeselsche Regeln von 1865, Art. 43.
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Der Pachtzins insbesondere darf nur in Geld oder Ge-
treide fixirt werden, wobei jedoch im letztern Fall im Con-
tract durchaus eine Abschätzung der Leistung in Geld ange-
geben sein muß'), auf Grund welcher der Pächter dann nach
seinem Belieben auch Geld statt Getreides zu zahlen befugt
ist. Der Abschluß von Arbeitspacht- oder mit Arbeitsleistung
gemischten Pachtcontracten ist zwar nach Art. 45 verboten;
doch können Vereinbarungen über Ableistung eines Theils des
Pachtzinses durch Arbeit getroffen werden'); sei es nun, daß
dieses lediglich in das Beblieben des Pächters gestellt wird,
sei es, daß der Verpächter die obligatorische Abarbeitung
eines Theiles des Pachtzinses vorbehält. I m letztern Fall
darf jedoch höchstens ein Viertel der Iahrespachtsummen als
in Arbeit zu leisten festgesetzt werden und außerdem steht
beiden Contrahenten das Recht zu die Arbeitsleistung nach
vorhergehender 6 monatlicher Kündigung derselben durch Geld
abzulösen.

Durch diese Nestimmungen unterscheidet sich dieser Fall
vom alten Arbeitspachtcontract; von dem mit Arbeitsleistung
gemischten dadurch, daß die bezügliche Vereinbarung nur auf
höchstens 3 Jahre abgeschlossen werden darf.

I I . Abtheilung.

Die Rechte «nd Verbindlichleite« der Contrahenten.

Wie der Pachtvertrag überhaupt, so gipfelt auch die
Pacht von Bauerpachtland in der Verpflichtung des Ver-
pächters die vereinbarte Nutzung des Pachtobjectes zu ge-
währen und der Verpflichtung des Pächters den stipulirten
Pachtzins zu leisten.

I) Oeselsche Regeln von 1865, Art. 45,
2» Oeselsche Regeln von 1865, Art, 48,
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Die Verbindlichkeit des Verpächters zur Gewährung des
Pachtobjectes bezieht sich nicht nur auf dieses selbst, sondern
auch auf die gesetzlich dazu gehörenden Pertinenzen und
Nutzungen'), wozu namentlich das sogenannte eiserne I n -
ventar und eventuell die Nutzung des Hofeswaldes als Weide
gehören. Die Minimal- wie die Maximalgröße des eisernen
Inventars ist gesetzlich im Verhältniß zur Größe des Gesindes
genau fixirt').

Der Pächter hat den vereinbarten Pachtzins zu gehöriger
Zeit zu zahlen, widrigenfalls er sich außer der Verzugszinsen-
zahlung der Leistung der etwa verabredeten Conventionalpön,
welche jedoch nicht sechs Procent der Iahrespachtsumme über-
steigen darf ') , fowie einer gerichtlichen Beitreibung der Pacht-
zinsrestanz aussetzt. Bei Wiederholung des Verzuges im
nächsten Termin kann auf Verlangen des Verpächters die Ex-
mission des Pächters Platz greifen'). Die auf dem Gesinde
ruhenden Abgaben und Landesvrästanden hat der Pächter
auch ohne ausdrückliche diesbezügliche Stipulation im Contraci
zu tragen').

Die Grenzen der Ausübung der dem Pächter einge-
räumten Nutzung finden ihre Regelung durch die Vorschriften
des Provinzialrechts Theil I I I , welches ja abgesehen von den
diesbezüglichen allgemeingiltigen Bestimmungen noch ganz de-
tllillirte Regeln speciell für die Pachtnutzung an Landgütern
stlltuirt. Die oeselschen Regeln enthalten nur noch die be-
sondere Bestimmung, daß der Pächter, falls in seiner alleinigen
Nutzung stehende Weiden und Heuschläge in der Folge mit
Wald bewachsen sind, zwar auch an diesem Walde die alleinige

1) Piovinzilllrecht Th . I I I , Ar t . 4058.
2) Oeselsche Regeln von 1865, Ar t , 57.
3> Oeselsche Regeln Ar t . 43.
4) Oeselsche Regeln Art . 61.
5) Oeselsche Regeln Ar t . 59.
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Nutzung haben solle, jedoch nur zum eigenen Bedarf, nicht
auch zum Verkauf. Die Aufsicht hierüber wird dem Ge-
meindegericht übertragen.

Beim Mangel einer diesbezüglichen gesetzlichen Bestim-
mung entsteht die Frage nach den rechtlichen Folgen der Ver-
letzung dieser Vorschrift. Nie Schadensersatzpflicht ist selbst-
verständlich ; fraglich erscheint nur ob die betreffende Verletzung
auch auf den Pachtcontract selbst Einfluß hat? Zunächst
müssen wir in dieser Beziehung constatiren, daß die in Rede
stehende Verletzung als durchaus geeignet erscheint unter den
Begriff der Deterioration des Gesindes zu fallen. Nenn eine
Deterioration, welche einen Aufhebungsgrund eines Pacht-
contractes bildet, setzt eine derartige widerrechtliche Nutzung
des Grundstückes voraus, daß letzteres durch dieselbe auf
immer, resp, auf längere Zeit in seiner wirtschaftlichen Er-
tragsfähigkeit in nicht unbedeutendem Maaße geschmälert
wird. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, so erschöpft
sich die Verletzung in der bloßen Schadenersatzpflicht. Daher
muß namentlich auch die durch übermäßiges Holzfällen herbei-
geführte Gntwerthung des Landes, deren Folgen sich bei dem
nur sehr langsamen Nachwachsen lange Zeit hindurch geltend
machen, durchaus als Deterioration gelten. Es handelt sich
dabei zunächst nur um den bei der Uebergabe des Pacht-
stückes bereits vorhandenen Waldbestand: wenn nun aber die
oeselschen Regeln den erst „ in der Folge" heranwachsenden
Wald einer Schonung unterwerfen, so wird dabei die im
Laufe der Zeit sich gesteigert habende Ertragsfähigkeit des
Gesindes in's Auge gefaßt und eine Schmälerung derselben
verboten. Durch diese specielle gesetzliche Bestimmung ist also
der erst später entstehende Waldbestand hinsichtlich der Er-
haltung seiner wirthschaftlichen Ertragsfähigkeit dem bereits
vorhandenen gleichgestellt worden, eine widerrechtliche Nutzung
des Ersteren als Deterioration aufzufassen also ebenso möglich.
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wie beim Letzteren, Die oeselfchen Regeln erkennen zwar als

zur Contractaufhebung geeignet nur eine solche Deterioration

an, die durch Handlungen geursacht wird, die „mit der im

Pachtcontract vereinbarten Ar t und Weise der Nutzung des

Gesindes nicht übereinstimmen')". Diese Einschränkung des

Begriffes der Deterioration ist offenbar darauf zurückzuführen,

daß die oeselschen Regeln, die für den Inha l t des Pachtcon-

tractes eine genaue Angabe der A r t und Weise der einge-

räumten Nutzung, sowie der Beschränkungen derselben ver-

langen, und dementsprechend alle sonst etwa vereinbarten im

Contract nicht angeführten Beschränkungen als nicht existent

betrachten, nun die factisch angeführten als erschöpfend an-

sehen. Sie haben dabei aber außer Acht gelassen, daß eine

Reihe von Beschränkungen kraft gesetzlicher Bestimmungen

bestehen, aus deren gesetzlicher Natur eben gerade das folgt,

daß sie, auch ohne im Contract überhaupt erwähnt zu sein,

existent sind, so lange nur nicht das Gegentheil hiervon aus-

drücklich im Contract stipulirt ist. I h r e Verletzung muß also

eben dieselben Folgen erzeugen, wie die Verletzung durch freie

Vereinbarung entstandener Beschränkungen der Pachtnutzung.

Die oeselschen Regeln erkennen das an anderer Stelle auch

<m: im Art. 58, wo sie die Verpflichtung des Pächters das

eiserne Inventar nicht zu deterioriren aufstellen, räumen sie

dem Verpächter das Recht im nöthigen Falle die Aufhebung

des Pachtvertrages zu verlangen — und zwar unter aus-

drücklichem Hinweis auf Art. 52, pot. 3, wo eben nur von der

Verletzung „vereinbarter" Pachtbedingungen die Rede ist. Es

steht also nichts im Wege der Verletzung der gesetzlichen Be-

stimmung, den in der Folge auf Gesindesweiden und Heu-

schlägen gewachsenen Wald nicht über das Maaß des persön-

1) Oeselsche Regeln 1865, Alt. 52, pot. 3, d.
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lichen Bedürfnisses nutzen zu dürfen, — auch für den Fall,
daß ihrer im Contract keine Erwähnung geschehen war —
contractllufhebende Wirkung zuzuerkennen, vorausgesetzt natür-
lich, daß der geursachte Schaden nicht unerheblich ist.

Zur Übertragung seines Nutzungsrechts auf Dritte ist
der Pächter ohne Einwilligung des Verpächters nicht befugt').
Tagegen geht es im Todesfall unverändert auf seine Intestat-
erben über, welche ihrerseits zur Fortsetzung des Pachtver-
hältnisses derart verpflichtet sind, daß sie nur bei Ausschlagung
der Erbschaft auch dieser Verpflichtung ledig sind"). Ein
Uebergang des Pachtverhältnisses auf den Erben findet auch
dann statt, wenn er im Falle der Exmission des Pächters
wegen Nichtzahlung des Pachtzinses sich zur Zahlung der
Pachtzinsrestanz bis zum Betrage einer Iahrespachtsumme
bereit erklärt').

I I I . Abtheilung.

Daner und Beendigung des Pachtvertrages.

Die Dauer des Pachtcontractes ist, abgesehen von dem
gesetzlich fixirten Minimum von 12 Jahren'), in das Belieben
der Contrahenten gestellt. Eine nicht zu überschreitende
Maximaldlluer, wie sie die livländische Bauer-Verordnung von
1860 aufstellt °), ist den oeselschZn Regeln fremd geblieben.

Der Ablauf der vereinbarten Pachtzeit bewirkt die Be-
endigung des Pachtverhältnisses nur, wenn rechtzeitige Kün-
digung vorangegangen war; im andern Fall greift relaoatio

1) Oes, Regeln 1865, Art. 6?.
2) Oes. Regeln 1865, Art, 62?
8) Ocs. Regeln 1865, Art. 61.
4) Oes, Regeln 1865, Art. 44.
5) Livl. B.-B. von 1860, Art. 122.
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taoiw Platz'). Während die Bauer-Verordnung von 1819
letztere auf 3 Jahre annimmt'), schweigen die oeselschen
Regeln, die in ihrem ersten Artikel sämmtliche vom Pacht-
vertrag handelnden Nestimmungen der livländischen Nauer-
Verordnung von 1819, somit auch die über die leloolltiu
weit«, aufheben, hierüber gänzlich, so daß jetzt die nur ein
Jahr dauernde rLiaeatiu taoita des provinziellen Privatrechts
Platz zu greifen hat. Hieraus ergiebt sich die Eigenthümlich-
keit, daß, während die oeselschen Regeln von 1865 durch
Statuirung der zwölfjährigen Minimalfrist die längere Dauer
des Pachtvertrages selbst im Vergleich zur Gesetzgebung von
1819, die gar kein Minimum in dieser Beziehung festsetzt,
begünstigen, die Dauer der relooatic» weita von 3 Jahren
auf eines herabgesetzt worden ist. Um so auffälliger wird
diese Thatsache, als die livländische Bauer-Verordnung von
1860, welche eine bloß 6 jährige Minimaldauer der Pachtzeit
aufstellt, die 3-jährige relooatio taoita der Bauer-Verordnung
von 1819 beibehält').

Vor Ablauf der vereinbarten Pachtzeit kann, abgesehen
vom Falle des mnwus äisgsnsu« der Contrahenten, eine
Aufhebung des Pachtvertrages auf einseitigen Antrag nur in
den in den oeselschen Regeln ausdrücklich angeführten Fällen
und stets nur zu Folge gerichtlichen Urtheils Platz greisen').
Dabei ist die Entscheidung über die Relevanz des einseitigen
Verlangens des Pächters, als zu dessen Rechtfertigung ganz
allgemein „eine nachgewiesene Beschwerde des Pächters über
Verletzung der Pachtbedingungen durch den Gutsherrn" ver-
langt wird, offenbar in das billige Ermessen des Gerichts

I < Prov -Recht Th. I I I , Art, 4105.
2) V.-V. von 1819, Art, 491.
3> Livländische N.-V. von 1860, Art. 215.
4) Ocselsche Regeln von 1865, Art. 52.

Dorp, Iui. St, Nd. IV, «,
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gestellt; während der einseitige Wunsch der Contractaufhebung
von Seiten des Verpächters bestimmten gesetzlich genau fixirten
Voraussetzungen entsprechen muß. Als solche gelten: die
Nichtzahlung des Pachtzinses durch 2 Termine sowie die I n -
solvenz des Pächters, dem Verpächter wesentlichen Schaden
verursachende Deterioration des Gesindes und feiner Pertinenzen,
zu denen auch das sogenannte eiserne Inventar gehört'), die
Afterverpachtung seitens des Pächters ohne Zustimmung des
Verpächters, die durch Wege- und Bewässerungsanlagen noth-
wendig werdende Expropriation des Pächters").

M i t dem Ablauf der Pachtzeit ist, selbst bei vorherge-
gangener rechtzeitiger Kündigung seitens des Verpächters,
dieser noch keineswegs sämmtlicher Pflichten gegen den Pächter
ledig. Das Gefetz hat vielmehr in der Absicht der Beziehung
des bäuerlichen Pächters zu feinem Pachtgesinde einen mög-
lichst dauernden Character zu geben und ihn vor übermäßigen
Pllchtzinsforderungen sicher zu stellen, festgesetzt, daß, falls
der Verpächter den Pachtcontract mit dem bisherigen Pächter
auf die alten Pachtbedingungen zu erneuern nicht gewillt ist,
ersterer dem auf die höheren neuen Pachtbedingungen nicht
eingehenden Pächter eine Entschädigung zu zahlen verpflichtet
fe i ' ) , und zwar im Netrage der doppelten, resp. der dreifachen
Differenz zwischen dem bisherigen und dem neu aufgestellten
Pachtzins, je nachdem der bisherige Pachtcontract auf 24 oder
mehr Jahre, oder aber auf eine kürzere Frist abgeschlossen
war. Wegen dieses Entschädigungsanspruches ist dem Pächter
ein Retentionsrecht am Gesinde eingeräumt worden').

M i t Bezug auf diese Entschädigungspflicht ist der den

1) Oes, Rgln, Art, 57 u, 58,
2> Oes. Rgln. Ar». 23.
3) Oes. Rgln. Art. 54.
4) Oes, Rgln. Art. 56.
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Contract auf die alten Bedingungen zu erneuern nicht ge-
sonnene Verpächter verpflichtet, dem Pächter, falls nicht schon
eine gütliche Einigung vordem zu Stande gekommen war,
bei Kündigung des alten Contractes stets auch neue Pacht-
Bedingungen mitzutheilen'): worauf es dann dem Pächter
frei steht auf dieselben einzugehen oder aber von einem neuen
Contractsllbschluß abzustehen und die angeführte Entschädi-
gung zu verlangen. Aus dieser Pflicht des Verpächters folgt
mit logischer Nothwendigkeit das Recht des einmal im Ge-
sinde sitzenden Pächters, im Falle der Aufhebung des alten
Contractes den Abschluß eines neuen verlangen zu dürfen,
wobei dieses Recht natürlich für den zur Strafe wegen con-
tractwidrigen Verhaltens der Pachtnutzung verlustig gehenden
Pächter wegzufallen hätte. — Berücksichtigt man noch das
dem bäuerlichen Pächter für den Verkaufsfall gewährte Näher-
recht an seinem Gesinde, so kann man wohl sagen, daß die
oeselfche Agrargesetzgebung von 1865 in erschöpfendster Weise
die Beziehung des einzelnen Bauern zu dem von ihm be-
sessenen Gesinde in ihrer Beständigkeit gesichert, und damit
zugleich die Grundbedingung einer gedeihlichen wirthschaft-
lichen Entwickelung der Bauern gegeben hat.

IV. Abtheilung.

Die juristische Natur des Vertrages.

Den Hauptunterschied zwischen dem Pachtvertrag über
Blluerpachtland nach den oeselschen Regeln von 1865 und
dem gewöhnlichen Pachtvertrag des provinziellen Privatrechts
bildet die Bestimmung der ersteren, daß der Pachtvertrag
trotz eintretender Veräußerung des Pachtgesindes unverändert

1) Oes, Rgln. Art, 54.

5*
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fortbestehen soll'). Da hierbei keinerlei Beschränkungen er-

wähnt werden, ist anzunehmen, daß die durch den Pachtver-

trag erworbene Nutzungsbefugniß schlechthin gegen dritte Er-

werber des Gesindes geltend gemacht werden kann, wofür

auch das ganze Bestreben der oeselschen Regeln, die bäuer-

liche Pllchtnutzung mit möglichst großer Sicherheit und Sta-

bilität auszustatten, spricht. Netritt das bäuerliche Pachtrecht

durch diese Bestimmung bereits den Boden der in ihrer Wir-

kung sich den dinglichen Rechten nähernden Iustandsobligation,

so wird es durch die als nothwendige Form vorgeschriebene

Corroboration vollends der Kategorie dinglicher Rechte vin-

dicirt. Das .Provinzialrecht Th, I I I bestimmt ausdrücklich,

daß die Corroboration des Pachtvertrages ein „dingliches,

auch gegen dritte Personen wirksames Recht" begründe. Ab-

gesehen von dieser durchaus klaren Sprache des Gesetzes

spricht für die Dinglichkeit des corroborirten Pachtrechts der

Umstand, daß die seinen Inha l t bildende Nutzung des Pacht-

objects durchaus geeignet ist eine „unmittelbare Beherrschung

der Sache" darzustellen, und daß, da die Verfolgbarkeit des

Rechts gegen jeden Dritten, also auch den Besitzstörer, als

eine Aeußerung der Unmittelbarkeit des Rechts an der Sache

erscheint, von jener auf das Vorhandensein dieser geschlossen

werden.darf 2), Bei der subsidiären Kraft des Provinzial-

rechts Th. I I I gegenüber den Bauerrechten ist diese Wirkung

der Corroboration natürlich auch dem bäuerlichen Pachtrecht

zuzuerkennen.

Bei der sich hiermit auswerfenden Frage, welcher Ar t

dinglicher Rechte das durch den bäuerlichen Pachtvertrag be-

I) Ocs, Rgln. v. 1865, Art. 29 u, 31,
2, Prouinzial-Recht Th, I I I , Art, 4045.
3) E r d m a n n : „Das dingliche Miethiecht des Prouinzial-Rechts"

im I I I , Bd. der Dorpater Zeitschrift und seine Widerlegung S c h i e m a n n '3
im IV. Vd,, weist die dingl. Natur deS corroborirteü Nliethiechts nach.
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gründete dingliche Nutzungsrecht angehöre, resp. am nächsten
stehe, können natürlich nur die direct auf Nutzung einer fremden
Sache gerichteten dinglichen Rechte in Betracht kommen, Der
Emphyteusis des römischen Rechts, deren Ursprung auch auf
den Pachtvertrag zurückführt'), nähert sich das bäuerliche
Pachtrecht, aber die weitergehenden Befugnisse des Emphy-
teutll treten der vollständigen Analogie entgegen. Das Grund-
zinsrecht unseres Provinzialrechts unterscheidet sich vom bäuer-
lichen Pachtvertrag durch die Unzulässigkeit einer Beschränkung
seiner Dauer, sowie durch die Veräußerbarkeit. Uns erübrigt
noch der Vergleich mit den Servituten, von denen hier wegen
der Beschränkung der übrigen Unterarten derselben auf nur
einzelne bestimmte Befugnisse an der fremden Sache nur der
Nießbrauch in Frage kommen kann. Die Definition des
Nießbrauchs als das „einer bestimmten Person zustehende
Recht an einer fremden Sache auf den von dieser durch Ge-
brauch und Fruchtgenutz zu ziehenden Nutzen')" ist zwar dazu
angethan die im Pachtrecht enthaltene Nutzungsbefugniß in
sich aufzunehmen; allein die vom Gefetz selbst gezogenen Eon»
sequenzen beider Rechte gehen doch schon soweit auseinander'),
daß man sie unmöglich für gleichartig halten kann.

Das dingliche Pachtrecht ist eben aus dem obligatorischen
Pachtvertrage entstanden, und kommen eben deshalb die Con-
sequenzen des Letztern auf ersteres soweit in Anwendung,
als dieses mit der dinglichen Natur desselben vereinbar ist.
Wir haben es also beim corroborirten Pachtvertrag mit einem
neuen dinglichen Recht zu thun, welches zwar in der einen

1) Puchtll 's Pandekten, 12, Aufl, paz-, 2U0.
2, Pr«v.-R, Th. III, Art. N99,
3) Cf, z, V. Prov.-R, Th, II>, Art, 4U58 u, Art. 123l; Oes. Ngln.

Att. 52, 3 u. Prov,-R. Th. Hl, Art, 1238: Oes. Rgln. Ar», 62 u. Prov.-
Recht Th. III, Art, 1293,
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oder andern Beziehung mit den vorhandenen Arten dieser
Rechte Analogien aufweist, sich aber doch als ein besonderes
dingliches Recht darstellt').

Dritter Abschnitt.

Jer Herkaus von Wauerpachtlaud.

Der Verkauf von Bauerpachtland ist gestattet nur an
Nauergemeindeglieder, an die juristischen Personen der Bauer-
gemeinden 2) und an Rittergutsbesitzer, welche jedoch das käuf-
lich erworbene Vauerpachtlandstück nur durch Verpachtung,
resp. Verkauf an Bauergemeindeglieder zu nutzen befugt sind').

Das Kllufobject bildet zunächst das Gesinde in seinem
historisch feststehenden vollen Bestände. Ein Verkauf von
Stücken des Nauerpachtlandes, die sich bisher nicht als selbst-
ständige Gesinde darstellen, ist nur unter der Bedingung ge-
stattet, daß sie die gesetzlich geforderte Minimalgröße von 3
Dessjatinen Ackerland nebst dem entsprechenden Quantum
Gartenland, Wiese und Weide erreichen").

Hinsichtlich der beim Verkauf von Nauerpachtlandstücken
zu beobachtenden Formalitäten ist die Anzeigevflicht des Guts-
herrn an den jeweiligen Pächter des Gesindes bereits oben
besprochen worden. Die Form des Kaufvertrages selbst an-
langend, ist bei Verkäufen an Nauergemeinden und deren
Glieder Schriftlichkeit und Beglaubigung der Gesetzmäßigkeit

I> Cf, E i d m a n n , in der Dorpater Zeitschrift, Ihrg, 3, p»F, 247.
2) Oes. Rgln. Art. 32.
3) Oes. Rgln. Art. 3 l .
4) Oes. Rgln. Art. 21.
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des Vertrages durch den Bauercommissaren vorgeschrieben').
Der Gebrauch von Stempelpapier ist nicht verlangt und
ebenso kommt die Krepostposchlin in Wegfall, wenn der bäuer-
liche Käufer nicht schon vorher mindestens 20 Defsjatinen
Land zu Eigenthum befaß').

Rückfichtlich des Inhalts des Kaufcontractes wird, ab-
gesehen von den allgemeinen Erfordernissen, verlangt die ge-
naue Angabe sämmtlicher dem Käufer gesetzlich obliegenden
Krön- und Landesprästanden, sowie aller dem Verkäufer
uorbehalteuen Rechte, wobei die Stipulirung eines Wieder-
anfallsrechts zu seinen Gunsten verboten ist').

Das durch die geschehene Corroboration erworbene bäuer-
liche Eigenthum ist insofern beschränkt, als bei der Veräuße-
rung eines Theiles desselben nicht unter das gesetzliche Mini-
mum von 3 Dessjatinen Ackerland herabgegangen werden
darf, und der über 24 Dessjatinen zum Bauerpachtland
gehörendes Ackerland besitzende Bauer dasselbe nur bis
zu dieser Maximalgröße in directer Selbstnutzung zu halten
befugt ist').

Es liegt eine Inconsequenz darin, wenn die oeselschen
Regeln dem Bauerpachtland zu Eigenthum besitzenden Bauern
gestatten, dasselbe „nach Belieben zu verkausen, umzutauschen
und zu verpachten"; denn ist er in diesen Beziehungen voll-
ständig frei gestellt, so würde die vom Gesetz beabsichtigte
dauernde Reservirung das Bauerpachtland zu Gunsten des
Bauernstandes illusorisch gemacht. Durch die am 19, Febr.

1) Oeselsche Regeln von 1865, Art. 34 u. Regeln über die Bauei-
behölden vom 9, Ju l i 1889, Art 8 pot. o.

2) Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten v, 4, April 1888.
3) Oeselsche Regeln von 1865, Art. 33.
4) Oeselsche Regeln von 1865, Art. 22.
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1866 Allerhöchst bestätigte Landgemeindeordnung ist diesem
Uebelstllnde infofern Abhilfe geschafft worden als sie bestimmt,
daß noch nicht zur Gemeinde verzeichnete Personen, die bäuer-
liche Grundstücke kaufen oder pachten, in den betreffenden
Gemeindeverbllnd einzutreten haben').

I> Landgemeindeordnung von 1866, § I, Anmeikunq,



III.

Kann nach Kurländischem Erbrecht dem Ehe-
gatten durch Testament das ihm ad lnte8t2to

Gebührende entzogen werden?

Nach dem vor der Codisication in Kurland geltenden
Recht galt es für unzweifelhaft, daß dem Ehegatten, was
ihm »b intsstllto gebührt, seine sog. partia »tatutai'ill, durch
letztwillige Verfügung nicht entzogen, noch auch nur geschmälert
werden könne,

Vergl. 88 191, 193, 194, 195, 196 » t a t - O n r l . in
vordi» ,,8uinßi'«", „onpore", „rstinsi'e", v, Vunge Kurl.
Priv.-Recht ß 270 und die dort citirten Präjudicate des Kurl.
Oberhofgerichts, F, S e r a p h i m ' s Kurl. Notherbenrecht p. 30-

C. N e u m l l n n , Kurl, Erbrecht 8 57, will die Wittwe
den Descendenten in Bezug auf das Notherbenrecht gleich-
stellen und daher eine Schmälerung ihres Erbtheiles nach den
Grundsätzen über den Pflichttheil der Kinder gestatten, aber
seine Ansicht hat nirgends Eingang gefunden. S e r a p h i m
hat ll. a, O, ganz richtig deducirt, daß der überlebende Ehe-
gatte zwar weder Pflichttheilsberechtigter noch Notherbe im
eigentlichen Sinne des Wortes sei, aber durch eine persönliche
Klage gegen die testamentarischen Erben seinen gesetzlichen
Anspruch auf ungeschmälerte Hinterlassung des ihm ab in-
toswta Gebührenden geltend machen könne.
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B u n g e , obgleich er von dem unrichtigen Gesichtspunct
ausgeht, daß das Recht des überlebenden Ehegatten auf seine
Intestaterbportion ein Notherbenrecht sei, bezeugt doch selber
das Gewohnheitsrecht, wonach diese Intestaterbportion gar
nicht geschmälert werden darf, auch nicht in den Grenzen, in
denen die Intestaterbportion der Descendenten auf den sog.
Pflichttheil herabgemindert werden darf.

Ich kann für die Zeit nach der Codification bezeugen,
daß diese Auffassung von der Unftatthaftigkeit der Schmäle-
rung der Intestaterbportion des überlebenden Ehegatten von
den Kurländischen Gerichten bisher festgehalten worden ist,
und habe während meiner mehr als 25 jährigen juristischen
Praxis überhaupt von keinem Falle gehört, wo gerichtlich
etwas hiervon Abweichendes erkannt worden wäre.

Gegenwärtig hat nun aber Herr Professor E r d mann
im I I I . Band seines Systems des Privatrechts der Ostsee-
provinzen Liv-, Est- und Kurland 8 205, behauptet, daß in
Kurland ein Testator in der willkührlichen Disposition über
sein Vermögen durch die gesetzlichen Erbrechte des überlebenden
Ehegatten nicht beschränkt sei und daher mittelst letztwilliger
Verfügung, ohne daß es irgend welcher Gnterbungsgründe
bedürfte, feinem Ehegatten die demselben durch das Gefetz ge-
währten Erbrechte und Vortheile entziehen dürfe.

Er stützt seine Ansicht daraus, daß während Art. 2003
Priv.-R. Bd. I I I die Reception des römischen Systems der
Dispositionsfreiheit des Testators in Kurland als Regel er-
weise, der Art. 2022 des Prov.-R. Ad. I I I nur für Liv- und
Estland, nicht aber für Kurland anerkenne, daß dem über-
lebenden Ehegatten die gesetzlichen Erbrechte und Vortheile
nicht geschmälert werden dürften, und überdies auch unter
den Notherben und Pflichttheilsberechtigten des Kurl, Rechts
(Art. 20Y5 flg.) die Ehegatten nicht aufgeführt seien.

Ich halte diese Ansicht für unrichtig.
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Nie Gründe, welche ich gegen dieselbe anzuführen habe,
sind die Folgenden:

Da der I I I , Bd. des Prov.-Rechts der Ostseegouverne-
ments nur bestehendes Recht constatiren, nicht neues einführen
sollte und wollte, so ist man berechtigt das Fortbestehen des
vor der Eodification geltenden Privat-Rechts so lange anzu-
nehmen, als sich die Absicht des Gesetzgebers dasselbe zu
ändern nicht aus den Bestimmungen der Privatrechtscodi-
ftcation ergiebt. Ich finde nun nicht, daß eine solche Absicht
des Gesetzgebers sich im vorliegenden Falle nachweisen lasse.

Die Nichterwähnung des überlebenden Ehegatten unter
den im 4. Hauptstück des I I I . Titels des Erbrechts „von den
Notherben und dem Pflichttheil des Kurländischen Rechts"
aufgeführten Pflichttheilsberechtigten, erklärt sich ganz unge-
zwungen daraus, daß der Gesetzgeber sich nicht der N e u -
mllnn'schen Meinung angeschlossen hat, wonach das Recht
des überlebenden Ehegatten auf seine gesetzliche Grbportion,
demjenigen der Descendenten gleich zu stellen sei, d. h. also
bis auf den Pflichttheil geschmälert werden könne, sondern
der Ferd. Seraph im'schen und v. Bunge'schen Meinung,
wonach dem überlebenden Ehegatten eine persönliche Klage
gegen den Testamentserben auf Gewährung der u n g e -
s c h m ä l e r t e n Intestaterbportion (und der sonstigen durch
das Gesetz dem überlebenden Ehegatten zugesicherten Vortheile)
zustehe').

I) Es ist ja auch der Art, 2022 des Prou.-R. M , I I I unter das Hptst,
Nr, 5 von der Enterbung, n icht u n t e r d, Hptst , 4 v o n dem N o t h -
e r b e n - u n d P f l i c h t t h e i l s r e c h t , rubricirt worden, während, wenn
der Gesetzgeber das qu. Recht des Ehegatten als Notherben« oder als
Pflichttheilsrecht aufgefaßt hätte, er die Art, 2022, 2023 in das Hptst, 4
hätte setzen müssen, welches dann, wenn Art. 2022 sich wirtlich nur auf
Liu- und Estland bezöge, wie E r d m a n n annimmt, hätte betitelt sein
müssen „Von den Notherben nach Liv-, Est- und Kurlandischem Recht und
dem Pflichttheil nach Kurl. Recht".
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Es bleibt also nur das Argument, daß der Art. 2022
des Prov.-Rechts Bd. I I I nu r f ü r L i v - und E s t l a n d ,
nicht aber f ü r K u r l a n d festsetze, daß die dem einen
Ehegatten aus dem Vermögen des Anderen auf des Letzteren
Todesfall gesetzlich zustehende Erbrechte und Vortheile (Tit. I I
Hauptst. 2), jenem durch Testament weder geschmälert
noch ohne triftigen Enterbungsgrund ganz entzogen werden
dürfen.

E r d m a n n meint selbst, daß es mißlich sei, aus diesem
Artikel ex ai^ument« « eoiitrai-io zu folgern, daß die Be-
stimmung desselben für Kurland nicht gelte. Ich möchte
weiter gehen und sagen: Die Nichterwähnung Kurlands,
wo doch der im Art. 2022 ausgesprochene Rechtssatz b i s
z u r C o d t f i c a t i o n unbes t r i t t enesRech t w a r , kann
nur auf einem Redactionsfehler beruhen, wie es deren ja
nicht wenige im I I I . Bande des Prov-R. giebt').

Diese Annahme wird 1) schon dadurch wahrscheinlich,
daß die Art. 2022 und 2023 für sich allein im System die
2. Abtheilung des 5. Hauptstückes des I I I . Titels des I I I . Buches
des Privlltrechts ausmachen, welche die Ueberschrift führt:
„von der Enterbung der Ehegatten".

Das 5. Hptst. handelt von der Enterbung a l l g e m e i n
f ü r a l l e d re i P r o v i n z e n , die erste Abtheilung desselben
ebenso a l l g e m e i n v o n der E n t e r b u n g der zur ge-
setzlichen E r b f o l g e b e r u f e n e n N l u t s v e r w a n o t e n
und die 2. Abth. nicht wen ige r a l l g e m e i n von der
E n t e r b u n g der E h e g a t t e n , ohne jede Beschränkung
auf liv- und estländisches Recht und ohne eine besondere Ne-

l ) I m Hinblick auf v. B u n g e , das liv- und estländische Privat-
recht Meval 1848), Z 270, Pkt. h, könnte man sogar an einen Druckfehler
„lurländisch", statt „estländisch", zu denken versucht sein. Indessen erschien
mir die im Text vertheidigte Ansicht besser begründet.
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stimmung für das kurländische Recht zu geben. Würde diese

2, Abth, nur von lio> und estländifchem Recht handeln, so

würde die Ueberschrift dem entsprechend gelautet haben, wie ja

z. B. das Hauptstück 4, weil das Notherben- und Pflicht-

theilsrecht nur in Kurland existirt, auch betitelt ist „von den

Notherben und dem Pflichttheil des k u r l ä n d i s c h e n

Rechts".

Art. 2023 spricht ganz allgemein, ohne Beschränkung

auf Liv- und Estland, den Rechtssatz aus: „dieselben gesetz-

lichen Gründe, welche einen Ehegatten berechtigen auf Schei-

dung der Ehe zu klagen, geben ihm auch die Befugniß seinen

Ehegatten zu enterben".

Wenn dieser Satz nur für Liv- und Estland gelten sollte,

so hätte das ausgesprochen werden müssen'), und überdies

hätte dann die Ueberschrift zu der Abtheilung 2, welche, wie

bemerkt, a u s s c h l i e ß l i c h aus diesen beiden Artikeln 2022

und 2023 besteht, dann unmöglich allgemein lauten können

„von der Enterbung der Ehegatten", sondern nur „von der

Enterbung der Ehegatten in Liv- und Estland".

Wenn aber Art. 2023, weil ihn kein Wort des Gesetzes

auf Liv- und Estland beschränkt, auch für Kurland Geltung

haben muß, so kann offenbar auch in Kurland ein Ehegatte

nicht für berechtigt angesehen werden den überlebenden Ehe-

gatten zu enterben, falls keine ihn zur Klage auf Ehescheidung

berechtigenden Gründe vorliegen und müßte folglich ange-

nommen werden, daß nach der Absicht des Gesetzgebers die

Bestimmung des Art. 2022 auch für Kurland Geltung haben

sollte und die im Text ausgesprochene Beschränkung derselben

auf Liv- und Estland auf einem Nedactionsfehler beruht.

I) Cf, Einl. zum Prov,-R. Nd, III, Art, XIV,
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Zur Gewißheit aber wird diese Annahme für mich:

2) dadurch, daß gerade der Art. 2003 1. o., welcher
derjenige Artikel ist, der nach Grdmann 'Z Ansicht die Regel
festsetzt, daß i n K u r I a n d , abgesehen von den Stammgütern,
der Testator in der Verfügung über sein Vermögen auf den
Todesfall nicht beschränkt sei, von einer Anmerkung begleitet
ist. welche lautet: „Ueber die Beschränkung der Ehegatten,
siehe unten Art. 2022!"

Also gerade für K u r l a n d , als Ausnahme von dem
dort im Allgemeinen geltenden „römischen System der Dis-
positionsfreiheit des Testators", dessen Reception in Kurland
E r d m a n n zu seiner Auslegung bewogen hat (cf, I.« p. 63),
wird eine Beschränkung dieser Dispositionsfreiheit bezüglich
der Ehegatten constatirt und wegen des Inhalts dieser Be-
schränkung wird auf unseren Art. 2022 verwiesen, der also
offenbar, nach der wahren Absicht des Gesetzgebers, auch für
Kurland Geltung haben soll.

Es wäre uns kurländischen practifchen Juristen, die
schwer genug für die Forterhaltung und historisch richtige
Interpretation des Kurländischen Privatrechts zu kämpfen
haben, sehr erwünscht, wenn Herr Professor E r d m a n n ,
falls er sich durch die vorgetragenen Argumente überzeugen
lassen sollte, im Interesse des Rechts dem Ausdruck geben
wollte, denn sonst müßten wir fürchten, daß die Berufung auf
feine Autorität uns die Vertheidigung des den Ehegatten in
Kurland von Altersher zustehenden wichtigen Rechtes auf un-
gefchmälerte Hinterlassung ihrer gesetzlichen Erbportion seitens
des vorverstorbenen Ehegatten, in hohem Grade erschweren
könnte.

J u l i u s Sch iemann.
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Nachschrift
zu dem vorstehenden Aufsatz.

Bereits in der Vorrede zum ersten Bande meines Sy-

stems des Privatrechts der Ostseeprovinzen habe ich die Er-

wartung ausgesprochen,, daß bei der großen Zahl der in

meinem Buch zum erstenmal behandelten Controversen des

I I I . Bandes des Provinzialrechts Widerspruch gegen meine

Anschauungen nicht selten hervortreten werde und meiner-

seits unbefangene Prüfung desselben nach Kräften zugesagt.

Es kann mir demnach nur zur Befriedigung gereichen, wenn

in einer Frage, die mir — wie wohl schon aus der Ar t

meiner Darstellung hervorgeht — keineswegs unzweifelhaft

erschien, Herr Rechtsanwalt S c h i e m a n n sich mit einer

directen Apostrophirung an mich in Bezug auf eine Revision

der damals von mir ausgesprochenen Meinung wendet. Es

handelt sich um die Möglichkeit einer Enterbung der Wittwe

durch den Ehemann in Kurland.

Ich habe nun die vorliegende Frage noch einmal aufs

Gewissenhafteste zu prüfen versucht und kann nicht umhin zu

erklären, daß mir die Anschauung S c h i e m a n n s , es sei eine

solche Enterbung in Kurland ebenso unzulässig wie in Liv-

und Estland, jetzt als die wahrscheinlichere erscheint.

Zwar kann ich nicht, wie S c h i e m a n n , einen directen

„Redactionsfehler" des Art. 2022 des Proo.-Rechts Th. I I I

annehmen, wornach derselbe außer dem liv- und estländischen

Landrecht auch das curländische Recht hätte unter den Rechten

nennen müssen, welche die willkührliche Enterbung der Ehe-

gatten darbieten. Derartige Fehler, welche nicht bloß die

Redaction eines Artikels betreffen, sondern den S inn eines

an sich ganz klar sprechenden Gesetzes verändern, können

wohl nicht leicht vermuthet werden, wenn man an die sorg-

fältige und mühsame, unter Zuziehung der Juristen der Ostsee-

provinzen vollzogene Durcharbeitung des I I I . Bandes denkt.
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Auch erscheint mir das Vorhandensein der Anmerkung
zu Art. 2023 verdi»:

„über die Beschränkungen der Ehegatten s, unten Art. 2022,
über die der Besitzer von Gesammthandgütern und Familien-
fideikommissen s. unten im 5. Titel dieses Buches",
welche Sch iemann dm Ausschlag für den „Redactions-
fehler" zu geben scheint, a l l e i n noch nicht genügend, um die
Enterbbarkeit zu streichen. Denn nachdem der Art. 2003 aus-
drücklich erklärt hat, daß der Testator „abgesehen von den
Stllmmgütern in Kurland in der Verfügung über sein Ver-
mögen auf den Todesfall nicht beschränkt sei, jedoch verpflichtet
sei, seinen Notherben einen Pflichttheil zu hinterlassen", kann
die hinzugefügte Anmerkung sehr wohl nur auf die Thatsache
hinweisen, daß in Curland im Gegensatz zu Liv- und Estland
auch in Bezug auf Ehegatten keine Beschränkung, ja nicht
einmal die Verpflichtung zur Hinterlassung eines Pflichttheils
vorliege. Aus den Hinweifen der Codiftcation auf andere
Gesetze der Gefetzesquellen durch ein „vgl." oder „s." auf die
Absicht derselben, den citirten Quellen eine direct verbindliche
Bedeutung auch über ihren Wortlaut hinaus zu geben, darf
in der baltischen Codification nicht sofort geschlossen werden.

Dennoch habe ich, wie gesagt, die Ueberzeugung ge-
wonnen, daß die Codification auch in Kurland die Ehegatten
vor willkürlicher Enterbung sicher stellen will. Ausgegangen
muß dabei werden von der Thatsache, daß die portic» statu-
tarill der Ehefrau, als eine Art von Ersatzforderung, ihr
nach d e r T h e o r i e des gemeinenRechts unentziehbar
gehören foll, daß sie als durch die Ehe verdient gilt und daß
selbst, wenn, wie in Curland bei der unbeerbten Wittwe, das
ursprüngliche Recht auf gewisse res osrtao sich in eine volle
Universalsuccession verwandelt hat und sogar neben der Rück-
gabe des ganzen eigenen Vermögens gewährt wird-, dennoch
im Zweifel die Unentziehbarkeit dieser Vortheile festzuhalten
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ist'). Jedenfalls hat die juristische Literatur Kurlands v o r
der C ü d i f i c a t i o n ein Recht gehabt, die an sich nicht ganz
klare Ausdrucksweise der kurländischen Statuten so zu ver-
stehen, wie sie gethan hat, nämlich im Sinne der Unentzieh-
barkeit des Wittwenrechts.

Es fragt sich nur, ob die C o d i f i c a t i o n nicht an-
derer Meinung gewesen ist.

Ich glaube jetzt nach sorgfältiger Durchgehung der Aus-
drucksweise derselben diese Frage verneinen zu müssen. Der
Wortlaut scheint überall mehr dafür zu sprechen, daß der
Anspruch der Wittwe eine wahre uneNtziehbare poi-tio »t«,-
wtaril l bildet als ein gewöhnliches Intestaterbrecht. So heißt
es hinsichtlich der beerbten Wittwe, welche Vermögen in die
Ehe gebracht hat (Art. 1???):

„Dieselbe hat u n b e d i n g t die Wahl, ob sie ihr Ein-
gebrachtes :c."

Für die unbeerbte Wittwe heißt es (Art. 1784), sie erhält

„abgesehen von d e m j e n i g e n , was i h r e twa
vermöge Ehepac ten oder Testament z u f ä l l t ,
die Hälfte:c."

Es wird also hier die sonst für Curland anerkannte
Universalität des Testaments auf die portio statutaria der
Ehefrau nicht ausgedehnt.

Der Art. 1785 fährt dann fort:
„bis zu ihrer vollständigen Befriedigung wegen dieser

ihrer F o r d e r u n g e n hat die Wittwe ein Retentionsrecht
am gesammten Nachlaß des Ehemannes", erkennt somit die
gedachten Ansprüche der Wittwe als „Forderungen" an.

Hiernach erscheint es mir richtiger, das Wittwenrecht
als unentziehbar anzuerkennen. Der Art. 2022, der dies auch

1) G e r b e r , Deutsches Privatrecht, § 25>b, S, 694 u. Not, 4 u. 9.

Doip, INI. Stul. Vd. lV, ! . 6
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für das livl, und estländische Landrecht ausspricht, würde
dem an sich nicht entgegenstehen, da bei der Natur unserer
Rechtsquellen das argumentum e contraria nur mit großer
Umsicht verwandt werden kann'). Die Codiftcation hat häufig
für ein bestimmtes Statutarrecht Sätze aufgenommen, welche
sie in den Quellen oder Gewohnheiten desselben vorfand, ohne
daß sie damit die Frage über das Vorhandensem oder Nicht-
vorhandensein analoger Bestimmungen für die anderen Sta-
tutarrechte entscheidet. Die letztere wird in solchem Falle nur
auf Grund der übrigen Bestimmungen der Codiftcation, resp.
der Quellen derselben *lhre Erledigung finden.

Da wir somit das Wittwenrecht als unentziehbar an-
erkennen, werden wir bei der in Kurland existirenden Revi-
procität der Ehegatten dieselbe Consequenz auch für den
Wittwer gelten lassen müssen.

Ich freue mich, durch diese Aenderung meiner Meinung
den Anschauungen der kurländischen Praxis, wie sie Schie«
m a n n ausspricht, entgegenzukommen. Gleichzeitig erlaube
ich mir in Bezug auf den Schlußpassus seines Aufsatzes —
die Autorität meines Buches in den Gerichten betreffend —
die Hoffnung auszusprechen, daß kein Richter sich, auch einer
wissenschaftlichen Darstellung des Rechts gegenüber, der Ver-
pflichtung entziehen wird seine Meinung selbst zu bilden, ins-
besondere da, wo durch die Mittheilung der Argumente der
Verfasser des Buches selbst seine Anschauung als eine neue
und daher der Prüfung bedürftige kennzeichnet,

C. E r d mann,
Dorpllt, den 20. Mai 1895.

I) Vgl, mein System Bd, III, S, 62,



I V .
Das Grundzinsrecht

nach l iv- , est- und curländischem Privatrecht
von

V. Kupsser.

K i n l e i t u n g.
Kaum Jemand, der die Bestimmungen des Privatrechts

der Ostseeprovinzen über das Grundzinsrecht einer aufmerk'
samen Durchsicht unterzieht, wird in Abrede stellen, daß die-
selben sich auf einen und denselben Grundgedanken keines-
wegs zurückführen lassen und daher auch in ihrer Gesammt-
heit nicht als Bestandtheile eines harmonisch gegliederten
Ganzen erscheinen. Dies ist schon in gerichtlichen Urtheilen,
in Zeitschriften und zuletzt in zusammenfassender Weise von
Prof. Dr. E r d m a n n in dessen System des Liv-, Est- und
Curländischen Privatrechts erörtert worden. Nichtsdestoweniger
stößt man beim Lesen dieser Erörterungen auf nicht wenige
Fragen, die entweder keine Berücksichtigung gefunden, oder
doch näherer Prüfung bedürfen — und außerdem läßt sich
fchwer verkennen, daß das thatsächliche Verhalten der Gerichte
und der Grund« und Hypothekenbehörden in Bezug auf das
Grundzinsrecht mit den positiven Vorschriften des codificirten
Rechts in manchen Beziehungen nicht in Einklang steht. Die
Beantwortung wenigstens einiger jener offenen Fragen und
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sodann eine Prüfung dessen, ob das Verhalten der Gerichte
und Hypothekenbehörden, wie es in Grundzinssachen bis zur
Eröffnung der neuen Gerichte stattfand und wohl noch jetzt
stattfindet, den Nestimmungen des Privatrechts gegenüber ge-
rechtfertigt sei, sollen in dem Nachfolgenden versucht werden.

Die Rechtsverhältnisse, die zwischen dem Grundherrn,
dem Grund- oder Erbzinsmanne und dritten Personen ent-
stehen können, gestalten sich zum Theil verschieden, je nachdem
sich auf dem zinspflichtigen Grundstücke

I . überhaupt gar keine Gebäude befinden, oder
II. auf demselben bei Abschluß des Grundzinsvertrages

schon Gebäude vorhanden sind, oder endlich
III. von dem Grundzinsmanne nach Abschluß des

Vertrages Gebäude auf dem zinsvftichtigen Grundstück er-
richtet werden.

Dieser Sachbewandtniß wegen wird es angemessen sein,
diese drei Fälle, insoweit sie dazu Veranlassung geben, näher
in Betracht zu ziehen.

Zum ersten Fall .

8 1.
Nach dem Gesetze gebührt dem Grundherrn an dem

zinspflichtigen Grundstück das äoiniuium äii-eotuin, dem
Grunozinsmllnne das äominium utile. Hiernach ist der
Grundzinsmllnn Nutzungseigenthümer des Grundstücks und
ist, wie auch das Gesetz ausdrücklich ausspricht, berechtigt,
dasselbe in demselben Maße zu nutzen, wie solches
in dem Art. 947 des Priu,-Rechts zu Gunsten des Nutzungs-
eigenthümers überhaupt festgestellt worden. E r d m a n n
äußert in feinem obenerwähnten Werke: das Gesetz lasse zweifel-
haft, in wie weit der Grundzinsmann befugt sei, die Sub-
stanz des zinspflichtigen Grundstücks anzugreifen. Dieser
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Zweifel dürfte indeß schwinden, wenn man an den hinlänglich
deutlichen Wortverstande des Art. 94? I. o. festhält. Da
nämlich daselbst die Befugniß des Nutzungseigenthümers zur
Nutzung der in seinem dominium utile befindlichen Sache nur
„insofern beschränkt ist, als ihm eine N e n a c h t h e i l i g u n g
d e r S u b stanz der Sache" verboten ist, so kommt es zur
Entscheidung der Frage, ob der Grundzinsmann in einem
concreten Falle seine Befugniß zur Benutzung des Grund
und Bodens überschritten habe oder nicht, nicht darauf an,
ob er die Substanz, insbesondere die Oberstäche des Grund-
stücks mehr oder weniger, sei es vorübergehend, sei es bleibend,
verändert habe, sondern lediglich darauf, ob er die Nutzbarkeit
oder richtiger gesagt, den Nutzungswerth des Grundstücks ver-
ringert habe, so daß der Grundherr, wenn er das an dem
Grundstück haftende Grundzinsrecht durch Gebrauch seines
Vorkaufsrechtes oder in sonst einer Weife ablöst und dergestalt
das volle Eigenthum an dem Grundstück zurückerlangt,
wenigstens ebenso viel Nutzen zu ziehen vermag, als es ihm
vor Constituiruug des Grundzinsrechts möglich war. Gleich-
gültig möchte dabei sein, ob der Grundzinsmann die Art der
Nutzung z. B. durch Verwandlung einer Wiese in einen
Acker oder einen gewinnbringenden Garten — verändert habe,
denn wenn der Acker oder der Garten ebensoviel oder noch
mehr Gewinn bringt, als aus der Wiese bezogen werden
konnte, so kann von einer Benachtheiligung der Substanz
offenbar nicht die Rede sein. Eine Benachtheiligung der
Substanz wird immer anzunehmen sein, wenn der Grundzins-
mann dem Boden werthvolle Bestandtheile desselben bleibend
entzieht, ohne sie durch ebenso werthvolle oder noch werth-
vollere Bestandtheile zu ersetzen. So begründet es sicherlich
eine Werthverminderung des Bodens wenn der Grundzins-
mann, nachdem er in dem Erdreich des Grundstücks ein
Kohlenlager oder ein Sandlager entdeckt hat, die Kohlen
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nebst den Sand herausgräbt und verkauft. Dagegen wird
man von einer Verminderung des Nutzungswerthes des Grund-
stücks nicht reden können, wenn der Grundzinsmann, um
einem dringenden Bedürfnisse abzuhelfen, auf dem Grundstück
einen Brunnen anlegt, der bei Ausgrabung desselben ausge-
hobenen Erde aber eine Verwendung giebt, die sie für immer
von dem Grundstück entfernt. Auch wenn der Grundzinsmann
an einem das Grundstück durchströmenden Bache eine Mühle
anlegt und dabei den bei Weitem größten Theil des Grund
und Bodens durch Eindämmung des Baches in einen Mühlen-
teich umwandelt, wird darin eine Benachtheiligung der Sub-
stanz nur dann zu erblicken sein, wenn durch die Mühlenan-
lage die frühere Ertragsfähigkeit des Grundstücks entschieden
verringert worden ist. Fälle, in denen zwischen dem Grund-
herrn und dem Grundzinsmllnn Streitigkeiten darüber ent-
stehen können, ob letzterer sich einer Nenachtheiligung der
Substanz schuldig gemacht habe, lassen sich freilich in großer
Zahl denken, doch wird in solchen Fällen der Richter unter
Berücksichtigung der in Betracht kommenden Umstände und
Verhältnisse und, wo nöthig, nach Anhörung sachverständiger
Personen zu entscheiden haben.

8 2.

Das Gesetz gestattet dem Grundzinsmann sein Grund-
zinsrecht wie unter Lebenden, so auf den Todesfall zu ver-
äußern, über einen von ihm beschlossenen Verkauf desselben
hat er aber dem Grundherrn unter Angabe der Kaufbe-
dingungen Anzeige zu machen — und der Grundherr muß
dann, im Laufe von zwei Monaten a äaw der Anzeige aus-
drücklich oder durch concludente Handlungen erklären, ob er
den Kauf unter den angegebenen Bedingungen abschließen
und so das Grundzinsrecht ablösen wolle. Was Rechtens sei,
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wenn der Grundzinsmann das Grundzinsrecht, ohne seiner
Anzeigepflicht Genüge geleistet zu haben, an eine dritte Person
definitiv verkauft, ist im Privatrechte nicht ausgesprochen.
Nach den allgemeinen Grundsätzen desselben kommt es hiebei
darauf an, ob der Dritte, mit dem der Grundzinsmann über
fein Grundzinsrecht einen definitiven Kaufvertrag abgeschlossen,
die darüber handelnde Urkunde in das zuständige Grund- und
Hypothekenbuch bereits habe eintragen lassen oder nicht. I n
dem ersteren Falle hat der Käufer durch die Eintragung ein
dingliches, gegen jeden Dritten und fomit auch gegen den
Grundherrn verfolgbares Recht erworben und es bleibt dem
Grundherrn, dessen Vorkaufsrecht doch nur ein persönliches
Recht ist, nichts übrig, als den Verkauf des Grundzinsrechtes
gelten zu lassen und den Verkäufer wegen der Unterlassung
der Anzeige auf Schadloshaltung zu belangen, wobei freilich
das Interesse, welches den Gegenstand feiner Klage bildet,
in der Regel schwer festzustellen sein wird.

Ist dagegen der von dem Grundzinsmann mit einem
Dritten abgeschlossene Kaufvertrag noch nicht corroborirt, und
besteht daher zwischen den beiden Contrahenten bloß ein durch
den abgeschlossenen Kaufvertrag begründetes obligatorisches
Verhältniß, so ist der Grundherr kraft des ihm gesetzlich zu-
stehenden Vorkaufsrechtes berechtigt, feinen Eintritt in den
geschlossenen Kaufvertrag beiden Contrahenten gegenüber
durchzusetzen.

Ob der Grundherr von seinem Vorkaufsrechte auch unter
der Voraussetzung einer öffentlichen zwangsrechtlichen Ver-
steigerung des Grundzinsrechtes Gebrauch zu machen befugt
fei, ist in dem codificirten Privatrechte gleichfalls mit Stil l-
schweigen übergangen. I n dieser Beziehung liegt der Gedanke
nahe, der Bestimmung des Art. 1620 des Priv.-Rechts, wo-
nach die Geltendmachung des Näherrechtes wohl in Livland,
nicht aber in Est- und Curland bei öffentlicher Iwangsver-
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steigerung des dem Ausbot unterliegenden Immobils dem
Kontraktberechtigten gestattet ist, eine analoge Anwendung auf
den Fall zu geben, wenn es sich um eine öffentliche Zwangs-
versteigerung des Grundzinsrechtes handelt. Das Unzulässige
oder doch höchst Gewagte einer solchen auf Analogie gestützten
Interpretation tritt indeß sogleich hervor, wenn man berück-
sichtigt, daß das Näherrecht ein dingliches (Art, 1614 1. o.),
das Vorkaufsrecht aber ein persönliches Recht ist und die
ratio I6ss,8 somit in den beiden in Rede stehenden Fällen
sehr wohl eine verschiedene sein kann und daß es sich hier
um singulare Rechtsinstitute handelt, welche ja nur eine stricte
Interpretation der sie betreffenden Rechtsbestimmungen zu-
lassen. I n dem Eingange des Art. 132? des Priv.-RechtZ,
welcher über das Vorkaufsrecht des Grundherrn handelt, wird
zwar augenscheinlich ein freiwilliger Verkauf des Grundzins-
rechtes durch den Grundzinsmann vorausgesetzt. Na aber diese
Voraussetzung nur für die Anzeigepflicht des Grundzinsmannes
maßgebend zu fein scheint, und am Schluß desselben Artikels
gesagt ist, daß der Grundherr „bei einem Verkauf" also doch
bei jedem Verkauf des Grundzinsrechtes das Vorkaufsrecht
habe, das Gefetz auch dieses Recht des Grundherrn nirgends
in erkennbarer Weise auf den Fall freiwilligen Verkaufs be-
schränkt, so läßt sich nicht absehen, warum dem Grundherrn
das Vorkaufsrecht nicht auch bei einer öffentlichen Zwangs-
versteigerung zustehen soll — und um so weniger, als das
Interesse der Gläubiger des Grundzinsrechts durch jene Ne-
fugniß des Grundherrn nicht gefährdet wird, indem letzterer,
ehe er von seinem Rechte Gebrauch machen kann, den Aus-
gang des Ausbots um deshalb abwarten muß, we:l er erst
durch die Kenntniß des verlautbarten Pluslicitums in die
Lage versetzt wird, über die Geltendmachung des Vorkaufs-
rechtes Beschluß zu fassen.

Dabei versteht sich zugleich von selbst, daß er, wenn er
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in dem von dem Pluslicitanten abgeschlossenen Kaufvertrag

auf Grund seines Vorkaufsrechtes eintr i t t , das volle Plus-

licitum zur Vertheilung unter die Interessenten zu erlegen

hat. Wer hiemit einverstanden ist, wird voraussichtlich auch

anerkennen, daß der Grundherr nicht gezwungen werden kann,

sich gleich nach beendigtem Ausbot über die Geltendmachung

seines Vorkaufsrechtes zu erklären, denn wenn ihm hiezu bei

einem freiwilligen Verkauf des Grundzinsrechtes vom Gesetze

eine Frist von zwei Monaten gewährt ist, so ist nicht einzu-

sehen, warum er diese Frist im Fal l öffentlicher Zwangsver-

steigerung nicht genießen solle. Da diese Frist eine vom

Gesetz bestimmte ist, so dürfte die zuständige Hypothekenbehörde

verpflichtet sein, mit der Corroboration der dem Meistbieter

ertheilten Zuschlagsresolution zwei Monate a ciato des Zu-

schlages zu warten, indem der Grundherr sonst in seinem

Rechte auf eine zweimonatliche Bedenkzeit verletzt werden

würde. Von der dem Grundherrn nach Art, 1327 1. o. zu

machenden Verkaufsanzeige kann, wenn das Grundzinsrecht

einer Zwangsversteigerung unterliegt, wohl ganz abgesehen

werden, weil der Grundherr theils aus der in den öffentlichen

Blättern erfolgenden Bekanntmachung der bevorstehenden Ver-

steigerung des Grundzinsrechtes und des für die Versteigerung

festgesetzten Termins, theils aus dem Versteigerungsprotocolle

selbst unschwer alles zu entnehmen vermag, dessen er zur

rechtzeitigen Geltendmachung seines Vorkaufsrechtes bedarf.

8 3.

Ausweislich des Art. 1329 des Priu.-Rechts darf der

Grundzinsmann das Grundstück selbst ohne Einwill igung des

Grundherrn weder mit Hypotheken, noch mit Servituten oder

sonstigen Lasten beschweren. Hiedurch ist sicherlich die Be-

fugniß des Grundzinsmannes zur wirksamen Bestellung von
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Hypotheken an seinem Grundzinsrechte nicht ausgeschlossen,
denn nach den Art. 1335 und 135? des Priv.-Rechts sind
auch die zu den unkörperlichen Sachen gehörigen Rechte
Gegenstand des Pfandrechts und ein in die öffentlichen Grund-
und Hypothekenbücher eingetragenes Grundzinsrecht ist ein
dingliches Recht, welches, weil es nach Art, 536 I. c zum
unbewegl ichen Vermögen gehört, mit ingrossirten Hypo-
theken beschwert werden kann. Unterliegt das Grundzinsrecht,
nachdem der Grundzinsmann seinen Gläubigern an demselben
zur Besicherung ihrer Forderungen Hypotheken bestellt hat,
der Zwangsversteigerung, so gelangen die Gläubiger selbst-
verständlich nach der Reihenfolge der zu ihren Gunsten be-
stellten Hypotheken aus der erzielten Meistbotssumme zur
abgesonderten Befriedigung. Eine etwa übrig bleibende
Hyperochll ist natürlich dem Grundzinsmanne auszukehren.

Denkt man sich demnächst den Fall: der Grundzinsmann
habe zuerst an seinem Grundzinsrechte (seiner desfallsigen
Befugniß entsprechend), später aber mit Bewilligung des
Grundherrn auch an dem Grundstück selbst Hypotheken be-
stellt, und es sei darauf auf Antrag der Gläubiger die öffent-
liche Versteigerung des Pfandobjects verfügt worden, so können
diejenigen Gläubiger, zu deren Gunsten Hypotheken an dem
Grundstück mit Bewilligung des Grundherrn bestellt sind,
unzweifelhaft fordern, daß das Grundstück mit allen im Eigen-
thum enthaltenen Rechten, also dergestalt zum Ausbot komme,
daß der Meistbieter das Grundstück frei von der bisherigen
Belastung mit dem Grundzinsrechte erwirbt. Hiebet kann
Zweierlei nicht unbemerkt bleiben, nämlich

1. daß die obengedachte Versteigerung ein Grund der
Erlöschung des Grundzinsrechtes ist, während dieselbe in dem
codificirten Privatrechte unter den Erlöschungsgründen des
Grundzinsrechtes nicht aufgeführt ist,

2. daß dem Ausbot des Grundstücks selbst nothwendig
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ein Ausbot des Grundzinsrechtes vorausgehen muß. Dieses
ist unerläßlich, weil die ausschließlich in dem Grundzinsrechte
besicherten Forderungen, obschon sie früher als die anderen
Forderungen ingrossirt sind, doch nur in soweit eine Priorität
vor denselben genießen, als sie sich aus der für das Grund-
zinsrecht erzielten Meistbotssumme decken lassen und, soweit
solches nicht möglich ist, zur Kategorie der chirographarischen
Forderungen gehören, da derjenige Betrag, mit dem die für
das Grundstück selbst erzielte Meistbotsumme über das für
das Grundzinsrecht erfolgte höchste Angebot hinausgeht, aus-
schließlich zur Befriedigung derjenigen Gläubiger zu dienen
hat, zu deren Gunsten Hypotheken an dem Grundstück selbst
bestellt worden sind. Zur Befriedigung dieser Gläubiger hat
selbstverständlich auch derjenige Betrag des für das Grund-
zinsrecht verlautbarten Meistbots zu dienen, der nach Deckung
aller bloß in dem Grundzinsrecht besicherten Forderungen
übrig bleibt. Bei dem Ausbot des Grundzinsrechtes muß
den erschienenen Kaufliebhabern, um sie vor irrthümlichen
Auffassungen zu bewahren, bekannt gemacht werden, daß der
Ausbot des Grundstücks selbst, also ein Ausbot der das volle
Eigenthumsrecht an dem Immobi l zum Gegenstand hat,
nachfolgen werde. Selbst wenn dieser Bekanntmachung von
Seiten des für die Versteigerung zuständigen Gerichts Er-
läuterungen hinzugefügt werden, bleibt doch die Gefahr be-
stehen, daß insbesondere ungebildete Kaufliebhaber die Noth-
wendigkeit des zwiefachen Ausbots nicht begreifen und sich
zu ihrem Nachtheil in ihrem Verhalten bei dem Ausbot von
Mißverständnissen werden leiten lassen.

Kehrt man den bisher besprochenen Fall um, nimmt
man an, daß der Grundzinsmann zuerst mit Bewilligung
des Grundherrn Hypotheken an dem Grundstück selbst und
erst später zur Sicherung anderer Forderungen Hypotheken
an dem Zinsrechte bestellt habe und daß es dann zu einer
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Zwangsversteigerung komme, so fordert das Interesse der
hypothekarischen Gläubiger allerdings keineswegs die Veran-
staltung eines abgesonderten Ausbots des Grundzinsrechtes,
da die beim Ausbot des Grundstücks selbst erlangte Meistbots-
summe den Werth sowohl des dominium directum, als des
dominium utils in sich begreift und die hypothekarischen
Gläubiger daher einfach nach dem Alter ihrer Hypotheken
aus der Meistbotssumme zur Befriedigung gelangen können.
Gleichwohl läßt die Möglichkeit des Uebrigbleibens einer
Hyperocha die Veranstaltung eines besonderen Ausbots des
Grundzinsrechts auch in dem jetzt in Rede stehenden Falle
kaum vermeiden, weil es sonst an jedem Maßstabe zur Be-
messung der Antheile fehlen würde, die dem Grundzinsmanne
einerseits >nd dem Grundherrn andererseits an der Hyperocha
zukommen. Wird nämlich in solchem Falle die für das
Grundzinsrecht verlautbarte Meistbotssumme von der für das
Grundstück selbst erzielten Meistbotssumme in Abzug gebracht,
so läßt sich der Rest als Werth des dominium dirsotuiu an-
sehen und kann dann die Hyperocha nach Maßgabe des
Verhältnisses unter die Netheiligten vertheilt werden, in
welchem die den Werth des Grundzinsrechtes resp. des Ober-
eigenthums repräfentirenden Summen zu einander stehen.
Wird beispielsweise die Hyperocha auf 300 Rb., das Plus-
licitum für das Grundstück auf 4000 Rb., das Pluslicitum
für das Grundzinsrecht auf 3000 Rb. und somit der Werth
des Obereigenthums auf 1000 Rb. angenommen, fo beläuft
sich der Antheil des Grundzinsmannes an der Hyperocha auf

3000 X 300
^ < ^ — ^ 225 Rb., der Antheil des Grundherrn auf

1000 X 300 ^ 75 Rb.
4000 ^ 300 Rb7

Außer den beiden oben in Betracht gezogenen Fällen,
lassen sich gewiß noch andere, complicirtere denken; allein
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das Angedeutete möchte genügen, um auch in denselben über
die Schwierigkeiten einer gerechten Location der Gläubiger
und einer sachgemäßen Vertheilung der etwa übrig gebliebenen
Hyperocha hinauszuführen.

8 4.

Insbesondere in Curland hat die Ausdrucksweise des
Art. 1331 des Privatrechts Anlaß zu verschiedenen Auf-
fassungen gegeben. Nach diesem Artikel ist der Grundherr
berechtigt, die öffentliche Versteigerung des zinspflichtigen
Grundstückes zu verlangen, wenn die Grundzinszahlung im
Laufe von drei auf einander folgenden Jahren, bei Grundstücken
die der Kirche gehören in zwei Jahren, unterlassen worden
ist. Der Ausdruck „zinspflichtiges Grundstück" läßt sich auf
den ersten Blick in dreifacher Weise auffassen, nämlich entweder

a) so, daß mit ihm nur der im «louiiuiuiu äiieotuui
des Grundherrn zurückgebliebene Grund und Boden, der Erb-
nllme, im Gegensatze zu dem bestellten Grundzinsrechte be-
zeichnet sei — oder aber

b) so, daß jener Ausdruck auf das Grundstück selbst
zu beziehen also anzunehmen sei, daß der Meistbieter das
Grundstück ohne dessen Belastung mit dem Grundzinsrechte
erwerbe — oder endlich

o) so, daß mit dem in Rede stehenden Ausdruck nur
das Grundzinsrecht getroffen werden solle,

(aä a) Jedermann wird gewiß anerkennen, daß die dem
Grundherrn im besagten Artikel ertheilte Versteigerungsbe-
fugniß den Zweck hat, ihm ein sicheres Mittel zur execu-
tiven Beitreibung des Zinsrückstandes an die Hand zu
geben. Wenn nun das Obereigenthum des Grundherrn an
dem Grundstücke zweifellos zu seinem, des Grundherrn Ver-
mögen gehört, Beitreibungen aus dem eigenen Vermögen des
Gläubigers aber schon der Natur der Sache nach unmöglich
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zur Befriedigung des Gläubigers mit dessen Forderung führen
können, so erscheint die erste der obigen Auffassungen schon
dieserhlllb schlechthin ausgeschlossen, ja man könnte ihr mit
gutem Grunde den Vorwurf machen, daß sie einem in einen
Sumpf gerathenen Manne die Absurdität zumuthe, sich an
seinen Haaren selbst aus dem Sumpfe emporzuziehen.

(»ä b) Ein Gleiches gilt auch von der unter Lit. o er-
wähnten Deutung, weil nach derselben das Grundstück als
solches, mithin sowohl das zum Vermögen des Grundzins-
mannes gehörige Grundzinsrecht, als auch das dem Vermögen
des Grundherrn beizuzählende Obereigenthum Gegenstand der
Versteigerung sein, dem Grundherrn folglich zugemuthet wird,
sich für die Forderung, die er gegen den Grundzinsmann
hat, wenigstens zum Theil bezahlt zu machen. Aber auch
abgesehen hiervon, wäre es eine völlig unmotivirte Verge-
waltigung des freien Willens des Grundherrn, wenn er, wie
schon E r d m a n n darauf hingewiesen, zur Versteigerung seines
Vesitzthums genöthigt wäre, um die Realisirung seines von
dem Grundzinsmanne geschuldeten Zinsanspruches herbeizu-
führen. Die ihm im Art. 1331 eingeräumte Versteigerungs-
befugniß würde sich, wenn sie auf das Grundstück selbst be-
zogen wird, geradezu als ein Privilegium oäiosuin darstellen
und da die Anordnung eines solchen die Präsumtion gegen
sich hat und dem Gefetzgeber unter keinen Umständen unter-
stellt werden darf, so ist es rein unmöglich, unter dem zins-
pstichtigen Grundstück, von welchem im Art. 1331 gesprochen
wird, das zinspfiichtige Immobi l selbst zu verstehen.

(aä o) Hiernach scheint nichts übrig zu bleiben, als die
dritte Auffassung zu adoptiren. Dieselbe schließt nicht allein
jede Verletzung der Gerechtsame des Grundherrn aus, fon-
dern gewährt ihm auch ein sicheres Mittel zur Erlangung
des ihm zukommenden Grundzinsrückstandes, denn ist nur
das Grundzinsrecht des Grundzinsmannes Gegenstand der
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fraglichen öffentlichen Versteigerung, so repräsentirt das dabei
erzielte Pluslicitum ein ausschließlich dem Schuldner gehöriges
Vermögensstück, welches unbedenklich zur Befriedigung des
Grundherrn mit dessen Zinsanspruch verwandt werden kann.
Dabei ist freilich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß das
ganze Pluslicitum den hypothekarischen Gläubigern des Grund-
zinsmannes kraft der denselben gebührenden Vorzugsrechte
ausgekehrt werden muß. Allein auch in diesem Falle würde
der Grundherr zur vollen Befriedigung gelangen, weil der
Käufer des Grundzinsrechtes zur Bezahlung der Zinsrück-
stände seines Vorgängers gesetzlich verpflichtet ist.

Nichtsdestoweniger erscheint auch diese Deutung, die
anstatt des Wortes „zinspflichtigen" Grundstückes „Grundzins-
recht" zu lesen empfiehlt, als eine so offenkundige Vergewalti«
gung eines an sich unzweideutigen Textwortes, daß weiter
unten von einem gänzlich verändertem Standpuncte aus der
Versuch gemacht werden soll, dem Worte „zinspsiichtiges
Grundstück" volle Berechtigung zu vindiciren,

I »m zweiten Falle.

8 5.

I n Betreff der zweiten der im Eingange unterschiedenen
drei Fälle ist wenig zu bemerken. Schließt der Eigenthümer
eines Grundstückes, auf dem sich schon mit dem Grund und
Boden fest verbundene Gebäude befinden, über dieses Grund-
stück einen Grundzinsvertrag ab, so umfaßt das constituirte
Grundzinsrecht auch jene Gebäude, weil sie als integrirende
Theile des Bodens mit demselben zu einem Ganzen, dem
Grundstücke verschmolzen sind und die römisch-rechtliche, auch
in den Ostseeprovmzen geltende Rechtsregel: omni» asäiü-
oatio solo oeäit — auf sie Anwendung findet. Dieserhalb
ist der Grundherr nach Abschluß des Vertrages zwar Ober-
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eigenthümer der Gebäude; der Grundzinsmann kann aber
dieselben in demselben Umfange nutzen, wie solches dem
Nutzungseigenthümer überhaupt gestattet. M i t Einwilligung
des Grundherrn darf der Grundzinsmann besagte Gebäude
nur im Falle ihrer Reparaturunfähigkeit niederreißen, weil in
dem Niederreißen sonst eine Benachtheiligung der Substanz
des Grundstückes, zu welcher ja auch die Gebäude gehören,
erblickt werden kann. Von einer Benachteiligung der Sub-
stanz kann indeß nicht die Rede sein, wenn der Grundzins-
mann die von ihm niedergerissenen Gebäude durch Aufführung
neuer gleich- oder höherwertiger Gebäude ersetzt. Nicht weniger
gewiß ist, daß die Bestimmung des Art, 1329 des Prov.-Rechts
auch auf die fraglichen Gebäude Anwendung findet, wie denn
rücksichtlich derselben überhaupt alles gilt, was in Netreff
eines Grundstückes Rechtens ist, welches, ohne mit Gebäuden
bebaut zu sein, auf Grundzins vergeben ist. Als etwas Be-
sonderes wäre wohl nur noch zu bemerken, daß das Material,
welches dadurch gewonnen wird, daß der Grundzinsmann
ein von ihm auf dem zinspflichtigen Boden vorgefundenes
Gebäude mit Bewilligung des Grundherrn oder wegen Re-
paraturunfähigkeit das Gebäude niederreißt, dem Grundherrn
zur Disposition zu stellen sein dürfte, da es durch feine Los-
trennung vom Boden eine bewegliche Sache wird und an
einer folchen ein Grundzinsrecht nicht besteht und auf Seiten
des jenes Gebäude nicht erbaut habenden GrundzinZmannes
kein Rechtstitel vorhanden ist, auf Grund dessen er jenes
Material für sich in Anspruch nehmen könnte.

Inm dritten Fall.

§ 6 .

Wenn der Grundzinsmann selbst auf dem zinZpflichtigen
Grunde mit demfelben durch ein Fundament verbundene Ge°
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bände errichtet, so fragt sich vor Allem: wer ist Eigenthümer

dieser Gebäude? der Grundherr oder der Grundzinsmann?

Angesichts der Thatsache, daß der Grundzinsmann immerhin

auf fremdem Grunde gebaut hat, ist zunächst nach Art. ??1

des Prov.-Rechts gewiß, daß das errichtete Gebäude, wie

schon oben bemerkt wurde, zu einem Theile und zwar nach

Art. 551 I. o. zu einem integrirenden Theile des Grundes

und Bodens wird. Da nun die über den durch Verbindung

vermittelten Hinzutritt eines Grundstückes zu einem anderen

handelnden Art. 759—770 und die die Aufführung von Ge-

bäuden auf fremdem Grunde betreffenden Art. 771 — 776,

im codificirten Privatrechte der gemeinsamen Ueberschrift:

„Erwerbung des Eigenthumes durch Verbindung (Accession)"

unterstellt sind, so folgt schon hieraus, i n voller Ueberein-

stimmung mit dem römischen Rechte, daß ein von dem Grund-

zinsmanne auf dem zinspflichtigen Grunde errichtetes Gebäude

sich jedenfalls während feiner Verbindung mit dem Grund

und Boden im Eigenthum des Grundherrn befindet. Zugleich

führt die Erwägung, daß der Grundzinsmann durch den von

ihm abgefchlosfenen Grundzinsvertrag zur Bebauung des

Grundes und Bodens mit Gebäuden berechtigt ist und daß er

an den von ihm errichteten und sich als Accession des Grundes

und Bodens darstellenden Gebäuden nach Art. 979 1. o. das

Nutzungseigenthum zu genießen hat , zu dem Ergebniß,

daß während der Dauer des Grundzinsverhältniffts dem

Grundherrn an jenen Gebäuden das Obereigenthum, dem

Grundzinsmllnne aber das Nutzungseigenthum zusteht. M i t

dieser Auffassung ist E r d m a n n in feinem mehrerwähnten

Werke zwar einverstanden, hebt aber hervor, daß die Bestim-

mung des Art. 1329, wonach der Grundzinsmann an den

von ihm auf dem zinspflichtigen Grundstück errichteten Ge-

bäuden Hypotheken und Menstbarkeiten (ohne Zustimmung

des Grundherrn) bestellen könne, dem inconsequenten Satz das

Dülp. Iui. E!, Bd. IV, I. ' 7
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Wort rede, daß das auf fremdem Grunde nnd Boden auf-
geführte Gebäude, als von dem Grunde und Boden, dessen
Nestandtheil es doch fei, getrennt gedacht und als Eigenthümer
des Gebäudes nicht der Grundherr, sondern der Erbauer an-
gesehen werde, Tiefer Satz lasse sich jedoch, da er der Co-
dification selbst widerspreche, nicht anerkennen, es fei vielmehr
dem Grundzinsmanne, analog dem Erbpfandbesitzer die Be-
fugniß einzuräumen hinsichtlich der gedachten Gebäude als
Stellvertreter des Grundherrn bei Constituirung jener ding-
lichen Rechte zu fungiren. Als Gegenstand der Verpfändung
habe jedoch in folchem Falle neben dem Gebäude auch das
Grundzinsrecht am kuuäus selbst zu gelten, da sonst die (durch
die Gesetze selbst ausgeschlossene) Möglichkeit eintreten könne,
daß der Eine nutzungsberechtigter äominu» des Grundstücks,
der Andere nutzungsberechtigter äomiuus des daraus stehenden
Hauses werde.

Diese Auslegung des Art. 1329 läßt nach diesseitigem
Dafürhalten Raum zu mancherlei Bedenken und Einwendungen,
Um zum vollen Verständniß besagten Artikels zu gelangen,
dürfte man sich vor Allem klar zu machen haben, ob die
Hypotheken und Dienstbarkeiten, die den Grundzinsmann an
den von ihm auf dem zinspfiichtigen Grundstück errichteten
Gebäuden zu bestellen berechtigt ist, sich auch auf den Grund
und Boden erstrecken und als iura in rs alisua auch ihn
belaste«, oder ob sie, ohne den Grund und Boden zu be-
schweren, nur als an dem aufgeführten Bau als solchen be-
stellt anzusehen seien. Letzteres kann, wie gleich gezeigt werden
soll, denl Sinne des Art. 1329 unmöglich entsprechen.

Ein aus zweckdienlich verwandtem Baumaterial herge-
richtetes Bauwerk ist, wenn es mit dem es tragenden tuuäuL
fest verbunden worden, eine Nebenfache des letzteren und
zwar, belehre der Art. 547 und 548 des Priv.-Rechts eine
folche Nebensache, die, da das Bauwerk ohne die Verbindung
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Bestandtheil des tuuäu» erscheint. Wenn nun ein integrirender
Bestandtheil während des Fortbestandes der Verbindung mit
der Hauptsache ganz unmöglich zugleich als eine selbstständig
für sich bestehende Sache angesehen werden kann, Dienstbar-
keiten aber, selbst wenn ihre Ausübung nur an einem be-
stimmten Theile des dienenden Immobils stattfinden kann,
immer nur an dem Ganzen eine selbständig für sich bestehende
Sache darstellenden Immobi l bestellt werden können, so leuchtet
es ein, daß eine an einem Gebäude constituirte Dienstbarkeit
sich nothwendig auch auf den luuäus erstrecken muß und daß
der Sinn des Art. 1329 unmöglich dahin gehen kann, daß
eine Dienstbarkeit, die an einem auf zinspfiichtigen Grunde
von dem Grundzinsmllnn errichteten Gebäude bestellt ist, bloß
das hergerichtete Bauwerk als solches und nicht zugleich den
tulläus ergreife. Ersteres wäre ebenso rechtswidrig, wie Be-
stellung einer Dienstbarkeit bloß an dem Dache eines Hauses
oder bloß an einem zu einem Landgute gehörigen Walde,
während doch dergleichen Bestellung von Servituten immer
sich auf das ganze dienende Immobi l erstreckt.

Wenig anders verhält sich die Sache in Bezug auf die
Verpfändung eines Bauwerks als folchen. Ein Miteigenthümer
kann zwar seinen i d e e l l e n Antheil an der gemeinschaftlichen
Sache, ohne der Zustimmung der anderen MiteigenthHmer zu
bedürfen, wirksam verpfänden.

Die Verpfändung eines bloßen integrirenden Bestand-
theils einer körperlichen Sache, wie z. B. der Wand eines
Hauses, läßt aber das Recht nirgends zu und kann sie nicht
zulassen, weil dadurch der Begriff einer Sache als eines selbst-
ständig für sich bestehenden Rechtsobjects gänzlich verflüchtigt,
ja schließlich auf jedes Atom einer körperlichen Sache ange-
wandt werden könnte. Da nun ein von einem Grundzins-
Mllnn hergestelltes Bauwerk, welches mit dem es tragenden

7.
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tunäus fest verbunden ist, während der Dauer der Verbindung,
wie gesagt, nur die Bedeutung eines integrirenden Nestand-
theils des lunäu8 hat oder, mit anderen Worten, mit ihm
zu einem einheitlich gegliederten Rechtsobject im Wege der
Accession verbunden worden ist, so ist auch die Verpfändung
jenes Bauwerks ohne den tunäug dem Grundzinsmanne
rechtlich überhaupt unmöglich, es sei denn, daß die Verpfän-
dung des Bauwerks ohne den Grund und Boden sich nur
auf die wenigen Fälle bezieht, in denen das Gesetz demjenigen,
der ein Gebäude auf fremdem Grunde errichtet hat, den Ab-
bruch des Bauwerks gestattet und ihn so in die Lage setzt,
das abgebrochene Baumaterial zum Besten feiner Pfandgläu-
biger zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Für Bestellung
einer Hypothek mit derartiger Perspective werden sich die
Gläubiger des Grundzinsmannes sicherlich schönstens bedanken,
wie denn auch der Versuch, die Gläubiger durch Anbietung
einer solchen Hypothekenbestellung zur Contrahirung von Dar-
lehen zu bewegen, kaum jemals gemacht sein dürfte. Obschon
es hiernach rechtlich unmöglich und zugleich practifch be-
deutungslos ist, wenn der Grundzinsmann an einem von ihm
auf dem zinspflichtigen Grundstück errichteten Gebäude eine den
Grund und Boden nicht belastende Hypothek bestellt, so bleibt
doch deshalb gewiß, daß der Grundzinsmann das ihm sowohl
an dem Grund und Boden, als an dem von ihm auf dem-
selben errichteten Gebäude zustehende Grundzinsrecht verpfänden
und dadurch seinen Gläubigern für deren Forderungen eine
Sicherheit gewähren kann, die kaum geringer ist, als diejenige,
die ihnen zu Theil wird, wenn ihnen das Grundstück nebst
dem Gebäude der Substanz nach verpfändet wird. Gleichwohl
ist es unthunlich, den Schlußsatz des Art, 1329 in diesem
Sinne aufzufassen und demnach zu sagen: dieser Schlußsatz
wolle nur aussprechen, daß der Grundzinsmann an seinem
sowohl den luiicius als das errichtete Gebäude umfassende
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Grundzinsrecht Hypotheken, ohne dazu der Zustimmung des
Grundherrn zu bedürfen, bestellen könne. Eine solche Auffassung
erscheint aus dem doppelten Grunde ausgeschlossen, weil die
Bestellung von Dienstbarkeiten am Grundzinsrechte gesetzlich
nicht vorgesehen ist und weil dann die in jenem Schlußsatze
ausdrücklich verordnete Ausnahme aus der unmittelbar vorher
festgesetzten Regel, daß der Grundzinsmann das zinspflichtige
Immobil o lM Einwilligung des Grundherrn der Substanz
nach weder mit Dienstbarkeiten noch mit Hypotheken beschweren
könne, gänzlich aufgehoben werden würde. Hiernach wird
man zu der Annahme genöthigt, daß der Schlußsatz des
Art. 1329 dahin zu verstehen sei, daß der Grundzinsmann
die von ihm errichteten Gebäude nebst dem zinspstichtigen
Grunde, mit dem sie verbunden sind, der Substanz nach mit
Dienftbarkeiten und Hypotheken beschweren könne, ohne dazu
der Einwilligung des Grundherrn zu bedürfen. I n dieser
Auslegung des Art. 1329 ist keineswegs die Anerkennung
dessen enthalten, daß der Grundzinsmann Eigenthümer der
von ihm auf dem zinspstichtigen Grunde errichteten Gebäude
sei, denn obwohl in der Regel nur der Eigeuthümer eines
Immobils zur Belastung desselben mit Servituten und Hypo-
theken befugt ist, so erschöpft diefe Befugniß doch noch nicht
die dem Eigenthümer zustehenden Gerechtsame und fehlt es
außerdem nicht an Rechtsverhältnissen, in denen das Privat-
recht diese Nefugniß ausnahmsweise Personen einräumt, die
nicht Eigenthümer des betreffenden Immobils sind. Ein solches
Rechtsverhältniß ist z. B. das zwischen dem Eigenthümer und
Erbpfandbesitzer eines Immobils bestehende. Der letztere ist
nicht Eigenthümer sondern nur Nutzungseigenthümer des Erb-
pfandgutes, darf aber dennoch das letztere nach den Art. 154?
und 1553 des Priv.-Rechts mit Hypotheken und Dienstbarkeiten
und Reallllsten der Substanz nach beschweren, ohne daß er
dazu die Einwilligung des Eigenthümers einzuholen hätte,
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wie auch schon E r d mann darauf hingewiesen hat. Wie
diese Nefugniß des Erbpfandbesitzers als Ausfluß weder des
Eigenthumsrechtes, noch auch des Nutzungseigenthums erscheint,
sondern offenbar auf den eben bezeichneten besonderen Rechts-
vorschriften beruht, ebenso gründet sich die Vefugniß des
Grundzinsmannes zur Bestellung von Hypotheken und Servi-
tuten an den von ihm errichteten Gebäuden und dem Grund-
stücke, auf welchem sie errichtet sind, auf die in dem Art. 1329
zu seinen Gunsten getroffenen Sonderbestimmung, ohne daß
man gezwungen wäre, den Grundzinsmann im Widerspruch
zu den den Erwerb durch Accession betreffenden Rechtsbe-
stimmungen als Eigenthümer der Gebäude und des lunäus
anzusehen und ohne daß es geboten erscheint seine Zuflucht
zu der Annahme zu nehmen, daß der Grundzinsmann bei
Bestellung jener dinglichen Rechte als Stellvertreter des Grund-
herrn fungire.

8 6.

Zwischen den den Eigenthumserwerb anlangenden Ge-
setzesbestimmungen einerseits und dem Art. 1676 des Prov.-
Rechts andererseits findet sich eine Kluft, deren Ueberbrückung
im Wege der Interpretation, wenn überhaupt, so jedenfalls
sehr schwach sein möchte.

Dieser Arükel stellt fest, daß in den Städten Liv-, Est-
und Curlllnds bei Veräußerung eines auf fremdem Grunde
errichteten Gebäudes dem Grundeigenthümer das Näherrecht
zustehe. Vergegenwärtigt man sich nun, daß ein auf zins-
pfiichtigem Grunde von dem Grundzinsmann errichtetes Ge-
bäude doch auch als ein auf fremdem Grunde errichtetes
Gebäude angesehen werden muß — daß ferner das Näher-
recht ein dingliches Recht ist, welches der zum Retract be-
rechtigten Person an einem f remden Immobil zusteht —
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und daß die Ausübung des Näherrechts von der Voraus-
setzung abhängt, daß der Eigenthümer des fraglichen Immo-
bils dasselbe an eine dritte zum Retract nicht berechtigte
Person in rechtsgültiger Weise verkauft habe, so folgt hieraus,
daß der Art. 1676 zwar implioite, aber doch hinlänglich
deutlich anerkenne, daß derjenige, der ein Gebäude auf fremdem
Grunde errichtet hat — und somit auch der Grundzinsmann,
wenn von ihm auf dem zinspflichtigen Grunde, ein Gebäude
aufgeführt ist, veräußerungsberechtigter Eigenthümer desselben
sei. Diese Anerkennung steht mit den Bestimmungen über
den Eigenthumserwerb durch Accession und über die Be-
schaffenheit des aufgeführten Gebäudes als eines integrirenden
Theils des tuuäus in um so offenbarer Weise in Widerspruch,
als bei Geltung jener Bestimmungen sich nicht einfehen läßt,
wie der Grundherr eines Näherrechts zur Erlangung eines
Immobils bedürfen kann, welches ihm fchon angehört. Der
Umstand, daß der Grundherr nicht voller Eigenthümer, fondern
fondern nur Obereigenthümer des tunän» und der vom Grund-
zinsmllnn demselben einverleibten Gebäude ist, erscheint nicht
dazu angethan, den constatirten Gesetzesconflict zu beseitigen,
denn wollte man das Näherrecht des Grundherrn ausschließ-
lich auf das vorhandene Bauwerk beziehen, fo würde diefes,
obschon es dem Begriffe eines Gebäudes nur durch seine Ver-
bindung mit dem kuuäu» entspricht, immer als ein selbst-
ständig für sich bestehendes Rechtsobject, welches einen vom
Eigenthümer des kunäus verschiedenen Eigenthümer zuläßt,
angesehen werden, was eben nach den Bestimmungen über
den Eigenthumserwerb durch Accession unstatthaft ist, wie es
denn auch im vollen Einklänge mit diesen Bestimmungen steht,
daß, wer wissentlich auf fremdem Grunde ein Gebäude auf-
geführt hat, welches unter den Begriff eines nothwendigen
Aufwandes fällt, nicht zur Wegnahme des Bauwerkes, sondern
nach Art. 772 1. °. nur zum Ersatz dem Grundherrn gegen-
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über berechtigt isj. I n demselben Artikel ist freilich gesagt,
daß der Erbauer des Gebäudes, wenn es unter den Begriff
des nützlichen oder luxuriösen Aufwandes fällt, zur Weg-
nahme desselben berechtigt sei.

Diese Bestimmung kann aber auf den Grundzinsmann
schon deshalb keine Anwendung finden, weil sie, auf der Vor-
aussetzung beruht, daß die Erbauung des Gebäudes auf
fremdem Grunde nicht wissentlich, sondern aus Irrthum ge-
schehen sei, der Grundzinsmann aber weiß, daß der zins-
pflichtige Grund fremdes Eigenthnm ist ssiehe auch die An-
merkung zum Art, ??2), Hiernach läßt sich schwerlich in Ab-
rede stellen, daß der Art. 1676 mit den Gesetzen über den
Erwerb durch Accession nicht vereinbar sei.

A n m e r k u n g : Gleichfalls unvereinbar mit dem Be-
griffe, der mit dem Worte „Näherrecht" verbunden
wird, möchten die Bestimmungen der Art. 4151
und 4152 des Privatrechts sein. Sie räumen dem
Eigenthümer eines Grundstücks, an welchem ein
in die Grund- und Hypothekenbücher eingetragenes
Erbpachtrecht bestellt ist, im Falle des Verkaufs
des letzteren in Estland und Curland ein Näher-
recht ein und zwar in Estland auf Grund beste-
henden Gewohnheitsrechtes, in Curland auf Grund
des § 111 der Curl. Statuten, Dies ist um so
auffallender, als das Privatrecht den Grundherrn
des auf Erbpacht vergebenen Grundstücks conse-
quent als Eigenthümer bezeichnet und das Näher-
recht, nach der Entwickelung, die es in Deutschland
durchlaufen ist, immer nur ein Grundstück selbst
und nicht bloß jura iu re aliena, die an dem
Grundstücke bestellt sind, zum Gegenstande hat.
Oder soll man etwa der Annahme Raum geben,
daß unser Privatrecht den Begriff des Näherrechts
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weiter, als es in Deutschland geschehen ist, fasse
und Näherrechte an ^ui-a W rs aliena zulasse?
Die im Art. 1613 des Priv.-Rechts enthaltene De-
finition des Näherrechts scheint diese Annahme
freilich nicht geradezu auszuschließen, denn während
nach jener Definition Näherrechte überhaupt an
Immobilien möglich sind, gehören doch auch ding-
liche Rechte an fremden Grundstücken zum u n b e -
w e g l i c h e n Vermögen des Berechtigten und
scheinen solchergestalt möglicher Gegenstand von
Retractrechten zu sein. Erwägt man jedoch auf
der anderen Seite, daß das Näherrecht sich, seiner
ratio entsprechend, unbedenklich als ein Mit tel
charakterisiren läßt, welches dem Retractberechtigten
unter gewissen thatsächlichen Voraussetzungen zur
Erwerbung eines ihm nicht bereits ungehörigen
unbeweglichen Vermögensgegenftandes dienen soll,
daß das in den Artikeln 4151 und 4152 vorge-
sehene Näherrecht sich aber unzweifelhaft nur als
ein Mittel darstellt, durch dessen Benutzung der
Retraktberechtigte sein eigenes, ihm bereits unbe-
stritten gehöriges Grundstück von der dinglichen
Belastung desselben mit dem Grbpachtrechte des
Erbpächters befreien, dieses Recht also ablösen
kann, so darf ein solches Näherrecht wohl nur
als ein uneigentliches oder Quasinäherrechl be-
trachtet werden, nämlich nur insofern, als der
retractberechtigte Grundeigenthümer durch Aus-
übung desselben dingliche Rechte zurückerwirbt, die
er in früherer Zeit auf eine dritte Perfon über-
tragen hatte.

Wi l l man diefe Auffassungsweife auch in
Bezug auf das Näherrecht zur Geltung bringen.
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welches dem Grundherrn eines auf Grundzins
vergebenen Grundstücks nach Art. 1676 in den
Städten zusteht, so begegnet man, selbst wenn man
davon absieht, daß jene Auffassungsweise für Liv-
land ganz ausgeschlossen ist, sogleich sehr erheb-
lichen Schwierigkeiten. Eine Bestimmung, welche
dem Grundherrn eines auf Grundzins vergebenen
Grundstückes ein Näherrecht an dem Grundzins-
rechte des Grundzinsmannes ebenso verleiht, wie
ein solches dem Grundeigenthümer an dem Erb-
pachtrechte seines Erbvächters wenigstens für Estland
und Curland verliehen worden, ist nicht vorhanden,
ja die Existenz eines solchen wird vom Gesetze
dadurch geradezu verneint, daß dem Grundherrn
eben nur an den von dem Grundzinsmanne auf
zinsvflichtigem Boden errichteten Gebäuden ein
Näherrecht gewährt worden. Nimmt man nun,
wie man nach den oben im § 6 erörterten Gesetzen
thun muß, an, daß der Grundzinsmann auch an
jenen Gebäuden nur Grundzinsrechte zu genießen
habe, so kann an diesen dinglichen Rechten dem
Grundherrn ein Näherrecht nicht zugeschrieben
werden, weil ein solches Recht ihm, wie gesagt,
vom Gesetze selbst versagt ist. Bezieht man dagegen
das Nllherrecht des Grundherrn auf die von dem
Grundzinsmannn auf dem zinsvstichtigen Boden
aufgeführten Bauten als solche, also auf die Bau-
werke ohne den Grund und Boden, so geht man
dabei von der Annahme aus, daß der Grundzins-
.mann unbeschränkter Eigenthümer dieser Bauwerke
und daher auch zum Verkauf derselben berechtigt
fei, während der Grund und Boden und die ihm
einverleibten Gebäude nach dem Privatrecht doch
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nicht verschiedene Eigenthümer haben können.
Wer auf fremdem Grunde ein Gebäude errichtet
hat, ist freilich unter den in den Art. 771—774
angegebenen Thatumständen zur Wegnahme des
Bauwerks und somit auch berechtigt das Bauwerk
auf Abbruch zu verkaufen, in welchem Falle das
Näherrecht des Grundherrn höchstens darin be-
stehen könnte, daß er in den von dem Käufer des
Bauwerks abgeschlossenen Kaufvertrag eintritt und
so der Trennung des Bauwerks von dem Grund
und Boden vorbeugt. Die Ausübung eines der-
artigen Näherrechtes kann aber in dem Rechtsver-
hältniß zwischen dem Grundherrn und dem Grund-
zinsmanne überhaupt nie stattfinden, weil der
Art. 772 nach der ihm beigefügten Anmerkung
auf dieses Rechtsverhältniß nicht angewandt werden
darf und die Art. 772—774 voraussetzen, daß der
blos nützliche oder gar luxuriöse Bau von dem
Erbauer in Folge eines Irr thums ausgeführt fei,
was ja hinsichtlich des Grundzinsmannes nie zu-
treffen kann, da er ja immer weiß, daß der zins-
pflichtige Boden fremdes Eigenthum tst.

§?.
Der Verfasser dieses Aufsatzes ist oiro» 15 Jahre in Mitau

und 22 Jahre in Dorpat mit der städtischen Rechtspflege
und mit der Führung der städtischen Grund- und Hypotheken-
bücher beschäftigt gewesen. Dieserhalb glaubt er mit den
Rechtslluffafsungen ziemlich vertraut zu fein, die in jenen
Städten seit langer Zeit geherrscht und bei Beurtheilung der
in Sachen des Grundzinsrechtes entstandenen Fragen zur
Richtschnur gedient haben. Ob dieselben Rechtsanschauungen
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auch in den anderen Städten der Ostseeprovinzen befolgt
werden, läßt sich mit voller Bestimmtheit zwar nicht behaupten,
in den Städten Mitau und Dorpat aber hat die Praxis in
Sachen des Grundzinsrechtes einen Standpunkt eingenommen,
der thatsächlich zu mehr oder weniger erheblichen Abweichungen
von den positiven Vorschriften des codificirten Privatrechts
geführt hat, Abweichungen, die im Allgemeinen darauf hinaus-
laufen, daß das Grundzinsrecht gar nicht mehr als ein zu
Gunsten des Grundzinsmannes an dem zinspflichtigen Grund-
stücke bestelltes M8 in i-s alisua betrachtet, das ganze Rechts-
verhältniß vielmehr so aufgefaßt wird, als sei der Grund-
zinsmann Eigenthümer des Immobils, der Grundherr aber
nur Inhaber einer das Immobil belastenden Reallast. Ehe
und bevor aber diese Abweichungen näher dargelegt werden,
möge an einige rechtsgeschichtliche Momente erinnert werden,
die jene Abweichungen einigermaßen zu erklären geeignet sein
dürften.

Einige jur», in r« alioua sind so weitgehender Natur,
daß die dem Eigenthümer verbliebenen Rechte an der be-
lasteten Sache im Vergleich mit jenen ^ura rs alieua weit zu-
rückstehen und sich kaum über die uuäa proprietns des römischen
Rechts erheben, Dieserhalb entstanden schon bei den römischen Ju-
risten Zweifel darüber, ob der RiupQ^teuta nicht als Eigenthümer
des emphyteutischen Grundstückes zu behandeln sei. Der Kaiser
Zeno beseitigte zwar diese Zweifel durch Erlaß eines Gesetzes,
welches das Eigenthumsrecht des Bestellers der Emphyteusis
wahrte; allein nichtsdestoweniger wurde später von den deutschen
Juristen die Möglichkeit einer Getheiltheit des Eigenthums-
rechtes angenommen und zwischen dem äoiuiniuiu 6iryowin
(Obereigenthum) und dem äomiuwin utile (Nutzungseigenthum)
unterschieden. Dieses ist, wie Gerber in seinem deutschen
Privlltrechte unter Berufung auf T h i b a u t lehrt, in Folge
des Mißverständnisses einiger Glossen geschehen. Die letzteren
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nennen nämlich diejenigen Rechte äoiuiuiuin utils, welche mit
einer utilis (nicht äireow) aotio oder viuäioati« verfolgt
werden können. Wenn nun in der Terminologie des römischen
Rechtes solche Klagen, die ursprünglich, weil sie auf dem
strengen Mg oivils beruhten, ein beschränkteres Bereich der
Anwendung hatten, später aber auf andere Fälle angewandt
werden — »ctiansL oder vindiolltionss utils» genannt werden,
so war es eben ein Mißverständniß, daß die deutschen Juristen
den in den Glossen vorfindlichen Ausdruck, »äomwiuui utile"
so verstanden als werde damit ein nützliches oder Nutzungs-
eigenthum im Gegensatze zu einem keinen Nutzen bringenden
Eigenthum« bezeichnet, während doch mit dem Prädicat
„utile" nicht aus ein irgend wie unvollständiges Eigenthums-
recht sondern darauf hingewiesen werden sollte, daß unter
gewissen Voraussetzungen v o l l e s Eigenthumsrecht mit einer
Klage verfolgt werden könne, die in früherer Zeit dazu nicht
benutzt werden durfte.' Aber wie dem auch sei, immer ist
gewiß, daß der Gerichtsgebrauch in Deutschland an der einmal
gemachten Unterscheidung festhielt und sie zuerst auf das Ver-
hältniß des Lehnsherrn zum Vasallen anwandte, dem letzteren
ein Nutzungseigenthum an dem Lehnsgute zuschreibend. Auch
die Gesetzgebung erkannte in den meisten Orten die Getheiltheit
des Eigenthums an und wandte dieselbe namentlich auch auf
die 3upsrü«i63, die ümpu^teusig und das Grundzinsrecht an.
I n allen diesen Rechtsverhältnissen wurden dem Nutzungs-
eigenthümer dieselben Nutzungs- und Verfügungs-Nefugnisse
zugestanden, welche, nachdem das Institut des Ober- und
Nutzungseigenthums in den Ostseeprovinzen recipirt war, in
die Codiftcation unseres Privatrechts übergegangen sind. Wie
aber die deutsche Gesetzgebung nie so weit gegangen ist, dem
Nutzungseigenthum den Charakter wirklichen Eigenthums zu
verleihen, so hat auch unser Privatrecht in nicht wenigen
Artikeln (z, B. in den Artikeln 942, 951, 1324) anerkannt,
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daß das Eigenthumsrecht des Grundherrn am iuuäu» ohn-
geachtet dessen fortbestehe, daß er das Nutzungseigenthum an
demselben auf eine dritte Person übertragen. Stellt man
dieses Princip dem praktischen Verfahren gegenüber, welches
wohl seit mehr als 100 Jahren in den Städten der Ostsee-
provinzen und jedenfalls in Mitau und Dorpat thatsächlich
in Sachen des Grundzinsrechtes beobachtet worden und als
rechtsbegründet gegolten, so läßt sich, wie aus dem Nach-
folgenden hervorgehen wird, nicht bezweifeln, daß sich im
praktischen Rechtsverkehr in der gedachten Hinsicht ein mit
jenem Princip nicht vereinbares Gewohnheitsrecht ausgebildet
habe. I n früherer Zeit wurden theils der Stadt oder anderen
juristischen Personen (z, B. der Universität) angehörige wüste
Plätze, theils Parcellen von an die Stadt grenzenden Land-
gütern auf Grundzins vergeben. Parcellen von Grundstücken,
die innerhalb des städtischen Iurisdictionsbezirks belegen waren
und Privatpersonen gehörten, waren nur ausnahmsweise
Gegenstand geschlossener Grundzinsverträge. Der Abschluß
solcher Verträge erfolgte auf Seiten des Grundzinsmannes
fast immer in der auch dem Grundherrn bekannten Absicht,
den zinspftichtigen Grund und Boden mit Wohnhäusern oder
mit Handels- oder Gewerbsetablissements zu bebauen. Mi t
dem Abschluß des Vertrages wurde regelmäßig die Anfertigung
einer Charte verbunden, in welcher die Grenzlinien und der
quadratische Inhalt des vergebenen Grundstücks auf Grund
reviforischer Aufnahme und Vermessung verzeichnet wurden.
Ein so ausgestatteter Grundzins»ertrag wurde meist nicht
gleich nach seinem Abschluß, fondern erst nachdem der Grund-
zinsmann auf dem zinspflichtigen Boden ein mit demselben
durck ein Fundament fest verbundenes Bauwerk errichtet hatte,
in die Grund- und Hypothekenbücher eingetragen. Dieses
geschah in der Weise,» daß erst der Grundzinsvertrag und
dann eine Bescheinigung der Polizei über die stattgehabte
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Aufführung des so und so beschaffenen Bauwerks corroborirt
wurde. Mi t der Vollendung des betreffenden Baues trat in
der Rechtsanschauung der an der Sache interessirten Personen,
wie der städtischen Gerichte eine Wandlung ein, denn obschon
der tuuäns hinsichtlich alles dessen, was ihm durch »vul»io,
planwtio und inasäiüoatio zugewachsen war, regelmäßig als
Hauptfache angesehen wurde, glaubte man in dem vom
Grundzinsmanne aufgeführten Bau dem ihn tragenden tunäu»
gegenüber die Hauptsache namentlich dann erblicken zu dürfen,
wenn der Bau vermöge seiner Beschaffenheit und seines Um-
fanges die Absicht des Grundzinsmannes erkennen ließ, seinen
Besitz des zinspsiichtigen kuuäu» hauptfächlich durch den auf-
geführten Bau zu feinem Nutzen auszubeuten, den von dem
Bau nicht eingenommenen Theilen des tuuäus aber die Be-
deutung von Iubehörungen beizumessen, wie das z. N. durch
Verwendung als Hofraum, Garten, Nrunnenort geschieht und
der Bestimmung des Art. 56? des Privatrechts entspricht.
Da nun Verfügungen über die Hauptsache zugleich Dis-
positionen über die Zubehörungen sind, wie denn auch die
Nebensachen nach Art. 550 an den Rechtsverhältnissen, welche
die Hauptsache betreffen, von selbst Theil nehmen, so ergab
sich daraus für die Praxis die Consequenz, daß der Grund-
zinsmllnn durch die Corroboration seines Grundzinsvertrages
und des polizeilichen Bauattestats einen Besitztitel erworben
habe, welcher ihn während der Dauer des Grundzinsverhält-
nisses ermächtige, seine ganze zinsvfiichtige, aus der Verbindung
des Bauwerks mit dem tuuäus hervorgegangene Besitzlichkeit
nebst deren Zubehörungen wie sein wirkliches Eigenthum zu
behandeln und darüber gleich einem Eigenthümer zu disponiren.

Wie sehr diese Anschauung geherrscht habe, ergiebt sich
schon daraus, daß, wenn der Grundzinsmann, auf seinen
Besitztitel gestützt, an seinem auf zinVpflichtigem Grunde er-
richteten Hause oder sonstigem Bauwerke Dienstbarkeiten oder
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Hypotheken bestellte, nicht bloß von ihm, sondern auch von
seinen Hypothekengläubigern, von dem betreffenden Servitut-
sberechtigten und von dem Grundherrn selbst als rechtlich fest-
stehend betrachtet würde, daß auch der tunäus selbst von den
bestellten Hypotheken und Dienstbarkeiten beschwert sei. Aus
dieser Rechtsanschauung erklärt sich auch, daß kein Grundzins-
mann, wenn er einmal mit dem oben beschriebenen Besitztitel
ausgerüstet war, es für nöthig befunden, zur Beschwerung
seiner Nesitzlichkeit mit Hypotheken und Dienstbarkeiten die
Erlaubniß oder Genehmigung des Grundherrn einzuholen —
und daß, wenn es auf Antrag der Gläubiger zur Zwangs-
versteigerung kam, das erzielte Pluslicitum vor Allem zur
Befriedigung der Hypothekengläubiger nach Maßgabe der
allgemeinen Prioritätsgrundfätze gerade so verwandt wurde,
wie solches in dem Falle zu geschehen hatte, wenn eine auf
freiem, nicht zinspflichtigen Grunde befindliche Nützlichkeit
auf Antrag der Gläubiger des Eigenthümers der Zwangs-
versteigerung unterlag. Von dem Gerichte, welches zur zwangs-
weisen Versteigerung einer auf zinspflichtigem Boden befind-
lichen Besitzlichkeit der gedachten Art schritt, wurde den
Kaufliebhabern immer nur das da und da belegene Wohnhaus
oder, die da und da belegene Fabrik :c. nebst Iuoehörungen
«ls Versteigerungsobject bezeichnet, ohne daß es jemals, wie
doch nach den Nestimmungen des Privatrechts oft geschehen
mußte, für nöthig befunden worden, dem Ausbot des I m -
mobils selbst eine Versteigerung des Grundzinsrechtes voraus-
zuschicken. Den Kllufliebhabern wurde vor Eröffnung des
Ausbots immer zu wissen gegeben, ob die zur Versteigerung
gelangende Nesitzlichkeit auf Erbgrund oder auf zinZpflichtigem
Boden belegen fei und, wenn letzteres der Fall war, auf wie
hoch sich der jährlich zu entrichtende Grundzins belaufe. I n
Betreff der Verpflichtung des jedesmaligen Grundzinsmannes
zur Bezahlung des Grundzinses herrschte die Ansicht, daß sie
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auf einer dem jedesmaligen Grundherrn gegen den jedesmaligen
Grundzinsmllnn zustehenden Forderung beruhe, was die Exi-
stenz wirklichen Eigenthums des Grundzinsmannes an der
zinspflichtigen Nesitzlichkeit nicht ausschloß und mit der im
Art. 122? des Priv.-Rechts enthaltenen allgemeinen Definition
der Reallasten keineswegs in Widerspruch steht, da die Real-
lllst nach dfeser Definition eine aus einem Grundstücke ruhende
dauernde Verpflichtung zur ewig wiederkehrenden Entrichtung
bestimmter Leistungen in Geld, Naturalien oder Diensten ist.
Jenes Eigenthum des Grundzinsmannes schließt selbstver-
ständlich das dem Grundherrn gesetzlich zustehende Vorkaufs-
recht in keiner Weise aus, verletzt auch nicht das Recht des
Grundherrn und resp. Obereigenthümers, wonach er, ent-
sprechend dem Art. 951 des Priv.-Rechts, das v o l l e Eigen-
thum an dem fraglichen Immobil wieder erwerben kann,
sobald das Nutzungseigenthum des Grundzinsmannes aus
einem der im Gesetz angegebenen Gründe erlischt, denn das
dem Grundzinsmllnne von der Praxis zugeschriebene Eigen-
thumsrecht an seiner zinspflichtigen Besitzlichkeit gebührt ihm
eben nur während der Dauer des Grundzinsverhältnisses, so
daß erst nach Wegfall des letzteren die Rechte des Grundherrn
auf die Substanz wieder erwachen oder wirksam werden.
Dies ist indeß nicht so zu verstehen, als werde der Grund
und Boden mit dem Moment des AufHörens des Grundzins-
verhältnisses von der Belastung mit den Hypotheken und
Dienstbarkeiten frei, die von dem Grundzinsmanne während
des Bestehens des Grundzinsrechtes an seiner Besitzlichkeit
bestellt worden sind; die Praxis hat vielmehr immer ange-
nommen, daß diese, Hypotheken und Dienstbarkeiten an der
ganzen Besitzlichkeit alfo auch an dem tuuäu8 ungefchwächt
fortbestehen, nachdem der Grundherr das volle Eigenthum an
dem Immobil wiedererlangt hat. Die Annahme des Gegen-
theils würde die vom Grundzinsmanne bestellten Hypotheken

Dorp. 3»i. SW», Nd. IV, l . ' 8
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und Niensibarkeiten ihres praktischen Effekts berauben und
die dem Grundzinsmanne in dem Schlußsätze des Art, 1329

eingeräumten Verfügungsbefugnisse zu einer leeren Phrase
herabdrücken.

Nachdem in dem Obigen hoffentlich genügend dargethan
worden, daß jedenfalls in den Städten Mitau und Dorpat
der Gruudzinsmann, fobald er auf dem zinspftichtigen Grunde
ein feststehendes Gebäude aufgeführt hat, fowohl von den
Gerichten als von den an der Sache interessirten physischen
und juristischen Personen als wirklicher Eigenthümer des
ganzen zinspflichtigen Immobils betrachtet und behandelt
worden ist, entsteht die Frage: ob dieser vieljährige Brauch
als Gewohnheitsrecht zu gelten habe oder ob er, da er mit
den Bestimmungen des codificirten Privatrechts über den
Eigenthumserwerb durch Accession nicht wohl in Einklang
gebracht weiden kann, ganz aufzugeben sei. Letzteres wäre
gerechtfertigt, wenn das codificirte Privatrecht keine Ne-
stimmungen enthielte, welche jenen Brauch resp. das aus ihm
hervorgegangene Gewohnheitsrecht unterstützen. Als solche
Nestimmungen können aber die schon oben in einem anderen
Zusammenhange beleuchteten Art. 1331 und 1676 aufgefaßt
werden. Die in dem Art. 1331 dem Grundherrn eingeräumte
Nefugniß, „das zinspflichtige Grundstück" zur Beitreibung
drei- resp. zweijähriger Zinsrückstände zur öffentlichen Ver-
steigerung zu bringen, zwingt, wenn man den Grundherrn als
Eigenthümer des von dem Grundzinsmann mit Gebäuden
bebauten Immobils betrachtet, zu einer handgreiflichen Ver-
gewaltigung des Wortverstllndes, indem man un5er dieser
Voraussetzung, wie oben gezeigt wurde, den Ausdruck „zins-
pfiichtiges Grundstück" in das Wort — Grundzinsrecht um-
zuwandeln genöthigt ist. Gilt dagegen der Grundzinsmann
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auch nach der Auffassung des codiftcirten Privatrechts in
Uebereinstimmung mit dem gedachten Brauche wenigstens für
die Zeit des Bestehens des Grundzinsverhältnisses als Eigen-
thümer des Immobils, so entspricht es durchaus der Sache,
daß der Art. 1331 dem Grundherrn die Nefugniß ertheilt,
zur Beitreibung der Zinsrückstände das dem Schuldner i. e.
dem Grundzinsmanne gehörige Grundstück, also den Grund
und Boden nebst allen darauf befindlichen Gebäuden ver-
steigern zu lassen. Daß der Grundherr, wenn er von diesem
Recht der Versteigerung Gebrauch macht, seine Lage ver-
schlimmert, kann nicht behauptet werden, weil derjenige, der
das Immobil beim Ausbot erwirbt, es mit der an demselben
haftenden Verpflichtung zur jährlichen Bezahlung des Grund-
zinses erwirbt und überdies zur Berichtigung der Rückstände
verbunden ist. Dieses ist dem Wesen der Reallast ganz an»
gemessen, denn da der Entgelt, auf den der Grundherr in
Folge der Vergebung seines Grundstückes aus Grundzins An-
spruch hat, nach Art. 1227 des Priv.-Rechts, in ew igen
Leistungen in Geld oder Naturalien oder Diensten besteht, so
muß die Verpflichtung zu diesen Leistungen im Falle einer
Versteigerung des zinspstichtigen Grundstücks, sie möge auf
Antrag des Grundherrn oder der Hypothekengläubiger des
Grundzinsmannes erfolgen, nothwendig auf den Meistbieter
resp. Erwerber des Grundstückes übergehen, wie das ja auch
im Art. 1298 ausdrücklich ausgesprochen ist.

, Noch schwerer fällt der Art. 1676 hinsichtlich der Be-
antwortung der aufgeworfenen Frage in's Gewicht. Daß ein
Näherrecht nur an einem fremden Immobil möglich sei
<Art. 1613 und 1614), daß mit dem Worte Gebäude ein
Immobil nur dann bezeichnet werden könne, wenn das Bau-
werk mit dem es tragenden tunäus zu einer Einheit verbunden
ist, in welcher das Bauwerk und der t'uuäus sich zu einander
wie integrirende Theile eines Ganzen verhalten, und daß da-
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her der Art, 1676, indem er dem Grundherrn ein Näherrecht
an dem von dem Grundzins auf dem zinspflichtigen Grund-
stück errichteten Gebäude einräumt, iuiplioito anerkennt, daß
der Grundzinsmann Eigenthümer jenes Gebäudes, d, i, des
durch Verbindung des Bauwerks mit dem tuuäus entstandenen
ein Ganzes begründenden Immobils fei — das Alles ist be-
reits im § 6 nachgewiesen worden. Wenn nun in der Codi-
ftcation „Gewohnheit" als Quelle des Art, 1676 angegeben
und dadurch festgestellt ist, daß der Inhalt eben dieses Ar-
tikels codificirtes Gewohnheitsrecht fei, welches sich in der
Zeit vor der Codification in den Städten der Ostseeprovinzen
ausgebildet hat, so begründet der mehrerwähnte Artikel zu
Gunsten derjenigen, die auf fremdem Grunde mit demfelben
fest verbundene Gebäude errichtet haben, eine dahin gehende
Ausnahme aus den den EigenthumZerwerb durch Accession
regelnden Satzungen, daß der Erbauer jener Gebäude, mithin
auch der Grundzinsmann als Eigenthümer des durch die
Verbindung des Bauwerks mit dem kuuäus gewonnenen I m -
mobils zu betrachten sei und bestätigt dadurch die Zurechtbe-
ständigkeit der Rechtsanschauungen, die nach der Darstellung in
dem § 7 in Sachen des Grundzinsrechts seit vielen Jahren in
den Städten zur Richtschnur gedient haben und zur praktischen
Anwendung gekommen sind. Hiernach dürfte kein Grund
vorhanden sein, die bisherige Praxis fallen zu lasfen und um
fo weniger, als sie den wohlverstandenen Interessen aller,
die irgend wie an einem bestehenden Grundzinsverhältnisse
betheiligt sind, viel einfacher und sicherer Rechnung trägt, als
wenn man sich ängstlich und ausschließlich an die ihren
Gegenstand stiefmütterlich und nichts weniger als erfchöpfend
behandelnden Bestimmungen der Codiftcation hält.



V.
Ueber den Nießbrauch der verwittweten Mutter
am Vermögen ihrer minorennen Kinder nach

kllllä'lidischem Recht.

8 i .

Es ist bekannt, daß nach dem Prov. - Priv, - Recht
det Ostseegouvernements der Mutter nach dem Tode des
Vaters der Nießbrauch am Vermögen der Kinder zusteht.

Der Rechtssatz findet sich in den Art. 218 und 282 des
Prov.-R. Bd. I I I ausgesprochen.

Der Art. 218 gehört zu dem Abschnitt „ W i r k u n g e n
der e l te r l i chen G e w a l t i n Bez iehung auf das
V e r m ö g e n der K i n d e r " (Bd. I Tit. I I Abth. 2) und
lautet: „So lange die Kinder minderjährig sind, steht an
ihrem Sondergute dem Vater, nach dessen Tode der Mutter,
der Nießbrauch zu." I m Art, 219 ibiäsin wird hinzugefügt,
daß wegen schlechter Verwaltung dem Vater oder der Mutter
zwar die Administration entzogen werden kann, daß sie jedoch
dadurch den Nießbrauch nicht verlieren. (Vergl. auch Art. 27?
idiäsu! in verdis: vermöge der elterlichen Gewalt.)

Diese Gesetze verordnen somit klar und unzweideutig,
daß den Eltern der Nießbrauch am Sondergut der Kinder
kraft elterlicher Gewalt zusteht, unabhängig davon, ob der
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überlebende paren» die Vormundschaft über die Kinder führt
oder nicht.

Die natürliche Vormundschaft ist ein Ausfluß der elter-
lichen Gewalt, woher denn, nach Art, 274 idiäoin, derjenige
parsll8, welchem zur Strafe oder aus andern von ihm unab-
hängigen Gründen die elterliche Gewalt entzogen worden ist,
damit auch von der Vormundschaft ausgeschlossen ist.

Umgekehrt dagegen gehört die Nichtantretung oder die
Niederlegung der Vormundschaft über die Kinder oder der Ver-
lust derselben keineswegs zu den (in den Art. 225—235 auf-
geführten) Gründen der Aufhebung und Erlöschung der elter-
lichen Gewalt.

Der Art. 282 des Prov.-R. Bd. I I I findet sich in dem
Abschnitt „von dem Eintritt der Vormundschaft und Bestellung
der Vormünder" (Buch I Tit. IV Hot, I Abth. 2) und
lautet: „Auch die Mutter hat gleich dem Vater (Art. 277)
als Vormünderin den Nießbrauch des Vermögens der Kinder
und ist zu keiner Rechenschaftslegung verpflichtet".

Es fragt sich nun: Steht der Nießbrauch am Vermögen
der Kinder der Mutter kraft elterlicher Gewalt, wie Art. 218
es ausspricht, oder nur in ihrer Eigenschaft als natürliche
Vormünderin zu, wie Art. 282 es auszusprechen scheint.

Ich stehe nicht an zu behaupten, daß der, N i e ß -
brauch am Ve rmögen der m i n o r e n n e n K i n d e r
der M u t t e r k r a f t e l te r l i che r G e w a l t ganz u n -
a b h ä n g i g d a v o n , ob f i e V o r m ü n d e r i n der K i n -
der geworden und v e r b l i e b e n ist, zusteht, daß
dieses Recht n u r m i t dem Ver lus t der e l t e r -
l ichen G e w a l t a u f h ö r t und l ed ig l i ch nach V e r -
schiedenheit der Rechtsgebiete mehr oder we-
n i g e r m o d i f i c i r t w i r d i n dem F a l l e , wo die
M u t t e r w ä h r e n d der M i n d e r j ä h r i g k e i t der
K i n d e r erster Ehe zur zwe i ten Ehe schreitet.
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Die Richtigkeit dieser Ansicht ergiebt sich abgesehen von
dem soeben Ausgeführten aus dem Art. 282 oit. selbst, wenn
man nur bei der Interpretation desselben den in diesem Gesetz
selber bezogenen Art. 27? idiäem nicht außer Acht läßt,

Art. 282 besagt, daß die Mutter gleich dem V a t e r
als Vormünderin den Nießbrauch des Vermögens der Kinder
habe und verweift dabei auf Art. 27? 1. o.

Nach Art. 277 aber hat der Vater auch a l s V o r -
mund den i hm ve rmöge der e l te r l i chen G e w a l t
zustehenden Nießbrauch am Vermögen der Kinder.

Vergegenwärtigen wir uns nun, daß nach dem Art, 218
dem Vater und nach dessen Tode der Mutter der Nießbrauch
am Sondergut der minorennen Kinder kraft elterlicher Gewalt
zusteht und daß nach Art. 282 der Nießbrauch der Mutter,
gleich dem V a t e r , als Vormünderin zusteht, so gelangen
wir nothgedrungen zu dem Schluß, daß dieser Nießbrauch
der M u t t e r , w ie dem V a t e r , k r a f t e l t e r l i che r
G e w a l t zusteht, ihr durch die Uebernahme der Vormund-
schaft über die Kinder nicht verloren geht, aber in keiner Ab-
hängigkeit von der Ausübung oder Nichtausübung des vor-
mundschllstlichen Amtes seitens der Mutter steht.

Das Recht auf die Uebernahme der natürlichen Vor-
mundschaft ist eines der Attribute der elterlichen Gewalt
(Art. 273 1. o.), ebenfo wie das Recht auf die Nutznießung
des Sondergutes der Kinder ein solches Attribut ist (Art. 218)

Es kann daher nicht' eines dieser Attribute aus dem
andern abgeleitet werden, sondern jedes von ihnen für sich
ist auf die gemeinfame Quelle, die elterliche Gewalt, zurück-
zuführen.

Die Unabhängigkeit des elterlichen Nießbrauchs von der
natürlichen Vormundschaft ergiebt sich mit Evidenz auch da-
raus, daß in den Rechtsgebieten, welche, wie die Livländischen
und Estländifchen Stadtrechte, der Mutter die Vormundschaft
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kraft elterlichen Rechts nicht gewähren, ihr trotzdem den elter-
lichen Nießbrauch zugestehen (Art. 286 und 287 1. o.).

Auch nach Kur-, Liv- und Gstländischem Landrecht
(Art. 280) wird die Mutter nach dem Tode des Vaters Vor-
münderin der Kinder nur wenn sie es w i l l . Trotzdem
wird Niemand behaupten wollen, daß sie den Nießbrauch am
Vermögen der Kinder verliere, wenn sie die Vormundschaft
nicht übernimmt, denn durch die Ablehnung verliert sie, wie
die Art. 225 und 235 I. «. erweisen, nicht die elterliche Ge-
walt, die Quelle dieses Nießbrauchs.

Warum aber hält es der Gesetzgeber für nöthig es be-
sonders hervorzuheben, daß der dem Vater und bzw. der
Mutter kraft elterlicher Gewalt zustehende Nießbrauch vom
Vermögen der Kinder ihnen auch als Vormündern verbleibt?
Es sollte offenbar außer Zweifel gesetzt werden, daß durch
die, sonst den Vormündern obliegende, Pflicht das Vermögen
ihrer Mündel ausschließlich in deren eigenem Interesse zu
verwenden und über die Verwendung dem Vormundschaftsamt
Rechnung zu legen, das den Eltern kraft elterlicher Gewalt
zustehende Recht am Vermögen der Kinder nicht alterirt, noch
modificirt werden solle.

Naß endlich im Art. 282 das Wort „auch" weggelassen
worden, daß es nämlich im Artikel 282 heißt die Mutter
habe gleich dem Vater als Vormünderin den Nießbrauch am
Kindesvermögen, während es im Art, 277 heißt, der Vater
habe dieses ihm kraft elterlicher Gewalt zustehende Nieß-
brauchsrecht auch als Vormund, erklärt sich leicht dadurch,
daß den Redaktoren des Gesetzes der Gedanke vorschwebte,
daß nach Art. 272 1. o. eine Vormundschaft, abgesehen von
dem nicht hierher gehörigen Fall der Entlassung eines Kindes
aus der elterlichen Gewalt, nur eintritt, wenn entweder einer
der Eltern oder beide gestorben sind. Demgemäß kann der
Vater zum Nießbrauch des Kindesvermögens auch in dem
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Falle gelangen, wenn — bei Lebzeiten beider Eltern — von
Vormundschaft im Sinne des Art. 282 nicht die Rede sein
kann, während die Mutter nur nach dem Tode des Vaters,
d. h. also wenn nach Art, 272 die Vormundschaft einzutreten
hat, zu diesem Nießbrauch gelangt,

8 2.

I m Art. 218 hieß es, daß dem Vater und nach
dessen Tode der Mutter der Nießbrauch am S o n d e r g u t
der minderjährigen Kinder zustehe, während im Art. 277 1. o.
schlechtweg vom Nießbrauch am V e r m ö g e n der K i n d e r
die Rede ist.

Es fragt sich, ob der Gesetzgeber hier zwei verschiedene
Dinge im Auge hat oder ob die Begriffe „Sondergut der
minderjährigen Kinder" und „Vermögen der Kinder" in den
angeführten Artikeln sich inhaltlich decken?

Ich bejahe die letztere Alternative für das kurlandische
Recht aus folgenden Gründen:

Nach Art. 215 1. o. ist unter dem Sondergut der Kinder
alles dasjenige zu verstehen, was ihnen „abgesondert vom
elterlichen Vermögen" gehört. Das ist offenbar das ganze
und alles Vermögen der Kinder überhaupt, denn bei Lebzeiten
der Eltern kann man nicht behaupten, daß ihnen von dem
elterlichen Vermögen irgend etwas gehöre, ihr Recht daran
geht nicht weiter, als daß sie einen Anspruch auf Alimentation
(cf. Art. 199 I. o.) und eine gewisse Anwartschaft auf das
elterliche Vermögen haben, welche in den Bestimmungen des
pro«. Priv.-Rechts über das Erbrecht lererbtes Vermögen,
Stllmmgüter, Pflichttheil) und über die Schenkung (Art. 4469,
4482 und 4488 1. c) zum Ausdruck gelangt. Nach dem Tode
eines der Eltern aber ist der Antheil der Kinder am Nachlaß
des verstorbenen z>arsn8 ebenfalls nicht mehr elterliches Ver-
mögen, fondern, v o r der Exdivision zu ideellen, nach der
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Exdivision zu reellen Antheilen, Sondergut der Kinder, in
dem Sinne wie unser prov. Priv.-Recht, insbesondere der
Art. 215, den Begriff des Sondergutes, abweichend vom ge-
meinen Recht, versteht,

Vergl. hierzu die überzeugenden Ausführungen von Pro-
fessor C. E r d m a n n : System des Priv.-Rechts der Ostsee-
prouinzen Cur-, Liv- und Estland, Bd. I, paß. 488.

Ist solchergestalt das Sondergut der Kinder deren ge-
sammtes eigenes Vermögen, so sind in der That die Begriffe
„Sondergut der minorennen Kinder" im Art. 218 und „Ver-
mögen der Kinder" in den Art. 277 und 282 identisch; da
füglich in den beiden letzteren, von der Vormundschaft han-
delnden Artikeln das Wort „minderjährig", ohne ein Mih-
verstä'ndniß befürchten zu muffen, fortgelassen werden könnte.

Von diesem technischen Begriff des Sonderguts der
Kinder, wie ihn Art. 215 feststellt und Art. 218 anwendet,
wird durch Art. 220 das von dem Verwaltungs- und Nieß-
brauchsrecht der Eltern ausgenommene (durch Kriegs- und
andern öffentlichen Dienst oder abgesonderte Gewerbe, Kunst-
fertigkeit und Wissenschaft, Erworbenes oder von dritten unter
der Bedingung der Exemtion aus elterlicher Verwaltung und
Nießbrauch Zugewendetes, also das pveulium oasti-sQ«« und
yuagi eastrellss und die sog. irregullliren Adventicien) aus-
geschieden. Dieser Theil des Vermögens der Kinder ist somit
weder im Art. 218, noch in den Artt. 277 und 282 I. «. ge-
meint, so daß auch in dieser Beziehung volle Identität des
Begriffs des Sondergutes im Art. 218 und des Vermögens
der Kinder in den Artt. 27? und 282 besteht.

8 3.

Was die Natur des elterlichen Nießbrauchs betrifft,

fo hat G r d m l l n n I. o. wohl Recht darin, daß hier

nicht ein der Servitut Nießbrauch völlig identisches Recht
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vorliegt; der elterliche Nießbrauch geht nämlich w e i t e r , die

Bewirtschaftung ist eine freiere, die Verwaltung des Kindes-

gutes geschieht aus eigenem Recht, nicht in Vertretung des

Hlluskindes, es ist keine oautio usuki-uotuai-is. zu leisten u. f. w.

Andererseits sind die Eltern nach Art, 199 I. o. verpflichtet,

ihre Kinder nach Stand und Vermögen mit Unterhalt und

Kleidung zu versehen und sie zu erziehen, woher denn, wenn

die fonstigen Mi t te l hierzu nicht ausreichen, der Ertrag des

KindesoermögenZ zum entsprechenden Betrage zu diesen Zwecken

wird verwendet werden müssen. Daraus würde sich denn

eine gewisse Beschränkung der Eltern in der willkürlichen Ver-

wendung der Erträge des Kindesvermögens zu eigenem Nutzen

von selbst ergeben, in ähnlicher Weise, wie der Ehemann be-

züglich des Nießbrauchs des fraulichen Vermögens nach Ar-

tikel 46 I. o. beschränkt ist durch die ihm obliegende Verpflich-

tung aus demselben die Bedürfnisse des ehelichen und Familen-

lebens zunächst zu bestreiten.

Immerhin wird man, da das Gesetz das Recht der

Eltern am Kindesvermögen eben als Nießbrauch qualificirt,

überall da, wo die soeben berührte Eigenartigkeit des Ver-

hältnisses nicht seiner Natur nach ein Anderes bedingt, die

Rechtssätze über den Nießbrauch in Anwendung zu bringen

haben.

Insbesondere ist der Artikel 1208 1. o. in Anwendung

zu bringen, wonach der Nießbrauch das Recht auf alle Früchte,

Nutzungen und Vortheile umfaßt, welche das dem Nießbrauch

unterworfene Vermögen unbefchadet dessen Substanzerhaltung

gewähren kann und der Umfang dieses Rechtes nicht nach

dem Bedürfniß des Nießbrauchers zu bestimmen ist, sondern

dieser die Erträge auch zum Vergnügen und Gewinn nutzen darf.

Aus der besondern Natur des elterlichen Nießbrauchs,

der ja, wie wir sahen, seinem Wesen nach ein freierer ist,

als derjenige des zur Ausübung einer »ervitus usulruotu»



124

Berechtigten, ergiebt sich keinerlei Grund für eine Einschrän-
kung der in Art. 1208 characterisirten Befugnisse des Nieß-
brauchers, bis auf die aus der Alimentationspflicht in Grund
des Art. 199 1. «. originirenden Pflichten, deren schon oben
gedacht wurde und die ohne Zweifel einer Verwendung der
Erträge des Kindesvermögens, bei Erfüllung der Anforde-
rungen des Art. 199, zum eigenen Besten des nießbrauchbe-
rechtigten parsu8, auch zu seinem „Vergnügen oder Gewinn",
in keiner Hinsicht entgegenstehen.

Gleichermaßen liegt kein aus der besondern Natur
der elterlichen Nutznießung herzuleitender Grund für eine
Modification der für den Nießbraucher geltenden Bestimmungen
über den Fruchterwerb vor, woher denn die Nestimmungen
der Art. 752, 754 und 755 I. «. in Anwendung kommen.
Es ist das um so unzweifelhafter, als diese Artikel nicht nur
auf den Nießbrauch im engeren Sinne, sondern ganz allgemein
auf alle diejenigen Anwendung finden, welche fremde Sachen
zu nutzen berechtigt sind. Demgemäß erwirbt der Vater und
nach dessen Tode die Mutter die Erträge des Kindesvermögens
zum Eigenthum kraft eigenen Rechts und zwar die Natural-
früchte durch die Percevtion, die Industrialfrüchte im Augen-
blicke, wo die zu ihrer Erzeugung erforderlichen Arbeiten voll-
endet sind und die Civilfrüchte im Moment ihrer Fälligkeit.
Diejenigen Civilfrüchte des Jahres, in welchem der Nießbrauch
aufhört, welche wie Pachten, Miethgelder, Zinsen jährlich un-
unterbrochen fortlaufen, werden nach Verhältniß der Zeit ge-
theilt, während welcher das Nutzungsrecht im letzten Nutzungs-
jahr gedauert hat. Rechenschaft brauchen die Eltern über
ihre Verwaltung des Kindervermögens nicht abzulegen (cf, Ar-
tikel 215, 216, 236 I. °.).

Der Nießbrauch erlifcht mit dem Aufhören der elter-
lichen Gewalt, in welcher er wurzelt. Die Großjahrigkeit
giebt dem Hauskinde nur das Recht die Herausgabe feines
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Sonderguts zu verlangen und die Verwaltung, sowie den
Nießbrauch desselben anzutreten. Vergl. Art. 236 l. o. in
vsl-dig: die elterliche Gewalt wird nicht aufgehoben aber be-
schränkt durch die Großjährigkeit der Kinder, deren Haupt-
wirkung darin besteht, daß das großjährige Kind die Heraus-
gabe seines Sonderguts verlange und die Verwaltung sowie
den N ießbrauch desselben erhalten kann.

Stellt das großjährige Hauskind ein solches Verlangen
nicht und bleibt in der häuslichen Gemeinschaft der Eltern,
bzw. des überlebenden parens, so daß die Erlöschung der
elterlichen Gewalt propter «spaiawui osoonomiam nicht ein-
tritt (Art. 231 I. <:.), so hört auch der elterliche Nießbrauch
nicht auf, sondern dauert unter den bisherigen Bedingungen
und bei Aufrechterhaltung der Rechenschaftslostgkeit der elter-
lichen Verwaltung fort, bis das Hauskind von dem ihm
durch Art. 236 eingeräumten Recht Gebrauch macht.

Wird den Eltern wegen schlechter Verwaltung die Ad-
ministration des KindesvermögmZ entzogen, so bleibt ihr
Nießbrauch bestehen (cf. Art. 219 I. c).

§ 4 .

Eine Modification dieser Grundsätze tritt ein, wenn
nach dem Tode des einen Marens der überlebende zur zweiten
Ehe schreitet.

I s t es der Vater, sp beschränkt sich diese Modification
darauf, daß er, ohne über seine Verwaltung Rechenschaft ab-
legen zu müssen, sich nach den im Erbrecht enthaltenen Be-
stimmungen im mütterlichen V e r m ö g e n abzutheilen hat,
wobei er den Antheil der Kinder entweder auskehren oder
sicherstellen soll. Vormundschaft und Nießbrauch bleiben ihm
ungeschmälert (cf. Art. 278 und 279 I. «.).

Zur Abtheilung und Auskehrung bzw. Sicherstellung
desjenigen Sondergutes der Kinder, welches n i c h t a u s dem
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m ü t t e r l i c h e n Nachlaß stammt, ist der Vater in Folge
seiner Wiederverehelichung also nicht verpflichtet.

Was die Mutter betrifft, so gehen die Bestimmungen der
ostseeprovinziellen Rechtsgebiete einigermaßen auseinander.

Nach allen drei Landrechten, von denen das Kurländische
auch in den kurländischen Städten für diese Materie in An-
wendung kommt (cs. Einl. Prov. Cod. Bd. I I I Art. VI I )
wird die Mutter, wie wir sahen, kraft elterlicher Gewalt,
wenn sie will, Vormünderin der Kinder, nach den Liv- und
Estländischen Stadtrechten dagegen wird sie Vormünderin
nicht kraft elterlicher Gewalt, sondern nur im Falle testamen-
tarischer Ernennung dazu; nichtsdestoweniger tritt sie, wie
wir schon oben bemerkten, kraft elterlicher Gewalt in die
Nutznießung des Vermögens der minorennen Kinder, selbst
wenn sie deren Vormünderin nicht wird (cf. Art. 218, 273,
280, 281, 282, 286).

Allen prov. Rechtsgebieten gemeinsam ist die Bestimmung
daß die Mutter, falls sik zur zweiten Ehe schreitet, unter
Mitwirkung von, den Kindern zu bestellenden, Vormündern,
sich mit denselben wegen des vä te r l i chen Vermögens ab-
zufinden und deren Antheil am väterlichen Nachlaß auszu-
kehren oder sicherzustellen hat. Nach curl. Landrecht soll sie
bei dieser Gelegenheit über die bis dahin geführte Vormund-
schaft vollständig Rechnung ablegen (cf. Art. 283, 284, 287),

Die natürliche Vormundschaft über die Kinder erster
Ehe verliert sie bei ihrer Wiederverehelichung nach Estländi-
schem Landrecht nicht, wohl aber nach dem Recht aller übrigen
prov, Rechtsgebiete. Nach Curl, und Livl. Landrecht kann
die Mutter, falls sie nach geschlossener zweiter Ehe wiederum
Wittwe wird und aus der zweiten Ehe keine Kinder hinter-
blieben, die Vormundschaft über die Kinder erster Ehe wieder
übernehmen (cf. Art. 283, 285, 287 1. o.).

Bezüglich des Nießbrauchs der wiederverehelichten Mutter
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am Vermögen der Kinder wird für die Rechtsgebiete des
Estländischen Landrechts (Art. 283 !. o.) und der Liv- und Gst-
ländischm Stlldtrechte (Art.28?1.o.) (in den curländischen Städten
gilt das Curländische Landrecht) ausdrücklich hervorgehobm,
daß derselbe auch nach Eingehung der zweiten Ehe fortbestehe.

Die einschlägigen Gesetzesbestimmungen für das Liv-

ländische und Curländische Landrecht erwähnen des Nieß-

brauchs der wiederverehelichten Mutter nicht ausdrücklich.

Sie lauten folgendermaßen:

' Art. 284. Nach Livländischem und Curländischem Land-
recht erlischt bei einer Wiederverehelichung der Mutter ihre
vormundschllftliche Verwaltung und den Kindern erster Ehe
müssen anderweitige Vormünder bestellt werden, unter deren
Mitwirkung die Theilung des vä te r l i chen Nachlasses
und Auskehrung oder Sicherstellung des den Kindern ge-
bührenden Antheiles stattfindet, nachdem nach Curländischem
Lllndrecht die Mutter über die bis dahin geführte Vormund-
schaft vollständige Rechnung abgelegt hat. Wird die Mutter
nach geschlossener abermaliger Ehe kinderlose Wittwe, so kann
sie wiederum die Vormundschaft über ihre Kinder erster Ehe
übernehmen,

Art. 285. Auch wenn die Mutter zu einer neuen Ehe
geschritten, bleibt ihr nach Liv- und Curländischem Landrecht
— falls dem kein Hinderniß im Wege steht — die Nefugniß
die Kinder erster Ehe bei sich zu behalten und für ihre Er-
ziehung zu sorgen, wegett der Kosten aber sich mit den Vor-
mündern, unter waisengerichtlicher Genehmigung, zu einigen.
Sis hat ferner das Recht die Vormünder ihrer Kinder hin-
sichtlich der Vermögensverwaltung zu controliren und dieselben
wegen etwaiger Versäumnisse oder wegen Mißbrauchs ihres
vormundschllftlichen Amts beim Waisengerichte zu belangen.
Die Vormünder aber sind verpflichtet in allen wichtigen An-
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gelegenheiten das Gutachten der Mutter einzuziehen und nach
Möglichkeit zu berücksichtigen.

Abgesehen von diesen dem Livländischen und Curländi-
schen Landrecht gemeinsamen Bestimmungen des Gesetzes
kommen für die Beurtheilung des vermögensrechtlichen Ver-
hältnisses der wiederverehelichten Mutter zu ihren Kindern
erster Ehe noch einige erbrechtliche Nestimmungen in Frage,
welche, der fundamentalen Verschiedenheit des Erbrechts nach
curlllndischem und livländischem Landrecht entsprechend, von
einander abweichen.

Wir wenden uns entsprechend der Aufgabe, die wir uns
stellten, zunächst nur dem curländischen Recht zu. Für Cur-
lllnd kommen außer den citirten Artt. 284 und 285 nur noch
die Artt. 1772 und 1775 des Prov.-R. Bd. I I I in Betracht.
Nieselben lauten:

Art. 1772. Sind beim Ablauf des Wittwenjahres die
Kinder noch minderjährig, fo bleibt die Mutter in der Ver-
waltung und dem Genusse des ehemännlichen Nachlasses, ohne
zur Rechenschllftsablegung verpflichtet zu sein, so lange sie
nicht zur zweiten Ehe schreitet.

Art, 1775. Wenn die Wittwe zu einer neuen Ehe
schreiten will, muß sie zuvor über ihre Verwaltung Rechnung
ablegen und das väterliche Vermögen mit den Kindern erster
Ehe theilen. Eine solche Theilung muß nach Ablauf des
Wittwenjahres auch dann vorgenommen werden, wenn die
Kinder großjährig sind oder es mit der Zeit werden und die
Theilung verlangen. Wil l die Wittwe auch ohne diese Gründe
freiwillig theilen, so ist es ihr unverwehrt.

Bei der bisherigen einleitenden Untersuchung über die
Natur, des mütterlichen Nießbrauchs konnten wir uns des
Zurückgehens aus die gemeinrechtlichen und provinziellen
Rechtsquellen älterer Zeit schon um deswillen entfchlagen,
weil die Gesetzestexte selber unserer Meinung nach keine
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Zweifel aufkommen ließen und daher nach bekannten Inter-
pretationsgrundsätzen dem etwa abweichenden Inhalt der
Vorschriften des gemeinen Rechts und der älteren provinziellen
Rechtsquellen, gegenüber dem klaren Wortlaut des Gesetzes
selbst, keine Bedeutung beigemessen werden konnte. Die Ar-
tikel 218 und 282 verbunden mit 277 ließen eben, es mag
nun das frühere Recht gewesen sein welches es wolle, keinen
andern Schluß zu, als den von uns gezogenen: daß die
Mutter an dem Sondergut der minorennen Kinder (in dem
Sinne welchen das Wort Sondergut nach Art. 215 I. o. für
das ostseeprovinzielle Recht hat) nach dem Tode des Vaters
den Nießbrauch kraft elterlicher Gewalt, also unabhängig davon
hat, ob sie Vormünderin der Kinder überhaupt geworden oder
geblieben. Gegenwärtig indessen, wo wir angesichts der nicht
ganz klaren Fassung der in erster Linie maßgebenden Artt. 284
und 285 l. o. in ein mehr controverses Gebiet eintreten, wird
es nothwendig zu erklären, warum wir auch im ferneren
Verlauf unserer Untersuchung auf die älteren provinziellen
RechtZquellen und auf das gemeine Recht nicht zurückgehen
werden.

Der Grund ist einfach der, daß das gemeine Recht einen
Nießbrauch der Mutter am Vermögen der Kinder gar nicht
kennt und die Rechte der Mutter an dem Vermögen der
Kinder nach den älteren geschriebenen provinziellen Rechts-
quellen so fundamental verschieden find, von dem Recht mütter-
lichen Nießbrauchs in Kraft elterlicher Gewalt, welches die
Eodification des Privatrechts fanctionirt hat, daß sie zur
Interpretation dieses letzteren Rechtsinstituts nicht herange-
zogen werden könnten, ohne eine wahre Begriffsvermischung
und Verwirrung anzurichten.

Was das gemeine Recht betrifft, so könnte man vielleicht,
zu Gunsten der Conservirung des mütterlichen Nießbrauchs
auch nach erfolgter Wiederverehelichung der Mutter, auf die

Dolp. F„l. L». Bd. IV, < 9
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Analogie des väterlichen Nießbrauchs am Kindesvermögen,
welcher gemeinrechtlich durch die Wiederverheirathung des
Vaters nicht berührt wird, sowie darauf recurriren, daß, nach
der gemeinrechtlichen Lehre von den paeuis ssouuäaruin
unptiaruiu der oon^ux diuudus den Nießbrauch an dem
unter den Begriff der luorn, nup t ias fallenden Vermögen
behält, obschon er das Eigenthum davon an die Kinder erster
Ehe verliert, so also daß wenn zu diesem Vermögen ein bloßer
u8U8truotu» gehörte der ooi^ux dinubus nach gemeinem Recht
an demselben nichts verlieren würde.

Man könnte hieraus schließen wollen, daß die Mutter,
wo ihr Nießbrauch am Vermögen der Kinder zusteht, denselben
durch ihre Wiederverheirathung nicht verlieren könne — in-
dessen so sehr dieser Schluß zu unserer Ansicht stimmen würde,
so wagen wir ihn doch nicht zu ziehen, weil, in der Materie
von den Folgen der Wiederverheirathung in Bezug auf das
Vermögen der Kinder, die Neigung der rechtsbildenden Fac-
toren, den Vater anders als die Mutter zu stellen, weit ver-
breitet ist.

Die provinziellen Rechtsquellen, von dem Privilegium
des Bischofs Nicolllus und dem Woldemar Erich'schen Recht
ab, bis zu den Piltenfchen und Curländischen Statuten, kennen
ebenfalls keinen Nießbrauch der Mutter am Vermögen der
minorennen Kinder kraft elterlicher Gewalt.

Für die älteste Zeit gesammtlivländischen Rechts gehen
die Auffassungen unserer Rechtshistoriker auseinander.

B u n g e nimmt an, daß die Mutter die Leibzucht am
ganzen Gute mit der Verpflichtung erhielt, dem Lehnsherrn
die Lehnsdienste durch einen Stellvertreter zu leisten und die
Kinder zu unterhalten und zu erziehen. Demnach würde der
gesummte Ertrag der Wittwe gehören und, was erübrigt, ihr
Vermögen bilden. (Bunge Curl. Priv.°R. § 233), S c h i l -
l i n g führt dagegen in seiner geistvollen Schrift: „Die erb-
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und lehnrechtlichen Satzungen des Waldemar Erich'schen Lehn-
rechts. Mitau 1879" aus, daß die Mutter im Gute verblieb
nach dem Recht des westphälischen Beisitzes, welcher sich zu-
sammensetzt aus dem gemeinsamen Rechte der in der unge-
theilten väterlichen Erbschaft mit der Mutter und Miterbin
sitzenden Kinder und der einheitlichen Verwaltung durch die
Mutter im eigenen und uormundschaftlichen Namen. Bis zur
Auflösung der Gemeinschaft führt sie die Verwaltung, anders
als die Leibzüchterin, nicht in ihrem alleinigen Interesse, fon-
dern sie genießt die Nutzungen „oum z>ueri«" (Citat aus dem
Privilegium des Bischofs Nicolaus: 8eä »i pusroL rsliu^uaut
Muioridu» auui» oou8titutc»8, viäuae oum pusris, yuamäiu
ooutinsutss esse volusi'iut, bsnyüeiin utÄutur). Darum
wurde auch bei der Theilung der Effectivbestand der Erbschaft
i m T h e i l u n g s m o m e n t e zu Grunde gelegt. ( S c h i l l i n g
1. «. p»F. 263, 274, 275). So seien also damals Mutter und
Kinder Miterben im Nachlasse ihres verstorbenen Ehemannes
und Vaters gewesen, die Mutter stand, w ä h r e n d die
K i n d e r u n t e r i h r e n J a h r e n w a r e n »»e uuä srs
Au6t" vor (die Worte „varstsliu «rs Fuät unä srs Xiucisr",
aus dem Wold. Erich'schen Lehnrecht Nr. 43 genommen, sind
nach S c h i l l i n g ' s Ausführung, die technischen zur Bezeich-
nung vo rmundscha f t l i che r Thätigkeit I. o. zmx. 299);
Hernach trat eine, den gleichen Idealtheilen am Nachlasse
entsprechende, gemeinsame Verwaltung und Nutzung ein, und
nach Aufhebung der Gemeinschaft — sei es nun freiwillig,
fei es weil die Mutter zur zweiten Ehe schritt — nahm jeder
der Miterben seinen Realtheil, die Söhne als vererblichen,
Mutter und Schwestern zu Leibzucht.

Nie Gnadenrechte haben keine hierher gehörigen Be-
stimmungen. Aus Sylvester's „5^s ftuaäo« (145?) könnte
nur Bezug genommen werden auf die Worte (?) »^oräe ok
6M NauQ Vorsteven unä letds »ins Nike 2u8-V>on>vs

»9
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u», uuä roolite Nike T^näers uuäo ^olcle äenns äs
Vrou^sy b^ seeu ^ i n ä e r n u io l i t I i l i v s n , ä«
sllii unä iu»oli na lioolito srveu Xinäss äesi, »n ÜFFsuäsu
Orünäsn to srsr I^Muokt to iieddeuäe" u. s. w. — sofern
nämlich bezüglich des Beisitzes, der als bestehend vorausge-
setzt wird, keinerlei neue Bestimmungen getroffen werden.

Die Piltenschen Statuten (1611) bestimmen: Stirbt ein
Mann und lässet Weib und Kind hinter sich, wofern nur die
Wittibe bei den Kindern will verharren und sich anderweit
nicht verheirathen will, oder von ihnen absondern, so bleibett
sie eine Verwalterin solcher Gütter, nebens ihres Mannes
Fremd, oder denen so ihr Mann im Testamente zu Vormin-
dern verordnett, bis die Kinder ihre mindige Jahr erreichen,
ohne Vormund aber kan sie die Verwaltung nicht behalten."
Wenn Ehepacten oder Testament nicht anders bestimmen, be-
kommt die mit Kindern Hinterbliebene Wittwe bei der Theilung
derselben eine Leibzucht: „Würde sie sich aber vor oder nach
dem auffgerichteten Leibgeding anderweit «erheirathen, so hat
sie Kindes Theil an Einkünften oder einer Summe Geldes,
aber fortan kein Leibgeding zu erwarten (ß 20 I. o.).

Bezüglich der Vormundschaft heißt es kar» I I , ^ i t . I I I ,
§ 9, daß: „Alle und jede Vormünder ohne Unterscheid, ob
sie im Testamente gesetzett oder sonst darzu gehören, sollen jähr-
lichen vor dem Gericht im Beysein der Unmündigen negster
anderen Verwantten ordentliche, klare und vollkommene Rech-
nung ablegen."

Von elterlicher Gewalt ist in den Piltenschen Statuten
nur in sosern die Rede als ? . I I l i t . I bestimmt wird, daß
die unter väterlicher Gewalt stehenden, ohne Bewilligung der
Eltern, sich nicht verheirathen solle, — bei Verlust ihrer zu
hoffenden Erbschaft. Eines mütterlichen Nießbrauchs, kraft
elterlicher Gewalt, wird dagegen in diesem Gesetzbuch nirgends
Erwähnung gethan.
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Die Curl, Statuten (1617) erwähnen ebenfalls unter
dem Titel von der patri» potestÄ» dessen, daß Kinder ohne
Bewilligung der E l t e r n sich nicht verheirathen sollen (§64).
Von einem Nießbrauch der Eltern am Vermögen der Kinder
aber ist n i r g e n d s die Rede. Bezüglich der Vormundschaft
der Mütter heißt es § 6?: IIoi-um (d. h. Minderjährige oder
Wahnsinnige) tutore^ si ts8tamsuto p^rsutum n u l i i 6u,t i
sun t , a ^ u a t i p r o x i m i « ruu t uua oum mat rs ,

gUHuiäiu »ä »eeulläa vota uou transierit, ao uisi vsi isti

vsi dae« 8U8Z>e«tl>, kusrit, yuo oum priuoeps pupilii» tutnrsL

oou8titnst.

Nach § 190, 191 soll die beerbte Wittwe, abgesehen von
den Nebendingen, wenn sie eine 6o« inferirt hatte, entweder
diese zurück erlangen oder ein Leibgedinge, dessen Einkunft
das doppelte der Erträge der inferirten äos repräsentire,
erhalten, wenn sie keine äos inferirt hat, so erhält sie Tochter»
theil. Nach § 185 und 19? hat sie das Wittwenjahr; nach
§ 198 steht ihr das Retentionsrecht zu bis zur vollen Be-
friedigung wegen ihrer Ansprüche. § 199—201 lauten:
§ 199. 8i alii qMni liberi liersäe« sunt prius dona ooou»

pars uou äsbsnt, yuam vi<iu»6 per omni» satistsosriut.

§ 200. Loua autsm viäuas ä e t s u t r i o s » ästsriorai'e

non äedsut̂  aut äamu«, oinui», lßkuuän,Qt, ssous »utoui in

bonis vsl»2.util)U8 juäioi8 ol6oio ouratar i>onoruln äa1)itur,

«ziiiu «t viäua«, äuranti r e t o u t i o n i « toiuporo, «iv« iä

äotis 0ÄU8N, » ivs o u r a t o r i o l i b e r o r u i u uo iu ino

laotum iusrit, »atistaotioue ^russtit», ratioii«» sclor« »t^us

Ü8 non u l t r a Anil in a l i m v n t a sx^»08ouut äelai-

«als f-ästralisrs) teusduntur. § 201. Viäuas item lun-

tr«8 p u p i l i o r u m »uor i iu i oura in ^ « r s u t e s , st8i

<zullUläiu in viäuitÄte man8si°iut, ratious« sciers obstriot»,«

uon 8iut, wmeu 8i aä ssouuäa votg, tlllii3isi'iut <!e praste-

ritig anuig iÄ,tiouL8 proxiini8 a^natis ^»upilioruln eiliibs-
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bunt, ao uisi ipsig ratione äotis aut, 6otil1itii, aut, p^otoium,

ant alimentoruin ^o^tion« äsdituiu tuerit, civourtabiliit, «ao»

Die Nomm. vsois ä. H. 1717 enthalten nichts auf unsere
Frage Bezügliches.

Nie städtischen Polizeiordnungen, von denen die Mitaufche
vom Jahre 1606 datirt, also älter ist als die Piltenschen und
Curländischen Statuten, enthalten die Vorschrift, daß kein
Wittwer und keine Wittwe früher aufgeboten werden sollen,
als bis sie sich mit etwanigen Kindern bezüg l i ch des
Nach lasses des v o r v e r s t o r b e n e n pa i -ouL abge-
funden haben.

Die Mtllufche und Bauskesche (1645) Polizei-Ordnung
enthalten überdies die überraschende Bestimmung, daß Wittwer
und Wittwen bei Strafe nicht länger als Jahr und Tag mit
ihren Kindern in ungetheilten Gütern sitzen sollen.

Unterziehen wir diese Bestimmungen des älteren pro-
vinziellen Rechts einer näheren Prüfung, fo erkennen wir
leicht, daß sie sammt und fonders der Mutter, so weit über-
haupt, fo doch nur an den Erbantheilen ihrer Kinder am
väterlichen Nachlaß ein Recht einräumen und daß dieses
Recht sich entweder als Erbrecht der Wittwe am Nachlaß des
Mannes darstellt, den sie den Kindern nicht anders, als nach
Gintritt gewisser Voraussetzungen herauszugeben braucht, oder
aber als Ausstuß vormundschaftlichen Verwaltungsrechts,
welches wegen des Wegfalles der Rechenschaftspflicht bei un-
verrücktem Wittwenstuhl sich im Effect der tuwla iruotuarin,
nähert, welche übrigens an sich, mindestens seit der Zeit der
Piltenschen Statuten, wahrscheinlich aber schon weit früher
unferem Recht fremd geworden war. Die Idee der tntsla
truowaria, wonach dem Vormund die Nutzung des Mündel-
vermögens zusteht, war wie im römifchen, so auch im ger-
manischen Recht nur den ersten Entwickelungsstadien eigen
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und ist schon sehr früh überall der Idee der verantwortlichen
Verwaltung fremden Vermögens mit mehr oder weniger
strenger Rechenschaftspflicht gewichen (cf. S t o b b e , Handl».
des deutsch. Priv.-R. Vd, IV, pax. 449 flg.).

Wenn man für das älteste Recht der Bunge'schen
Ansicht folgt, so hat die Mutter den Nachlaß des Ehemannes
nicht als Vermögen der Kinder, kraft elterlichen Nießbrauchs,
fondern kraft Erbrechts als ihre Leibzucht am Nachlaß ihres
Ehemannes genutzt.

Folgt man der Schill ing'schen Ansicht, so war die
Mutter gleichsam der geschäftsführende Theilhaber der an
dem Nachlaß des verstorbenen Mannes zwischen ihr und ihren
Kindern bestehenden Gemeinschaft. Eine tutsla t'ruoturia war
jedenfalls auch nach dieser Ansicht nicht vorhanden, weil der
Gewinn der Gesammtmasse zu Gute kam, indem der gleichen
Theilung der Effectivbestand der väterlichen Erbmasse im
Theilungsmoment unterlag.

Die Piltenschen Statuten sprechen eigentlich gar nicht
von einer Nutzung des Nachlasses seitens der Wittwe-Mutter,
fondern nur von einer Verwaltung unter Zuziehung von Vor-
mündern, welche nach der citirten Stelle ?. I I ^ i t . I I I § 9
gewiß rechenschaftspflichtig waren, fo daß kaum daran ge-
zweifelt werden kann, daß etwaige aus der Verwaltung nach
Abzug des Aufwandes sich ergebende Ersparnisse der gefammten
ungetheilten Erbschaftsmasse zufallen mußten. Vom Nießbrauch
der Mutter am Kindesvermögen, kraft elterlichen Rechts, ist
auch hier keine Rede!

Die Besümmung der Mitauschen und Bauskeschen Polizei-
Ordnung, wonach der überlebende Ehegatte nicht über Jahr
und Tag in ungetheilten Gütern mit den Kindern bleiben
soll, hat wahrscheinlich keine Auskehrung, sondern eine bloße
Feststellung der Grbantheile im Auge. Hier könnte man viel-
leicht einen Ansatz zur Begründung des mütterlichen Nieß-
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brauchs sehen, denn mußten die Antheile der Kinder am väter-
lichen Nachlaß alsbald festgestellt werden, so kann angenommen
werden, daß die rechenschaftslos die Vormundschaft führende
Mutter auch bei der dereinstigen Theilung nur für verpflichtet
erachtet worden fei, die festgesetzten Antheile den Kindern her-
auszugeben, woraus sich dann der Nießbrauch der Mutter an
den Erbtheilen der Kinder, unter der Verpflichtung deren Er-
ziehung zu bestreiten, bei den engen Wirthschafts- und Ver-
mögenZvertMnissen in Städten wie Mitau und Bauske,
ziemlich von selbst ergeben haben könnte.

Zum Verständniß der Vorschrift der Curl. Statuten ist
es nothwendig, sich zu vergegenwärtigen, daß die Verfasser
eigentlich nur die Wittwe eines Wohlbesitzlichen von Adel im
Auge gehabt haben, welche nach dem Tode des Mannes auf
dem Gute sitzen bleibt. Diese hat ein Recht auf ungestörten
Verbleib im Gute und auf den Bezug der Früchte: den Gläu-
bigexn des Mannes und den Erben gegenüber, sofern diese
nicht ihre Kinder sind, — bis zur Befriedigung ihrer I l laten
und bzw. Erbllnsprüche; den miterbenden Kindern gegenüber,
— bis dieselben nach erlangter Großjährigkeit auf Theilung
antragen. So lange ihr Retentionsrecht dauert, ist sie an sich
zur Rechenschaftslegung nicht verbunden, die Früchte behält
sie als Aequivalent für die rationelle Bewirthfchaftung des
Gutes, die Zahlung der Schuldzinsen, die Leistung der öffent-
lichen Lasten und für die Zinsen der eigenen Ansprüche, bzw.
sofern Kinder vorhanden sind, für deren Erziehung und Unter-
halt. Zur Rechenschaft ist sie den Gläubigern und fremden
Erben gegenüber nicht verpflichtet, weil diefe wegen Nichtbe-
friedigung der Ansprüche der Wittwe im Verzuge und daher
nicht berechtigt sind zu prätendiren, daß die Wittwe zu ihrm
Gunsten Ueberschüsse herauswirthschafte; den Kindern gegen-
über nicht, weil die Präsumtion dafür streitet, daß sie als
Mutter möglichst gut wirthschaften und die Ueberschüsse zum
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Besten der in ungetheilter Wirthschaft lebenden Familie ver-
wenden werde.

Naher die Rechenschaftslosigkeit.

Sobald diese Voraussetzungen aber nicht mehr zutrafen,
hörte nach den Curl. Stat. auch die Rechenschaftslosigkeit auf,
und zwar rückwärts, denn die Wittwe, welche das Vertrauen,
das in sie gesetzt wurde, nicht rechtfertigt, soll davon keinen
Gewinn haben!

Die Voraussetzung der Gewährung des rechenschaftslosen
Retentionsrechts den Gläubigern und fremden Erben gegen-
über war, daß die Wittwe nur die F rüch te , nicht die
Substanz des Gutes als Aequivalent für die Mühen und
Ausgaben der Verwaltung und die Verzögerung der Befriedi-
gung ihrer Illaten und Erbansprüche, angreifen werde.
Folglich fiel hier die Rechenschaftslosigkeit für die vergangene
Zeit zugleich mit dem Recht ferneren Verbleibs im rechen-
schaftslosen Nutzungsbesitz des Gutes weg, sobald ihr Deterio-
ratio« desselben nachgewiesen wurde.

Gleichermaßen war die Voraussetzung der Gewährung
der rechenschllftslosen Nutzung und Verwaltung des Nachlaß-
gutes an die beerbte Wittwe, daß sie sich aus der engen Ver-
bindung mit der vom Manne hinterlassenen Familie nicht
durch Wiederverheirathung trennen werde. Erwies sich die
Voraussetzung als unzutreffend, so sollte sie Rechnung legen
auch für die vergangene Zeit und nur die nothwendigen
Kosten ihres und der Kinder Unterhalts sollten in Abzug,
der Ueberschuß nicht ihr, sondern den Kindern zu Gute
kommen.

Man sieht, daß diesem System, dem weniger ein confe»
quent durchgeführter Rechtsgedanke, als der Wunsch der Sanc-
tionirung einer rechtlich nicht durchgebildeten, thatsächlich aber
vorgefundenen Gewohnheit zu Grunde liegt, der Gedanke der
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Constituirung eines mütterlichen Nießbrauchs am Vermögen
der Kinder kraft Elterlicher Gewalt völlig fern liegt.

Hieraus ergiebt sich, wie mir scheint, daß der der Mutter
nach der Privatrechtscodification kraft elterlicher Gewalt zu-
stehende Nießbrauch am Sondergut der minorennen Kinder
eine neuere Rechtsbildung sein muß, deren Wurzeln in die
Periode zwischen 161? und der Zeit der Codification des
ostseeprovinziellen Privatrechts (1864) zurückgehen. ,

Demgemäß kann also auch bei Interpretation der Ar-
tikel 284, 285, 1772 und 1775 des Prov.-R. Bd. I I I auf
die Quellen des älteren Rechts und insbesondere auf die
§§ 6? und 201 Stat, Curl. kein entscheidendes Gewicht gelegt
werden, denn bei der Erörterung des wahren Sinnes dieser
Artikel dürfen wir natürlich nie außer Acht lassen, daß ,
wie im ersten Theil dieser Erörterung nachgewiesen wurde,
g e g e n w ä r t i g der M u t t e r ein N ießbrauch an
dem S o n d e r g u t der K i n d e r k r a f t e l t e r l i che r
G e w a l t zusteht, während ihr noch zur Zeit der curl. Sta-
tuten ein solches Recht nicht zustand. >

Gehen wir von diesem Gesichtspunkt aus an die Beant-
wortung der Frage, welchen Einfluß die Wiederverehelichung
der Mutter auf ihre Rechte an dem Vermögen der Kinder
erster Ehe hat, so springt in die Augen, daß keine der ein-
schlägigen, in die Privlltrechtscodification aufgenommenen,
Gesetzesbestimmungen über das Erlöschen, oder auch nur eine
Beschränkung des N ießbrauchs der zur zweiten Ehe
schreitenden Mutter am Vermögen der Kinder erster Ehe
irgend etwas statuirt. Es wird angeordnet, daß ihre v o r -
mundschaft l iche V e r w a l t u n g erlischt, daß unter Mit-
wirkung anderweitig bestellter Vormünder eine T h e i l u n g
des vä te r l i chen Nachlasses und eine A u s k e h r u n g
oder S ichers te l lung der den Kindern an demselben zu-
stehenden A n t h e i l e stattfinden und daß die Mutter über
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die bis dahin geführte Vo rmundscha f t vollständig Rech-
nung ablegen soll. Sie kann die Kinder bei sich erziehen,
muß sich aber wegen der Kosten der Erziehung mit den Vor-
mündern einigen und hat das Recht die Vormünder Hinsicht«
lich der Verwaltung des Vermögens der Kinder zu controliren.
Von einem Erlöschen des Nießbrauchs ist nicht die Rede!

Die T h e i l u n g an sich bedingt sicherlich noch kein Er-
löschen des Nießbrauchs, denn auch nach der Theilung kann
der Nießbrauch, wie er bisher an der ungetheilten Masse be-
stand, nunmehr an den Quoten fortbestehen.

Da die Mutter zur A u s k e h r u n g der E r b t h e i l e
nicht, sondern nur a l t e r n a t i v zur Sicher st e l l u n g oder
zur A u s k e h r u n g der Antheile der Kinder am väterlichen
Nachlaß verpflichtet ist, so kann hierin auch kein Grund für
die Annahme eines Erlöschens des Nießbrauchs gesehen
werden. Die Sicherstellung der Erbtheile der minorennen
Kinder hindert das Fortbestehen des Nießbrauchs nicht. Die
Auskehrung, sofern sie nicht ebenfalls, wie z. B. die Deposition
der auf den Antheil der minderjährigen Kinder entfallenden
Werthpapiere beim Waifengericht, den Charakter einer bloßen
Sicherstellung hat, welche dem Nießbrauch der Mutter nicht
entgegenstehen würde, ist zweifellos nur dann obligatorisch,
wenn die Kinder majorenn sind und die Theilung verlangen,
welchenfalls eben der elterliche Nießbrauch, wegen der dadurch
herbeigeführten Beschränkung der elterlichen Gewalt, in Grund
des Art. 236 des Prov. Priv.-R. wegfällt (cf. oben ß 3).

Die E i n i g u n g m i t den V o r m ü n d e r n wegen
der Kosten der Erziehung und des Unterhaltes der Kinder
ist geboten, sowohl wenn die Mutter von ihrem Recht die
Kinder bei sich zu behalten Gebrauch macht, als auch wenn
sie nicht davon Gebrauch machen will oder kann, — d. h.
also wenn dem Verbleib der Kinder bei der Mutter „Hinder-
nisse" entgegenstehen und dieserhalb die Vormünder die Kinder
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anderweitig unterbringen. I m letzteren Falle wird die nieß-
brauchberechtigte Mutter zur Hergäbe der Mittel, soweit ihr
solche aus dem Nießbrauch am Vermögen der Kinder zustießen,
unbedingt, darüber hinaus in den Grenzen ihrer Alimentations-
pflicht, verbunden sein. I m ersteren Fall können wir die
Vorschrift des Art. 285 I. o. nur dahin verstehen, — daß,
falls die Mutter über den E r t r a g i h r e s N ießbrauchs
h i n a u s , aus der Substanz des Kindesvermögens Zuschüsse
verlangt, über das Maß dieser Zuschüsse eine Vereinbarung
mit den Vormündern unter Genehmigung des Waisengerichts
erfolgen soll; denn sofern der Mutter aus dem Nießbrauch
am Kindesvermögen Mittel zustehen, kann sie dieselben der
Natur der Sache nach, ohne die Vormünder um Erlaubniß
zu fragen, wie zu' sonstigen, so auch zu Zwecken der Kinder-
erziehung verwenden. Verwendet sie aber zum offenbaren
Nachtheil der Kinder nicht einen entsprechenden Theil der Er-
träge des Nießbrauchs zur Erziehung und zum Unterhalt der
Kinder, so wird darin ein Hinderniß zur Belasfung der
Kinder bei ihr gefunden werden müssen: die Vormünder
werden die Kinder anderweitig unterbringen und, wie oben
dargelegt, die Mittel von der Mutter in Anspruch nehmen —
eventuell über den Ertrag des Vermögens der Kinder hinaus.

Rechenschaft aber soll die wiederverehelichte Mutter
nur „über die bis dahin geführte Vo rmundscha f t " ab-
legen, d. h. also nur über die Substanz des Vermögens
der Kinder, nicht wegen der Früchte, denn diese werden maß-
geblich des Art. ?S2 flg. des Prov. Cod. Bd. I V in dem
vom Gesetz angegebenen Zeitpunkt ihr, als der Nießbrauch-
berechtigten, Eigenthum, über welches sie keine Rechenschaft
zu geben braucht.

Anders aufgefaßt würde die fragliche Bestimmung des
Art. 284 I. o. gar keinen vernünftigen Sinn geben, denn wie
sollte, was die Mutter als Nießbraucherin zu Eigenthum er-
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warb, sich nachträglich mit rückwirkender Kraft in fremdes
Eigenthum, für dessen Verwaltung sie rechenschaftspflichtig
wäre, zurückverwandeln?

D i e S u b s t a n z des Kindesvermögens dagegen ist in
keinem Moment Eigenthum der Mutter, hierüber muß sie in
I"ds8i immer gefaßt fein Rechenschaft abzulegen, wennschon
sie bis zu ihrer Wiederverheirathung, wegen des zwischen
Eltern und Kindern bestehenden gesetzlich geschützten Pietäts-
verhältnisses, von den Letzteren nicht zur Rechenschaftslegung
gezwungen werden kann.

Demnach geht meines Trachtens nach dem heutigen
ostfeeprovinziellen Privatrecht der kraft elterlicher Gewalt der
Mutter nach dem Tode des Vaters am Vermögen der Kinder
zustehende Nießbrauch durch die bloße Thatsache der Wieder-
uerheirathung der Mutter n icht verloren,

J u l i u s S c h i e m a n n .
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l a s Mlcht an, ndlia.cn Giitcrfamilicnfillcilommiß
nach illv«. Est- und Cullimdischcni Priliatrecht.

Von

Ollnä ^uri» Hermann Lutzau.

8 1. Litteratur.

^ . Deutsches H' r ivat recht .

Der Lehre vom Recht am adligen Familienfideikommiß
nach dem Provinzialrecht muß, da dieses Institut einen rein
germanischen Ursprung hat und auch noch in seiner heu-
tigen Gestaltung viel Aehnlichkeit mit dem deutschrecht-
l ichen Familienfideikommiß aufweist, als Subsidiarrecht
das deutsche P r i v l l t r e c h t zu Grunde gelegt werden.

I n Folgendem mögen nun die wichtigsten vom Verfasser
benutzten Systeme und Monographien, soweit sie auf unfern
Gegenstand Bezug haben, angeführt werden.

I. sBeme äe» äcutscken Prioatreckt».

1) R u n d e , Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts.
3. Aufl. Göttingen 1801, § 692—699, S. 622-630.

Abkürzungen, E, — Erörterungen, E,-R. — Erbrecht, Prov.-R,-
- Provlnzilllrecht, P, -- Punkt,

Toip. Iui. St, IV, K. IN
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2) Schma lz , Lehrbuch des deutschen Privatrechts, Land-

recht und Lehnrecht enthaltend. Berlin 1818,
§ 242-248, S. 119—121.

3) M i t t e r m a i e r , Grundsätze des gemeinen deutschen

Privatrechts mit Einschluß des Handels-Wechsel- und
Seerechts, 2 Bände, Landshut 1830, B, I, § 142,
S. 344-348, B, I I 8 398 u. 399, S, 834-838.

4) E i c h h o r n , Einleitung in das deutsche Privatrecht mit
Einschluß des Lehnrechts, 5. Aufl. 1845, § 368-371
S, 893—904.

5) Nese le r , System des gemeinen deutschen Privatrechts
3. Aufl. 1873, § 176, S. 50-57.

6) B l u n t s c h l i , Deutsches Privatrecht, 2. Aufl., München
1860, § 68, S. 191—197.

7) S t o b b e , Handbuch des deutschen Privatrechts, B . I—I I I ,
1871-1878, B. I I , § 139 u. 140.

8) G e r b e r , System des deutschen Privatrechts, 14. Aufl.,
Jena 1882, § 82—85, S. 214- 228, § 274 u. 275,
S. 756—760.

9) H i l l e b r a n d , Lehrbuch des heutigen gemeinen deutschen
Privlltrechts, Leipzig 1849, 8 226, S. 685—690.

10) P h i l l i p s , Grundsätze des gemeinen Deutschen Privat-

rechts, Berlin 1846 »HI. Aufl.).

11) Geng t er, Lehrbuch des deutschen Privatrechts, B. I

Erlangen 1854, 8 58, I I . S. 234-242.

I I . Einzeläarftellungcn, welcke äa« aäliye Fllmilienfläeikummiß

betreffen.

1) v. S a l z n und L i ch tenau , die Lehre von Familien-,
Stamm- und Geschlechtsftdeikommissen, Leipzig 1838.
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2) L e w i s , das Recht des Familienfideikommisses, Berlin
1865, ein Werk, das von dem Fehler des Romani-
sirens nicht immer freizusprechen ist (Man vgl. bes
die E i n l e i t u n g zu dieser Schrift).

3) Ein Werk älteren Datum ist P h i l i p p K n i v s c h i l d t ,
äe Ü6siooinnn88i8 kaniiliarum uodiliuiu, v. I . 1626
(ausgearbeitet 1654), das, zu einer Zeit geschrieben,

wo die Lehre von den Familienfideikommissen noch

lange nicht abgeschlossen war, trotz verschiedener irr-

thümlicher Anschauungen, wie namentlich dem des

Romanisirens, in vieler Beziehung auch heute noch

durchaus brauchbar erscheint.

4) Z i m m e r l e , das deutsche Stammgutssystem nach seinem

Ursprünge und seinem Verlaufe. Tübingen 1857.

Dieses Buch liefert zugleich einen werthvollen Beitrag

zur Geschichte der Grundbesitzuerhältnisse in Deutschland. M i t

der Zeit der G a u v e r f a s s u n g beginnend, entwickelt der

Verfasser zuerst die Geschichte des alten deutschen Erbgutes,

geht dann zu einer ausführlichen Darstellung des adligen

Stammgutes in seinen verschiedenen Entwickelungsphasen über

und schließt mit der Entstehung der adligen Familienfidei-

kommisse, die einer kurzen Vergleichung mit den Stammgütern

unterzogen werden.

5) Eine Abhandlung von G e r b e r im 11. Bde (Neue Folge)

der „Zeitschrift für Civilrecht und Proceß" (Gießen

1854), Stück V I , S, 183 ff. hat speciell die Lehre

von den Lehns- und Fideikommiß-Schulden zu ihrem

Gegenstande,

6) E in Aufsatz von PH. B o p p , der im Staatslexicon von

Ro t teck und We lcke r B. 5. (3. Auf l . Leipzig 1861)

S. 366 374 abgedruckt ist, aber naturgemäß das

Insti tut mehr von der staatsrechtlichen Seite betrachtet,

mag hier gleichfalls hervorgehoben werden.
10*
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7) v. S a l z a und L ich tenau in B, 4 des Rtslexik. von
Weiske (Leipzig 1843) S, 237—255 liefert eine ge-
drängte, aber sehr gute Uebersicht über das Recht der
Familienfideikommisse,

8) Aeußerst lehrreich sind endlich zwei in der Prozeßpraxis

aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts in Deutsch-
land vorgekommene Fälle, die beide in G ö n n e r s :
„Auserlesene Rechtsfälle und Ausarbeitungen" ab-
gedruckt sind. I n dem ersten derselben, N. I
(Landshut 1801), S, 359—442 8ud Nr, X V unter
dem Titel: „Vollständige Darstellung des Verfahrens
bey Aufhebung eines Familienftdeicommisses, erläu-
tert durch mehrere über diesen Gegenstand erstat-
tete Vorträge", wird hauptsächlich die bestrittene
Frage erörtert, ob ein Familienfideikommiß durch
Landesherrliche Einwilligung dann aufgehoben werden
könne, wenn alle zur Zeit lebenden Interessenten mit
einer solchen Aufhebung einverstanden seien. I n dem
zweiten Falle (vgl. B, I I , Landshut 1803, Nr. X V I I I ,
S. 77—164), mit dem Titel: „Vortrag mit Gutachten
in Sache der freyherrlich Carl von Guttenbergischen
Concursmasse, entgegen die freyherrlich von Gutten-
bergischen Stllmmesvettern" handelte es sich im
Wesentlichen darum, ob die von der einen Partei,
nämlich den letzterwähnten freyherrlich von „Gutten-
bergischen StllmmeZvettern" beigebrachten Urkunden
und Dokumente die von ihnen aufgestellte Behaup-
tung, das Dasein eines Familienfideikommisses an den
Gütern Sulzdorf und Schwanhausen betreffend, be-
wiesen oder nicht.
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I. 8,/fteme lle» provinziellen Prioatreckt«.

1) D. F. G, v, B u n g e , das Liv- und Esthländische Privat-
recht 2 Bande, Reval 1847, B, I I 8 401 und 402,

S, 367—373 und über die Geschichte der Familien-

fideikommisse § 357-367, S, 260-290.

2) De rse lbe , das Curländische Privatrecht, Dorpat 1851,
§ 293 ^ 300, S. 589 ff, und über die Geschichte § 99
und 100, S. 178-183, § 233-240, S. 455-478,
8 291—292, S. 580-589,

3) E r d m a n n , System des Privatrechts der Ostseeprovinzen,

B. I I (Riga 1891), 8 122 S. 48-62 und B. I I I ,
(Riga 1892) § 274—277, S. 391-401. Geschicht-
liches, namentlich die Stamm- und Erbgüter betreffend,
findet sich in B. I I , § 119—121, S. 38-48.

I I . Einzeläarftellungen.

1) C. N e u m a n n , „Das Curländische Erbrecht nach den Ge-
setzen und der Praxis dargestellt" (Mitau 1850) giebt in
den 88 35 u. 36, S, 92—123, eine genaue und durch
Anführung eines Oberhofgerichtlichen Urtheils resp.
verschiedener Urkunden interessante Entwickelung des
modernen Familienfideikommisses aus dem ursprüng-
lichen Lehen resp. Gesammthandlehen. Die Lehre vom
modernen F a m i l i e n f i d e i k o m m i ß ist in den
88 37-49, S. 123-146 enthalten.

2) Von demselben Verfasser ist der in den Theoretisch-prakti«

fchen Erörterungen der in Liv- Est- und Kurland
geltenden Rechte (Heft IV , B. I I I , Dorpat 1843,
Absch. X I I I S. 301—340) abgedruckte Aufsatz: „Com-
mentar zum sechsten Artikel des Privilegiums Herzog
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Gotthards vom I , 1570", woselbst verschiedene das
Familienfideikommiß betreffende Fragen, so z. B. das
Requisit der Ingrossation der Stiftungsurkunde in die
Hypothekenbücher des kompetenten Gerichts (S. 319 ff,)
und die auf Grundlage des genannten Art. V I des
Privilegii Gotthardi entschiedene Controverse, ob und
in wiefern ein Familienfideikommiß durch Ueberein-
stimmung sämmtlicher lebenden Anwärter geändert oder
aufgehoben werden könne, einer genauen Erörterung
unterzogen werden.

3) I n B. I I Heft I I I , (Dorpat 1841) Abschn, V I I I , S. 20?
bis 218 theilt Neumann ein Urtheil des Curländischen
Oberhofgerichts in Sachen der v. S.'schen Fideikommiß-
stiftung vom 24. Juni 1752 mit, wo es sich vor Allem
um die richtige Erklärung des Wortes „Familie"
handelte, wovon die Entscheidung des hauptsächlichen
Streitpunktes, ob die genannten v. S.'schen Güter nach
Aussterben der direkten männlichen Descendenz auch
noch an die Agnaten in linoa transveisa fallen soll-
ten, abhing.

4) Einem ähnlichen Falle begegnen wir in einem Urtheile des
Curländischen Oberhofgerichts vom 5. Okt. 1839, das
in Heft I I u. I I I , B. V. S. 239-255 zu finden ist.

5) Auf S. 153-156 desselben Bandes (P. I I ) giebt Neumann

uns die bei etwaigem Concurse über ein Familien-
fideikommiß in Curland zur Anwendung kommenden
.Grundsätze.

6) Die in Heft I, B. V, S. 85 — P . 4 abgedruckte Entschei-

dung des Oberhofgerichts, gleichfalls von N e u m a n n
mitgetheilt, ist insofern nicht ohne Interesse, als sie
einen Beleg dafür enthält, daß am Anfang unseres
Jahrhunderts bei Stiftung von Familienfideikommissen
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die Einholung der Allerhöchsten Bestätigung nöthig
gewesen zu sein scheint. Am 11, April 1804 kam
jedenfalls an das Livlandische Hofgericht ein diesbe-
züglicher Senatsukas, welcher die Allerhöchste Be-
stätigung als nothwendiges Erforderniß einer Fidei-
kommißstiftung hinstellte. Jedoch wurde dies schon
1823 aufgehoben.')

?) N»F. ju>-. F e r d i n a n d S e r a p h i m hat über einzelne
Gegenstände der Lehre von den adligen Familienfidei-
kommissen nach baltischem Privatrecht zwei in der
„Dorpater juristischen Zeitschrift für Rechtswissen-
schaft" gedruckte Schriften geliefert. Der erste im
VI I . Jahrgang der erwähnten Zeitschrift veröffent-
lichte Aufsatz handelt von der „Wirkung der in die
Grund- und Hypothekenbücher nicht eingetragenen
Fideikommißstiftungen nach dem Rechte der Ostsee-
provinzen", der zweite (im IX . Jahrgang, Heft I,
S. 4 ff., § 3) von der „rechtlichen Stellung des jedes-
maligen Fiedeicommißbesitzers zu der Kaufschi llings-
restforderungen für das verkaufte Fideicommißgesinde
und den Grenzen der fideicommisfarischen Befugnisse
des Curländischen Ritterschaftscomites, bezüglich einer
solchen Kaufschillingsrestforderung,"

8) An einer vollständigen und zusammenfassenden Darstellung
der Lehre von dem Rechte der adligen Güterfamilien-
fideikommisse fehlte es hingegen noch, bis dann im
Jahre 1892 in der Dorpater juristischen Zeit-
schrift für Rechtswissenschaft Jahrgang X I eine
höchst dankenswerthe Monographie unter dem Titel

1) V u n g e , Lw,- und E M , Pnv,-R, Th. II„ § 40>, S. 394),
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„Das Necht des Fideicommißbesitzer's am adligen
Güterfamiliensideicommiß nach dem Privatrecht Liv.-,
Est.- und Kurlands", von Nauä. ^uri» Friedrich
Trampedllch erschien').

Von besonderer Wichtigkeit für ein richtiges Verständniß
der baltischen Lllndgütergeschichte sind die Werke von 1) Bunge,
Geschichtliche Entwickelung der Standesverhältnisse in Liv-,
Esth- und Curlllnd bis zum Jahre 1561, Dorvat 1838;
2) von H e l m e r s e n , Abhandlungen aus dem Gebiete des
Livländischen Adelsrechts, Dorpat 1832; 3 ) S a m s o n o o n
H i m m e l st j e r n a , Das livländische Erbschafts- und Näher-
recht, nebst vier Abhandlungen verwandten Inhalts, Riga 1828
(Gxcurs L, Geschichte und Natur der livländischen Landgüter,
S. 463-492); 4) M . v. d. B r i n c k e n , Begriff und Wesen
des Stammguts im Curländischen Landrecht, im Jahrg. V I I I ,
Heft I. d. Dorp. Zeitschrift).

§ 2. Geschichtliche Einleitung.
^. Geschichte der Grundbesi tz! , erHällnisse i n «Hiv-

l a n d w ä h r e n d der O r d e n s p e r i o d e .
Da die Colonisation der baltischen Ostseeprovinzen von

Deutschland her durch deutsche Eroberer erfolgte, so war es
natürlich, daß die geschichtliche Entwickelung und Gestaltung
der Grundbesitzverhältnisse einen ganz ähnlichen Verlauf, wie
im deutschen Mutterlande nahm ^). Das 12. Jahrhundert, an
dessen Ausgang die Deutschen sich zuerst in unserem Lande
niederließen, war aber eine Zeit, wo in Deutschland das
Lehnswesen in vollster Blüthe stand, eine Zeit, in der Letzteres

1) Nie Trampedach'sche Schrift hat mir, so wie die Nrinckm'sche, nu
im S o n d e r a b d r u c k vorgelegen.

2) Vgl. M. v. d. Bi incken: Begriff und Wesen des Stammguts S, 1.
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den ganzen Staat so durchdrungen und durchsetzt hatte, daß
man recht eigentlich von einem Lehnsstaat sprechen kann').
So mußte es geschehen, daß auch im Livländischm Ordens-
staate die von den Deutschen mitgebrachten lehnrechtlichen An-
schauungen und Grundsätze gleich anfangs Wurzel fassen und
die Basis für die Ausbildung der Rechtsverhältnisse am Grund-
eigenthum abgeben konnten^)

Aus der Thatsache, daß die Gründung des livländischm
Ordensstaates zu einer Zeit erfolgte, in der Deutschland ein
Lehnsstaat war, erklärt es sich aber auch, daß die Idee des
alten germanischen Stammgutssystems, das im Wesentlichen auf
dem Prinzip der durch die persönliche Freiheit der Gauein-
gesessenen bedingten Möglichkeit des Eigenthums an Grund-
stücken, sowie der vom letzterem Moment abhängigen staats-
rechtlichen und politischen Berechtigung der freien Grundeigen-
thümer, wie z. B, der Theilnahme an der Volksversammlung fußte,
bei uns nicht Eingang finden konnte, denn gerade das Lehns-
wesen war es, welches in Deutschland eine Umwälzung der
alten Grundbesitzverhältnisse und damit auch den Untergang
der alten Gauverfasfung herbeiführte').

Alle Erbfolge des ältesten livländifchen Rechts war also
Lehnsfolge; dabei gab es 3 Arten von Lehen:

1) Das ritterliche Lehen (lou6uin iniliwi's),

2) Das bürgerliche (nicht ritterliche) Lehen,
3) Das bäuerliche Lehen.
Da übrigens die beiden letzteren Arten hier wohl nur

felten vorgekommen sein und daher auch keine Bedeutung ge-

N S c h u l t e , Lehrb, der deutschen Reichs' und Rechtsgeschichte
Stuttgart I36I, § 43, S, 87, ff, und 8 72, S, 172 ff.)

2> Man verssl. T r a m p e d a c h S. 5, N e u m a n n in den C., B, I I I ,
Heft IV, ß ,3, E, 301 u, im E,-R„ § 35, S, 92 u, 93>,

3) Vgl, I i m m e r l e , „Das deutsche Stammgutssystem", s 2, S, 12 ff,
§ 4, S, 25-29, § 21 u, 22, S. I5U—152),
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habt haben mögen, so werden wir uns vor Allem mit dem
ritterlichen Lehen zu beschäftigen haben. Wie aus dem Rechts-
quellen dieser Periode zu ersehen ist, galt nach ältestem Liu-
ländischen Rechte nur das strenge Mannlehen'). Die Eigen-
thümlichkeit des Mannlehns bestand darin, daß die Vererbung
nur vom Vater auf den Sohn unter Ausschluß der Ascen-
denten und Seitenverwandten, stattfand. Mithin fiel das
Lehnsgut, wenn die männliche Descendung des ersten Erwerbers
erloschen war, wiederum an den Lehnsherrn zurück °), Die eben
erwähnten Grundsätze finden sich ausdrücklich in ff. Stellen
des Waldemar—Erichschen Rechts ausgesprochen:

§ 29 ,,Ds vlläor erust sion <3u1i(I up äcn 8« Im, al8o

<io^t äe 8a lm up äsn Vaäer, äat ein 60 Va^er Asiaten

Iiet?t, Events äs Vaäsr inav sieneiu 8c»nn taten ^vat ks v i l l . "

§ 3. l^tsr^vst, oen N a u uuä 6at ^V^oä' keü't uens

ü i l l ä s r , <1o I ' l u s gi t ts t i n eros Nanus» 6 u l i 6 o al ls ore

Vl lF6, unä Feiäst sienn 8«Ini1äo i inä furäsr t «isno 8oliu1äe

und er^vet än,t ttukt an ers» Nlannsg Urvvsn, eMs ke

U r t e i l ^el iat I ieM, b.sikt Iie ueu« ürvvo, 80 erv^ot äat l^u l i t

uz) äen X ö i i i ^ .

§ 16. 8 te ruvet sen N a u sääsr I'ru^v erüoss, äe

1) Vgl. M. v. d. B r i n c t e n P. 4. Obwohl es eigentlich zu viel ge-
sagt wäre, schon in den alten Nannlehnen den Ursprung der späteren adli-
gen Familienfideikommisse erblicken zu wollen, so zeigt sich in der Wirkung
doch auch hier schon eine gewisse Ähnlichkeit zwischen beiden insofern, als
das Mllnnlehn bei der mit demselben belehnten F a m i l i e bleiben mußte
und sich, so wie später das Familienfideikommiß, nur auf die Männer ver-
erbte. Nur lag der ursprüngliche Grund hierfür beim Lehn in der Rücksicht
auf den Lehnsherrn und die demselben zu leistenden Lehnsdienste, deren
ihrer Natur nach die Frauen nicht fähig waren, beim Familienfideikommiß da-
gegen im Bestreben der Familie, ihr Ansehen durch fortwährende Erhaltung
des Gutes, wozu einzig und allein der Mannesstamm tauglich erschien, zu
conseiuiien.

2) Vgl. N e u m l l n n , V.-R. § 3b, S. 94. B u n g e , Curl. Priv.-R-
8 233, S. 456, LiU. u. Estl. PriU.-R. ß 358, S. 263.
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I^sknFukt iiebdeu van äeul XöuiA, äat <3udt feilt an äsn

Jedoch konnte schon jetzt, wenn ein Lehnsmann mit
Hinterlassung m e h r e r e r Söhne starb, das Lehnsgut u n -
get h e i l t auf diese Letzteren vererbt werden, was man mit
dem Ausdrucke „samende Hand" (simultanen, invs8tiw,a)
bezeichnete:

'Walä. Nr. L,. § 2. „8in äsr Lrüäsr t^ee eääei- 6^ee
sääer luelir in rinFecleleäeu <3u6s, äs uelieu ers »aamencle
QÄnä 63,r»n unä eruet van einen uz» äsn an6orn, äe ^v^is
8s unFeäsilst siuä')." Nur Einer von diesen Gesammthand-
genossen brauchte übrigens beim Lehnsherrn um die Investitur
nachzusuchen und Niemand war gezwungen, im Verhältniß der
gesammten Hand zu bleiben. Hatten sich nun mehrere Söhne
resp. deren Descendenten in dem Gute realiter getheilt, so
hörte damit auch die samende Hand auf, es sei denn, daß
eine nochmalige ausdrückliche Gesammthanobelehnung erfolgte.
Starb einer der Söhne, fo konnte sein individueller Antheil
sich auf feine Brüder oder Descendenten, wenn er deren welche
hatte, vererben'). Das charakteristische Merkmal des alten
Mannlehens gegenüber der späteren Gesammthandbelehnung
besteht aber, wie schon sein Name darauf hindeutet, in dem
Ausschluß der Weiber von der Lehnsfolge; dafür erhielten die
Töchter bei der Heirath eine Aussteuer und im Falle sie un-
verehelicht blieben, eine lebenslängliche Leibzucht am Gute.
Die Wittwe hatte, wenn sie unbeerbt war, die Wahl zwischen
der Leibzucht am Lehnsgute oder ihrer Morgengabe und im
Falle einer bek inde r ten Ehe, wenn sie sich abtheilen wollte
oder mußte, den Anspruch auf die fahrende Habe, sowie einen

1> M M . Ritt.-R. Cllp. 9, 58, 70,
2) Vgl. Gesch. des Prv.-Rs. S 65 ff. N e u m a n n , E.-R. § 3b,

S. 95, B u n g e , Curl. Priv.°R. § 234, S. 459, Liv. n. Esthl. PriU. R.
N. II. § 353, Mittl. Livl. Ritt. R. Caft. 5. S. 264 ff.
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Kindestheil an dem übrigen Vermögen. Wollte sie sich da-

gegen nicht abtheilen, so konnte sie in dem Lehnsgute unge-

hindert sitzen bleiben, mußte aber, wenn sie Töchter hatte, das

Leibgedinge mit den Letztern theilen'). Das alte Gesammthand-

recht oder^us oon^uuctae mauus, welches übrigens auch an meh-

rere sehr entfernt oder auch garnicht miteinander verwandten

Personen in der Weise verliehen werden konnte, daß mit dem

Aussterben der Descendenz des ersten Belehnten die Nachkommen-

schaftdes zweiten Belehnten an die Reiche kam, erfuhr im 14, u,

15. Jahrhundert eine bedeutende Erweiterung durch die soge-

nannten Gnlldenrechte. Letztere hatten nämlich die Ausdehnung

der Erfolge nicht allein in den Lehngütern, sondern auch in dem

ganzen übrigen Vermögen auf die weiblichen und Seitenver-

wllndten lSchwert- und Svillmagen) zu ihrem hauptsächlichsten

Gegenstande. Das nur zu leicht verständliche Bemühen der

bischöflichen und Ordens-Vasallen, ihre Lehngüter vor dem bei

der beschränkten Erfolge drohenden Heimfall an die Lehns-

herren möglichst zu bewahren, veranlaßte die Landesherren,

die auf Erweiterung des strengen Mannlehnsnstems gerichteten

Bitten ihrer Lehnsmänner, auf deren guten Willen und Treue

1) Uitt, Nitt. L, L»p. 5: UeM ns üUnsrst ein v?M, äs bsnalt
sls liMuckt eääer ers morxsnMue au «res nmnus8 ßuäs. dsM üs
ooli äöentsr, äe dsnoläen oek er« liMuont äaranns ßeliok äsr moäsr,
«äer 8s sodolleu 8S beraäsu."

0«,p. 231, »Ltsrust einer trouwsll er mau, 8S dliM »itteuHs
mit eren kmäereu in ere« maune» ß̂ uäe, so lan^e, »I« 8S ^vil uu^e-
sslet, Wiliou si 6»ru» äslen, so uimpt äs lrou^?s äs vai'suäs linue
Monörsn, uuäs Au»n ttlo ^1101ce! äsliu^n mit äen ^inäsru »n äsm
lllläeru 8uäe.", . ,

W»Iä. L l . », 8 2 : „HelN üe »usr ein >VM äs bekolt sere
Î XMuont sääsr Nor^eu^au« »u ssrs» U»,uue« ttunt, bstkt lis llöodtsr,
äe ulldsraäen s^en, äs deduläsu sers Î ützeäiuAS »u ssrs8 VaäsiL
ttubäe, ßl^ck äer «oäsr." Vgl. noch §§ 3, b, 7. 8, 10.12, 2l. B u n g e ,
Curl. Pnv. R. § 233, S, 457 ff, Liv, u, EW. Priv, R. B, II, ß 358, S. 264,
Tlampedach S, 8.
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sie häufig angewiesen waren, zu bewilligen. Dies geschah zuerst
durch den Gnadenbrief des Hochmeister's von Preußen Con-
rad v, Iungingen v, I . 1397, der, weil er ursprünglich nur
der Harrisch-Wierischen Ritterschaft verliehen worden war,
unter dem Namen „Harrisch-Wierisches Gnadenrecht bekannt ist.

I m Jahre 145? endlich wurde durch den Erzbischof von
Riga Sylvester das Harrisch-Wierische Gnadenrecht, das üb-
rigens schon vorher in den Stiften Dorpat und Oesel, sowie
in dem übrigen Theile Livlands') Geltung gewonnen hatte,
auch auf das Rigische Erzbisthum ausgedehnt.

Die durch diese Gnadenrechte eingeführte Neuerung in
der Erbfolge äußerte sich nach folgenden zwei Seiten h in :

1) Konkurriren Söhne und Töchter miteinander, so
bleibt alles beim alten Recht. Sind jedoch n u r Töch te r
v o r h a n d e n , so erben sie das Lehnsgut, aber nicht bloß
für ihre Person, sondern auch f ü r i h r e D e s c e n d e n t e n ' ) .

1) Dies geht insbesondere aus der Einleitung zu Sylvesters Gna-
denrecht herUor, woselbst es heißt: „Vn8 nsbdsn äslßslicksn »üAsIs^eu
mit vüti^sn Lsäsn äs FSiusMs Itiääorsoiiopi» viiä Naunzoliopp äsr
Ltionts varpt unä Nziü, unä ak äor iHnäs Uari^sn unä Wisrianä
vnäs anäsi's, äs unäsr äsms OroNvsräi^sn Usi8tsi' to I^iNiauäo, vuäs
»^usm vvsräi^sn Oräsn, ^lli'sülusst FSsstsn 8z^n, vppe ä»,t 2S, lllss 2e
Asdoi'NL Na^IiL unäsr oxl>»uäsi- 87N, ook sno upp äs nnäsm M zs-
liollsn rsolits Slusn inaolitLn, Vn« äai'd^ voi'tsllsnäs, ä » t N r «
llsrrsn, »Iss äs Niv?sräi^yn in <3oäs Vsäsrs to v a r p t n u ä
0 « i11 liizsliopßs. mit V o l b o i ' t « r s r llapitsls, uuäs äs ttrat-
vsräisss Nsistsr t o I ^ i t t l a u ä , mit o^usm v ^ s r ä i ^ s n 0 r ä s n
8 0 ä » , n s !U » n u s r s o l l t o ä s r N r m i n ^ s i n ä»,t v i l t t s
V s l ^ t t a d o ^ ä s r l i o u u s v o r n s t t s n u n ä F S F y u s n
u s b b s n " .

2) Vgl, Gnlldenbrief C o n r a d v o n I u n g i n g c n s § 1 :
8 ^ I v s « t s r 8 tt 11 aä 0 : . . , ä»t 2S to sviFsi l ^iäon, »IIs srs ttu-
äsrs, 2>8S I^FFSnäo Orünäs, rsäs 6slt, varsnäL ÜQus, vuä ook Als
bsvselililis (3uäsi's srusn moFun onäs «ollsn ^ n ä ^ t v i l l t o
O l ^ t d s / ä s v s l s , a l s o i V l o n l l l i o l i s K o n u s unä V r 0 uv? -
l i e l l s l c a n u e , ẑ n ausser na^ssoursuLnsn ^V^8S:

§ 2 : ,I.st l l ook SM Uan na s ^ n s r v o r 8 t s r u ^ u F «
ll 0 0 i i t 6 r na, Ullas n L N s L o n L « ä o l l o o n t s r s o l l s n a l l s
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2) Hinterläßt Jemand weder männliche, noch weibliche
Descendenten, so fällt das Lehen dennoch nicht an den Lehns-
herrn, sondern an die nächsten S e i t e n v e r w a n d t e n
männlichen oder weiblichen Geschlechts bis ins fünfte Glied').
Uebrigens hatte sich schon vor den beiden genannten Gnaden-
briefen ein aber f r e i l i c h n u r au f d ie P e r s o n der
Töch te r beschränktes E r b r e c h t der L e t z t e r n beim
Nichtvorhandensein von Söhnen ausgebildet. Es gehören
hierher der von dem Erzbischoff Nicolaus den Rigischen Stifts-
vasallen ungefähr zwischen dem Jahre 1229 u. 1253 ertheilten
Gnlldenbriefe <nach Bunge, Liv. und Gsthl, Priv. R., B. I I . ,
8 361, S. 270, Anm. d) und der Gnadenbrief König Christoph I I .
von Dänemark vom Jahre 1329: „ I ts in umb Mi-sunei--
äi^koi t <!ei' Q^I. ^iiuFli 'auLn N a i i e n uuä in ein ^rstecl^

uu82sr 8osi6ll uuä unsssi' Olclsi'eu ^Vi l lsu, A e u e u u u ä

t u o l a t o u ^v^ 6«u l s u l l ß l r a n o u i u N 3 t u l 2 , u c 1 V̂Ä»

NLuäe v3,u 8^nä«i'I^l!eu Ouacisu, äat 8« o r k l i ^ ^ L »

I l , « « ü t e i i 8 i n G i e r O i ä y r ß Q ( H ü ä « r i i t i i o N r -

>ssn » N A s i i a l i i i i s i i 3 ^ n , uucl ^ e u ä s « l u i i A -

k r a u s n » t e r v e u , 8o liuindt 6g,t 6 u l i t t r ^ ^ e ä ä e r

^ tdu H u 8 2 uuä u u L y r u ^ a o u l i a m l i u ^ e u" .

« r e s V8,üsr8 6uä«zrs e r u e u ^ s l i o l i » Iss äs 8 o u e s ,
uuä ü s r ^ o l i s o l : ä«r U o ä o r O u ä s r s , »Iso vor berurt is,
vuä äs lluno^ulo^vLll to bor^äsuäs mit 'Wsteuzsit uuä L»äs, uu«em
Mläe unser ^»od^oinsIiu^L uiiä mit voldoiä vuä ^Villsu äsr «luucko-
i'ouwen, unä yrsr ^sßosten ^sdorusu I>'luiiäs.°

1) Conrad liun I u n g i n g e n s Gnadenbrief § 31 „Itsm v^sio^
Nn,un «toruyt »US X i u ä L r e , »I» 8ons vuiiä ^aodtsre, äat (3ut
«eil orusuu »uu ä s u u ^ y l l n i ^ e n , äe 8^n u e ^ s t e N a ^ i s ,
«t 8^n U»ue s t l t ß > V x l l v o n äer 8 «li'«v « r t - I îtßu, ßMs
vouu äer Ä u ä « r u 8 i t e n , vnnä » a l l s ^u ttutd m i t so-
ä a u s u l i e o k t s e r u e u , dstü «,u äa t v i t l t s ttoütk," . . .
ItLM îvelck W « ä v « , e t l t L ^ u u o l l i ' r » , ^ »tsrdt v u u b s »
r a t e n , äs 8»,I1 »Ho s r ss V a t s i « ü u t l i v n ä V r u ^ srusu
lln äsi' n e u s t e n N i l F , st «^ Nanu s t t t s ^ V v l t i n ä» t
v e l l t o Iv 1Lt , Äs vorßszolußULiiu', Vgl, noch Sylvesters Gnade § 8,
Vgl, Off, Gesch, des Prov, Prw, Ns S- 69,
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Von einer Ausdehnung des Erbrechts auf die Descen-
denten der Frauen, und vollends gar auf die Seitenver-
wandten beiderlei Geschlechts ist also, wie aus besagter Stelle
hervorgeht, noch gar keine Rede und es beruht daher auf
einem Irrthum, wenn Trampedach S. 11 die Gnadenrechte
des Erzbischoffs Nicolaus und des König Christoph zu den-
jenigen Urkunden rechnen will, durch die das Erbfolgerecht in
das Lehen „auf die Person der Töchter unmittelbar nach den
Söhnen, sow ie auf de ren Descendenz und au f
a l l e S e i t e n v e r w a n d t e n bis ins fünfte Glied ausge-
dehnt" wurde.

Neben den fo geschaffenen nach den Grundsätzen des
Gnlldenrechts sich forterbenden Gnadengütern existirten aber
auch noch im 15. Jahrhundert und zwar nicht nur in Liv»
und Esthland, sondern auch in Curland, die alten Mann-
lehen, sowie die uns schon bekannten Gesammthandlehen, so
daß es nunmehr 3 Arten von Landgütern gab:

1) Gnadengüter.

2) Gesammthandlehen.
3) Mannlehen.
Hinsichtlich der Letzteren wäre zu bemerken, daß es

nur noch einige bischöfliche Tafelgüter waren, auf welche
nach einer deutlichen Stelle des Gnadenbriefes von S y l -
vester die Grundsätze des alten strengen Mannlehnrechts
mit der Vererbung von Vater auf den Sohn :c. Anwendung
fanden: « ^ ^ ^ i l lsn ok liat uilZLr Xsrcksu, 8teä6,
Nsrollöäs, ^vkd i lä« unä ?a1teu luit äsu ftüclsru äartdo
dslisrenäe uns niiscu ^aliomelin^en und un8or Ii,erollsn
»ollen liluisn vi')', vutlo uul>6l:liiuiu6rt van äsin volAS»
ZoiirLusQ NaunreelitL. ^Vv dsduläen ok vn8, vu8en N»>
kolneliuFen unä Xei'ilsu, butsn äüsLsm dausn desolireven
HlanureolitL, alis äs l^üllsre, äe unss ^e^ssts Voruklir
vu vortväeu, Hei'i'« HsQniii^iu» Hrt2 Lisolioziz) Lsli^si'



158

Veolltui88s, van UU861- und nu36r ^erllen Dasselen ver-
leuet und ^e^euou neust, »Ige vn den t^ven utnevnander
FS8oIiuedenen Vreuen eins Î ude8 vvv ?erinvnt FS8cnrs»
veu, und mit uu8ein anuanL^enden ße^il vur8eFe1t Iierüret
werden, nnd de8Lnreusn »tan. Vnd willen dat äs vsusn,
äs äo vor^ßgolii'svsil l^üäsre un tor tvä Iiesittöu, sollen
2e v»n »iok eruen, opn sre Xinäers, Nnnnss Xonne
allen« unä niodt van 6ein Lraäsr upne äsn Lroäer, eäclsr
Ua^en vpp NaAsu, <lenu6 ^vo Vrüclere verstorven und
uu^eäelet, eüte Fsäelst, sä<i«' t^vev ^ecleieäy Vrüäero
oinnen tsvn »sarsn, cle uiö^sn one vpp llei' anäsrn erueu,
uuä nicüt llnäei'8: ^Vat 8U8t van dein vor^erörclon ut^e-
noiumsn Î atksi 6iiclei'n vol'8tsrvst, äg,t 8u1 weäer ^suallen
an uns«, und UN8L ^lllcomsliu^s I^kikele, ds ^vv nu al»
dsnue, und dsnnL als uu dartlio lo^^sn, e^vion darnv tu
diniuende, ds8und6r 80 da ^vv bs8undere CsNade den
A6N6N de «ciinslills bonen FS8Lliievsn "latlsi - (Müdere
nsdo6n, dat ^e ^olillewal Nrvotael ueinsn niö^on van
sl'sn MaFen und ^e^68ten Vlünden, na dein vor^o8c:uiy-
ven liooute 8under andere dutlieu un8ein ßtiolite ße86Ltsu,
do »ulk Itsliüt dein vu dat viMe I^vt to erven, tno
oevder L^onne niont eu uslinen, vnd init der do nn8sn
niont erven inaonten, in vei'FyZCnrevsno ^viso, d« 8nl1en
ool: vn un8em 8tioute niynr erusn uiö^en, na, deine vaken
Fedoent en un8ein 8ti«liti8onen nven Naunreonte".

I n der Folge ging aber gegen Anfang des 15. Jahr-
hunderts in den Lehen zur gesammten Hand eine Verände-
rung vor sich, die darin bestand, daß Lehen nicht nur in der
Form des von mehreren Söhnen ungetheilt zur samenden
Hand besessenen oder mehreren ausdrücklich benannten Per-
sonen zusammen vergebenen Lehngutes (der gewöhnlichen
Simultaninvestitur — inve8titura »iinultanea,^, sondern auch
einem ganzen Stamme oder Geschlechte in der Weise verliehen
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werden konnten, daß für den Fall des Aussterbens aller
männlichen Descendenten die nächsten Agnaten des letzten
Besitzers und so fort bis zum gänzlichen Ausgange des Ge-
schlechts an die Reihe kommen sollten'). War nun der ganze
Stamm wirklich erloschen, so fiel zwar das Lehen wieder an
den Landesherrn zurück, mußte jedoch von demselben so bald
als möglich einem Andern und seinem Geschlechte aufgetragen
werden. Die Aehnlichkeit dieses neuen GesammthandrechtZ,
neben welchem indeß die gesammte Hand des alten Rechts
bestehen blieb, mit den einer viel späteren Zeit angehörenden
Familienfideikommissen tritt hier schon deutlich hervor. Be-
sonders charakteristisch ist neben der Berufung der Seitenver«
wandten beim Aussterben der Descendenten die gänzliche
Ausschließung der Frauen von der Erbfolge in diesen Stamm-
oder Geschlechtslehen, während das den Familienfideikommissen
eigenthümliche Princip der strengsten Unveräußerlichkeit sich
hier noch nicht findet. So durften die Stammlehen in der
Regel veräußert werden; dem nächsten Agnaten stand jedoch
in diesem Falle ein Vorkaufs und Näherrecht zu'). So heißt
es in § 5 des Privilegiums von Brüggenei v. Jahre 1546:
«Nu MAN lliÄF 81U Fut verkapsu, vorsstteil, sin ts8t3,m«ut
uplateu, ivsln do ^vill, averst Kopp uuä utiissttniiiF is
Iiroäer uuä vsääer USA«?".

Eine besondere Eigenthümlichkeit dieser baltischen, mit
den deutschen Stammgütern nahe verwandten Stamm- oder
Geschlechtslehen lag ferner in dem freilich nur kurze Zeit im
Gebrauch gewesenen Grundsatze, daß auf Grund besonderer
Verleihung alle Güter, die ein Stammlehnsbesitzer oder über-
haupt ein Glied des mit diesen neuen Stammgütern zur
gesummten Hand belehnten Geschlechtes besaß, eben dadurch

1) Vgl, Samson v, H i m m e l st j e r n a S, 466.
2) Vgl. B u n g e , Curl. Priv. R. § 237, S. 467.
D°lp. Iu l , St. Nd. IV, ! I . 11
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ganz die Natur der letztgenannten Güter annahmen und sich
genau nach denselben Grundsätzen vererbten. Wenn also bei-
spielsweise ein Gesllmmthllndgutsbesitzer auf irgend eine Weise
ein Gnadengut erwarb, so nahm Letzteres Gesammthandguts-
qualitllt an. Diese eine offenbare Ungerechtigkeit in sich
schließende Bestimmung hat jedoch nicht lange gegolten, denn
schon Sylvesters Gnadenbrief ordnet an, daß die Erfolge
der gesammten Hand nur bei den Gütern stattfinden sollte,
die ausdrücklich mit dem Samendenhandrechte verliehen
worden waren:

,,'W^ willen oll äat alle <ie ^snen, 6e än Larnenäo

Hauä nsbdsn, äat ä« ^u eren (^ü'Ieron, äs ^Q äerZiiIui-

ßssu Laiunuäeii Hauä 8^u, eääer 8^n ^sräsn, na Imä«

ersl Vi'eus unä ?rivi1s^ia änrouer ^e^suen, eruen LoIIsu,

lll8s 26 dntii iisr Fsäau Iiebden, unci ^ev?uu1iol:eu Fs>vs8sn

is, 8uuäs r ^vllt nnsr von anäseu (^näero lli>

2S ^ s u Ä l l e n Israeli, ua 6euis v o r ^ o g o n r o u s n

H lÄnn reo i i t y , 6e solisu ^s ^s6c i« r vau 8io1i

SrULN, N 8, U t i i >v i s i l l ^6 6«88u1ui^SN Il,St!l itS8,

uuä u i o l i t na äei> l^ainei iäsi i Hanä . Dareut-

Ils^su 8̂ 1 sn uiont nslpyn ers Lrous sääei' ?livi1o^ia,

eä<3er aucler» >vs8 in ks^usr v^ige". Nm aber die Wirk-
samkeit dieser Verfügung noch besonders zu verstärken und
die Erwerbung von Gnadengütern durch Stammlehnsbesitzer
möglichst zu verhindern, vereinigten sich alle Gnadenguts-
besitzer auf dem Manntage in Lemsal 1523 am Freitag nach
Lä'tare zu einem förmlichen Beschlusse dahin, daß ihre Töchter
im Verheirathungsfalle nicht mit Gütern, fondern nur mit
Geld ausgesteuert werden sollten'). Die Wittwe eines
Stllmmlehnsbesitzers hatte, je nachdem sie mit Agnaten ihres

I) B u n g e , Cuil. Priv, R, § 236, S. 466, LiU, u, EM. Priu,-R.
V II. § 362. G, 276, Trampedach, S, 13 ff.
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verstorbenen Mannes konkurrirte oder nicht, entweder nur
ein Anrecht auf die bloße Morgengabe oder die Leibzucht am
Lehnsgut, wogegen die Töchter eine Aussteuer, die hier Mor-
gengabe genannt wurde, erhielten:

B r ü g g e n e i s t'i-ivilsZiuia:
„'vVsiok inllu vorstsrvet unäs Istt ook äöontsrs na

uuäs neue 88ne», äo äö«Qtsi'o smplau^su srs luor^su-
^avs, na lanäss ^vvse, unäs äs droäsr unäs na sin äs
nson8ts veääsrs »ulvi^su uaniens trst to äo Füäsrs «na«
srvst äs ßiiäsrs van »ioll, nnäs Fsläst äs »olinit uppe
äsm Fuäs unäs ärsulit »vnsm Iieren äs pliollt to «väsii,
uuäs äs äöcQtsrs siuptau^sii 8säilu alle rsäs ßsläer,
tarsuäs uavs uuäs utustasuäs «oliuläs".

«I^vo^sßt »oll oolt sn >vvü', all siol: u» äsn» ^vilisu
FliäsL bŝ s>vs> äat äs mann ans srvsn vom «uns», broäsr
unäs vsääsr voistorvs, in äs» u^anuss ßüäsrii klivsn t)V
äsn äa^sn äs« Ivvss, unäe dsuslt alis rsäe neilsrs unäo
sai'Lnäs nÄvs. ^ s u t L ÄVLrst, tno Ilsws, äat sii ^vvK uale-
^vsts äsiu illanus mst srvsu, 30 smpfsn^st »s sre inolFsu-
Mvs ua Iauäs8vv8s uuäs aiis larsuäs davs, to msnsu
^ad llÄFsIIuL 18, unä ärsont äs ^üäsrs äsn ervou tno
äsisll').

Was die Erbfolgeordnung in diefen Gnaden- und Ge°
sammthllndgütern betrifft, so ist hierüber Folgendes zu be°
merken. I n der abste igenden Linie galt das Repräsen-
tlltionsrecht und zwar so, daß nicht nur die Söhne, sondern
auch ihre Descendenten die Töchter sowie ihre Descendenz
ausschlössen. W a r e n keine Descendenten vorhanden,
so wurden die Collateralen, und zwar sowohl Schwertmagen
als auch Spillmagen, freilich nur bis ins fünfte Glied be°

I) Gesch, des Prov. Pnv,°RZ, S, 11. ff,
II*
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rufen, ohne Zweifel auch, wenigstens bei Gnaden- und Ge-
smnmthandgütern, die Ascendenten. Jedoch wurde die Erb-
folge h i e r nicht nach dem Repräsentationsprinzipe, sondern
nach der Linealgradualordnung geregelt. Nie nähere Linie
schloß die entferntere aus, innerhalb jeder Linie oder Paren-
tel aber wurde unter mehreren Verwandten der dem ge-
m e i n i c h a f t l i c h e n S t a m m v a t e r Nähere dem Entfern-
tem vorgezogen'). Daß nach dem Gnadenrechte schon jetzt
auch in der Seitenlinie der schon erwähnte Vorzug der männ-
lichen vor den weiblichen Verwandten in der Erbfolge, sowie
ein Recht der Letzteren auf eine Aussteuer oder Leibzucht im
Falle der Konkurrenz mit Männern stattfand, ist freilich nir-
gends in den Quellen direkt ausgesprochen, muß jedoch auf
Grund einer späteren Quelle als unzweifelhaft angenommen
werden. I m Art, X des Priv. Sig, Aug, v, I . 1561 wird
nämlich gesagt, daß sie, die Liv° und Kurländische Ritterschaft
um die Bestätigung und Aufrechterhaltung desselben zn-ivi-
tsßii bäten, welches von Alters her den Unterthanen des
Herzogthums Esthland, von Harrien, Wierland und dem Erz-
stifte Riga durch die dänischen Könige verliehen worden. Ab-
gesehen davon, daß von einer Bestätigung und Aufrechter-
haltung eines Rechts offenbar doch nur dann geredet werden
kann, wenn dasselbe schon früher bestanden hat, resp, noch
besteht, geht aus dem Wortlaut des besagten Art. X. des S i -
gismundischm Privilegiums unzweideutig hervor, daß mit
dem daselbst genannten „Privilegium" eben nichts weiter, als
Sylvesters Gnadenrecht zu verstehen ist. Die durch Sy l -
vesters Gnade geschaffenen Neuerungen in der Erbfolgeord-

I) Man vergleiche G e r b e r , System des Neutsch. Priv. Rs S 251,
S. 650, Genauere Nachrichten über die Successionsoidnung bei den Gnaden-
und Gesammthandgütern sind in unseren Quellen nicht vorhanden, daher
man grüßtentheils auf die Grundsätze des deutschen Rechts hingewiesen ist.
B u n g e , Curl. Priv. R. § 237.
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nung haben aber bereits, wie gezeigt worden ist, im 15. Jahr-
hundert also lange vor 1561 in Livland allenthalben Ein-
gang gefunden'). Da sich ferner durch die Gnadenrechte ein
mütterliches Vermögen zu begründen angefangen hatte, so bil-
dete sich nunmehr der Grundsatz aus, daß es bei der Erb-
folge in diese Gesammthandgüter stets darauf ankomme, von
welcher Seite, ob von der väterlichen oder der mütterlichen,
diefelben stammten (Msi-n«, patei-uis, materua matei-ui»),
so daß das mütterliche Vermögen sich stets auf die mütterliche
Verwandtschaft, das väterliche dagegen auf die väterliche Ver-
wandtschaft vererbtes. Die schon früher erwähnte Beschränkung
der nach dem Gnadenrechte stattfindenden Succession bis auf
das 5te Glied der 5 ersten Parentelen beruht auf 5ex dem
altern deutschen Rechte eigenthümlichen Anschauung, als oH
es über einen bestimmten Grad hinaus keine Verwandtschaft
mehr gäbe. Eine recht eingreifende Veränderung in der

I) H,i°t. X, krivileßii 8i^i5munäi ^u^usti:
»I7lt iwbis lidertatem Arktik« (siout vul^o uostri appsilnuti

pro üs^ia dßnixniwt« oonLSÄnt, izuomaämoäum in «ueoe«8ion« lsuäo-
rum «udäiti vuoatus Lstlionias, Nlcrriae, ^Vironwe, »o vioooL3i8
Ili^ensiz, olim », IlsFibu8 vanoruin «inFuwri dLnoÜLio us^us »ä dune
äism odtinsrunt, ut ooäsm moäo, ĉ>8 ŝ nßäßN ?rivile^ii truotum
«X Vsstlke 8»or»o Li^iae Nä^Lswti« »mpliors nu8U«tiore<;u« muv-
üeenti», on,po3c:Lls, »o oum porpstu^ ^u^usti numiui» oslsbr»tic>iis
P08t«ri8 Ü08tri8 rsliu<zu«r« possimus, Iwo «8t, ut b»bo»iiiu3 poto8tntsm
8uoo«äeuai nou moäo in ä«80«ssnti, sscl »tl»m in c!oU»t»r»U Uu«»
utliusyus »«Xu«; it» t»m«li, ut plastsiÄtur m»3ou îiiu8, st losmeil.»«
pro uioäo laciultatuiu äotentur - Mi>,8<:uli3 vor» non ßxistgntiduz loe-
meUae iu omnidu8 «uooeclllut, salvo tamon !U»js8t»ti8 Ile^wy ^urs
«8oi, 8SN Mre oaäuoo. Vgl, dazu v, Buddenbrock, „Sammlung der
Gesetze, welche das heutige Liuländische Landiecht enthalten", unter den
Noten zum Privilegium Sigismundi Nr, 5 ! : „Dieser 10. Artikel ist nur
als eine Bestätigung des Sylvesterschen Gnadenrechts brauchbar", B u n g e ,
Liv. U, E M Piiv, R, B, I I . , § 363, S, 279, Anm. i. u. Curl. Priv. R.
§ 237, S. 469, Anm. i.

2j Vgl. H e l m e r s e n , S. 122 ff, B u n g e , Liv.-EW. Priv. R.
N. I I . , § 363, S. 279 ff.
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Lehnserbfolge trat durch das Privilegium Sigismundi Augusti
vom 28. November 1591 ein. Bevor wir aber uns zu den
durch diesen Unterwerfungsvertrag geschaffenen Neuerungen
und Veränderungen wenden, mag auf einen für die Ent-
stehung unserer baltischen Familienfideikommisse höchst bedeut-
samen Faktor hingewiesen werden, nämlich die Erbgutsqua-
lität gewisser Güter. Unter Erbgütern versteht man aber auch
nach unserem Rechte solche Güter, die sich innerhalb einer
Familie von Blutsverwandten zum Blutsverwandten auf dem
Wege der gesetzlichen Erbfolge forterben und ähnlich wie die
Stammlehen außerhalb der Familie nicht veräußert werden
dürfen. Die Veräußerungsbeschränkung gilt übrigens nur zu
Gunsten etwaiger successionsberechtigter Erben; sie fällt daher
weg, wenn gar keine Erben vorhanden sind. Auch ist die
Veräußerung nicht absolut und an sich ungültig, sondern an
die Anfechtung des berechtigten Erben gebunden, dem bei
Geltendmachung feines Rechtes im Fall eines Verkaufs ein
Näherrecht, bei Vergabungen auf den Todesfall dagegen eine
Nichtigkeitsklage zusteht. Es sind die Erbgüter für die Ent-
faltung des schon in Keime enthaltenen fideikomnnssarischen
Prinzips aus dem Grunde sehr wichtig, weil die Lehnsgüter
unter Umständen mit Zustimmung des Lehnsherrn veräußert
werden durften, was bei jenen nicht der Fall war. Auch
mag es wohl schon früh auch Allodien gegeben haben, welche
sich nach solchen Grundsätzen vererbten '). Freilich mögen die
Erbgüter vorzugsweise in den Städten vorgekommen sein,
seltener dagegen auf dem LandR I n dem späteren Kurland
finden sie sich nicht mehr.

1) Vgl, M. R, R, Cap, I.XVI, Wald. Er. R. § 23, Wieck Oeselsches
Lehn R. V., Cap. VI I I .
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N. U n t e r w e r f u n g A w l a n ö s u n t e r K o l e n .

Als der Altlivländische Ordensstaat zusammenbrach und
der letzte Herrmeister Gotthardt Kettler sich dem Könige Si°
gismund August von Polen unterwarf, wurden nicht nur die
Rechte und Privilegien Livlands im Allgemeinen, sondern
auch ganz besonders die vorhin erwähnte privilegirte gnaden'
rechtliche Lehnssuccession von dem Könige durch das Privile-
gium Sigismundi Augusti vom 28. Nov. des Jahres 1561
in aller Form nicht nur bestätigt, sondern sogar vermehrt und
erweitert'). Vermöge dieses Privilegii hatten die schon früher
durch die Ausdehnung des Gnadenrechts ganz freien Gütern
nahe kommenden Lehngüter ihren Charakter als solche fast
gänzlich abgestreift und waren zu reinen Allodien geworden
Zwar ist diese Allodification weder in den pnota sul^ütiouin
noch in dem erwähnten Privilegium Sigismundi Augusti
direkt ausgesprochen, geht aber indirekt aus dem Umstand
auf's deutlichste hervor, daß der Ritterschaft das Recht, nach
Belieben, ohne Königliche Genehmigung, Gesammthandverbrü-
derungen über ihre Lehngüter einzugehen, auf ihre Bitte
gegeben und bestätigt wurde, T)enn dadurch waren die Lehen
vor dem Heimfall an den Lehnsherrn geschützt und so kann
man denn recht wohl sagen, daß die Ritterschaft über ihre
Güter ganz nach Belieben schalten und walten, mithin sie als
Allodien im recht eigentlichen Sinn betrachten durfte. Das
vorhin Gesagte wird in den bei den folgenden Urkunden aus-
drücklich und klar ausgesprochen:

1) Vgl. Samson v. H immels t jc ina, E. 466 und 476, V u n g e ,
Liv. u, Esthl, Priv, R., N. I I . , § 364 S. 281, Curl. Prw. R., § 238,
S. 471, Gesch. des Priv. Rs, S. 147 ff, V u n g e , Einleit. in die Liv.,
Esth. und Curl. Rechtsgesch. und Gesch. der Re'chtsquell,, Nbschn. II., § 68,
I, S. 180, geschichtl. Uebersicht der Grundl. der EntWickel, des Prov. Rs
in den Ostseegouvernements, allg. Th., I. Periode S. 38 und 42,



166

1) ?»otll 8ft!>jsotioni8 vom 28 November 1561:
Vocliiuu» prllstsrsa üclsm, 8iout et prllS86ntidu8
I^itsri» 83ueti äainn8, rsoipimu8, at^us prumitti-

«ins, ?sc»8 oinnia stiam soruin ^ura, 2s-

usöoiu, ?rivilsß^ili »asoularia, st sooIs8ig8tiL3, pr»s»
«ertiiu Xadil i i i iu, tarn »iuiultlliiea« luvestiturae
^U8, Huam st Ndsrtateill Fratias in 8ucoe88ion«
lillsrsäiwrill, acl utruui^us 8sxum, 8ui)srioritate8,
1?rasslniiisuti»8, ^i^ilitates Z>(i88088iou68, Iil)srt3,t68.
tran8Ä(?tioue8, st z>Isdi8<:itl>,, iiuinunitÄt68vs oouLr-
inaturn8 L88L, 6sni<ine st )ui'i86i«tioiisin totalem

^UXtll IsFS8 „00N8USt>1<!iuS8, MorSLMS llNti<̂ Uc>8̂ .

2) ?i-lv. ßiF. ^,UF. vom 28, November 1561:

^,1't. V I I : „(?uin Iioo proprium Itsu'iuin äson8
8it, llt<^us ip8Ä Nais8tÄ8, huas usininsm vsl INI-
nimÄ lassions at?sn6srs, uui eui^us, <̂ uo6 »num
S8t triliusrs^ ĉ uucl unius ouiu8^us S8t, sx llmpli-
tuclins inuniftcsutiae 8uas ll^llu^er« ooi>8usvit,
Iibs!llli88ims Vs8tras 8a<:ras ÜSFiac: N2^s8tati8
uomiiiL proini83Uln s8t nnlii8 omniI)U8 atc^us 8in-
FUÜ8, 6s Quorum uoruius mi88i 8umu8, <̂ «oä uodi8
at^us 1P818 dsQsüeiuruin, fsuäorum, a ?riuoiz>ibu8
st pras 6sos88(iribu8 8ui« aeosptoruln Diplomatn,
eon8iFn»t»8 1itsra8, p088e88io«S8, oon8ustuäiu68,
privils^il l , libertates et <^uas«un^us lonssissiinci
tsinporum U8U ll0^ui8ivi38snt olitiuui83sut<^us, in-
viuladilitsr 8srvari, st oontirmilri, 8sä 8i <̂ uas ina-
^or«. ip8i3 0Uiiliou8 at^uo 8inFuIi» sxusu S88s
pa88sut, Mo6 sä l̂ ucx̂ us l.x UsAia 1il)sralitats äs
novo uouosäi cisdsrsut. (Hullin Rs^iam faoilita-
tsm, olsinsntillin st dsniß'iiitg.tsili ut od8srvauts
peotors auiinorum no8trornm pro8S«^uiiuur, ita
sam iortuni« no8tri8 oniuibu8, vitll, salutsyus ip8a
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äemereri, seciulo p«^»ti sriiuus. ? r o i n ä e pe>
t i i n u « , <1UH äeat uuinilliiun, od8erv»ntia, ut non
nioäo, HU3.6 ante» äiota sunt, nrile8tentur Nodig
veruin «um zilules «int in I^ivouiil, â ui ouin con-
saußsuiuei» suis, atâ ue «,IÜ8 tamilii», ^us »iiunltll-

tlltsiil olim uaoti »uut, ut lioo iz>8Uin I'rivilsFium

ninnidus, vi6e1i«et universas ^lodil iwti, at^us
illi», <̂ ui 8uh Domino Vouiini N^ i s t r i , oaetsro-
rumore ?rineiz)uln lliausuri, ao ill is, guae 8g.«raL
lie^ias Nl>,̂ s8tati Vestrae iumieäiats sudäiti lutmi
sunt, U08tri8o r̂l0 pLr80N!8 ex libsrali tavors, pro
lisAio Vestro »plsuäors, 2,tc>us amplituäiue,
^riltio8i3»illls «on««<!lltur in oiunibus soruiu boui8
^suäll1il)u8, <̂UÄ6 inoäo obtineut, Huae in kuturum
<^u(ivi8inoäo, 8ive sneoiaii ^ratiH, 8ivs ounti^otu
lioito, olitinöro notuerunt, non luoäo «uui Lon8au-
^uiu«i8, alüniuu», 8e6, a1Ü8 HuoHue oxteri» l»,mi1ii8
2,<,<̂U6 800Ü3 tlli« M8 siinultanLlls sivL ooniunotue
Mlluus eoirs, Ätâ us oontranere, N0« «8t, ut liabeH'
INU8 Ildoraiu et omniuioälliu notestatnin äe doni8
no8tli8 <Ü8ponen6i, 6«,n<Ii, äonllnäi, vsu<1eu<1i,
alienllnäi et in U8u« Iieue plaoitos, nun re^uisita
Naie3t3,ti8 Ve8tr»e oausensu et ».Iteliu» ou^u» vis
8upmiori8 oonvertsucli".

^.lt. X : „Ht uobi» linertateni ^ratiae (ut vul^o apnei-
lant) pro Ne^iil deni^uitate oonoeäat, cluema6mo-
äuln in 8ucc:e88ione len^oruiu 8uuciiti Duoatug
H8tuonill6, Nilli-i«,«, ^Viloniae, ao Vioeoe8i8 I t i -
F6N3i8, oliln ll ReFidii8 vanoruin 8inL'uIari dene-
tillio N8<̂ ue in Iiuno äiein outinuelunt, ut eoäem
lnoäu Nos e^ußäein ?rivi1eFÜ frikotum, ex Vestrae
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lie^ills Nai68wtl8 ampliars außustioiyqn« muni-

Isciiuinig osledratione postsris nostri» relinczuLro

p088ilNN8; du« «8t, U<. Ü^bSl!.MU8 plltS8tat0IN 8UL-

ooäLnäi, non mocl« in äLLoonäonti, 8oä etiam in
Loillltsraii lins«, utriu8gue 8sxus; ita tameu, ut
pi'llskei'lltur uia80ulii>u8 st loemsllas pro moäo
faoultatuiu äotentur; inasouli» vsrn nun sxi8ten-
tibu» foeinsllas in'omuibu« 8u«Lsäaut, 8g,Iva tainen
Hlg^68tllti8 üyssias ^urs Ü8oi, 86U ^nrs oatliioo')".

Diese Allodification der Lehengüter erklärt sich um so
eher, wenn man bedenkt, daß mit dem Untergange des Lehen-
staates als solchen und mit der Unterwerfung unter die pol-
nische Monarchie auch jegliches Interesse an dem durch den
Lehnsherrn gewährten Schutz verloren gehen mußte, ein Um-
stand, der den Adel in seinen schon ohnehin früher offen-
barten Bestrebungen, seine Güter möglichst der Familie zu er-
halten, nur noch bestärkte und ihn mit dazu veranlaßte, durch
Eingehung von Gefammthandverbindungen das Heimfalls-
recht des Lehnsherrn möglichst zu beschränken. Obwohl nun
solchergestalt die Lehngüter ihre bisherige Eigenschaft ver-
loren und ganz die Natur freier Allodien einnahmen, so war
dessenungeachtet das ganze Lehnrecht in diesen Provinzen
noch keineswegs aufgehoben, vielmehr äußerte Letzteres sich
einmal in verschiedenen dem Adel noch obliegenden Ver-
pflichtungen, so z. N, der Leistung von Kriegsdiensten, der
Pflicht, beim Personenwechsel um besondere Bestätigung oder
Specilllkonfirmlltion des Nachfolgers im Gute nachzusuchen,
zweitens aber darin, daß Neubelehnungen sich noch immer

1) Man vergleiche dazu besonders N e u m a n n , G,, B, I I I , Heft IV,
S, 303 ff, und dessen Erb, R. §35, S, 96, T i l l m p e d a c h , S, 14.
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nach lehnrechtlichen Grundsätzen oder nach dem Inhalte der
im besonderen Falle ertheilte« Lehnbriefe richten sollten').

I m Einzelnen galten in diesem Zeitraume folgende
Grundsätze:

1) Nie Disposition über die Lehngüter ward nunmehr
eine vollkommen freie; sie durften nicht nur verkauft, son-
dern auch auf jede andere Weise veräußert, verschenkt,
verpfändet, sowie endlich beliebig testamentarisch vermacht
werden. So durften namentlich auch mehrere Familien mit-
einander Gesammthandverträge über ihre Güter eingehen, wo-
durch das Gesammthandrecht einen ganz besonderen Charakter,
nämlich den der Erbverbrüderungen erhielt.

2) Das Gnlldenrecht wird nunmehr so erklärt, daß
dieses in dem Erbfolgerecht beiderlei Geschlechts nicht nur in
der geraden, sondern auch in der Seitenlinie bestehe. Dabei
sollten jedoch die Söhne, wenn sie mit Töchtern concurrirten,
Letztere regelmäßig ausschließen, dafür jedoch verpflichtet sein,
sie im Verhältniß zum Nachlasse auszusteuern. Waren aber
keine Söhne vorhanden, so erbten allerdings die Töchter den
ganzen Nachlaß. Für den Fall des Aussterbens eines Ge-
schlechts ward das Heimfallsrecht dem Lehnsherrn ausdrücklich
vorbehalten, aber, wie leicht ersichtlich ist, stellte dasselbe sich
lediglich als eine rein theoretische Klausel ohne praktische Be-
deutung dar 2).

Obgleich nun so diese Stamm- oder Geschlechtsgüter,
welche den in Deutschland üblichen gleichnamigen Gütern sehr
ähnlich waren, zumal da die früher übliche Beschränkung der
Erfolge bis aufs fünfte Glied in Fortfall gekommen war, der
Stabilität des adligen Güterbesitzes, sowie der Erhaltung des

1) Man vgl. B u n g e , Liu. u. Esthl. Prw. R. B. II. s 365 S.
283 ff., Cull. Pnv. R. § 238, S. 474, T r a m p e dach S. :4 u. 15.

2) Vgl. Altt. VII. u. X. des Priv. Sig. Aug. v. 156l.
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Familienansehens im Ganzen recht förderlich waren, so mußte
dennoch trotz der durch das Vorlaufs resp. Näherrecht der
nächstberechtigten Erben beschränkten« Freiheit in der Dis-
positionsbefugniß die Möglichkeit einer Zersplitterung des
adligen Grundbesitzes befürchtet werden. Das ein jedes ger-
manische Familienfideikommiß kennzeichnende Merkmal des
Veräußerungsverbotes, welches allein zur wahren Erhaltung
der Güter bei einer Familie dienen kann, fehlte hier also noch.
Der Weg, auf dem das baltische Landrecht zu dieser letzten
Entwickelungsstufe einer gesegneten nnd geordneten, auf den
für jeden Staat wichtigen konservativen Elementen basirenden
Regelung der Grundbesitzverhältnisse gelangte, war im Ganzen
derselbe, wie in Deutschland, nur daß Letzteres unserem Lande
in dieser Entwickelung bedeutend vorangeeilt war,- denn in
Deutschland kamen die eigentlichen Fideikommißstiftungen schon
im 16. Jahrhundert auf, in den Ostseeprovinzen dagegen, wo auch
die Reception des Römischen Rechtes in einem so viel späteren
Zeiträume stattfand, erst am Ende des 17. resp. im 18. Jahr-
hundert, Nichtsdestoweniger wird es sich einerseits behufs
bessern Verständnisses, andererseits einer übersichtlichen Ver-
gleichung der Geschichte unseres Institutes in beiden Ländern
empfehlen, daß wir uns vorerst der Geschichte des Familien-
fideikommisses in Deutschland zuwenden nnd darnach erst von
der Ausbildung der Fideikommisse in den Oftseeprooinzen
handeln.

0. Z a s Ilanri l ienfideikomnnß des deutschen
Krivatrechts.

Tief hinein, bis in die ältesten Zeiten der deutschen
Rechtsgeschichte, erstrecken sich die Wurzeln des auf dem Prin-
zipe der Erhaltung des Grundbesitzes bei der Familie beruhen-
den Institutes der modernen Familienfideikommisse. Grund-
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eigenthum, Familie und Freiheit, dies waren drei Begriffe,
deren inniger Zusammenhang eine besondere Eigenthümlichkeit
des ältesten deutschen Rechts bildete, ein Zusammenhang,
der, obwohl er durch den Untergang der Gauverfassung und
der Verwandlung des Staates in einen Lehenstaat, vollständig
gelockert wurde, trotz der mannigfachen eingreifenden Verän-
derungen, die das deutsche Recht darnach erlitt, seine Wirkung
auf dieser buntbewegten Bahn des geschichtlichen Werdegangs
namentlich darin äußerte, daß die grundbesitzlichen Familien
und Geschlechter die große Bedeutung des Grundbesitzes, sowie
der Erhaltung desselben bei der Familie in ihrem Werthe für
sich und für das Gedeihen des Staates kennen und schätzen
gelernt hatten. Diese von einem gesunden Konservativmus
getragenen Prinzipien der besonderen Hochhaltung, Werth-
schätzung und Bevorzugung des Grundeigenthums seitens des
dabei besonders interessirten Adelstandes pflanzten sich auf die
weiteren Generationen fort und konnten so, auch die heftigsten
Angriffe durch konsequentes Festhalten an der Tradition sieg-
reich überdauernd, ein Rechtsinstitut wie das Familienfidei-
kommiß erzeugen, das feiner ganzen Beschaffenheit nach sich
als die deutlichste Verkörperung der konservativen Gedanken
im Staat darstellt.

Gleichwie das Lehnrecht der späteren Periode als eine
seltsame Verquickung von staats- und privatrechtlichen Grund-
sätzen erscheint, so begegnen wir auch bei dem Grundeigenthum
des ältesten deutschen Rechts ein derartiges Ineinanderfließen
von im Wesentlichen zweien ganz verschiedenen Gebieten des
Rechtes angehörenden Normen, nur daß sich die besondere
Bedeutung des Grundbesitzes für die Familie in dieser ältesten
Zeit gerade aus dem hier hervortretenden Prävaliren eines
öffentlich rechtlichen Elementes erklärt. Der letzte Satz bedarf
einer näheren Erklärung. Nur wer einen Hof besaß, konnte
zu Zeiten der alten Gauverfassung an der Versammlung der
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Volksgemeinde theilnehmen, nur er war also politisch berechtigt.
Aber fähig des Grundeigenthums war auch nur der Freie,
der wiederum, wenn er aus irgend einem Grunde nicht grund-
besitzlich war, auch nicht das Recht hatte, vor der Volksge-
meinde zu erscheinen und daselbst seine Rechte zu wahren.
Wir sehen daher, daß die politische Berechtigung im Wesent-
lichen von zwei Voraussetzungen, nämlich dem Grundeigeuthum
und der Freiheit abhing').

Als sich die deutschen Volksstämme in Deutschland an-
siedelten, geschah nach den Mittheilungen von Schriftstellern
des klassischen Alterthums die Landvertheilung nicht an
einzelne Personen, sondern immer nach Familien und Geschlech-
tern, wodurch eine engere durch die Bande der Blutsver-
wandtschaft geknüpfte Verbindung der Dorfgemeinden herge-
stellt wurde. Und so gehörte auch ein jedes Grundstück nicht
eigentlich einer einzelnen Person, sondern der ganzen Familie.
Jede Familie hatte aber ihr Haupt und dieses Familienhaupt
besaß das Grundstück im Namen der Familie, als Repräsen-
tant derselben. Ebendaher vertrat aber auch das Familien-
Haupt seine Familie auf der Gemeindeversammlung, es übte
die politischen Rechte in ihrem Namen aus, aber ebenso war
es gehalten, die in gleicherweise wie die Letzteren mit dem
Grundbesitze zusammenhängenden politischen Verpflichtungen,
für die von ihm vertretene Familie zu erfüllen lz. B. Kriegs-
dienste). Aber auch die Vertretung in der Volksgemeinde stellt
sich nicht nur als ein durch das Grundeigenthum gegebenes
Recht, fondern ebenso auch als eine in Jenem wurzelnde
Pflicht dar. „So blieb es Pflicht des Mannes, die Frau zu
vertreten, Pflicht des Vaters, seinen Kindern den mangelnden
Schutz zu verschaffen"'). Daraus ersehen wir folglich, daß

1) Man vergleiche Z i m m e r l e , Stammnutssystem 8 2, S. 12 ff.
§ 4, S. 25,

2) g i m m e r l e ß 3, S. 29 ff.
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auch die (politischen) Rechte der F a m i l i e Allem zuvor auf
dem Grundeigenthum beruhten und vermögen damit zugleich
zu erkennen, in wie inniger Verbindung mit einander jene 3
zu Anfang dieses 8 erwähnten Begriffe, „Grundeigenthum,
Familie und Freiheit", stehen. Am deutlichsten trat dieser
Zusammenhang zwischen Familie und Grundeigenthum im
Erbrecht hervor. Nicht dem Familienhaupte allein gehörte
das Grundstück, sondern zugleich der ganzen Familie, durch
deren Ansprüche Jenes in der Disposition über das Grund-
eigenthum beschränkt war. Daher beruhte denn auch das alte
germanische Erbrecht nicht auf dem Willen des Erblassers,
sondern auf den Ansprüchen der Familie. Aus eben demselben
Grunde aber erklärt sich auch die Thatsache, daß dem alten
deutschen Rechte Testamente unbekannt waren: die Ansprüche
der Familiengenossen am Grundvermögen, die schon zu ihren
Lebzeiten existirten, durften ihnen durch letztwillige Verfügun-
gen in keiner Weise verletzt, geschmälert oder gar entzogen
werden, vielmehr trat gleich beim Tode des Vorgängers der
nächste Erbe, ohne daß er eines besonderen Erbschaftsantrittes
bedurfte, («inurtuns sa^iimt vivuin") in sein volles Recht ein,
dessen Voraussetzungen und Bedingungen mithin schon zu
Lebzeiten des Erblassers rechtlich geschützt waren'). Wie aber
dem altdeutschen Recht Testamente fremd waren, so fand dies
auch hinsichtlich der Universalsuccession überhaupt, sowie ins-
besondere auch bei den erst später aufkommenden Erbverträgen
statt. Der einzige Erwerbsgrund war das Gesetz. Bereits
in dem Stamm- oder Erbgut dieser Periode finden wir zwei
Prinzipien, denen wir nachher, freilich im erweiterten Maß-
stabe, beim Familienkommiß wieder begegnen werden, nämlich
erstens dem Prinzipe der durch das Einspruchsrecht des näch-
sten Erben beschränkten V e r ä u ß e r u n g s b e f u g n i ß

1) Zimmerte, §3, S,22ff, v. Salza und Lichten au, § l, S. 1.
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und zweitens des V o r z u g e s der S ö h n e v o r den
Töchtern in der Erbfolge. Durch das Ersten konnte der
nächste Grbe seine Rechte gegen jede Veräußerung des Erb-
gutes seitens seines Vorgängers mittelst Anstellung der aotio
i°«vooatoria, der Klage auf Rückgängigmachung des Geschäfts
und Restituirung des Erbguts schützen. Das zweite Prinzip
beruht auf der dem alten deutschen Rechte seit jeher eigenthüm-
lichen Anschauung, daß, da die Erhaltung resp. Weiterver-
mehrung der Familie vor Allem auf den Männern beruhe,
die Erbgüter, um sie bei e iner Familie von Geschlecht zu
Geschlecht zu erhalten, auch immer nur sich auf die Männer
der in Frage kommenden Familie vererben könnten, sowie
daß nur der Mann den Grund und Boden, in dem die
Familie wurzelte, vertreten könne. Aus der staatsrechtlichen
Bedeutung, die der Grundbesitz in diesem Zeitraum hatte,
lassen sich aber nicht nur die beiden eben erwähnten Prinzipien,
sondern auch insbesondere ein für diese Periode vorzüglich
wichtiger und bedeutungsvoller Umstand erklären, nämlich daß
auf die Mobilien fast gar kein oder ein nur sehr geringer
Werth gelegt wurde. Eine durchgreifende Aenderung dieser
Verhältnisse trat erst mit dem Untergange der alten Gauver-
fafsung und dem Emporkommen des Lehenstaates ein. Die
Strenge des alten Stammgutssystems lockerte sich und zwar
aus dem Grunde, weil die Bedeutung der Liegenschaften und
so auch der Erb- und Stammgüter im Verhältniß gegen die
frühere Zeit beträchtlich gesunken war. Die politische Berech-
tigung der Einzelnen war nicht mehr vom Grundeigenthum
abhängig und es entwickelten sich nun im Lehensstaate die
auf dem Kriegsdienste beruhenden Standesgliederungen; man
unterschied Solche, die eine rittermäßige und Solche, die eine
nicht rittermäßige Lebensweise führten. Und so, wie der ganze
Staat sich in Stände gliederte, so bildeten sich auch für die-
selben besondere Standesrechte (Dienstrecht, Hofrecht:c.) aus.
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Obwohl nun so die mehr oder minder bevorzugte Stellung
der Einzelnen im Staate sich davon abhängig machte, zu
welchem Stande er gehörte, so war doch andererseits damit
die Bedeutung des Grundbesitzes, wenn auch gemindert, doch
nicht geschwunden. Denn das ein jedes Lehnsverhältniß be-
gründende Versprechen der Treue fand ja doch immer seinen
Grund in der Verleihung von Grund und Boden für die zu
leistenden Dienste und der Grundbesitz war die nothwendige
Voraussetzung zur Theilnahme an dem Landtage ^). Aber in
der Folge verschob sich die frühere innige Verbindung zwischen
Freiheit und Grundeigenthum doch derartig, daß während
früher nur der Freie Grundeigenthum haben konnte, jetzt die
Freiheit und Unfreiheit von dem Besitze eines freien oder un-
freien Grundstückes abhing. Der Charakter der Freiheit und
Unfreiheit wurzelte also im Grundstück und äußerte so auf
den Besitzer eine bestimmte Wirkung. Ein weiterer Grund
des Sinkens der Bedeutung des Grund eigenth ums lag in dem
mächtigen Emporblühen der Städte im 12. und 13. Jahr-
hundert, die dadurch, daß sie ihre besonderen Verfassungen
und Stadtrechte hatten, eine ungeheuere Wirkung nicht nur auf
die Kultur- und Wirthschaftsgeschichte, auf die politische und
Verfassungsgeschichte 2), sondern ganz besonders auch auf die
Geschichte des deutschen Privatrechts ausübten. Die zuletzt
genannte Wirkung äußerte sich namentlich darin, daß mit dem
sich immer mehr ausbreitenden Handel und Gewerbe die Be-
deutung der Mobilien in beträchtlichem Umfange stieg. I n
den Städten verlor sich die Bevorzugung der Söhne vor den
Töchtern in der Erbfolge und der nach möglichst ungehinderter
Verkehrsfreiheit strebende Handel bewirkte es, daß das städti-
sche Immobiliarerbgut allmahlig verschwand. Es konnte nicht

1) Vgl, I i m m e r l e , T, 146, § 21.
2) Vgl. F e l i z N a h n , Völkerrechtliche Studien, Verlin 1884,

S, 352.
D°IP. Iui. Tt. Bd. IV, II. 12
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fehlen, daß diese Vorgänge auch auf das L a n d r e c h t einen

tiefeingreifenden Einfluß ausüben mußten. Auch hier konnte

sich das SuccessionZvorzugsrecht der Söhne vor den Töchtern

auf die Dauer nicht halten und in der Folge blieb als einziges

Kennzeichen der alten Stammgüter die Veräußerungsbeschrän-

kung zu Gunsten der nächsten Erben bestehen. Es liegt auf

der Hand, daß bei der immer mehr und mehr Platz greifen-

den Gleichberechtigung beider Geschlechter im Erbrecht, die

Stammgüter des Adels Gefahr liefen, durch Verheirathung

auf andere Familien überzugehen und so der ursprünglichen

Familie ganz entfremdet zu werden. Gegen diese Gefahr suchte

zunächst der (hohe) Adel sich durch Benutzung des ihm zu-

stehenden Rechtes der Autonomie zu schätzen, d. h. er schloß

allenthalben Familienverträge, deren nächster Zweck darin be-

stand, die Stllmmgüter der Familie und folglich dem Mannes-

stllmm zu sichern'). Nur Söhne sollten von nun an in die

jetzt so genannten „ a d l i g e n S t a m m g ü t e r " succediren

dürfen, Töchter dagegen ausgeschlossen werden. Die Ver-

äußerungsbeschränkung aber bestand in einem Revokationsrecht

der Söhne und Retrakt der Agnaten^). Auf diese Weise ist

dann das adlige Stammgut entstanden. Nach dem bisher

Gesagten wird es sich leicht erklären, daß die erwähnten HauZ-

gesetze oder Familienstatuten des hohen Adels zumeist die Form

von Grbverzichten der Töchter haben mußten. Diese Erbver-

zichte waren in der ersten Zeit sehr einfach und bestanden in

dem sich nach den damaligen Begriffen noch von selbst ver-

stehenden formlosen Verzichte der Töchter auf die Erbfolge in

die Stammgüter, bis sich dies in Folge des Gindringens

römischrechtlicher Grundsätze änderte. Denn der letzterwähnte

1) E ichhorn, „Deutsche Staats und Rechtgeschichte" B, III, §428,
S. 256 ff.

2) T r a m p edach, S. 17,
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Umstand mußte bewirken, daß die Töchter sich dessen bewußt
wurden, daß sie eigentlich auf ein ihnen nach Römischem Recht
in gleicher Weise, wie den Söhnen zustehendes Recht verzich-
teten. So wurde auf die Form des Verzichtes immer mehr
Gewicht gelegt, sie wurde immer verwickelter. Außerdem aber
bildete sich auf diese Weise ein eigenes Erbrecht der Töchter,
gleichsam als Entschädigung für das ihnen entzogene Erbfolge-
recht in den Stllmmgütern aus'). Ebenso, wie der hohe Adel
durch Autonomie, suchte der niedere Adel, dem solche nicht
zustand, durch Territorialgesetze und Gewohnheit') nach ganz
gleichen Grundsätzen die Macht und das Ansehen feiner Fa-
milien durch Erhaltung der Güter bei denselben zu fördern.
Wie aber der Adel einerseits in diesen feinen Bemühungen
durch das beim Lehnssystem geltende ausschließliche Succeffions-
recht des Mannesstammes unterstützt wurde, so mußte doch
andererseits die bereits betonte steigende Bedeutung der Mo-
bilien dem adligen Güterbesitz nicht wenig gefährlich werden.
Dazu kam, das mit dem Emporkommen der Landeshoheit und
mit der sich daran schließenden Besetzung der Gerichte in den
einzelnen Ländern durch den Landesherren, das frühere Recht
der Theilnahme am Volksgerichte oder Echteding, welches, wie
gezeigt worden ist, den Zusammenhang zwischen dem Grund-
eigenthum und der politischen Berechtigung der Einzelnen ver-
mittelte, nothwendig untergehen mußte. So ungefähr lagen
die Verhältnisse im 14. Jahrhundert. Da wurde im 15. Jahr-
hundert durch eine der großartigsten und folgenreichsten That-
fachen in dem Entwickelungsgänge der deutschen Rechtsge-
schichte überhaupt, nämlich der Reception des R ö m i s c h e n
R e c h t s , der seiner Bedeutung nach schon ohnehin gesunkene

3) v. Sa l za und L ich tenau, § 5, S, 8.
4) Das Gewohnheitsrecht lieh der niedere Adel sich zudem noch ge-

wöhnlich bestätigen. Vgl. Trampedach, S. 18.
12*
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Güterbesitz des Adels in seinen Grundlagen erschüttert. Das
allenthalben eindringende Römische Recht richtete seine Angriffe
besonders gegen die zwei vom Adel behufs Erhaltung der
Güter bei der Familie mit Konsequenz festgehaltenen Prinzipien
der V e r ä u ß e r u n g s b e s c h r ä n k u n g sowie der B e v o r -
zugung der S ö h n e v o r den Töchtern in der Immo-
biliarerbfolge; mithin mußte sich die Wirkung der Annahme des
fremden Rechtes insonderheit in dem Sachen- und Erbrechte
äußern. I n dem Sachenrechte waren es die unbe-
schränkte D i s p o s i t i o n s b e f u g n i ß des ä o m i u u »
über sein Eigethum, die ihm sogar das Recht, seine Sache zu
vernichten, zugestand, sowie die gegen jeden dritten Besitzer
mögliche r e i v i u ä i « a t i o , welche die besonderen Eigen-
thümlichkeiten des Römischen Rechts bildeten, denen
im deutschen Rechte die V e r ä u ß e r u n g s b e s c h r a n -
kung der Erb- und Stammgüter sowie die den freien Verkehr
fördernde Regel: „ H a n d muß H a n d weh ren " feindlich
gegenüberstanden. I m Erbrechte war der Gegensatz zwi-
schen dem deutschen und Römischen Rechte durch die dem
Ersteren eigenthümliche Bevorzugung der Männer vor den
Frauen bei der Immobiliarsuccession und durch die von Letz-
terem befolgte vollständig gleiche Berufung beider Geschlechter
gegeben'). Der größtentheils sich mit Handel und Gewerbe
beschäftigende Bürgerstand seinerseits sah und fand in dem
Römischen Rechte ein wirksames Mittel, auch die Immobilien
der ihnen früher anhaftenden Veräußerungsbeschränkung im
Interesse der Verkehrsfreiheit möglichst zu entkleiden, ein Be-
streben, das sich nunmehr auch gegenüber den Landgütern des
Adels geltend zu machen anfing und durch die auf italieni-
schen Universitäten im Römischen Recht gebildeten Doktore

1) Vgl, T r a m f t e d a c h , S, 19, v. S a l z a und L i c h t e n a u , §4,
S. 6 und 7, Z i m m e r t e , H 22, S. 159 und ß 3«, S, 245 ff.
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kräftig unterstützt wurde. Aber in dem Maße, im welchem
der Adel sich in seinem Grundbesitz, dem er hauptsächlich Macht
und Ansehn verdankte, durch die eben geschilderte Receptton
des Römischen Rechts gefährdet sah, war er gleichzeitig darauf
bedacht, die Interessen seines Standes nach dieser Richtung
hin durch andere dem Gebiete des Privatrechts entnommene
Schutzmittel, als die er f r ü h e r gebraucht hatte, zu wahren.
Dies erreichte er dadurch, daß er die dem früheren adligen
Stllmmgute anhaftende nur beschränkte V e r ä u ß e -
r u n g s b e f u g n i ß in das strenge P r i n c i p des abso-
l u t e n V e r ä , u ß e r u n g s v e r b o t e s umwandelte. Durch
diese wesentliche M o d i f i k a t i o n des adl igen Stamm-
gutes war dann das moderne und e igent l iche F a -
m i l i e n f i d e i k o m m i ß , eine der vielen Eigenthümlichkeiten
des deutschen Privatrechts, entstanden. Von besonderer Wich»
tigkeil war es aber ferner, daß die neuen Familienfideikom-
misse nicht, wie die frühern Stammgüter des hohen oder
niedern Adels durch Herkommen, Familienstatuten, Hausge-
fetze und endlich durch das Gefetz, sondern n u r durch aus -
drückliche e inse i t i ge A n o r d n u n g e n resp. E r b -
v e r t r a g e oder durch l e t z t w i l l i g e V e r f ü g u n g e n
entstehen konnten'). Die Geschichte des Familienfideikommisses
in Deutfchlllnd bietet die merkwürdige und interessante Er-
scheinung dar, daß gerade die dem deutschen Rechte im All»
gemeinen und dem Familienfideikommiß im Besondern feind-
lichen Elemente des Römischens Rechts durch ihre energischen
und schließlich folgereichen Angriffe auf ein noch im Ent-
stehen begriffenes Rechtsinstitut, die Ausbildung des Letzteren,
anstatt es zu vernichten, im Gegentheil nur noch beschleunig-
ten: das Römische Recht selbst war es zuletzt, das hier trotz
der Bereitwilligkeit, mit der es in vielen ande rn Bezieh-

1) Vgl. Trampedach, 2. 2l.
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hungen aufgenommeu wurde, das eigentliche Kennzeichen der
Familienfideikommisse, nämlich die Unveräußerlichkeit im weite-
sten Sinne des Wortes und damit auch das Institut selbst
dadurch geschaffen hatte, daß es das Letztere durch feine An-
griffe dazu veranlaßte, aus den ihm innewohnenden aus dem
deutschen Rechte herrührenden Eigenthümlichkeiten, wie der
Veräußerungsbeschränkung und des Successionsvorzuges der
Männer, die letzte Konsequenz zu ziehen. Solche Fideikom-
misse entstanden am Ende des 15. und Anfang des 16. Jahr-
hunderts ') und zeichneten sich außer den schon erwähnten
Eigenthümlichkeiten noch ganz besonders dadurch aus, datz die
Frauen hinsichtlich des S u c c e f s i o n s r e c h t s nicht nur
den Männern nachstanden, sondern von demse lben ü b e r -
h a u p t ganz ausgesch lossen waren. Da geschah es,
daß sich die Theorie dieser neuen Rechtserfcheinung, die sie
nicht mehr aus dem Wege zu schaffen vermochte, bemächtigte-
Die Juristen des 15. und 16. Jahrhunderts suchten in ihrer
blinden Voreingenommenheit für das Römische Recht Letzteres
aus Alles und Jedes anzuwenden und zwängten so, ohne eine
Spur von Verständniß für historische Entwickelung, das auf
rein deutschrechtlichem Boden entsprossene Institut der Fa-
milienfideikommisse in die Form der von diesen so grundver-
schiedenen Fideikommisse des Römischen Rechts'). Das bei
dem Römischrechtlichen Familienfideikommiß (ücleioonnuissuin
familiae) bestehende, auf einer letztwilligen Verfügung be-
ruhende Veräußerungsverbot mit feinen Folgen mußte der
Doktrin hier zu dem Ausgangspunkt dienen, von dem aus

1) Man vergl. die bei v. S a l z a und L i c h t e n au in den Bei-
lagen «üb Nr. I, S. 244 ff. angeführte und bei T r a m p e d a c h S, 24
abgedruckte Stiftungsurkunde des Bischofs Jacob von Salza an dem Nurg-
lehen Polckenhllyn vom I . 1532.

2) E i c h h o r n . Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte B. IV, § 54N,
S. 358 U. § 571, S, 520 U. 521,
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das Fideikommiß des deutschen und das des Römischen Rechts
mit einander in Verbinndung gebracht wurden. Aber auch
hier hatten diese Bemühungen der in den Ideen des Römi-
schen Rechts befangenen Juristen, Römischrechtliche Grundsätze
auf ein deutschrechtliches Iustitut anzuwenden, gerade den
entgegengesetzten Erfolg. Denn anstatt nun wirklich romanisirt
zu werden, schied sich das deutsche Familienfideikommiß mit
allen seinen Eigenthümlichkeiten immer schärfer von dem Römisch-
rechtlichen Institut. Mußte es doch dem Adel selbst daran
liegen, gerade hier der Anwendung des Römischen Rechts ganz
besonders entgegenzuarbeiten, wo zwischen zwei von einander
sonst verschiedenen Elementen schon gewisse Anknüpfungspunkte
gefunden waren. Trotz alledem konnte es aber nicht fehlen,
daß in der juristischen Litteratur des 15. und 16. Jahrhunderts
in Folge einer solchen Vermischung Römisch-rechtlicher mit
deutschrechtlichen Grundsätzen eine heillose Verwirrung der Be-
griffe und in Folge dessen auch der einzelnen anzuwendenden
Grundsätze entstand. So wurde von Manchen, wie z. B. von
B e t s i u s auf Grund der Nov. 159 von Iustinian sogar die
Behauptung aufgestellt, daß ein Familienfideikommiß sich nicht
weiter, als auf 4 Generationen erstrecken dürfe, was aber von
den meisten andern Gelehrten nicht anerkannt wurde. Der
Erste, welcher es unternahm und zwar mit Erfolg unternahm,
eine genaue Scheidung zwischen dem Römischen und deutschen
Familienfideikommiß herzustellen, oder doch wenigstens Letzteres
als eine besondere, aus dem deutschen Rechte sich herschreibende
Erscheinung hervorzuheben, war ein dem 17. Jahrhundert un-
gehöriger Jurist, P h i l i v p K n i v s c h i l d t , dessen Werk unter
dem Titel ,,äo Meiooiumissig tumiliaruin nodiliuw" im
I . 1654 erschien und für die ganze folgende Ie i t bahnbrechend
wurde. Freilich leidet auch noch dies Werk nicht fetten an
Verwechselungen mit dem Römischen Rechte, allein die Be-
handlung des Ganzen läßt doch erkennen, daß die dem deut-
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schen Familienfideikommiß eigenthümlichen Prinzipien, wie der
8U«oL88io 6X z)Äoto et provic^slltia ru^orum, der vollständi-
gen Unueräußerlichkeit und des Verbleibens desselben bei der
Familie bis zum Ausgange des Geschlechtes, sowie endlich
der Ausschließung der Frauen von der Succession mit rich-
tigem Blicke erfaßt worden sind'). Als einziger Ueberrest der
erwähnten Bestrebuugen der Doktrin ist nur die Bezeichnung
„Familienfideikommiß", geblieben, die aber erst von Knivschildt
an in Gebrauch kam. Einen neuen und schlagenden Beweis
für die Unhaltbarkeit der von manchen Juristen vertretenen
Ansicht, als ob die Doktrin rechtserzeugend zu wirken im
Stande wäre, bietet die Geschichte der Familienfideikommisse
in Teutschland dar. Denn so wie die Theroie niemals das
Recht selbst hervorbringen, sondern höchstens das schon Vor-
handene erklären, in seinem Zusammenhange mit den übrigen
Theilen des Rechts darstellen, ordnen, sichten und systematisch
behandeln kann, so haben wir auch in der ganzen Entwicke-
lungsgeschichte der Familienfideikommisse in Deutschland ein
Beispiel dafür, wie es nicht die Wissenschaf t , sondern
die verschiedensten geschichtlichen Thatsachen und in letzter
Linie eben die R e c e p t i o n des Römischen Rechts es
waren, durch deren Z u s a m m e n w i r k e n die deutsch-
rechtlichen F a m i l i e n f i d e i k o m m i s s e entstanden sind.
Es ist daher nicht richtig, wenn Z i m m e r 1e, S, 2??, § 36
behauptet, daß das Familienfideikommiß als eine Bildung
der Doktrin zu betrachten sei °). Die Definition des Begriffes
„Familienfideikommiß", von der übrigens noch im § 3 dieser
Abhandlung die Rede sein soll, wird uns von Gerbe r im
§ 84 seines deutschen Privatrechts in sehr treffender Weise

1) Vgl. dazu I i m m e r l e § 36, S. 283 ff. u. T r a m f t e d a c h ,
S. 27 ff.

2) Tillmpedllch, S. 31.
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gegeben. Es heißt dort nämlich auf S. 205: „Die Bestim-
mung, daß ein Gut unveräußerlich auf alle Gefchlechtsfolger
des Constituenten oder eines dritten bis zum Ausgang des
Stammes und Namens zur Erhaltung des Familienglanzes
übergehen falle, begründet ein Familienfideikommiß," Vom
Lehen unterscheidet sich das Familienfideikommiß einfach
dadurch, daß Ersteres auf einer eigenthümlichen Vermischung
staats- und privatrechtlicher Grundsätze beruht, während Letz-
teres sich als ein rein privatrechtliches Institut darstellt.
Worin der wesentliche Unterschied zwischen S t a m m g u t und
Familienfideikommiß besteht, wird im § 13 unserer Arbeit
gezeigt werden.

v. Z e r f a l l des A iv länö ischen Ordensstantes i n
seine GH eile.

a) L i v - und Es th land u n t e r f r emde r Herrschaf t .
Es ist schon früher bemerkt worden, daß durch die

Unterwerfungsverträge mit dem Könige Sigismund von Polen
die Lehnsgüter so gut, wie allodificirt waren. Allein wie
einerseits das ganze Lehnrecht dadurch noch keineswegs auf-
gehoben wurde, sondern in mehrfacher Beziehung bestehen
blieb, so blieb andererseits hinsichtlich der E r b - u. S t a m m -
gü te r Alles beim Alten. Nach wie vor war nämlich die
Veräußerung der Letzteren nicht verboten, sondern nur be-
schränkt. Nur mit Konsens der nächsten Erben durften solche
Erbgüter veräußert oder verpfändet werden; war eine solche
Zustimmung nicht erfolgt, fo konnten die Erben mittelst Aus-
übung des ihnen zustehenden Vorlaufs oder Näherrechts das
veräußerte Gut wieder an sich bringen'). I n der Existenz

1, Vgl. T r a m p e d a c h , S, 37, S a l z a und L i c h t e n a u , § 20>
S. 35, ff,

2) Vgl. Gesch. des Prov, Priv. Rs, S. 150.
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der, weit m e h r , als in C u r l a n d , in Liv- u. Esthland ge-
bräuchlichen Erbgüter ist auch wahrscheinlich mit ein Grund
zu suchen, weshalb die Fideikommisse in Liv- und Esthland
weit weniger, als in Curland Eingang fanden: durch das
Prinzip der Erbgüter glaubte der Adel die Erhaltung des
Grundbesitzes bei seinen Familien wenigstens gewissermaßen
für gesichert zu halten.

Durch die erwähnte Allodification der Lehnsgüter ward
freilich der Möglichkeit, Fideikommisse zu stiften, eine breite
Basis gegeben, ja, es fanden selbst Neubelehnungen mit Aus-
dehnung auf die männliche Nachkommenschaft oder sogar ver-
bunden mit dem vollkommenen Allodialrechte statt. Wenn
jedoch der Liv- und Esthländische Adel im 16. und auch wohl
im folgenden Jahrhundert noch keine Fideikommisse stiftete,
sondern erst im 18, Jahrhundert, unter der Russischen Herr-
schaft dazu schritt'), so läßt sich dieser Umstand daraus er-
klären, daß die Reception des Römischen Rechts, die sich hier
im 17. Jahrhundert abspielte, nicht in so bedeutendem Um-
fange, wie in Curlllnd, stattfand, weshalb denn der Adel
die Stabilität seines Grundbesitzes wenigstens nicht in dem
Maße, wie in Curland, gefährdet sah; durch das von allen
historischen Umwälzungen intakt gelassene Erbgut hielt er sich
in dieser Hinsicht für theilweise und zeitweilig geschützt.

Aber in der Folge brachte das Römische Recht doch
folgende nicht unbedeutende Veränderungen auf dem Gebiete
namentlich des Erbrechts hervor:

Die früher übliche Linealgradualordnung verlor sich in
die Römisch-Iustinianeische Erbfolgeordnung und nur in Esth-
land erhielt sich als einziger Ueberrest des ehemaligen Pa-
rentelsnstems die Bestimmung, daß Seitenverwandte durch

1) Vgl, über die ersten Stiftungen Trampedach, S. 48,
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Ascendentm ausgeschlossen sein sollten'). Nach Römischem
Recht erhielten die Männer ein gleiches Erbrecht mit den
Frauen. Dieser Grundsatz wurde im Liv- und Esthländischen
Recht nur dadurch modificirt, daß sich diese Gleichstellung
beider Geschlechter hinsichtlich der Erbfolge nicht auf die Land-
güter bezog. An diesen nämlich erhielten Töchter nur einen
halben Sohnestheil, während die Söhne das Vorrecht des
Naturalbesitzes der Güter hatten. Immerhin aber hatte das
weibliche Geschlecht doch auch hier ein wirkliches Erbrecht
und in Beziehung auf die sogenannte fahrende Habe fand
fogar eine vollständige Gleichstellung mit den Männern statt.
Obgleich nun, wie gesagt, das Römische Recht in Liv- und
Esthland nicht in dem Maße, wie in Curland, recipirt wurde
und die Gefahr für die Erhaltung des adligen Güterbesitzes
daher auch eine geringere war, so war dennoch die Besorgniß
des Adels, daß die Güter seinen Familien entfremdet werden
möchten, nach verschiedenen Seiten hin nicht ungegründet.
Denn schon die Thatsache, daß es dem Römischen Recht ge-
lungen war, sich in einigen Theilen des Liv- und Esthland.
Priv. Rs festzusetzen, war besorgnißerregend. Wie leicht
konnte auch die Aufnahme des Römischen Rechts, das auch bei
uns von den auf den deutschen Universitäten studirten Ju -
risten gepflegt wurde, noch in viel größerem Umfange er-
folgen! Wie leicht konnte nicht das im Prinzip schon er-
schütterte Vorzugsrecht des männlichen vor dem weiblichen

1) I n B, I I I , t i t , 9, »rt, 1 des Esthl, Ritt, und Land R, heiht es
nämlich: Hat einer, der ohne Testament verstorben, in ab- und nieder-
steigender Linie leine Erbeil verlassen, so gehet das Erbe aufwärts in der
rechten Linea, auf Maaß und Weise, wie folget". Art, 2 laute!: „Gleichwie
der Vater und Mutter ihre Güter auf die Kinder erbet, also erben und
verfallen die Kinder, welche ohne Erben in absteigender Linie verstorben,
alle ihren Nachlaß auf ihren überlebenden Vater und Mutter, vor Groß-
vater, Brüdern, Schwestern, voller und halber Geburt, und allen andern,
in aussteigenden und Seitenlinien".
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Geschlechte durch eine der Justinianischen Erbfolgeordnung
gemäße vollständige Gleichstellung gänzlich vernichtet werden!
Lag doch auch die Gefahr nahe, daß durch die jetzt leicht
mögliche Schmälerung des Familienvermögens die Familien-
güter durch Verheirathung, Vererbung und Konkurs in fremde
Hände übergehen konnten, eine Gefahr, vor der das Näher-
recht des nächsten Erben, wie auf der Hand liegt, einen nur
unzulänglichen Schutz darbot. Die mit der Reception des
Römischen Rechts immer häufiger werdenden Testamente
trugen, unterstützt durch den Umstand, daß die Errichtung der
Letztern durch die Allodification der Lehen sehr erleichtert
wurde, gleichfalls das Ihrige dazu bei, die Beweglichkeit des
Güterbesitzes in einer für den Adel bedenklichen Weise zu
erhöhen'). So kam es, daß der Adel auch hier sich nach
einem wirksamern Schutzmittel umzusehn genöthigt wurde,
um die Erhaltung der Güter bei der Familie zu sichern.
Die deutschen Familienfideikommisse erschienen ihm in dieser
Hinsicht besonders geeignet. Wenn aber im Verlaufe des
17. Jahrhunderts in Liv- und Esthland noch gar keine Fidei-
kommisse gestiftet wurden, so mag Solches den G r u n d
haben, daß die Zeit der Polnischen und Schwedischen Herr-
schaft in den beiden Provinzen eine viel zu stürmische und
bewegte war, als daß der Adel Muße zu derartigen die
Möglichkeit einer ruhigen Ueberlegung voraussetzenden Privat-
stistungen hätte finden können'). Als daher im Jahre 1686
am 3. Ju l i die Fideikommisse durch ein besonderes von der
Schwedischen Regierung erlassenes Gesetz, die sog. Testa-
mentsst l ldg l l ' ) (§5) eingeführt wurden, dachte thatsächlich

I) Vgl. T r a m p edach, S. 4,, B u n g e , Liv- u. E M . Priv, R.
B. I I , § 367, S. 290.

2> T r l l m p e d l l c h , S. 47.
3) Auf Erbgüter erstreckte sich die Testamentsstadga nicht, wie aus

§ 1, P, 2 derselben hervorgeht: „Lieget unsern Gerichten, sowohl hierinnen
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noch Niemand daran, von diesem nunmehr gesetzlich aner-

kannten Rechte Gebrauch zu machen; denn gerade um diese

Zeit wurden Liv- und Esthland von jener berüchtigten Güter-

reduktion heimgesucht. Die Schwedische I^stHmsntsstaäAa

basirte größtentheils auf einheimischem Rechte: die Prüfung

der von den obersten Liv- und Esthländischen Gerichtsinstitu-

tionen der Schwedischen Regierung nach Stockholm einge-

sandten Vorschläge und Projekte mag längere Zeit in An-

spruch genommen haben, während welcher die Güterreduktion

vorbereitet und durchgeführt wurde. Schon früher wurde

von der Schwedischen Regierung eine Ausdehnung des im

Jahre 1604 zu Stande gekommenen Reichstagsbeschlusses zu

Nor lMpinA auch auf Liv- nnd Esthland angeordnet, wornach

Kronsgüter von den Schwedischen Regenten auch in diesem

Lande nur unter der Bedingung gültig verschenkt werden

durften, daß wenn der Beschenkte ohne Hinterlassung männ-

licher Descendenten sterbe, das Gut wiederum an die Krone

als offenes Lehen zurückfallen sollte. Auf die Töchter sollten

solche Güter nicht übergehen. Letztere erhielten nur einen

Brautschatz aus dem Gute und außerdem das Privilegium,

Jenes, wenn sie sich nach dem Sinne des Königs vermählten,

auf ihren Ehemann und dessen Descendenz zu übertragen.

Behauptete Verletzungen des erwähnten Reichstagsbeschlusses,

als in andern gewissen Fällen ob, einen genügsamen Unterschied zu machen
zwischen Land- und Stadtrechten, weilen selbige auf ungleichem Grunde
und Abschenstehen, Nach dem Landrechte am 9. Capitel von liegenden
Gründen, wie auch dem 14. Capitel von der Kirchen ist zulässig, an wen
man will zu testamenliren eigenen oder fremden Kindern, oder andern
Erben mehr oder weniger und einem vor dem andern alle wohlgewonnene
Gründe und bewegliche Güter ohne Unterscheid, ob sie geeibet oder erworben
worden sind, welches nach altem Brauch und Gewohnheit, gleich gehalten
wird, dagegen aber wird verboten ohne rechtmäßige Ursache der Vxbsreäi-
rul l^ zu testiren und disponiren über praeäm avit» (Erb-Güter>, nach
wem selbige auch möchten eibsällig sein".
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die auch in der That nicht nur von Seiten der mit solchen
Kronsgütern Beschenkten, fondern vielleicht auch der Schwedi-
schen Herrscher selbst vorgekommen fein mögen, veranlaßte die
Regierung durch einen Reichtstagsschluß vom 22. November
1680 fast zwei Drittel Livlands zum Besten der Krone ein-
zuziehen, ein Beschluß, dessen Wirksamkeit ungerechter Weise
auch auf die Verleihungen der polnischen Zeit sich erstrecken
sollte. Nur diejenigen Güter, welche bis zu 1500 Rhtlr.
Schwedisch jährliche Erträge aufzuweisen hatten, wurden den
Besitzern mit der Verpflichtung zurückgegeben, zwei Drittel
der Einkünfte als Iahresarrende an die Krone zu entrichten,
andererseits aber auch mit dem Rechte der Vererbung auf die
fernere Nachkommenschaft'). M i t schonungsloser Härte wurden
so die nichtigsten Vorwände benutzt, um den durch die langen
Kriege zerrütteten Schwedischen Finanzen wieder aufzuhelfen °).
Die ersten Fideikommisse wurden in Liv- und Esthland erst
im 18. Jahrhundert gegründet, nachdem sich diese beiden
Länder schon — im Jahre 1710 — dem Russischen Scepter unter-
worfen hatten und das Römische Recht Hierselbst schon festere
Wurzel geschlagen hatte'). Merkwürdig ist übrigens, daß
die Gesllmmthandverbindungen in Liv- und auch in Esthland
in dieser Periode vollständig verschwunden sind, denn der
Adel hatte sich ja bei Unterwerfung unter die polnische Ober-
hoheit das Recht, Gesllmmthandverbindungen einzugehen, aus-
drücklich bestätigen lassen, H u p e l giebt dafür in der bei

1) Ueber diese sog, „Reduktion" vgl. besonders Samson v. Himmel-
stjernll, NxourF B,, S. 479—485,

2) Ueber diese unter dem Namen „Tertialgüter" bekannte neue Art
von Lehnsgütern vgl, man: Bunge. Liv- u. Esthl, Nriv. R. N, I I , § 365,
S. 248 ff,, Geschicht l iche U e b e r s i c h t der G r u n d l a g e n der
E n t w i c k e l u n g M g . Th„ I, 2, Periode, Cap, I,
S, 60 ff., B u n g e , Einleitnng in die Liv-, Esth- und Curländ, Rechts-
geschichte. § 25, S, 51. Gesch. des Prov, Priv. Rs. S, 151 ff.

3) Vgl. darüber besonders Trampedach S. 48 ff.
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Tramvedach S. 43 abgedruckten Stelle") als Grund den
Mangel jeglichen Korpsgeistes unter dem Livländischen Adel
an: die einzelnen Familien handelten ganz für sich allein und
zunächst nur in ihrem eigenen Interesse. Das aber, worauf
sich das ganze Interesse des Adels koncentrirte, nämlich die
Erhaltung der Familiengüter, glaubte man durch das Erb-
gut genügend geschützt.

N. Ontwickektng der MatnMensideikoinnnsse i n
K u r l a n d .

Die durch das Sigismundische Privilegium vom I . 1561
gegebene freie Dispositionsbefugniß des Adels über die bis-
herigen Lehngüter wurde in Curland von dessen erstem
Herzoge Gotthard Kettler, der zugleich letzter Ordensmeister
des nunmehr zusammengebrochenen Ordensstaates war, sehr
bald bestätigt. I m Jahre 1570 berief Kettler alle geistlichen
und weltlichen Stände des Fürstenthums Curland und Sem-
galten, die Räthe, Ritterschaft, Städte und Mannschaften zu
einem allgemeinen Landtage, dessen Resultate in demselben
Jahre am 25. Juni auf einem besonderen Diplom ftxirt wur-
den^). I n diesem Allodiftcationsdivlome wurde dem Cur-
ländischen Adel gestattet, je nach Belieben über seine Land-
güter zu verfügen, Gesammthandverträge abzuschließen und
dieselben auch auf das weibliche Geschlecht, die Spillseite, zu
vererben. Wichtig ist hier insbesondere der Artikel V I des
erwähnten Gotthardischen Privilegii, in welchem es folgender-
maßen heißt: „Ob es wohl bey der Vorfahren Zeiten in die-
sem Fürstenthum besage der Lehnrechte mit den Land-Gütern
gehalten worden, so ist doch jegliches von der Königl. Maje-

1) Nordische Miscellcmeen, Stück 22 u, 23.
2) Vgl. Z i e g e n h o r n , z 92, S, 40 u. 41.
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stät höchstgedacht, sowohl aus Begnadigung und I u l aß von

uns solches aufgehoben und der Ritterschaft als denjenigen,

so mit in gleicher Dienst und Freyheit sitzen, die Freyheit der

Gnaden mildiglich gegeben und mitgetheilet, daß ein jeder

Lehnträger, der nicht Leibes-Erben hat, mit denselben möge

disponiren, seines Gefallens zu versetzen, zu verpfänden, zu

alieniren, zu verkauffen, zu vergeben, im Testament zu ver-

schreiben, und, wo solches beym Leben nicht geschehe, daß nicht

weniger das nächste Geblüt, Männliches und Weiblichen Ge-

schlechtes ad iutestllto solte fuccediren und Erbfähig seyn.

Jedoch, daß in alle Wege in gleichem Grade der Blutoer-

wandniß die Schwerd-Seite zu den liegenden Gründen und

Gütern den Vorzug habe, und die Spiel-Seite nach Billigkeit

mit Gelde Ablege, und daßelbe darum, damit die Geschlechter

bey Würden und guter Haabfelig bleiben und erhalten werden

mögen. Wenn aber in einem Grbfall die Spiel-Seite eines

oder mehr Grads näher ist, so geneust dieselbe diese Begna-

digung an den Gütern vor den Agnaten der Schwerd-Seite

in weiterm Grad, die Geschlechte aber, so die sammende Hand,

und dieselbige gehörige Güter haben, oder kräftiglich unter sich

bewilligen würden, welche Verwilligung ihnen frey nnd unge-

hindert seyn solle, können oder mögen ohne Consens der Ag-

naten obgeregtermaaßen mit den Gütern nicht gebahren; son-

dern sollen es mit der Succession und Verordnung halten,

wie sammende Hand- Güter-Recht und Gewohnheit ist. Bei

obgemeldeten Privilegien der Grad und sammende Hand,

wollen W i r hinführo einen Verdrungenen schützen und hand-

haben. Was W i r aber an neuen Lehnen Zeit Unserer Re-

gierung nach dem Privilegio, damit die Königliche Majestät

zu Polen, die Ritterschaft dieser Lande iusgemein, da W i r

uns sämtlich der Königlichen Majestät subjiciret, begnadiget,

vergeben, oder nachmahlen. Unserer Gelegenheit nach verlehnen

möchten, daran hat der Lehnträger nicht weiteres zu genießen.
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oder sich zu erfreuen, als was feine Investitur, Verlehnung
und Handfeste in sich begreift und ausweifet. Was die Wohl-
gewonnene, oder erworbene Güter anlangt, mit denenfelben
ist nach gemeinen Rechten ein jeder befugt zu thun und zu
laßen feines Gefallens." Uebrigens wurden auch durch diefes
Privilegium die Lehen als folche noch keineswegs aufgehoben,
denn, wir aus dem Schlüsse des citirten Art. V I . besagten
Privileg« deutlich hervorgeht, follte es hinsichtlich der in Zu-
kunft von den Herzögen zu verleihenden und feit 1561 ver-
liehenen Lehnsgüter ganz nach dem Inhalte des in oasu er-
theilten Lehnsbriefes, gehalten werden'). Man muß mithin
annehmen, daß, wo die Bestimmungen des Lehnsbriefes desicir-
ten, die Grundsätze des Lehnrechts zur Anwendung kamen.
Obwohl nun solchergestalt die Allodification der Lehen für
Curland recht unzweideutig ausgesprochen war, so wurde doch
in der Folge, wohl um der größeren Sicherheit willen, bei
jedem neuen Uebergange eines Gesammthandgutes oder bei
Errichtung von Gesammthandverbindungen um die herzogliche
Bestätigung nachgesucht, ja K e t t l e r hatte sogar im Art. X U
feines ?rivi1exii ausdrücklich die Ableistung eines besonderen
Huldigungseides bei jeder Besitzveränderung, einerlei, um
welcherlei Güter es sich handelte, angeordnet ^), eine Vorschrift,
durch welche nicht nur die Allodificirung der Landgüter des

1) Vgl, Neuml lnn in den E. B. III, Heft IV, S. 331, und in
E, R, 8. 3b, S. 97, Bunge , Cuil. Piiv. R. § 238, S, 474, T ramp e -
dach, S. 54,

2) A l l , X I I . „Und wollen Uns wiederum zu Unserer ehrbahren
Landschaft, Kraft eines geschwornen Eydes, den ein jeder, nach Eiutretung
in seinen Guth, bey Poen der Confiscation, daßelbe in Jahr und Tag zu
thun und zu leisten, soll schuldig und verpflichtet seyn. Jedoch welche aus
guten Ursachen außerhalb Landes seyn, und ihre Unmündige Jahre nicht
überlebet haben derenselben gewesene Vormünder oder andere Bluts-Ver-
wandten, sollen bis auf ihre Wiederkunft, sie in ihren Lehn bey der Herr-
schaft verwahren, unzweifelich verschen, aus unterthänigem Gehorsam,"

2°ip. Iui . T». Bd. VI, I. 13
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Curländischen Adels in ihrer Wirksamkeit erheblich abge-
schwächt wurde, sondern auch Streitigkeiten zwischen dem Her-
zoge Wilhelm K e t t l e r und dem Adel, der in einer solchen
Recognition seines Besitztitels eine Schmälerung seiner Rechte
sah, hervorgerufen wurden. Als nun der Sohn des Gerhard
von N o l d e sich gleichfalls weigerte, den Huldigungseid,
wenigstens in der vorgeschriebenen Form, dem Herzoge Fried-
rich zu leisten, sprach ihn der Herzog seines Gutes verlustig
und ließ ihn, nachdem er aus Polen, woselbst er beim Polni-
schen Könige Schutz und Restitution erlangt hatte, zurückge-
kehrt war, in Mitau ermorden^). Die zur Schlichtung der
Streitigkeiten zwischen Adel und Herzögen im I . 161? nach
Curland gesandte Königlich Polnische Kommission hob indessen
das Erforderniß der herzoglichen Bestätigung auf. Wie aus
dem Schlüsse des Art. V I hervorgeht, wurde die Dispositions-
befugniß über die wohlgewonnenen und erworbenen Güter
vollständig freigegeben, während hinsichtlich der Gnaden- und
Gesllmmthllndgüter, sowie der feit 1561 neu verliehenen und
in Zukunft zu verleihenden Lehnsgüter Alles beim Alten bleiben
sollte. Indeß ist die Auffassung der erwähnten Stelle des
Art. V I keineswegs eine unbestrittene. So wird beispielsweise
von N e u m a n n in den G, Heft IV , B. I I I , S. 331 die
Ansicht geltend gemacht, daß die Textstelle nicht von einer
unbeschränkten Disvositionsbefugniß über wohlerworbene Güter
im Gegensatze zu ererbten, sondern lediglich davon handele,
daß in Beziehung auf die wohlerworbenen Güter ganz die
Grundsätze des gemeinen Rechts (d. h, des deutschen Privat-
rechts) zur Anwendung kommen sollten, wogegen hinsichtlich
der seit 1561 errichteten und zu errichtenden Lehen, Lehnrecht
resp, Lehnbrief maßgebend sein sollten. Dagegen muß aber
bemerkt werden, daß:

I) N e u m a n n , E. R, § 35, S. 99 ff.
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1) die wohlgewonnenen und erworbenen Güter in unse-
rer Stelle zwar nicht den ererbten oder angestammten Gütern
gegenübergestellt werden, von denen es zunächst zweifelhaft
erscheinen dürfte, ob und in wie weit sie in Curland Geltung
gehabt haben l), andererseits aber auch nicht nur wie Neu«
mann will, auf den Gegensatz zu den seit Errichtung des
Herzogthumes vergebenen und späterhin zu vergebenden Lehen
gehen, fondern ebenso gut auf den Gegensatz zu den Gnaden
und (früheren) Gefammthandgütern bezogen werden können,
von denen unmittelbar vor den von den Herzögen verliehenen
Lehnsgütern die Rede ist und

2) die fragliche Stelle garnicht anders als von einer
unbeschränkten Dispositionsbefugniß über die wohlgewonnenen
und erworbenen Güter verstanden werden kann, denn es wird
uns dort gesagt, daß in Beziehung auf diese die Vorschriften
des gemeinen Rechts Platz greifen sollen; nach Letzterem aber
durfte über solche Güter frei verfügt werden, folglich muß
dasselbe auch von den wohlerworbenen und gewonnenen Gütern
Curlands gelten. Die unbeschränkteste Dispositionsberechti-
gung über die wohlgewonnenen und erworbenen Güter wird
also in unserer Stelle ganz direkt und ausdrücklich ausge-
sprochen und es ist nicht recht ersichtlich, wie N e u m a n n die
Verweisung auf die „gemeinen Rechte" als ein Argument
gegen die Auffassung derer, welche in den Textesworten eine
„unbeschränkte Dispositionsbefugniß über wohlerworbenes Gut
finden wollen", benutzen wil l ' ) . Es ist in dem vorhergehen-
den Abschnitt 8ud l itt. v . gezeigt worden, wie sich in Liv-
und Esthland die Familienfideikommisse aus den früheren
Stammgütern heraus entwickelt haben und es fragt sich nun-
mehr, ob auch in C u r l a n d eine derartige Vorstufe zudem

1) Darüber siehe das Weitere im Verlaufe dieses Abschnittes,
2) Vgl, N e u m l l n n , in den E. V, III, Heft IV, S, 331,

13*
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nUch' deutschem Muster ausgebildeten Institute des germani-
sche» Familienfideikommisses bestanden hat, mit anderen Wor-
tm> ob es auch im eigentlichen C u r l a n d derartig« Statmm-
güter gegeben hat? Von einigen Rechtsgelehrten, w. z. B.
N e u m a n n ' ) , wird die Frage aus dem unzure ichen-
den G r u n d e v e r n e i n e n d b e a n t w o r t e t , weil b i s
zum I . 1561 Lehnrecht gego l ten habe, darnach aber
durch die Allodiftcirung die meisten Lehen die Natur vollkom-
men freier durch keinerlei Dispositionsbeschränkung gebundener
Güter unter Wegfall des Successionsvorzuges der Männer
angenommen hätten. Denn auch i n L i v l a n d (u. Esth-
land) g a l t b i s 1561 Lehnrecht nnd doch sind hier
die Stammgüter zweifellos praktisch gewesen und haben, wie
an anderer Stelle erwähnt wurde, im Allgemeinen große
Aehnlichkeit mit den adligen Stammgütern des deutschen Pri«
vlltrechts. Es liegt absolut kein Grund vor, weshalb diese
deutschen Stammgüter nicht auch im eigentlichen Curland vor-
gekommen fein sollten, denn die Verhältnisse und Bedingungen
des Grundbesitzes waren von denen in Liv« und Esthland
nicht so sehr verschieden, daß man dort das einzige Institut,
durch welches die Güter den Familien erhalten blieben unt»
das sich hier aufs Beste bewährt hatte, entbehren konnte.
Vielmehr haben wir sichere Nachrichten darüber, daß in Cur-
lllnd schon vor 1561 recht häufig G e s a m m t h a n d v e r -
b i n d u n g e n geschlossen wurden, wie sie von Sigismund
für alle Theile des früheren Ordensstaates, also auch Curland
mit einbegriffen, bestätigt worden waren, und diese Gesammt-
hllndgüter haben große Aehnlichkeit von den deutschen Stamm-
gütern, nur daß der Entstehungsgrund bei beiden Arten von
Gütern ein verschiedener ist, infofern die Letztern durch Gesetz,
Observanz, Herkommen, Familienstatuten und HauZgefetze, die

1) Im E, R, § 36, S. IN und s 12, S, 24,
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Ersteren aber gewöhnlich durch Pertrag begründet <verhen.
Por 1561 aber kamen in Curland (wie in Liv° und W h -
land) Stamm- oder Geschlechtslehen vor, die ebenfalls den
deutschen Stammgütern sehr ähnlich waren'). Jedenfalls ist
aber der Grund, den N e u m a n n gegen das Vorkommen der
Stammgüter in C u r l a n d anführt, nicht stichhaltig; vielmehr
gilt hier das, was E r d m a n n , System des Priv. Rs v.
Liv- Esth- und Curland, B. I I , § 121 S. 45 sagt, nämlich,
daß in Curlllnd Stammgüter „unzweifelhaft bis zur herzoglichen
Zeit und wohl auch darüber hinaus" bestanden haben, wenn
auch nicht in so großer Anzahl, wie in den beiden anderen
Provinzen. Nur muß man sich dabei vor einer Verwechse-
lung der beiden Begriffe: „Stammgut" und „Erbgut" mit
einander hüten. Freilich ist eine solche Verwechselung für
Eurland ziemlich bedeutungslos, denn da es nach E i c h h o r n ' )
zu den wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen der genannten
beiden Arten von Landgütern unter Anderm auch gehört,
daß, während bei den Stammgütern ein Successionsvorzug
der Männer gilt. Solches bei den Erbgütern nicht der Fall
ist, in Curland aber, wenigstens für Indigenatsadlige, auch
bei den Erbgütern ein Vorzugsrecht des Geschlechts vor dem
weiblichen stattfindet, so find Stamm- und Erbgüter in Cur-
land fast identisch miteinander, und nur darin läßt sich ein
Unterschied konstatiren, daß über die Letzteren unter Lebenden
frei verfügt werden durfte. Dispositionen auf den Todesfall
dagegen waren auch hier untersagt'). I n Pilten dagegen,
dessen Rechtsentwickelung sich in vielfacher Hinsicht anders,
als im übrigen Curland gestaltete, waren seitjeher zur Auf-

1) B u n g e , Curl, Priv. R. ß 236.
2) Einleit, in d. Deutsch, Priv, R, § 367.
3> Vgl. N e u m l l n n , in den E.Heft IV, B III, S. 332 ff. E r d -

m a n n B. II , § I2l , S. 46. B u n g e , Cull. Priv. R. § 108, S. 201 ff.
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rechterhaltung des Ansehens der einzelnen Familien Stamm-
güter im deutschrechtlichen Sinne des Wortes üblich. Die-
selben glichen den deutschen Stammgütern noch viel mehr, als
die Curländischen und hatten fast ganz dieselben Eigenschaften,
wie jene. Die betreffenden uns speciell interessirenden Artikel
der im Hinblicke auf die große Aehnlichkeit mit dem Livlandi-
schen Ritterrechte wahrscheinlich aus Letzterem geschöpften
PiltenfchenStatuten v . J . 1611 (nicht 1617, wie N e u m a n n
im E. R. S. 114 angiebt) lauten folgendermaßen:

1) 1b. I I , l i t . V I I I § 1.

„^Vo ißmauät 8siu 8tamFutt 2u vorkauten in ̂ Vil-

Isu8, äsr soll es äsm ue^gtsu ^.Fuatsu audittsu. ^Vo er

aas«! uiolit tliutt, vuä 81S ̂ oitsug ^ieäerumd au ßiok briu-

F6U, 80 lUÜFLn 8W äsu ̂ »uä, wc» 81S 2U isAsu, oäsr niolit

miuäer i i ir i^, iin «lani' vuä 1̂ «,̂  ^iLäLlg^leolisii, oclsr 8is

dsttsll 810I1 äarau versmmett, äieseiu 2u ^isäoi'8pi'e<:Iieii,

möFen sie 6282 Outt Fe^su H^tattun^ äes 6«1äe8, 80 6ie

Vol^8,u2er clarauk sutlan^en, nsbenst ^Viäsillolii'uuß äsr

Le82sruQF ^ieäsr aulloiueii."

2) 1d. I I I , l i t . I, § 3:

^^1t« vllterlioli« 8tÄiU'(̂ ütter köuueii äurod Isst»-

Diese Piltsnschen Stammgüter durften weder durch
Rechtsgeschäfte unter Lebenden, noch auch durch Verfügungen
auf den Todesfall veräußert werden; das weibliche Geschlecht
war von der Succession in dieselben ausgeschlossen und Ver-
äußerungen unterlagen dem Näher- resp. Revocationsrechte
der nächsten Agnaten. Von den in C u r l a n d üblichen
Stllmmgütern unterschieden sich die Piltenschen aber insbe-
sondere dadurch, daß sie schon durch das geschriebene
Gesetz (nämlich die Pitt. Etat. v. I . 1611) begründet sind,
während die Curländischen Stammgüter (zur gesammten Hand)
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erst durch V e r t r a g entstanden'). D a nun aber die Be-

stimmungen der Piltenschm Statuten eben nur für den P i l -

tenfchen Kreis, für den sie durch das Gefetz eingeführt worden

waren, galten, fo konnten sie auch nicht eo ipso ohne eine

dahinzielende gesetzliche Bestimmung analoge Anwendung auf

das übrige Curland finden'). Einen Ersatz fand aber der

Adel in den Gefammthandverbindungen, deren Eingehung,

wie wir fahen, nicht nur fchon im I , 1561 bewilligt, sondern

1570 durch Kettler noch einmal ausdrücklich conftrmirt wor-

den war. Diese Gesammthandverbindungen, welche in der

Form der Gesammtoerbrüderung oder Erbverbrüderung, also

einer Ar t E r b v e r t r a g e s vom Curländischen Adel haupt-

sächlich zu dem Ende errichtet wurden, um sich durch Auf-

rechterhaltung der Familien in ihrem Glänze und Ansehen

der herzoglichen Macht gegenüber ein Gegengewicht zu ver-

schaffen, trugen durch ihre Häufigkeit dazu bei, Curland zu

dem recht eigentlich klassischen Lande der Familienfideikommisse

zu machen, denn aus dem Gesammthandgute, wie es schließ-

lich durch §8 185, 186 u. 18? der Curländischen Statuten

v. I . 1617 festgestellt wurde, sind die Familienfideikommisse

hervorgegangen. I n diesen Paragraphen wurden für das

Gefllmmthandgüterrecht folgende nicht unwesentliche Modif i -

kationen geschaffen:

1) Während früher ein Gefammthandlehn ungetheilt von

Mehreren, den Gesammthandgenofsen, besessen oder aber ge-

theilt werden konnte, durfte das neue durch die Curländischen

Statuten in den erwähnten Paragraphen eingeführte Gesammt-

handgut immer nur von einer Person zu gleicher Zeit besessen

1) Neu m a n n , im E. R. S. 105, in den E. Heft IV. B. III
S. 332 ff, E r d m a n n , B. II , §121, S, 4L. T l a m p e d ach, S. 52 ff.

2) Vgl, M. v, d. B r incken , S, 52.
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werden, ganz wie die deutschen Stammgüter, die ebenfalls im
Befitze nur Eines fein konnten').

2) Besonders wichtig ist die im § 185 enthaltene Be-
stimmung über die Entschädigung der von der Succession bei
Gesammthandverbindungen ausgeschlossenen weiblichen Linie:
dieselbe erhält nunmehr drei Viertheile des taxirten Werthes
des in Frage kommenden Gesammthandgutes, während der
Gesllmmthllndfolger für sich nur einen Viertheil, aber mit dem
Naturalbefitz des Gutes zurückbehält, eine Verordnung, die
unverkennbaren Spuren eines Einflusses des in den Curländi-
schen Statuten in so großem Umfange recipirten Römischen
Rechtes an 'sich trägt, denn offenbar liegt ihr die Idee der
yuÄi-tn, trsdeliianioa über die Freilassung wenigstens eines
Viertheiles der mit Vermächtnissen überlasteten Erbschaft zu
Grunde. Auch erklärt sich aus diesem Paragraphen, wie wir
später sehen werden, die bei den Fideikommissen des Curlän-
difchen Adels übliche sog. „Antrittssumme." I n P i l t e n
bestand hier aber eine Abweichung, indem die weibliche
Linie für das ihr entzogene Erbfolgerecht in den Stammgü-
tern durch eine Aussteuer fchadlos gehalten wurde ^).

3) Nach s 186 dürfen Gesammthandgüter ohne Zustim-
mung der Gesammthllndgenossen nicht verfchuldet werden. Is t
Solches aber dennoch geschehen, so ist der Gefammthandfolger,
wenn sein Vorgänger ohne Hinterlassung von Kindern oder
sonstigen Verwandten stirbt, die ihn ad iutsstato beerben wür-
den und daher auch seine Schulden bezahlen müßten und das

1) Vgl. Tiamftedach S. 56, Neumann im E, R. S, l03,
2> Vgl. Neu mann, E. R. § 35, S. 105, ?iit, 8t»t, N . III,

I°it. I, 8 8: «8sin<! keine Holme vornansen, so erden sie ^öonter.
cloon 2l80, ?̂o sin Oesonlsont unter sion oäer mit einem »näeru, äis
8«3mumenäe LZ,nä nette, ä»s izt besteuäî , »der S8 müZzsu
ü»uu»ol l äie l ö o n t y r »utl äiese Weiss, ^ie oben ^SNSlästt,
Ü2U0U i n r I n s u smp l»u8ou . "
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Gesammthllndgut an eine andere Linie oder Familie fällt, in
keinem Falle verbunden die von Letzterem auf das Gut kon-
trahirten Schulden zu bezahlen; (dies erinnert schon sehr an
die Familienfideikommisse).

4) Für den Fall des Vekaufs steht nach § 187 den
Gesammthllndgenossen ein Vorkaufs und Näherrecht, nach voll-
zogenem Verkaufe aber ein Retrakt zu, gerechnet von der
Wissenschaft, also von dem Tage der Eintragung in die Hy-
pothekenbücher ab'). Die Zustimmung aller Gesammthand-
genossen macht aber eine jede Veräußerung giltig. Durch die
C u r l ä n d i s c h e n S t a t u t e n vom Jahre 1617, (ein Werk
der nach Mi tau zur Schlichtung der zwischen Adel und Herzog
entstandenen MißHelligkeiten geschickten königlich polnischen Ge°
fetzeskommission) wurde das Römische Recht in großem Maß-
stabe recipirt. Zwar finden wir noch manche Eigenthümlich-
keiten des alten Curländischen Rechts, so z. B. den Vorzug
des männlichen vor dem weiblichen Geschlecht im Erbrechte,
die Bestimmungen über Heergewate, die Vorrechte der Erst-
geborenen und endlich das Erbrecht der Wittwe. Allein der
überwiegende, durch die Allodisication der Lehen begünstigte
Einfluß des Römischen Rechts zeigte sich in Folgendem:

1) Es bildet sich ein wirkliches in einer bestimmten
Quote des Nachlasses bestehendes Erbrecht der Töchter aus,
auch bei Konkurrenz mit Söhnen, an Stelle der früheren
Ausstattung, mit der es indeß große Aehnlichkeit zeigt").

2) Das alte Fallrecht verschwindet und an dessen Stelle
entscheidet nunmehr nur noch die Nähe des Blutes.

3) Die früher übliche Linealgradualordnung weicht der
Römisch-Iuftianischen Erbfolgeordnung (dies gilt auch für die
Piltenschen Statuten.

1) Vgl, Trampedach, S. 58, N e u m a n n, im E, R, S. 104 ff.
und überhaupt B u n g e , Curl, Priv, R. § 29l, S, 580 ff.

2) Vgl. B u n g e , Curl, Piiv. R. z 239. S. 476.
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4) Von einer Beschränkung der Succession bis auf ge-
wisse Verwandschaftsgrade findet sich keine Spur.

Auf diese Weise, durch das Gindringen des Römischen
Rechts in seinem Güterbesitze gefährdet, mußte der Adel in
Curland ganz besonders darauf bedacht sein, die Güter bei
der Familie zu erhalten. Als geeigneter Anknüpfungspunkt
erschien hier das durch die §§ 185—18? der Curl. Stat. ein-
geführte moderne Gesammthandrecht. Die Gesammthand-
giiter vermochten ihren Hauptzweck, nämlich die Güter der
Familie zu conserviren und dadurch den Glanz und das An-
sehen der Letzteren aufrecht zu erhalten, nur ungenügend
zu erfüllen, — denn erstens unterliegen Gesammthand-
gtiter dem Concurse, zweitens konnte das Näherrecht bei der
wegen Mangel an Creditanstalten häufig sich einstellenden
Schwierigkeit der Aufbringung des stipulirten Kaufpreises oft
nicht effektuirt werden, drittens wurde auf Ausübung des
Vorkaufs-, Näher- oder Retrakts-Rechts wegen Deteriorirung
des Gutes nicht selten Verzicht geleistet und viertens endlich
war die Veräußerungsbefugniß überhaupt nur eine beschränkte,
denn mit Zustimmung aller agnatischen Gesammthandgenossen
konnte das Gesammthandgut veräußert werden.

I n richtiger Erkenntniß dieser der Stabilität seines
Güterbesitzes nachtheiligen Verhältnisse wie sie durch die Ge-
fammthllndgüter gegeben waren, benutzte der Adel die Letzte-
ren geschickt dazu, um, ohne mit Geschichte und Tradition
völlig zu brechen, durch Schärfung und Zuspitzung schon vor-
handener Prinzipien in Curland das deutsche Familienfidei-
kommis einzuführen. Fast alle Gesammthandgüter wurden so
im 18. Jahrhundert zu Familienfideikommissen und die Häu-
figkeit der Ersteren in Curland rechtfertigt auf diese Weise den
vorhin aufgestellten Satz, daß Curland das klassische Land
der Familienfideikommisse ist.

Der Uebergllng ging in der Weife vor sich, daß 1) die
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bisherige Veräußerungsbeschränkung unter Aufhebung des
Naherrechts in ein absolutes Veräußerungsgebot im weitesten
Sinne des Wortes, dem auch die Verpfändung unterlag, ver-
wandelt und 2) die Beschuldung ausdrücklich verboten wur-
den. Dazu kamen später noch 3) das sich mit logischer Noth-
wendigkeit aus dem Prinzipe der Familienfideikommisse erge-
bende Verbot der Theilung, sowie schließlich die Festsetzung
einer besonderen Successionsordnung. Damit waren denn
alle Requisite des modernen Familienfideikommisses gegeben.
Eine besondere Eigenthümlichkeit der Curländischen Familien-
fideikommisse bildet aber die bei denselben in der Regel übliche,
vom Stifter festgefetzte Antrittssumme, die der jedesmalige
Fideikommißbefitzer den Allodialerben seines Vorgängers aus-
zahlen muß. Der Ursprung dieser Antrittssumme aus der
Bestimmung des früheren Rechts, daß der Gesammthandfolger
Vi des Schätzungswerthes des Gutes seinen weiblichen Ver-
wandten auskehren mußte, läßt sich deutlich verfolgen: in der
ersten Zeit war die Höhe des zu entrichtenden Antrittspreises,
nach Maßgabe des § 185 der Curl. Stat., ganz, wie bei den
Gesammthandgütern, von vornherein gesetzlich auf ' / . fixirt
worden, bis fchließlich die Festsetzung jedesmaligen vom Fidei-
kommißfolger den weiblichen und überhaupt den Allodialerben
zu entrichtenden Antrittspreises dem Ermessen des Stifters,
der in der Stiftung im Voraus feine besonderen Bestimmun«
gen traf, überlassen blieb'). Gegenwärtig sind übrigens die
Gesammthllndgüter erloschen und Neumann berichtet uns in
seinem Erbrechte nur noch von einem zu seiner Zeit (1850)
noch existirenden Gesammthandgute, nämlich W i r g e n ^ ) .

1) Vgl. hier überhaupt Tramvedach, S. 60 ff. N e u m l l n n ,
im E, R, S. 103 sf.

2) Ueber das Aller der einzelnen Stiftungen in Cuiland, veigleiche
man Trampedach, S, 62 ff.
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I'. Z>ie chstseeprovinzen unter Htussifcher
Aevrschaft.

Als Liv- und Esthland im I . 1710, Curland dagegen
erst 1795 sich dem Russischen Scepter unterwarfen, wurde der
Rechtszustllnd in diesen Ländern, so wie er früher bestand,
ausdrücklich und feierlich bestätigt. Es fanden daher auch in
dem Landgüterrechte des Ades fast gar keine oder doch nur
sehr unbedeutende Veränderungen statt. Von einiger Bedeu-
tung waren nur folgende Vorgänge:

1) wurden von der Regierung die durch die Schwedische
Reduktion eingezogenen Güter ihren früheren Besitzern zurück-
gegeben.

2) wurde durch einen namentlichen Befehl der Kaiserin
Katharina vom 3. Mai 1783, das Lehnrecht in Liv- und Esth-
land ausdrücklich aufgehoben').

3) I m I . 1804 wurde in Folge eines an das Livlandi-
sche Hofgericht ergangenen Senatsukases für Livland bei Stif-
tung von adligen Familienfideikommissen die Einholung der
Allerhöchsten Bestätigung vorgeschrieben, eine Bestimmung, die
wohl im 1.1825 oder 1826 wieder aufgehoben worden ist').

Seine letzte Ausbildung hat übrigens das baltische adlige
Güterfamilienfideikommiß erst durch die Kodification des Privat-
rechts vom 1.1864 im I I I . Th. des Provinzialswod Art. 2525
bis 2580 erhalten nnd beruht im Ganzen auf den selben Grund-
sätzen, wie das Familifideikommiß des deutschen Hrivatsrechts.

1) B u n g e , Liv- u, Esthl. Priv. R. B. I I , ß 3SS, S. 287,
2) Nicht im I . 1823, wie B u n g e in seinem Liv- u, Esthl. Priv, R,

B, I I , § 401 Anm. 8 behauptet; vgl, N e u m a n n in den E. Heft I , B, V,
Abschn. 4, S. 85 u. § 6 dieser Abhandlung. Jedoch ist es noch nach dieser
Zeit vorgekommen, daß der größeren Sicherheit wegen in o»8U um die
Allerhöchste Bestätigung der Stiftung nachgesucht wurde, vgl. z, B. den
Allerh, Namentl. Mas vom 18. Nov. 1837 «üb Nr. 10593, betreffend die
Bestätigung der vom Grafen Alexander von Benckendorff an dem im Har-
rien'schen Kreise in Esthland belegenen Gute Fall nebst Appertinentien er-
richteten Fideikommißstiftung; vgl. Bunge Liv- u. Esthl. Priv, R, ikiä.
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ft. Wegr i ss des I i b e i k o n n n i s f e s .

§ 3 .

Unter einem „adligen Familienfideikommiß" versteht das
Provinzilllrecht in Uebereinstimmung mit dem deutschen Pr i -
vlltrecht Güter, die auf Grund von Rechtsgeschäften unter
Lebenden (Erbverträge) oder einseitigen letztwilligen Anord»
nungen des Stifters zum Besten seiner Familie und zur Auf-
rechterhaltung des Glanzes und des Ansehens für immer
(d. h. so lange noch Jemand von den Nachkömmlingen am
Leben ist) bei derselben verbleiben sollen und daher von Kei-
nem der zur bedachten Familie gehörigen Personen bei Strafe
der Nichtigkeit veräußert, getheilt oder verschuldet (in Curland
nur bis zu einer bestimmten festgesetzten Summe, dem soge-
nannten Antrittspreis) noch, überhaupt dinglich belastet wer-
den dürfen, sondern dem jedesmaligen Besitzer nur den stif«
tungsmllßigen Gebrauch und Fruchtgenuß gewähren sollen').
Dabei muß jedoch stets im Auge behalten werden, daß der
Einzelne zur Nachfolge ins Fideikommiß berufene Fideikom«
mißsuccessor nicht als Univerfalsuccessor in die ganze Erbschaft
des Stifters resp. des Vorbesitzers einrückt, sondern vielmehr
als Singularsuccessor die mit dem Fideikommiß belegten Güter
zum Gebrauch und zur Nutznießung erhält, während der nicht
mit dem Fideikommiß belegte Theil der Erbschaft, seien es nun
Immobilien, Mobilien oder Kapitalien, an die andern Erben
des Stifters resp. des Vorbesitzers fällt '). Das Fideikommiß-
vermögen ist daher scharf zu scheiden von dem im wirklichen
Eigenthum des jeweiligen Fideikommißbesitzers befindlichen

1) Art, 2525, Th. I l l d, Prov, R,, R u n d e , Grundsätze des gemei-
nen deutschen Privatrcchts, 1801, ß 693, S. 623, N i t t e r m a i e r , B. I,
§ 142, S. 344,

2) Vgl. hier S c h m a l z , Lehrb, des deutsch, Priv, Rs Z 238, S. 118.
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von ihm wohlerworbenen, sogenannten Allodialvermögen,
über welches Letzterer testamentarisch beliebig verfügen kann
und das sich, falls kein Testament vorliegt, ad inteutato auf
seine nächsten Erben vererbt, die zum Unterschied von dem
zur Nachfolge berufenen Fideikommißsuccefsor') Allodialerben
genannt werden. Jedoch ist es möglich, daß auch der Fidei-
kommißerbe Allodialerbe des Vorbesitzers oder Stifters fein
kann, mithin entweder testamentarisch, oder ad wteLtatc» eine
Quote der Erbschaft außer den Fideikommißgütern erhält.

H. M c g r i f f u n d D a r s t e l l u n g des Mech ts des
a d l i g e n J ide ikomnnßbes i t ze rs nach ostfeeprcwin-

z ie l le tn H ' rwa t rech te .

8 4.

1) Unter dem Rechte des Fideikommißbesttzers versteht
man einmal die Rechtsverhältnisse desselben zum Fideikommiß-
gut, also sowohl Rechte als auch Pflichten, sodann aber die
rechtlichen Verhältnisse des jedesmaligen Fideikommißinhabers
zu den in der Anm. 1 erwähnten Anwärtern, sowie zu andern
dritten Personen z. B. den Gläubigetn des Stifters oder Vor-
besitzers, oder der Behörde gegenüber, der die Ueberwachung
der Fideikommisse aufgetragen ist.

2) Die Darstellung des Rechtes des Fideikommißbesitzers
am Familienfideikommiß wird sich demnach mit den Rechts-
grundsätzen beschäftigen, die hinsichtlich der Rechtsverhältnisse
des Letzteren zum Fideikommiß und zu den Anwärtern, resp.
andern Personen in Liv- Esth- und Curland Geltung haben.

1) Die noch nicht zur Nachfolge ins Fideikommiß Berufenen, die
jedoch laut Anordnung des Stifters in der Stiftungsurkunde nach dem
Ableben des jeweiligen Besitzers succediren, heißen Fideikommißanwärtcr,
da sie noch kein existent 'gewordenes Recht, sondern bloß eine Anwartschaft,
ein zukünftiges Recht auf die suooßWio haben.
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Nur müssen, wie bereits bemerkt worden, Allodial- und

IideikommiHvermügen und dem entsprechend Allodial- und

Fideikommißerben von einander unterschieden werden, wobei

stets daran festzuhalten ist, daß es in «onoroto immer auf

den Willen des Stifters ankommt, der über sein wohlerwor-

benes Vermögen beliebige Anordnungen treffen kann, falls

diefelben nur nicht den bestehenden Gesetzen strikt widersprechen.

So kann also der Stifter das Recht der einzelnen Fideikom-

mißbesitzer beliebig erweitern oder einschränken, die verschie-

densten Successionsordnungen festsetzen, ferner dem einzelnen

Fideikommißbesitzer Auflagen verschiedenster A r t auferlegen,

die dann als nwäu« zu betrachten sind und wo nöthig im

Falle der Nichterfüllung zwangsweise beizutreiben sind, falls

nicht der Stifter in solchen Fällen Verlust des Fideikommisses

für den betreffenden FideikommiHbesitzer ausdrücklich ange-

ordnet hat.

Aas römische Recht ist in dieser Lehre nur mit der größ-

ten Vorsicht anzuwenden, da die römischrechtlichen Fideikom-

misse von den Germanischen durchaus verschieden sind und

deshalb auch bei beiden Instituten demgemäß verschiedenartige

Rechtsgrundslltze in Frage kommen müssen. Die Bestimmun-

gen des russischen Rechts über Familienfideikommisse (33.!!«.-

n'KZMki» «Anilin) haben aus Grund der Allerhöchst bestätigten

Verordnung v. 16. J u l i 1845 in den Ostseegouvernements

keine Wirksamkeit'). Die Nestimmungen des Prooinzialrechts

über die adligen Güterfamiliensideikommisse haben aber nur

für die in dem Geltungsgebiet dieses Rechts belegenen Immo-

bilien Geltung. Wenn daher Personen, die ihren Wohnsitz

in den Ostseeprovinzen haben und daher den Gesetzen der

letztern unterworfen sind, an in den andern Russischen Pro-

1) Pro», R, B. I I I , A«, 2525, Amn, 2. Vgl, die Anm. zu o i , 4W
des N, X des ou, 8»,«,
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vinzen belegenen Grundstücken adlige Familienfideikommisse
stiften wollen, so können sie dies nur in Grundlage und nach
Maßgabe der im X . B. Ln. 3»«. über die ganovi^m.!« lmk-
um, resp. uaioM'li»! der westlichen Gouvernements geltenden
Regeln thun'). Dasselbe gilt natürlich auch dann, wenn der
Stifter oder ein späterer Fideikommißbesitzer dem an der
Grenze eines Russischen Gouvernements belegenen Fideikom-
misse ein von ihm erworbenes jenseits dieser Grenze in dem
Nachbargouvernement belegenes Stück Land e i n v e r l e i b t ,
was mit dem Ausdruck „Nachstiftung" bezeichnet zu werden
pflegt (Vgl. den Abschn. über die N e f u g n i f s e des F i -
d e i k o m m i ß b e f i t z e r s ) . Sollen hier dennoch die Grund-
sätze des baltischen Privatrechts Anwendung finden, so ist
dazu, als einer Ausnahme vom Gesetz, regelmäßig die Er-
theilung der Allerhöchsten Erlaubniß erforderlich. Ein solches
Privileg wurde durch das Gesetz vom 13. M a i des Jahres
185? »üb Nr. 31825 dem damaligen Besitzer des Fideikom-
mißgutes Glley in Curland, Grafen Peter Medem, ertheilt').

1) Vgl. Art. I -XXXIV Th, III des Prov, R, «Einleitung).
2) Vgl. 1 . XXXII ll0Ä2. 006p. 3»«. 1857 ro^n, 5ö 3182S. Wir

führen dieses Gesetz, ein Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten, i n ex-
tonßo an: „NpueosMueNis «i> A^M»l lA0«o i^ N8,iop»illo»l^ nll'kllim
9 ^ s s Ä'kllllki'o ^?«,eiic», 2k3i>iV8.6»i»,i'o 9misk<:«ii!«i> nhconi, 11 u«,-
xo^ÄiMiwen Vi> I l o L ß u o i l o ü i^öspuii i ," „I^oo^Mpoi'LSiilli.iü eo-
Lbl1>, »1> (?0e^»2622I>IX'l, ^6II«,PI»,I>lL2I^X'b I^ancMN<:ic0I«1> n 38,li<>-

20L1>, paZczio'rp'bLi, 35lll»<:il^ i0Zllpi!ii<8, «lmnoip», WoLHui«, c» IIPII-

^i»,o«l8,, n»,3i>iL»,s«il,ro 9mieljolliizli> A'booilli, 11 ullxo^Äi^»i'o<:li »i>

«liNiioipl!, Nomi^i i i , «n^m8«i> imnoMiuii,: H08L0Rli«, Il^pAÄHgoico«^

9^ i6ü, <:oeio»ll<s»^ vi> Ü^MH^eicoü i>^6spiiiii, npnene^i iui i^ Ä^o-
uoü ^i»oi'0«'b, ull3iie3,Li>li>i«l 9/iA6i!io«ii»li> Aiiooi«'l>, iipo<:ip»,lloiVo»ri.
ASLHT'I, eoi i , oopoili, M ^ ^Y0Ä?«NI>I I i i i on i^ oe»ll> ec>ii> n»il> ^oc:«'!!»

L7> llI»L6Äi,c«o«i, M 3 ^ . ? S 3 0 A m i , i Ä . Vro UzmeMiopoicoL
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Dogmatischer Hheil.
I . Oegenftanü äe» Familiensiz«k,,mmiffe».

§ 5 .
1) I n der Frage, welche Gegenstände als mögliche Ob-

jekte einer Fideikommißstiftung erscheinen, hat von jeher ein
Streit darüber stattgefunden, ob neben den Immobilien auch
bewegliche Sachen, z. B. Schmuckgegenstände oder Kapitalien
lelbstständig für sich allein möglicher Gegenstand einer Fidei-
kommißstiftung fein können. Da das Fideikommiß zum Besten
einer Familie für immer derselben zum Gebrauch und zur
Nutznießung vom Stifter hinterlassen wird, so ist es ersichtlich,
daß zunächst nur solche Gegenstände mögliches Objekt einer
Fllmilienftdeikommißstiftung sein können, die diese Eigenschaf-
ten haben, nämlich zum Fruchtgenuß geeignet und von dauern-
der Nefchllffenheit sind, also der Familie für immerwährende
Zeiten, ohne der Gefahr des Unterganges, oder des Verder-
bens ausgesetzt zu sein, den erwähnten Gebrauch und die
Nutznießung gewähren können. Dies ist nun vollständig nur
bei den Immobilien der Fall. Was im Speciellen die Mei-
nungsverschiedenheiten der Juristen bezüglich der erwähnten
Streitfrage anbetrifft, fo spricht sich B u n g e Curl. Priv. R.
S. 592 ff, § 295 zunächst dahin aus, daß der Gegenstand des
Familienfideikommisses immer einen Fruchtertrag gewähren
müsse und daß daher bewegliche Sachen nur insoweit in dieser
Beziehung in Betracht kommen können, als sie einen solchen
Fruchtertrag wirklich gewähren'). Deshalb seien in dieser
Beziehung Landgüter am geeignetesten, obwohl auch Kavita-

18,Kuiß ^IVYM!I?I> L0«3L!)AI«I1, II NOLei^ i i , II0llc>Allml>."
1) Anm, a.
DorP. Iui. St. V». v>, I, 14
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l im, was freilich in Curland nur ausnahmsweise der Fall sei.
mit der Fideitommißeigenschaft belegt werden könnten. I n
feinem L i v - u n d E s t h l ä n d i s c h e n P r i v a t r e c h t da-
gegen') meint B u n g e , daß Gegenstand eines Familienfidei-
kommisses freilich zunächst nur solche Vermögensbestandtheile
sein könnten, die einen Fruchtertrag gewährten, was nur bei
Landgütern und Häusern, eventuell auch bei Kapitalien der
Fall sei, die schwedische Testamentsstadga v, 1.1686 (von der
weiterhin noch die Rede sein soll) jedoch sogar Juwelen als
mögliche Objekte einer Familienftdeikommißstiftung ausdrücklich
anführe. N e u m a n n , E. R., S. 136 ff, stellt ganz allgemein
die Ansicht auf, daß in Cnrland unbedenklich auch an beweg-
lichen Sachen Fideikommisse gestiftet werden könnten.

Was das deutsche Privatrecht anbelangt so gehen auch
hier die Meinungen auseinander ^).

E i c h h o r n , Einleitung in das deutsche Privatrecht
§ 368, S. 894 ff ist der Ansicht, daß die Güter, welche
mit einem Fideikommiß belegt werden sollen, wegen ihres
Zweckes stets einen Fruchtertrag gewähren müßten, wobei
jedoch, falls dies nur in Ansehung der Grundbestandtheile
des Fideikommisses der Fall sei, auch andere, also auch be-
wegliche Sachen demselben einverleibt werden könnten. M i t
Eichhorn stimmen im Ganzen überein L e w i s , das Recht
des Familienfideikommisses, B e f e l e r , System des gemeinen
deutschen Privatrechts, B l u n t s c h l i , „Deutsches Privatrecht"
München, 1860, I I . Aufl., § 68, S. 192 und H i l l e b r a n d ,
8 226, S. 687. Nach L e w i s , S. 48 ff. muß das Fidei-
kommißobjekt den Interessenten einen d a u e r n d e n Ertrag
zu gewähren im Stande sein und daher:

1) S. 268, § 401.
2) Die einzelnen Partitulariechte regeln diesen streitigen Punkt in

verschiedener Weise.
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1) ertragsfähig sein,
2) es darf durch den Fruchtgenuß nicht aufgezehrt wer-

den und

3) dem Untergang möglichst wenig ausgesetzt sein.
Diese Erfordernisse seien nun vor Allem bei den I m -

m o b i l i e n vorhanden, z. B. den Landgütern und Häusern,
bei denen der Fruchtgenuß in dem Bezug der Miethgelder
bestehe. Rechte können nach L e w i s überhaupt garnicht
Gegenstand eines Fideikommisses sein, nur einzelne, wie z. B.
das Illgdrecht in fremden Waldungen, dürften als Zubehö-
rungen eines Fideikommisses in Frage kommen. Bewegliche
Sachen jedoch könnten, da ihnen die erwähnten Requisite ab-
gingen, freilich nicht als selbstständige Fideikommisse,
wohl aber a l s P e r t i n e n t i e n oder Zubehörungen derselben
in Betracht kommen; der Grund liege darin, daß durch der-
artige Sachen, wie z. B. Geschmeide, oder Thiere a l l e i n
die Macht und der Glanz der Familie nicht erhöht werden
könne, dieselben also in dieser Beziehung keine Bedeutung
hätten. Eine Ausnahme bildet jedoch das Geld, das aller-
dings Gegenstand eines selbstständigen Fideikommisses sein könne.

N e s e l e r , S. 724, I I . ist ebenfalls der Ansicht, daß
zunächst nur an Grundstücken und zwar Landgütern Familien-
fideikommisse errichtet werden dürften, Mobilien jedoch nur
dann dazu geeignet wären, falls sie, wie z. N. Häuser, im
Grund und Boden wurzelten, dinglich gesichert feien und da-
durch einen dauernden Bestand erhalten hätten. Das Geld
könne allerdings mit Fideikommißeigenschaft belegt werden und
als selbstständiges Fideikommiß in Frage kommen und führe,
falls es unablöslich auf ein bestimmtes Gut gelegt und sich
nach einer besonderen Ordnung vererbe, die Bezeichnung „Fi°
deikommißstamm." I n Gegensatz zu den vorhergehenden
Schriftstellern stellt sich S t o b b e , deutsches Privatrecht B. I I ,
S. 504. Freilich müssen auch nach ihm die Gegenstände des

14*
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Fideikommisses einen dauernden Genuß gewähren, dürfen also
nicht durch denselben aufgezehrt werden, welche Eigenschaften
vor Allem bei den Immobilien vorhanden seien,' dagegen ver-
theidigt er hinsichtlich der Mobilien, (abgesehen vom Gelde,
hinsichtlich dessen er mit den Andern übereinstimmt), eine ab-
weichende Meinung, insofern nach ihm auch die Mobilien
jederzeit Objekt einer selbstständigen Familienfideikommißstif-
tung sein können, wie z. B. Gemälde, Bibliotheken, werthvolle
Silbergeschirre. Obleich nun Stobbe in der Anm. 11 unter
Hinweis auf die diesbezüglichen Bestimmungen des liv- und
esthländischen Privatrechts') sich dahin ausspricht, daß man
an Mobilien, da sie wegen der Schwierigkeit ihrer Publici-
rung als Fideikommiß vom Fideikommißbesitzer nicht in glei-
chem Maße zurückgefordert werden könnten, aus eben dem
Grunde Familienfideikommisse eigentlich nicht stiften könne, so
räumt er doch andererseits in Anm. ? ein, das auch Bibliotheken
und Möbel Objekt einer Familienfideikommißstiftung sein könn-
ten und führt in dieser Beziehung, in der schon erwähnten
Anm. 11 auch noch Gemälde, Kupferstichsammlungen und
werthvolle Silbergeschirre an, hinsichtlich welcher seiner Mei-
nung nach der Genuß im Gebrauch oder Besitz besteht.
Wenn man nun diese verschiedenen Meinungen nach allen
Seiten hin sorgfältig prüft, so wird man nicht umhin können,
die von B u n g e , E i c h h o r n , L e w i s und Bese le r ver-
tretene Ansicht für die richtige zu halten. Darnach wird man
folgende Grundsätze als leitend aufstellen müssen:

a) Es können nur diejenigen Sachen Gegenstand von
Fideikommißstiftungen sein, die vermöge ihrer dauernden Be-
schaffenheit der Familie für immerwährende Zeiten den Ge-
brauch zu gewähren im Stande sind, ohne daß ihre Substanz
irgendwie dadurch verringert wird. Da nun außer dem Gelde,

1) Testamentsstlldga v, I , lS86 § 5.
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wenn es in sichern Staats- oder sonstigen Papieren angelegt
ist, die Mobilien der Abnutzung und dem Untergang ausge-
setzt sind, während dies bei den Immobilien garnicht der
Fall ist, so können auch nur Immobilien, von Mobilien da-
gegen nur das sicher angelegte Geld mögliches Objekt einer
Familienftdeikommißstiftung sein'). Außerdem bemerkt Lewis
S. 48 ff ganz richtig, daß der Gebrauch von Juwelen
oder Silbergeschirr nicht gut denkbar sei, weil die mit
diesen Sachen als mit einem Fideikommiß bedachten Familie
sie nur dann ohne sich lächerlich zu machen gebrauchen könne,
falls sie auch sonst in der Lage sei, standesgemäß zu leben
und aufzutreten.

d) Die Objekte einer Fideikommißstiftung müssen aber
nicht nur von dauernder Beschaffenheit, also nicht verbrauch-
bar, verzehrbar, abnutzbar oder gar der Gefahr des Unter-
ganges ausgesetzt, sondern auch ertragsfähig sein, d. h. der
mit dem Fideikommiß bedachten Familie für immerwährende
Zeiten den ihr vom Stifter verheißenen Fruchtgenuß gewähren
können 2). Dies ist aber wiederum nur bei den Immobilien
der Fall'). Da nun Mobilien, mit Ausnahme des Geldes
einen solchen Fruchtgenuß zu gewähren regelmäßig nicht im
Stande find, so sind sie auch auch nicht geeignete Objekte der
Familienfideikommißstistungen und es ist nicht richtig, wenn
Stobbe im bloßen Gebrauch schon einen Genuß sehen und
somit den bloßen u»v.» dem nsus truotus gleichstellen will,
da Gebrauch eben nicht Fruchtgenuß ist. Was nun unser
geltendes provinzielles Privatrecht anbelangt, so bestimmt
Art. 2520, Th. I I I des Prov. R.

„Gegenstand <der adligen Familienfideikommisse sind
Landgüter. Solchen in Landgütern gestifteten Familienfidei-

1) Vgl P h i l l i p s , B. I I , § 187, S, 337.
2) Vgl. dazu v. S a l z a , im Rtslexic, N, IV, S. 245 ff.
3) Nopp in Welckers Staatslex. N. V. E. 36«.
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kommifsen können übrigens Kapitalien, wissenschaftliche unt>
Kunstsammlungen, Kostbarkeiten und andere dergleichen dauern-
den Werth habende Vermögensgegenstände als Iubehörungen
hinzugefügt werden."

Darnach würde es nun allerdings scheinen, als ob in
den Ostseegouvernements nur Grundstücke und zwar Landgüter
zu Gegenständen von Fideikommißstiftungen gemacht werden
könnten. Für Curland könnte Solches noch mit einigem
Schein angenommen werden'), was jedoch Liv- und Esthland
anbetrifft, so bestimmt die noch nicht aufgehobene Schwedische
Testamentsstadga v. I . 1686 im 5. Artikel ausdrücklich, daß
auch an Juwelen Fideikommißstiftungen errichtet werden
können:

Art. V. „Wannenhero in Krafft dessen einem jeden zu
seiner Familie Ansehen und oonLsrvation und in andern
fällen Massig ist, eine porxswolle Verordnung zu stellen, daß
Kinder oder andere nicht Macht haben sollen, einig vermachtes
Gutes, Hauß, fruchtbar Kapital oder J u w e l e n zu theilen,
zu verringern oder zu veräußern, sondern einer nach dem
andern sich an dem jährlichen daraus fließenden Nutzen zu
vergnügen.". .

Hier wird gewöhnlich behauptet, daß zwar nach f r ü h e -
rem Rechte, nicht aber auch g e g e n w ä r t i g an beweg-
l ichen Gegenständen f ü r sich a l l e i n adlige Fami-
lienfideikommisse gestiftet werden könnten. Diese Ansicht findet
eine scheinbare Unterstützung in der Fassung des Art. 2529
Th. I I I des Prov. Rs, in welchem ausgesprochen ist, daß
Gegenstand der adligen Familienfideikommisse L a n d g ü t e r

1) Vgl. aber N e u m a n n , E. R. S. 136 ff.
2) Vgl. z. B. E r d m a n n , System, B. I I . § 122, S. 49, Ann,. 3

u. T i a m p e d ll ch, S, 67.
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seien, sowie in der Anm. 2 zu diesem Art., woselbst für den
Fall „selbstständiger Geld- und Mobiliarfideikommisse" auf die
Artt. 233? ff, Th. I I I des Prov. Rs verwiesen wird, die vom
röm isch - rech t l i chen Familienfideikommiß handeln. Allein
diese scheinbar so klare Gesetzesstelle beweist nach Ansicht des
Verfassers doch immer noch nicht, daß in jedem Falle und
ohne Ausnahme das an einem Kapital oder einer Gemälde-
sammlung gestiftete Familienfideikommiß als ein römisches und
daher nicht den Nestimmungen der Artt. 2525 ff unterliegen-
des Fideikommiß aufzufassen sei. So ist es vor Allem schon
möglich, daß Jemand, der ein adliges Familienfideikommiß
nicht an einem Immobil , sondern an einem M o b i l errichten
wil l, in die Stiftungsurkunde Nestimmungen, wie sie nur die
Artt. 2525 ff. enthalten, aufnimmt oder ganz allgemein ver-
fügt, daß hinsichtlich des von ihm gestifteten Familienfidei-
kommisses nicht die vom Römischen Fideikommiß handelnden
Artt. 233? ff,, sondern ^vielmehr die Artt. 2525 ff, Th. I I I . des
Prov. RZ gelten sollen. Hier wird man schwerlich anders
können, als von einem deu t f ch rech t l i chen adligen Fa»
milienfideikommiß sprechen, dessen Gegenstand nur nicht ein
Landgut, sondern ein beweglicher Gegenstand ist. Wird also
unter so bewandten Umständen ein Familienfideikommiß ge-
stiftet, so entsteht ein deutschrechtliches adliges Familienfidei-
kommiß und man kann dagegen nicht einwenden, es fei einerlei,
welcherlei Nestimmungen der Stifter treffe, immer entstehe nur
ein Römisches Familienfideikommiß. Dafür spricht auch
schon der Umstand, daß in den Artt. 2525 ff. für Liv- und
Esthland überall die Schwedische Testamentsstadga a l s Q u e l l e
citirt wird, die einschlägigen Artt. dieser Stadga aber keines-
wegs durch die Kodifikation v. 1.1864, die ja nur eine (aller-
dings authentische) Aufzeichnung des bisher geltend gewefenen
Rechts bezweckte, aufgehoben sind. Daher muß denn auch das
Fortbestehen des Art. V besagter Testamentsstadga angenommen
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werden'). Nie Ausdrucksweise des Art. 2529 mag sich daher
so erklären lassen, daß das Gesetz von den g e w ö h n l i c h -
sten Fallen redet, nämlich, wo der Stifter das Fideikommiß
an solchen Gegenständen stiftet, die einerseits dem möglichen
Untergang am Schwersten ausgesetzt sind, andererseits aber
Vermöge ihrer Beschaffenheit am Ehesten dazu geeignet er-
scheinen, eine d a u e r n d e Erhaltung des Gutes bei der Fa-
milie zu sichern. Das Gesetz sagt nicht etwa: „Gegenstand
der adligen Familienfideikommisse sind n u r Landgüter", son-
dern es sagt: „Gegenstand der adligen Familienfideikommisse
s i n d L a n d g ü t e r ' ) . " Durch eine solche Ausdrucksweise ist
die Möglichkeit der Stiftung von adligen Familienfideikom-
missen an beweg l i chen Gegenständen, d. h, besonders an
Kapitalien — da die übrigen Mobilien in dieser Beziehung nicht
geeignet erscheinen — f r e i g e l a s s e n und demnach ließe sich
aus Art. 2529 der Sinn herausbringen, daß zwar in der
Regel adlige Familienfideikommisse an L a n d g ü t e r n ge-
stiftet werden, resp. gestitet zu werden pflegen, dadurch aber
die Iulässtgkeit der Stiftung auch an beweglichen Gegenstän-
den durchaus nicht ausgeschlossen ist.

I u einer solchen Interpretation des Art. 2529 bietet
aber auch die Anmerkung zu Art. 2535 eine Handhabe').
Denn wenn für den Fall einer Veräußerung des Fideikom-
misses wegen vorstiftungsmäßiger Schulden die Fideikommiß-
eigenschllft auf den etwa übrig bleibenden K a u f s c h i l l i n g s-

1) Dabei läßt sich das Provinzialrecht allerdings die Inkonsequenz
zu Schulden kommen, daß in dm von den RVmischen Familienfidei-
kommissen handelnden A m . 2337 ff. gleichfalls die Testamentsstadga v. I ,
1686 als Quelle citiit wird.

2) I m russischen Text heißt es: „NpSÄ«sii> MOPÄUoiciixi. P0H0-
»uxi> chliASiiilci^lNiioeaei, o o o i k L n n N i i » Voi^uuu (nicht „io^ii>Ko"
oder „no«ÄiuiiiiSÄi,2o" on<:i»,Lnnmi"i,),

3> Vgl, dazu E rd m a n n , B, II, §122 S. 40, Note 3 und
E. 54, III.
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rest übergehen soll und wenn weiter dieser Kaufschillingsrest
entweder zum Ankauf eines andern Gutes verwandt werden
oder als reines Kapitalfideikommiß bestehen bleiben soll, so
wird ja doch eben dadurch stillschweigend vorausgesetzt, daß
ein deutschrechtliches adliges Familienfideikommiß auch an be-
weglichen Gegenständen, wie z. B. dem Gelde bestehen kann,
d. h. mit andern Worten: auch bewegliche Sachen können für
sich a l l e i n , nicht bloß als Zubehörungm zu einem Land-
gute, Gegenstand eines adligen Familienfideikommisses sein.
Wenn aber an beweglichen Gegenständen nach Provinzialrecht
ein Familienfideikommiß bestehen kann, so folgt daraus
logischerweise, daß an denselben ein Fideikommiß auch er-
r ich te t werden kann. Die nach der Testamentsstadga, aber
noch vor der Kodifikation vom I . 1864 an beweglichen Ge-
genständen etwa errichteten adligen Familienfideikommisse, die
ja selbstverständlich in keinem Falle rückwärts ungiltig werden
können, würden den besten Beweis dafür liefern, daß auch
den Mobilien die Fähigkeit, Gegenstand einer selbstständigen
Fideikommißstiftung zu sein, innewohnt. Was speciell Cur°
land betrifft, so findet sich jedenfalls auch hier kein Gesetz,
welches die Zulässigkeit einer derartigen Stiftung aufhebt,
ebensowenig aber auch eine der früheren Quellen, aus der
Solches geschlossen werden könnte. Als deutfchrechtliches Fa-
milienfideikommiß wäre z. B. die Fideikommißstiftung des
Baron Carl U r k u l l - Gyllenband (in Esthland), gestiftet zu
Rom 1882, aufzufassen, wie aus dem. Inhalt einiger in ex-
tsu8o anzuführenden §§ hervorgehen dürfte:

8 1.

„ . . . Es ist jedoch mein Wunsch, daß bei entsprechen-
der Gelegenheit von diesen Werthvavieren, so viel erforderlich
sein wird, zum Ankauf von Landgütern im Gouvernement
Esthland entnommen und verwandt werden, welche Immobilien



216

alsdann nebst dem etwaigen Restbetrage der bezeichneten Werth-
papiere als Fideikommißvermögen zu gelten haben. Ich vor-
behalte daher nicht allein mir selbst während meiner Lebens-
zeit in solcher Hinsicht das freieste Verfügungsrecht, sondern
bestimme ausdrücklich, daß die dereinstigen Fideikommißbesitzer,
soweit solches noch nicht geschehn sein sollte, die Fideikommiß-
kapitalien nach Maßgabe der Umstände zum Ankaufe von
Landgütern im Esthländischen Gouvernement verwenden. Zu
einem derartigen Güterankauf soll jedoch vorher die Zustim-
mung des jeweiligen Herrn Esthländischen Ritterschaftshaupt-
manns und zweier von demselben hinzu zu erbittenden Herrn
aus der Esthländischen Adelsmatrikel, von denen womöglich
einer der Freiherrlichen Familie von Uxkull angehören soll,
eingeholt werden."

8 2.

„Nach meinem dereinstigen Ableben ist von dem Iahres-
revenüen des Fideikommißvermögens ein Viertel derselben
meiner geliebten Gemahlin Barbe Baronin Uxkull Gyllenband,
verehelicht gewesenen Glinka, geborenen Loutkowsky, zur freien
uneingeschränkten Verfügung auszuzahlen, während drei Viertel
derselben Revenuen ihr mit der Auflage auszuhändigen ist,
soweit erforderlich, die Kosten für den Unterhalt und die Er-
ziehung unserer Tochter Fräulein Barbe Varonesfe Uxkull
Gyllenband bis zu ihrer Verehelichung oder bis zu ihrer
Mündigkeit d. h. dem vollendeten 21. Lebensjahre, zu bestrei-
ten, die hierbei etwa erzielten Ersparnisse aber dem Fideikom-
mißkapital zu zuschlagen."

2̂ 3.

„Dasselbe (I'iäeikoiuini^kaiütal) darf daher weder ver-
äußert, noch verpfändet, noch sonst auf irgend eine Weise be-
lastet werden. Es sind demnach die etwa ausgelosten Werth»
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Papiere sofort in gleichem Werthe und womöglich in derselben

Gattung zu ersetzen und wiederum in Verwahr der Gsthländi»

schen adeligen OeäitoaZss abzuliefern. . ."

8 4.

„A ls erste Fideikommißbesitzerin ernenne und bestimme

ich meine Tochter Larbs LarouesLs H x k u l i 6^11endauä der-

gestalt, daß sie, sobald sie verheirathet, oder das 21. Lebens-

jahr erreicht haben wird, in den Besitz und Genuß der Rein-

revenüen aus dem Fideikommißvermögen zu treten hat. Dabei

bleibt für sie sowohl, als auch für die jeweiligen in der Folge

eintretenden Fideikommißbesitzer die Pkt. I I erwähnte Ver-

pflichtung bestehen, meiner Gemahlin, so lange sie lebt, ein

Viertel der Reinrevenüen aus dem Fideikommißvermögen jähr«

lich auszuzahlen. . ." (es folgt nunmehr die Angabe der Suc-

cessionsordnung für das Fideikommiß).

„Der Wittwer, refp. die Wittwe eines Fidelkommißbe-

sitzers oder einer Fideikommißbesitzerin sollen keine weitern

Anrechte auf das Fideikommiß erhalten, als daß ihnen ein

Anspruch auf die Hälfte der Reinrevenüen eines Jahres

aus dem Fideikommißvermögen zustehen soll." Wollte man Be-

stimmungen, wie den vorliegenden, die Natur eines r ö m i -

schen Fideikommisses verleihen, so müßte zu gleicher Zeit

angenommen werden, daß falls der Anordnung des Stifters

gemäß von den Fideikommißkapitalien ein Landgut gekauft

wird, das frühere römische Fideikommiß sich dadurch in ein

deutschrechtliches adliges Familienfideikommiß verwandeln oder

umgekehrt beim Verkauf des Fideikommißgutes wegen vor-

stiftungsmäßiger Schulden das frühere germanische Familien-

fideikommiß nunmehr in ein römisches Fideikommiß übergehen

müsse. Eine derartige Konstruktion wäre aber juristisch un°
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möglich, da durch Rechtsgeschäfte die juristische Natur des
Gegenstandes derselben seitens der Parteien keine Aenderung
erfahren kann.

Ferner dürfen die in C u r l a n d befindlichen P a u l s »
gnl lde-Waldeckschen Fideikommißgüter nach den Bestim-
mungen der Stiftungsurkunde zeitweilig in ein r e i n e s
G e l d f i d e i k o m m i ß umgewandelt werden:

§ 6 .

. . . „Auch bestimme ich, daß es jedem Fideikommiß-
besitzer dieser Güter freigestellt fein soll, unter Zustimmung
seiner beiden nächsten Agnaten das Güterftdeikommiß durch
Veräußerung derl'aulLFuaäß^ValäsoKsolißii Güter auf andere
Landgüter, selbst des Auslandes zu übertragen, oder auch
zeitweilig in ein reines Kapitalfioeikommiß umzuwandeln,"

Sachen, an denen ein Fideikommiß errichtet werden soll,
müssen jedoch außer den bisher aufgezählten noch verschiedene
andere Eigenschaften haben. So muß vor allen Dingen der
Fideikommißstifter auch wirklich insoweit unbeschränkte Dis-
positionsbefugniß über das betreffende Gut haben, daß er die
Unveräußerlichkeit desselben anzuordnen berechtigt ist. Dabei
darf jedoch dem von B u n g e , Curl. Priv.R., § 295, S. 593,
Anm. e angeführten in der von Korff-Preekulnschen Ediktal-
sllche v. 31. März 1840 ergangenen Oberhofgerichtlichen Ur-
theile eine innere Berechtigung nicht abgesprochen werden,
wenn es daselbst unter Bezugnahme auf 1 41, I ) X I I I , 2 und
1 5 c? V I I I , 16, heißt, daß zuweilen felbst solche Stiftungen,
die an fremden Bermögensgegenständen errichtet sind, mit
Rückwirkung bis zum Errichtungstage convalesciren, falls nur
nachher vom Stifter Eigenthum an den benannten Gegenständen
erworben wird, indem z. B. der Eigenthümer die Errichtung
nachher ratihabirt'). Deshalb dürfen in Curland z, B. Stamm-

1) L e w i s , S, 67.
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und Erbgüter mit der Fideikommißeigenschaft nur in dem
Falle belegt werden, wenn der Stifter mit den nächstberechtig-
ten Erben einen diesbezüglichen Erbvettrag abgeschlossen hat').

I n Liv° und Esthland muß ferner auf Antrag des Stif-
ters über die beabsichtigte Fideikommißstiftung ein Proklam
erlassen werden, in welchem diejenigen Personen, welche als
Erben oder Gläubiger Ansprüche an dm Gegenstand der
Stiftung haben, oder überhaupt aus irgend einem Grunde
gegen die Stiftung Einsprache erheben wollen, zur Meldung
bei der betreffenden Behörde öffentlich aufgefordert werden.
Ist für Erlassung eines solchen Proklames nicht schon vom
Stifter gesorgt worden, so muß Solches durch den ersten Fi-
deikommißbesitzer geschehen').

Die Folgen der Nichtmeldung bestehen in dem Ausschluß
der nach Ablauf der Frist (Jahr und Tag) Ausgebliebenen
von den ihnen an dem Gegenstände der Stiftung zustehenden
Rechten. Dabei ist noch zu bemerken, daß, wenn ein Immobil
Gegenstand der Fideikommißstiftung ist, das Gericht der be-
legenen Sache zuständig ist, in den andern Fällen aber, wo
das Fideikommiß an beweglichen Gegenständen gestiftet wird,
das Gericht, in dessen Bezirk der Stifter seinen Wohnort hat').
Das hier in Frage kommende kompetente Gericht ist natür-
lich das Bezirksgericht.

Was die Gesammthandgüter in Curland anbetrifft, so
dürfen dieselben nur mit Einwilligung der lebenden Gesummt-
handgenossen zu Fideikommissen ^umgewandelt werden. I n
seinem Curländischen Privatrecht wil l ! B u n g e freilich fchon

1) V u n g e , Curländifches Priuatiecht § 29l», S, 593, Punkt 1,
Prov. Recht Th.' I I I , Alt, 2530.

2) Vgl. Art, 2538 Th. I I I des Prov, Rs und Art. 1706 des Entwurfs
einer Ordnung des gerichtlichen Verfahrens in Civiliechtssachen in Liv-
Esth- und Curlllnd von v . F. G, V u n g e , Reval 1864.

3) Vgl. die Artt. 1707 und 1708 des Entwurfs.
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dann eine Errichtung von Familienfideikommissen an Ge-
sammthllndgütern zulassen, falls der Stifter nur keine mann«
liche Descendenz hat, wogegen den entfernteren Agnaten oder
den andern Gesammthandgenossen kein Widerfpruchsrecht zu-
stehen sollte. Der Th. I I I des Prob. R. Art. 2533 dagegen
hat endgiltig und ganz allgemein festgestellt:

„ I n Curland dürfen Gefammthandgüter nur mit Ge-
nehmigung der lebenden Gesammthandgenossen, also durch
Grbvertrag mit denselben, in Familienfideikommisse verwandelt
werden"').

Hat aber nichtsdestoweniger eine solche Umwandlung
des Gesllmmthllndgutes in ein Fideikommiß stattgefunden, so
haben die Gesammthandgenossen wie bei jeder Veräußerung,
so auch hier einen Retrakt').

Hinsichtlich des von ihm wohlerworbenen Vermögens ist
der Stifter in Curland in sofern beschränkt, als er im Falle
der Errichtung eines Familienfideikommisses an demselben die
Rechte der Notherbm nicht verletzen darf, vielmehr ihnen
ihren Pflichttheil voll und unbeschwert hinterlassen oder sie
an Stelle dessen anderweitig entschädigen muß, es sei denn,
daß sie ausdrücklich auf ihre diesbezüglichen Ansprüche verzich-
ten. Art. 2534 des Th. I I I , des P r o v . P r i v . R e c h t s :

„ I n Curlllnd dürfen bei Errichtung von Fammilien-
fideikommissen die Rechte der PflichttheilZberechtigten nicht
verletzt werden. Diesen muß daher, wenn sie nicht ausdrück-
lich darauf verzichten, ihr Pflichttheil gesichert werden').
Findet nichtsdestoweniger eine Verletzung der Notherben statt,
so haben dieselben, wenn das Fideikommiß erst nach dem

1) Vgl, E i d mann , System N. III, § 274, S. 393.
2) Neu m a n n , E. Heft IV, B, III, S, 324.
3) Vgl, S l l l z a und L ichtenau § 32, S. 65, und Schmalz,

Lehrb, d. Deutsch, Priv. R„ ß 237, S. 117 ff.



221

Tode des Stifters in Kraft tritt, zu ihrem Schutze die yusi-si»
iuttlüoiusi testanieuti, falls das Fideikommiß jedoch fchon
bei Lebzeiten des Stifters wirksam wird, eine der yusrein
iuolüoiosao änuatioui« nachgebildete Klage"').

Ferner dürfen die Rechte dritter Personen z. N. der
Gläubiger des Stifters durch die Fideikommißstiftung nicht
verletzt werden, falls sie bereits vor der Errichtung derselben
auf die Hypothek eingetragen sind. Vielmehr haben Letztere,
wenn sie nicht in die Stiftung einwilligten oder auf andere
Weise entschädigt worden sind, das Rechts volle Befriedigung
aus dem Fideikommißgut zu erlangen, und daher auch, gesetzt
nur, daß ihre Forderungen bereits fällig sind, die Hypothek
zu veräußern und sich aus dem Erlös bezahlt zu machen').
Kommt es nun auf Andringen der Gläubiger') zum Verkaufe
des Gutes, so geht auf den nach Befriedigung der Gläubiger
etwaig nachbleibenden Rest des Kaufpreises )̂ die Fideikommitz-
eigenschaft über').

Auch schadet es den Gläubigern nicht, wenn sie längere
Zeit hindurch, ohne gegen die Fideikommißstiftung Einsprache
zu erheben, ihr Kapital stehen lassen und die Verjährungszeit
bereits abgelaufen ist, denn da die Klagenverjährung erst von
dem Momente der Nativität des Klagenanspruchs, also erst
mit der Nichtzahlung des Capitals nach erfolgter Kündigung
oder mit dem Ausbleiben der Zinsenzahlungen zu laufen

1) S t o b b e . B, I I , § 139. S, 509. Vgl, femer B u n g e , Cuil,
Priv, R,, § 245, S, 593, Punkt 3.

2» ob, V u n g e . Curl, Priv. R, § 245. E. 594, Punkt 4, N e u -
M l l n n , E. N„ S. '36 ff., Prov. R. Th. I I I , Art, 2535.

3) Jedoch natürlich nur derer, die bereits vor Errichtung der Stif-
tung ein Pfandrecht an dem betreffend Gut hatten.

4) Besagter Rest des erzielten Kaufschillings ist entweder zum An-
kaufe eines Gutes von geringerem Umfange zu verwenden oder als Fidei-
tommißtllpitlll sicher anzulegen.

5) Siehe die Anm. des Art. 2535 des Prov. Priv. Rs, Th. I I I ,
B u n g e , Curl. Piiv. P. 8 29b S. 594 Punkt 4 Anm. i.
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beginnt, so können sie trotzdem auch nach abgelaufener Ver-
jährungszeit ihre Ansprüche an das mit der Fideikommiß-
eigenschllft belegte Gut erheben und Befriedigung aus dem-
selben wirksamst erlangen').

Was ferner die dem Curländischen Kreditverein beige-
tretenen Güter anbetrifft, so kann denselben nur dann und
zwar mit Genehmigung der Direktion die Fideikommißeigen-
schaft beigelegt werden, wenn „die näher nachzuweisende Fi-
deikommißstiftung mit dem Verbleiben des Gutes im Kredit-
verein nicht im Widerspruche steht und der etwaige Ueberschuß
der ursprünglichen Darlehnssumme über den festgefetzten An-
trittspreis, nach Abzug des halbjährigen Zinsenbetrages, der
Kreditkllsse zurückgezahlt wird"'),

Nach Liv- und Esthländischem Privatrecht muß der
Stifter über den Gegenstand der Fideikommißstiftung unbe-
schränkt verfügen können. Ebendaher kam er nur an wohl-
erworbenem Vermögen testamentarisch ein Fideikommiß errich-
ten, am ererbten dagegen darf er nur dann, wenn die zur
Zeit der Errichtung lebenden nächsten Erben des Stifters die
Stiftung genehmigen, alfo durch Erbvertrag ein Fideikommiß
errichten'), wobei in Livland Edelleute, die Kinder oder
andere direkte Nachkommen haben, überdies nach Erlaß des
Proclams und vorheriger Ingrossation der Stiftung in die
Hnpothekenbücher durch den Iustizminister um die Allerhöchste
Bestätigung') nachsuchen müssen, während diejenigen Edelleute,

1> B u n g e , Curl, PriU. R. S, 594, § 295, Anm, i, N e u m a n n ,
Cuil. Erb, R,, S. 138, ß 43.

2) Otr. Art, 2536 des Th, I I I des Pro«, Rs.
3, B u n g e , Liv- und Esthländisches Privatrecht, S, 368. 3 491.
4) Dies wurde durch den Senatsukas vom 2. Febr. 1655 sud

Nr. 29061 bestimmt. I n Ergänzung dieses Utases ordnet dann der Utas
vom 5. März 1858 «ud Nr. 32830 unter Anderem an, daß der Stiftungs-
alt nicht nur vor der Ingrossation desselben dem Hofgericht (an dessen Stelle
jetzt das B e z i r k s g e r i c h t getreten ist) eingereicht werden muß, sondern
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welche weder Kinder, noch fernere Descendenten haben, auch

ohne Allerhöchste Erlaubniß an Erbgütern Familienfideikom-

misse stiften dürfen, wobei jedoch alle übrigen bei Errichtung

von Familienfideikommissen erforderlichen Formalitäten beob-

achtet sein müssen, so z, B. Vorstellung der Sti f tung beim

Hofgerichte (jetzt Bezirksgerichte) behufs Bestätigung, Erlassung

des genannten Proklams :c. Besonders ist noch zu bemerken, daß

die Vorstellung der Stiftung beim Gerichte zu Lebzeiten des

Stifters zu erfolgen hat. Die bloße Producirung eines Testa-

ments nach dem Tode des Erblassers, worin an Erbgütern

ein Fideikommiß errichtet worden ist, entbehrt jeder Giltigkeit').

I n Liv- und Esthland dürfen ferner ebenso wie in Curland

durch die Errichtung der Stiftung die Rechte dritter Perfonen,

wie der Gläubiger, nicht geschädigt werden, daher Letztere,

falls sie schon früher eine Hypothek an dem Fideikommißgut

erlangt hatten, sobald nur ihre Forderungen fällig sind, die

Veräußerung der Hypothek verlangen können. Hinsichtlich der

Geltendmachung ihres Klagerechts auch nach Ablauf der Ver-

jährungszeit gilt dasselbe wie für Curland.

I n Esthland kann außerdem die garantirende Kreditge-

sellschllft, wenn ein derselben beigetretenes Gut zum Fideikom-

miß gestiftet werden fol l , dasselbe von der allgemeinen Garantie

befreien, wofern nur den durch die Verpfändung an die Kre°

lluch, daß der Stifter, in Uebereinstimmung mit der in Kurland geltenden
Ordnung, die Ansprüche seiner Descendenten auf das zum Fideikommiß ge-
stiftete Erbgut durch gerichtliche Deponirung einer Summe sicherzustellen hat,
die dem Betrage der ihnen am Erbgut gebührenden Antheile gleichkommt,
nach Maßgabe der bei der letzten Erbtheilung vorgenommenen Schätzung.
Hat jedoch der Stifter andere Güter und hat er die Erbansprüche seiner
Descendenten dadurch befriedigt, daß er ihnen je nach Verhälwiß ihrer An-
theile diese andern, nicht zu den Erbgütern gehörenden Güter zuwies, so ist
er von der obenerwähnten gerichtlichen Deponiiung eines K a p i t a l e s
befreit.

1) Siehe Artt. 2531 und 2532 des Th. I I I des Pro». PriU. Rs,
E r d m a n n , System B. I I I , § 274, S, 302 ff.

DoiP. Ilul. St. Vd. VI, II, 15
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ditkllsse übernommenen Verbindlichkeiten vollkommen Genüge
geleistet worden ist'),

2) Wir gehen jetzt zur Erörterung der Frage über, welche
Gegenstände zum jedesmaligen Familienfideikommiß gehören.
Der Umfang eines jeden Familienfideikommisses bestimmt sich
vor allen Dingen nach dem Inhalt der betreffenden Stiftungs-
urkunde und sodann nach den gesetzliche« Regeln der Perti-
nenzen ^),

So kann z. B. in derselben das Gutsinventar ausdrück-
lich zum Bestände des Familienfideikommißgutes hinzugezogen,
ferner Kapitalien, Bibliotheken, Gemäldesammlungen und
Möbel:c. als Pertinenzm oder Zubehörungen dem Bestände
des Fideikommisses einverleibt werden °). Hierbei dürfte es
sich empfehlen, in der Stiftungsurkunde möglichst genaue Be-
stimmungen über den Umsang des gestifteten Familienfidei-
kommisses zu treffen, da im Zweifel die Präsumption gegen
dieFideikommißeigenschllft des fraglichen Gegenstandes streitet').

Hinsichtlich des Gutsinventars bestimmt außerdem der
bezogene Artikel 2529 Th, I I I des Prov. Rs, daß es, falls
es nicht ausdrücklich in die Stiftung hineingezogen ist, als
nicht zu Letzterer gehörig anzusehen ist. Eine Ausnahme wird
in dieser Beziehung von dem Gesetz nur mit dem sogenannten
eisernen Inventar der Bauergüter gemacht, welches aus dem
Vieh und den Pferden des betreffenden Bauergutes besteht
und als zum Gesinde gehörend aufgefaßt wird ').

1) Vgl. Th. I I I , des Prov. Rs Art. 2537.
2> N e u m a n n , E. R., S, 136.
3) Art. 2529 Th. I I I des Pl°v. R3.
4) Vgl. Art. 708 des Prov. Rs Th. I I I , wo gesagt wird, daß alle

etwaig festgesetzten Eigenthumsbeschränkungen stets im engern Sinne auszu-
legen seien und die Vermuthung allemal für die Freiheit des Eigenthumes
spreche,

5) Vgl. die Anm. 1. des Art. 2529 des Th. I I I , Prov. Priv. Rs.
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Früher war es namentlich bei Curländischen Familien-
fideikommissen zweifelhaft, ob das Gutsinventar, falls sich in
der Stiftungsurkunde keine diesbezügliche Bestimmung befindet,
als Pertinenz des Fideikommißgutes, mithin als zum Fidei-
kommiß gehörig aufzufassen sei oder nicht').

Dieser Zweifel ist nun in der Kodifikation unseres balti-
schen Privatrechts im Art. 566 des Th. I I I gehoben worden.
Derselbe bestimmt nämlich: „Das sogenannte GutZinventar,
namentlich die zum Betriebe der Landwirthschaft gehörenden
Geräthschasten, die Saaten, der Viehstand gehören nicht zu
den Pertinenzen des Landgutes, wohl aber der für die Be-
wirthschllftung des Grundstückes nothwendige Vorrath an
Dünger, Stroh und Viehfutter."

Da das Gutsinventar nach diesem Artikel (der übrigens
auch für Liv- und Esthland gilt) gar nicht Pertinenz des
Landgutes resp. des Fideikommisses ist, so kann es auch nicht
— immer natürlich unter der Voraussetzung, daß in der Stif-
tungsurkunde keine Bestimmung über diesen Punkt enthalten
ist — zum Bestände des Fideikommisses gehören.

Gs sind also, da das Familienfideikommiß restriktiv zu
interpretiren ist^), möglichst genaue Anordnungen über den
Umfang des gestifteten Fideikommisses durchaus wünfchens-
werth. I n den meisten Stiftungsurkunden finden sich deshalb
auch weitläufige Bestimmungen darüber, was zum Bestände
des Fideikommißgutes gehört, so z. B. in der Fideikommiß-
stiftungsurkunde des Carl von Liphardt, gestiftet 1776, be-
treffend die Güter Neuhausen, Orrowa und Rathshof in
Livland, P, 3. „Damit aber von diesem meinem ansehnlichen
Vermögen ein Theil immerwährend bei meiner Familie ver-
bleibe und dieselbe sich dessen zu erfreuen haben möge, fo will

1) N c u m l l n n , Curl. E, R,, S. 136 ff,
2) N e u m a n n , Cuil, E. R., § 43, S, 138,

15"
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ich, da mir nach denen Livländischen Gesetzen freisteht, über
meine wohlerworbenen Güter nach Belieben zu disponiren,

von denen meinem Sohn solchergestalt entfallenden und dem-

selben zugeeigneten Gütern, das im vo i 'MsL i ien Xrsiso und

NsuIiHU8LU8c:IiLn RiroiisPiels belegene Gut I^sul iaussn
mit O l r o ^ g , und a l len Hof lägern und das
gleichfal ls im vo i -patsokou Ivi-siss und 8t. ^o-
Kaimi8 oder D o l p a t s o l i e u X i r o l i L p i L l e bele-
gene Gut l i .atkskokt ' ausgenommen und von
diesen beiden Gütern ein I ' iäs ioo in in isLu in
F a i n i l i a s desmittelst errichtet und gestiftet,
auch zugleich verordnet haben, daß sofort nach meinem tät-

lichen Hintr i t t , auf beiden Gütern ein Inventar ium gerichtlich

gelegt und alles, was sodann auf selbigen an Vieh, Brannt-

weinkesseln und zur wirtschaftlichen Einrichtung gehörigen

Persehlen nur vorgefunden wird, gleichfalls zu diesem I ' iäei-

oomini88e gerechnet und sammt dem Getreide, das vorräthig

sein würde, wenn ich nach dem ersten I'sdruai-iug versterben

sollte, insgesammt, oder davon die Hälfte, wenn mein Tod

in denen Monaten vom 6sz>teml)sr ab bis zum Imo ?L>

druar i i erfolgte, gleichwie das in meinem Haufe auf l ia tus-

Iioik befindliche, nach Gewicht zu verzeichnende Silber damit

verknüpft verbleiben, mein Sohn und Erbe, als hoffentlich«

erster ?iäeiooinini88ai'iu8 vorgenannter Güter mit dem Inven-

tario und Silber nicht anders, als nach Ar t eines Fideikom-

misses oder Majorats besitzen und mit dieser unveränderlichen

Eigenschaft auf feine Nachfolger bringen solle."

Jedoch werden die vom Stifter zum Fideikommiß ge-

zogenen oder die Kraft gesetzlicher Bestimmung zu demselben

gehörigen vertretbaren Sachen nicht i n 8peois, sondern nur

in Monere von der Fideikomnnßqualität ergriffen, weshalb

jeder Fideikommißbesitzer auch nur dieselbe Quantität seinem
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Nachfolger zu hinterlassen hat'). Diesen Satz darf man aber
nicht auch auf diejenigen Sachen ausdehnen, bei denen es
gerade auf ihre Individualität ankommt, wie dies namentlich
dann der Fall ist, wenn kostbares Geschmeide, Silbergeschirre
Gemäldesammlungen, Familienportraits, Bibliotheken und
Möbel vom Stifter als zum Fideikommiß gehörig erklärt
werden. Solchenfalls wird nämlich einmal der Wunsch des
Stifters zu präsumiren sein, daß die bedachte Familie jene
Gegenstände zum ewigen Andenken an den Stifter gebrauchen
und benutzen solle, sodann aber der Umstand ins Auge gefaßt
werden müssen, daß das Ansehen und der Glanz der mit dem
Fideikommiß bedachten Familie, falls sie nur auch sonst stan-
desgemäß zu leben und aufzutreten vermag, durch solche Ge-
genstände jedenfalls erhöht und vermehrt wird.

Auch werden einzelne Gegenstände, wie z. B. seltene
Originalgemälde, Manuskripte oder Bücher, eben wegen dieser
ihrer Seltenheit vom Fideikommiß nicht getrennt werden dürfen.

Andere dem Fideikommiß einverleibte Sachen, als Ma-
schinen und verschiedene Wirthschaftsgeräthe, Getreide, Stroh
und Vieh brauchen vom jedesmaligen Fideikommißbesitzer nur
tantunäein und von derselben Güte hinterlassen zu werden,
denn man kann nicht annehmen, daß der Stifter derartige
Gegenstände seiner Familie zum Andenken an ihn überlassen
hätte; auch wäre es ein Unding, behaupten zu wollen, daß
durch solche Sachen, wie z. A. Getreide oder Maschinen, das
Ansehen oder der Glanz der bedachten Familie vermehrt werde,
oder etwa derartige Gegenstände für selten zu erklären.

I I . Enlftekunll äe» Keckt» äe« «killeillummißbesiherz.
§6,

Hierbei muß die Entstehung des Rechtes für den eiuzelnen

Fideikommißbesitzer von der Entstehung dieses Rechtes über-

1) L e w i s , S, 55,
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Haupt unterschieden werden. Für den einzelnen Fideikommiß-
fuccesfor entsteht das Recht durch den Erwerb desselben. Dazu
ist aber nicht eine besondere Antretung nöthig, sondern es er-
wirbt vielmehr der Fideikommißsuccessor das Fideikommiß
schon vom Augenblick des Todes des Vorbesitzers. Doch soll
des Näheren hiervon erst im folgenden Paragraphen gehandelt
werden und an dieser Stelle zunächst von der Entstehung des
Rechtes überhaupt die Rede sein. Die Entstehung des Rechtes
des Fideikommisses ist, wie bei allen Rechten, an bestimmte
Voraussetzungen geknüpft und zwar betreffen dieselben zunächst
die Person des Stifters.

Vor allem muß der Stifter handlungsfähig gewesen sein
und die Stiftung wirklich gewollt haben; eine von einem
Geisteskranken z. V. während seiner Krankheit errichtete Fa°
milienfideikommißstiftung wäre alfo nichtig, ebenso, wenn der
Wille etwa durch Zwang entweder vollständig aufgehoben
wäre, oder doch einen Mangel leidet (z. B. Betrug). Daß der
Stifter ferner über den Gegenstand der Stiftung zu verfügen
berechtigt sein muß, davon ist bereits in Punkt I § 5 des
Weitern die Rede gewesen. Die landesherrliche Erlaubniß
oder obrigkeitliche Genehmigung der Stiftung, die von manchen
Partikularrechten verlangt wird'), ist nach ostseeprovinziellen
Privatrecht nicht erforderlich'). Vielmehr bestimmen die ge-
nannten Artikel ausdrücklich, daß jeder Edelmann ohne
Einholung der Allerhöchsten Erlaubniß oder obrigkeitlichen
Genehmigung adlige Familienfideikommisse errichten dürfe').
Nur wenn der Stifter in der Stiftungsurkunde angeordnet

1) Vgl. N l u n t s c h l i , Deutsches Priv, R, München 1860, ß 68,
S. 192.

2) Art. 2527, Th. III und Art. 883, Th. II des Prov, Priv. Rs,
3) Vgl. dazu CurI, Stat. v. I . 1617 § 185: »?sr aäoptiunsm

Uoet uobiliduz wmiliiz Û8 ooiiMuota« mauus laoere, vel oum üzuatis
ooßuatisHus vsi oum aliis.-. , Vgl. ferner Schweb, Test,stadga Art, I,
Priv. Sig. Aug. v. 1.1561 Art. VII, Piiv. Gotth. Kettl. v. I . 1570 Art. VI.
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hat, daß das Fideikommißgut unter gewissen Voraussetzun-
gen auf einen einer andern Familie angehörenden Nachfolger
übergehen und Letzterer in diesem Fall den Familiennamen
des Stifters annehmen solle, ist die Allerhöchste Genehmigung
stets erforderlich, sogar dann, wenn der Stifter k i n d e r l o s
ist. Außerdem ist die Allerhöchste Erlaubniß in bereits in
P. I § 5 genannten Fällen einzuholen'). Während nun
zwar dem Wortlaute des Art, 252? zufolge in den drei Ost-
seeprovinzen auch die nicht zum immatrikulirten baltischen
Indigenlltslldel gehörigen Edelleute ohne die Allerhöchste
Erlaubniß Familienfideikommisse stiften dürfen, verlangt der
Art. 2544 Anm. für Curland stets die Zugehörigkeit des Fidei-
k o m m i ß f o l g e r s zum immatrikulirten Curischen Adel und
zwar als nothwendige Bedingung der Successionsfahigkeit, die
vom Stifter nicht willkürlich beseitigt werden darf. Da jedoch
eine derartige Bedingung der Successionsfahigkeit aus dem
ausschließlichen Recht des Curländischen Indigenatsadels,
Rittergüter zu besitzen, hervorgegangen ist, letzteres Recht aber
heutzutage kein privils^ium desselben bildet, so wäre es
wünschenswerth, wenn der Art, 2544 eine entsprechende Ab-
änderung dahin erfahren würde, daß auch der nicht immatri-
kulirte Edelmann in Curland die Fähigkeit, in adlige Fami-
lienfideikommisse zu succediren, haben solle °).

Für Liv- und Esthland scheint indeß nach dem Sinne
des Art. 2544 das Erforderniß der Zugehörigkeit zum Ind i -
genlltsadel für die Successionsfahigkeit nicht nothwendig zu
fein, fondern kann durch den Stifter derartige Modificationen
erfahren, daß auch nicht zum Indigenatsadel gehörige Perso-
nen, also z. B. Russische Edelleute in adlige Fideikommisse

1) Vgl, die Senlltsutllse U, 2, Febr, 1855 sud Nr. 29061 und vom
5. März, 1858 8ud Nr. 32830, Art, 2527, Anm. 2.

2) « r , E r d m a n n B, I, § 20, S, 95, b u, Anm. 7,
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succediren können. Zu weit geht aber T r a m v e d a c h , wenn
er S. 71 behauptet, daß in den beiden letztgenannten Pro-
vinzen Fideikommisse auch von nichtadligen Personen besessen
werden dürften, da der Stifter ja das adlige Fideikommiß
für wen er wolle, errichten könne. Mi r scheint es viel wahr-
scheinlicher, daß der Art. 2544 sagen wi l l : I n Liv- und Esth-
land — im Gegensatz zu Curland — ist wenigstens die Zu-
gehörigkeit zum Indigenatsadel nicht erforderlich, wohl aber
muß man überhaupt Edelmann sein, um in ein adliges Güter-
familienfideikommiß succediren zu können.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung der
Familienfideikommisse und somit auch des Rechtes des Fidei-
kommißbesitzers bildet die S t i f t u n g . Der Wille des Stif-
ters, der ja die Basis einer jeden ftdeikommissarischen Anord-
nung bildet, muß selbstverständlich geäußert sein. Das Rechts-
geschäft, wodurch der »Stifter unter ausdrücklicher Willenser-
klärung das Fideikommiß begründet, kann nun entweder eine
letztwillige Verfügung z. B. ein Testament, oder aber ein
Erbvertrag, oder endlich auch eine bei Lebzeiten des Gründers
zu veröffentlichende einseitige Verfügung') fein. Von älteren
Juristen werden häufig das Gesetz, ferner Familienobfervanz,
Gewohnheit, Verjährung und endlich die Ersetzung als Ent-
stehungsgründe der Fideikommisse angeführt. Was die Be-
gründung durch Observanz (Herkommen) anbelangt, so kann
aus dem Grunde dadurch noch kein Fideikommiß entstehen,
weil ja Observanz Entstehung von Rechtsnormen durch längere
Uebung und thatsächliche Anwendung einer Regel innerhalb
eines kleinern Kreises bedeutet ^), als rechtsbildend aber sowohl
nach Römischem, als nach deutschem Rechte bloß die Korpo-
rationen, bisweilen auch Behörden und Kollegia in Frage

1, Art. 2525, Th. I I I des Prov. M .
2> L e w i s 8 6, Z, 93.
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kommen. Die Familie aber ist keine Korporation. Außerdem
kommt noch hinzu, daß sich unter Familienobservanz schlechter-
dings nur das erwiesene Faktum verstehen läßt, daß unter
Ausschluß der Töchter das fragliche Gut sich stets auf den
Mllnnesstamm vererbt hat. Hieraus kann aber nur Stamm-
gutseigenschaft, niemals aber ein Veräußerungsverbot, dieses
Kennzeichen des germanischen Fideikommisses, gefolgert werden,
sondern ein Veräußerungsverbot setzt stets eine Willensdispo-
sition voraus l).

Auch durch Gesetz kann ein Fideikommiß nicht entstehen,
obschon manche Partikularrechte wenigstens eine Bestätigung
durch den Landesherr» oder Richter verlangen, denn dies
würde einen unberechtigten Eingriff des Staates in das Pri-
ulltrecht involviren. Hinsichtlich der Entstehung durch Ge-
wohnheit ist zu bemerken, daß es beim Veräußerungsverbot
stets einer besondern Disposition des Stifters bedarf, also
das gewohnheitsmäßige Befolgen der Nichtveraußerung noch
kein zu rechtbestehendes diesbezügliches Verbot erzeugt. Durch
Ersitzung, sei es nun die ordentliche, sei es die außerordent-
liche, kann aber ein Familienfideikommiß deshalb nicht ent-
stehen, weil bei beiden der Besitz erforderlich ist, von diesem
aber nur bei den im Fideikommißverbande stehenden Agnaten
die Rede sein kann, der jedesmalige Besitzer dagegen sich
immer auf sein Erbrecht berufen könnte. Andern nicht im
Fideikommißverbande stehenden Personen würde es wiederum
am justus tit,uln8 mangeln. Auch durch Verjährung dürfte
deswegen kein Familienfideikommiß entstehen können, weil bei
jedem Wechsel des Besitzers der Klageberechtigte oder dessen
Erbe die Klage wiederum anstellen können.

Der einzige wahre Entstehungsgrund der Familienfidei-
kommisse ist vielmehr eine vom Stifter ausgehende ausdrück-

1) E ichhorn , S, 896, § 368, Anm, «o.
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liche Stiftung. Dies erkennen einmal schon die altern balti-
schen Juristen an, wie N e u m a n n , Curl. E. R, S. 123.
B u n g e , Curl. Priv. R. S. 590, § 294 und Liv- und E M
Priv. R. § 401, S, 368, Anm. o, serner die deutschen Juri-
sten, wie E ichhorn § 368, S. 894 ff, Bese le r . System
des gemeinen deutschen Privatrechts § 176, S. 723, S t o b b e ,
N. I I , § 139, S. 50? IV , L e w i s § 6, S. 88 ff, so daß
ihre, wie die Meinung der baltischen Juristen als die herr-
schende angesehen werden muß. Außerdem aber bestimmt der
Art. 2525 Th, I I I unseres Provinzialrechts ganz ausdrücklich
am Anfang: „Ein adliges Gütersamiliensideikommiß entsteht
n u r durch eine ausdrück l iche S t i f t u n g . . ."

Dabei ist es aber durchaus nicht erforderlich, daß der
Stifter das Stiftungsobjekt ausdrücklich für ein Familienfidei-
kommiß erklärt, wenn er nur sonst die Absicht, ein Fidei-
kommiß zu stiften, aus den von ihm getroffenen Verfügungen
deutlich erkennen läßt').

Derselben Meinung ist auch S t o b b e deutsches Priv. R.,
B. I I , welcher auf S. 507, § 139, I V sich folgendermaßen
äußert: „Es kann das Gut entweder ausdrücklich für ein
Fideikommiß, Majorat erklärt oder die Unveräußerlichkeit im
Interesse einer Familie so bestimmt ausgesprochen sein, daß
sich die Fideikommißeigenschaft mittelbar durch Interpretation
ergiebt." I n Uebereinstimmung damit erkennt daher auch
das Curländische Oberhofgericht in feinem Urtheil vom 5. Oc-
tober 1839') wie folgt:

„Erwägt man jedoch . . . , daß endlich die in der
Urkunde von 1760 fog. erb- und eigenthümliche Abtretung der
Wfchen Güter:c. ihrer etwaigen ftdeicommissarischen Natur

1) L e w i s , § 6, S. 95.
2) Bei Neu mann in den V. Heft II u. III, B. V, Abschn, 8,

S. 242 ff.
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mit Nichten widerstreitet finden, abgesehen von der sich empfeh-
lenden Deutung jener Ausdrücke dahin, daß damit nur eine
Völlige, den Cedenten gar keine Befugnisse an den cedirten
Objecten übrig lassende Abtretung bezeichnet werden sollen, die
erwähnte Qualification gleich hinterher eingeengt worden, im
gleichen Familiengüter füglich auch erb' und eigenthümliche
Güter genannt werden können, und tota äie genannt werden,
weil die Beschränkung der völlig freien Disposition und das
Verbot der Alienation sich mit dem Begriffe des erblichen
Eigenthumes sehr wohl verträgt; so wird schon hier durch
die provocantische Absicht rücksichtlich der Bedeutung des in
Rede stehenden Passus, sowie hinsichtlich der Absicht der Con-
trahenten, für widerlegt erachtet werden müssen; jedenfalls
könnte aber dieselbe höchstens dann gelten, wenn die Urkunde
v. 1760 für sich allein bestände, und nicht vielmehr auf andern
Urkunden Bezug nähme, aus welchen das in ihr nicht expreß
und wörtlich Festgesetzte zu ergänzen und zu erläutern wäre;
denn die W.'schen Güter und die C.'sche Pfandsumme sollen
ja nach dem Ableben der paciscirenden Brüder v. B. ohne
männlichen Leibeserben dem alsdann noch ablebenden nächsten
Agnaten des S.'schen Hauses „gemäß den Familienverträgen"
anheim fallen. Diese v. B.'schen Familienverträge bilden also
die Quelle, auf welche bei Erklärung der Urkuude v. 1760
zurückzugehen, woraus das Verständiß der letzter« zu schöpfen
ist, sie geben die Norm ab, nach welcher der Anheimfall, die
Vererbung oder die Qualität der W.'schen Güter:c. durch-
gängig und in jeder Beziehung zu beurtheilen steht, weil Ge-
fetze nach allgemeinen Bestimmungen in ihrem ganzen Umsange
zur Anwendung kommen müssen (I 4? v . ä« It,. 5.) und der
Zusatz: „gemäß den Familienverträgen" ein niemals zu statui-
rendes Inutile oder Kuperiwuni involviren würde, wenn er
nichts weiter als den schon rechtlich feststehenden und in den
u. B.'schen Fllmilienverträgen mit nichten modificirten Begriff
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des nächsten Agnaten constatiren sollen. Die v. B.'schen Fa-
milienverträge reduciren sich aber sämmtlich auf das Pactum
Vom 25. November 1608 und da nun dieser Familienvertrag
nicht nur die Absicht erklärt und bekennt, die Familie v. B.
fortwährend bei ihrem Ansehen zu erhalten und selbiges zu
vermehren, sondern auch zu dem Ende verordnet: „daß die
Güter stets bei dem Manness tamme der v. B. so
lange e iner dieses N a m e n s , im Ehebet te erzeugt,
am Leben sein wird, v e r b l e i b e n , und n i m m e r an
ein W e i b s b i l d oder fremdes Geschlecht gelangen, vielmehr
(in bestimmter vorgeschriebener Ordnung) b l o ß a u f M a n n s -
l e i b s e r b e n übergehen, und nur an den nächsten A g -
na ten oder Stammfolger aus dem M a n n s stamme der
v. N. veräußert, im gleichen bloß aus kindlichen und redlichen
Ursachen, und nur bis zum Belaufe von 3000 Thlr. Alb. mit
Schulden sollen belastet werden", - kurz alle d i e j e n i g e n
R e q u i s i t e e n t h ä l t , welche P r o v o k a n t und L i t i s -
d e n u n c i a t selbst a l s m a t e r i e l l e B e d i n g u n g e n
und M e r k m a l e e iner g i l t i g e n F a m i l i e n f i d e i -
kommiß sti", t u n g bezeichnet h a b e n : so folgt von
selbst, und mit unbestrittener Evidenz, daß die vorausgeführten
Anordnungen auch hinsichtlich der W.'schen Güter und der
C.schen Pfllndsumme in Kraft und Geltung bleiben sollen,
also einem f i de i commissa r i schem N e x u s , einem der-
artigen Familienverbande unterworfen worden, daß sie nicht
an ein f r emdes Geschlecht v e r ä u ß e r t , sondern
a l l stets nu r v o n einem v. B. besessen und auf
e inen agnat i f chen v, B. nach der Nähe des G r a -
des ex pao tn et p r o v i c i u n t i a m a ^ o r u i n vererbt
werden d ü r f e n " . . .

Es müssen also in solchen Fällen, wo der Stifter seine
Stiftung nicht ausdrücklich als Fideikommiß bezeichnet hat,
die Regeln über die juristische Willensintervretation Platz
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greifen. Jedoch dürfte es sich der größeren Klarheit wegen,
um jeglichen Zweifel zu vermeiden, empfehlen, ausdrücklich
die Stiftung als ein Familienfideikommiß zu bezeichnen').
Dies gefchieht denn auch in vielen Stiftungen, besonders
denen neuern Datums, jedoch auch in den ältern, aus dem
vorigen Jahrhundert herrührenden, fo z. B. der von Livhardt-
schen Stiftung 1776, betreffend die Güter Neuhausen mit
Orrowll und Rathshof:

§ 3 .

„ . . . So will ich, da mir nach denen Livländifchen
Gesetzen freisteht, über meine wohlerworbenen Güter nach Be-
lieben zu disponiren, von denen meinem Sohn solchergestalt
entfallenden und denselben zugeeigneten Gütern — (es folgen
nun die Namen der genannten beiden Güter) — ausgenom-
men und von diesen beiden Gütern ein I^siooininisLulu
I'llinilia« des mittelst errichtet und gestiftet, auch zugleich ver-
ordnet haben. . ."

Vgl. noch die Fideikommißstiftung des dimittirten Landes-
marschalls und Landraths Gustav Baron Nolcken betreffend
die Güter Kawershof mit Altenthurn und Moisekatz, fammt
allen deren Avpertinentien und dem zu jedem derselben ge-
hörigen Inventarium, gestiftet 1876.

Vgl. ferner die Fideikommißstiftung von Theodor Johann
Iohannson von Middendorff v. 23. Ju l i 1851, betreffend die
Güter Pörrafer, Hellenorm, Samhof mit Salval:

„Um meinem unter dem unverkennbaren Segen des
Herren zusammengebrachten Vermögen die längste Dauer zu
geben, die menschliche Einsicht vermag, mache ich es zum
Majorate oder Fideikommiß. . ."

1) Neumllnn, E, Heft III. V, II, S. 203.
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Die juristischen Kennzeichen eines germanischen Fidei-
kommisses sind aber vorhanden, falls der Stifter die Unver-
äußerlichkeit des Fideikommißobjektes im weitesten Sinne des
Wortes') angeordnet und zugleich verfügt hat, daß das Fa-
milienfideikommiß überhaupt gar nicht (Liv- und Esthland),
oder doch nur bis zu einer gewissen Summe, der Antritts-
summe (Curland) beschuldet werden dürfe'°), sondern zur
Erhaltung des Glanzes und Ansehens sür immerwährende
Zeiten bei derselben verbleiben müsse. Finden sich derartige
Anordnungen in der Stiftung vor, so kann an dem Vor-
handensein eines wirklichen Fideikommisses nicht gezweifelt
werden. Nie Stiftung muß ferner fchriftlich, in einer Urkunde,
angefertigt sein, denn da der Stifter die Fideikommißstiftung
auf ewige Zeiten, d. h, fo lange die von ihm zur Succession
berufene Familie noch nicht ausgestorben ist, errichtet hat, so
muß er auch für ein Beweismittel sorgen, das von dauernder
Beschaffenheit ist'),

Dies muß sowohl sür das gemeine Recht, wie für unser
Provinzilllrecht ganz unbedenklich angenommen werden. Eine
andere Ansicht wird von L e w i s vertreten. Derselbe leugnet
nämlich (S, 125) vom Standpunkt des gemeinen Rechts aus
die Nothwendigkeit der schriftlichen Abfassung der Fideikom-
mißstiftung, Dabei meint er freilich, daß der Stifter jeden-
falls die Pflicht habe, für einen andern Beweis zu forgen,
glaubt aber, daß er dies nicht thun würde, falls er sich nicht
einmal die Mühe genommen habe, ein Schriftstück hierüber

1) UebrigenK wird nicht nur der Verkauf, sondern auch jegliche andere
Veräußerung, wie z, B. Tausch, Theilung, Schenkung, oder auch letztwillige
Verfügung verboten.

2) Ebenso ist aber auch jede andere Belastung, wie z. V. dauernde
Einräumung von Servituten verboten,

3) Art. 2525 des Th. I I I des Prov. Rs.
4) S t o b b e , B. I I . deutsches Privatrecht S. 507 IV, § 139.
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anzufertigen. Dieser „andere Beweis" wird uns aber von
Lewis leider garnicht angedeutet. Daß jedoch diese Ansicht
fllsch ist und vielmehr die erst genannte als die einzig richtige
anerkannt werden muß, liegt nach dcm vorhin oben Gesagten
auf der Hand. Dabei muß indeß bemerkt werden, daß aus
den in einem sogenannten „äocumsutuin rsisrsug« auf ein
Familienfideikommiß, resp. auf die Fideikommißstiftungsur-
kunde bezüglichen Wendungen und Ausdrücken allein in keinem
Falle auf Fideikommißeigenschaft eines etwa unter verschiede-
nen Parteien streitigen Gutes geschlossen werden darf, wenn
Solches nicht durch Beibringung der Stiftungsurkunde selbst,
also durch das „äneumontuin relawin" dargethan wird, wie
dies von G ö n n e r im I I . B. seiner „Rechtfälle" Nr, X V I I I
8 36-46, S. 139-164, gezeigt wird'). Gewöhnlich ist in

1) Es handelte sich hier um folgenden Fal l :
Am 18. August des Jahres 1795 hatte die gesammte Gläubigerschaft

des Herren Carl von G u t t e n b e r g aus dem Geschlecht derer von Gutten-
berg auf Eröffnung des Konturses an sämmtlichen beweglichen und unbe-
weglichen Gütern ihres Gemeinschuldners angetragen, zu welchem Behufe in
Ansehung der Immobilien, da sich unter ihnen Lehen befanden, eine Abson-
derung dieser von den Allodien stattfinden mußte. Unter den zu veräußern-
den Immobilien befanden sich auch die Güter S u l z d o r f und S c h w a n -
Hausen, Da nun laut Erbvertiag für den Fall des Aussterbens der auf
dem Gute S t e r n b e r g , worin S u l z d o r f und S c h w a n h a u s e n
einbegriffen waren, ansässigen Linie derer von G u t t e n b e r g , die letztge-
nannten Güter S t e r n b e r g mit S u l z d o r f und S c h w a n h a u s e n
an die auf Kirchlautein ansässige Linie, weiterhin aber an die mit S t e i n -
Hausen besitzlichen G u t t e n b e i g s fallen sollten, so mußte, da der
Kridar Carl von Guttenberg der Letzte seines Stammes war, der Beschluß
der Kreditoren die überschuldeten Güter Sternberg, Sulzdorf und Schwan-
Hausen zum Besten der Konkursmasse zu veräußern, den obgedachten Agna-
ten der Linien Kirchlautern und Steinhausen mitgetheilt werden. Die Folge
davon war, daß alsbald die Freiherren von G u t t e n b e r g auf Kirch-
lautern und Steinhaufen sich mit ihren Ansprüchen meldeten, jedoch mit der
Behauptung, daß in der Freiherrlich Guttenbergischen Familie ein Fideikom-
miß bestehe, daß solches Fideikommiß an den Gütern Sulzdorf und Schwan-
Haufen gestiftet worden fei und folglich die beiden letztgenannten Güter nicht
veräußert werden dürften (vgl. G ö n n e r S. 78—90), Nach dem hierauf
erfolgten Schriftenwechsel, in dem der Kontradiktor die gegnerische Netzaup-
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den Stiftungsurkunden auch eine Succefsionsordnung festge-
setzt, d. h. die Reihenfolge, in der die einzelnen Glieder der
mit dem Fideikommiß bedachten Familie zur Nachfolge in
dasselbe berufen werden. Jedoch darf man die Festsetzung
einer solchen Successionsordnung nicht als ein nothwendiges
Requisit der Giltigkeit der Stiftung auffassen. Vielmehr bleibt
Letztere auch im Falle des Nichtvorhandenseins einer Suc-
cessionsordnung vollkommen giltig und ausführbar, nur dürfte
sich, wie N e u m a n n , G. R., S. 123, § 3? mit Recht be-
merkt, mit dem Prinzipe des Fideikommisses, das den Glanz
und das Ansehen der Familie zu erhalten bestimmt ist, die
Theilung nicht vertragen, die in Folge der nunmehr Platz

wng der Ezistenz eines Fllmilienfideikvmmisses in der Freiherrlich von Gut-
tenbergischen Familie, sowie deren Erstreckung auf die Güter Sulzdorf und
Schwanhausen umständlich zu widerlegen sucht, wird nach Einholung eines
Gutachtens der Jenaer Iuristenfakultät das Urtheil dahin gefällt, daß, da
die Fideitommißqulllität der Güter S u l z d o r f und S c h w a n h a u s e n
nicht erwiesen worden sei. Letztere als zum Konkursmasse gehörig zum Besten
derselben verkauft werden dürften. Gegen dieses Urtheil wird von dem An-
walt der Linie K i r c h l a u t e r n und S t e i n h a u s e n Appellation an
das Reichskllmmeigericht eingelegt, wo nunmehr die Sache endgiltig entschieoen
und das unterrichteiliche Urtheil bestätigt ward. Obwohl nämlich die als
Fideitommißinteresftnten auftretenden G u t t e n b e r g i s c h e n Agnaten
zwar verschiedene Urkunden beigebracht hatten, in denen gesagt war, daß
an den Guttenbergischen Allodien und zwar insbesondere an den Gütern
S u l z d l l i f und S c h w a n h a u s e n ein Familienfideikommiß errichtet sei,
auch die damaligen Paciscenten in dem von ihnen geschlossenen Eibveitmge
sich gegenseitige Haftung für Eviktion versprochen hatten, so konnte doch alles
dies zur Herstellung eines Beweises, daß die Güter S u l z d o r f und
S c h w a n h a u s e tt mit Fideikommitzqualität behaftet seien, nicht genügen,
denn da, wie aus den Akten zu ersehen, nicht nur der Kridar Carl von G u t -
t e n b e r g die ausdrückliche Erklärung gemacht hatte, daß die Behauptung
seiner Lehenuettern, die zum Verkauf auszusetzenden Allodien wären mit dem
„ULXU MsioommizZÄlio" behaftet, unrichtig sei, sondern auch die vier
Brüder von G u t t e n b e r g erst in einem vom Jahre 1741 datiienden
Fteceffe „sammt und sonders sich verbindlich machen, einen ordentlichen F i -
deikommißblief h i e r n a c h st ens zu errichten und confirmiren zu lassen",
woraus deutlich erhellt, daß bis dahin von einem ordentlichen Fideikommisse
nicht die Rede sein kann, und drittens endlich alle übrigen von den G u t -
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greifenden Intestaterbfolge stattfinden muß'). Der einzige
Ausweg, das Fideikommiß vor der Theilung zu bewahren,
wäre noch die Entscheidung durch das Loos zwischen
mehrern gleich nahen Berechtigten. Dennoch ist diese dem
Zwecke des Familienfideikommisses so sehr widersprechende
Bestimmung durch die Kodifikation v. 1864 auch in unser
baltisches Privatrecht übergegangen. Es heißt daselbst zunächst
im Art. 2565 Th. I I I :

„Der Stifter des Fideikommisses ist befugt, für dasselbe
jede mögliche Successionsordnung, in welcher die überhaupt
Berufenen nacheinander in das Fideikommiß einrücken sollen,
anzuordnen. Ist dies nicht geschehen, so kommen die oben im
Art. 2340 angegebenen Grundsätze zur Anwendung."

Der Art. 2340, Th. I I I besagt: „Ist in dem Testamente
keine besondere Successionsordnung festgefetzt, so rückt allemal

t e n b c i g s c h e n Agnaten beigebrachten Urkunden immer nur den H i n -
w e i s auf ein bestehendes Fideikommiß enthalten, die Stiftungsurkunde selbst
von den oft erwähnten Agnaten nicht beigebracht worden, „ Ä o o u m s u t »
r e t ' e r o n t i » , o h n e r s l « , t » " a b e r k e i n e n B e w e i s l i e f e r n ,
so konnte das Rcichskammergericht mit Recht wie folgt, erkennen:

U r t h e i l .

„ I n Sache des Herrn geheimen Raths und Domkapitularn, Karl
Fieyherrn von G u t t e n b e i g , respective dessen Concursmaffe, Klägern,
und Produkten und ReProducenten, an einem entgegen die freyherrlich
von G u t t e n b e r g i s c h e n Geschlechtsvetteln und Agnaten zu Kirchlautein,
Steinhausen ic, in Actis benannt, Beklagte, und Producenten und Repio-
ducenten am anderen Theile, die Neräusserung der Karl von G u t t e n -
b e r g i s c h e n Allodilllgüter zu S u l z d o i f und S c h w a n h a u s e n be-
treffend, wird von der römisch kaiserlichen Majestät respective wirklichen
Räthen und des unmittelbaren freyen Reichsritteiorts an der Baunach
Hauptmann, Rathen und Ausschuß auf eingeholten Rath auswärtiger Rechts-
gelehrten zu Recht erkannt: daß die Herren Beklagten und Producenten
d a s j e n i g e , w a s i h n e n zu be w e i f e n o b g e l e g e n , n ich t
b e w i e s e n h a b e n , daher die Karl von Guttenbergischen Allodilllgüter
zu S u l z d o r f und S c h w a n h a u s e n zum Besten dessen Concursmasse
zu üeräussein, die Piozehkosten aber zu compensiren seyen. Als hiemit er-
kannt und compensirt wird. Von Rechts wegen."

1) Vgl. B u n g e . Curl. Piiv. R, S 298, S. 600.
TwrP. Zur. S». Vd. VI, I I , 16
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der nächste gesetzliche Erbe des letzten Fideikomnnßbesitzers an

dessen Stelle. Mehrere gleich nahe theilen sich in die Nutzung

und den Fruchtgenuß, So l l aber das ganze Objekt immer

nur an einen Besitzer gelangen, so entscheidet unter mehrern

gleich nahen Grben das Loos" ' ) ,

Auch der Antrittspreis (von dem im folgenden § des

Näheren die Rede sein soll) d. h, die Summe, die nach An-

ordnung des Stifters in einer ein für alle M a l von Letzterem

festgesetzten Höhe von dem jedesmaligen Fideikommißsuccessor

den Allodialerben des Vorbesitzers, resp. des Stifters behufs

ihrer Abfindung ausgekehrt werden muß — soweit die Gläu-

biger nicht Ansprüche daran haben — darf, selbst in Curland wo

er vorzugsweise gebräuchlich, geschweige denn in Esthland, wo er

nicht so regelmäßig üblich ist ') , nicht als nothwendiges Requisit

der Fideikommißstiftung angesehen werden (Vgl, oie Bestimmun-

gen über die adligen Güterfamilienfioeikommisse nach Th, I I I

unseres Pro«. Rs). Aus diesem Grunde wäre es auch ganz

verkehrt, annehmen zu wollen, daß durch Festsetzung des An-

trittspreises für einen e i n m a l i g e n Successionssall Fidei-

kommißqualität des betreffenden Gutes begründet werdet ,

denn es ist eben erforderlich, daß die Antrittssumme ein für

alle M a l , so lang die mit dem Fideikommiß bedachte Familie

noch nicht ausgestorben ist, vom Stifter angeordnet ist.

Während Bunge nun in seinem Curl. Pr iv, R. S. 605, § 299

sich dahin ausspricht, daß die Festsetzung eines Antrittspreises

1) Nach L e w i s S. 356 soll, der herrschenden Weinung zufolge, im
Falle, daß leine Successionsoidnung sestgesetzt ist, der Besitzer das Wahlrecht
zwischen den verschiedenen Successionsaiten haben, jedoch nur in dem Falle,
wenn ihm der Stifter in der Stistungsurtunde dies Wahlrecht ausdrücklich
zugestanden hat, während sonst die Intestaterbfolge Platz greifen müßte.

2» B u n g e , Liu° und Esthl. Priv. R. ß 402, Anm. ».
3) Vgl. B u n g e , Curl. Pr« . R. S. 602, § 299, Anm. b, N e u -

m a n n E. R. § 39, S. 131 ff.
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in Curland kein wesentliches Erforderniß der Fideikommiß-
stiftung, diese mithin auch bei Nichtanordnung desselben giltig
sei, meint er in seinem Liv- u. Esthländischen Priv. Rs N. I I ,
S. 371, 8 402, Anm. a ganz direkt, daß in Curland die Be-
stimmung einer Antrittssumme zu den Essentialien der Stiftung
gehöre. Auf S. 606, Anm. i (im Curl, Priv. R.) glaubt
Bunge wiederum, daß bei Nichtfestsetzung eines Antrittspreises
die Präsumption gegen die Existenz eines Fideikommisses
streite, da die Fideikommisse in Curland aus den Gefammt-
handgütern hervorgegangen seien, bei denen stets ein solcher
angeordnet worden wäre.

Dem gegenüber muß nun mit Neumann, E. R., S. 124,
§ 37 als richtig angenommen werden, daß auch in Curland
Fideikommißstiftungen, in denen ein solcher AntrittspreiA nicht
festgesetzt, vollkommen giltig sind'). Der Grund hierfür liegt
vor Allem darin, daß es ja, wie wohl schwerlich geleugnet
werden kann, der Wille des Stifters ist, der die Basis jeder
fideikommissarischen Anordnung bildet, mithin also derselbe
alle belichigen Verfügungen in der Stiftungsurkunde treffen
darf und daher sowohl die Verschuldung des Fideikommißgutes
gänzlich verbieten, als auch > überhaupt von einer jeden Ent-
schädigung der Allodblllerben durch Festsetzung einer denselben
zu entrichtenden Allodialsumme absehen kann. Die Festsetzung
der Antrittssumme ist also kein Essentiale dieser Fideikommiß-
stiftung. Vgl. § 8, S. 115:,

Da der Antrittspreis keineswegs zu dem Wesen des
adligen Güterfllmilienftdeikommisses gehört, so hat demgemäß
denn auch unser P r o v i n z i a l r e c h t sich mit Recht, wenn
auch nicht direkt dahin ausgesprochen, daß zur Giltigkeit eines
Fideikommisses in C u r l a n d die Festsetzung einer Antritts-

1> So ist z. B, in der Medem-Elleyschen Fideikommißstiftung kein
Antrittspreis angeordnet (vgl, § 8 dieser Abhandlung),

Iss*
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summe nicht erforderlich sei, mithin auch nicht als Essentiale
der Stiftung in Frage kommen kann. Dies ist nun zwar, wie

gesagt, nicht unmittelbar ausgesprochen, muß jedoch noth-

wendigerweise aus dem Art. 2558 gefolgert werden, woselbst

es ganz allgemein heißt:

„ I s t v o n dem S t i f t e r k e i n A n t r i t t s p r e i s

a n g e o r d n e t , so darf der zeitweilige Fideikommißbesitzer

die Substanz des Fideikommißgutes, . ."

Wie nach dem gemeinen deutschen Privatrecht, so muß

es auch nach unserem Provinzialrecht dem Stifter jederzeit

freistehen, Bedingungen an die Fideikommißstiftung in der

Weife zu knüpfen, daß das betreffende Objekt erst dann F i -

deikommißqulllität annehmen und der bedachten Familie zu-

fallen fol l , wenn der zur Bedingung gesetzte zukünftige und

Ungewisse Umstand sich erfüllt oder nicht erfüllt hat, je nachdem

es sich um eine positive oder negative Suspensivbedingung

handelt. Dabei ist jedoch zu bemerken, daß die Hinzufügung

von unmöglichen und schimpflichen Bedingungen bei auf Ver-

trägen beruhenden Fideikommissen die ganze Stiftung ungiltig

macht, während die einem auf Testament beruhenden Fidei-

kommiß hinzugefügten unmöglichen und schimpflichen Bedin-

gungen als uon »ei-iptas anzusehen sinch.

Derartige Bedingungen sollen jedoch an dieser Stelle

nur insoweit erörtert werden, als sie Voraussetzungen für die

Entstehung der Fideikommisse und somit des Rechtes an den-

selben überhaupt bilden, während die für den einzelnen Fidei-

kommißsuccessor vom Stifter gesehen oder nach dem Gesetz

erforderlichen Bedingungen, z. B, des Successionsrechtes,

sowie des Besitzerwerbes, in den beiden nächsten Paragraphen

(H 7 u, 8) zu besprechen waren.

Den Fideikommißstiftungen können nun fowohl Susvensiv-

llls auch Resolutivbedingungen, ferner cafuale und potestative

Bedingungen je nach Belieben vom Stifter hinzugefügt werden,
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mit Ausnahme jedoch der potestativen Resolutivbedingungen,
die bei Familienfideikommissen stets ausgeschlossen sind').

So kann der Stifter in der Stiftungsurkunde anordnen,
daß das fragliche Gut auf die von ihm bezeichnete Familie
als Fideikommiß übergehen solle, falls das Haupt derselben
irgend einen gelehrten Grad oder eine bestimmte erbliche Würde
erlangt hätte (Suspensivbedingung)^, Als Beispiel einer
Resolutivbedingung könnte die Bestimmung des Stifters dienen,
daß das von ihm zum Fideikommiß gestiftete und einer be-
stimmten Familie einzig zu dem Zwecke zugewandte Gut, da-
mit dieselbe z, B. in Livland das Recht der Theilnahme an
den ritterschaftlichen Landtagen erhalte, die Fideikommißeigen-
schuft verlieren, fomit also aufhören solle, Fideikommiß zu sein,
falls die Landtage von der Staatsregierung aufgehoben wer-
den sollten.

Hinsichtlich der Wirkungen der dem Fideikommiß hinzu-
gefügten Bedingungen im Falle ihrer Erfüllung muß unter-
schieden werden zwischen der Suspensiv- und Resolutivbedin-
gung, Die Wirkung der erfüllten Suspensivbedingung zunächst
äußert sich darin, daß das Gut nunmehr wirklich Fideikommiß-
eigeyschaft annimmt und auf die damit bedachte Familie über-
geht. Handelt es sich insbesondere um Fideikommißstiftungen,
die durch Testament oder Vertrag unter Lebenden begründet
find, so sind etwaige vom Erben vorgenommene Veräußerun-
gen ungiltig, da dem Erben gegenüber das Fideikommiß (wie in
dem flgnd, § gezeigt werden wird) als Vermächtniß aufzufassen
ist, beim bedingten Vermächtniß jedoch (schon nach römischem
Recht) die eouclioione oxikitoute vorgenommene Veräußerung
seitens des Erben ungiltig ist. Dasselbe gilt auch von den
durch Vertrag errichteten Fideikommißstiftungen °).

1) L e w i s , S, 150, § 8,
2) L e w i s , S, 150, § 8,
3) L e w i s , S, 152,
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Bei auf einer einseitigen Bestimmung unter Lebenden
beruhenden Stiftungen bleiben bei erfüllter Bedingung die
etwaig vorgenommenen Veräußerungen giltig, es findet alfo
keine Rückbeziehung der erfüllten Bedingung statt, vielmehr
bleibt es dem Stifter z. B. unbenommen, ein noch nicht ins
Leben getretenes Fideikommiß sogar wieder aufzuheben und
zwar entweder stillschweigend durch Veräußerung von einzelnen
Fideikommißgegenständen oder ausdrücklich durch Veräußerung
sämmtlicher Fideikommißgüter. Was dagegen die Wirkung
der erfüllten Resolutivbedingung anbetrifft, so besteht dieselbe
nicht darin, daß die Fideikommißstiftung so angesehen wird,
als ob sie nie bestanden hätte, sondern darin, daß die mit
dem Fideikommiß bedachte Familie als im Aussterben befind-
lich und der jetzige Inhaber des Gutes als letzter Besitzer be-
trachtet wird.

Damit die Stiftung, von der ja der jedesmalige Fidei-
kommißbesttzer sein Recht ableitet, dritten Personen gegenüber
Wirksamkeit habe, muß dieselbe, falls sie aus Immobilien be-
steht, in die Hypothekenbücher eingetragen werden.

Ehe nun auf die dabei zur Anwendung gelangenden
Grundsätze, sowie die einschlägigen Gesetzesstellen näher einge-
gangen wird, soll in Kurzem erst noch Einiges über die Ent-
stehung des Erfordernisfes der Eintragung, sodann aber über
den Grund der Nothwendigkeit der Intabulierung von allge-
meinen Gesichtspunkten aus gesagt werden.

Viel früher, als in Esth- und Livland, wurde in Curland
die Eintragung der Immobilien betreffenden Fideikommiß-
stiftungen verlangt.

Während nach den curländischen Statuten im § 98
nämlich bloß der Verkauf und die Verpfändung von Immo-
bilien in die Hypothekenbücher eingetragen werden mußten,
bestimmen die commissorialischen Tensionen aä äetäcl v.1,1717
Art. 13, § 2, daß jegliche Veräußerung, «luaovi» alienatio"
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in den öffentlichen Hypothekenbüchern vermerkt werden muß.
Bezogener Artikel lautet, wie folgt:

„ I l t auteln unu8hni8Hus 8oiat, gnasuam prasäiciiuiil
siuFuloruni sit oan^itio, venclitio 8«u Huaev i« a l i e -
n a t i a rsi'uni iminodilium, earunäemHue oMissuoratio
Mxtll § 98 8tn,t. nun ni»i in Mäioio i»tiu8 äistriotus, udi
8itll 8u,ut, 6sri, st llä onM8 cunĉ ue natitillln 1il)ri8 Ml)1ioi8
in8oril)i äo^et,"

Mi t den Worten „8su ciuasvis alienatw" ist aber gesagt,
daß nicht nur die Veräußerung im gewöhnlichen Sinne des
Wortes, nämlich der Verkauf, sondern ebensowohl die Ver-
pfändung, wie auch überhaupt die Uebertragung eines ding-
lichen Rechtes an einen Andern und die Einräumung von
Befugnissen, die unmittelbar oder mittelbar den Uebergang des
Eigenthumes auf Andere bewirken, in die Grundbücher einge-
tragen werden müßten').

Die Errichtung einer Fideikommißstiftung ist aber eben-
falls eine lllisulitic» d, h, eine dauernde Einräumung eines
dinglichen Rechtes an Andere und zwar an die Familie, zu
deren Gunsten das Fideikommiß gestiftet worden ist, daher
auch sie der Ingrossation unterliegt^).

Was Liv- und Esthland anbetrifft, so ist schon bemerkt
worden, daß in diesen beiden Provinzen erst viel später, als
das Hypothekenwesen mehr umsichgegriffen hatte, die Intabu-
lierung der Fideikommißstiftung verlangt wurde. Gegenwärtig
ist somit in allen 3 Ostseeprovinzen die Eintragung der Stif-
tung in die Hypothekenbücher unbedingt erforderlich. Jedoch
ließe sich die Nothwendigkeit der Eintragung schon aus Grün-
den allgemeiner Natur herleiten. I n der Regel ist nämlich

1) N e u m a n n , E, R. ß 33, S. 128.
2) T r a m p edach, ß l, S. 65, N e u m a n n E. Heft IV, B. III,

S. 318.
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der Eigenthümer einer Sache zur unbeschränkten rechtlichen
Herrschaft über dieselbe berechtigt.

Die Errichtung einer Familiensideikommißstiftung bildet
nun aber eine Ausnahme von dieser Regel insofern, als der
Stifter anordnet, daß das von ihm zum Fideikommiß gemachte
Objekt zwar der von ihm berufenen Familie eigenthümlich
zufallen soll, dies Eigenthum der einzelnen zur Succession in
das Fideikommiß berufenen Familienglieder jedoch kein u n -
beschränktes, fondern ein beschränktes in der Weise ist,
als das Fideikommißgut laut Anordnung des Stifters weder
i n i r g e n d e iner Weise veräußert, noch verpfändet, noch
auch, bisweilen bis zu einer bestimmten Summe (Antrittspreis)
verschuldet werden darf. Eine solche Ausnahme von der Regel
muß aber mit Rücksicht auf die Sicherheit des Rechtsverkehrs
stets bekannt gemacht werden. Ist aber Solches geschehen, so
hat dann allerdings die Anordnung des Veräußerungs- und
Verschuldungsverbots dritten Personen gegenüber Wirksamkeit,
Man kann auch nicht, sich auf 1 1, 19 v . 50, 1? stützend,
das Erforderniß der Eintragung ableugnen, weil Jeder, der
mit einem Andern ein Rechtsgeschäft abschließen wolle, auch
dessen Rechtsverhältnisse kennen müsse, denn besagter römisch-
rechtlicher Regel steht das öffentlichrechtliche Prinzip des
Hypothekenwesens entgegen. Wo Hypothekenbücher existieren,
müssen auch die Immobilien betreffenden Rechtsgeschäfte in
dieselben eingetragen werden. Auch würde es der Sicherheit
des Rechtsverkehrs erheblichen Abbruch thun, falls ein Guts-
besitzer sein Gut mit Schulden überlastet und nachher, falls
es wegen Überschuldung zur öffentlichen Versteigerung gelan-
gen soll, auf die vor Aufnahme der Schulden an dem be-
treffenden Gut von ihm errichtete Fideikommißstiftung fußend
erklärt, sein Gut sei Fideikommiß und dürfe daher nicht über-
fchuldet, refp, wegen Schulden veräußert werden, ohne daß
die Gläubiger, da die Stiftung nicht eingetragen ist, je eine
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Ahnung von der Fideikommißqualität des Gutes hatten.

Demgemäß verordnet denn auch unser Provinzialrecht Th. I I I ,

Art. 2539, daß die Fideikommißstiflung, damit sie dritten

Personen gegenüber, besonders in Beziehung auf das Ver-

äußerungs- und Verschuldungsoerbot, Wirksamkeit erlange,

in die Hypothekenbücher des competenten Gerichts eingetragen

werde:

Art. 2539: „Damit die Fideikommißstiftung dritten Per-

sonen gegenüber, namentlich in Betreff des Veräußerungs-

und Verschuldungsverbotes Wirksamkeit erlange, muß die dar-

über ausgefertigte Urkunde in die Grund und Hypotheken-

bücher der betreffenden Behörde eingetragen werden. . . " ' ) .

Die Stiftungsurkunde muß nach dem Wortlaut des be-

zogenen Artikels 2539 Th. I I I des Prov. Rs in die Hypo-

thekenbücher des c o m p e t e n t e n Gerichts eingetragen werden,

um dritten Personen gegenüber wirksam zu sein. Als das

competente Gericht erscheint aber dasjenige, in dessen Bezirk

das zum Fideikommiß gestiftete Gut belegen ist. Sind aber an

mehrern in verschiedenen Gerichtsbezirken belegenen Gütern

Fideikommisse errichtet worden, so genügt es nicht, daß die

Fideikommißqualität nur bei einem dieser Gerichte eingetragen

ist. Die Intl lbulierung gilt nämlich solchenfalls nur für

das in diesem Gerichtsbezirk belegene Gut, jedoch nicht für die

übrigen, einem andern Gerichtszwange unterliegenden Güter,

die vielmehr in die Grundbücher derjenigen Gerichte eingetra-

gen werden müssen, in deren Bezirk sie sich befinden. Dies

wurde für Curland schon früher durch die commissoriali-

schen Decisionen aä cissiä. v. I . 1717 Art. 13, § 2 angeordnet:

n Vgl, damit die „Verordnungen über die Reorganisation des Ge-
richtswesens und der Baueroehordcn" ins Deutsche übersetzt von Gassmann
und Nolcken, B, I, Lief, 3, Art. 20, S, 265,



„ . . . in ^clioio iNius äistriotu», udi »ita sunt,
üeii et aä «uM8oungue untitiam lidsii» pulilioi» insoi'idi
äedßt . . . "

Als in Liv- und Esthland die Ingrossation ebenfalls
nothwendig wurde, ist denn auch wohl dieselbe Bestimmung
in das dortige Recht eingedrungen. Die Eintragung der Stif-
tungsurkunde in die Grundbücher geht in der Weise vor sich,
daß die ganze Fideikommißstiftung, Punkt für Punkt, einge-
tragen wird. Der Uebergang des Fideikommisses auf den
jedesmaligen Nachfolger muß ebenfalls im Hypothekenbuch
vermerkt werden. Erforderlich ist dazu ein diesbezüglicher in
die Krepostbehörde einzureichender schriftlicher oder mündlicher
Antrag des Fideikommißfolgers').

Der citirte Artikel 2539 Th. I I I des Prov. R. schließt
sich eng an den folgenden Art, 2540 an. Während Ersterer
nämlich die Intabulierung der Stiftung als nothwendig hin-
stellt, falls dieselbe dritten Personen gegenüber Wirksamkeit
haben soll, behandelt Letzterer die Frage, welches die Wirkung
nicht eingetragener Familienftdeikommißstiftungen sei:

Art. 2540: „So lange die Eintragung nicht vollzogen
ist, ist die Stiftung zwar für die in derselben Bedachten und
für die Familienglieder überhaupt bindend, für die Gläubiger
dagegen, wie für anderweitige dritte Personen, hat sie gar
keine verbindliche Kraft, selbst wenn ihnen die Existenz der
nicht eingetragenen Stiftung nicht fremd ist."

Die beiden erwähnten Artikel 2539 und 2540 lehnen sich
streng an unser Grundbuchsystem, wie es sich schon in den
Artt. 809, 812, 813 und 814 des Proo. R. Th. I I I ausge-
sprochen findet. I n denselben ist nämlich gesagt, daß, falls
es sich um Rechtsgeschäfte an Immobilien handelt, durch den

I ) Sogenanntes L e g i t i m a t i o n Z a t t e s t a t , wodurch der Ne-
sitztitel bewiesen wird. Vgl, Art. 8i0, Th, I I I des Prov. R,
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bloßen Akt der Uebergabe, der Tradit ion, noch gar kein Eigen-

thumsrecht entstehe, sondern Letzteres erst durch die Eintra-

gung des Rechtstitels und der darüber ausgefertigten Urkunde

seitens der kompetenten BeHürde erworben werde. Aus eben

dem Grunde wird auch nur der als Eigenthümer eines Immo-

bils.betrachtet, der als solcher in den Grundbüchern des be-

treffenden Gerichtsbezirks verzeichnet erscheint. So lange aber

eine Eintragung nicht stattgefunden hat, muß der Erwerber

des betreffenden Immobi ls , da er, wie gesagt, dritten Personen

gegenüber gar keine Rechte hat, jede Handlung resp. Unter-

lassung des in den Gerichtsbüchern eingetragenen Eigenthümers

an dem Immob i l anerkennen, hat aber gegen Letztern nicht

nur eine Entschädigungsklage wegen der von demselben mala

üäe vorgenommenen das Immob i l betreffenden Handlungen,

sondern darf auch den zur Uebergabe des Immobi ls Ver-

pflichteten zur Ergreifung der behufs Eintragung in die Grund-

bücher erforderlichen Schritte veranlassen. Der Erwerber eines

Immobi ls hat mithin im Falle der Nichteintragung, da kein

dingliches Recht begründet ist, auch keine dingliche Klage gegen

den etwaigen dritten Besitzer, sondern bloß eine persönliche

gegen den Veräußerer. I m Einklang mit den soeben ent-

wickelten, in Kurzem das Prinzip unseres Grundbuchsystems

wiederspiegelnden Sätzen, stehen die beiden früher erwähnten

Artikel 2539 und 2540, Th. I I I des Prov. Rs. Sind nämlich

an Landgütern Fideikommisse gestiftet worden, so erlangen die

zur Nachfolge in dasselbe Berufenen, so lange das die Stif-

tung begründende Rechtsgeschäft, sowie die darüber aufge-

nommene Urkunde nicht in die Hypothekenbücher der compe-

tenten Behörde eingetragen sind, keinerlei dingliche Rechte am

Fideikommißgut und daher auch keine Klage gegen den etwaigen

dritten Besitzer, sondern nur eine persönliche Klage auf Resti-

tuirung des Fideikommisses resp. auf Leistung des Interesses,

falls die Restituierung des Fideikommisses z. N. wegen Unter-
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gang des Objekts unmöglich geworden ist. Die im concreten
Falle zur Anwendung gelangende Klage ist, falls die Stiftung
durch Testament errichtet ist, die actio psi8ona1i3 ex tssta-
luemw, falls sie jedoch auf einem Erbvertrage oder einer bei
Lebzeiten des Stifters veröffentlichten einseitigen Verfügung
desselben beruht, die n,otic> personali« Huasi sx ts8tamsnta '),

Es fragt sich aber nun, gegen wen, natürlich unter der
Voraussetzung der Giltigkeit der Stiftungsurkunde, die Klage
angestellt werden kann. Der nach der Stiftungsurkunde zur
Succession in das Fideikommiß gelangte Fideikommißbesttzer
kann hier deshalb nicht in Frage kommen, weil die Wicht,
das Fideikommiß dem auf Grund der Stiftungsurkunde zur
Succession Berechtigten zu restituieren, erst beim Tode des
Fideikommißbesitzers wirksam wird. Aus dem Grunde sind
es einmal die Allodialerben des Vorbesitzers, gegen welche die
Klage auf Restitution angestellt werden kann. Ferner kommen
auch die Allodialerben des S t i f t e r s hier in Betracht, Da
sie nämlich als mit dem Fideikommiß vom Stifter belastet
erscheinen, so sind sie auch verpflichtet, die Anordnungen dessel-
ben genau zu erfüllen und das Fideikommiß zu restituieren,
widrigenfalls gegen sie mit der aotio personalis ex testa-
inLutu oder guaLi ox tsstaiuoiitc» klagend vorgegangen werden

kann 2). Jedoch ist hierbei zu bemerken, daß Allodialerben
des Stifters oder Besitzers auch Glieder einer andern, als
gerade der stiftungsmäßig berufenen Familie fein können, wie
es auch andererseits durchaus nicht zur Begründung einer
Restitutionspflicht resp. eines Schadensersatzes genügt, daß die

1) V l l n g e r o v , Lehrb. der Pand,, B. I I I , § 531,
2) S e r a p h i m , S, 184. Ueber das Ebengesagte vgl. man die

Schrift uom Oberhofaerichtsatwokaten uiass, ^ur. F e r d i n a n d S e r a -
p h i m , (abgedruckt in dem VI I . Jahrgang der Dorpater juristischen Zeit-
schrift) „Ueber die Wirkung der in die Grund- und Hypothekenbücher nicht
eingetragenen FideikommWiftungen nach dem Rechte der Ostseepiovinzen,"
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betreffenden Personen, gegen welche geklagt werden soll, Glie-

der der mit dem Fideikommiß bedachten Familien sind').

Die den erwähnten Personen zustehende Klage (aotio pvi-su.

nalig sx tegtauisnto, oder Huasi ex te8tamLiito), geht nicht

nur auf Herausgabe sowohl des Fideikommisses, wie der Stif-

tungsurkunde, sondern auch auf den Ersatz des Schadens im

Falle der Veräußerung oder Beschuldung des Fideikommisses'),

oder bei einer Deterioriation des Letzteren. Nach dem soeben

Entwickelten dürfte die Frage, welches denn die in den

Art. 2540 erwähnten dritten Personen, denen gegenüber die

nicht corroborirte Fideikommißstiftung keine Wirksamkeit äußert,

sind, sich dahin beantworten, daß zu diesen dritten Personen

alle diejenigen zu rechnen sind, die nicht zur Zahl der schon

erwähnten restitutionspfiichtigen Allodialerben des stiftungs-

mäßig berufenen Vorbesitzers, resp, des Stifters selbst gehören,

daher auch nicht mit der aotio ox tostamento oder Hu»si

sx tsLtanlsuta belangt werden können °). Wie wir gesehen

haben, soll die nicht corroborierte Fideikommißstiftung dritten

Personen gegenüber keine Wirkung haben, sondern nur gegen-

über den Allodialerben des Stifters, resp. des stiftungsmäßig

zur Succession ins Fideikommiß gelangten Vorbesitzers.

Der Art . 2540, Th. I I I des Provinzialrechts spricht dies

folgendermaßen aus: „So lange die Eintragung nicht vollzogen

ist, ist die Stiftung zwar für die in derselben Bedachten und

für die Familienglieder überhaupt bindend. . ."

Hierbei scheint es nun zunächst nicht klar zu sein, welchen

Unterschied besagter Artikel 2540 zwischen den mit der I ide i -

kommißstiftung „Bedachten" einerseits und den „Familien-

gliedern überhaupt" andererseits macht. Jedoch bemerkt

1) S e r a p h i m , S, 186,
2, S e r a p h i m , S, 185,
3) S e r a p h i m , S, 186.
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F, S e r a p h i m in seiner Schrift „über die Wirkung nicht
eingetragener Fideikommißstiftungen nach provinziellem Privat-
recht" S. 18? mit Recht, daß unter den Bedachten, die „un-
mittelbar in der Stiftung berufenen Fideikommißbesitzer",
die in der Stiftungsurkunde d i rek t als Fideikommißsuccefso-
ren a n g e f ü h r t e n Personen, unter den Familiengliedern
jedoch die „stiftungsmäßig in w e i t e r e r R e i h e n f o l g e
als Fideikommißnllchfolger eintretenden Familienglieder" d. h.
die nicht direkt und namentlich als Fideikommißsuccessoren
angeführten, jedoch nach der festgesetzten Successionsordnung
als zur Nachfolge in das Fideikommiß berechtigten Perfonen
zu verstehen sind. Daß der Artikel 2540 nur diese eben ge-
nannten Personen im Auge gehabt haben kann, ergiebt sich
nach dem bisher Entwickelten mit zwingender Nothwendigkeit,
wenn man in Erwägung zieht, daß die vorhin genannten
Personen restitutionsvflichtig sind, für andere Personen aber
sich eine Restitutionspflicht weder nach den Grundsätzen des
Fideikommißrechts, noch den des gemeinen Erbrechts»-konstrnii-
ren läßt. Aus dem bis jetzt über das Erforderniß der Ein-
tragung der Fideikommißstiftung in die Grund und Hypothe-
kenbücher Gefllgten ergiebt sich nun als Resultat, daß die
Stiftungsurkunde zwar auch im Falle der Nichteintragung
giltig sein kann, mithin die Stiftung in diesem Falle den
Allodialerben des Vorbesitzers, resp, des Stifters des Fidei-
kommisses gegenüber allerdings von Wirksamkeit ist, jedoch
dem jeweiligen Fideikommißfolger im Falle der Veräuße-
rung seitens des Vorbesitzers keinerlei dingliche Rechte am
Fideikommißgut, mithin auch keine dingliche Klage gegen dritte
Personen verleiht'), sondern nur eine actio xsrsoualiz gegen

1) Dabei ist es aber ganz gleichgiltig, ob dieselben von der Existenz
einer Fideikommißstiftung etwas wußten oder nicht (Vgl. Art. 2540 W Nny),
denn wenn auch im ersteren Falle dem eventuellen Käufer des Fideikom-
misses die Stiftung bekannt war, so brauchte Letzterer doch eine Vindicatio«
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die vorhin genannten Personen. M i th in ist in sofern zur

Entstehung des (dinglichen) Rechts des Fioeikommißbesitzers

die Eintragung der Fideikommißstiftung in die öffentlichen

Grund- und Hypothekenbücher erforderlich. M i t dem hier

Ausgeführten stimmt auch im Wesentlichen N e u m a n n , Cur l .

E. R. S . 129, § 38 überein: „ I n der Familie selbst, ohne

alle Wirksamkeit dem Publikum gegenüber, mögen aber nicht

corroborirte Fideikommißstiftungen ihre Wirkung immerhin so

weit äußern, als die E r b e n des S t i f t e r s dessen A n -

o r d n u n g e n a n z u e r k e n n e n haben, wenn dieselben auch

einen Fremden nicht tangiren."

Was die auf einem I r r t h u m beruhende Eintragung an-

betrifft, so ist in dieser Beziehung in Gemäßheit des Prinzips

unseres Grundbuchsystems, wonach dingliche Rechte erst durch

Korroboratio« der betreffenden Rechtsgeschäfte entstehen, zu

bemerken, daß, falls ein solcher Fall vorliegt, der Stifter also

gar nicht beabsichtigte, ein Fideikommiß zu errichten, das be-

treffende Gut dennoch Fideikommißqualität durch die Eintra-

gung annimmt.

des Kaufobjekts aus dem Grunde nicht zu befürchten, weil er immerhin doch
nur wußte, daß eine nicht corroborirte, also 3ten Perfon gegenüber nicht
wirksame Stiftung vorhanden war und weil solchergestalt das behufs der
rechtlichen Begründung eines Familienfideikommisses nothwendig erforderliche
Requisit der Ingiossation keineswegs durch das persönliche Wissen ersetzt
werden und daher auch in dieser Nichtung hin von gar keiner Wirksamkeit
sein kann. Naher konnte denn auch das Allerhöchst bestätigte durch den
Senatsukas vom 21. Würz 1322 dem Curlandischen Oberhofgericht eröffnete
ReichsmthZgutllchten in der v. Vehr-Schleclschen Sache es mit Uollcm Rechte
aussprechen: „daß, fo lange der Behrsche Familientransakt nicht in gesetz-
licher Art zur Publicität gebracht worden, die Vorschrift desselben, daß auf
die zur gesammten Hand gehörigen Güter nicht mehr als 3000 Thaler giltig
creditirt werden sollten, überhaupt keine Giltigkeit haben kann." Wan vergl.
hierüber insbesondere N e u m a n n , in den V. Heft IV, V. I I I , S. 320 ff.).

1) Vgl. auch L e w i s , der S. 142 ff, ß 7 bemerkt, daß überall dort,
wo zur Begründung eines dinglichen Rechtes die Eintragung der Stiftung
ins Grundbuch erforderlich fei, erst dadurch das Recht des Fideitommißbe-
sitzers erzeugt werde und ferner B l u n t s c h l i , ß 68, S. 192.
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Daher können auch die Fideikommißinteressenten in

Fällen solcher Ar t die Restitution des Fideikommisses seitens

etwaiger dritter Erwerber verlangen, wobei es gleichgiltig ist,

ob dieser dritte Erwerber die Unrichtigkeit der Eintragung

beim Abschluß des Rechtsgeschäftes kannte oder ob der Ver-

äußerer die Löschung der Stiftung hinterher beantragt hat,

denn die Löschung wird nicht auf die Zeit des Erwerbes des

Fideikommißgutes durch den erwähnten dritten Erwerber zu-

rückbezogen, vielmehr war zu der Zeit das betreffende Gut

schon Fideikommiß und zwar vom Augenblick der Eintragung

an' ) . Jedoch kann eine solche Löschung im besten Falle auch

nur durch ein richterliches Urtheil erfolgen, nicht aber durch

die Krepostllbtheilung. Die Klage auf Löschung ist aber aus

dem Grunde schwer durchführbar, weil sie gegen sämmtliche

Anwärter und somit auch gegen die noch nicht geborenen

zukünftigen angestellt werden muß, deren Vertretung jedoch

nur durch einen besonderen ourator uagoiwralum stattfinden

kann, was nach unserem provinziellen Privatrecht jedenfalls

unstatthaft ist. Daher erscheint als einziger Ausweg der Re-

greß an die Krepostbehörde °). Die Intabulierung der Fidei-

kommißstiftung wird nun, was wohl gewöhnlich der Fal l ist,

vom Stifter selbst besorgt. Jedoch kann Letzterer auch aus-

drücklich in der Stiftungsurkunde anordnen, daß der Antrag

auf Eintragung von dem ersten Fideikommißfolger ausgehen

soll. Hat aber der Stifter weder das Eine, noch das Andere

gethan, lllfo weder felbst für die Eintragung geforgt, noch

auch den von ihm mit dem Fideikommiß Bedachten die Sorge

dafür aufgetragen, fo muß, da nach unserem provinziellen

Privatrecht die Eintragung zur Entstehung des Rechtes des

Fideikommißbesitzers erforderlich ist, der Antrag auf Eintragung

y L e w i s , S. 148, ß 7.
2) L e w i s , S, 149.
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von dem zuerst zur Succession ins Fideikommiß Berufenen
ausgehen. Jedoch hat auch jedes andere succefsionsberechtigte
Familienglied das Recht, die betreffende Behörde (Krepostao-
theilung) um Vollziehung der Intabulierung der Fideikommiß-
stiftung anzugehen'). Lewis meint hierbei jedoch, daß in
den Fällen, wo der erste oder weitere Fideikommißbesitzer die
Stiftung nicht eintragen läßt, die Beantragung auf Intabu-
lierung von den übrigen Fideikommißanwärtern nur mit Er-
laubniß eben des betreffenden Besitzers (resp. des ersten) aus-
gehen könne. Jedoch kann von einer Erlaubniß hier deshalb
eigentlich nicht die Rede sein, da dieselbe dem Fideikommiß-
besitzer, wie L e w i s auch selbst zugiebt, nöthigenfalls von
dm Anwärtern mittelst einer K l a g e a b g e z w u n g e n wer-
den kann. Die Kosten der Eintragung anbelangend ist zu
bemerken, daß sie, da die Ingrossation zur Entstehung des
Rechtes am Fideikommisse nöthig ist, zu den Fideikommiß-
schulden gerechnet werden müssen und daher als nothwendige
Verwendungen aus dem Fideikommißvermögen zu bestreiten
sind. Da, wie wir bereits gesehen haben, der Stiftungsakt,
sowie die darüber giltig errichtete Stiftungsurkunde die Grund-
lage bilden, worauf die einzelnen Fideikommißbesitzer ihr Recht
gründen, so kann andererseits von einem Rechte am Fidei-
kommisse nicht mehr die Rede sein, wenn die Fideikommiß-
stiftung vom Stifter widerrufen wird, das Gut mithin auf-
hört, Fideikommiß zu fein. Der Widerruf der Stiftung durch
den Stifter kann jedoch nicht immer und in jedem Falle statt-
finden, sondern nur, so lange noch Niemand aus der Stiftung
ein Recht am Fideikommiß, sei es durch Uebergabe desselben
von Seiten des Stifters, sei es durch Grbvertrag erworben
hat"). Handelt es sich insbesondere um einen Erbvertrag, so

1) Nr , L e w i s , S. 147.
2) Ein durch im Testament errichtetes Fideikommiß wird als still-

Dorv, Iiir, Et, Vd, VI, II . 17
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kann derselbe, natürlich nur unter der Voraussetzung, daß noch
Niemand ein Recht aus dem abgeschlossenen Vertrage erlangt
hat, von den beiderseitigen Kontrahenten jederzeit aufgehoben
werden'). Dabei ist noch zu bemerken, daß, salls die Fidei-
kommißstiftung schon korroboriert ist, entweder d e r S t i f t e r ,
wenn das Fideikommiß auf einem von ihm errichtete« Testa«
ment beruht, oder die K o n t r a h e n t e n , wenn das Fidei-
kommiß durch einen E r b v e r t r a g errichtet ist, aus Löschung
der Stiftung aus den Grund- und Hypothekenbüchern anzu-
tragen haben').

Was die Eintragung der Fideikommißstiftung anbetrifft,
fo sei in dieser Beziehung noch auf eine für Liv- und Esth-
land bestehende Besonderheit hingewiesen. Die Eintragung
der Stiftung darf nämlich nach Art. 2538 Th. I I I des Prov.
Rs und Art. 2539 nicht eher erfolgen, bevor Letztere vom
Stifter, einerlei ob sie auf einem Testament oder einem Erb-
vertrage beruht, proklamiert worden ist. Dies Proklam ist
erforderlich, damit die durch Errichtung der Stiftung etwaig
Verletzten ihre Ginsprüche geltend machen können, behufs dessen
dieselben aufgefordert werden, sich binnen Jahr und Tag bei
der betreffenden Behörde zu melden. Ist aber das Proklam
erlassen und über die angemeldeten Ansprüche durch ein richter-
liches Erkenntniß geurtheilt worden, so kann die Korroboration
ungehindert erfolgen. Falls aber der Stifter stirbt, ohne ein
solches Proklllm zu erlassen, so hat der zuerst zur Nachfolge
ins Fideikommiß Berufene für den Erlaß eines Solchen Sorge
zu tragen.

schweigend widerrufen betrachtet, falls dem Stifter ein ehelicher Leibcscrbe,
der in der Successionsordnung nicht mit einbegriffen ist, geboren wi»d,
(Prov. R. Th. I I I , Art, 2574,)

1) Vgl, Art, 2573 Th, I I I des P r o u, Ns, S t o b b e , V, I I , (deut-
sches Priulltrecht), S. 509, ß 139/

2) S t o b b e , N. I I , S. 509, « 139.
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I m vorigen § war die Rede von den Voraussetzungen
für die Entstehung der Fideikommisse, sowie des Rechtes an
denselben überhaupt. Dieser § soll nunmehr von der Ent-
stehung des Rechtes des einzelnen Fideikommißbesitzers handeln.
Hierbei werden zunächst die einzelnen Voraussetzungen für die
Entstehung des Rechtes der jedesmaligen Fideikommißbesitzer
zu berücksichtigen sein und nur in aller Kürze soll bereits an
dieser Stelle von der Entstehung des Rechtes selbst geredet
werden. Das Recht des einzelnen Fideikommißbesitzers gründet
sich nicht auf seine etwaigen Vorgänger, sondern aus die Stif-
tung, der jedesmalige Successionsberechtigte erwirbt das Fidei-
kommiß daher ipso ^ure, ohne daß es von seiner Seite eines
besondern Antritts oder Erwerbsaktes bedarf.

Was nun die Voraussetzungen des Erwerbes des Fidei-
kommisses durch den einzelnen sueceZsor anbelangt, so ist im
Einzelnen hierbei Folgendes zu bemerken:

Als erste und vornehmste Voraussetzung erscheint vor
allen Dingen die Zugehörigkeit zu der von dem Stifter mit
dem Fideikommiß bedachten Familie, oder anders ausgedrückt,
die Abstammung vom ersten Erwerber des Fideikommisses.
Sodann gelangen aber die einzelnen Anwärter des Fideikom-
misses nur dann zur Succession in dasselbe, wenn sie laut der
in der Stiftungsurkunde festgesetzten Succefsionsordnuna, an
die Reihe kommen. Die in unserem Lande üblichsten Suc-
cessionsordnungen sind: Primogenitur'), Majorat, Minorat,

1) Unter diesen ist die Primogenitur die in unseren Provinzen am
Häufigsten vorkommende Successionsordnung < B u n g c , Curl, Priv. R,
§ 297, S, 599, Liv- u, Esthl, Privatrecht § 402, S, 372, Anm. ä). Unter
der Primogenitur versteht man die Berufung der L i n i e des Erstgebore-
nen und i n derselben des Erstgeborenen, wobei nach Aussterben der erst-
geborenen Linie die Linie des darauffolgenden Descendenten als bemfen gilt
u, s, w. Von einem Majo.at spricht man, wenn das Fideikommiß an den
dem Grade nach dem Stifter am Nächsten verwandten Luooessor und bei

17»
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Seniorat. Jedoch kommt bisweilen auch die Secundogenitur
vor, sowie es überhaupt dem Stifter freisteht, jede beliebige
Successionsordnung anzuordnen'). Auch kann der Stifter das
Fideikommiß nicht nur für feine eigene Nachkommenschaft, mit
oder ohne Ausfchluß der weiblichen Glieder, sondern auch zum
Besten aller Verwandten desselben Namens und endlich sogar
zu Gunsten einer fremden Familie errichten (Art. 2541, Th. I I I
des Proo. Rs). Falls das Fideikommiß „zum Besten aller
Verwandten desselben Namens" angeordnet worden ist, so
bildet mithin nicht die Zugehörigkeit zu einer besonderen (der
berufenen) Familie Voraussetzung für den Erwerb des Fidei-
kommisses, sondern als Voraussetzungen erscheinen in solchem
Falle einmal die Verwandtschaft mit dem Stifter und zweitens
das Führen desselben Namens. Hat aber der Stifter, was
freilich selten vorkommen mag, in der Fideikommißftiftung gar
keine Successionsordnung festgesetzt, so wird dadurch die
Erstere, wie schon betont worden ist, durchaus nicht ungiltig,
sondern es greift zufolge des Art. 2340 Th. I I I des Prov. Rs,
da die Präfumvtion für keine der genannten 4 Succefsions-
ordnungen streitet, die Intestaterbfolge Platz ^). Sind mehrere
Intestaterben gleichzeitig berufen, fo haben sie auch ein gleiches
Recht auf das Fideikommiß, weshalb sie sich entweder in den
Früchten oder dem Genuß des Fideikommisses theilen, oder,
falls aus der Stiftung die Absicht, das Gut ungetheilt zu er-
halten, deutlich hervorgeht, das Loos unter sich entscheiden
lassen müssen'). Dabei sei an dieser Stelle auf einen besonders

gleicher Nähe an den Aelteften fallen soll. Beim Seniorat succedirt der
Aelteste in der ganzen Familie, ohne Rücksicht auf Linie und Alter, beim
Minorat dagegen der Jüngste, (Vgl. M i t t e r m a i e r , N. I I , § 399, S, 837,
T r a m p edach, S. 158 ff, ß 7,).

1> Art, 2565,
2) lllr. Alt, 2567 Th. I I I des Prov, Rs,
3) B u n g e , Curl, Priv, R, § 297, S. 600, N e u m a n n , Curl.

E. N,, S. 123, § 37,
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bei Laien, zuweilen aber auch den Juristen vorkommenden
Irrthum hingewiesen. Häufig wird nämlich, besonders im
gewöhnlichen Leben, der Ausdruck Majorat für Fideikommiß
gebraucht, so daß unter Laien vielfach die Ueberzeugung Platz
gegriffen hat, daß Beides ein und dasselbe sei. Dagegen ist
nun zu bemerken, daß das M a j o r a t bekanntlich nur eine
A r t des F i d e i k o m i f s e s ist, indem hier eine ganz b e -
sondere S u c c e f s i o n s o r d n u n g festgesetzt ist, die sich
von andern Successionsordnungen, wie der Primogenitur,
der Secundogenitur, dem Minorat und dem Seniorat sehr
wesentlich unterscheidet'). Dennoch finden sich derartige Ver-
wechselungen selbst in den doch meistens von Juristen ver-
faßten Fideikommißstiftungsurkunden. Dafür bietet sich ein
Beispiel in der Fideikommißstiftung des Theodor Johann
Iohllnnson von Middendorff v. 23. Jul i 1851, gestiftet an
den Gütern P ö r r a f e r , H e l l e n o r m , S a m h o f mit
S a l v a l (in L i u l a n d ) , wo ebenfalls die Ausdrücke Fidei-
kommiß und Majorat proinisouß gebraucht werden:

8 4.

„Um meinem unter dem unverkennbaren Segen des
Herren zusammengebrachten Vermögen die längste Dauer zu
geben, die menschliche Einsicht vermag, mache ich es zum
Najorato o d e r I'iäeiooumiis. . ."

Hat der Stifter, ohne eine ordentliche Successionsord-
nung festgesetzt zu haben, sich in der Stiftungsurkunde ganz
allgemeiner Ausdrücke bedient, also das Fideikommiß für seine
„Familie" bestimmt, so wird gewöhnlich angenommen, daß
bloß der Mllnnesstamm des Stifters oder des ersten Fidei-

1) B u n g e , Cm'l, Prw, R, Z 297, E, 599, Anm, <:, Neumann,
Curl. E. R, S, 134 und in den E, Heft III, B, II, VIII, <2, 207, P ro -
b inz i l l l r ech t , Th, III, Art, N25>, Nnm, l.
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zur Succession in das Fideikommiß berechtigt, das weibliche
Geschlecht aber, sowie die kognatischen Descendenten ausge-
schlossen sind. Das soeben Gesagte gilt aber nicht nur in dem
Falle, wenn der Stifter sich in der Stiftungsurkunde derartiger
allgemeiner Bezeichnungen bedient hat, sondern überhaupt in allen
den Fällen, wo er n i c h t a u s d r ü c k l i c h d a s G e g e n t h e i l
angeordnet, d. h. seinen oder des ersten Fideikommißbesitzers
kognatischen Descendenten, sowie dem weiblichen Geschlecht
ausdrücklich ein Successionsrecht eingeräumt hat und sodann,
wo sich überhaupt Lücken oder Unklarheiten in der festgesetzten
Successionsordnung zeigen, die aus andere Weise (durch Inter-
pretation) nicht ergänzt oder gehoben werden können. I n
solchen Fällen greift dann allerdings die schon erwähnte Prä-
sumption statt').

Jedoch darf man auch andererfeits hierin nicht zu weit
gehen und ein p e r p e t u e l l e s germanisches Familienfidei-
kommiß in jedem Falle dann annehmen, wenn sich n u r der»
a r t i g e ganz allgemein gehaltene Bestimmungen, daß die
„Güter bei der Familie bleiben sollen", in der Stiftungsur-
kunde finden. Vielmehr muß eine genaue Prüfung der in der
Urkunde gebrauchten Ausdrücke Platz greifen, da nicht selten
unter der Bezeichnung „Familie" nur die ursprüngliche, primi-
tive Bedeutung der Vereinigung der Eltern und Kinder zu
einer häuslichen Gesellschaft verstanden, refp. vom Stifter ge-
meint wird, k e i n e s w e g s a l so d i ese r B e g r i f f in der
w e i t e r e n Bedeutung, wonach das ganze g l e i c h n a m i g e
Gefch lecht zur Succession in das Familienfideikommiß be-
rufen fein foll, zu nehmen ist. Nefonders scharf wird dies
hervorgehoben in einem Urtheile des Curländischen Oberhof-

1) Vgl, P r o v . R„ Th. I I I , Art. 2542, B u n g e , Cuil. Priv, N.
8 296, 2, S. 596, N e u m a n n , Cull. E. R. S, 139, ß 44.
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gerichts v. I . 1832 in Sachen des im I . 1752 zwischen dem
Herzoglich Curländischen Landhofmeister v. S . und seinem
ältesten Sohne abgeschlossenen corroborirten Erbvertrages über
die K'schen Güter, die Letzterem „um solche Güter beständig
bei der Familie zu conserviren", für die Summe v. 21000
fl. Alb, abgetreten werden. Dabei führt dieses Urtheil in
gründlicher Weise aus, wie gerade aus der Verfügung des
Landhofmeisters v. S,, daß die K'fchen Güter nach dem Aus-
sterben der männlichen Descendenz seines ältesten Sohnes an
ihn, den Stifter, zurückfallen sollten, geschlossen werden könne,
daß nicht das ganze Geschlecht v. S. im weiteren Sinne des
Wortes zur sideikommissarischen Erbfolge in die besagten
K'schen Güter berufen sein solle. Aus diesen und andern im
Urtheil genauer dargelegten Gründen wird nun vom Ober-
hofgericht dahin entfchieden, daß mit dem Aussterben der
männlichen Descendenz des Landhofmeisters v. S. das K'sche
Fideikommiß für erloschen, also für freies Eigenthum zu er-
klären sei, dem zufolge aber der Provokant mit seinen unbe-
gründeten Ansprüchen ab und zur Ruhe verwiesen werden
müsse').

Is t ferner die Fideikommißstiftung vom Stifter ganz
allgemein für seine „ N a c h k o m m e n " errichtet worden, so
sind unter diesem Ausdruck auch männliche Descendenten an-
deren Geschlechtsnllmens, in Ermangelung derer aber auch
weibliche Nachkommen zu verstehen'). Unser Provinzialrecht
weicht somit in den Fällen, wo sich in der Stiftungsurkunde
die schon erwähnte« Unklarheiten, Lücken oder ganz allgemein
gehaltene Ausdrücke bezüglich der Art und Weise der Suc-
cession finden, vom gemeinen Recht ab, welches nach L e w i s ,

1) Dies Urtheil ist uns von Neumann in den E, Heft III, V. I l ,
S, 213 ff. mitgetheilt,

2) P rov . R. Th, III. Art, 2543,
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S. 356, § 20 bestimmt, daß, im Falle die Unklarheiten und
Lücken durch die juristische Interpretation nicht gehoben wer-
den können oder aber überhaupt gar keine Successiousordnung
angeordnet ist (laut Präsumption) eher die Primogenitur als
das Majorat und Seniorat und eher das Majorat, wie das
Semorat als die vom Stifter gewollte Successionsordnung
angenommen werden müßte, während unser P r o v i n z i a l -
recht ja ausdrücklich bestimmt, daß die Präsumption für
keine der genannten Successionsarten streitet. Jedoch ist es
als unbedingt richtig auch für unser Provinzialrecht anzusehn,
daß eine Interpretation des Willens des Stifters nur durch
den Richter, niemals aber durch den jeweiligen Fideikommiß-
besitzer, angenommen auch, daß sämmtliche Anwärter mit ihm
übereinstimmen mögen, stattfinden darf'). Erlischt aber die
successionsfähige Descendenz des Stifters, resp. des ersten Fi-
deikommißbesttzers, so erlischt damit auch das Fideikommiß
und geht nunmehr als freies Vermögen auf die nächsten
Kognaten über^); es fällt alfo nicht den nächsten Agnaten zu,
was namentlich auch in dem Falle gilt, wenn das Fideikom-
miß für die „Familie" des Stifters, resp. des ersten Fidei-
kommißbesitzers gestiftet worden ist. Die Ansicht, daß sich
Familienfideikommisse auch auf die von einem höheren Stamm-
vater, als dem Stifter abstammenden Agnaten vererben, wie
Solches von Einigen, wie z. B. G e r b e r , System § 274,
Anm. 1, S. 756 u. S e r a p h i m , das Curl. Notherbenrecht,
(Dorpllt 1859), These 7, behauptet wird, läßt sich nur dann
rechtfertigen, wenn in der Stiftung eine diesbezügliche Anord-
nung getroffen ist. Daher geht die Vermuthung im Zweifel
dahin, daß das Familienfideikommiß nur für die Descendenz

1) L e w i s , § 20, S, 356.
2) Natürlich nur unter der Voraussetzung, daß der Stifter in seiner

Stiftungsurtund > nicht ausdiücklich etwas Anderes angeordnet hat.
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des Stifters angeordnet worden ist, so daß z. B. die Descen»
denz eines Onkels des Stifters ausgeschlossen bleibt').

Dies hat einen doppelten Grund, einmal nämlich den,
daß man nicht annehmen darf, der Stifter habe seine agnati-
fchen Seitenverwandten, sowie deren Descendenten seinen eige-
nen weiblichen Nachkommen vorziehen wollen^).

Der zweite Grund liegt im Prinzip der Fideikommisse.
Das Fideikommiß verfolgt nämlich den Zweck, den Glanz und
das Ansehen des Namens der in dasselbe berufenen Familie
anstecht zu erhalten, was sich durch kognatische Familienfidei-
kommisse schlechterdings nicht erreichen läßt. Aus eben dem-
selben Grunde streitet aber auch die Präsumption gegen der-
artige Fideikommisse').

Die F r a u e n sind, falls in der Stiftungsurkunde nicht
ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist, wie schon vorhin an-
gedeutet worden ist, von der Succession m die adligen Fami-
lienfideikommisse nach provinziellem Privatrecht auszuschließen.
Der Grund liegt auch hier in dem schon mehrfach betonten
Zwecke, der durch die Errichtung von Familienfideikommissen

1) Vgl, B u n g e , Curl, Piiu, R, § 296, S. 590, 2, N c u m a n n
E, R., § 44, S, 139: „Ist überhaupt, ohne nähere Bezeichnung und ohne,
daß aus überwiegenden Gründen die Ausdehnung auch aus eine Seitenlinie
oder das ganze gleichnamige Geschlecht gefolgert werden kann, das Fidei-
kommiß blos für die Familie (des Stifters) angeordnet worden, so ist mit
dem Erlöschen des Mannesstammes desselben oder der successionsfähigen
Nachkommenschaft derjenigen, zu deren Gunsten ein Fideikommiss gestiftet
wurde, ohne daß an eine ausdrückliche Ausdehnung auf deren nicht von
ihnen direkt abstammende Seitenverwandte gedacht wäre, auch das Ende des
Fideikommisses anzunehmen."

2) W o h l abe r k a n n vermuthet werden, das; der Stifter seinen
eigenen Manncsstamm seiner weiblichen Nachkommenschaft vorziehen wollte,
B u n g e , Curl, Priv, R, § 290, S, 598, 2, N e u m a n n , E, R, s 44,
S, 140, der mit Recht als Beleg 1 80, lloä, V I , 42 äß Moi«, anzieht, woselbst
es heißt: „NL viäslltul- tostator «, 1 i o n a 8 3 u o e 6 8 8 i o n S 8 p r o -
p r Ü 8 a n t o p one i ' L , "

3) Vgl, B u n g e . Curl, Priu. N, üMem,
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verfolgt wird, nämlich der Aufrechterhaltung der berufenen
Familie in ihrem Glänze und Anfehen, wozu aber regelmäßig
nur die Männer, welche allein den Geschlechtsnamen
fortführen, fähig sind'). Da die Frauen nun aber durch Ver-
heirathung in eine andere Familie Übergehen, einen andern
Familiennamen annehmen und daher den erwähnten Zweck
der Fideikommisse, da Letztere im Falle der Verheirathung
der weiblichen Familienglieder der mit dem Fideikommiß be-
dachten Familie entfremdet werden und fomit in fremde Hände
gerathen können, zu fördern keineswegs geeignet sind, fo
liegt es auch auf der Hand, daß die Frauen eben deshalb
als zur Succession in die Familienfideikommisse nicht geeignet
von derselben auszuschließen sind. Jedoch giebt es auch noch
gegenwärtig in C u r l a n d ein Fideikommiß, wo nur Töchter
succedieren, nämlich Pussen. Hinsichtlich der Art und Weise,
wie ins Fideikommiß succediert wird, sind, falls eine beson-
dere Succefsionsordnung festgesetzt ist, wie schon erwähnt
worden ist, die in der Letztern enthaltenen Nestimmungen
maßgebend, daher man sich in jedem einzelnen Fall genau
nach diesen Bestimmungen zu richten hat. Dabei ist zu be-
merken, daß die von dem Stifter in dieser Beziehung getrof-
fenen Anordnungen für das Fideikommiß während feiner
ganzen D a u e r unbedingte Geltung haben, weshalb es
auch dem einzelnen Fideikommißbesitzer nicht gestattet ist, eigen-
mächtig, oder auch mit Zustimmung sämmtlicher Anwärters
eine Aenderung der Successionsordnung vorzunehmen. Die
Dauer des Fideikommisses aber bestimmt sich gleichfalls nach
den in der Stiftungsurkunde getroffenen Anordnungen, So
kann z. N. das Fideikommiß zu Gunsten mehrerer Familien
errichtet worden sein, Falls aber die zuerst berufene auZge-

1) Vgl. H i l l e b r a u d , ß 226, S, 689, Anm, 18,
2) Letzteres nur in Liv- und Esthland, vgl, P, IV dieser Arbeit,
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sterben ist, so ist es der nnnmehr an die Reihe kommenden
Familie keineswegs gestattet, die einmal angeordnete Suc-
cefsionsordnung irgendwie ( in Liv- und Esthland wenigstens)
zu ändern').

Eine weitere Voraussetzung für die Entstehung des
Rechtes des einzelnen Fideikommißbesitzers ist die eheliche Ab-
stammung, entweder vom Stifter oder vom ersten E r w e r -
ber des Fideikommisses oder von den sonst dazu Berufenen.
Die unehelichen Kinder sind daher, wie das schon aus dem
Wesen eines Fideikommisses hervorgeht, da sie garnicht zur
Familie gehören, als ipso iui-e successionsunfähig zu betrachten ^).
Jedoch steht es dabei dem Stifter jederzeit frei, in seiner
Stiftungsurkunde ausdrücklich das Gegentheil anzuordnen und
somit auch feinen unehelichen Kindern ein Successionsrecht
einzuräumen, ausgenommen in Curland, woselbst zufolge der
Anm. des citierten Artikels 2544 Th. I I I des P r o v i n z i a l -
rechts die eheliche Geburt nothwendige Bedingung für die
Succession im Familienfideikommiß ist°), die daher auch von
dem Stifter nicht willkührlich beseitigt werden darf. Bei
B u n g e , Curl. Priv. R. § 296, S. 597, findet sich dagegen
noch die Ansicht, daß der Stifter seine unehelich geborenen
Kinder jederzeit in der Stiftungsurkunde für successionsbe-
rechtigt erklären kann.

1) Vgl, L e w i s , z 21, S, 354, Schwedische Testamentsstadgll
v. I . 1686: Art, V : „Was nun für Verordnungen und Willlühr dergestalt
rechtlich und Testaments Weise abgefasset und gemacht worden, solchen muß
von dem, der zuerst das Testament empfangen, als auch dessen Nachkömm-
lingen, in welcher Generation und Gliede derselbe seyn möchte, u n v e i »
b i ü c h l i c h und u n a b w e ich l ich , ferner je u n d a l l e w e g e i n
a l l e n S tücken n a c h g e l e b e t werden,"

2) B e s e l e r , System, S, 730, § 17«, V i c h h o r n , § 360, S. 899,
L e w i 3 , ß 20, S. 32«, P r o v, R. Th, I I I , Art, 2544 in üue,

3> I n C u r l l l n d ist auch das I n d i g e n a t , d, h. die Zuge-
hörigkeit zur Korporation des immatrikulierten Adels eine derartige noth-
wendige Voraussetzung der Successionsfähigleit (Art. 2544 Anm.),
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Der Stifter kann somit, außer in Curlano, die unehe-
lich Geborenen in Beziehung auf die Fideikommißfolge den
ehelich Geborenen durch eine diesbezügliche ausdrückliche Be-
stimmung in der Stiftungsurkunde v o l l s t ä n d i g gle ich-
stellen, falls ihm dies so beliebt.

Was insbesondere die Nrautkinder, d. h. die zwar in
einem an sich unrechtmäßigen Beischlaf, aber zwischen recht-
mäßig Verlobten erzeugten Kinder betrifft, so müßten sie
jedenfalls nach unferem Prooinzialrecht die, Fähigkeit haben,
in adlige Familienfideikommisse zu fuccediren, auch wenn ihnen
ein solches Successionsrecht vom Stifter nicht ausdrücklich
eingeräumt worden ist, und zwar deshalb, weil unserem Pri-
Vlltrecht zufolge nicht alle aus einem unrechtmäßigen Beischlaf
erzeugten Kinder für illegitim anzusehen sind, sondern vielmehr
die von rechtmäßig Verlobten erzeugten den legitimen, ehe-
lichen Kindern gleich geachtet werden müssen. So bestimmt
auch unser evangel. lutherisches Kirchengesetz v. 1.1832, § 90,
daß ein solcher Beischlaf: „entweder die unmittelbare Voll-
ziehung der Ehe oder aber die Erklärung der entehrten Braut
für die gefchiedene Ehefrau des Schwängerers zur nothwendi-
gen Folge hat."

Das von den Nrautkindern Gesagte gilt ebenso von den
Kindern, die mit einer unter einem Eheversprechen verführten
Jungfrau erzeugt sind, da Letztere auf Vollziehung der Ehe
klagen kann'). Dabei versteht es sich jedoch von selbst, daß,
wenn Keines von beiden, d. h. weder die Vollziehung der Ehe,
noch auch die gerichtliche Erklärung, daß die Ehe vollzogen
sei, noch endlich die gerichtliche Erklärung der Mutter für die
geschiedene Ehefrau des Schwängerers erfolgt ist, die Kinder
auch nicht die Rechte ehelicher haben, daher also auch nicht

1) B u n g e , Curl, Prw, z 207, S, 403, Liu- und E M , PriU. R.
Z 298, S, 155, E r d m a n n , System B. I, § 21, S, 98, 8 91, E, 465 ff
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successionsfähig sind'). I n gleicher Weise besitzen auch die
einer putativen Ehe, d. h. einer von beiden Ehegatten oder
auch nur von einem derselben für giltig gehaltenen Ehever-
bindung entsprungenen Kinder die Succefsionsfähigkeit bei
adligen Familienfideikommissen; denn die Wirkung des guten
Glaubens besteht darin, daß sür den oder für d i e Gut-
gläubigen die Existenz einer wirtlichen Ehe fingirt wird ' ) .

Dabei schadet es nichts, wenn die Kinder auch erst nach
Entdeckung der Ungültigkeit der Ehe und nach stattgehabter
Nichtigkeitserklärung der Letztern geboren sind°). N e u -
m a n n , E. R. § 22, S. 55 vertritt im Gegensatz zu Bunge
hinsichtlich der Nrautkinder die Ansicht, daß die Gleichstellung
derselben mit den ehelichen „nach gemeinrechtlicher Praxis
zweifelhaft und richtiger zu vereinen fei." Die Artt. 147 u.
I«3, 2, Th. I I I der Kodifikation v. 1.1864 dürsten jedoch jeden
Zweifel in dieser Hinsicht beseitigen. L e w i s , § 20, S . 334,
räumt dagegen den Nrautkindern ganz entschieden kein Suc»
cessionsrecht ein, obwohl sie doch eher, wie die Legitimirten,
die er ausdrücklich für successionsfähig hält, zur Familie <des
Stifters) gehören dürften. Jedoch gilt auch hier der Satz,
daß den bisher genannten Kindern die Successionsfähigteit
durch die Stiftungsurkunde ausdrücklich abgesprochen wer-
den kann.

Ebenso, wie die unehelich Geborenen, ermangeln aber
auch Adoptirte, sowie Legitimirte der Successionsfähigkeit,
wobei es gleichgiltig bleibt, ob die Legitimation per sudz«-
HU6U8 inktl imoniuiQ oder aber por resoripturn Pi'incisis

1) Bunsse, Lurl, Prw, R, S, 404, § 207, Amn, 2, Liv° und Esthl.
Priv. R, S. 155 § 298, 1 Anm, «,,

2) E r d m a n n , System B, I, § 88, S, 459, § 21, S, 97 ff, B u n g e ,
Curl. Priv. R, § 207, S, 404, LiU- und Esthl, Prw, R, § 299, S. 157,
N e u m a n n , E, R, § 22, S, 55, L e w i s , § 20, S, 334.

3) cir, Bu , i nc , LiU, u, E M Priu, R. idiäom.
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erfolgte, falls der Stifter in seiner Stiftungsurkunde nicht
ausdrücklich das Gegentheil angeordnet hat.

I n C u r l a n d ist jedoch, wie bereits gezeigt worden,
eheliche Geburt eine nothwendige Voraussetzung der Suc-
cessionsfähigkeit, die vom Stifter nicht bei Seite gelassen
werden darf'). B u n g e meint dagegen noch, daß in C u r -
l a n d die Adoptivkinder, sowie Legitimirte, ebenso wie auch
unehelich Geborene vom Stifter in der Stiftungsurkunde aus-
drücklich für fuccessionsfähig erklärt werden könnten').

M ö n c h e , und zwar sowohl katholische, als auch
griechisch-orthodoxe, sind von der Succession in Familienfidei-
kommisse, wenn dieselben in Immobilien bestehen, deshalb
ausgeschlossen, weil sie nach russischem Staatsrecht Immobilien
nicht besitzen dürfen. Tr i t t daher ein Fideikommißbesitzer als
Mönch in ein Kloster, so muß er das Fideikommiß dem nach
ihm laut der Successionsordnung an die Reihe Gelangenden
abtreten'). Sind dagegen Kapitalien oder andere Sachen
Gegenstand des Fideikommisses, so dürften auch Mönche in
dasselbe succediren können, da sie ja derartige Gegenstände
besitzen dürfen. Wird also in diesem Falle der etwaige Fidei»
kommißbesitzer oder Fideikommißfolger Mönch, so fällt das
Fideikommiß noch nicht fofort, sondern erst beim Tode dessel-
ben an den Nächstberechtigten.

Die zur Zeit des Todes eines Fideikommißbesitzers noch
nicht Geborenen, erst als Embryonen Existierenden sind, falls
nach der Successionsordnung sie die Reihe trifft, nach den

1) Piov. R. Th. I I I , Alt, 2544, L e w i s 8 20, S. 334, E i c h h o r n
8 369, S, 890. N e s e l e r , System S. 730, Z 17«.

2) C u r l , P r i v . R„ z 296, S, 597.
3> Der Eintritt eines Fideikommihbesitzers in ein Kloster als Mönch

geHort also zugleich zu den Endigungsgiünden seines Rechtes am Fidei-
kommlszgutc. Dies wird im Prooinzialrecht indirekt dadurch anerkannt, daß
nach Art, 2581 die Nblegung eines Klostergelubdes die Eröffnung der Erb-
schaft zur Folge hat.
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Grundsätzen unseres Provinzialrechts bezüglich ihrer Suc-
cessionsfähigkeit den schon Geborenen gleichmachten, weshalb
denn auch nicht, mit Ueberspringung des Embryo, der nach
ihm Nächstberechtigte in das Fideikommiß einrückt, fondern,
nach der Geburt eine vormundschaftliche Verwaltung für den
Minderjährigen anzuordnen ist'). Ebenfo verhält es sich daher
auch mit den poßtliuim, resp. postkuinao. Auch diese haben
die gleichen Rechte, wie die zu Lebzeiten des Vaters geborenen
Kinder, woraus, wie wir noch später sehen werden, die wich-
tige Schlußfolgerung zu ziehen ist, daß die postliuini resp.
pastliuuiao, die vor ihrer Geburt von sämmtlichen lebenden
Fideikommißanwärtern beschlossene Aufhebung des Fideikom-
misses jederzeit anfechten können^).

Die Regeln über die Succesfionsfähigkeit können, wie
wir gesehen haben, vom Stifter, mit der ebenfalls schon er-
wähnten Ausnahme in C u r l a n d , beliebig durch ausdrück-
liche Anordnungen abgeändert werden. Jedoch muß dabei
auch nach unserem provinziellen Privatrecht der Satz festge-
halten werden, daß in diefer Beziehung das Wesen des
Institutes der Familienfideikommisse die Grenze bildet, die vom
Stifter in seiner Stistungsurkunde nicht überschritten werden darf.

Von eben diesem Gesichtspunkt aus dürfte daher auch
nach unserem Recht allen denjenigen Personen, die den Glanz
und das Ansehen der mit dem Fideikommiß bedachten Familie
erheblich schädigen, wie dies bei den Verbrechern der Fall ist,
die zufolge der Strafe an ihrer bürgerlichen Ehre resp. den
aus ihr fließenden Rechten eine Einbuße erlitten haben, das

I> N c u m a n n , E, R, S, 141, § 45, S, I«3, § 6<>, B u n g e ,
Cuil, PriU, R. S, 4«), § 28, Liu. u. Esthl, Priv, N. S, 7N, § 36, 1 7 0 I, 5:
»Hui in utero uzt, porinäo n,o «i in i'Lbuz nuniani» ssLst, ouztoäitiir,
«juotloz <iL ooiumoäis ip8iU8 Mi-tus yrmßi'itu!', huainyuam »lii, ante-
clu»N imsoatur, noyuäyuain prosit.«

2) Neu manu , E, N. S. 183, 8 <w.
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Successionsrecht versagt werden müssen, da solche Personen
der Erreichung des genannten Zweckes, nämlich der Repräsen-
tation der Familie, hindernd entgegenstehen, außerdem aber
nach unserem Provinzialrecht Th. I I I , Art. 1696, den zu
schwerer Zwangsarbeit oder zur Ansiedlung in den entlegenen
Gouvernements Rußlands Verurtheilten die Erbfähigkeit ent-
zogen wird. Es hilft dem zu einer solchen Strafe Verurtheil-
ten nichts, wenn er sich auf die Stiftungsurkunde beruft, wo-
nach auch die Personen, welche eine Ginbuße an ihrer Ehre
erlitten hätten, vom Stifter für suecessionsfähig erklärt Men,
denn es handelt sich ja in solchen Fällen um eine vom Staat
auferlegte Strafe, die stärker ist, als die Anordnung des
Stifters').

Handelt es sich dagegen nicht um eine vom Staat zur
Strafe auferlegte, resp. mit letzterer verbundene Ehienminoe-
rung, sondern um eine wrpituäo, d. h. um die in Folge eines
Urtheils der Gesellschaft platzgreifende Entziehung gewisser
Befugnisse oder aber doch wenigstens des Anspruches auf Be-
vorzugung (Verächtlichkeit), fo dürfte dieselbe, da sie in unserer
Codification nur in ganz bestimmten Fällen anerkannt wird,
deren jeder wiederum feine besonderen Folgen nach sich zieht,
für den etwaigen Fideikommißfolger keineswegs den Verlust
der Successionsfähigkeit zur Folge Habens.

Hat der Stifter jedoch ausdrücklich angeordnet, daß
z»<?r8Nl!3s tui'z>68 von der Succession in Familienfideikommisse
ausgeschlossen seien, so ist dies natürlich maßgebend.

Außer den bisher genannten giebt es noch andere Vor-
aussetzungen des Erwerbes der Fideikommisse durch die ein-
zelnen Successionsberechtigten, die nicht, wie die vorherer-

1) E r d m l l n n , System B. I, § 23, S, 105.
2) Nr , die Artt, des Pro», Ns Th, I I I : 172, 205, 351, 306, I8I2,

817, 2006. E r d M l l n n , System B, I, S, 106, § 28,
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wähnten, entweder unumgänglich vom Gesetz vorgeschrieben
oder nach dem (bei uns) geltenden Privatrecht für den Fall,
daß der Stifter keine anderweitigen Bestimmungen getroffen
hat, angeordnet worden sind, sondern in Bedingungen bestehen,
die der Stifter an den Erwerb des von ihm gestifteten Fami-
lienfideikommisses geknüpft hat. Nie hier in Frage kommenden
Bedingungen, die übrigens streng zu scheiden sind von den
zur Entstehung giltiger Familienfideikommisse überhaupt erfor-
derlichen Bedingungen, können die verschiedenartigsten sein.
Der Stifter kann den Erwerb des Fideikommisses von allen
Arten von Bedingungen, ausgenommen den unmöglichen und
unsittlichen, welche, da die Fideikommißstiftung dem einzelnen
Successor gegenüber die Bedeutung einer letztwilligen Ver-
fügung hat, für nicht hinzugefügt zu erachten sind, abhängig
machen. Jedoch dürfte offenbar eine oonäiciio oasuali« sich
in dieser Beziehung nicht ganz eignen; es könnte nämlich vor-
kommen, daß bei Keinem von mehrern Successionsberechtigten,
die nach einander an die Reihe kommen müßten, der gänz-
lich dem Z u f a l l anheimgegebene, in die Zukunft gesetzte
ungewisse Umstand eintrifft, so daß also auch Niemand von
ihnen zur Succession gelangt und auf diese Weise unter Um-
ständen das Fideikommiß, falls weiter kein zur Nachfolge
Berechtigter mehr am Leben ist, ein vorzeitiges Ende erreichen
kann. Geeignet sind vielmehr in dieser Beziehung die oon-
«lioio pots8tativ8., sowie die «onäioio mixt».

Eine Bedingung der letzteren Art, die sich sehr häufig
in den Stiftungsurkunden findet, ist die Annahme von Namen
und Wappen des Stifters, wenn ein nicht zur Familie Ge-
hörender zur Nachfolge in das Fideikommiß berufen wird ').
Hier wird also das Fideikommiß erst von dem Moment an

I) Es ist dies eine LOlläioio mixt», da zu dem Willen des Betreffen-

den stets noch eine obrigkeitliche Genehmiaunss hinzukommen muß,

D«IV. Iur, Lt. Nd. VI, I I , 18
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erworben, wo der Name und das Wappen unter Bestätigung

von Seiten des Staates wirklich angenommen worden ist.
Der Stifter kann jedoch dies auch in Form des modus

anordnen und dabei ausdrücklich bestimmen, daß der Nach-
folger, der einen derartigen mnäu« nicht erfüllt, seines Suc-
cefsionsrechts verlustig gehen solle. Als eine häufige Bedin-
gung kommt auch die Eingehung einer standesgemäßen Ehe
vor. Jedoch dürfte in einem solchen Falle eine positive
Suspensivbedingung nicht passend sein, da ja sonst kein Jung-
geselle zur Nachfolge in ein Fideikommiß gelangen könnte'),
was doch entschieden über den Zweck der Anordnung des
Stifters hinausgeht. Eine negative Suspensivbedingung, die
etwa so lauten würde: „Der einzelne nach der von mir fest-
gesetzten Successionsordnung an die Reihe kommende Fidei-
kommißsuccessor soll übrigens erst dann ein Recht zur Nach-
folge in das Fideikommiß haben, wenn er, abgesehen von
andern in dieser Beziehung erforderlichen Voraussetzungen,
keine M i ß h e i r a t h eingeht", ist ebenfalls ungeeignet, denn
in solchen Fällen müßte der einzelne Nachfolger ja eine Cau-
tion stellen, im Falle der Nichterfüllung der Bedingung das
Fideikommiß dem Nachstberechtigten zu restituieren. Am
Passendsten wäre deshalb in dieser Beziehung die Resolutiv-
bedingung: „Der einzelne Fideikommißbesitzer verliert dann
den Besitz, wenn er eine nicht standesgemäße Ehe eingeht,"

Während im vorhergehenden Paragraphen von den Be-
dingungen, resp. Voraussetzungen die Rede war, die zum Er-
werbe des Rechtes auf das (schon begründete) Familien-
fideikommiß seitens der einzelnen Fideikommißnachfolger, laut
Anordnung des Stifters, oder auf Grund gefetzlicher Bestim-

L e w i s , S, 352. § 21,
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mungen erforderlich sind, sollen in diesem Abschnitt einmal
der E r w e r b selbst und sodann die Bedingungen, von deren
Erfüllung der Bes i tzerwerb abhängig gemacht ist und die
von den erstgenannten Bedingungen streng zu scheiden sind'),
einer eingehendern Betrachtung unterzogen werden. Das Recht
auf das Familienfideikommiß erwirbt der einzelne Fideikom-
mißsuccesfor, wie bereits zu Anfang des vorigen Paragraphen
bemerkt worden ist, nicht etwa von seinem Vorgänger, sondern
ipso Mi-s von dem Augenblick an, wo das Fideikommiß durch
den Tod des Vorbesitzers oder auf irgend eine andere Weise ^),
erledigt worden ist'), ohne daß es dabei eines besonderen
Grwerbsllktes von seiner Seite bedarf. Jeder Fideikommiß-
besitzer leitet nämlich sein Recht nicht vom Vorbesitzer, fondern
direkt von der Anordnung des Stifters ab. Es ist dies das
Princip der suooesLio ex p»«to et proviäeuti» majorum,
das hier zur Anwendung gelangt").

Die Succession in ein Fideikommiß stellt sich übrigens
auch nicht als Universal-, sondern als Singularsuccession dar
und zwar im Hinblick auf das soeben erwähnte Prinzip der
«iicoegßia ex Motu et proviäentia lnajorum. Daß es beim

1> Vgl. B u n g e , Curl. Priv. R. S. 588, §297, N e u m a n n ,
E. R. S. 145, § 47 : „Die Erlegung des Antrittspreises oder Uebernahme
der darauf hypothecirten Schulden ist aber nicht die Bedingung der Erwer-
bung, sondern nur des w i r k l i c h e n Bes i tzes des Fideikommisses."

2) Das Fideikommiß wird nicht nur im Falle des Todes des Voi -
besitzeis vacant, sondern auch dann, wenn Letzterer auf das Fideikommiß
entweder gleich, bevor er dasselbe angetreten hat, oder nachdem er es schon
im Besitz gehabt hat, verzichtet hat, ferner, »nenn einer der Privationsfälle
eintritt, d. h. wenn laut der in der SUftungsuitunde etwa vorhandenen
Privationsclllusel das Fideikommiß dem Besitzer, z. N. wegen Verschlechte-
rungen, entzogen wird.

3) B u n g e , Curl. Priv. R. § 296, S, 597, L e w i s S. 403.
4) Zu diesem, wie zum'Vorhergehenden vgl. B u n g e , Curl. Piiv. R.

8 296, S. 594, N e u m a n n , E, R. §47, S. 144 ff, L e w i s , S. 103 ff,
B e s e l e r , System § 176, S. 729.

18*
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Erwerb des Fideikommisses, oder besser gesagt des Rechtes
auf dasselbe eines besonderen Antritts- oder Erwerbsaktes,
einer sogenannten aäitio üäeiooiuniissi nicht bedarf, sondern
das Fideikommiß ipso .jui's auf den laut der Successions-
ordnung Nächstberechtigten übergeht, ist auch schon von Knip-
schildt in seinem Werke, »D« KäsicommiLsis la in i l iaru in"
Cap, I X § 19 ausgesprochen worden: „N t i p s o j u r o
8 t a t i n i p08 t m u r t s i u I»o836880i' i8 iä snäml. tiäei-
eolumi88ulii) transkLi'i'i vorin8 i>uto."

Es kommt also behuss Erwerbs des Rechtes auf das
Fideikommiß keineswegs darauf an, ob der einzelne 8u«ee88or
den kö rper l i chen Besitz des Fideikommisses bereits er-
langt oder etwa die Voraussetzungen des Besitzerwerbes, wie
z. B. in Curland die Erlegung des Antrittspreises oder ander-
weitige Auseinandersetzungen mit den Allodialerben des Vor-
besitzers :c. erfüllt hat oder nicht. Derselben Meinung ist
freilich auch N e u m a n n , Curl. E. R. S. 144, § 4?:

„Es scheint richtiger und ist auch in Präjudikaten aus-
gesprochen, daß zum Erwerb eines Fideikommisses und zur
Uebertragung der daraus fließenden Rechte auf die Erben es
keiner besonderen aciitio Meiooinini88i bedarf."

Weiterhin sauf derselben Seite) sagt er jedoch, daß der
8uooe88or wenigstens seine Absicht, das Fideikommiß anzutre-
ten, irgendwie habe erkennen lassen müssen. Darin dürfte
aber offenbar ein Widerspruch liegen, denn unter dem Aus-
druck „wenn er feine Absicht... an den Tag gelegt hat", wäre
wohl jedenfalls die aus concludenten Handlungen zu folgernde
E r b f c h a f t s a n t r e t u n g (pro Iiereä« gestio) zu verstehen,
während N e u m a n n doch vorher') eine solche Antretung für
nicht erforderlich hält. Na es aber, wie gezeigt worden ist,
zum Erwerbe des Rechtes auf das Fideikommiß einer beson-

1) Cll, S, 143 ff
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deren Antretung nicht bedarf, so wird man auch bei vollstän-
digem Stillschweigen des nächstberechtigten suocesLoi- den
Uebergang des Fideikommisses (d. h, des Rechtes auf dasselbe)
annehmen müssen').

Der erwähnte ii> 8 u ^ u ro erfolgende Erwerb des Rech-
tes auf das Fideikommiß muß schon aus Gründen praktischer
Natur festgehalten werden. Es kann nämlich vorkommen, daß
mehrere nach einander zur Succession berufene Personen sterben,
ohne daß sie sich wegen Abwesenheit oder anderer Gründe
darüber irgendwie erklärt hatten, ob sie das Fideikommiß an-
treten wollten oder nicht. Hierbei könnte es dann, zunächst
den Fall angenommen, daß eine besondere aäitio üäeioom-
mi88i erfordert wird, fraglich sein, ob diese Personen als Fi-
deikommißbesitzer zu betrachten seien oder nicht und in Folge
dessen auch zweifelhaft erscheinen, wessen Allodialerben für
eine bestimmte Zeit die Früchte aus dem Fideikommiß zu-
kommen sollen. Ferner kann in solchem Falle die Frage ent-
stehen, wer als letzter Fideikommißbesitzer zu betrachten sei und
wessen Allodialerben also, wenn sonst keine Successionsfähigen
am Leben sind, das Fideikommiß als freies Gut erhalten,
oder es kommt endlich auf die Nähe der Verwandtschaft mit
dem letzten Fideikommißbesitzer an. I n Folge dessen und in
Uebereinstimmung mit unseren Gesetzen muß also angenommen
werden, daß das Fideikommiß i?8u ^urs, vom Augenblick des
Todes des Vorgängers an, ohne daß es eines besonderen
Erwerbs oder Antrittsaktes von Seiten des zur Succession
Berufenen bedarf, von demfelben erworben wird und daß,
falls er vor Antretung des Fideikommisses stirbt, sein Recht
ebenfalls i p s o ^ ui- o f o f o r t auf den demnächst laut der in
der Stiftungsurkunde enthaltenen Successionsordnung zur

1) Nu , l ne , Curl, Priv. R, § 284. S, 584, Liv- und Esthl. Priv, R,
s 435. S. 455.
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Nachfolge Berufenen übergeht, mithin also der Letztere sogleich
in das erledigte Fideikommiß einrückt').

So ordnet daher auch unser Provinzialrecht Th. I I I ,
Art. 2545 an:

„Der Fideikommißfolger, d. h. der vermöge der Stiftung
zur Succession in das Fideikommiß Berechtigte, bedarf zur
Erwerbung des Fideikommisses keiner besonderen Antretung
desselben. Vielmehr rückt er in dem Augenblick des Todes
des letzten Besitzers, oder sobald das Fideikommiß auf andere
Weise vacant wird, vermöge der Stiftung, wenn nach dersel-
ben ihn die Reihe trifft, sofort ein, und überträgt sein Recht,
falls er vor der thatsächlichen Antretung stirbt, weiter auf den
durch die Stiftung nach ihm Berufenen."

Wir gehen nunmehr zu den Voraussetzungen über, durch
welche die Erlangung des körper l i chen Besitzes des
Fideikommisses bedingt wird. Wenn man hierbei vor allen
Dingen im Auge behält, daß es der in der Stiftung ausge-
sprochene Wille des Stifters allein ist, auf den jeder zur Nach-
folge in das Fideikommiß Berechtigte sein Successionsrecht
gründet, so wird man es von diesem Standpunkt aus erklär-
lich und richtig finden, daß der nach der Successionsordnung
an die Reihe kommende Fideikommißfolger Handlungen, seien
es nun rechtmäßige oder unrechtmäßige, feines Vorgängers,
durch die sein Recht am Fideikommiß irgendwie verletzt oder
geschmälert wird, sowie auch die vom Vorbesitzer contrahierten
Schulden nicht anzuerkennen braucht, es sei denn, daß er Allo-
dialerbe des Letztern ist'). Folglich darf der Fideikommiß-

1) B u n g e , Curl, Priu, R. § 296, S. 597, N e u m a n n , E. R.
§ 47, S. 144 ff.

2) Vunge , Cull. Priv, R. s 296, S. 595, N e u m a n n , E. R.
§ 39, S. 129, B u n g e , Lw- u. EW. Priv. R, ß 402, S, 372, vgl. feiner
noch die s c h w e d i s c h e T e s t a m e n t s s t a d g a v - I , 1686, Art. V :

. . . „So mag auch ein Genießer durch sein Verbrechen und Ver-
sehen, andere im Testament interessirte, und die mit der Zeit nach des Testa-
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Vorgänger seinem Nachfolger keinerlei Bedingungen setzen, von
denen etwa der Erwerb des körperlichen Besitzes abhängig
gemacht werden soll. Hat er sie dennoch gesetzt, so sind sie
aus den früher angeführten Gründen ungiltig. Andererseits
kann aber der Fideikommißfolger, auch wenn er zugleich Allo-
dialerbe des Stifters, resp. des Vorbesitzers ist, die Erbschaft
je nach seinem Belieben ausschlagen, ohne dadurch des Fidei-
kommisses verlustig zu gehen und für die Handlungen, z. B.
Schulden des Vorbesitzers irgendwie haften zu müssen, falls
er nur die Erbschaft innerhalb Jahresfrist ausgeschlagen hat'

Dies gilt auch in dem Fall, wenn der nach der Stif-
tung Nllchstberechtigte S o h n des Vorbesitzers die Allodial-
erbschaft des Letztern, aber freilich innerhalb Jahresfrist aus-
schlägt'), denn jeder Fideikommißfolger succediert sx paow

toris vorgeschriebener Willtühr (oonäitlou) einiges Recht und Nutzen daraus
zu gewarten haben können, nicht veruortheilen,", .

Vgl, ferner noch C u r l , S t a t , v. 1617, ß 186:
»Ukd6lltß8 oum »IÜ8 M 8 LOUMnotas iu»llN3, sine volunt l t tL

ßo lum, <Mt>u8 18 ULXU8 äLbstnr, donk as ls al isno ons lÄrs llOll äo-

dßu t ; 8i sn im 8i l ls Udsri3 Ä6<!L88sriut, et doll», aä oouHrmotas münus

8o«io3 po rvsnL rw t , Äsdit», yu»« 8 i n e 8 « i t u e t 8 i n e o o n 8 s u 8 u

« o i ' u m o o n t r l l o t » l u s r i u t , z > s r 8 < ) I v « r « u o u t e u e -

i> u n t u r,"

P r ° v. R, Th. I I I , Art. 2546:
„Der Fideikommißfolgei braucht, wenn er nicht zugleich Erbe des

vorigen Besitzers wird, Handlungen desselben, welche sein aus der Stiftung
herrührendes Recht am Fideikommiß irgendwie verletzen oder schmälern, nicht
anzuerkennen, namentlich die von demselben kontrahierten Schulden nicht
zu bezahlen. Dies gilt nicht nur für die entfernten« Agnaten, sondern auch
für den Sohn des letzten Besitzers, wenn er die Erbschaft in der gesetzlichen
Weise ausschlägt,"

Ferner vgl. R u n d e , ß 695, S, 625, B e s e l e i , System § 176
E, 728, E i c h h o r n , S. 897, § 368,

1) Falls der Fideikommißsuccessor nicht Allodialerbe seines Vorgän-
gers ist, so haftet er ip8o Mrs nicht für die Handlungen desselben, ohne
einer besonderen Ausschlagung zu bedürfen, was ebenfalls für diejenigen
gilt, die behufs Erwerbs der Erbschaft, resp. um sich für die Erbschaftsschul-
den haftbar zu machen, einer besondern »äiti« dsrLgit»ti8 od, einer pro lis-
isäs 8y8tio bedürfen, da diese nicht zu den Descendenten des Vorbesitzers gehören.
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et proviäsntia ma^orum, leitet also sein Recht nicht von
seinem Vorgänger, sondern direkt vom Stifter ab').

Ausnahmsweise haftet jedoch der 8u««688oi- für die
Handlungen seines Vorgängers in folgenden Fällen:

1) wenn er die Handlungen des Vorbesitzers ausdrücklich
anerkannt und namentlich in die Aufnahme der Schulden
ausdrücklich eingewilligt hat.

2) wenn das Fideikommißgut in Folge einer vis m^ur.
einer höhern Gewalt oder durch Krieg an seiner Substanz
einen so bedeutenden Schaden erlitten hat, daß die zur Wieder-
herstellung des Fideikommisses erforderlichen Kosten grüßer
waren als die Früchte, die der Besitzer zu seinen Lebzeiten
erübrigen konnte, in welchem letzteren Falle der Fideikommiß-
folger zur Abtragung erwähnter Kosten nach billigem richter-
lichem Ermessen beitragen muß^),

3) falls der 8uo«es8or, der zugleich Allodialerbe des Vor-
besttzers ist, die Erbschaft auszuschlagen versäumt hat.

Die Bezahlung der Schulden des Vorbesitzers seitens des
8u«oe88c>!- in den von 1—3 genannten Fällen bildet freilich
keine Voraussetzung des körperlichen Besitzerwerbes des Fidei-
kommisses, sondern wäre eher in dem von den Pflichten des
Fideikommißbefitzers handelnden Abschnitte (IV, 1. B.) zu er-
wähnen. Die Besprechung dieses Punktes bereits an dieser
Stelle ließe sich aber vielleicht von dem Gesichtspunkte aus
rechtfertigen, daß auf diese Weise die Ausnahmen von der
auf Seite 27? ausgesprochenen Regel schärfer hervorgehoben
wird.

1) B u n g e , Cull. Priv.-N. tz 208, S. 595, N e u m a i i n , E.-N,
§ 39, S. 129, P i o v . ° R. Th. I I I , Art. 254«.

2) Vgl. Art. 2547, Th. I I I des P r o v . - Rs . B u n g e , Curl.
Priv.°R„ § 296, S. 595 ff.. N e u m a n n , E-R. § 39, S. '30, Nese
l e i , System, ö , 729, § 176, E i c h h o r n , § 368, S. 297, (vgl. auch die
Anm, bb ibiä).
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Wi r gelangen nunmehr zu den Bedingungen des Besitz-

erwerbes, die unter der Bezeichnung der „Auseinandersetzung

des Fideikommißfolgers mit den Allodialerben des vorherigen

Fideikommißbesitzers" zusammengefaßt werden können. Unter

denselben ist besonders für C u r l a n d die Erlegung des so-

genannten Antrittspreises oder der Antrittssumme von Seiten

des 8U0C088O1- näher zu betrachten. Unter dem Antrittspreise

wird diejenige Summe Geldes verstanden, die der jedesmalige

Fideikommißfolger bei feinem Antritte den Allodialerben seines

Vorgängers, als Entgelt für das ihm zufallende Fideikommiß,

in der laut Anordnung des Stifters festgesetzten Höhe auszu-

zahlen hat. Der Antrittspreis wird auch als die Summe be-

zeichnet, bis zu welcher das Fideikommiß mit Schulden be-

schwert werden darf. Da die Allodialerben für die Schulden

ihres Erblassers haften, so hat im Falle der Beschuldung der

Hypothek des Fideikommisses der Fideikommißnachfolger auch

nur den nach Bezahlung jener Schulden übrig bleibenden

Theil der Antrittssumme den Allodialerben seines Vorgängers

auszukehren').

Der Fideikommißfolger nimmt übrigens, wenn er mit

zu dm Allodialerben des Vorbesitzers gehört, an dem An-

trittspreise zu der ihm ad intsstato gebührenden oder laut

Testament bestimmten Erbquote theil; ist er aber der einzige

Erbe, so behält er auch den Antrittspreis, so weit eben nicht

die Gläubiger Anspruch an demfelben haben, für sich ganz

allein').

I s t jedoch der Fideikommißsuccessor nicht zugleich Allo-

dialerbe des Vorbesitzers, so hat er 'den g a n z e n Antritts-

1) N c u m a n u , E.-R, 8 3U, S. 12!» ff. B u n g e , Curl. Prw,«N.
z 29U, S. NW, P r o v . - R. Th, I I I , Art. 25,59.

2) N e u m l l n n . E.-R, S. 12«, § 3!». V u ü g e , Ciirl. Priu, -N.
8 299, S. «03, Vrov.°R. Th, I I I , Art. 2500.
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preis in der durch die Stiftung festgesetzten Höhe den Allodial-
erben, resp, den Gläubigern auszuzahlen. Den körperlichen
Besitz des Fideikommisses erlangt der suoosssar nur dann,
wenn er den Antrittspreis wirklich entrichtet hat; so lange
dies noch nicht geschehen ist, die Allodialerben also noch nicht
befriedigt sind, haben Letztere ein Retentionsrecht an den Fidei-
kommißgütern').

Schlagen aber die Allodialerben des vorhergehenden
Fideikommißbesitzers die Erbschaft wegen Ueberschuldung der
Letztern aus, so ist der 8ue«s88or nichtsdestoweniger ver-
pflichtet, den Gläubigern seines Vorgängers den Antrittspreis,
so weit sie ein Anrecht auf denselben haben, ganz oder nur
zum Theil auszukehren und „bis er dies gethan hat, die
Zinsen für diesen Betrag zu entrichten, aber auch nicht mehr,
weil der jedesmalige Besitzer nur über diesen Betrag freie
Verfügung hat')."

Der Antrittspreis ist, wie wir bereits gesehen haben,
die Summe, bis zu welcher die Fideikommißgüter beschuldet
werden dürfen. Die bis zu dieser Höhe kontrahierten
Schulden sind daher gültig und müssen vom Fideikommiß-
folger bezahlt werden und zwar sowohl, wenn dieser gar
nicht zu den Allodialerben des Vorbesitzers gehört, als auch
dann, wenn er als Allodialerbe die Erbschaft ausschlägt.

1) Vgl, C u r l . E t a t . , § 185: ,?sr lläoptiouem liest uodüibus
taniilii« Hu8 oonMnew« m»,nu8 lüoers, vel oum aßuatiz eo^uütisvs,
vtzi «ti»m cum »IÜ8, HU» Mrs «i in zuooessionibus tosmellas sxolu-
(wutur, w, yui «<> Mrs suooeäyls vLlist, tres totius bsreäitatis parw»
toßmslli» a»dit> uu»m ip3«'t»,ntUN sibl rstmedit. 8l bau» »sstimsn-
tur <zu»,tuor inillidug, loemslwe tri», miii» onpi»nt, suLceszor mill«,
nso pliu« oyclsr« doni«. aut »limsntorum 8umptu8 a8uo8osrs tens-
buntur 6xolu8»e M»m ip8i8 per omni» 8»tisl»otum lusrit," Prov. - N.
Th, III, Art, 2500, Neu mann , E,°R, § 39, S. 130, B u n g e , Curl.
Priv,-R, § 298, S. 603.

2) Art. 2561, Th. III d e 3 P i ov.-Rs, Bunge, Curl, Priu,°N.
§ 299, S. 603.
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Die den Antrittspreis übersteigenden Schulden sind jedoch,
wie dies sich sowohl in den Gesetzen, als auch in vielen
Stiftungsurkunden ausgesprochen findet, null und nichtig und
brauchen daher vom Fideikommißfolger, auch wenn er mit zu
den Allodilllerben gehört, nicht anerkannt zu werden, mit
Ausnahme freilich der in diesem § »ud 1, 2 und 3 ange-
führten Fällen.

Dabei versteht es sich von selbst, daß der Fideikommiß-
folger über den Antrittspreis, wenn keine Allodilllerben vor-
handen sind und die Gläubiger keinen Anspruch an demselben
haben, auch auf den Todesfall frei verfügen darf, foweit er
nicht eben durch die Regeln über den Pflichttheil gebunden ist').
Hat der derzeitige Fideikommißbesitzer sich jedoch Verfügungen
über den Antrittspreis erlaubt, zu denen er nicht berechtigt
war, weil das Recht des Fideikommißfolgers durch sie ver-
letzt oder beschränkt wird, so braucht Letzterer sie, abgesehen
uon den 8ud 1, 2 u. 3 dieses § angegebenen Fällen, nicht
anzuerkennen und kann daher, wenn sein Vorgänger z. B.
die Antrittssumme für ein unkündbares Darlehen zu einem
ihm nicht genehmen Zinsfuße verpfändet hatte, den Betrag des
Antrittspreises nach vorhergegangener gehöriger Kündigung
zum nächsten Iohannistermine auszahlen und im Falle der
Verweigerung der Annahme, gegen Deposition desselben reine
Hypothek verlangen. Dasselbe Recht muß dem 8uoeo»8oi' auch
in dem Falle zugestanden werden, wenn er, behufs Tilgung
der auf dem Fideikommißgute ruhenden Schulden die ganze
Antrittssumme sofort auszahlt, es jedoch noch nicht feststeht,
wer sie erhält oder in welcher Ordnung sie vertheilt wird.
Der Antrittspreis muß von dem Todestage des Vorbesitzers
an gerechnet, nebst den gesetzlichen Zinsen erlegt werden').

1, Prov.-R, Th, III, Art, 25ki.
2) Neumllnn, E,-R. z 39, S, 131,
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Der Betrag der Antrittssumme ist entweder ganz aus
den Revenuen des Fideikommißgutes zu bestreiten, in welchem
Falle jedoch das Letztere einen dementsprechenden Ertrag zu
liefern im Stande sein muß, oder aber es kann für den jedes-
maligen Fideikommißfolger, was sich, um ihm die Auszahlung
mehr zu erleichtern und ihn von etwaigen weiteren Schuld-
aufnahmen abzuhalten, mehr empfiehlt, ein für alle Mal von
dem Stifter ein Kapital zu eben dem Zwecke in der Stiftung
festgefetzt werden, wobei entweder die ganze Antrittssumme
oder nur ein Theil derselben aus erwähntem Kapital, resp.
den Zinsen desselben bestritten wird, während der übrig blei-
bende Theil des Antrittspreises aus den Revenuen des Fidei-
kommißgutes zu berichtigen wäre. Eine solche Erleichterung
ist in manchen Stiftungsurkunden nur zu Gunsten des ersten
Fideikommißbesitzers angeordnet, wie sich dies zum Beispiel
in dem zwischen den 10 Kindern des Grafen Peter Ludwig
von der Pahlen im I , 1823 abgeschlossenen erbschaftlichen
Exdivisionstransakt findet, durch welchen an den Gütern
Kautzmünde, Islitz, Aahof, Dsirkallen, Essenhof — Groß
Eckau, Gailhof — Hofzumberge und Ierkontzen — drei Fidei-
kommisse errichtet werden.

Andererseits aber wird dafür der Fideikommißbesitzer,
wie dies manchmal angeordnet ist, durch die Stiftung ange-
halten, die erblasferischen Schulden entweder ganz, oder nur
theilweise zu bezahlen: >

8 2.

des Gräflich von der Pahlenschen erbschaftlichen
E x d i v i s i o n s t r a n s a k t e s : . . . Solchem nach tritt:

^ . „Der älteste Sohn, der Herr Generallieutenant
Korpscommandeur Paul Graf von der Pahlen, Großkreutz
und Ritter mehrerer hoher Orden, die im Bauskeschen Kirch-
spiel belegenen gesammten Handgüter Kautzmünde, Islitz,
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Aahof, Dsirkallen und Essenhof, mit allen An- und Zube-
hörungen, sowie mit allen Rechten und Lasten, für die testa-
mentarisch festgesetzte Antrittssumme von 50000 Reinthaler
Alberti oder zu dem in dem Kodizill festgesetzten und ange-
nommenen Course von 128 Cop. Silbermünze auf einen
Thaler Albertus gerechnet, für 64000 Rubel Silbermünze an,
a c c e p t i e r t d iefe A n t r i t t s s u m m e a l s sein E r b -
t h e i l , hat jedoch nach dem achten Punkt des zweiten Kodi-
zills, da auf gedachten Gütern, nach der erblasserischen Ver-
ordnung, keine Schulden ruhen sollen, zur B e z a h l u n g der
erblasser ischen S c h u l d e n , deren Betrag theils in
einem der ff. Punkte festgesetzt werden wird, theils bereits
durch den eben aufgenommenen Ediktalvrozeß, in welchem die
Angabetermine bereits abgelaufen sind, und die praeciusiva
eröffnet ist, drey Iwölftheile oder ein Viertheil zu entrichten
und beizutragen."

Auch kommt es vor, daß der Stifter den ersten Fidei-
kommißbesitzer gänzlich von der Zahlung des Antrittspreises
befreit und zuweilen (in Anrechnung des Jenem zukommenden
Erbtheiles) felbft denselben den Allodialerben auszahlt: Vgl.
in dieser Beziehung die im 1.1816 vom Geheimen Rath und
Ritter Dietrich Ernst v o n Schovp ingk errichtete Fidei-
kommißstiftung an den Gütern B o r n e s m ü n d e , P l a n e -
b o r n und St ruck« n.

s 10.

„Da ich schon im Jahre 1814 meinen Söhnen Peter
Philipp Ernst und Otto Friedrich Gustau Theodor einem
Jeden derselben 26666'/,, sechs und zwanzigtausend sechs-
hundert und sechs und sechszig zwei Drittel Rubel Silber-
münze und einer jeden meiner Töchter dreyzehn Tausend
dreyhundert drei und dreißig Ein Drittel Rubel, 13333'/,
Rubel Silbermünze auf Abschlag ihrer künftigen väterlichen
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Erbschaft, in baarem Gelde oder in guten Obligationen aus-
gezahlt habe, so wird in diesem Fall mein ältester Sohn
Magnus Friedrich mit der auf Abschlag seines väterlichen
Erbtheiles zu empfangenden Summe, den an mich bei Ab-
tretung der Bornesmündeschen Fideicommißgüter zu zah-
lenden Antrittspreifes, völlig entrichtet und liquidirt haben."

Ebenso kann in der Stiftungsurkunde die Anordnung
getroffen werden, daß ein bestimmt festgesetzter Theil der An-
trittssumme in bestimmten Zeiträumen, gewöhnlich in jedem
Jahr, getilgt werden muß, so daß sie im Laufe der Zeit
immer mehr und mehr gemindert wird, wobei jedoch zu be-
merken ist, daß die Beschuldung in solchen Fällen auch nur
bis zu dem nach Abzug der innerhalb gewisser Zeiträume zu
tilgenden Summe sich ergebenden Betrage gültig ist. Vgl. das
von der Freifrau Ade le v o n der Recke im I . 1890 an
denPl lu lsgnadeWaldeckschen Gütern gestifteten Güter-
familienfideikommiß.

§ 4 .

„Ich verpflichte meinen Sohn C a r l T h i e ß , als
ersten, sowie jeden ferner zur Succession gelangenden Fidei-
kommißbesitzer von der beschuldbaien Antrittssumme jährlich
mindestens 1000 eintausend Rbl. für immer zu tilgen. Die
von mir zum Familienfideikommiß bestimmten P a u l s g n a d e -
Waldeckschen Güter sollen mit Ausnahme des im § 6 be-
stimmten Falles unveräußerlich und nur nach Maßgabe der
verordnungsmäßig allmählig zu mindernden Antrittsfumme
beschuldbar sein. Jede andere auf die Hypothek der Güter
corroborierte stiftungswidrige Belastung, sowie jede stiftungs-
widrige Veräußerung sollen null und nichtig fein."

Ferner dürfte sich, ebenfalls zur Erleichterung der Ab-
findung der Allodialerben, die Anordnung empfehlen, daß
nicht gleich die ganze Antrittsfumme auf ein mal, fondern



285

llllmählig, innerhalb bestimmter Zeiträume und in bestimmten
Quoten zu entrichten ist und zwar zusammen mit den landes-
üblichen von der Zeit des Erbanfalls des Fideikommißgutes
laufenden Zinsen. Vgl, den von Roenneschen F a m i -
l i e n - und E r b v e r t r a g , betreffend den zukünftigen Besitz
der Güter B e r s h o f und Og ley im I , 1823:

§ 6 .

„Um jedem eintretenden Fideikommißbesitzer der Güter
Nershoff und Ogley die Abfindung seiner Miterben aus dem
Antrittspreise dieser Güter zu erleichtern, wird hierdurch fest-
gesetzt, daß derselbe, zur Auskehrung der Erbantheile aus dem
Antrittspreise an seine Miterben, nicht mehr als die Kapi-
talsumme von 10000 Silber Rubel, geschrieben Zehn Tausend
Silber Rubel alljährlich von dem ersten Iohannistermin nach
dem Elbanfall gerechnet, in den einem jeden Miterben, wenn
deren mehrere sind, verhältnißmäßig zustehenden Quoten und
zwar mit den von dem Erbanfall laufenden, landesüblichen
Zinfen einer jeden Rate, fowie der bis zur Tilgung auf den
Gütern Nershoff und Ogley, noch haftenden Erbantheile, aus-
zuzahlen hat". . .

Wie fchon an einer früheren Stelle darauf hinge-
wiesen worden ist, bildet die Festsetzung eines Antrittspreises
bei Fideikommissen in Kurland, obwohl ein solcher hier meisten-
theils vorzukommen pflegt, dennoch kein Essentiale der Fidei-
kommißstiftung, sondern es ist vielmehr ein Fideikommiß auch
dann vollständig gültig, wenn ein Antrittspreis nicht ange-
ordnet ist, weil es ja dem Stifter beliebig freisteht und frei-
stehen muß, die Beschuldung des Fideikommißgutes gänzlich
oder bis zu einer bestimmten Höhe zu untersagen. Auch
existiert gegenwärtig in Curland ein Fideikommiß, für das
ein Antrittspreis nicht festgesetzt ist; wenigstens wird in der
ganzen Stiftungsurkunde eines solchen an keiner Stelle Er-
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wähnung gethan, sondern im Gegentheil angeordnet, daß das
Fideikommißgut überhaupt nicht beschuldet werden dürfe. Gs
ist dies das im Sessauschen Kirchspiel belegene G r ä f l i c h
M e d e m - E l l e y f c h e Fideikommiß, gestiftet 1850 am 27. De-
cember vom Geheimen Rath und Ritter Neichsgrafen P a u l
von Medem.

8 9,

„Das Elleysche. Fideikommiß darf, fo lange irgend Einer
der zur Nachfolge in dasselbe Berufenen noch vorhanden,
weder im G a n z e n , noch i n e inze lnen T h e i l e n
veräußert, beschuldet, mit Verboten, Hypotheken, Servi-
tuten, oder sonst irgend einer Beschwerung, welche nicht etwa
als öffentliche Abgaben und Lasten gesetzlich dem Gute eo ipso
obliegen, belastet werden, bei Strafe der Nichtigkeit und Un-
verbindlichkeit jeglicher solcher Veräußerung und Belastung"...

I n L i u l a n d pflegt in der Regel bei Fideikommissen
ein Antrittspreis nicht festgesetzt zu werden; in Es th land
jedoch kommt ein solcher, wenn auch lange nicht so regelmäßig,
wie in C u r l a n d, namentlich bei Stiftungen neueren Datums
bisweilen vor. So z. B. in dem Statut des Freiherrlich von
Stl lckelbergschen Familienfideikommisses, gestiftet durch
Erbvertrag am 22. Juni 1883 an den Gütern S u t l e m
und L i m m a t :

8 4.

„Der A n t r i t t s p r e i s für die Güter S u t l e m und
L i m m a t , nebst allem im Punkt I bezeichneten Zubehör wird
hiermit auf S.R. 24000, schreibe vier und zwanzigtausend
Sl.R. festgesetzt. Sollte demnach die gegenwärtig auf
diesen Gütern ruhende Creditcassenschuld v. S l . Rbl. 24000,
sei es durch den inzwischen angewachsenen steigenden Fond
oder durch den Erlös aus den zu verkaufenden Nauerstellen
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ganz oder theilweise getilgt fein, so ist einerseits der jeweilige
Fideikommißbesitzer nicht berechtigt, die Güter irgendwie ferner-
hin zu beschulden, ande re rse i t s aber, wenn die Güter
ganz schuldenfrei geworden oder wenn der auf denselben
ruhende Betrag der Schulden unter S.R. 24000 herunterge-
gangen ist, v e r p f l i c h t e t , die Summe von S.R. 24000,
resp. den Rest derselben, d e n A l l o d i a l e r b e n seines Besitz»
Vorgängers in jährlichen Renten v. S.R. 2000, schreibe zwei-
tausend Rbl. Silb. und zwar beginnend drei Jahre nach er-
folgtem Nesitzantritt des Fideikommisses, mit solchen Iahres-
llbträgen, a u s z u z a h l e n , sowie das C a p i t a l selbst,
resp. dessen Rückstand mit 5 L jährlich zu ve r ren ten . "

Vgl. noch die Fideikommißstiftung des Baron Nicolai
von M o h r e n s c h i l d t an dem Gute N u r m s vom 1.1886,
8. Apri l :

§111.

„ I ch setze den A n t r i t t s p r e i s für das Fidei-
kommiß unabände r l i ch auf 26840, sechs und zwanzig
tausend achthundert und vierzig Rubel fest und un tersage
strikt die Beschulung über diesen Preis hinaus . . .

Ich verordne, daß nach Maßgabe der Tilgung dieses
Schuldbetrages') der Antrittspreis des Gutes Nurms um
die entsprechende Tilgungssumme herabzusetzen ist, so daß,
wenn einmal der ganze Betrag getilgt ist, sich der Antritts-
preis auf 18000 Rubel stellt. Zugleich bestimme ich, daß
obgleich der Fideikommißbesitzer diesen Schuldbetrag weder
zu verzinsen, noch zu amortisieren hat, die S c h u l d , so-
l a n g e , resp. sowe i t sie besteht, beim Uebergange des
Fideikommisses von einer Person auf eine andere, auf den

I) Der Schuldbetrag, der auf dem Gute Nurms ruht, ist in einem
der vorhergehenden §8 angegeben.

Doip. Im. St. «». Vl, II. 19
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Antrittspreis anzurechnen ist, so daß also die A l l o d i a l -
erben eines verstorbenen Fioeikonnnißbesitzers ke inen A n -
spruch auf A u s z a h l u n g des b e t r e f f e n d e n Be -
t rages haben f o l l e n . "

Der Antrittspreis, um den es sich in dieser Urkunde
handelt, unterscheidet sich von dem gewöhn l i chen nur darin,
daß die Allodialerben solange keinen Anspruch auf den An-
trittspreis haben sollen, bis die auf dem Fideikommißgut
ruhende Schuld getilgt ist. Ist dieser Zeitpunkt eingetreten,
so erlangen sie auch wiederum ein Recht auf die Auskehrung
der nunmehr herabgesetzten Antrittssumme.

Interessant ist auch noch in dieser Beziehung die Fidei-
kommißstiftung der Frau Louise vonNeff an dem Gute M ü n -
kenhof f u. I . 1878. Während nämlich fönst die Antritts-
summe in der Regel von dem Stifter selbst festgefetzt zu werden
pflegt, ist die Feststellung derselben in dieser Stiftungsurkunde
von der Stifterin ausdrücklich ihrem Sohne He in r i ch v o n
N e f f , als erstem Fideikommißbesitzer überlassen, wobei als
Maximum der für das Gut Münkenhoff von der Esthländi-
schen Kreditkasse festgesetzte Darlehenswerth bestimmt ist, über
welches Maximum hinaus das Gut nicht beschuldet werden
darf, ja, es wird ihm sogar das Recht eingeräumt, überhaupt
gar keine Antrittssumme festzusetzen:

8 5,

„Meinem Sohne Herrn He in r i ch v o n Nesf bleibt
als erstem Fideikommißbesitzer ausdrücklich die Befugniß vor-
behalten:

. . . I I ) die Bestimmung zu treffen, ob ein Antrittspreis
und eventuell ein wie hoher Antrittspreis dem Fideikommisse
beizulegen ist. Hierbei ist mein Sohn in seinem Ermessen nur
insofern beschränkt, als er den AntrittZpreis nicht höher fixiren
darf, als bis zu dem von der Esthländischen Kreditkasse für
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das Gut Münkenhoff festgesetzten Darlehenswerthe, bis zu
welchem das Gut beschuldet werden darf. Dagegen steht es
meinem Sohne frei, einen beliebig geringeren Antrittspreis
anzuordnen, oder auch von jeglichem Antrittspreise abzu-
sehen" . . .

Weiterhin wird dann in eben dieser Urkunde bestimmt,
daß der erwähnte DarlehnZwerth des Gutes Münkenhoff
für den Fall, daß der genannte erste Fideikommißbesitzer über
den Antrittspreis nichts angeordnet hat, den Antrittspreis des
Fideikommisses bilden solle: „Sollte mein Sohn eine bezüg-
liche Bestimmung zu treffen unterlassen, so hat bei jedes-
maligem Besitzübergllnge des Fideikommisses der nach Fest-
setzung der C r e d i t c a s s e alsdann bestehende D a r -
l e h e n s w e r t h des G u t e s M ü n k e n h o f f als A n -
t r i t t s p r e i s zu gelten."

Die Ansicht von T r a m p edach S. 76, daß die An,
trittssumme in Esthland n icht praktisch sei, beruht daher
auf einem Irr thum.

Jedoch muß man sich davor hüten, aus der Anordnung
des Antrittspreises für einen e i n m a l i g e n Successionsfall
sofort auf die Fideikommißeigenfchaft eines Gutes zu schließen.
Vielmehr kann dieselbe hieraus nur dann gefolgert werden,
wenn in der Stiftungsurkunde ausdrücklich gefagt ist, „daß
diese Summe stets, oder für gewisse Eventualitäten, so lange
die Stiftung dauert, zur unabweichlichen Richtschnur bei allen
Successionsfällen genommen und daher auch nicht überschuldet
werden soll')."

Was die adligen Familienfideikommisse in L i v l a n d
anbetrifft, so ist in den mir zu Gesicht gekommenen 6 Stif-
tungsurkunden von einem Antrittspreise n i r g e n d s die Rede;

1) N e u m a n n , Curl. E.-R. S. 131 ff. z 39, ferner vgl. Bunge,
Curl, PriU.-R. S. 602, ß 299, Anm. d.

19*
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es findet sich v i e l m e h r in allen sechs Urkunden die aus -
drückliche Bes t immung , daß das Fideikommiß über -
haup t nicht beschuldet werden dürfe.

1) Die Carl von L ivhard tsche Familiensideikommiß-
stiftung an den Gütern Neuhausen mit O r r o w a und
R a t h s h o f f , gestiftet 1776:

§ 4 ,

„Daher ich zu sicherer Erreichung dieses Endzweckes allen
PiäsieounnisLariis ausdrückl ich h i e r m i t untersage,
diese Fideikommißgüter Neuhausen und Rathshoff mit dem
Inventario oder einige dazu gehörige Ländereien und Menschen
j e zu verkaufen, zu verpfänden, zu ve rschu lde n". . .

2) Fllmilienfideikommißstiftung des Grafen Friedrich
Georg Magnus von B e r g an den Gütern Schloß S a g -
nitz und Vauc luse vom I . 1876 d. 10. Febr.:

8 12.
„Die das von mir gestiftete Familienfideikommiß bil-

denden in ß 2 näher bezeichneten Immobilien, sammt Apper-
tinentien und Inventarien . . . können zwar vermehrt und
verbessert, so l l en jedoch i n keiner Weise , es sei,
unter welchem Titel es wolle, bei der C o m m i n a t i o n
des Ver lus tes a l l e r Rechte an dem F i d e i k o m -
m i ß , von i r g e n d einem F ide ikommißbes i t ze r
verschuldet. . . werden" . . .

3) Fideikommißstiftung des dimittirten Landesmarschalls
und Landrathes Gustav B a r o n Nolcken v. I . 1881
(Corroborationsjahr), an den Gütern K a w e r s h o f mit
A l t e n t h u r n und Mo i feka tz :

8 8.

„Die das von mir gestiftete Familienfideikommiß bil-
denden Güter. . . können zwar vermehrt und verbessert.
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s o l l e n jedoch i n keiner We ise , es sei, unter welchem
Titel es wolle, bei der Commination des Verlustes aller Rechte
an dem betreffenden Fideikommiß, v o n i r g e n d einem
F i d e i k o m m i ß b e s i t z e r verschuldet oder verkauft,
oder im Pfandbesitz vergeben oder sonst wie veralienirt oder
deteriorirt, . . werden. " . . .

4) Fideikommißstiftung durch E r b c e s s i o n s v e r t r a g
zwischen dem dimittirten Landrath von G r o t e und feinem
Sohne , dem wirklichen Geheimrath und Oberfchenk A l f r e d
v o n G r o t e , an den Gütern C a r o l e n mit Rebsbe rg
und Ll lngensee (nebst einem in Riga befindlichen Wohn-
hause) :

§ 2 .

„Den im § 1 angegebenen Gegenstand dieses Erbcessions-
vertrages im Werthe von 232,200 Rbl. cedire und übertrage
ich bereits gegenwärtig meinem Sohne, dem Herrn Wirklichen
Geheimrath und Oberschenk Alfred von Grote in Anrechnung
auf seinen dereinstigen Erbantheil für den foeben angegebenen
Werth dergestalt zum fideikommissarischen Besitz, daß das von
mir hiermit gestiftete adlige Güterfamilienfideikommiß, nebst
dem damit vereinigten, in Riga belegenen, im § 1 näher be-
zeichneten Immobil bei Strafe der Nichtigkeit nicht veräußert,
auch nicht w e i t e r , als g e g e n w ä r t i g der F a l l ist,
beschuldet und belastet werden darf, sondern zur
Erhaltung des Ansehens meiner Familie für immerwährende
Zeiten nach der von mir nachstehend angegebenen SuccessionZ-
ordnung vererbt werden solle. Ist aber die g e g e n w ä r t i g
auf dem Gute C a r o l e n m i t R e b s b e r g und La n-
gensee ruhende Kred i tsys temsschu ld durch Tilgung
und Übertragung er loschen, so d ü r f e n k e i n e r l e i
neue Schu lden c o n t r a h i e r t we rden und ist a l s -
dann die v ö l l i g e S c h u l d e n f r e i h e i t und U n v e r -
schu ldbarke i t des F i de i kommisses e inge t re ten . "
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5) Fideikommißstiftung des T h e o d o r J o h a n n I o -
hannson v o n M i d d e n d o r f f an den Güter P ö r r a -
fe r , H e l l e n o r m , S a m h o f m i t S a l v a l , gestiftet am

23. Ju l i 1851:
§ 4 .

„Um meinem unter dem unverkennbaren Segen des
Herren zusammengebrachten Vermögen die längste Dauer zu
geben, die menschliche Einsicht vermag, mache ich es zum Majo-
rate oder Fideikommiß. Dadurch werden meine Erbgüter
Pörrafer, Hellenoren, Samhof mit Salval ein Ganzes, das
das durchaus nie getrennt werden und auf dem außer
der Schu ld an d ie K red i t kasse , die durch den in der
Kasse belassenen Sonderantheil v e r k l e i n e r t w i r d , n ie
eine andere Schuld h a f t e n d a r f oder kann" . . .

Ueber die Abfindung der Allodialerben des Besitzvor-
gängers seitens des suooosgoi- finden sich in den hier ge-
nannten Stiftungsurkunden keinerlei Bestimmungen und nur
der § 1 dervonNolckenschen Familienfideikommißstiftung
bestimmt: „Zum Bestem derjenigen Descendenten, die an diesem
Fideikommiß nicht Theil haben werden, find 28000 Rbl. beim
liuländischen Hofgericht deponirt worden."

6) Vgl. noch die Nolcken-Allatzkiwische Stiftung.
I n der v. L i p h a r d t f c h e n Stiftung freilich wird

ein jeder Fideikommißbesitzer verpflichtet, seinen Brüdern und
Schwestern eine bestimmte Summe in gewissen Zeiträumen
auszuzahlen. Das Nähere hierüber gehört jedoch, da dies
als eine P f l i c h t d e s F i d e i k o m m i ß b e s i t z e r s bezeichnet
wird, an eine andere Stelle').

Die Fa lc id ische Q u a r t wird auch nach unserem
Recht, da diese nur bei den römisch-rechtlichen Fideikommissen
vorkommt, von den adligen Familienfideikommissen bei ihrem

1) Vgl, in dieser Beziehung Th. IV § 14 dieser Arbeit.
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Uebergang auf den nächstberechtigten suoeessar nicht ab-
gezogen ').

Als Bedingung für den Erwerb des körperlichen Be-
sitzes am Fideikommißgut erscheint in den Stiftungsurkunden
zuweilen auch die Erreichung einer gewissen Altersstufe (bei
Minderjährigen muß eine vormundschaftliche Verwaltung des
Fideikommisses bis zur Erreichung der Volljährigkeit seitens
des 8ueoe38«i' stattfinden) oder aber außerdem noch die
Absolvirung eines Gymnasiums oder Anlegung des Offiziers-
examens feitens des jedesmaligen Fideikommißfolgers, Bis
zur Erfüllung derartiger Bedingungen steht dann das Fidei-
kommiß unter kuratorischer Verwaltung.

1) Vgl, die v o n Grotesche Familienfideikommiß«
stiftung an den Gütern C a r o l e n mit Rebsbe rg und
Langensee in L i v l a n d :

8 6.

. . . „Vor Vollendung des 25-sten Lebensjahres soll
überhaupt kein Fideikommißfolger in den Vollbesitz und Reve-
nüengenuß des Fideikommisses treten. Sollte jedoch ein Fidei-
kommißbesitzer nicht den Cursus eines zur Universität oder
zum Polytechnikum führenden Gymnasiums mit der Maturi-
tätsprüfung abfolvirt oder das Officiersexamen bestanden
haben, so tritt derselbe erst nach vollendetem 31. Jahre in
den Vollbesitz des Fideikommisses. Bis zum Antritt des Be-
sitzes soll das Fideikommiß alsdann unter kuratorischer Ver-
waltung stehen". . .

2) Fideikommißstiftung des Grafen Carl S i e v e r s an
den Gütern R a s i n , Campen und P a e n o r m vom
Jahre 1866:

1) Eichhorn, 8 369, S, 898,
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§ 3 ,

„Ferner verordne ich, daß alle zum Fideikommiß gleich-
berechtigten männlichen Descendenten das ein und zwanzigste
Lebensjahr, sowie die weiblichen Descendenten das 1?. Lebens-
jahr zurückgelegt haben müssen, bevor dieselben zur Loosung
zugelassen werden dürfen."

Von den Minderjährigen, sowie anch den gerichtlich er-
klärten Verschwendern und Geisteskranken wird ferner be-
hauptet werden müssen, daß sie nicht eher in den körperlichen
Besitz des Fideikommisses gelangen dürfen, als bis die ihnen
anhaftenden Fehler beseitigt sind. So lange dies nicht der
Fall ist, hat dann eine kuratorische Verwaltung des Fidei-
kommisses stattzufinden.

Endlich kann nun noch die Frage entstehen, wie es sich
dann verhält, wenn die Legitimität eines das Familienfidei-
kommiß beanspruchenden Fideikommißfolgers angestritten wird,
infofern es nämlich fraglich erscheint, wer in den Fällen, wo
das Fideikommiß durch den Tod des vorhergehenden Besitzers
vacant geworden ist, während der Zwischenzeit, in welcher
der Streit noch nicht erledigt worden ist, den v o r l ä u f i g e n
Besitz des Güterfideikommifses erhalten soll? Es können
hier folgende zwei Fälle unterschieden werden: entweder näm-
lich, es streiten sich zwei Prätendenten unter einander um das
Recht der Fideikommißsuccession, so daß also ein Jeder von
ihnen Anspruch auf letztere macht, oder aber das Recht eines
die Succession Beanspruchenden wird von einem Dritten, sei
es dem Allodilllerben oder einem Fremden, der aber gleich-
wohl an der Fideikommißfolge ein Interesse hat, angezweifelt,
ohne daß übrigens dieser eine, wie in dem vorhergehenden
Falle, selbst f ü r fe ine P e r f o n auf das Fideikommiß
Anspruch macht. I m ersten Fall kann das Gericht auf Grund
gegenseitiger Uebereinkunft der beiden Prätendenten oder.
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wenn es solches für nöthig erachtet, von sich aus entweder
für das Fideikommiß einen Curator auf die Zeit der Proceß-
dauer ernennen, oder dasselbe zur Sequestration einem Dritten
übergeben, letzteres auch ohne Dazwischentreten des Gerichts
durch den bloßen eon8LU8U8').

Der zweite Fall unterscheidet sich von dem ersten nur
dadurch, daß der Allooialerbe, wenn er mehre ren Fidei-
kommiß-Prätendenten gegenübersteht, niemals verlangen kann,
gegenüber dem letzteren im Besitze zu bleiben, sondern im
Gegentheil das Fideikommiß räumen muß. Wenn aber der
Allooialerbe, ohne daß mehrere Fideikommiß-Praetendenten
vorhanden sind, die Successionsberechtigung des Fideikommiß-
folgers anstreitet, so muß nach G ö n n e r ibid. „wenn die
Nedenklichkeiten des Allodialerben nicht als ungegründet ver-
worfen werden können, der Staat die Rechte des etwaigen
wahren Successors in unmittelbaren Schutz nehmen, folglich
einen Kurator bestellen, welcher mit dem Prätendenten ver-
eint die Absonderung des Lehens vom Erbe gegen den Allo-
dilllerben betreibt, aber gegen den Prätendenten den Legiti-
mationsvunkt berichtiget."

I I I . Nalnr äe« Keckt« äe» Fiäeikummißbefitzer«.

8 9.

Unter den ältern Juristen war die Frage lange Zeit
eine sehr bestrittene, welches eigentlich die Natur des Rechts
des Fideikommißbesitzers sei. Während ein Theil nämlich
dieses Recht als äoniininm auffaßte, sprach sich der andere

1) Vgl. Aitt, 3815 u, 3816 Th. I I I des Prov,°W„ S l l m s o n v o n
H i m m e l s t , er na , Institutionen des Livländischcn Processes (Riga 1824)
8 1094 ff,, B u n g e , Entwurf einer Ordnung des gerichtlichen Ver-
fahrens, Haupist. 7, Artt. 1630—1639, G ö n n e r , Handbuch des gemeinen
Deutschen Processes, B. IV (Erlangen 1805), I.XXVI, § 8 u. 9, S. 162-166,
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Theil mit Entschiedenheit dahin aus, daß dem Fideikommiß-
besitzer die bloße Nutznießung am Fideikommiß zustehe, er
mithin also als bloßer Nutznießer oder usnlruotuarius zu
betrachten sei'). Entschied man sich für die letztere Meinung,
so entstand wiederum die Frage, wem denn in solchem Falle
das Eigenthum am Fideikommißgute zustehe.

K n i p s c h i l d t und M o l i n a versuchten die Lösung
derselben durch Vertheidigung der Ansicht, daß der jeweilige
Besitzer Nutznießer, der jedesmalige Fideikommißsuccessor da-
gegen Eigenthümer sei. Die Verkehrtheit dieser Ansicht leuchtet
jedoch von vornherein in die Augen, wenn man bedenkt, daß
ja Niemand Eigenthümer sein könne, der möglicherweise zur
Zeit noch gar nicht existiert. Außerdem entsteht hier noch die
schwierig zu beantwortende Frage, wie man sich beim Mo-
mente des Ueberganges des Fideikommisses die Verwandlung
des dem 8U0CS8801- früher zustehenden Eigenthumes in den
Nießbrauch, sowie den Uebergang des Eigenthumes auf den
demnächst berechtigten Anwärter juristisch vorstellen soll. Diese
Ansicht wiederspricht aber auch, wie L e w i s , S. 180 ff. § 13
richtig bemerkt, der allgemeingültigen Rechtsregel, daß eine
Sache, die Jemandem ex äis oder sud oonclioione übertragen
ist, demselben nicht eher zufällt, als bis die Louäicio erfüllt
oder der äie« eingetreten ist. (Cfr, v . I I , 31 äs le^at.
I. 45 § 1).

Eine andere Meinung wird von P f e i f f e r s vertreten.
Auch er spricht sich freilich für den ususfructus aus,
läßt aber im Gegensatz zu K n i p s c h i l d t und M o l i n a
überhaupt Niemandem ein Eigenthum am Fideikommiß zu-
stehen, weder dem jeweiligen Besitzer, noch auch den in weiterer
Reihe zur Nachfolge in das Fideikommiß berufenen Anwärtern.

1) So z, B. S c h m a l z , Lehib. §238 S. N8.
2> Die Schriften von P f e i f f e r , D u n c k e i und K i e i t t m a i r

sind mir leider nicht zugänglich gewesen, daher ich sie nur nach Andern citi«.
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Zur Begründung seiner Ansicht führt P f e i f f e r zwei Bei-

spiele an, die jedoch, wie wi r sehen werden, beide nicht aus-

reichend sind. Als erstes Beispiel wird der Fall angeführt,

daß Jemand einer Person den Nießbrauch an einer Sache

auf seine Lebenszeit vermacht hat, der andern aber das Eigen-

thum an derselben auf den Todesfall der ersten, wo doch, so

lange der Nutznießer lebe, Niemand Eigenthümer der be-

treffenden Sache sei. Als zweites Beispiel zieht P f e i f f e r

die Verjährung, durch welche dem wahren Eigenthümer das

Recht verloren gehe, heran. Habe nun der gegenwärtige Be-

sitzer wegen irgend eines Hindernisses noch nicht Eigenthum

erworben, so stehe ebenfalls auf fo lange in der That Nie»

mandem das Eigenthum an der Sache zu. Was nun das

erste von Pfeiffer angeführte Beispiel anbelangt, so muß be-

merkt werden, daß in dem Falle eben der Erbe, dem das

Eigenthum an der Sache auf den Todesfall des usulruotn-

ln'ius vermacht ist, Eigenthümer derselben ist. Auch durch

das zweite Beispiel wird die Pfeiffersche Ansicht keineswegs

unterstützt, denn durch die Verjährung gehen die Rechte selbst

(wenigstens die dinglichen unbestritten) in keiner Weise, sondern

nur die Mi t te l zur Ausübung derselben verloren. Ebenso

muß ferner der von Pfeiffer gesuchte Ausweg, ein interimisti-

sches Eigenthum des Staates zu konstruiren, als ein verfehlter

bezeichnet werden: der Staat repräsentire den Verstorbenen,

das Eigenthum an den von Jenem hinterlassenen Sachen be-

finde sich daher in seinen Händen, damit er dafür Sorge

trage, daß der den Nachkommen zugedachte Vortheil denselben

wirklich zufalle: denn wenn man dies zugeben wollte, so müßte

man schließlich bei jedem vom Staate mit gesetzlichem Schutze

ausgestatteten Rechte diesen als den wirklichen Träger des

Rechts, als die Mittelsperson auffassen, von welcher aus die

Interessenten ihre Befugnisse erst ableiten.

Andere Schriftsteller ( K r e i t t m a i r ) sprechen wiederum
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dem Fideikommißbesitzer zwar das Eigenthum, jedoch nur das
Untereigenthum zu, während sie die Familie selbst als Obereigen-
thümerin auffassen. Abgesehen davon, daß eine derartige
Konstruktion schon deshalb widersinnig ist, weil sie ja der
Ausschließlichkeit des Eigenthums widerspricht und vielmehr
nur der Obereigenthümer als wirklicher Eigenthümer betrachtet
werden muß, wäre hiergegen noch das wichtige Argument
anzuführen, daß der jedesmalige Fideikommißbesitzer in solchem
Falle, da er ja ebenfalls zur Familie gehört, zugleich Ober-
und Untereigenthümer wäre. Die Familie selbst anbetreffend
muß bemerkt werden, daß dieselbe nicht Eigenthümerin sein
kann, da ihr die hierzu erforderliche Pe rsön l i chke i t fehlt.

Wieder Andere lassen dem Besitzer, sowie den die Familie
bildenden Fideikommißanwärtern ein Gesammteigenthum am
Fideikommiß zustehen. Der Begriff des Gesammteigenthums
ist aber, wie schon Duncker in feiner Schrift: „Ueber das Ge-
sammteigenthum" S. 122 f. nachgewiesen hat, unhaltbar, da
er ebenfalls dem Wesen des wahren, auf der ausschließlichen
Herrschaft der Person über die Sache beruhenden Eigenthums,
sowie außerdem dem Grundsatz: »cluorum äominiuni in siu-
ßulani rem esse uou potest", widerspricht. Die Anwärter
eines Familienfideikommisses haben vielmehr nur ein, aller-
dings unentziehbares, gesetzliches Successionsrecht.

Ware der Fideikommißbesitzer nicht Eigenthümer, sondern
bloßer Nutznießer, so li«ße sich gar nicht erklären, wie in der
Hand des letzten Besitzers das Nutzungsrecht sich nun plötzlich
in Eigenthum verwandeln soll? Daß e inze lne Beschrän-
kungen des Eigenthumsrechts am Fideikommisse für den
letzten Fideikommißbesitzer wegfallen, läßt sich juristisch sehr
wohl konstruiren, allein die Annahme, daß die ganze j u -
ristische N a t u r des in Frage kommenden Rechts eine
Aenderurg erfahre und zwar durch einen Umstand, der, wie
in unserem Fall, mehr wie eine bloße Thatsache ist (nämlich die
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Thatsache, daß X oder ^ letzter Fideikommißbesttzer ist), wäre
ganz offenbar widersinnig. Ferner: nach curländischem Recht
darf der Fideikommißbesitzer das Gut bis zur Höhe der An»
trittssumme mit Schulden beschweren. Das dürfte er niemals,
wenn er bloßer Nutznießer wäre, da es ja sonst das Recht
des Eigenthümers verletzen würde.

Nach Liv- und Gsthländischem Privatrecht steht ihm ein
derartiges Recht zwar nicht zu, allein im Bd. I I I des Prov.-
Rs. ist nirgends von einem Unterschiede zwischen der juristi-
schen N a t u r de r c u r l ä n d i f c h e n F a m i l i e n f i d e i -
k o m m i s s e einerseits und der l i v - u n d es th länd ischen
andererseits die Rede.

Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als den Fidei-
kommißbesitzer als wahren Eigenthümer aufzufassen, wie
Solches in den meisten modernen Gesetzgebungen geschehen')
und auch von unserem Provinzialrecht anerkannt ist. Dieser
Standpunkt, dem auch der Umstand, daß die Unterscheidung
von Ober- und Untereigenthum auch in unser Privatrecht
eingedrungen ist, in keiner Weise entgegensteht, da der Begriff
des Ober- und Untereigenthums ein unhaltbarer ist, muß in
der That als der einzig richtige anerkannt werden. Dies er-
giebt sich, wie gezeigt, durch folgende Ausführungen. Schon
nach römischem Recht konnte nämlich Jemand sehr wohl Eigen-
thum an einer Sache haben, die ihm gleichwohl nicht für
immer, sondern bloß auf eine gewisse Zeit, z. B. aä äiss
Vitas vermacht ist und nach seinem Tode auf andere Personen
übergehen soll. Dagegen läßt sich nicht einwenden, daß das
römische Recht hier nicht herangezogen werden könne, da bei
den römisch-rechtlichen Fideikommissen nur eine viermalige

I) Anders dasOester re ich ische Gesetzbuch, welches in § 629
den Anwärtern das O b e r e i g e n t h u m , dem Besitzer dagegen nur das
N u t z u n g s e i g e n t h u m zuerkennt. Vgl, auch das Preuß. Land-R.
§8 72 u. 73.
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Succession vorkäme, dieselben aber auch a u ß e r d e m eine
a n d e r e rech t l i che Natur, als die germanischen Familien-
fideikommisse hätten, denn in unserem Falle ist es offenbar
ganz einerlei, ob es sich um eine ein- oder mehr-malige Resti-
tution handelt').

Daher kann auch sowohl für das gemeine deutsche Privat-
recht, als auch unser Provinzialrecht unbedenklich angenommen
werden, daß es sich bei dem Rechte des F i d e i k o m m i ß -
b e s i t z e r s um ein in äioui gegebenes, also z e i t l i c h be-
sch ränk tes E i g e n t h u m handelt.

Dies Eigenthum des Fideikommißbesitzers am Familien-
fideikommiß ist jedoch nicht bloß durch den äie», nämlich den
Tod desselben, sondern auch in anderen Beziehungen ein be-
schränktes. Die rechtliche Schranke des Eigenthumes des Fidei-
kommißbesitzers wird einerseits gebildet durch das Recht der
Anwärter, welches letztere jedoch nicht als ein gegenwärtiges
Recht, als Eigenthum, sondern als ein bloß eventuelles Recht,
eine rechtliche Hoffnung, oder auch, wie S t o b b e , Deutsches
Priv.-R, Bd. I I , 8 139, S. 509 ff. treffend bemerkt, als
ein zukünftiges unentziehbares Erbrecht der nach der Stiftung
zur Succession in das Fideikommiß berufenen Anwärter er-
scheint ' ) , andererseits aber in Ansehung des Zweckes, den eine
jegliche Familienfideikommißstiftung verfolgt, nämlich das Gut
für immerwährende Zeiten der Familie, d. h. dem Mannes-
stllmme derselben, ungeschmälert zu erhalten, sich als Verbot,
in irgend einer Weise nachtheilig auf die Substanz des Fidei-
kommisses einzuwirken, also das letztere entweder zu veräußern,
zu belasten oder endlich zu deterioriren darstellt').

1) Cfi, I, tw, Ooä, VI, 37 cle lexat,, I, ulr, v. cle usulr. s»r, rsr. VII,
5, I. 15 o, ÜL aur, »rss, XXXIV, 2, I. 66 v, äß L. V, (VI. 1>,

2) Cfr. P rov . - R. Th, III. Art, 2543.
3> L e w i s , § 13. S. 186 ff.
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Dabei ist zu bemerken, daß eine derartige Beschränkung
durchaus nicht gegen die Auffassung des Fideikommißbesitzers
als wahren Eigenthümers spricht, da man sonst bei sehr vielen
Rechtsverhältnissen, bei denen dem Eigenthümer nur die Dis-
position über sein Vermögen entzogen ist, wie dies z. B. bei
den Wahnsinnigen und den Verschwendern stattfindet, Nicht-
existenz des Eigenthumes annehmen müßte, während faktisch
derartige Personen, wie z. B. die Geisteskranken, ganz fraglos
Eigenthümer sind und bleiben, trotzdem ihnen die Dispositions-
befugniß über ihr Vermögen zeitweilig wenigstens entzogen ist.
Der Fideikommißbesitzer ist also auch nach unserem Provinzial-
recht wirklicher, wahrer Eigenthümer des Fideikommisses, nicht
etwa bloßer Nutznießer, von dem er sich durch verschiedene
weitergehende, dem Letztern nicht zustehenden Rechte, z. B.
das Recht auf dem Fideikommiß zu bauen, dasselbe von dritten
zu vindiciren und durch den Erwerb der getrennten Früchte
zum Eigenthum nicht unwesentlich unterscheidet'). Er ist zur
stiftungsmäßigen, vollständigen Nutzung des Fideikommisses
berechtigt, die von ihm bezogenen Revenuen aber gehen voll-
ständig in sein Eigenthum über, weshalb er auch über die-
selben testamentarisch beliebig verfügen und sie ad inte»wto
auf seine nächsten Intestaterben vererben darf. Der Fidei-
kommißbesitzer erwirbt daher auch, da er Eigenthümer ist, den
auf dem Fideikommißgute gefundenen Schatz für sich allein,
nicht etwa für die Fideikommißstiftung °).

Unser P r o v i n z i l l l r e c h t Th. I I I spricht sich, wie
schon bemerkt worden ist, gleichfalls mit Bestimmtheit für die
Eigenthumsqualität des Rechts am Familienfideikommiß aus
und zwar in folgenden Artikeln:

1) Vgl. U. S a l z n u. Lichte n a u z 84, E. 1s,3.
2) Trampedl lch S. 113, I I , § 4, S t o b b e , Neutsches Priv,-N,

Bd. I I , S. 509 ff,, § 139, v. S l l l z l l u n d L i c h t e n l l u § 85, S. 165, P, o.
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Ar t . 2 5 4 8 : „Sobald der Fideikommißfolger das Fidei-
kommiß erworben hat, wird er Fideikommißbesitzer, (uneigent-
lich Majoratsherr) genannt und ist als solcher wahrer Eigen-
thümer des Fideikommißgutes, nur daß sein Recht durch das
Veräußerungsverbot und das eventuelle Recht der nach ihm
zur Succession Berufenen, der Fideikommißanwärter, be-
schränkt ist."

A r t . 2 5 5 1 : „Dem Fideikommißbesitzer gebührt der auf
dem Fideikommißgrundstück gefundene Schatz; er ist also Eigen-
thümer des Fideikommißgutes l ) " . . .

Dabei versteht es sich jedoch von selbst, daß ebenso wenig,
wie das Recht des Fideikommißbesitzers deshalb als unbe-
schränktes Eigenthum aufzufassen ist, weil es in den Stiftungs-
urkunden zuweilen als „freies Eigenthum" bezeichnet wird,
aus der Bezeichnung desselben als «Nutznießung" oder
„Nutzung", wie sie sich in den Urkunden bisweilen findet,
auf einen bloßen usugtruows des Fideikommißbesitzers ge-
schlossen werden darf.

1) Vgl, hierzu noch N e u m a n n , S, 142, § 46, V u n g e , Curl.
Priv.-R, S. 600, § 298, E r d m a n n , System Bd. I I , ß 122 S. 50 ff.
Nicht richtig B u n g e , Liv- und Esthl. Priv.-R. S. 370, § 492, der den
Fideitommihvesitzer als Nutznießer bezeichnet: „Denn es darf durch der-
gleichen willkürliche Handlungen des zeitweiligen Fideilommißbesitzers, der
stets n u r N u t z n i e ß e r ist, die Stiftung nicht ungültig weiden und
ihre Kraft verlieren". , . , vgl. ferner H i l l e b i a n d , § 226, S, 687 f „
M i t t e r m a i e i , Grundsätze des gemeinen deutschen PiiU,-Rs, V, I, § 142,
S. 345, N l U n t s c h l i . § 68, S. 193, E i c h h o i n , § 369, S. 898, B e -
s e l e r , System § 176, S, 727, G e n g l e r , B. I, 8 58 I I , S. 238,
P h i l l i p s , B, I I , § 188. S. 338, v. S a l za und L i cht e n a u , § 84,
S. 163 und im Rtslez. B. 4, S. 241 und 248, B o P P im Staatslex. B.V,
S. 366,
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I V . Ht«ckt«o«ill»ltniff« äe» Fiäelkommißbefitz««.

l . Zum Fideikommiß.

^. Mefugn isse des Mide ikommißbes i tzevs .

§ 10.

Der Fideikommißbesitzer ist, wie wir bereits gesehen
haben, Eigenthümer des Fideikommisses').

Obwohl es nun freilich, wie L e w i s zu Anfang des
§ 14 bemerkt, ein unnützes, oder zum Mindesten sehr lang-
wieriges Unternehmen wäre, die das Eigenthum bildenden
Befugnisse sämmtlich herzuzählen, so sind doch, namentlich,
was das Recht des jeweiligen Inhabers, das Fideikommiß
zu verändern anbetrifft, sowie ferner in Beziehung auf noch
verschiedene andere Punkte, einige Besonderheiten hervorzu-
heben. Vor allen Ningen muß jedoch bemerkt werden, daß
die Frage, welche Befugnisse dem jedesmaligen Fideikommiß-
besitzer zustehen, resp. demselben entzogen fein sollen, zunächst
durch den Inha l t der Stiftungsurkunde zu entscheiden ist ')
und erst, wenn Letztere in dieser Beziehung entweder gar keine
oder nur ganz allgemeine Bestimmungen enthalt, die Grund-
sätze der Theorie heranzuziehen sind, wobei namentlich der
Gesichtspunkt als leitend angesehen werden muß, daß es in
derartigen Fällen stets auf den Zweck des Fannliensideikom-
misfes, nämlich destimmte Vermögensstücke der Familie zur
Erhaltung des Glanzes und des Ansehens derselben für immer-
währende Zeiten zu bewahren, ankommt').

1) E rd m a n n , System B. II . § 122, S. 50 u. 51.
2) Vgl. E r d m l l n N , B. III, z 275. S. 395.
3) Cfr. S c h w e d i s c h e T e s t a m e n t s s t a g d a U. I . 1686, § V :

„Was nun für Verordnungen und Willlühr dergestalt rechtlich und Testa-
ments Weise abgefasset.und gemacht worden, solchen muß von dem, der

Dorp. INI. St. Nd. VI, II 2l>
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Hierin, also in der ungeschmälerten Erhaltung der Sub-
stanz des Familienfideikommisses zu Gunsten der in dasselbe
berufenen Familie, sind die Grenzen zu suchen, die dem Fidei-
kommißbesitzer bezüglich seiner Dispositionsbefugniß über das
Fideikommiß gezogen find. Zunächst kommt dem jeweiligen
Fannlienfideikommißbesitzer als Eigenthümer der vollständige,
ausschließliche Gebrauch und Fruchtgenuß zu').

Was zunächst den Fruchtgenuß anbelangt, so ist zu be-
merken, daß Gegenstand desselben nicht nur die natürlichen,
sondern auch die bürgerlichen Früchte (trnews oivile»), also
z. B. Mieth- und Pachtgelder, Grundzinfen :c, sind. Niese
Früchte gebühren, wie schon gesagt, dem Fideikommißbesitzer
und gehen vollständig in das Eigenthum desselben über, so
daß Letzterer über sie ein freies Verfügungsrecht hat, sowohl
in Beziehung auf Rechtsgeschäfte unter Lebenden, als auch
Verfügungen auf den Todesfall. Der Fideikommißbesitzer
erwirbt die (natürlichen) Früchte aber bereits durch Separa-
tion ^). Die Verfügungen, die er über die Früchte des Fidei-
kommißgutes treffen darf, können die verschiedenartigsten sein:
so kann er z. B. dieselben verpfänden, ferner das ganze Gut

zueist das Testament empfangen, als auch dessen Nachkömmlingen, in welcher
Generatiun und Gliede derselbe seyn mochte, u n v e r b r ü c h l i c h und u n -
a b w e i c h l i c h , ferner je und allerwege i n a l l e n S tücken n l l chge-
l e b e t luerden Massen k e i n e r g r ö ß e r n Mach t und Recht
in einem conditionirten Testament hat, als die W i l l k ü h r (oouäitiolloch
selbst i n n e h a l t e n und v e r m e l d e n . , , " B u n g e , Liv,- und
Esthl, Priv,-R, 8 401, S, 368, L e w i s , Z 14, S, 188.

1) Cf, P i o v , °R, Th , I I I , Art, 2551, B u n g e , Cull, Prw,-R,
8 298, S, 600 ff,, N e u m a n n , E.°R, S. 142, 8 40, B u n g e , Liu,-
u. Esthl, Priv.-R. § 401, S, 368 l l l , V,), E r d m a n n , System, B, I I ,
S 122, S, 51, L e w i s , ß 14, S, 18»), S t u b b e , deutsches Priu,-R. N, I I ,
§ 140, S, 511 ff,, V e s e l e i , System 8 170, S. 727, E i c h h u r n , Ein-
leitung, § 360, S, 898, B l u n t s c h l i § 68, S. 193, S c h m a l z , § 238,
S. 118,

2) S t o v o c , Deutsches Priv.-N. V, I I , § 140, S. 511 ff„ L e -
w i s , S, 189.
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oder nur Stücke desselben verpachten oder einen ususduotus
daran bestellen?c. I n allen Fällen aber gelten derartige
Dispositionen nur für die Lebenszeit des betreffenden Fidei-
kommißbesitzers und sind in keiner Weise für seine Nachfolger
verbindlich, es sei denn, daß sie die Handlungen ihres Vor-
besitzers ausdrücklich anerkannt hatten.

Dies wird im Artikel 2552 Th. I I I unseres P r o -
v i n z i a l r e c h t s ausgesprochen, wo es heißt: „Verfügungen,
die der Fideikommißbesitzer über die Früchte des Fideikommiß-
gutes für die Dauer trifft, namentlich Verpachtungen des Gutes
oder einzelner Theile, Einräumung des Nießbrauchs daran,
Verpfändung der Früchte, und dergleichen mehr, gelten nur
für feine Lebenszeit, so daß feine Nachfolger sie ebensowenig,
wie andere Handlungen des Fideikommißbesitzers, die sich
nicht mit der Stiftung vereinigen lassen, anzuerkennen
braucht')" . . .

Von dieser Regel läßt dann der Artikel 2552 nur eine
Ausnahme zu: I n Liv- und Esthland soll nämlich die Um-
wandlung der Frohne in Geld oder Naturalpacht seitens des
Fideikommißbesitzers auch sür die Nachfolger desselben ver-
bindlich sein. Auch soll, der Anmerknng des bezogenen Ar-
tikels zufolge, in Esthland im Falle einer derartigen Umwand-
lung weder die Vorausbezahlung der Pacht, noch die vom
Fideikommißbesitzer etwa ausbedungene Cautionssumme den
Betrag des jährlichen Pachtzinses übersteigen und muß außer-
dem gerichtlich aufbewahrt werden^).

1) Cf. auch noch N e u m a n n . E,-R, S. 142, §46, B u n g e .
Curl. PriU.-R. § 298. S. 6«, ff.

2) Vgl. die E M Naueivcrordnung v> I . 1856. Hauptst. I I . § 23«:
„Auf Majorats- und Fideikommißgütein kann die Umwandlung der Frohne
in Geld oder Naturalpacht jederzeit ohne Weiteres von den jedesmaligen
Inhabern derselben bewerkstelligt werken. Die Vorausbezahlung der Pacht
darf jedoch den einjährigen Pachtsatz des verpachteten Grundstückes nicht
übersteigen. Die gleiche Regel gilt auch von der Cautionssumme, die der

20»
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Der Inhaber eines Familienfideikommisses dürfte übn»
gens berechtigt sein, auch unentgeltlich die Nutzung desselben
auf seine Fideikommißzeit Andern fchenkungsweise oder auch
feiner Tochter als äos zu überlassen').

Sowohl der Gebrauch, wie der Fruchtgenuß, die dem
Fideikommißbesitzer am Fideikommißgute zustehen, gestalten
sich übrigens verschieden, je nach Beschaffenheit des Objectes
derselben. So gebühren ihm, wenn es sich beispielsweise um
ein Landgut (als Gegenstand des Fideikommisses) handelt, nicht
nur die Feld«, Baum- und Gartenfrüchte, sondern auch die
Früchte vom Vieh, z. B. die Thierjungen. Zu diesem Vieh
werden auch nicht minder die Luxusthiere, z. B. die Reit- und
Fahrpferde gerechnet, an denen dem Fideikommißbesitzer eben-
falls Eigenthum und daher auch die unbeschränkte Benutzung
zusteht. Dabei ist der Fideikommißbesitzer verpflichtet, den
Viehstand vollzählig zu erhalten, aber nicht in jedem Falle^
da ja der Viehstand mit zum Gutsinventar gehört. Letzteres
aber nach Art. 2529 Th. I I I des Prov.-R. (1) nur dann als
zum Fideikommißgut gehörig zu betrachten ist, wenn es in
der Stiftungsurkunde ausdrücklich zu demselben hinzugeschlagen
ist. Is t dies der Fall, so würde ein Fideikommißbesitzer sich
allerdings einer Deterioration schuldig machen, wenn er nicht
für die ordnungsmäßige und vollzählige Erhaltung des Vieh-
standes Sorge trüge. Was dagegen die auf dem Fideikommiß»
gute sich vorfindenden Vorräthe an Dünger, Stroh und Vieh-
futter anbetrifft, fo gehören diefelben, da sie nach der Auf-

Inhaber des Majorats- des Fideikommisses sich etwa ausbedingt und die
gerichtlich zu assarviren ist," Der Z 237 der Esthl. Bauerverorbnung v, I .
1856 bestimmt ferner: „Bei Gütern, die mit Ingrossation behaftet sind, ist
bei der Umwandlung der Frohne in Geld oder Naturalpacht die Einwilli-
gung der Gläubiger nicht weiter erforderlich," Uebrigens dürften diese Be-
stimmungen insofern ihren praktischen Werth verloren haben, als ja die
Frohnen überall fchon abgeschafft sind.

I) L e w i s . S. 197 ff.
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fafsung unseres Provinzialrechts') Pertinenzen des Landgutes
find, mit zum Fideikommiß und unterliegen daher der Nutzung
des Fideikommißbesitzers'). Letzterer hat ferner, wie jeder
Besitzer freier Güter') auch das Iagdrecht auf dem Fidei-
kommißgut, unter Beobachtung natürlich der vorgeschriebenen
gesetzlichen Hege- und Schonzeit, die gegenwärtig vom 1. März
bis zum 15. J u l i dauert.

Dabei ist der Fideikommißbesitzer nicht verpflichtet, das
in Freiheit lebende Wi ld in seinem vollen Bestände zu er-
halten, während er diese Verpflichtung allerdings hat, falls
es sich um das in einem Wildgehege gezogene Wild handelt,
da in der übermäßig betriebenen Jagd eine Deteriora-
tion des Fideikommisses zu fehen wäre'). Dasselbe wäre
ferner von den in besonderen Fischteichen gezüchteten Fischen
zu sagen. Auch diese müssen vollzählig erhalten werden,
was sich jedoch nicht auf die in den Gewässern lebenden,
nicht gezüchteten Fische bezieht, die von dem Fideikommißbe-
sitzer, unter Einhaltung jedoch der gesetzlichen, zur Förderung
der Fischzucht erlassenen Fischereiordnungen, beliebig gefangen
werden dürfen °).

Die Waldungen anbetreffend, steht dem Fideikommißbe-
sitzer die vollständige und ausschließliche Nutzung zu; letztere
muß gedoch eine forstgemäße fein, d. h. nach den Regeln einer
ordnungsmäßigen Forstkultur erfolgen, wobei insbesondere das
neue, auch für die Ostseeprovinzen erlassene Forstfchutzgefetz zu
beobachten ist, welches die beliebige Holzfällung auch in Privat-
wäldern verbietet. Nach diesem Gesetz zerfallen nämlich alle
Wälder der Ostseeprooinzen in die sogenannten Bann- oder

1) Vgl. Th. III. Art. 566.
2) Cf. N e u m l l n n , E.-R. § 42, S. 136.
3) Vgl. Trampedach, ß 4, II, S. 117.
4) L e w i s , § 14, S, 189,
5» L e w i s , § 14, S. 189,
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Schutzwälder, welche überhaupt nicht gefällt werden dürfen
und in die übrigen Privatwälder, bei denen die Fällung nur
nach einem durch das Gouvernementswaldschutzcomitö be-
stätigten Plan stattfinden darf').

Auf den Zweck, zu welchem der jeweilige Inhaber des
Fideikommisses das dem Walde entnommene Holz verwendet,
kommt übrigens nichts an; es ist also einerlei, ob es verkauft
oder zum Brennen oder Bauen benutzt wird. Handelt es sich
aber nicht um Waldungen, sondern z. B. um Alleen, die zur
Zierde des Landgutes bestimmt sind, oder aber um Obst-
gärten, so darf der Fideikommißbrsitzer die Obstbäume resp.
die einzelnen Bäume einer Allee nicht fällen (ausgenommen
wohl die sogenannten „ausgegangenen" Bäume, die dem
Fideikommißgute weder einen Fruchtertrag gewähren, noch
demselben zur Zierde gereichen). Insbesondere ist an dieser
Stelle noch des W indb ruches Erwähnung zu thun. Unter
dem W i n d b r u c h versteht man die infolge eines Sturmes
entwurzelten oder umgebrochenen Bäume eines Waldes. Es
fragt sich hier, ob alle derartigen Stämme als außerordent-
licher Ertrag des Fideikommisses dem jedesmaligen Besitzer
desselben gebühren oder dem Fideikommiß selbst zugeschlagen
werden müssen? L e w i s , § 14, S. 190, beantwortet diese
Frage folgendermaßen: der Fideikommißbesitzer hat das Recht
auf jeden außerordentlichen Ertrag des Fideikommisses und
da nun der Windbruch ein derartiger außerordentlicher Ertrag
ist, so kommt er zunächst allerdings ihm zu. Diese Regel er-
leidet jedoch in dem Falle eine Ausnahme, wenn durch die
Aneignung eines solchen außerordentlichen Ertrages die Zwecke
der Stiftung verletzt werden. Letzteres ist aber der Fall,
wenn das Fideikommißgut zum großen oder gar zum größten
Theile aus Wäldern besteht. Alsdann mutz das aus dem

1) L e w i s . 8 14, S. 190.
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Verkaufe der entwurzelten oder umgebrochenen Stämme gelöste
Geld die Fideikommißqualität annehmen, da andernfalls, wenn
man es dem Fideikommißbesitzer zusprechen will, eine Werth-
minderung des Fideikommisses stattfindet. Diese Ansicht von
L e w i s dürfte meinem Erachten nach für unser Prov.-R.
dahin zurechtgestellt werden: in jedem Falle, mag der Werth
des Fideikommißgutes ganz oder nur zum Theil aus Forsten ge-
bildet werden, dürfte nur diejenige Anzahl von Stämmen der
f r e i e n Verfügung des Fideikommißbesitzers anheim fallen,
die nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Forstkultur'),
sowie unter Einhaltung des schon vorhin erwähnten neuen
Forstschutzgesetzes dem Walde jedesmal entnommen werden
darf«).

Die übrig bleibenden, entwurzelten oder umgebrochenen
Baumstämme müßten hingegen, falls sie nicht verkauft werden,
die Fideikommißqualität annehmen, daher sie etwa nicht als
Brenn- oder Bauholz verwandt werden dürfen. Geschieht
Letzteres gleichwohl, so müßte die dem Werth der Stämme
gleichkommende Geldsumme vom Fideikommißbesitzer dem
Fideikommiß zugeschlagen werden und somit Fideikom-
mißqulllität annehmen. Der Art. 1235 Th. I I I des
Proo,°Rs., wonach der Nutznießer nicht verpflichtet ist,
den Windbruch zu ersetzen, dürfte mithin bei Familien»
fideikommissen keine Anwendung finden. Wenn jedoch
der Fideikommißbesitzer die nach Abzug des ihm gebüh-
renden Theiles am Windbruche übrigbleibenden Bäume ver-
kauft, fo muß er das aus dem Verkaufe gelöste Geld
ebenfalls zum Fideikommiß schlagen resp. zu neuen An-
pflanzungen verwenden, falls der Boden dazu noch geeignet

1) Vgl. Art. 1215 Th. I I I des Prov.-Ns.
21 Derselben Meinung scheint auch v. S a l z a und L i c h t e n a u ,

s 86, S. 168 zu sein.
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erscheint. Was dagegen die Bann- oder Schutzwälder be-
trifft, so müssen, da nach dem neuen Forstschutzgesetz derartige
Wälder überhaupt nicht gefällt werden sollen, s ä m m t l i c h e
vom Sturm umgebrochene oder entwurzelte Baumstämme ver-
kauft werden, während das aus dem Verkauf gelöste Geld,
das nunmehr die Fideikommißqualität annimmt, zur An-
pflanzung eines neuen Bann- oder Schutzwaldes zu verwenden
ist. Wenn jedoch der Verkauf nicht thunlich erscheint, so wäre
die dem Werthe des zerstörten Waldes entsprechende Summe
aus dem sonstigen Fideikommißvermögen zu erlegen. Es
würde somit die ordnungsmäßige Erhaltung der Bann- oder
Schutzwälder zu den Pflichten des jeweiligen Fideikommiß-
besitzers gehören. Dem Fideikommißbesitzer gebührt auch, wie
wir schon im vorigen § sahen, der auf dem Fideikommißgute
gefundene Schatz; dieser wird mithin von dem Besitzer als
außerordentlicher Ertrag zu vollem, allodialen Eigenthum er-
worben, ohne irgendwie dem Fideikommiß zuzuwachsen').

Ebenso hat er das Anrecht auf die im Fideikommiß-
grundstücke gefundenen Fossilien, wie Sand, Kalk, Steine und
andere Mineralien, wobei jedoch eine ordnungsmäßige Aus-
beutung der Steinbrüche resp. Kalkgruben stattfinden muß').
Nie deutschrechtlichen Grundsätze über die Schürfung bei den
auf dem Fideikommißgute gefundenen Mineralien finden also
hier keine Anwendung.

Sind Kapitalien Gegenstand des adligen Familienfidei-
kommisses, so besteht der dem Fideikommißbesitzer als Eigen-
thümer zustehende Fruchtgenuß in dem Genuß der Zinsen des
Kapitals, die sofort von dem Momente an, wo sie geschuldet
wurden, allodiales Eigenthum desselben werden. Daher stellt

1) L e w i s . S, 193. S t o b b e . B. I I . 8 140. S. 511, vgl. § 9
in llu, v. S a l z l l im I I . Bande des Rechtslex. S. 248,

2) Man vgl. die Artt. 877, 882 und 1212 Th. I I I des Prov.-Rs,
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auch der Fideikommißbesitzer die Klage auf Zahlung der Zinsen
in seinem eigenen Namen und iure proprio, nicht im Namen
und als Vertreter des Fideikommisses an, ist er aber vor
Geltendmachung der Zinsforderung oder vor Befriedigung
wegen derselben gestorben, so geht das Klagerecht auf die
Erben über. Nie Zinsen bilden den ordentlichen Ertrag des
Kapitals; nun ist aber bei Letzterem auch ein außerordentlicher
Ertrag möglich, nämlich die auf Prämienvapiere einer staat-
lichen Lotterieanleihe fallenden Gewinne und da entsteht die
Frage, ob ein derartiger außerordentlicher Ertrag eines Gelo-
fideikommisses dem Fideikommißbesitzer zufällt oder aber Fidei-
kommißqualität annimmt?! Das Erstere behauptet L e w i s ' ) ,
für das Zweite spricht sich S t o b b e ' ) aus, der indessen, ohne
seine Ansicht näher zu begründen, dem Fideitommißbesitzer
bloß ein Recht auf die aus dem Gewinn zu ziehenden Zinsen
zustehen will. Die Ansicht von L e w i s scheint jedoch den
Vorzug zu verdienen, wenn man bedenkt, daß der Fideikom-
mißbesitzer nicht nur ein Recht auf den ordentlichen, fondern
auch den außerordentlichen Ertrag des Familienfideikommisses
hat und außerdem durch das Sichaneignen des Gewinnes
nicht, wie beim Windbruch, eine Minderung der Substanz
hervorgerufen wird, mithin also solchenfalls keine Deterioration
des Fideikommisses, sondern bloß eine NichtVergrößerung des«
selben vorliegt.

Letzterem gebühren ferner als Eigenthümer nicht nur
die natürlichen, sondern auch die bürgerlichen Früchte des
Familienfideikommisses (sog. kruow« oivile«). Als solche er-
scheinen z. B. die an ein Fideikommißgut geknüpften Real-
rechte, Abgaben der zu dem Fideikommißgut gehörigen bäuer-
lichen Gesinde, Abgaben von andern abhängigen Gütern lc.

1) S. 195.
2) N, I I , § 140, S, 51 l, Anm, 4.
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Zu den bürgerlichen Früchten gehören ferner auch die Mieth-
und Pachtgelder, die der Fideikommißbesitzer aus der Ver-
miethung oder Verpachtung des ganzen Hauses, resp. Land-
gutes oder nur einzelner Theile derselben zieht. Der Fidei-
kommißbesitzer ist übrigens durch den von seinem Vorgänger
abgeschlossenen Mieth- oder Pachtvertrag keineswegs gebunden,
da nach unserem Provinzialrecht Handlungen des Vorbesitzers,
soweit durch sie die dem Nachfolger auf Grund der Stiftung
zustehenden Rechte verletzt oder geschmälert werden, Letzteren
in keine Wege verpflichten, alle Einräumungen des jedes-
maligen Fideikommißinhabers daher auch nur für dessen Leb-
zeiten gelten').

Von dieser Regel wird nur dann eine Ausnahme ge-
macht, wenn der Fideikommißfolger Allodialerbe seines Vor-
gängers ist oder aber den Pacht- resp. Miethvertrag Letzterem
gegenüber ausdrücklich anerkannt hat^).

Der Fideikommißbesitzer ist auch namentlich nicht ver-
pflichtet, Schulden'feines Vorgängers anzuerkennen, selbst wenn
er Allodilllerbe desselben ist, in welchem letzterem Falle jedoch
die Allodilllerbschllft binnen der gesetzlichen Frist ausgeschlagen
werden muß. Die Ausnahmen von dieser Regel werden uns
in dem Art, 254? Th. I I I des Prov.-Rs. genannt. 'Jedoch
braucht auf dieselben an dieser Stelle nicht näher eingegangen
zu werden, da ihrer bereits im § 8 Th. I I ff, Erwähnung
gethan ist. Da überhaupt kein Fideikommißbesitzer berechtigt
ist, durch seine Handlungen das Recht seines Nachfolgers zu
schmälern, so gilt dies natürlich erst recht von den „Verbrechen
und Versehen" desselben, durch welche dem Rechte des Fidei-

1) Prov . ° R, Th, III, Art, 254«, V u n g e , Curl, Priv,-R. § 298,
S. 601, Lw- und Esthl. Piw.-R. § 401, S. 368, Neumann , E.-R.
§ 46, S. 142, M i t t e r m a i e r , N, II, § 398, S, 834.

2) Neuml lnn idläsN, L e w i s , S. 196.
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kommißsuccessors keinerlei Abbruch gethan werden darf ' ) .
Der Fideikommißbesitzer ist fernerhin befugt, an dem Fidei-
kommißgute Servituten einzuräumen, sowie dasselbe mit Real-
lasten zu beschweren, T>a jedoch derartige Dispositionen von
keinem Fideikommißfolger anerkannt zu werden brauchen,
fondern vielmehr nur so lange Geltung haben, als der Vor-
besitzer, um dessen Handlungen oder Unterlassungen es sich
in «onoreta handelt, am Leben ist, so gelten auch die ihm
entgegenstehenden diesbezüglichen Klagen resp. Einreden nur
gegen ihn persönlich, können also nicht gegen seinen Nachfolger
angestellt werden °).

Der Fideikommißbesitzer selbst aber, dem derartige Hand-
lungen oder Unterlassungen zur Last fallen, ist allerdings
dadurch gebunden').

Ebendaher dürfen denn auch die Fideikommißanwärter
während feiner Lebenszeit, da ihr Recht auf das Fideikommiß
nur ein zukünftiges ist, gegen dergleichen Dispositionen keine
Einwendungen machen, sondern sind nur zur Ergreifung von
Sicherheitsmaßregeln, wodurch ihnen die dereinstige Reali-
sierung ihres Rechtes ermöglicht werden foll, berechtigt').

Die Gläubiger ihrerseits sind hingegen befugt, wegen
der ihnen gegen den Fideikommißbesitzer zustehenden Forde-
rungen aller Ar t die von demselben während seiner Lebens-

1) Vgl. Schwedische Testamentsstadga v. I . 1686 § V : „So mag
auch ein Geniesser durch sein Verbrechen und Versehen, andere im Testa-
ment interessierte, und die mit der Zeit nach des Isstatoriz vorgeschriebener
Willkühr («ouäitiou) einiges Recht und Nutzen daraus zugewarten haben
können, nicht vervortheilen". . . B u n g e , Liv- und Esthl. Priv.-R. § 402
S. 372 und öie Anm. d.

2) N e u m a n n § 46 S. ,42 ff., B u n g e , Curl. Priv.-R. 8 298,
S. 601.

3) B u n g e , Curl. Priv.-R. idig.
4) N u n g e , Curl. Prw.-R. § 298, S. 602.
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dauer zu ziehenden Einkünfte des Fideikommisses in Anspruch
zu nehmen').

Die Gläubiger eines Fideikommißbesitzers sind also
keineswegs berechtigt, sich wegen ihrer Forderungen an das
Fideikommiß selbst zu halten. Wenn es deshalb zum Kon-
kurse eines Fideikommißbesitzers kommt, so wird nicht über
das F i d e i k o m m i ß selbst, sondern nur über die dem
Besitzer während feines Lebens gebührenden Revenuen
ein Konkursverfahren eingeleitet ssog. „Revenüenkonkurs" oder
„Administrationskonkurs"')1, da ja die stiftungsmäßige Un-
veräußerlichkeit das Hauptkennzeichen eines germanifchen
Familienfideikommisses bildet. Bei einem solchen Konkurse
genießen die mit ihren Kapitalforderungen noch innerhalb des
Betrages der Antrittssumme begriffenen Gläubiger insofern
eine Bevorzugung, als sie ein besonderes privilegirtes Corps
bilden und daher vor allen andern, mit ihren Kapitalfor-
derungen außerhalb des Antrittspreises stehenden Gläubigern
befriedigt werden. Was jedoch die Reihenfolge betrifft, in
welcher jene privilegirten Gläubiger befriedigt werden, so
müssen hier „die allgemeinen Grundsätze der Priorität, und
des Vorzuges der Kapitalforderungen vor den Zinsen" zur
Anwendung gelangen').

1) N e u m a n n , E.-R, S. 143, § 46, B u n g e . Liv- und E W .
Priv.-R, ß 402, S. 371. Testamentsstadga v, I , 1686 § V : „Massen keiner
größere Macht und Recht in einem conditioniiten Testament hat, als die
Willlühr (oonäitioues) selbst innehalten und vermelden, und können solcher-
gestalt anch andere als des nachkommenden Geniessers orsäitores. der
Eydam (Schwieger-Sohn). die Schnur (Schwiegei-Tochter) lein ander Recht
und Vortheil begehren, als das Testament zugiebt und der Gemesser bey
seinen Lebzeiten davon haben kann."»

2) Vgl. V u n g e . Cull. Priv.-R. S, 604. § 29».
3) B u n g e , Cuil. Pliv.-R, S. 604, § 299, Vgl. dazu auch die

Note 8, woselbst die Classificationsmethode in einem solchen Revenüenlon-
lurse durch ein Urtheil des Curländischen Oberhofgerichts sehr genan ange-
geben wird. Vgl. Pr°v.-R. Th, I I I Art. 2562. das Nähere darüber siehe
in § 13.
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Eine Verjährung gegen das Familienfideikommiß ist

deshalb schwer denkbar, weil ihr Lauf durch jeden Besitz«

Wechsel unterbrochen wird, mithin von da ab immer eine

neue Verjährungsfrist läuft ' ) .

Gegen den zur Nachfolge in ein Familienfideikommiß

Berufenen kann eine Verjährung allerdings insofern Platz

greifen, als derselben die Eigenthumsklage auf Herausgabe

des inzwischen vielleicht veräußerten Fideikommisses unter-

worfen sein kann; die Wirkung einer solchen Verjährung er-

streckt sich jedoch nur eben auf feine Person, niemals dagegen

auf die zur Succession berufenen Nachfolger, für die vielmehr

von dem Tage, wo das Fideikommiß ihnen zufällt, eine neue

Verjährungsfrist zu laufen beginnt').

Nagegen läßt sich nicht umgekehrt annehmen, daß die

Erwerbungen, die ein Fideikommißbesitzer durch Ersitzung

gegen ein angrenzendes Gut macht, ebenfalls nur für seine

Lebensdauer Geltung haben, wie N e u m a n n , S . 143 § 46

darzuthun bemüht ist. Letzterer geht dabei von dem Gedanken

aus, daß die Gegenseitigkeit jedenfalls darunter leiden würde,

wenn ein Fideikommiß wohl über die Lebensdauer des Fidei-

kommißbesitzers hinaus gewinnen dürfte, nicht aber aus den

Handlungen desselben in gleicher Ar t verbindlich gemacht

werden könnte. Auch heiße es in 1 74 v äs r«F. jur . 1 17:

»Nou ä«det alteri per alterum iuigua oouäitio inksrri ')."

Diese Ansicht dürfte aber aus dem Grunde sich nicht

als richtig erweisen, weil eben die Eigenschaft des Gutes als

Fideikommiß einer solchen Rücksicht auf Gegenseitigkeit hinder-

lich im Wege steht').

1) N e u m a n n , E,-R. S. 142, § 46, B u n g e , Cull. Priu.-R.
§ 298. S. 601,

2) P i o v . - R . Th. III, Art. 2566.
3) Vgl. Neu mann , V,-R. S. 143, § 46, Anm.
4) Vgl. V u n g e , Cml. Priv,-R, § 298, S. 601, Anm. 3.
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Der Fideikommißbesitzer hat fernerhin das Recht, das

Familienfideikommiß processualisch zu vertreten und ist sowohl

aktiv als Kläger, als auch passiv als Beklagter bei allen das-

selbe betreffenden Rechtsstreitigkeiten legitimirt').

Die Anwärter müssen daher auch die gegen das Fidei-
kommiß ergangenen Urtheile eines solchen Prozesses anerkennen,
wenn dieselben nicht der Stiftung geradezu direkt widersprechen
und deshalb ungültig sind'), Die Kosten des Rechtsstreites
sind vom Fideikommißbesitzer zu tragen, Uebrigens wäre der
Fideikommißbesitzer berechtigt, den Prozeßkosten, namentlich,
insofern sie bedeutend sind, falls z,B. das Fideikommiß selbst
oder Theile desselben erstritten werden, soweit Solches nöthig,
den Charakter von Fideikommißschulden zu verleihen.

Die Befugniß der prozessualischen Vertretung, die sich
als Ausstuß des dem Fideikommißbesitzer an dem Fideikom-
miß zustehenden Eigenthums erweist, ermächtigt ihn überhaupt,
falls das Fideikommiß ihm von Andern vorenthalten wird,
zur Anstellung der Eigenthumsklage »ei vinäioatio')). Dabei
muß der Kläger behufs erfolgreicher Durchführung feiner Klage
sowohl die Eigenschaft des Klageobjektes als Fideikommiß,
mithin die Existenz eines solchen, als auch sein SuccessionZ-
recht nachweisen. Er muß also das Vorhandensein einer
Fideikommißstiftung und Eigenthum des Stifters an der

1) Vgl. Priv.-R. Art, 2549, B u n g e , Curl. Piiv,-R, § 298, S, 601,
N e u m l l n n , E.-R, § 46, S, 142, T r a m p e d a c h , § 4, S. 125, V,
L e w i s , § 15, S, 125, S t ° b b e , deutsches Priu,°R,, N, I I , § 140, S. 512,
B e s e l e r , System ß 176, S, 727. v, S a l z a im 4, B, des Rechtslez,
S, 248,

2) Vgl, Art, 2549, S t o b b e , B, I I , § 140, S, 512.
3> Den Allodialerben des Voibesitzers gegenüber erscheint die Klage

des Fidcikommißfolaers auf Herausgabe des Fideikommisses als »otio p«r-
8onll1i8 ox tsstkNento, Sein Verhältniß zu den Allodialerben ist mithin
das des Honorirten zum Oncrirten, ( L e w i s , S, 405). Die rs i viuäi-
oatio greift Dritten gegenüber Platz, salls das Fideikommiß veräußert ist.
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Sache nachweisen. Ein in feiner Person etwa liegendes
vitium haben übrigens seine Gegner zu beweisen. Handelt
es sich aber um ein gegen den Vorbesitzer in Folge von
dolus oder no^ii^oiitill desselben ergangenes prozessualisches
Urtheil, so hat eine solche Verurtheilung keineswegs auch dem
Fideikommißsuccessor gegenüber Wirksamkeit, daher Letzterer
das seinem Vorgänger etwa abgestrittene Fideikommißgut
jederzeit vindiziren kann, ohne daß ihm hierbei die exoeptio
i-oi ju^icatae seitens seines Gegners entgegengesetzt werden kann.

Das für die adligen Güterfamiliensidcikommisse compe-
tente Gericht ist das Bezirksgericht. Der Fideikommißbesitzer
ist übrigens nicht bloß zur prozessualischen Vertretung des
Fideikommisses, sondern überhaupt zur Vertretung desselben
nach Außen berechtigt'); er genießt daher alle die mit der-
selben verbundenen Rechte, wenn sie auch nicht rein ver-
mögensrechtlicher Natur sind. So standen dem Fideikommiß-
besitzer vor Ginführung der Iustizreform (28. Nov. 1889) in
unseren Provinzen verschiedene gutsvolizeiliche Befugnisse zu,
die gegenwärtig, da die Gutspolizei überall ausgehoben ist,
als erloschen zu betrachten sind. Ferner ist verschiedener poli-
tischer Rechte, wie der Land- und Kreisstandschaft, d. h. des
Rechtes der Theilnahme an den ritterfchaftlichen Versamm-
lungen, fowie der Ausübung des Stimmrechts daselbst, Er-
wähnung zu thun, wozu der Besitzer eines adligen Güter-
familienftdeikommisses in Person selbst berechtigt ist').

Was sodann das Patronatsrecht anbetrifft, so muß,
behufs Beantwortung der Frage, ob dasselbe ebenfalls dem
Fideikommißbesitzer zusteht, zwischen dem d ing l i chen und
dem persön l ichen Patronat unterschieden werden. Ersteres

1) Art. 2549, Th, I I I . des Prov,-Rs.
2) Art. 2549 Th. I I I des P r o » . - R s . , V u n g e , Curl. Priv.-R.

8 298, S. 601, L e w i s , S. 198, § 15, S. 215 ff.
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kommt, da es ja am Fideikommißgute haftet, dem Besitzer
des Letzteren unbedingt zu, das zweite nur in dem Falle,
wenn er zugleich Allodialerbe des Erwerbers des Patro-
nats ist ').

Dem jedesmaligen Besitzer eines Güterfamilienfideikom-
Misses gebührt aber fernerhin auch ein Recht auf das dem
Stifter gehörige Erb- oder Familienbegräbniß. Dies dürfte
ganz unzweifelhaft für den Fall gelten, wenn das Erbbe-
gräbniß sich auf dem Fideikommißgute befindet, ebenso, wenn
die Succefsoren der Familie des Stifters angehören. Ein
solches Recht kann dem jedesmaligen FideikommiHbesitzer auf
Grund einer direkten in der Stiftungsurkunde enthaltenen
Verleihung zustehn oder auch als stillschweigend verliehen an-
genommen werden, was insbesondere dann zu präsumiren ist,
wenn das ganze Vermögen, wozu ja auch das Erbbegräbniß
gehört, mit der Fideikommißeigenschast belegt ist. Fraglicher
dürfte es fein, wie es sich dann verhält, wenn der Stifter zu
Gunsten einer f r e m d e n Familie ein Familienfideikommiß
und zwar an dem Gute, auf welchem sich das Familienbe-
gräbniß befindet, gestiftet hat. Jedoch hat man sich hier vor
Allem nach den Bestimmungen der Stiftung zu richten, welche
dies Recht entweder a u s s c h l i e ß l i c h der in das Fideikom-
miß berufenen Familie oder a u s s c h l i e ß l i c h den Familien-
gliedern (resp. den Nachkommen derselben) des Stifters, oder
aber B e i d e n z u s a m m e n einräumen kann. Fehlt es aber
an derartigen Bestimmungen, so dürfte, meinem Erachten nach,
nicht angenommen werden, der Stifter habe seiner Familie,
resp. deren Nachkommen, das Erbbegräbniß entziehen wollen,
anderseits aber nicht vermuthet werden, daß er dies Recht

1) Vgl, Gesetz f ü r d ie e v a n g e l i s c h - l u t h e r i s c h e K i rche
in R u ß l a n d , Petersburg 1861, Art. 660: „Das Patronatsrecht in der
evangelischen, lutherischen Kirche ist, insofern es nicht auf einem Grundstück
haftet, erblich". . ,, L e w i s , S. 198.
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ihr allein einräumen, die ins Fideikommiß berufene Familie
mithin gänzlich ausschließen wollte. Es müßte somit im
Zweifel sowohl dem jeweiligen Fideikommißbesitzer, als auch
der Familie des Stifters, resp, deren Nachkommen zusammen
ein Recht auf die Benutzung des Familienbegräbnisses zuer-
kannt werden').

Hat dagegen der Stifter das Fideikommiß zu Gunsten
einer fremden Familie gestiftet') und befindet sich das Erb-
begräbniß nicht auf dem Fideikommißgute, so versteht es sich
von selbst, daß dem Fideikommißbesitzer das erwähnte Recht,
wenn das Grbbegräbniß nicht ausdrücklich mit in der Fidei-
kommißstiftung einbegriffen ist, nicht gebührt, fondern aus-
schließlich der Familie des Stifters zugute kommt. Dem
Fideikommißbesitzer können übrigens noch verschiedene andere
Rechte zustehn. Namentlich ist es der erste Fideikommißbe-
sitzer, dem bisweilen in dieser Beziehung laut Festsetzung in
der Stiftung ein Vorzug eingeräumt wird, wie z, B. die Ne-
fugniß, die Successionsordnung oder den Antrittspreis festzu-
setzen. Ein Beispiel hierfür findet sich in dem von der
Baronin Louise von N e f f an dem Gute M ü n k e n h o f f
in Es th land errichteten adligen Güterfamilienfideikommisfe
(u. I . 1878), woselbst es im § 5 heißt:

„Meinem Sohne, Herrn Heinrich von Neff bleibt als
erstem Fideikommißbesitzer ausdrücklich die Befugniß vorbe-
halten :

I. Die weitere, nach dem Tode feines Sohnes zu be-
obachtende Successfonsordnung für das Fideikommiß festzu-
setzen. Sollte mein Sohn, ohne die SuccessionZordnung
normirt zu haben, versterben, so hat die im Prov.'Recht
Th. I I I , Art. 2570 vorgesehene Ordnung der Primogenitur
im Mannesstamme des Herrn Timoleon von Neff zu gelten...

1) Vgl, auch L e w i s / S / 2 0 1 ,
2) Vgl. Schmalz, § 237, S, 117.

Dorv, I»i. T», Nd. VI, II, 21
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II, Darüber Bestimmung zu treffen, ob ein Antritts-
preis und eventuell ein wie hoher Antrittspreis dem Fidei-
kommisse beizulegen ist . . ,

III. Die Rechte festzusetzen, welche der Wittwe und
den unversorgten Töchtern des verstorbenen Fideikommißbe-
sitzers an dem Fideikommiß zustehn sollen, sowie überhaupt,
unter Beobachtung der durch die vorliegende Stiftung zum
Ausdruck gebrachten Grundsätze, diejenigen Anordnungen zu
treffen, welche ihm, meinem Sohne, zum weiteren Ausbau
dieser meiner Stiftung, angezeigt und ersprießlich erscheinen,"

Dabei ist noch zu bemerken, daß, wenn in solchen Fällen
der erste Fideikommißbesitzer die Festsetzung einer Successions-
ordnung unterlassen hat und für diese Eventualität in der
Stiftungsurkunde keine Bestimmungen getroffen f ind, das
Recht der Normirung derselben auf den nächstberechtigten
Fideikommißfolger übergeht. I s t in der Fideikommißstiftung
jedoch überhaupt gar keine Successionsordnung festgesetzt und
— was allerdings selten vorkommen dürfte — einer etwaigen
spätern Feststellung durch den ersten oder folgenden Fideikom-
mißbesitzer überhaupt gar keine Erwähnung gethan, so ist
kein Fideikommißbesitzer berechtigt, auch nicht einmal bei vor-
handener Uebereinstimmung mit sämmtlichen zur Zeit lebenden
Anwärtern des Familienfideikommisses, eine Successionsord-
nung anzuordnen, sondern es müssen vielmehr, laut Art, 2565
Th. I I I , des Prov,-Rechts die Regeln des Art, 2340 Platz
greifen, woselbst es heißt:

„ I s t in dem Testamente keine besondere Successions-
ordnung festgesetzt, so rückt allemal der nächste gesetzliche Erbe
des letzten Fideikommisfars an dessen Stelle, Mehrere gleich
nahe theilen sich in die Nutznießung und den Fruchtgenuß,
Sol l aber das ganze Objekt immer nur an einen Besitzer ge-
langen, so entscheidet unter mehreren gleich nahen Erben das
Loos,"
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» Hinsichtlich der Frage, in welchen Fällen und in wie
weit eine Veräußerung oder Beschuldung des Fideikom-
misses erlaubt ist, muß auf den Abschnitt L. des Th. I V
dieser Arbeit verwiesen werden. I n wie weit der Fidei-
kommißbefitzer dagegen zur Veränderung des Fideikommisses
berechtigt ist, darüber soll der folgende § Auskunft geben.

s 11.

Wenn wir uns Wesen und Zweck einer Familienfidei-
kommißstiftung vergegenwärtigen, die darin bestehen, daß ge-
wisse Gegenstände, wie z. N. ein Landgut, Wohnhaus, Ge-
schmeide, Kapitalien, für immerwährende Zeiten, so lange die
Familie des Stifters oder die sonst mit dem Fideikommiß
bedachte Familie noch nicht ausgestorben ist, bei derselben
verbleiben sollen, der Wille des Stifters jedoch, der die Basis
einer jeden Fideikommißstiftung bildet, für alle Zeiten gelten
muß, so wird man solgeweise den Satz, daß eine Verände-
rung des Fideikommisses überhaupt nicht möglich sei, in seiner
ganzen Konsequenz durchführen müssen. Selbstverständlich gilt
Letzteres für den Fall, daß die Stiftung jegliche Aenderung
des Fideikommisses ausdrücklich untersagt. T>a es nun aber
mitunter dem Interesse der ganzen Familie resp. des Fidei-
kommisses selbst entsprechen kann, wenn eine Aenderung des-
selben vorgenommen würde, so haben verschiedene neuere
Partikularrechte, insbesondere aber auch unser P r o v i n z i a l -
codex v. I . 1864, derartigen Eventualitäten Rechnung tra-
gend, die Ziehung der letzten Konsequenzen aus dem Wesen
resp. dem Zwecke des Familienfideikommisses aufgegeben und
unter gewissen Bedingungen eine Aenderung der Stiftung
zugelassen. Welches nun aber die Bedingungen, resp. Vor-
aussetzungen sind, unter denen eine Aenderung des Fidei-
kommisses stattfinden darf, wird in Folgendem untersucht
werden.

21*
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Alle diejenigen Veränderungen, durch welche die Rechte der
Fideikommißanwärter nicht vermindert oder verletzt, sondern
vermehrt werden, sowie überhaupt alle Aenderungen, welche
den in der Stiftungsurkunde enthaltenenen Bestimmungen
nicht zuwider sind, dürfen vom jedesmaligen Fideikommiß-
successor auch ohne Zustimmung resp. Befragung der Anwärter
vorgenommen werden'), I u solchen Verbesserungen gehören
z. B, die Vergrößerung der Substanz des Fideikommisses durch
Ankauf von Landstücken, sowie serner die Herabsetzung des
Antrittspreises, Alles dies fällt nämlich, w i e B u n g e , Curl.
Priv,°R, § 300, S. 608 richtig bemerkt, unter den Begriff
einer neuen Fideikommißstiftung, die ja auch den in weiterer
Reihenfolge succedierenden Fideikommißfolgern zugute kommt ̂ ).
Nur müssen hierbei natürlich die Bestimmungen und Regeln
innegehalten werden, die hinsichtlich der Errichtung von Fidei-
kommissen gelten °).

Aenderungen dagegen, die eine Verletzung der in der
Stiftungsurkunde enthaltenen Bedingungen involviren, wie
dies z, N. bei der Ginführung einer neuen Successionsord-
nung, sowie der Erhöhung der Antrittssumme der Fall wäre,
sind, zumal sie sich als Schmälerung des Rechts der Anwärter
darstellen, in L i v - und Es th land dem Fideikommißbesitzer
vollständig untersagt und auch in C u r l a n d nur unter Zu-
stimmung aller noch lebenden Anwärter gestattet').

Schon die Schwedische Testaments stadga vom
I . 1686 bestimmt nämlich im § V:

1) Vgl, v, S a l z a im Rtslcx, Bd. 4, S, 248.
2) N e u m a n n , E.-R, H 45, S, 142,
Z) Vgl, P r o v i n z i a l r e c h t Th. I I I , Art, 2580, B u n g e , Curl.

Prw.-N. § 300, S, 607 ff,. N e u m a n n , E.-R 8 45, S, 142, S t o b b e ,
N, I I , S. 519, VI I , Erd m a n n , System B, I I , § N2. S, 62.

4) Vgl, Art, Art, 2579, Th. I I I des P r o « , - N s . , B u n g e , Curl .
Priu.-R, ß 300, S. 608, N e u m a n n , E.-R. § 45, S, 1-!0 ff.
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„Was nun für Verordnungen und Willkühr dergestalt

rechtlich und Testaments Weise abgefasfet und gemacht werden,

solchen muß von dem, der zuerst das Testament empfangen,

als auch dessen Nachkömmlingen, in welcher Generation und

Gliede derselbe sein möchte, u n v e r b r ü c h l i c h und u n a b -

w e i c h l i c h , ferner je und allewege i n a l l e n S t ü c k e n

n a c h g e l e b e t w e r d e n . . . So mag auch ein G e n i e sse r ,

durch sein V e r b r e c h e n und V e r s e h e n A n d e r e im Testa-

ment i n t e r e s s i r t e , und die m i t de r Z e i t nach des Te-

statoris vorgeschriebener Willkühr e i n i g e s Recht u n d

N u t z e n d a r a u s z u g e w a r t e n haben können, n i ch t

u e r v o r t h e i l e n " . . .

Die für C u r l a n d bestehende Abweichung läßt sich

auf historischem Wege erklären. Nie adligen Güterfamilien-

ftdeikommisse in E u r l a n d sind nämlich, wie in der E i n -

l e i t u n g dieser Arbeit bemerkt worden ist, aus den Ge-

sammthandstiftungen entstanden, bei denen die Gesammthand-

gutsbesitzer mit Genehmigung der Gesammthandgenossen das

Gesllmmthandgut jeder beliebigen Aenderung unterziehen

konnten').

Hat nun ein Fideikommißbesitzer die Einwill igung der

Anwärter zu einer solchen Aenderung erlangt, so dürfen die

Nachgeborenen, gleich den Gesammthandgenossen, Letztere nicht

mehr anfechten. Uebrigens dürften dieselben Bedenken, die

gegen die Möglichkeit sowohl einer Aufhebung des Fideikom-

1) V g l . das Pr iv i legium des H e r z o g s G o t t h a r d t für den
c u r l c i n d i f c h e n N d e l vom 20. J u n i 1570, A r t . 6 -. . , , „Die Ge-
schlechte aber, so die fammcnde Hand, und dieselbige gehörige Güter haben,
oder kräftiglich unter sich bewilligen würden, welche Verwi l l igung ihnen frey
und ungehindert seyn sollte, k ö n n e n o d e r m ö g e n o h n e C o n s e n s
d e r A g n a t e n o b g e r e t e r m a ß e n m i t d e n G ü t e r n n i c h t ge -
b a h r e n ; sondern sollen es mit der Sncccsswn und Verordnung halten,
wie sammende Hand-Güter-Necht und Gewohnheit ist", , . . N e u m a n n ,
S . 140, § 45, B u n g e , Cu r l . P r i v . -R . § 300, S . 607.



324

Misses im Falle der Uebereinstimmung sämmtlicher lebenden
Anwärter, als auch der Hinzuziehung eines ourator uasoiw-
roruiu behufs Vertretung der Neugeborenen erhoben werden
könnten, daß nämlich der vereinigte Wille der durch den
Stifter zum Fideikommiß Berufenen unmöglich stärker sein
kann, als der Wille des Stifters selbst und die Bedingungen
nicht abändern kann, die behufs Erlangung des Fideikommisses
gesetzt sind, auch bei der d?m Fideikommißbesitzer in Curland
eingeräumten Nefugniß bei erzielter Zustimmung sämmtlicher
lebender Anwärter das Fideikommiß beliebig, eventuell auch
zum Nachtheil der Letzteren verändern zu dürfen, entstehen.
Denn auch hier muß ja der Grundsatz gelten, daß der Wille
des Stifters, der die Basis einer jeden fideikommissarischen
Anordnung bildet, selbst durch den übereinstimmenden Willen
sämmtlicher Anwärter nicht gebrochen werden darf, fondern
demfelben vielmehr, wie die Schwedische Testamentsstadga
v. I . 1686, § V treffend bemerkt, „unverbrüchlich und unab-
weichlich in allen Stücken, je und allerwege nachgelebet"
werden muß. Daß aber die Einräumung der Befugniß, die
Rechte der zukünftigen Anwärter zu schädigen, im Sinne und
in der Absicht des Stifters liegt, kann, abgesehen von einer
direkten Bestimmung, schwerlich angenommen werden.

Es wäre vielleicht wünschenswerth, wenn in dieser Be-
ziehung, sei es durch Gesetz, sei es auf dem Wege der ge-
wohnheitsmäßigen Ausübung eine Aenderung des Art. 2579
dahin erfolgen würde, daß auch in Cnrland Veränderungen,
welche den Anordnungen der Stiftungsurkunde entgegen sind,
nicht gestattet werden möchten'). Dem Zwecke eines Familienfidei-
kommisses, das bei der betreffenden Familie für ewige Zeiten
verbleiben foll, zur Erhöhung des Ansehens derselben und
zum Zeugniß ihrer früheren Macht, wäre auch wenig gedient,

I) Es sei denn, daß die Stiftungsurkunde das Gegentheil anordnet.
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wenn es dem jeweiligen Fideikommißbesitzer, unter der im
Art, 2579 angegebenen Bedingung gestattet wäre, beliebig
Stücke des Fideikommißgutes zu veräußern und das Geld in
Mobilim anzulegen resp, daran ein reines Kapitalfideikommiß
zu errichten oder wenn ihm gestattet wäre, das auf dem Fidei-
kommißgute befindliche Ahnenschloß niederzureißen und an
Stelle dessen eine Fabrik zu errichten, die mit ihren Anlagen
und Bauten vielleicht noch das ganze Terrain des ehemaligen
Landgutes einnimmt.

Eine Abänderung der in der Stiftung enthaltenen Be-
stimmungen ist, abgesehen von den eben genannten Fällen,
nur dann möglich, wenn die Allerhöchste Erlaubniß dazu
ausgewirkt wird. Letzteres ist, obwohl eigentlich einen Ein-
griff der Staatsgewalt in die Privatrechtssphäre involvireno,
dennoch öfters geschehen. So wurde z. B. durch den Aller-
höchsten Namentlichen Utas vom 16. April 1863 Zud Nr. 48252
der Fideikommißstiftungsakt des Baron Joseph von Wolfs
in verschiedener Hinsicht einer Aenderung unterworfen.

Diese Aenderung bestand in en8u darin, daß dem Fidei-
kommißbesitzer des Gutes Neu-Laizen mit Repvekaln und
Luksenhof der Verkauf der Bauerländereien gestattet wird,
sowie zweitens darin, daß nach erfolgtem Ableben des Stifters
Baron Joseph von Wolff und seines ältesten Sohnes Stephan
Gottlieb Woldemar von Wolff die eventuellen Verkaufskon-
trakte nicht anders stattfinden dürfen, als nachdem sie zuvor
seitens der behufs Verwaltung eines in der v. Wolff'fchen
Familie bestehenden Familienlegates von dem verstorbenen
Vater des (damaligen) Bittstellers Johann Gottlieb einge-
setzten besondern Administration geprüft und bestätigt worden
sind. T)ie aus den Nauerlandverkaufen der genannten v. Wolff-
fchen Güter gewonnenen Gelder bilden ein unantastbares
Fideikommißkllpital, dessen Prozente dem jeweiligen Fidei«
kommitzbeNtzer zugute kommen. Das Fideikommißkllpital
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darf n u r zum Ankauf von Ländereien verwandt werden,
jedoch einzig und allein solcher, die nach dem Gesetz nicht
der unmittelbaren Nutzung seitens der Bauergemeindeglieder
unterliegen, Nie auf solche Weise mit dem Fideikommißkavital
erstandenen Ländereien müssen die Fideikommißeigenschaft an-
nehmen. Aas Fideikommißkapital ist in der Livländischen
Adelskreditbank in prozenttragenden Papieren, insbesondere
in Pfandverschreibungen an besagter Bank, zu deponiren,
wobei auf diesen Papieren die Zugehörigkeit zum Bestände
des Fideikommisses vermerkt sein muß.

Diese, zunächst nur sür einen einzelnen Fall, nämlich
das v, Wolff'sche Familienfideikommiß geltenden Regeln
werden, wie man annehmen kann, in ganz derselben Weise
auch für andere Fälle zu beobachten sein, wobei indeß von
der Allerhöchsten Bestätigung niemals abgesehen werden darf.
Ob sie in der Praxis allgemein beobachtet werden, ist dem
Verfasser nicht bekannt. Jedenfalls finden sich ähnliche Be-
stimmungen in verschiedenen Stiftungsurkunden angeordnet,
fo z. B. in denl ß 4 der von Grote'fchen Stiftung an den
Gütern Carolen mit Rebsberg und Langensee und ferner
in der durch Grbvertrag zwischen Ernst Baron Friedrich
Nolcken und dessen Gemahlin Sophie Baronin No lcken,
geborenen Gräfin Stackelberg einerseits, sowie andererseits
Arved Georg Baron Nolcken, Ernst Magnus Baron Nolcken
und der Frau Baronin Lucie Stael von Holstein an den in
Livland belegenen Gütern A l t - u n d N e u - A l l a t z k i w w i ,
L u n i a und C a b b i n a und S a r r a k u s m i t P r i l l i
im I . 1893 (in Mannheim) errichteten Fideikommißstiftung,
in der es im § 10 heißt:

„Nur den Verkauf der zu den Fideikommißgütern ge-
hörigen wackenbuchsmäßigen Gehorchs- oder Bauerländereien
, . . gestatte ich, jedoch unter nachstehenden . . . Bedingungen:

1) Daß die für die verkauften Ländereien zu erzielenden
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Kaufschillinge sowohl als die auf dieselben bei einer livländi-

schen adligen Güter Credit-Societät künftig etwa zu negoci-

irenden Summe als ein unantastbares, zum Bestände dieses

von mir gestifteten Familienfideikommisses gehöriges Vermögen

angesehen werden sollen, dessen Renten nur von dem jedes-

maligen Fideikommißbesitzer zu erheben und zu nutzen sind;

2) daß der Erlös aus den verkauften Gehorchs- oder

Bauerländereien, solange derselbe zu dem Zwecke, welchen ich

in dem nächsten § 11 bestimme, nicht verwandt worden, in

livländischen Pfandbriefen verzinslich angelegt und bei Einer

livländifchen adeligen Güter-Credit-Societät devomrt werde;

3) daß die betreffenden Devositalbescheinigungen Einer

Hochwohlgeborenen Dorpat - Werro'schen adeligen Vormund-

fchaftsbehörde zur Aufbewahrung übermittelt werden;

4) daß der jedesmalige Fideikommißbesitzer bei einer

Hochwohlgeborenen adeligen Vormundschaftsbehörde deren Zu-

stimmung zu den für die betreffenden zu verkaufenden Ge-

horchs- oder Bauerländereien zu stipulirmden Kaufschillingen

zu erwirken und derselben anzuzeigen habe, in welchen Ter-

minen dieselben gerichtlich zu berichtigen sind.

§ 11. Auch gestatte ich ausdrücklich, daß die aus dem

Verkaufe der Fideikommiß-Bauer-Ländereien erlösten und bei

der livländischen adeligen Credit-Societät asservirten Kapitalien

zum Ankaufe von Rittergütern oder ländlichen Grundstücken

des Hofeslandes in den Ostseegouvernements verwandt werden,

jedoch sollen nachstehende Regeln streng beobachtet werden:

1> soll ein solches angekauftes Rittergut oder Grund-

stück als fortan zum Fideikommiß Allatzkiwwi gehörig bei

der comvetenten Hypothekenbehörde eingetragen werden;

2) sollen durchaus keine Schulden oder sonstige Ver-

bindlichkeiten irgend welcher Ar t dabei übernommen werden;

3) soll endlich die Verwendung des Fideikommiß-Kapitals

oder nur eines Theiles desselben zuni Ankaufe eines Ritter-
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gutes oder Grundstückes nur in Uebereinstimmung und mit
Zustimmung Einer Hochwohlgeborenen Dorpat - Werro'schen
adeligen Vormundschaftsbehörde effectuirt werden können').

§ 12,

Ferner errichte ich, Ernst Friedrich Baron Nolcken, aus
meinem aus dem Nachlasse meines seligen Vaters weiland
Georg Johann Friedrich Baron Nolcken ererbten, im Dorpat-
schen Kreise und Dorpat'schen Kirchspiele belegenen Gute
L u n i a mit den im Marien'fchen Kirchspiele belegenen Forsten
und Lllndereien von Postowa und Selgis und der Besitzlich-
keit Powado und aus dem von mir wohlerworbenen im
Torpllt'schen Kirchspiele belegenen Gute C a b b i n a . . .
ein perpetuelles Familienfideikommiß unter nachstehenden Be-
stimmungen :

1) Diese Stiftungsurtundc ist aus dem Grunde interessant, weil in
derselben drei Fideikommisse errichtet werden, nämlich erstens an den Gütern
Alt- und Neu-Allatzkiwwi, zweitens den Gütern Lunia und Cabbina und
drittens an den dem Lunia-Cllboinn'schen Fideikommiß als integrirender Be-
standtheil desselben hinzugefügten Gütern Sarrakus mit Pr i l l i :

8 !.
„Um den uns durch den Segen Gottes zu Teil gewordenen Grund-

besitz in seinen hauptsächlichsten Bcstandlcilen unseren Nachkommen beständig
zu bewahren und das Ansehen unsercr Familie zu erhallen, stiften wir,
Ernst Friedrich Varon Nolcken und Sophie Varonin Nolckcn, geborene
Gräsin Stackelberg, aus unseren nachstehend bencmnten in Liuland belegenen
Landgütern Familienfideikommisse und zwar:

s 2.
errichte ich, Sophie Baronin Nolcken geborene Gräfin Stackelberg, aus
meinem aus dem Nachlasse meines seligen Vaters, weiland Reinhold An-
dreas Grafen Stackelbeig ererbten, im dorpatschen Kreise und Koddafer-
Alllltzkiwwi'schen Kirchspiele belegenen Gütern Alt- und Neu-Allatzkiwwi
sammt allen deren Appcrtinentien und sämmtlichen zu denselben gehörigen
Inventarien , , , ein Perpetuelles Familienfideikommiß unter nachstehenden
Nestimmungen", , .
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§ 22.

„Ferner errichte ich, Sophie Baronin Nolcken, geborene
Gräsin Stackelberg das von mir wohlerworbene im Dorpat-
schen Kreise und Wendau'schen Kirchspiel belegene Gut S a r °
rakus m i t P r i l l i sammt allen dessen Appertinentien und
den zu demselben gehörigen Inventarien sowie den beiden
von mir wolerworbenen Kawershof'schen Bauergesinden Ritsiko
und Köm, in demselben Kirchspiele belegen, zu einem i n t e -
g r i r e n d e n T e i l e des l a u t § 12 dieses E rboe r -
t r a g e s von meinem Gemahle Ernst Friedrich Baron Nolcken
aus den Gütern L u n i a und C a b b i n a gest i f te ten
F a m i l i e n f i d e i k o m m i s s e s , und sollen alle in diesem
Erbvertrag in den §ß 13, 14, 15. 16, 19 und 21 das Fidei-
kommiß von Lunia betreffend stivulirten Nestimmungen aus-
nahmslos auch auf diese durch mich aus dem Gute Sarrakus
gestifteten Vermehrung desselben in Anwendung kommen."

Unerlaubt waren, wie wir gesehen haben, diejenigen
Aenderungen, die eine Substanzänderung des Fideikommisses
involviren, denn durch dieselben werden die Rechte der An-
wärter verletzt.

Es fragt sich nun, wie es sich mit den Veränderungen
verhält, durch die der Werth des Fideikommisses nicht erhöht
wird, die vielmehr als bloße Verbesserungen desselben erscheinen.
Die ältere (deutschrechtliche) Theorie sprach sich hier dahin
aus, daß der jedesmalige Fideikommißbesitzer zu solchen nur
in dem Falle berechtigt sei, wenn die frühere Gestalt des Fidei-
kommisses sich wiederherstellen lasse und zwar mit nur ge-
ringen Kosten. Von dieser Theorie muß jedoch abgesehen
und auch hier wiederum der Wille des Stifters als maß-
gebend angesehen werden müssen, der ja „das lebende Prinzip
des Fideikommisses ist, vermöge dessen jeder Grundberechtigte
auch positiv dafür thätig sein soll, daß das Fideikommiß, so
wie es der S t i f t e r b e g r ü n d e t e , je nach den wech-
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selnden Ansprüchen der Z e i t e r h a l t e n würde,"
(Gerber),

Findet sich in der Stiftungsurkunde nun keine diesbe-
zügliche Anordnung, die etwa als Richtschnur gelten könnte,
so gelangt die im Art, 2551 Th, I I I des P r o v . - Rs, aus-
gesprochene Regel zur Anwendung, welche folgendermaßen
lautet:

. . , „Er (seil. Fideikommißbesitzer) ist auch zur Aende-
rung im Wirthschaftssystem berechtigt, sofern dies der Stiftungs-
urkunde nicht widerspricht und der Werth, sowie der Ertrag
des Gutes dadurch nicht vermindert wird", , .

Mithin sind nach unserem Recht auch Veränderungen,
die den Werth der Sache nicht erhöhen, dem Fideikommiß-
besitzer erlaubt, umgekehrt aber solche verboten, die dem Werthe
oder Ertrage des Fideikommisses Abbruch thun. So wird
der Fideikommißbesitzer in Anleitung des Art. 2551 z. B.
berechtigt sein, wenn es sich um ein Landgut als Gegenstand
des Fideikommisses handelt, eine Aenderung des Wirthschafts-
modus einzuführen, so z, B, ein Feld mit einer andern Frucht-
art zu bebauen, wenn die Bebauung mit der früheren sich
nicht mehr lohnt oder der Beschaffenheit des Bodens nicht
entsprechend ist, in welchem Fall er auch einen Gemüsegarten
in einen Obstgarten oder aber Letztere in Getreidefelder zu
verwandeln berechtigt ist ^).

Ebenso dürften am Fideikommiß solche Aenderungen
vorgenommen werden, welche die Erhaltung des Fideikommiß-
gegenständes bezwecken, wobei jedoch, was überhaupt für alle
Veränderungen zu gelten hat, das Fideikommiß so viel als
möglich in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten werden muß.
Sind aber in der Stiftungsurkunde auch Veränderungen
dieser Art untersagt, so muß es dann allerdings damit sein

l ) L e w i s , s 14, S. 203,
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Bewenden haben. Ueberhaupt wird man in Ansehung des
mehrfach erwähnten Artikel 2551 zur Aufstellung des Grund-
satzes berechtigt sein, daß, sobald sich bezüglich der Befugniß
des Fideikommißbesitzers zu Aenderungen des Fideikommisses
in der Stiftungsurkunde keine Anordnungen finden und der
Wille des Stifters in dieser Beziehung sich auch auf andere
Weise nicht ermitteln läßt, der Wille eines cUIiZen« Mtsi-
lllmilills zu supvoniren und zu untersuchen ist, wie ein solcher
in gegebenem Falle handeln würde').

Als der Absicht des Stifters nicht entsprechend, mithin
dem jeweiligen Fideikommißbesitzer nicht gestattet wäre es
dagegen anzusehen, wenn Luxusanlagen in nutzbringende Ver-
anstaltungen umgewandelt werden (z, B, ein Blumengarten
in einen Gemüsegarten), denn der Stifter wird in der Regel
die Absicht gehabt haben der mit dem Fideikommiß bedachten
Familie einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu verschaffen.
Selbstverständlich ist es jedoch auch umgekehrt verboten, nutz-
bringende Anlagen eines Fideikommißgutes in luxuriöse um-
zuwandeln, es sei denn, daß in der Stiftungsurkunde etwa
ausdrücklich das Gegentheil festgesetzt ist'). L e w i s 8 14,
S. 204 will dem Fideikommißbesitzer auch das Recht ein-
räumen, auf dem Fideikommißgute Fabrikanlagen zu errichten,
behufs besserer Verarbeitung und Verwerthung neuer Pro-
dukte. Er verweist dabei auf die I. 6 pr. v . äo usulr. ?, I ,
wonach der Nutznießer zum Einsammeln der Früchte auf dem
dienenden Grundstücke Gebäude errichten dürfe, und desgleichen
auf das Lehnrecht, nach welchem der Vafall auf dem Lehngut
Häuser (zu eben demselben Zweck) errichten darf. Diese Aus-
führungen müssen jedoch, besonders vom Standpunkte unseres
Provinzilllrechts aus folgende Einschränkungen erleiden. Vor

1) L e w i s , § 14, 3 . 202 ff.
2) Vgl. B l u n t s c h l i , ß 83, 2 . , 94,
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allen Dingen muß ganz allgemein darauf hingewiesen werden,
daß das Wesen, sowie der Charakter des Fideikommisses einer
Veränderung nicht unterworfen werden dürfen'). Die voll-
ständige Umwandlung des Fideikommißgutes in ein großes
Fabriketablissement oder einen Badeort werde aber beispiels-
weise eine solche wesentliche Veränderung involviren und kann
daher dem jeweiligen Besitzer jedenfalls nicht erlaubt sein, wie
ja auch schon dem Nutznießer zufolge des Art. 1222 Th, I I I
des P r o v , - Rs. die gänzliche Umformung und Umgestaltung
des nutznießlichen Gegenstandes, selbst wenn die Sache dadurch
verbessert oder aber doch ihr Ertrag erhöht würde, untersagt
ist'), Wohl aber dürfte der jeweilige Fideikommißbesitzer zur
Errichtung solcher Anlagen berechtigt sein, die den bestimmungs-
mäßigen Ertrag des Fideikommißgutes nicht vermindern und
die frühere Natur nicht verändern, sondern vielmehr als Ver-
besserungen erscheinen').

Es darf also wohl auf einem Theile des Fideikommiß-
gutes etwa eine Fabrik aufgeführt oder, wenn z, B. eine
Schwefelquelle entdeckt ist, ein Schwefelbadeort eingerichtet
werden, sofern nur das Fideikommißgut dadurch nicht gänz-
lich zu einem Fabriketablissement oder Badeort wird, seine
frühere Natur nicht gänzlich verändert und der Ertrag
des Gutes nicht vermindert wird. Jedoch kommt es natürlich
auch hier im Einzelnen auf die Bestimmungen der Stiftungs-
urkunde an.

Der Fideikommißbesitzer ist fernerhin befugt, Wirthschafts-
gebäude auf dem Fideikommißgute zu errichten, z. B, Scheunen
und Riegen zum Aufbewahren von Getreide oder Viehfutter
(wenn die vorhandenen Räumlichkeiten nicht ausreichend sind),
die, soweit sie dem Fideikommißgute dauernd zugutekommen,

1) Vgl, B l u n t s c h l i , 8 08, S, 194,
2) I, 13. § 4-6 , 8. I, 15, § 1 v. cle usulr, VII, 1,
3) Cf, Art, 1225 Th, III des P r ° v, - Rs.



333

vom Fideikommißfolger den Allodialerben des Vorgängers
ersetzt werden müssen, vorausgesetzt natürlich, daß die Ge-
bäude aus den eigenen Mitteln des Besitzers aufgeführt
wurden. Er darf ferner einen neuen Viehstall bauen, wenn
der vorhandene für den gegenwärtigen Bestand der Heerden
nicht mehr genügend erscheint, ferner Teiche graben, wenn
etwa das Fideikommißgut an Wassermangel leidet, Alleen
anpflanzen u, s. w. Auch zur Errichtung neuer Luxusanlagen
wäre der Besitzer eines Güterfamiliensideikommisses gewiß
berechtigt, wenn nur die Vorschriften des Art. 2551 dabei
nicht verletzt werden, So kann er z, B. auf einem Landstücke,
das wegen seiner sandigen oder sonstigen schlechten Boden-
beschaffenheit zu nichts Anderem zu gebrauchen ist, einen
Blumengarten errichten oder einen Lustpark anpflanzen,
ferner in einem schon vorhandenen Park resp. Garten Statuen,
Gartenhäuser, Springbrunnen errichten. Die Allodialerben
des Fideikommißbesitzers sind jedoch befugt, falls derartige
Veränderungen am Fideikommißgute aus den Allodialmitteln
des Letzteren bestritten sind, entweder das Ms tolleuäi aus-
zuüben »soweit dies ohne Verletzung der Substanz des Fidei-
kommißgutes geschehen kann) oder aber den entsprechenden
Werth der luxuriösen Anlagen vom Fideikommißfolger erfetzt
zu verlangen').

Weder zu dem Einen noch zu dem Andern sind die
Allodialerben dagegen berechtigt, wenn der Fideikommißbesitzer
die Statuen oder das Gartenhaus ausdrücklich mit Fidei-
kommißqualität belegt und so dem Fideikommiß einverleibt
hätte. Hinsichtlich der auf dem Fideikommißgut befindlichen
Wohnhäuser 2) ist zu bemerken, daß auch hier die Verände-

I) Vgl, hier v. S a l z a im Rtslex. N, 4, S, 249.
2> Ebenso natürlich des dm Gegenstand des Fideikommisses bildenden

Wohnhauses, Unter den „Wohnhäusern" sind jedoch hier nur die von der
mit dem Fideikommiß bedachten Familie bewohnten Häuser zu verstehen.
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rungsbefugniß des Fideikommißbesitzers eine beschränkte ist.
Dabei könnten die Nestimmungen des usus ti-uotu« Anwen-
dung finden, woher also der Fideikommißbesitzer bei Benutzung
der Wohnhäuser der Fideikommißfamilie die dem Nutznießer
gesteckten Grenzen nicht überschreiten dürfte'), Nie dem Nutz-
nießer gesteckte Grenze bildet aber das >,̂N8 utenäi, trueuäi

Dem Fideikommißbesitzer werden daher alle diejenigen
Veränderungen des Wohnhauses untersagt werden müssen,
welche eine Substanzminderung oder doch eine Verringerung
des Werthes, resp, Ertrages bedeuten'), wobei jedoch für
Curlllnd insofern eine Ausnahme gemacht wird, als hier, wie
schon erwähnt, Veränderungen, durch die eventuell das
Recht der Anwärter geschädigt werden kann, mit Zustim-
mung sämmtlicher lebender Anwärter vorgenommen werden
dürfen. Sodann ist das Recht der Veränderung des Wohn-
hauses der Fideikommißfamilie seitens des jeweiligen Fidei-
kommißbesitzers auch noch von dem Standpunkte der Wahrung
des Andenkens an den Stifter zu beschränken, da ja Letzterer
„sein Andenken erhalten und von sämmtlichen Fideikommiß-
folgern geehrt wissen wil l" und „die Familie nicht nur bei
Wohlstand und Ansehen bewahren, sondern auch in den ein-
zelnen Gliedern derselben das Bewußtsein der Zusammenge-
hörigkeit, den Familiensinn erhalten will")."

Es sei jedoch noch einmal hervorgehoben, daß diese
Beschränkungen nur bei den Wohnhäusern, die der F i d e i -
k o m m i ß f a m i l i e zur Wohnung dienen, stattfinden. Die
für die Dienstboten bestimmten Wohngebäude unterliegen da-
gegen, wie die Wirtschaftsgebäude, in Bezug auf Aenderungen

1) L c w i s S, 205, § 14.
2» Vgl, Art. 1220, Th, III des Pi°v,°Rs,
3> Vgl, Tlnmpedl lch ß 4, S, 99,
4) Lew is S, 204, § 14,
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den für die Bewirthschaftung von Ländereien geltenden Regeln,
Erlaubte Veränderungen des Fideikommißwohnhaufes wären
z, B. die zur Erhaltung desselben vorgenommenen, so z. B.
Abtragung eines baufällig gewordenen Thurmes, der auf das
Dach des Hauses zu stürzen droht, ferner Legung eines neuen
Fundaments an Stelle des früheren, schadhaft gewordenen.
Ueberhaupt wäre der Fideikommißbesitzer zu allen denjenigen
Veränderungen berechtigt, die sich als Verbesserungen dar-
stellen, falls nur „das Gebäude im Ganzen und in seinen
Theilen nicht aufhört, der Art und ursprünglichen Beschaffen-
heit nach zu bleiben, was es war')."

So darf er z, B. einen Blitzableiter an dem Wohnhause
anbringen, ferner Oefen in demselben anlegen, wenn die Zahl
derselben für das Haus nicht genügend war, oder auch ein
Fenster in eine Wand brechen, um ein bisher sehr dunkeles
Zimmer Heller zu machen :c. Ebenso, wie die zur Erhaltung
des Hauses dienenden, also nothwendigen Veränderungen und
die Verbesserungen desselben, ist dem Fideikommißbesitzer aber
auch die Vornahme von allen möglichen Verzierungen und
Verschönerungen, sowohl in, als auch am Haufe, gestattet,
wobei er aber die schon vorhandenen, namentlich die einen
künstlerischen Werth repräsentirenden Verzierungen keineswegs
irgendwie tangiren darf^).

Jedoch dürften diefe Verschönerungen nicht so beschaffen
sein, daß sie, Theile des Wohngebäudes geworden, von dem-
selben nicht mehr weggenommen werden können'). Dagegen
ist dem Fideikommißbesitzer die Vornahme solcher Aenderungen
untersagt, die den Gebrauch des ganzen Wohnhauses be-
treffen, so z, B. Umwandlung des Schlosses in ein Hotel,

1) Art, I22S, Th, I I I des Prov,-M.
2) Art. 122« des P r ° v, - R s , , Tb. III, L e w i s , 8 14, S. 205.
3) Cfi. Art. 1226. Th, I I I des Prov.-Rs,

Dorp. Iur. Et. Nd. VI, II . 22
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Einrichtung einer Badeanstalt, eines Krankenhauses in dem-
selben :c. Auch Aenderungen, die sich bloß auf einzelne Theile
und Einrichtungen des Wohngebäudes erstrecken, sind dem
jeweiligen Besitzer verboten, wie z. N, Wegräumung einer
Freitreppe oder einer Veranda, ferner die Zertheilung eines
großen Saales in mehrere, kleinere Gemächer oder umgekehrt
die Vereinigung mehrerer kleinerer Zimmer zu einem großen.
Ist das Wohngebäude aber zufällig durch irgend eine elemen-
tare Gewalt zerstört, so muß beim Wiederaufbau so v i e l
a l s mög l ich die ursprüngliche Gestalt und Beschaffenheit
beobachtet werden. Ein etwa noch im Bau begriffenes, noch
nicht bewohnbares Wohnhaus darf dagegen vom Fideikommiß-
besitzer nach Gutdünken, auch „durch Errichtung neuer Bau-
lichkeiten')", bewohnbar gemacht werden. Auch müßten die
einzelnen Räumlichkeiten so viel als möglich ihrer ursprüng-
lichen Bestimmung gemäß benutzt werden. Deshalb wäre ein
Bibliotheksaal oder ein Billiardzimmer etwa nicht in ein
Speisezimmer zu verwandeln :c.

Dies läßt sich jedoch nicht als eine juristische Pflicht
konstruiren, zur Erfüllung derer der Fideikommißbesitzer auf
gesetzlichem Wege angehalten werden könnte, sondern stellt sich
als eine bloße Pietätspflicht dar, die dem Besitzer wohl ans
Herz gelegt und empfohlen werden kann. Findet sich in der
Stiftungsurkunde jedoch eine besonders dahin zielende Vor-
schrift, alfo z, B. das Verbot, einen Bankettsaal in einen
Schlllfraum umzuwandeln, so ist allerdings jeder Fideikommiß-
besitzer daran gebunden und kann eventuell zur Beobachtung
solcher Bestimmungen gesetzlich gezwungen werden. Schließ-
lich sei noch einmal darauf hingewiefen, daß es keine unge-
bührliche Beschränkung der Rechte des Fideikommißbesitzers,
der doch Eigenthümer ist, bedeutet, falls hier die für den

I) L e w i s , 8 14, S. 205,
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Nießbrauch geltenden Bestimmungen angewandt werden, wenn
man bedenkt, daß, wie L e w i s § 14, S. 204 ff. richtig be-
merkt, erfahrungsmäßig nichts so sehr die Erinnerung an unsere
Vorfahren in uns lebendig erhält, nichts so sehr das Wicht-
gefühl der Pietät gegen Letztere in unserer Vrust stets wieder
auffrischt, als gerade das uon unseren Eltern, resp. Ahnen
herrührende und von ihnen bewohnte Haus.

Das Güterfllmilienfideikommiß kann aber nicht nur durch
Handlungen des Besitzers, sondern auch durch Naturkräfte
sich verändern und zwar kann die Substanz des Fideikom-
misses entweder eine Verminderung oder eine Vermehrung
erfahren. Was zunächst die Verminderung anbelangt, wie
dies z. B. stattfindet, wenn durch die Gewalt des Stromes
ein Stück Land vom User weggerissen wird oder gänzlich nnd
bleibend unter Wasser gesetzt wird, so scheint unser Provinzial-
recht Th. 111, Art. 2551 derselben Erwähnung zu thun, wenn
daselbst am Schluß des Art. gesagt wird, daß der Fideikom-
mißbesitzer für die ohne sein Verschulden erfolgte Minderung
der Substanz des Fideikommisses nicht zu haften hat. Es
dürfen also die Maßregeln nicht unterlassen worden fein, die
dem Ausbruch der Naturelemente hätten hindernd entgegen-
stehen können, indem solchenfalls der Besitzer allerdings haftet.
Sodann kann aber die Substanz des Fideikommißgutes durch
einen Vorgang in der Natur auch eine Vergrößeruug erfahren.
So kann der Umfang des Gutes z. B. durch Anschwemmung
eines uon einem andern Grundstück abgerissenen Stück Landes
erheblich vergrößert werden, oder es entsteht in dem Grenz-
strome eine Insel (iusula in üuwius liata,), oder endlich es
findet eine Veränderung des Flußbettes statt. Es gelten hier
die gemeinrechtlichen Bestimmungen über die Accession').
Darnach erwirbt der Fideikommißbesitzer das Eigenthum an

1) Vgl. die Artt, 759-770 Th, III des Prov,-R3.
22»
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dem durch die Naturgewalt von einem anderen Grundstück

abgerissenen und an das Fideikommißgut angeschwemmten Stück

Lande, sobald es mit der Substanz des Fideikommisses ver-

wachsen ist, ist aber einerseits zur Schadloshaltung des ver-

lierenden Grundeigenthümers (bis zur Höhe der Bereicherung),

verpflichtet, falls dieser vor Ablauf der Ersitzungsfrist die Ent-

schädigungsklage anstellte, andererseits aber nicht berechtigt,

über derartige Vergrößerungen, wie über sein allodiales Eigen-

thum zu verfügen; vielmehr bilden diefelben nunmehr einen

Theil des FideikommiHgutes, sind mit der Substanz desselben

vollständig verwachsen und müssen daher auch wegen dieser

ihrer Fideikommißqualität ebenso behandelt werden, wie die

übrigen Theile des Fideikommisses. Das allmählig im Laufe

der Zeit an das Fideikommißgrundstück Angeschwemmte unter-

liegt denselben Regeln, nur, daß es vom gewinnenden Eigen-

thümer dem verlierenden, sofern es natürlich bereits mit dem

übrigen Lande verwachfen ist, nicht ersetzt zu werden braucht.

W i r gelangen nunmehr zu dem Falle der „insula in üuiuine

uata", der ganz nach den den allgemeinen in den Artt. 762 ff.

Th. I I I des Prov . -Rs, angegebenen Grundsätzen zu be-

handeln ist.

Die Insel, resp. ein Theil derselben nimmt also, falls

und soweit sie an das Fideikommißgut fällt, ebenfalls Fidei-

kommißqualität an — denn sie ist ja ihrer Natur nach weiter

nichts, als ein Theil des in die Höhe gehobenen Flußgrundes,

der als Fortsetzung des Bodens des anliegenden Grundstücks

gilt, — und darf daher vom Iideikommißbesitzer nicht wie

llllodillles Eigenthum behandelt werden.

Das in Grundlage des Art. 763 Th. I I I des Prov.-Rs.

zum Fideikommißgut hinzuerworbene Stück des verlassenen

Flußbettes nimmt gleichfalls Fideikommißqualität an.

Schließlich ist an dieser Stelle noch zu bemerken, daß,

wie schon darauf hingewiesen worden, Veränderungen, durch
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die das Fideikommiß völlig umgewandelt wird, z. N. durch
Verwandlung in ein Geldsideikommiß, dem Besitzer unter
keinen Umständen gestattet sind. Uebrigens gilt dies bei allen
Familienfideikommissen und zwar sowohl denen an unbeweg-
lichen, als auch an beweglichen Sachen gestifteten.

Jedoch lassen die Stiftungsurkunden von dieser Regel
bisweilen eine Ausnahme zu, wie dies z. N, in dem P a u l s -
gnade Waldeck'schen Güterfamilienfideikommiß (gestiftet
1891) geschieht, wo dem Fideikommißbesitzer, freilich unter
Hinzuziehung seiner beiden nächsten Agnaten, die Befugniß
eingeräumt wird, das Güterfamilienfideikommiß, wenn auch
nur zeitweilig, in ein reines Geldfideikommiß umzuwandeln
oder aber die Güter zu veräußern und aus dem gelösten
Gelde andere Güter, auch im Auslande zu erstehen, die dann
Fideikommißqualität annehmen sollten').

Bisher war die Rede gewesen von den Veränderungen,
die der Fideikommißbesitzer an unbeweglichen Fideikommiß-
gegenständen z, B, Gütern resp. Häusern, vorzunehmen be-
rechtigt war. Es soll nunmehr untersucht werden, in wie weit
bei den an beweglichen Gegenständen gestifteten Familienfidei-
kommissen Veränderungen erlaubt sind. Ehe ich auf diesen
Punkt näher eingehe, möchte ich noch darauf hinweisen, daß
für dm Fall, wo es sich um bewegliche Sachen, die als
Pertinenz eines Fideikommißgutes erscheinen, handelt, die Ver-
fügungs- und somit auch die Veränderungsbefugniß des Fidei-
kommißbesitzers über dieselben insofern eine unbeschränkte ist,
als ja derartige Gegenstände nur ihrem Werthe nach, nicht
individuell, als zum Fideikommiß gehörig anzusehen sind und
auf sie das Verbot der Veräußerung der Substanz sich gar
nicht erstreckt. Daher muß auch der Fideikommißbesitzer solche
Sachen nur tanwnäem, in derselben Quantität und Qualität,

l> Cft, S, 24 dieser Arbeit,
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dem Fideikommißfolger hinterlassen. Daraus folgt aber, daß
dem Besitzer hier die Nefugniß, die betreffenden Gegenstände
zu verändern, vollständig freigegeben ist').

Von den w i r k l i c h e n Gegenständen des Fidei-
kommisses sind es nur die Kapitalien, die den eben angeführten
Regeln unterliegen. Denn da hier nur der Werth vom Fidei-
kommißbesitzer zurückerstattet zu werden braucht, so dürften
dem Letzteren alle Veränderungen gestattet sein, die sich nicht
als Deteriorationen darstellen. Ein Verbot der Veräußerung
der Substanz wäre hier auch nicht recht denkbar, denn der
Zweck der Kapitalien, nämlich einen Ertrag zu gewähren,
würde ja sonst gar nicht erfüllt werden. Der Fideikommiß-
befitzer ist also jederzeit berechtigt, das Fideikommißgeld
sicherer und besser anzulegen, also z. N. zu einem höheren
Zinsfuß, oder in sichereren Obligationen oder Werthpapieren,
als es bisher der Fall war. Würde ja doch, wenn man dem
Besitzer dies verbieten wollte, den Fideikommißfolgern die
Aussicht auf einen höhern Zinsgenuß entgehen').

Bei den übrigen beweglichen Sachen kommt es vor allen
Dingen auf die etwaigen Anordnungen in der Stiftungsur-
kunde, in zweiter Linie aber auch auf die Natur des Fidei-
tommihgegenstandes an. Handelt es sich beispielsweise um
Bibliotheken, die entweder dem Fideikommiß ausdrücklich ein-
verleibt und also ebenfalls mit der Fideikommißqualität belegt
sind oder Gegenstand eines selbstständigen Fideikommisses bilden,
so ist der Fideikommißbesitzer nicht befugt, die einzelnen Bücher
zu verkaufen oder sonst irgendwie zu veräußern, wohl aber
berechtigt, dieselben mit neuen Einbänden zu versehen, wenn
die alten schadhaft geworden sind. Jedoch ist hier, wie ge-
sagt, vor Allem auf den in der Stiftung enthaltenen diesbe-

y Vgl, L e w i s , ß 14, S, 206,
2) L e w i s , S, 207.
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züglichen Willen des Stifters das Augenmerk zu richten, was
auch für die übrigen beweglichen Gegenstände gilt. Gemälde
einer Gemäldesammlung dürfen nur in der Weise verändert
werden, daß die nachgedunkelten Bilder mit denselben Farben,
resp, mit Firniß aufgefrischt werden, nicht aber ist es dem
Fideikommitzbesitzer erlaubt, das frühere Bild zu übermalen.
Ebenso dürfte er auch nicht zur Veränderung des Rahmens
eines Gemäldes befugt sein, es sei denn, daß dieser schadhaft
geworden ist, noch weniger aber Stücke der Gemäldesammlung
zu veräußern berechtigt sein'), Ueberhaupt muß sowohl bei
diesen, als auch bei den andern beweglichen Gegenständen,
soweit sie mit der Fideikommißeigenschaft behaftet sind, der
für den usus t'i'iiotui! geltende Satz, nämlich: »jus utouäi
lsaivll rei-uui 8ud8tl>nNll" Anwendung finden. Bei den
Schmucksachen soll es nach L e w i s 2) auf die vom Stifter
in der Stiftungsurkunde gebrauchte Redeweife ankommen.
Seien nämlich „Juwelen" von ihm mit der Fideikommiß-
eigenschllst belegt, so gehöre eine neue Fassung derselben zu
den erlaubten Veränderungen, vorausgefetzt nur, daß der
Metallwerth derselbe bleibe, da ja anderenfalls dem „skivn,
lßi 8uli3tl>ntiu" zuwider gehandelt werden, mithin eine De-
terioration des Fideikommisses vorliegen würde. Habe dagegen
der Stifter fein Geschmeide, sein Gold- oder Silbergeräth mit
der Fideikommißqualität behaftet, so sei auch die bloße Aen-
derung der Fassung oder der äußeren Form dem Fideikom-
mißbefitzer verboten, selbst wenn es sich dabei um eine bloße
Modernisirung handele, denn die ausdrückliche Belegung mit
der Fideikommißeigenschaft könne eben hier nur den Sinn
haben, daß die Form nicht geändert werden dürfe, da ja
fönst die Sache zu einer ganz andern würde. Man dürfe

1> L e w i s , ß 14, S, 206.
2, § 14, S, 206,
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auch nicht dagegen anführen, daß eine Modernisierung des
Geschmeides als dem muthmaßlichen Willen des Stifters ent-
sprechend anzusehen sei, weil der Zweck der Stiftung, Zeugniß
abzulegen von dem alten Reichthum der Familie und zur
Pracht zu dienen, eben auch in der alterthümlichen Gestalt
solcher Gegenstände erfüllt werde. Dem gegenüber muß nun,
auch für unser Privatrecht, Folgendes bemerkt werden: der
von L e w i s gemachte Unterschied zwischen den „Juwelen"
und dem „Geschmeide" dürfte nicht haltbar sein, denn auch
bei Ersteren trifft der Umstand zu, daß sie, wenn auch nur
ihre Fassung eine Aenderung erleidet, ebenfalls zu einer an-
deren Sache werden, der Stifter aber gerade an der diese
best immte F o r m habenden Sache ein Fideikommiß stiften,
und nur die so g e f o r m t e Sache mit Fideikommißqualität
belegen wollte.

Es muß vielmehr auch in dem Falle, wenn in der
Stiftungsurkunde der Ausdruck „Juwelen" gebraucht ist, eine
Modernisierung der Fassung, resp, der äußeren Form, als
eine dem zu vermuthenden Willen des Stifters widersprechende
Veränderung angesehen werden, mag auch der Gold- oder
Silberwerth derselbe bleiben, Ta ferner auch der Zweck der
Anordnung des Stifters bei den „Juwelen" offenbar ganz
derselbe, wie beim Geschmeide ist, nämlich Zeugniß abzulegen
von dem früheren Glanz und Reichthum der Familie, anderer-
seits aber derselbe auch durch die alterthümliche Form ebenso
erreicht werden kann, so ist, ebenso, wie beim Geschmeide,
auch bei den Fideikommißjuwelen, dem Fideikommißbesitzer
eine Aenderung derselben nicht zu gestatten'),

Aus solchen Redewendungen, wie „Juwelen" und „Ge-

I) Vgl, U, S a l z n u n d L i c h t e n a u , S 4, S, 169 und T r a m -
pedach § 4, S. ! 14, — Mit Ausnahme natürlich der nothwendigen Ver-
änderungen, z, B, IusammenMhen eines zerbrochenen Ringes,
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schmeide", läßt sich also kein Schluß für oder wider die Ver°
änderungsbefugniß ziehen, wohl aber aus den etwa ausdrücklich
in der Stiftungsurkunde in dieser Beziehung sich vorfindenden
Anordnungen, nach welchen man sich dann natürlich genau
zu richten hat. Bei Wagen und Möbeln dürfte, wie L e w i s
S, 206, § 14 richtig bemerkt, die Ausschlagung, resp. Ueber-
ziehung mit neuen Stoffen, wenn die alten abgeblichen oder
sonst irgendwie defekt geworden sind, die einzig erlaubte Ver-
änderung sein.

L. P f l i ch ten öes J ideikommißbesi tzers.

8 12.

Den im vorigen tz aufgezählten, mannigfachen Rechten,
die dem Fideikommißbesitzer als dem Eigenthümer des Fidei-
kommisses zukommen, stehen, gleichsam als Gegengewicht,
billiger Weise die Pflichten gegenüber, die von ihm getragen
werden müssen, wie schon K n i p s c h i l d t in seinem be-
kannten Werke:

„De üäuirommißsiß t'ainilmi'um nokiliuin" <v, I , 1622),
eap. V I I , De oi>e,-i!)U8 üäei«ommi,88arii iuiuiliarw, H 2
sagt: »Oum äeoantatg, ^»ris sit re^nla, Huoä Huaelidet res
tr»,n»ent cum »uu onere, oominoäo et iuoomlnoäo et omni
8ull LÄU8K" . . . und an einer anderen Stelle, ß ?:

„Dt ouin iläsioniumiLßi poLgessor luora et oommoäl»,

lei'um tiäLiooiiiinissai'iarum peroiz>illt zisr äieta «upra o»z>. 10,

num. 26. se<i. per tut., ae^uuln est, ut onera <̂ uo<iue et

inoommoäa ßentillt."

Unter den dem Fideikommißbesitzer obliegenden Pflichten
ist als die hauptsächlichste und wichtigste die Verpflichtung zu
nennen, das Fideikommiß in demselben Zustande, wie es von
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den Vorgängern überkommen war, den Successoren zu über-
lassen ').

Da nämlich der Zweck einer jeglichen Fideikommißstiftung
darin besteht, daß das Fideikommiß sich ungeschmälert in der
Familie von Glied zu Glied vererben und derselben für
immerwährende Zeiten so, wie es vom Stifter errichtet
worden, erhalten bleiben soll, fo muß auch jeder Fideikom-
mißbesitzer dasselbe im guten Zustande erhalten, es also dem-
gemäß behandeln, resp. bewirthschaften, denn sein Recht findet
eine Schranke an dem Successionsrecht der Fideikommißan-
warter, welches Letztere weder eine Substanzschmälerung, noch
eine Werthminderung des Fideikommisses erlaubt. Er muß
folglich die gewöhnlichen, laufenden Reparaturen, z. B, Aus-
besserung von Zäunen, Brücken, vornehmen, ohne dafür Ersatz
fordern zu dürfen. Letzteres kann er vielmehr nur, wenn die
Verbesserung eine a u ß e r o r d e n t l i c h e und sehr bedeu-
tende ist'). Man sieht, daß es hierbei häufig auf ein
Hunsstia iaoti hinauskommt.

Der Fideikommißbesitzer ist ferner verpflichtet, die noth-
wendigen Verbesserungen und Reparaturen, deren das Fidei-
kommiß, resp. Theile desselben bedürftig sind, zeitig vor-
zunehmen ').

1) L e w i s , § 15, S, 209, S t o b b e , B. I I , § 140, S, 510 ff.
2) Vgl. G e r b e r in der Ztschrft. N, X I , Stück VI. ß 6, S. 197 ff.
3) Vgl. U. S l l l z a im Rtslez, V. 4, S. 249. L e w i s ibiä,.

S t o b b e ibiö., K n i p s c h i l d t , <Np. X I I , tz 55 V : „?i<?eiLoinmi88l
l>o«8«88or tßustur, bona <läeiooinini880 suHsow, 83^», tsot» et inte-
Al» cxmzyrvar«, cum euim instituoris sit inen», ut re8 illae perpetuo
in lltmili», perinÄUSKnt, sasyns inHy «on8srvsutllr, »upr» onp, 7 n, 1
86<zuLntid. nee«««« «8t, ut p088e«3ors ästunoto, »Itsli »ßnato «t «uo-
us880!'i proximiori iute^r»« r«8titu»utul, »t<zus mä« stwill 8r»v»tu8
äs rs re8titueuc!» olwtiousin pr»68t»ls tsneatur, 8iouti «un8tat ex
äioti8 8UPI'», num. 21, ^Lllßtur ^uoc^us oinuia e» a^ere, yuas «, i l i l i-
8«ute patre familw» exi^untui'." Z 57: „^lsnetur etmiu Üäeioommi8-
«»Nu« rem üäsiooMluiszaiiaN non inoäo 8»Iv»m, 8»rt»m, teot»in>
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Dabei kann der Fideikommißbefitzer die Kosten solcher
nothwendigen Reparaturen sowohl aus seinen eigenen Allo-
dialmitteln, als auch aus den Früchten des Fideikommisses
bestreiten').

I s t insbesondere ein Landgut Gegenstand des Fidei-
kommißes, so ist der Besitzer zu einer ordnungsmäßigen Land-
wirthschaft nach allen Regeln derselben verbunden, daher er
z. N. abgestorbene Bäume, resp, Weinstöcke anpflanzen, des-
gleichen Reparaturen an Gebäuden vornehmen muß^).

Wie wir dem letztgenannten Schriftsteller entnehmen,
ist der FideikommiHbesitzer auch gehalten, die Wasserleitung,
durch die der für das Fideikommißgut nothwendige Bedarf
an Wasser geleitet wird, in gutem Zustande zu erhalten^
ferner nothwendige Gräben nicht verfanden, resp. vertrocknen
zu lassen. Ebenso, wie bei den Immobil ien, besteht auch hin-
sichtlich der Mobilien, die den Gegenstand des Fideikommisses
bilden oder ausdrücklich mit der Fideikommißeigenschaft belegt
sind, die Pflicht des Besitzers, die Kosten der Reparaturen
derselben zu tragen, wenn sie im Laufe der Zeit durch den
fortgesetzten Gebrauch unansehnlich oder schadhaft geworden
sind, besonders, wenn er selbst den Schaden verursacht hat.
Jedoch wäre der Fideikommißbesitzer nicht verpflichtet, der-
artige Kosten aus seinen eigenen Mitteln zu bestreiten, sondern

iUüosaui st inte^r^m ssi-var«, »Sä I»«8»iu yucxzu« et oorruptam rs-
«»roire et reparars, iäyuo proprii« suNptidu« et sx lruotidus ex
Msioommisso psroeptw, cum aequnm et seouusum naturam sit, ooill-
moäll HuLyus rsi eum ssyui, yuvm inoommoä» »syuuntur". , ,

1) S t o b b e . Vd, I I . S, üw ff,
2) L e w i s , S, 209, ß 1b, S t o b b e , B. I I , S, 510 ff,, K n i p -

sch i l t> t , o»p, XI I , V, s 58: „luäeyue Näeioommiszi po88e88or tsuo-
tur »erum pro8emäeis, vitss 8ut>8ereie> ayu2säu<!tu8 ot fo88»8 pur-
8»ls, luuäl 8smin»rwm rsvoear«, in looum äemortunrum »rdoruin
»U»8 8ub8tltusre, »eäs8 üäeioommi88S,ri»8 retloere. 8»rt»» tßotn3<lue
ounservHre" . , .
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kann die Fideikommißeinkünfte dazu in Anspruch nehmen.
Handelt es sich um außerordentliche Unglücksfälle, etwa
Feuerschaden, Überschwemmung:c., durch welche die Sub-
stanz des Fideikommisses, ohne daß hierbei eine Verschuldung
bes Besitzers vorliegt, eine Minderung erleidet, so ist Letzterer,
nach Art. 2551 unserer Kodifikation Th. I I I nicht ersatzpflichtig,
Mobilien, denen nicht ausdrücklich die Fideikommißeigenschaft
verliehen ist, die aber gleichwohl als Pertinenzen zum Fidei-
kommißgut gehören, sind von dem Fideikommißbesitzer tan-
tulläsm in derselben Menge und Güte zu hinterlassen. So
wäre Letzterer nach unserem Provinzialrecht verpflichtet, die
gleiche Quantität und Qualität von Stroh nnd Dünger seinem
Nachfolger zu hinterlassen. Der Fideikommißbesitzer ist ferner-
hin verpflichtet, die auf dem Fideikommißgute liegenden öffent-
lichen und Privatlasten, wie z. B. Steuern oder anderweitige
Leistuugen, und zwar sowohl die dauernden, als auch die
vorübergehenden zu tragen: v. S a l z a im Rtslex. Nd. 4,
S. 249, K n i v s c h i l d t , <Np. X I I , § 44, I I I pi-:

„I'icleioomiuissi p088e88or tenetui', Pensionen, oeu8U8,
tributa, <?oIIeotH8 et lllia unera realia 6äei<:oiumi88i lioiÜ8
inouinIieutiÄ aunuatiui et Huanäo ue<:osl3itU8 iä Postulat,
«xsolvsre . . . Dt liae« oner» iz»»i» prao6ii8 ^^ impa»
nuiitur, ut praeäi«, z>sr se, et persona zio88iäen8 iz>8ovum
oausll obii^lltll 8it ')."

Zu den vom Besitzer zu tragenden, nicht öffentlichen,
also Privatlllsten, würden z. B. die auf dem Grundstücke
haftenden Reallasten gehören, ferner Zehntpsiichten, oder schließ-
lich die Verpflichtung, die Zinsen der auf dem Fideikommiß-
gut ruhenden (vom Stifter herrührenden) Schulden zu zahlen.

Dabei dürfte jedoch auch für unser P r i v a t r e c h t das

,) Vgl, P r o v , - R . Th, I I I . Art. 2553, S t o b b e , N, I I , § 140,
S, 150 ff,, L e w i s , § 15, S. 213, V u n g e , Cull, Priv,-R, § 298, S. 602,
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von L e w i s 8 15, S. 213 Gesagte Geltung haben, daß
nämlich nur die gewöhnlichen, ordentlichen Lasten, nicht auch
die außerordentlichen, wie z, B, eine Kriegskontribution, vom
Besitzer selbst zu tragen sind, sondern für solche außergewöhn-
liche Abgaben und Lasten vielmehr nur die Substanz des
Fideikommisses haftet. Es würden also in diesem Falle auch,
die Fideikommißfolger dasür haften'), insbesondere auch dann^
wenn der Fideikommißbesitzer die Kosten aus seinen Allodial-
mitteln bestritten hatte. Da aber sowohl die öffentlichen, als
auch die privaten Abgaben und Leistungen auf dem Fidei-
kommißgute ruhen und daher zusammen mit Letzterem auf
jeden neuen Besitzer übergehen, so wird von demselben auch
für die etwa aus früheren Zeiten herrührenden Lasten gehaftet
werden müssen. Hat also der Vorbesitzer es versäumt, die
auf dem Fideikommißgute ruhenden Abgaben und Lasten zu
entrichten, so ist der Nachfolger nichtsdestoweniger verbunden^
dieselben auf sich zu nehmen, dafür aber auch berechtigt, von
den Allodilllerben seines Vorgängers einen dementsprechenden
Ersatz zu verlangen. Dieser Punkt wird unter den gemein-
rechtlichen Schriftstellern insbesondere von K n i v s c h i l d t ,
oap. X I I , § 46, I I I , berührt, der an eben dieser Stelle sagt:
„läyuu plooeäit uou tllntum pro pi'^ssenti ot tuturo, 8ßä
stiain praeterito tempore, c>uo inoäernug pc»»8e880i' nou-
6uui p03si6sI)Ht, ut uiiiiloiniuu» liaso onsra sxsolvoi'e
tsneatui'. <Huiil triduta, kaeo »uut onera reali», st yusuivi8
p088088orsm »eguntur, et proptsr e^(lein ipga potins piae-
äia, HUHN1 personae oonveniiintur. >̂o propterea prasäia
in llSLtiniio posita, pro «olleotis st tridutis weit« Ii^potiis-
ollta csnsentu!'. ^.äez, ut ne <Mäsin pactum valeat, uo
P0886880I' I»ro ti'idutis et p8UFionit)U8 teuslltni'. § 47: <),uo6
tamon itll Pi'oesäit, guoä po88S88oi' pro praotsrito tompor«

I) Vgl. Art, 2547 Th. III des P r ° U, - R 3,
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tributll st llli» onera i'sali», golvsn», aä prasäeossgorum
liasrsäes ssoursum liabsat, ot iä, ĉ uoä solvit, ad ipßis
repeters po»8it" . . .

Als Wicht eines jeden Fideikommißbesitzers wäre ferner-
hin die prozessualische Vertretung des Fideikommisses zu nennen.
Zwar stellt diese sich auch als ein aus dem Besitze fließendes
Recht dar, kommt jedoch als Verpflichtung insofern in Be-
tracht, als sie eine Folge der für den Fideikommißbesitzer be-
stehenden Verbindlichkeit erscheint, nämlich, das Fideikommiß
ungeschmälert den Successoren zu hinterlassen und es demge-
mäß mit Sorgfalt zu behandeln, resp. zu bewirthschaften.
Kommt der Fideikommißbesitzer dieser feiner Verpflichtung
überhaupt nicht oder doch nur in nachlässiger Weise nach, so
macht er sich einer Deterioration schuldig, für die er mit
feinem Allodialvermögen haftet, im Falle seines Todes jedoch
d ie A l l o d i a l e r b e n einzutreten haben. Die Fideikommiß-
anwärter sind ihrerseits aber verpflichtet, das in einem solchen
Prozeß ergangene Urtheil, sofern es nicht gerade stiftungs-
widrig und daher nichtig erscheint, anzuerkennen').

Hat der Fideikommißbesitzer sich eines äolus oder einer
law oulpk schuldig gemacht und ist in Folge dessen gegen
ihn ein ungünstiges Urtheil ergangen, so schadet ein solches
feinem Nachfolger keineswegs. Letzterer kann vielmehr das
inzwischen entzogene Fideikommiß vindiziren, ohne daß ihm
hierbei die sxoßptia r«i Mäioaws entgegensteht ^). Die Kosten
des Rechtsstreites sind vom Fideikommißbesitzer zu tragen.
I u den an den Besitz des Fideikommißgutes geknüpften
Pflichten dürften ferner auch die aus dem dinglichen Patronat
stießenden Verpflichtungen gehören, deren nähere Erörterung
jedoch in das Kirchenrecht gehört.

1) Cfr, Art. 2549, Th. III des Pr°v,-Rs,
2) Vgl, die Schwedische Testamentsstad ga U. I . 1686,

§ V, L e w i s , § 15, S. 215,
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Außer dem Antrittspreise muß übrigens der Fideikom-

mißfolger, der nicht zugleich Allodialerbe seines Vorgängers

ist, den Allodialerben des Letztern das gesammte Allodial-

Vermögen seines Vorgängers, wozu auch, wenn die Stiftung

nicht ausdrücklich das Gegentheil bestimmt, das Gutsinventar

gehört, auskehren').

Ebenso hat der Fideikommißfolger mit den Allodial-

erben die Früchte des letzten Besitzjahres des Vorgängers zu

theilen 2). Letzterer Artikel verweist aber wiederum auf die

Bestimmungen der Artt. 751—755, nach welchen die Theilung

stattfinden soll. Dabei wird vor allen Dingen zwischen den

natürlichen und den bürgerlichen Früchten unterschieden werden

müssen. Erstere gehen bereits durch Separation ins Eigen»

thum des Fideikommißbesitzers über und müssen daher von

dem Nachfolger desselben den Allodialerben ausgekehrt werden.

Die lrnow» p6näsQts8 und »taute» dagegen dürften bloß

dem Fideikommißfolger zu Gute kommen. Was die bürger-

lichen Früchte anbelangt, so kommt es darauf an, ob der

Vorbesitzer die Fälligkeit erlebt oder nicht.

Erlebt er sie, so erwirbt er Eigenthum daran und über-

trägt dasselbe bei seinem Tode auf die Allodialerben, erlebt

er sie nicht, so kommen die bürgerlichen Früchte dem suooessor

zu. Handelt es sich insbesondere um jährlich ununterbrochen

fortlaufende Civilfrüchte, wie Pacht- und Miethgelder lc. und

stirbt der Fideikommißbesitzer im Laufe des Jahres, fo werden

dieselben nach Verhältniß der Nutzungszeit eines Jeden in

dem ganzen Nutzungsjahr zwischen dem Fideikommißfolger

und den Allodialerben des Vorbesitzers getheilt'). Dabei muß

übrigens bemerkt werden, daß der Fideikommißfolger an dem

1) Art. 2563, Th. I I I des Prov.-Rs.
2) Ar,, 2563.
3) Art, 755.
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Allodialvermögen, sowie an den Früchten des Fideikommisses
partizipirt, wenn er zugleich Allodialerbe des Vorbesitzers ist.

Jedoch gilt sowohl für die bürgerlichen Früchte, als auch
für die natürlichen, daß es dem Stifter unbenommen bleiben
muß, auch andere Anordnungen über die jedesmalige Theilung
der Früchte zu treffen. Auch kann das den Allodialerben auf
Grund des Art. 2560 zustehende Retentionsrecht am Fidei-
kommisse wegen der Antrittssumme mit Recht auf die eben
erwähnten Ansprüche auf Erstattung der Früchte seitens des
Fideikommißfolgers ausgedehnt werden. Jedoch kann der
Natur der Sache nach ein solches Retentionsrecht nur von
denjenigen Allodialerben, welche sich zufolge häuslicher Ge-
meinschaft mit dem Erblasser schon in der Detention befinden,
beansprucht werden. Außerdem kann von einer Retention
nicht wohl die Rede sein').

Der Fideikommißbesitzer haftet fernerhin, wenn er sich
Deteriorationen des Fideikommisses erlaubt hat, seinem Nach-
folger gegenüber nicht nur persönlich, sondern auch aus seinem
Allodialvermögen und zwar nicht bloß im Falle einer dolosen,
sondern auch einer kulposen Deterioration. Mithin sind, falls
der Fideikommißbesitzer gestorben ist, die Allodialerben desselben
verpflichtet, für derartige ftiftungswidrige Verschlimmerungen
dem Fideikommißfuccessor aus dem Allodialvermögen Ent-
schädigung zu leisten. Für z u f ä l l i g e Verschlechterungen
wird aber in der Regel nicht gehaftet. Auch nach gemeinem
Deutschen P r i v a t r e c h t haftet der Fideikommißbesitzer
für culpa, der Unterschied liegt hier nur darin, daß er nach
P r o v i n z i e l l e m P r i v a t r e c h t nur für die grobe Fahr-
lässigkeit, sog. culpa law haftet, während das Deutsche Pri-
vatrecht Haftung für jede Schuld vorschreibt').

1) O r d m a n n , B, I I , § 122, Note 3, S, 59.
2) L e w i s , S, 424 ft.
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So bestimmt unser P r o v i n z i a l r e c h t Th, I I I , Ar-
tikel 2553:

„Für Deteriorationen des Fideikommißgutes haftet der
Fideikommißbesitzer, wenn ihm dabei Arglist oder grobe Ver-
nachlässigung zur Last gelegt werden kann, dem Fideikommiß-
solger nicht nur persönlich, sondern auch mit seinem Allodial-
vermögen. Aus Letzteren! müssen daher auch die Allodialerben
Verschlimmerungen der Art vergüten')"

N e u m a n n , E,-R. S. 136, ß 42:
„Daß das Allodiawermögen des jeweiligen Fideikom-

mißbesitzers für die stiftungswidrigen Verschlimmerungen des
Fideikommisses hafte, versteht sich von selbst')". . .

Es fragt sich aber, wann Deteriorationen des Fidei-
kommisses vorligen. Obgleich nun freilich in oasu das richter-
liche Ermessen in dieser Beziehung eine große Rolle spielen
dürfte, so wird man doch im Allgemeinen sagen können, daß,
wie L e w i s , S, 425 treffend bemerkt, der jedesmalige Fidei-
kommißbesitzer sich in dem Falle Deteriorationen zu Schulden
kommen läßt, wenn er durch seine H a n d l u n g e n die ihm
am Fideikommisse zustehenden B e f u g n i s s e ü b e r s c h r e i t e t
oder wenn er in Folge von U n t e r l a s s u n g e n , die ihm
bei der Benutzung des Fideikommisses obliegenden P f l i c h t e n
nicht e r f ü l l t u n d dadurch d ie S u b s t a n z des
F i d e i k o m m i s s e s schmäler t . Eine Deterioration durch
dolose Handlungen würde z. B. vorliegen, wenn der Fidei'
tommißbesitzer absichtlich etwa Gebäude anzündet oder Dämme
durchsticht. Grobe Nachlässigkeiten würde er sich zu Schulden
kommen lassen, wenn er, im Falle, daß es sich um ein Geld-
fideikommiß handeln sollte, Fideikommißkapitalien an Menschen

1) Vgl. ferner B u n g e , Curl, Priu.«R, § 298, S, 602: «Für alle
stiftungswidrigen Verschlimmerungen des Fideitommißgutes haftet dem Fidei-
tommihfolger das Allodialvermllgen seines Vorgängers,"

2) v, S l l l z a im Ntslez, B, 4. S, 249,

23
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ausleiht, die als notorische Verschwender bekannt sind oder
wenn er zwar ohne jede böse Absicht, sondern lediglich aus
Leichtsinn Forsten abholzen läßt, so daß der Werth des Fidei-
kommißgutes dadurch bedeutend gemindert wird. Eine grobe
Fahrlässigkeit im Sinne des Art, 2553 liegt ferner vor, wenn
der Fideikommißbesitzer Fideikommißkapitalien gegen äußerst
geringe und schlechte Zinsen ausleiht oder durch nachlässige
Vewirthschaftung den Fruchtertrag des Grundstückes in hohem
Grade verringert, resp, denselben ganz unmöglich macht. Die
culpa lata des Fideikommißbesitzers zeigt sich aber nicht bloß
in Handlungen, wie sie bis jetzt ausgezählt worden sind, son-
dern auch in Unterlassungen, Letztere würden vorliegen, wenn
der Fideikommißbesitzer Dämme oder Deiche, deren Erhaltung
ihm obliegt, trotzdem, daß ihm die schlechte Qualität derselben
bekannt war, auszubessern unterläßt und nun in Folge dessen
eine Überschwemmung eintritt.

I n allen den Fällen also, in denen der Fideikommiß-
besitzer sich in Folge grober Fahrlässigkeit eine Deterioration
des Fideikommisses hat zu Schulden kommen lassen, haftet er
für eine solche dem suocessor gegenüber aus seinem Allodial-
vermögen, aus dem dann seine Erben, wenn er gestorben ist,
dieselbe vergüten müssen. Von dieser Haftungspflicht sind
jedoch die Allodialerben befreit, wenn es sich um Deteriora-
tionen handelt, die nicht von ihrem Erblasser, sondern von
einem früheren Fideikommißbesitzer herrühren, es sei denn,
daß dieser letzte Besitzer wiederum Allodialerbe seines Vor-
gängers war, oder sich eine grobe Nachlässigkeit hinsichtlich
der Beitreibung des Ersatzes zu Schulden kommen ließ').

Die Entschädigungssumme, welche von den Allodialerben
dem Fideikommißfolger zu leisten ist, muß den faktischen, durch
die Deterioration eingetretenen Schaden vollständig decken.

1) L e w i s , S, 42«.
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Handelt es sich daher z. B, um eine Deterioration infolge
einer vom Fideikommißbesitzer vorgenommenen Veräußerung
eines Grundstückes, so müssen außer der Entschädigung für
die geschehene Veräußerung, auch die Prozeßkosten, die durch
die nothwendig gewordene Vindikation des Grundstückes er-
wachsen sind, geleistet werden. Der Fideikommißfolger ist
aber andererseits auch wieder verpflichtet, mittelst der erhaltenen
Entschädigungssumme den Schaden sorgfältig wieder gut zu
machen. Hat er aber Letzteres aus eig enen allodialen, Mitteln
bereits gethan, so ist er berechtigt, von den Allodialerben seines
Vorgängers einen dementsprechend«« Ersatz zu verlangen. Ge-
genstand seines Ersatzanspruches find jedoch nur die Kosten,
die er dabei gehabt hat.

Es soll nunmehr zur Beantwortung der Frage geschritten
werden, welches außer der Ersatzpfticht, die sonstigen Folgen
einer stiftungswidrigen Verschlimmerung des Fideikommisses
sind, die den Fideikommißbesitzer treffen. Auch hier wird es
wiederum, zumal da unsere Gesetze über diesen Punkt über-
haupt ganz schweigen, auf die in der Stiftungsurkunde ent-
haltenen diesbezüglichen Anordnungen des Stifters ankommen.
Bisweilen findet sich in Fideikommißstiftungen eine sogenannte
„Privationsclausel" d, h. ein vom Stifter festgesetzter Grund,
aus welchem der von ihm zur Succession Berufene, auch wenn
er bereits Fideikommißbesitzer geworden ist, das Fideikommiß
wieder verlieren soll. Dies kommt besonders dann vor, wenn
der Fideikommißbesitzer sich Deteriorationen des Fideikom-
misses zu Schulden kommen läßt').

Eine solche Privationsclausel findet sich in sehr vielen
Stitungen, so z. B. in der vom Grafen Friedrich Georg
Magnus von B e r g (Livland) im I . 1876 an den Gütern
Schloß Sagn i t z und V a u c l u f e , sowie an dem in Dorpat

1) B u n g e , Curl. Priv,-R. § 296, S. 597.
23*
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im I I . Stlldttheile sub Nr. 110 und 111 belegenen Wohn-
haus«, sowie verschiedenen k l e i ne ren im Dörvtschen
Kreise und Odenpähschen Kirchspiel belegenen Landstücken
lHofsansiedlung Raudsikko, Hofsgesinde Pühne Peter, Hofs-
waldstück Pühne-Bard nebst allen auf diesen Gesinden befind-
lichen Gebäuden und allen sonstigen Apvertinentien), errichteten
Familienfideikommißstiftung, woselbst es im § 12 der Stiftungs-
urkunde folgendermaßen heißt:

„T>ie das von mir gestiftete Familienfideikommiß bil-
denden, im § 2 näher bezeichneten Immobilien, fammt Apper-
tinentien und Inventarien . . . können zwar vermehrt und
verbessert werden, sollen jedoch in keiner Weise, es sei, unter
welchem Titel es wolle, bei der Commination des Verlustes
aller Rechte an dem Fideikommiß, von irgend einem Fidei-
kommißbesitzer verschuldet oder verkauft, oder in Pfandbesitz
vergeben, oder sonst irgendwie veralienirt oder d e t e r i o -
r i r t , oder in ihrem Werthe geschmälert, oder jemals zur
Theilung in die Allodialerbmasse des jedesmaligen Fideikom-
mißbesitzers gezogen werden . . ."

Ebenso wird in der Fideikommißstiftung des dimittirten
Landesmarschalles und Landrathes Gustav Baron Nolcken
an den Gütern K a w e r s h o f m i t A l t e n t h u r n und
Moisekatz v. I . 1881, angeordnet:

§ 8 .

„Die das von mir gestiftete Familinfideikommiß bilden-
den Güter . . . können zwar vermehrt und verbessert, sollen
jedoch in keiner Weife, es sei, unter welchem Titel es wolle,
bei der Commination des Verlustes aller Rechte an dem be-
treffenden Fideikommiß, von irgend einem Fideikommißbesitzer
befchuldet, oder verkauft, oder in Pfandbesitz vergeben oder
sonst wie veralienirt oder d e t e r i o r i r t oder in ihrem
Werthe geschmälert oder jemals zur Theilung in die Allo-
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dialerbmasse des jedesmaligen Fideikommißbesitzers gezogen
werden. . -"

I n der vonM iddendo r f f s chen Fideikommißstiftung,
betreffend die Güter P ö r r a f e r , H e l l e n o r m , S a m h o f
und S a l v a l , finden sich nachstehende Nestimmungen:

8 6.

„Sollte es der Wille des Höchsten sein, daß mein viel
geliebter Sohn ohne männliche Erben stirbt und die Verwal-
tung des Majorats nach § 4 an seine Wittwe und Töchter
käme, durch die es vielleicht auf irgend eine Weise deteriorirt
würde, so mache ich es dem Präfumvtiverben zur Wicht, über
die Nnoersehrheit des Majorats zu wachen. Bei einer nach-
weislichen Deterioration waren von beiden Seiten Schieds-
richter zu wählen, um die Sache zu untersuchen und zu ent-
scheiden; bliebe dies fruchtlos, so müßte der comvetenten Be-
hörde Anzeige gemacht werden, und wenn auch dies nicht
seine volle Wirkung hätte, so übernimmt der Präsumvtiverbe
meiner Großsöhne oder der Vormund eines berechtigten Erben
die Verwaltung des Fideikommisses mit der Verpflichtung,
jährlich eine gewissenhafte dokumentirte Rechenschaft der kom-
petenten Behörde abzulegen. Für diese Verwaltung erhält
dann der Bewirthschafter den zehnten Theil des baaren Rein-
ertrages des Fideikommisses und ein achttheil Prozent von
den Zinsen des etwaigen Vermögens in der Bank; das
Uebrige des ganzen Betrages muß den Inhaberinnen ehrlich
zugestellt werden,"

Was Esthland anbelangt, so sind mir 2 StiftungsM-
kunden zu Gesicht gekommen, die für den Fall der Deterio-
ration des Familienfideikommisses nicht den Verlust des Rechtes
auf das Fideikommiß, sondern nur die Stellung des Fidei-
kommißbesitzers unter Curatel anordnen. Es sind dies:
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1) Das vom Mannrichter a. d. C. v. Schube r t am
10, Nov. 1881 an dem Gute V i o l (Wierländischer Kreis)
gestiftete adlige Güterfamilienfideikommiß:

§ 4 .

„Wenn der Fideikommißbesitzer sich der augenscheinlichen
Deterioration des Fideikommißgutes schuldig macht, desgleichen
in dem Falle, wenn das Fideikommiß an einen Geistesschwachen
oder an einen Verschwender fällt, die für solche gerichtlich er-
klärt worden, so steht den nächsten Anwärtern des Fideikom-
misses, nach erfolgter Zustimmung des Familienrathes, das
Recht zu, um Einsetzung einer gerichtlichen Curatel nach-
zusuchen."

2) Das ebenfalls von C. v. Schube r t im I . 1879
an dem Gute W a y k ü l l gestiftete adlige Güterfamilienfidei-
kommiß:

8 4,

„Wenn ein Fideikommißbesitzer sich der augenscheinlichen
Deterioration des Fideikommißgutes schuldig macht, desgleichen
im Falle, wenn das Fideikommiß an einen Geistesschwachen
oder an einen Verschwender fällt, die für solche gerichtlich er-
klärt worden, so steht den nächsten Anwärtern des Fideikom-
misses das Recht zu, um Einsetzung einer gerichtlichen Curatel
nachzusuchen."

Aus der Zahl der Fideikomnnßstiftungen Curlands,
deren ich habhaft geworden bin, wären folgende 2 anzuführen,
die auf die Folgen einer Deterioration des Fideikommisses
seitens des Besitzers eingehen:

1) Die von dem Geheimen Rath und Ritter Reichs»
grafen Paul von M e d e m an dem Gute E l l e y im 1.1850
am 27. December errichtete Fideitommißstiftung:
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8 ? .

„Sobald sich irgend ein Fideikommißbesitzer jemals eine
Abweichung von der durch mich festgesetzten Bestimmungen
erlauben, oder das Fideikommiß offenbar deterioriren würde,
soll es jedem der zur Nachfolge ins Fideikommiß dereinst
Berufenen freystehen, auf eine Curatel anzutragen, welche
nicht eher, als nach Reintegration des Fideikommisses zu
heben ist,"

Nachstehende Stiftung läßt keine fo strengen Folgen, wie
die bisher genannten, eintreten, sondern ordnet für den Fall
der Verschlechterung des Fideikommisses, die sich der Besitzer
zu Schulden kommen läßt, entweder Herabsetzung des An-
trittspreises oder gütliche Vereinigung mit dem Fideikommiß-
folger, an. Es ist dies die in dem Testamente der von
Oelsenschen Eheleute enthaltene, an den Gütern Ge-
m l l u e r t h o f und D a n n e n h o f (Curland) errichtete Fa-
milienftdeikommißstiftung, v. I . 1758:

, . . „Würde es sich aber begeben, daß entweder durch
gar schlechte Disposition des Besitzers, oder durch Krieg, Pest
und andere schwere Landesplage, welche Gott nach seiner
Gnade abwenden wolle, diese Güter so deterioriret würden,
baß derjenige, der solche Güter antreten soll, bey dem Preiß
von 50000 Floren nicht bestehen zu können vermeynte, so hat
er sich darüber mit denen übrigen Interessenten entweder zu
einigen oder es müssen die Güther alsdann nach landes-
üblichem Anschlage untaxiret und dem Besitzer der 4. Theil
des llusgefundenen pretii freygelassen werden; wenn aber bis
50000 Floren in Albr, pa^iv — Schulden auf den Güthern
hafteten, muß der fuccedierende Besitzer sich durch gütliche
Tractaten zu helfen suchen. Es sollen auch, wenn ein Be-
sitzer so schlecht gewirthschllftet, oder Trübselige Zeiten es ver-
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ursllcht hätten, diese Güther so lange nimmer zum Concurse
gezogen werden können, als sich einer von meiner männlichen
?«8tei-iw8 findet, der 50000 Floren in Albr. auszahlen und
dafür die Güther antreten will". . .

Die übrigen Folgen der Deteriorationen des adligen
Güterfamilienfideikommisses durch den jeweiligen Besitzer be-
stehen nach Maßgabe des Art, 2555 Th. I I I des Prov,-Codex
in dem solchenfalls den Anwärtern erwachsenden Recht zur
Ergreifung verschiedener Sicherheitsmaßregeln. Wir kehren
nunmehr zu den Pflichten des Fideikommißbesitzers zurück.
Derselbe ist verpflichtet, die Früchte des Fideikommisses, die
sein Vorgänger während des letzten Jahres bezogen hatte,
nach Maßgabe der in dm Artt, 751 — 56 Th, I I I des
P r o u . - R s , angegebenen Regeln mit den Allodialerben
seines Nachfolgers zu theilen. Eine Restitutionspflicht be-
steht ferner für den jedesmaligen Fideikommißbesitzer hinsichtlich
der Vergrößerungen der Substanz des Fideikommisses, jedoch
nur in soweit, als entweder diese mit Letzterem derartig ver-
bunden sind, daß eine Lostrennung, ohne Verletzung der Sub-
stanz des Fideikommisses nicht gut möglich erscheint, was der
Fall ist, wenn die Vergrößerung Theil des Fideikommisses
geworden ist und daher ebenfalls die Fideikommißqualität er-
halten hat (z, N. Vergrößerung des Fideikommisses durch
Avulsion und Alluvion) oder aber, ohne wirklich der Sub-
stanz des Fideikommisses zugewachsen zu sein, bereits von
einem früheren Besitzer mit der Fideikommißqualität belegt
worden sind, wie dies z. N. dann stattfindet, wenn Letzterer
ein von ihm käuflich erworbenes Grundstück ausdrücklich dem
Fideikommisse einverleibt hat. Ferner steht es in der gemeinen
Theorie unzweifelhaft fest, daß Verwendungen, die von dem
Fideikommißbesitzer auf das Fideikommiß gemacht worden
sind, foweit sie wirtliche Verbesserungen oder Meliorationen
sind, von dem Nachfolger, da er ja auf diese Weise bereichert
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erscheint, den Allodialerben des Besitzvorgängers zu er-

setzen sind'),
Dabei wird freilich die Beantwortung der Frage, in

wie weit das Fideikommiß wirklich bleibend und nach Geld-
fchätzung verbessert ist, häufig eine sehr schwierige sein 2),
woher sich denn auch in den meisten Fällen die Hinzuziehung
von Sachverständigen, resp, die Entscheidung der Sache durch ein
Schiedsgericht empfiehlt. Jedoch dürfte wenigstens der Satz
als richtig hingestellt werden können, daß die wirthschaftlichen
Meliorationen, wie sie allgemein bei allen andern Gütern
eingeführt zu werden pflegen, resp, sich von selbst aus der
Substanz des Fideikommisses durch zweckmäßige Newirth-
schaftung des Letzteren ergeben, nicht zu den Verwendungen
gehören, die der Fideikommißbesitzer den Allodialerben seines
Vorgängers zu ersetzen verpflichtet ist. Anders ist es jedoch
mit den nothwendigen Verwendungen, iinpsnsas ueoessariae.
Zu denselben gehören z, B, die Reparaturen von baufällig
gewordenen Gebäuden oder etwa die Wiederaufführung eines
ohne Schuld des vorhergehenden Fideikommißbesitzers zer-
störten Viehstalles. Derartige Verwendungen berechtigen also
die Allodialerben des Vorbesitzers jedenfalls zu einem dem-
entfprechenden Ersatzanspruch; als Schuldner erscheint aber
hier nicht eigentlich der Fideikommißfolger, sondern vielmehr
das Fideikommiß selbst, denn die nothwendigen Verwendungen
stellen sich als Fideikommißschulden dar, für die das Fidei-
kommiß haftet'), ebenso außerordentliche Verbesserungen (Me-
liorationen) des Fideikommisses, durch welche der Werth des
Letztern erhöht wird ^nipsusae utile«')).

1) Man vergleiche hierüber besonders T r a m p e d a c h , H 4, S, 107 ff,
und G ö n n e r V, IV I^XXVI ß 10, S, 166 und 167,

2) N e u m l l N N , E-R. § 42, S, 136,
3) Vgl, G e r b e r , N, X I der Ztschift, f, Chv-R. u, Proc, S. 204,
4j L e w i s , S, 418 ff„ v, S a l z a im Rtsler,, N, 4, S. 249. E.-R.

§ 42, S, 136 ff. Siehe dagegen aber G e r b e r N. X I , S, 203 ff.
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Als solche erscheinen z. B. die kostspielige Urbarmachung
bisher brach gelegenen Landes, Anlage von Forsten, Bewässe-
rungs- oder Entwässerungsanlagen, ferner die Errichtung neuer
Wirthschaftsgebäude, oder endlich der Ankauf von für das
Fideikommißgut nothwendigen Landstücken, z. B. einer Wiese,
wenn der Heuertrag des Gutes zum Unterhalte des Viehbe-
standes nicht ausreichend ist. Das Fideikommiß muß aber
durch derartige Verwendungen, wie gesagt, wirklich verbessert,
der Werth desselben also wirklich erhöht worden sein. Gegen-
stand des Ersatzanspruches der Allodialerben sind aber nicht,
wie v. S a l z n und Lichten au ß 102, S. 201 und im
Rtslex. B. 4 S, 249 irrthümlich meint, der gegenwärtige
Werth, sondern nur die Kosten dieser Verwendungen.
Nur die Letzteren müssen daher vom Fideikommißfolger ersetzt
werden, nicht aber ein von seinem Nesitzvorgänger gemachter
übermäßiger Aufwand, der seine Kräfte übersteigen würde.
Jedoch kommt es keineswegs darauf an, woher der betreffende
Fideikommißbesitzer die Mittel zu diesen Verbesserungen ge-
nommen hat, denn in jedem Falle, er mag erstere aus seinem
Allodialvermögen beschasst oder aber der Substanz des Fidei-
kommisses entnommen haben, entgeht ihm der vom Fideikom-
mißfolger gemachte Gewinn').

Was dagegen die bloßen Verschönerungen (impsnsae
voluptuarias) anbetrifft, wie z. B. die Garten- und Park-
anlagen, Anpflanzung von Alleen, Errichtung von Statuen
und Springbrunnen, so sind die Allodialerben nicht befugt,
für dieselben vom Fideikommißbesitzer Ersatz zu verlangen,
wohl aber berechtigt, das jus tollsuäi auszuüben, soweit
Solches überhaupt möglich ist, ohne Nachtheil für das Fidei-
kommiß geschehen kann und nicht etwa aus bloßer Chikane
ausgeübt wird. Der Fideikommißfolger kann aber auch, wenn

>) L e w i s , S, 418 ff.
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die Allodialerben nur darauf eingehen, diesen den Werth
solcher iiupensae vnluptuosae ersetzen und sie für sich be-
halten. (Vgl, zum Vorhergehenden K n i p s c h i l d t , Cap. X I I ,
ß 130: «Hullinvis llutem in easibus, 8sä rsiatis st aliig
siinilibnL llvißmsutll, lloos88ic»ns8 st lllslioramoutll Käsiooin-
luissi Lucoossori, una cum rs ip83, üäsioominigZaria, »int
rs8titusu6a. 8uoos88or tainsn protiuni st iinpen8»,8 iu ea
laotll», solvsre tonstnr . . .") . Bewiesen werden müssen die
Meliorationen von dem, welcher ihren Ersatz fordert, also von
den Allodialerben des Vorgängers.

Aus der stiftungsmäßigen Unveräußerlichkeit der Fami-
lienfideikommisse im weitesten Sinne des Wortes, die das
Hauptmerkmal derselben bildet, folgt nothwendig auch die
Nichtigkeit der Verpfändung des Fideikommisses') seitens des
jedesmaligen Besitzers. Letzterer kann überhaupt keine Schuld
kontrahieren, für die der Fideikommißfolger verhaftet wäre,
denn da dieser Singularsuccessor ist, so kann er nach Art. 2546
Th. I I I des Prov.-Rs. auch nur für die auf dem Fideikom-
misse ruhenden Verbindlichkeiten in Anspruch genommen
werden'). I n Uebereinstimmung hiermit sagt auch K n i p -
sch i ld t , Eap. X I D« ^lienationL tiäsieoinmi88. tainili^r.
5 230:

„.H.S8 a l i s n u m a t iäs io0Min i88 i z>088S88ore oon t rao tum

huoä a t t i n s t , aä «jus 8o1ut iousin Fnoos88or n o n t o u e t u r ;

1) Dies bezieh» sich «ich auf Ausstellung von Pfandbriefen auf das
Fideikommiße «vgl, V u n g c , Cuil. Pnv,-R, § 165, Am», ,, S, 3l0),
die jedoch in Curlcmd bis zum Betrage der Antrittssummc Gültigkeit haben.
Die von solchen Pfandbnessdarlehn dem Kreditucrein halbjährlich zu zahlenden
Zinsen müssen entweder Pränumerando gezahlt oder gleich bei Verabfolaung
des Narlehns vom Betrage des Letzteren abgezogen werden (vgl, B u n g e ,
ibia, § 166, Ann, b, S, 31l).

2) Ausgenommen natürlich, wenn der Fideikommißfolger zugleich
Allodialcrbe seines Vorgängers ist oder aber die Schulden desselben aus-
drücklich anerkannt hat, «Vgl. Art, 2546 n, 47 Th, I I I des Prov,-Rs,,
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oulu yuim äodituiu Iio« sit porsonalS) nee Msioommis8i

ut i l i tatsm «oneeruat, äe eo <zuo<̂ us 8uooo88or nun od-

Ussatur') . . ."

Nur e i n e Ar t von Schulden giebt es, für die jeder Fidei-

kommißbesitzer einstehen muß. Gs sind dies die sogenannten

F ide ikommiß fchu lden , Darunter versteht man Schulden, die

zur Erhaltung des Fideikommisses erforderlich, also entweder

nothwendig sind oder demselben auch nur einen Nutzen ge-

währen und für welche die Substanz des Fideikommisses und

demgemäß auch alle zur Succession in das Letztere gelangenden

Fideikommißfolger auf Grund des der suooLssio sx pacta st

pi-oviäsiitill inaM' i im eigenthümlichen Prinzipes haften'). Für

Schulden solcher Ar t haftet übrigens der Fideikommißfolger

entweder mit der Fideitommißsubstanz selbst oder mit den

Früchten derselben, nicht aber auch mit seinem Allodialver«

mögen °),

Unser P r o v i n z i a l recht scheint im Art, 254? des

I I I . Theiles von Fideikommißschulden zu sprechen, wenn da-

selbst 8ul> Nr, 2 gesagt wird, daß für den Fall einer Ver-

heerung des Fideikommißgutes durch Krieg oder durch höhere

Gewalt, der Fideikommißfolger, wenn sein Vorgänger nicht

so viel er von den Früchten während seines Lebens erübrigen

konnte, als die Kosten der Wiederherstellung des Fideikom-

misses betragen, zur Abtragung der in dieser Hinsicht kontra-

hierten Schulden beitragen muß und zwar, wie benannter

Art. noch ausdrücklich hinzufügt: „nach billigem, richterlichen

Ermessen')".

1) Vgl, auch noch M i t t e r m a i e r , N, I., § 142, S, 345>, L e w i s ,
ß 17, S, 29l, Art, 2546 Th, I I I des Prov,-Rs,

2) Cfr, G e r b e r , Nd, X I , Tt. «>, § 6, S, 197 ff,
3) Vgl. L e w i s , Z 17, S, '292, V. S a l z a u. L i c h t e n a u ,

ß 100, S. 197 ff,
4) Vgl, damit G e r b e r idiä.
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Auch nach unserem Provinzialrecht würde deßhalb der
Fideikommißsuccessor für d e r a r t i g e , sowie überhaupt für
a l l e Fideikommißschulden nur mit dem Fideikommißvermögen
haften, Das Maß der Haftung bestimmt sich aber in den
soeben genannten im Art, 2547, »ud Nr. 2 angeführten Fällen
allerdings nach richterlichem Ermessen, jedoch n u r dann, wenn
die Kosten größer waren, als der Vorbesitzer bei seinen Leb-
zeiten von den Früchten erübrigen konnte. Welches nunmehr
im Einzelnen diese Fideikommißschulden sind, was in den
Kreis derselben hineingehört, das soll in Nachstehendem unter-
sucht werden. Hier sind vor Allem die vom Stifter selbst
herrührenden Schulden zu nennen'), wenn es sich um ein
durch Testament oder Erbvertrag gestiftetes Fideikommiß
handelt. Hat der Stifter z. B. vor Errichtung der Fidei-
kommßstiftung ein Gelddarlehn auf das Fideikommißgut auf-
genommen, so ist, je nach Anordnung eines etwa festgesetzten
Schuldentilgungsplanes, jeder Fideikommißbesitzer verhältniß-
mäßig zur Abzahlung dieser Schulden verpflichtet und zwar
besteht diese Verpflichtung für die Besitzer in jedem Falle,
auch dann, wenn ein Tilgungsplan überhaupt nicht aufgestellt
ist (was aber besser nicht versäumt werden sollte), denn nach
Art. 2535 Th. I I I des P r o v . - R s . dürfen durch die Stiftung
eines Familienfideikommisses die Rechte dritter Personen nicht
verletzt werden, daher die Gläubiger, die bereits früher eine
Hypothek an dem Fideikommißgute erlangt, ihre Einwilligung
in die Stiftung jedoch nicht ausdrücklich ertheilt hatten, be-
rechtigt sind, im Falle ihrer Nichtbefriedigung, sobald ihre
Forderung fällig ist, die Veräußerung der Hypothek zu be-
antragen. Der in einer Stiftungsurkunde enthaltene Tilgungs-
plan darf selbstverständlich, wenn der Gläubiger etwa eine
Bank (adlige GAerkreditgesellschaft in Livland) ist, den Sta°

1) Lewis, § 17, S. 292.
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tuten derselben nicht widersprechen, Derartige Fideikommiß-
schulden begegnen uns in den Stiftungsurkunden, ohne, daß
sie hier als solche bezeichnet werden, ziemlich häusig, so z. B,
in der Fideikommißstiftung des Grafen E a r l S i e v e r s an
den Gütern R a s i n , C a m p e n und P a e n o r m (Esthland)
v, I . 1866,

8 9,

„Ferner verordne und bestimme ich, daß alle Erspar-
nisse, die bei der Creditkasse in Beziehung auf die auf den
Fideikommißgütern ruhenden Darlehn an steigenden oder
Sinkingsfonds oder sonst gemacht werden, nicht gehoben
werden dürfen, sondern alle sechs Jahr von dem Darlehn in
runden Summen abgeschrieben werden müssen, bis die Schuld
gänzlich getilgt ist. Neue Schulden dürfen alsdann unter
keiner Bedingung mehr gemacht werden und sollte durch
Sinkingsfonds sich ein Guthaben bilden, so muß es, als ein
Zubehör des resp. Fideikommisses in der resp. Creditkasse
verbleiben und können nur die Zinsen dieses Guthabens ge-
hoben werden. So lange Creoitkassenschulden existieren, ist
der Inhaber der Fideikommißgüter verpflichtet, wenn kein
Mißwuchs, Unglücksfälle oder sonst drückende Verhältnisse in
der Wirthschaft hindernd eintreten, ein halbes Prozent all-
jährlich als Abtragssumme von der Creditkassenschuld einzu-
zahlen, die gleichfalls alle sechs Jahr in runden Snmmen
abgeschrieben werden.

Selbstverständlich gelten diese Bestimmungen nur info-
weit, als sie den Statuten und Bestimmungen der garantie-
renden Gesellschaft nicht widersprechen."

Ferner wäre in dieser Beziehung noch anzuführen der
E r b t h e i l u n g s t r a n s a k t zwischen den Brüdern Gus tav
B a r o n U n g e r n S t e r n b e r g und E w a l d B a r o n
S t e r n b e r g , mittelst dessen an den Gütern W e n d e n ,
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I e s s e , Keskfer und L i n d e n (Esthland, vom I . 1881)
ein adliges Güterfamilienftdeikommiß errichtet wird:

§ 4 ,

„Die auf den zum Fideikommiß gehörigen Gütern zur
Zeit ingrossirt ruhenden Schulden dürfen in keinem Falle er-
höht werden, vielmehr mache ich es meinen Nachfolgern im
Besitze des Fideikommisses zur ernsten Pflicht, diese Schulden
zu tilgen. Niese Tilgung soll, mit meinem dereinstigen Ableben
beginnend, mit einem Prozent der gegenwärtigen Schulden be-
werkstelligt werden. Für die Unterlassung der Tilgung haftet
der Fideikommißbesitzer mit seinem Allodialvermögen."

Um eine Fideikommißschuld dürfte es sich ferner auch
handeln in dem schon an einer früheren Stelle erwähnten
Statut des Freiherrlich von Stackelbergschen Familien-
fideikommisses, gestiftet durch E r b v e r t r a g an den Gütern
S u t l e m und L i m m a t (Esthland), wo im 8 1 der Ur-
kunde bestimmt wird, daß dies Fideikommiß „überhaupt nicht
fernerhin und falls das gegenwärtig auf diesen Gütern ruhende
Kreditkassendarlehn von SR. 24000 ganz oder theilweise ge-
tilgt sein sollte, keinen Falls weiter beschuldet werden darf."

Die von Grote'fche Familiensideikommißstiftung, er-
richtet an den Gütern C a r o l e n mit Rebsbe rg und
Langen fee (Livland), verordnet im § 2:

„Ist aber die gegenwärtig auf dem Gute C a r o l e n
mit Rebsbe rg und Langensee ruhende Creditsystems-
schuld durch Tilgung und Uebertragung erloschen, so dürfen
keinerlei neue Schulden kontrahiert werden und ist alsdann
die völlige Schuldenfreiheit und Unverschuldbarkeit des Fidei-
kommisses eingetreten."

Der Stifter kann aber auch gewisse in Zukunft von
einem Fideikommihbesitzer etwa zu kontrahierende Schulden durch
ausdrückliche diesbezügliche Bestimmungen im Voraus als
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Fideikommißschulden konstituiren, woran natürlich jeder Be-
sitzer gebunden ist. Falls es nun zur Schuldaufnahme kommt,
so ist der Fideikommißfolger natürlich für dieselbe verhaftet.
Eine derartige Anordnung findet sich z. B. in der von
Nolckenschen Fideikommißstiftung an den Gütern K a -
w e r s h o f m i t A l t e n t h u r n u n d M o i s e k a t z und
zwar im § 9.

„Auch gestatte ich ausdrücklich, daß die aus dem Ver>
kaufe der Fideikommißbauerländereien erlösten und bei der
livländischen adeligen Güterkreditsocietät asservirten, resp. ver-
größerten Kapitalien zum Ankauf von Rittergütern oder länd-
lichen Grundstücken in den Ostseegouvernements, verwandt
werden, wozu, falls die vorhandenen Mittel nicht ausreichen
sollten, auch die Hülfe des adeligen CreditsnstemZ durch die
demselben zu negocirenden Pfandbriefsdarlehn in Anspruch
genommen werden darf, jedoch sollten nachstehende Regeln
streng beobachtet werden."

1) (Dieser Punkt interessiert uns hier nicht,)
2) „sollen außer einem aus dem angekauften Rittergut

oder Grundstücke, bereits ruhenden oder nötigenfalls noch
aufzunehmenden und reglementsmäßig zu tilgenden Pfand-
briefsdarlehn, durchaus keine Priuatschulden oder sonstige Ver-
bindlichkeiten übernommen werden."

Als Fideikommißfchuld erscheint es ferner, wenn die
übrige Erbschaft zur Deckung der erblasserischen Schulden
nicht ausreicht, denn da die Fideikommisse der Erbschaft
gegenüber als Vermächtnisse aufzufassen sind, was selbst für
den Fall gilt, daß der erste Fioeikommißbesitzer zugleich Erbe
des Stifters ist, die Vermächtnisse aber nur von dem vor«
handenen Aktivvermögen des Erblassers gezahlt werden
müssen, so müssen die Successoren auch für diese Schulden
mit dem Fideikommiß haften. Wenn das Letztere sich als
Umverslllfideikommiß darstellt, was der Fall ist, wenn die
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ganze Erbschaft oder eine Quote derselben Gegenstand des
Fideikommisses ist, so sind die Erbschaftsschulden, die ja auf
dem Universalfideikommiß (Art. 2324 Th. I I I des Prov.°Rs.),
insoweit Letzteres wirklich aus der Erbschaft realisirt ist, lasten,
gleichfalls als Fideikommißfchulden aufzufassen. I n einem
solchen Falle ist es übrigens auch ganz gleichgültig, ob die
Fideikommißstiftung zu Gunsten des Erben, resp. feiner Familie,
der des Stifters oder eines Fremden erfolgte. Auch kann der
erste Fideikommißbesitzer selbst als Gläubiger des Stifters
auftreten, insoweit seine Forderung nicht bereits erloschen er-
scheint. (Vgl. K n i p s c h i l d t , X I I , § 128, 12:

«Neo in restitutionem vLniunt, ea, yu»e üäsioom»
misnario ipss testator äodeat, nain sa üäsiooinluisso xra-
V8,tu8 «x !z>8i» üäsiooilliiiissi Koni» <isäuoers potost."

§ 129: „Nso üäsioomiui882,riu8 tsuetur, l>,e8 il lud
alienum sx käsioommisgi lruotibu8 8o1v«rs . . .")

Er kann aber feine Forderung gegen den Testator, den
Stifter, nicht geltend machen, wenn Letzterer etwa ausdrücklich
in der Stiftungsurkunde angeordnet hatte, daß die Schuld als
getilgt anzusehen sei, also nicht mehr eingeklagt werden dürfe').

Letzteres versteht sich natürlich von selbst, wenn der Erbe
vertragsmäßig auf die Geltendmachung feiner Klage dem
Stifter gegenüber verzichtet hat.

Bisher war die Rede von den Schulden, die der Stifter
felbst auf das Fideikommiß legte, für die als für Fideikommiß-
fchulden jeder 8uooe83or haften muß, da ja Schulden dieser
Art zum Kreise des Fideikommißvermögens gehören, in welches
der Erwerber des Gutes succediert').

Wir gehen nunmehr zu den andern, nicht vom Stifter,

1) Kn ipsch i ld t XII, z 129 in Nll: „8sou3 tamsu kn«o sunt,
8i testator 8ivs üäeioommizÄ iustitutor nammatim «»verit, n« basryz
81VS Ügsiooillmi83»riu8 äsditum 8uum pstät, s«ä ipzum rsmittät."

2) Vgl. Gerber . R. XI, St, 6, § N, S. 197.
24
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sondern von den Fideikommißfolgern kontrahierten Fideikom-
mißschulden über, die man auch mit dem Ausdrucke „Nach-
stiftung" zu bezeichnen pflegt. Hier sind z. B. zu erwähnen:
1) die Kosten der Inventarisierung des Fideikommißver-
mögens'), 2) der Ingrossation der Fideikommißstiftung,
3) der Erbschaftssteuer, 4) überhaupt der Ausmittelung und
Regulierung des Nachlasses, ferner 5) die Kosten des Begräb-
nisses des Stifters'), 6) Forderungen gegen den Nachlaß z. N.
der Notherben wegen ihrer Pflichttheile'), die jedoch nur für
den Fall als Fideikommißschulden erscheinen, wenn entweder
überhaupt kein anderweitiges Vermögen vorhanden ist, an das
sich die Notherben wegen dieser ihrer Forderungen halten
könnten, oder aber das vorhandene Allodialvermögen nicht
ausreichend ist').

1) K n i p s c h i l d t , X I I . § 178, 22: ,At HU26 taot» sunt pro oou-
Noienäo invsntario,"

2) K n i p s c h i l d t , X I , § 217: ,Nou snilli tsswtor orsäitoribus
Hu» 8UUW intsrvsrtsrs uso probidsis potsst, izuiu doua, vsnälmtur,
vsi »lisnslltur, ut crsäitoribus satis ü<zt et »1isu»,tiolls proliidit», us-
ce88Z,llÄ, alisnatio st i lw, «zu»,« c>x o a u 8», st l»oto testatoliz vsiiit,
8igiiiäym äs ball tsstator n ik i l ssilsizss viästur. Iäsmc>us S8t z i p r o
t n n e r s i p s i U L t s s t ^ t o i i s , vÄ pro Ie8»ti3 »d i p s o r s -
I l o t i s s o l v s u ä i » 3 ,1 i« l i n , t i o ü»,t, Huä« Ltmm üäsioommlsso
^r^vatuiu äsäuosrs posss, iä, c>uoä 8idi » ts8t»tc>rß clsdstur, sti«,msi
dorsäitatw »ääitions activus «int oonluzas," Oap. X I I , § 175 in l l n :
„<Hum Ii»6<! äsdituN S8t tL8t»toris, yuoH äs NäsioaniNizzi donis »öl-
VLnäum, S88S äiotuN LUprg, ollp, 11 llum. 216 8S^," § 176: «läum
S8t « l u o a ä t u l i s r i F i m p s i i z » , « " , L e w i s , Z 17, S, 295, ugl,
auch noch den § 3 der Fideikommißstiftung del Freifrau Adele Kon der
Recke an den i n C u r l a n d liegenden P a u l s g n a d e W a l d e c l s c h e n
Gütern cv. I . 1891>: . . . „Von dieser Nntrittssumme sollen einem Jeden
seiner vier Miterben 40,000, uierzigtausend Rubel zufallen, während die
restierenden fünftausend 5000 Rubel zur B e s t r e i t u n g der E r b -
sch l l s tss teuer , für das Fideikummißgut Paulsgnade Waldccl und
sons t ige Kos ten der Nach l a ß r e g u l i e r u n g bestimmt sind . , ,"

3) welches Letztere jedoch sich nur auf Curland beziehen dürfte, vgl,
Art. 2534 Th. I I I des Prou,°M,

4> K n i p s c h i l d t , cnp, xi> § 309, I V : «?oi'ro donn, «äoieoN-
Wi382lia st rs8titutiolli su^sot», »Iisll»ii paz»unt 6x e^usa lossitimas,
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Auch die dem Stifter obliegende Pflicht, seinen Kindern
Alimente zu reichen, dürfte zu den Fideikommißschulden ge-
hören, jedoch unter den für P. 6, angegebenen Voraus-
setzungen ').

Zu den Fideikommißschulden werden ferner auch gerechnet
Schulden, die von einem Fideikommißbesitzer kontrahiert worden
sind zum Zwecke der Abtragung der Schulden des Stifters (also
der Fideikommißschulden), wenn die Güter z. B. von Letzterem
verpfändet worden waren. Macht also ein Fideikommißbe-
sitzer eine Anleihe, um die ganze Fideikommihschuld oder nur
einen Theil derselben abzutragen, so fällt Solches, da es einen
a u ß e r o r d e n t l i c h e n Aufwand, zu welchem der Besitzer
nicht gehalten ist, involvirt, unter den Begriff einer neuen
Fideikommißschuld oder einer sogenannten „Nachstiftung".
Dagegen ist es nicht Fideikommißschuld, wenn der Besitzer
die Zinsen einer schon bestehenden Fideikommißschuld abträgt,
denn die regelmäßige Zahlung derselben würde zu den jedem
Fideikommißbesitzer obliegenden, in Gestalt o r d e n t l i c h e r ,
gewöhnlicher Verwendungen, resp. Ausgaben erscheinenden
Verpflichtungen gehören. Das heißt: durch Abtragung der
Zinsen einer Fideikommißschuld konstituirt der Fideikommiß-
besitzer nicht, wie im ersten Falle, eine neue Fideikommißschuld
oder „Nachstiftung", sondern er trägt nur zur Tilgung einer
schon bestehenden Fideikommißschuld bei').

Dabei ist zu bemerken, daß es durchaus keine Wirkung
für den Fideikommißfolger hat, wenn der vorhergehende Be-

«i nimirum a nä6iooNiui88i institutoi'e lidylis i'6ii<M8 iL^itim» uon
8it reliow, L e w i s . § 17. S, 295,

1) Knipsch > l d t , «Äp, XI, § 310! »üaäsm n»eo vroosäunt in
Mmeutiz, iw ut 8i lidsris tläeioommisLUm inztituonti« »limsnt» uou
3it «onstituta vel äoüoiaut, pro eoruuäsm ooustituticms bona u»eo
»lisnari po88int.°

2) Gerber , B, XI, St. 6, § 6, S, 200.
24*
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sitzer sich nur persönlich zur Tilgung solcher Schulden ver-
pflichtet hat, ersterer also folglich keineswegs dadurch von der
Haftung für eine solche Fideikommißeuld befreit wird, schon
aus dem Grunde nicht, weil ja die Allodialerben des Vorbe-
sitzers jederzeit berechtigt sind, von dem Luooessar unter dem
Gesichtspunkt der nothwendigen Verwendung Ersatz zu ver-
langen. Hat der Fideikommißbesitzer derartige Schulden aus
seinen eigenen Allodialmitteln bezahlt, so stellt sich dies gleich-
falls als Fideikommißschuld dar, wegen deren die Allodial-
erben gegen den Successor Ersatzansprüche geltend machen
können. Die Fideikommißgüter können in solchen Fällen sogar
als Exekutionsobjekt behandelt werden. Schulden, die von
einem Fideikommißbesitzer behufs Ablösung dinglicher, auf dem
Fideikommiß ruhender Lasten aufgenommen worden sind, ge-
hören ebenfalls zu den Fideikommißschulden'), ebenso natür-
lich die Verwendungen, die der Besitzer zu eben dem Zwecke
etwa aus feinem Allodialvermögen gemacht hat. Endlich
wären hier noch die n o t h w e n d i g e n Verwendungen des Be-
sitzers für das Fideikommiß zu nennen (resp. die zu diesem
Zweck erfolgte Schuldaufnahme). Als folche erscheinen z. B.
die Kosten der außerordentlichen Deichlasten, um das Fidei-
kommißgut vor Ueberfchwemmung zu schützen °), ferner die
Kosten der Urbarmachung von Grundstücken, die verwüstet
oder unfruchtbar sind, Verwendungen zum Wiederaufbau von
durch außerordentliche Unglücksfälle zerstörten, beschädigten

1) L e w i s , § 17, S. 2S6, S t o b b e , B. II, S. 516, K n i p -
schi ldt, Wp, XII (De oueribu«), § 157: «8i res ügeioommiLSÄrin,
ad ousrs «Llvitutiz tuerit leäempt» et libert»,«

2) Kn ip schilt, t, oap. XII. § 162. 12: ,Iäsm es«« w impsii-
813 in oonFtruotioue n^Ferum, pro tutsl» llßroruW »d lNpetu et iriup-
«One üummis, vel »Ilnrnm »yunruni, laotis, »zserit Pete», ä, hu, 15,
u. 248. Vt b»,8 impeu8»F iuter ii6<!6882,riÄ8 lelsi't I. impenzas tk, ä«
imziells. in res äot, Neuaoli, H, o. 258, u, 7, ?eressr. äe üäeio, art, 50
u. 8", L e w i s , § 17, S, 296, S t ° b b e, V.. II, S, 516.
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oder auch baufällig gewordenen Gebäuden'), die Kosten des
Ankaufs von für das Fideikommißgut durchaus nothwendigen
Landparzellen °), Als Fideikommißschulden erscheinen aber
auch die außerordentlichen Prozeßkosten, wenn z. N. das Fidei-
kommiß im Ganzen oder bloß Theile desselben durch den
Prozeß zurückgewonnen sind').

Dies hat seinen Grund darin, daß der Fideikommißbesitzer
zu einer sorgfältigen und ordnungsgemäßen Vewirthschaftung
und Behandlung des Fideikommisses verpflichtet ist, Letzteres aber
entweder ganz untergegangen wäre oder doch an seinem Werthe
eine empfindliche Ginbuße erlitten hätte, wenn er dieser Ver-
pflichtung nicht nachgekommen wäre. Uebrigens ist es durch-
aus nicht erforderlich, daß der Ausgang des Prozesses ein
ftr das Fideikommiß erfolgreicher gewesen sein muß, sondern in
j e d e m Falle haftet das Fideikommiß, wobei es auch nichts
schadet, wenn die etwa erstrittenen Güter nachher durch einen
Zufall untergegangen sind'); nur müssen die Kosten hierfür
in einem Verhältniß zum drohenden Verluste stehen und
dürfen außerdem nicht äouanäi »niuio gemacht worden fein °).

Ueberhaupt kann man sagen, daß alle diejenigen

1) K n i p s childt, X I I , § 1 5 4 , 5 : »Igsm «8t in impsu8lz in
6amu8 rez>»r»tiollom et relsotionsm tkotis, imm st b»s iutsr usoe«-
LürÜH iillpeu8k8 rslsruutur st rstuuäsuäns sunt". § 153, 4 : »2x gul-
dU8 0OÜ8YHUSU8 est, Huoä rs8tituuuä»s st 8olvsuä»s vsuilmt iNpsnsas
i n »säittoatiousm t»«t»s. yu ln intsr inipsll8»s ue«e88»rl»« stl»M oou-
nuNerlltur, «,säM<!»r« äomum n««s83lU'i»N," L e w i s , § 17, E. 296.

2) Vgl. G e r b e r , B. X I , S. 200.
3) K n i p s childt, § 179, 24 (0»p. X I I ) : «vsäuoullwr «lwm

iiui»sn8»L, yu»6 t»ot»s 8uilt pro üslsnLious b»srsäit»,ti3.« Dazu vgl.
G e r b e r , N. X I , S. 199.

4) Vgl. G e r b e r idiä.
b) L e w i s , § 17, S.297. K n i p s c h i l d t , o»p. XI I , §155 in ü u :

»<Huaü stmm in impsu8i8 liti3 pro r« «ou3srvau6» t»oti3 odtlnsrs tr»clit
<3»i'3i» äs SXPSU8, st ms! o»p. 6 u. 19. ?str» äs clu»e«t. b, u, 254,
U»r2»r. äs Näsio, P»rt, 3. clU2S8t. 67, ksre^rin. st n. 11, «twmzi in
l i ts 8uooubu«rit. moäo litsm sviäsuter o»1uumio3»N uou tr»ot»vsrit.-
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Schulden sich als Fideikommißschulden darstellen, die von dem
jeweiligen Besitzer zum Zwecke der Erhaltung des Fideikom-
mißgegenstandes aufgenommen worden sind').

Dagegen gehört die Haftungsvfiicht des Fideikommiß-
besitzers für die Auskehrung des Antrittspreifes an die Allo-
dialerben des Vorgängers nicht zu den Fideikommißschulden 5
der Besitzer haftet vielmehr nur persönlich für die Berichtigung
desselben').

Für die Fideikommißschulden haften gewöhnlich die
Früchte resp. die Revenuen des Fideikommisses'), aber auch
die Substanz, wie z. N., wenn es sich um die vom Stifter
vor der Stiftung gemachten Schulden handelt.

Der 8u<ne88or ist verpflichtet, die als Fideikommiß-
schulden sich darstellenden Verwendungen, die der Vorgänger
seinen Allodialmitteln entnommen hat, den Allodialerben des-
selben zu ersetzen. Die Haftung eines jeden Fideikommißbe-
sitzers für die Fideikommißschulden geht also, was hier noch
einmal betont werden soll, niemals auf seine Allodialerben,
sondern stets nur auf den «uooessor über, da das g e s a m m t e
F i d e i k o m m i ß « « Hm ö g en, das ja eine eigene, vom Allodial«
vermögen streng zu scheidende Vermögenssphare bildet, m i t den
zu demselben geh ö r e n d e n F i d e i k o m mißschuld e n aufseine
Person übergeht. Dagegen gehört Folgendes nicht zu den Fidei-
kommißschulden: Schulden, die der jeweilige Besitzer seines noth-
wendigen Unterhaltes wegen kontrahiert hat, Kosten seines
Begräbnisses, selbst im Falle eigenes Vermögen nicht vor-
handen sein sollte. Für dies Alles muß der Fideikommißbe-

1) »üstulläeuä»« sunt impen8»s, gu»s in lsi Üäeioomml88»rl»s
eoll8srv»tiou«m l»ot»y, guis, iiup«u3» ill», yuns rsm in »t»tu 8uo oon-
8«iv»t, äioitur ne<:e88»ii» «t 8imUi8 «8t impsu»»« ret«otiam8", Kn ip»
schi ldt, XII, 8 155.

2) Vgl. E r d m a n n , N. II, § 122, S. 57.
3) Vgl, v. S a l z n u, L ich tenau, § 100, S. 197 ff. l
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sitzer nnr dann haften, wenn er Universalfuccessor feines Vor-
gängers ist. Auch die Schulden, welche der suoos»8or aus-
drücklich anerkannt hat, nehmen, obschon dieser für sie einzu-
stehen h a t ' ) , deshalb noch keineswegs die Qualität der
Fideikommißschulden an, denn der Fideikommißfolger haftet
hier eben nur auf Grund jenes Anerkennungsvertrages. Auch
die Berufung auf die analogen Bestimmungen des Lehnrechts,
wonach der Lehnsnachfolger an den von seiner Seite erfolgten
Konsens der Lehnsschulden gebunden ist, muß als verfehlt
zurückgewiesen werden, da es sich hier um ein vom modernen
Fideikommißrecht abweichendes Gewohnheitsrecht handelt. Der
Konsens des Agnaten ist fernerhin deshalb von keiner Bedeu-
tung bei der Aufnahme eines Darlehns, weil derselbe durch
seine Zustimmung weder eine Bürgschaft für die Schuld über-
nimmt, noch auch für seinen Theil in die Veräußerung des
Fideikommisses zuiO Zwecke der Tilgung der Schuld einwilligt.
Auch ein zwischen den Agnaten und dem Fideikommißfolger
zu Stande gekommener diesbezüglicher Vertrag ist zur Kon-
stituirung einer Fideikommißschuld noch keineswegs genügend ^).
I n ganz analoger Weife ist in Betreff der von einem Fidei-
kommißbesitzer aus seinem Allodialvermögen für das Fidei-
kommiß gemachten Verwendungen zu bemerken, daß die Ein-
willigung der Agnaten, selbst die vertragsmäßige, nicht ge-
nügend erscheint, um eine Fideikommißschuld hervorzubringen.
Ebensowenig wäre die nach Efthländischem Ritter» und Land-
recht dem adligen Vater obliegende gesetzliche Verpflichtung
zur Bestellung einer Aussteuer oder eines Brautschatzes für
seine Töchter'), auf den Fideikommihbesitzer angewandt, als
Fideikommihschuld zu betrachten, ausgenommen, wenn es sich
um die dem Stifter obligende Ausstattungspflicht handelt und

1) Alt. 2547 Th. III.
2) Vgl. Gerber . B. XI. St. 8. § 7. S. 205 ff.
3) Art. 20 Th. III des Piov.-Rs.
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kein genügendes anderweitiges Vermögen vorhanden ist').
Dasselbe muß auch für den Fall gesagt werden, wo ein Braut-
fchlltz ausdrücklich versprochen worden ist. Wenn also der Pro-
mittent d e r F i d e i k o m m i ß b e s i t z e r ist, so stellt sich die Ver-
pflichtung desselben nicht als Fideikommißschuld dar, wohl
aber, wenn dieselbe auf dem Stifter lastet und das v o r -
h a n d e n e A l l o d i a l v e r m ö g e n zur Bestreitung der
Kosten n ich t a u s r e i c h t .

Nloße Meliorationen, d. h. Verbesserungen des Fidei-
kommisses, die den Werth des Letzteren erhöhen, dürfen
richtiger nicht als wahre Fideikommßfchulden behandelt werden,
obwohl Manche, wie z. B. v. S a l z a und L i c h t e n a u ß 102,
S. 201, sie zu denselben rechnen, begründen aber freilich einen
Ersatzanspruch der Allodialerben gegenüber dem Fideikommiß-
folger, dem sie zugute kommen.

Das Hinzukaufen eines Landstückes f D das Fideikommiß-
gut erscheint gleichfalls nicht als Fideikommißfchuld, es sei
denn, daß es sich um für das Fideikommiß nothwendige
Grundstücke handelt oder daß sich in der Stiftungsurkunde
Bestimmungen, wie sie auf S. 219 ff. angegeben sind, finden.
Vielmehr dürfte es sich in solchen Fällen eher um eine n e u e ,
zum schon bestehenden Fideikommiß hinzutretende Stiftung
handeln').

Schließlich fei noch hervorgehoben, daß die von dem
Fideikommißbesitzer in oasu kontrahierte Fideikommißfchuld
nicht nur auf den demnächst zur Succession in das Fidei-
kommiß Gelangenden, sondern überhaupt auf alle Fideikom-
mißfolger übergeht.

Darin unterscheiden sich auch die Fideikommißfchulden

1) I n L i v - und C u r l a « d besteht überhaupt für Niemanden eine
gesetzliche Dotationspflicht,

2) Vgl, L e w i s , § 17, S. 296, Anm, 19 u, 20.
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von den bloß zum Vortheil des nächsten »uooossor aufge-
nommenen Schulden, für die eben auch nur diefer ver-
haftet ist.

§ 13,

Wie nach allgemeinem deutschen, so dürfen auch nach
ostseeprovinziellem Privatrecht die adligen Familienfideikommisse
nicht veräußert werden').

Dies Veräußerungsverbot, dessen strenge Beobachtung
eine Hauptpflicht eines jeden Fideikommißbesitzers bildet,
braucht jedoch in den Stiftungsurkunden gar nicht erst er-
wähnt zu werden sobwohl es in den meisten der von mir
eingesehenen allerdings geschieht), sondern ist schon in dem
Wesen und Zweck der Fideikommißstiftung enthalten und er-
scheint als das wesentlichste Merkmal derselben. Da nämlich
jedes Familienfideikommiß dazu bestimmt ist, in ungeschmä-
lertem Zustande, so wie es vom Stifter überkommen wurde,
auf ewige Zeiten (d. h. fo lange noch ein Successionsberech-
tigter am Leben ist) bei der in dasselbe berufenen Familie
resp. deren Descendenten, zur Erhaltung ihres Glanzes und
Ansehens zu verbleiben, so muß auch jegliche Veräußerung
im weitesten Sinne des Wortes dem jeweiligen Fideikommiß-
besitzer strengstens untersagt werden').

1) Vgl, Art. 2554, Th. III des Piov.-Rs.
2! S c h w e d i s c h e T estam e n t s f t a d g a , v, I . 1686, S V :

„Wllnnenheio in Klafft dessen einem jeden zu seiner Familie Ansehen und
Conservation und in anderen fällen zulässig ist, eine fterpetuelle Verord-
nung zu stellen, daß Kinder oder ander nicht Macht haben sollen, einig
vermachtes Gut, Hauh, fruchtbar o»pital oder Iuweleu zu theilen, zu ver°
lingem oder zn veräußern, sondern einer nach dem andern sich an dem
jährlich daraus fließenden Nutzen zu vergnügen.« — K n i p s c h i l d t ,
Cap. XI, § 1: „I'ortius etlsotu» üävicmmmizgoruN ikmilinruw uodi-
liuul oouslstit in »1i«u»tiom8 prokibition«, siyuiäsm nou» b»«o üäsi-
oommlLsis pro tamilikrum Mdilium oou8erv»tiou« «oustitutiL sud-
jyotn, uon po38Ullt »Iioll»ri, sieuti manifestum est et äoosut. . ,"
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Diese Unveräußerlichkeit der Familienfideikommisse ergiebt
sich schon aus der Idee der für dieselben so überaus wichtigen
8uo«E88io ex paoto st ^raviäentia ui^nruin, wonach ein
jeder Fideikommißsuccessor, da er nicht auf Grund einer
testamentarischen oder sonstigen Verfügung seines Vorgängers,
sondern lediglich auf Grund des Willens des Konstituenten,
der sich auch auf die entferntesten Nachkommen erstreckt, in
das Fideikommiß einrückt, eben aus Rücksicht auf die nicht zu
verletzenden Rechte der Anwärter, sowohl der Geborenen als
auch der Ungeborenen, das Veräußerungsverbot einhalten muß').

Die Unveräußerlichkeit eines jeden Familienfideikommisses
läßt sich aber außerdem auch auf historischem Wege ableiten,
insofern dieselbe schon im L e h n r e c h t , in dem ja die Ur-
anfänge der Familienfideikommisse liegen'), wenigstens bis zu
einem gewissen Grade, angeordnet ist.

8 2 : „8unt euim kae« dona lamUmrum NäsiLONmi^aria i-sstitutioni
suHsow, nä 0MUS8 äs tamUi» tr»u8sunt, etin ea Perpetua sunt eo2-
«ervauä», per traöiw, supra «ap, 7, n, 1 st »libi passiiu". , , Vgl-
ferner P r ° v. - R, Th, I I I , Art. 2554, B u n g e , Curl. Priv.-R. § 293,
S. 589, Lin- und Esthland. Piw.-R. §401, S. 367 ff., N e u m a n n ,
E.-R. § 37, S. 123, L e w i s , § 16, S. 222, S t o b b e , B. I I , 8 140,
S. 510 ff,, M i t t e r m a i e r , N, I, § 142, S. 345, V e s e l e r , System
ß I7S, S. 727, G e r b e r , Deutsches Prw,°R. (8, Aufl. 1863), S. 205,
§84. g i m m e r l e , das deutsche Stammgutsystem S. 278, ß 36: „Fa-
milienfideikommiß ist ein Gut, welches vermöge anZdrücklicher Anordnung
u n v e r ä u ß e r l i c h au f a l l e G e s c h l e c h t s f o l g e r des Consti-
tuenten oder eines dritten, bis zum Ausgange des Stammes und Namens
zur Erhaltung des Familienglanzes übergehen soll."

1) Cf. G e r b e r , ß 283, S. 204.
2) ?«uaarum 1 .̂ 1, Mt. VI I I , 8 1, welche Stelle im Art. 2554,

Th. I I I des Prov.-R3. ausdrücklich als Quelle angegeben wird: v«1l«oeiit
invLZtiri M » m 8u»m, si moriLtur «in« k«i«üy iu»8oulc>, nllii lo minus
rovertitur aä m« . . .» I n I^id. I I , Tit. VII I , ß 2, welche Stelle im
Art. 2552 ebenfalls bezogen wird, heißt es ferner: .yuamvis euim pas-
sezsio per bensilliium »H euN P«rtius«,t> tHmsu pioi>iiot28 »ä »lim»
8p«ot»t: st iävu <^u»rt»e «ivy teiti»« r»tioi>«, <iu»e »I^on^odllrcli» geu
» NoN»ni8 viris uxoribuZ üyi i zolst, ziost mortem v i r i »ä Nulinrsm
uibil pertmet, nilm nsc pißnuL <̂ uoÄ oonsultum äioitur, Nsri pat«8t
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Durch das vorhin erwähnte Erbrechtsprinzip des Fa-
milienfideikommisses, nämlich der Luooessio ex paoto et
proviäeutin, in^orum, unterscheiden sich diese streng von
den S t a m m g ü t e r n , bei denen das Erbrechtsprinzip das
gemeinrechtliche ist. Jeder Nachfolger in ein Stammgut er-
scheint nämlich nur als Repräsentant seines unmittelbaren
Vorfahren und succediert in sämmtliche Rechte desselben,
während beim Familienfideikommiß kein suooessor an be-
schränkende oder entziehende Willensdispositionen seines Vor-
gängers gebunden ist, es sei denn, daß er zugleich Allodialerbe
des Letzteren ist. Ein zweites wichtiges Unterscheidungsmerk-
mal ist sodann die gänzliche, für alle Zeiten wirksame Unver-
äußerlichkeit, die bei den Familienfideikommissen stattfindet,
während die Veräußerung der Stammgüter nur eine durch
die Rechte des nächsten Erben oder der Agnaten beschränkte
ist. Drittens endlich unterscheidet sich das Familienfideikom-
miß vom Stammgut durch den Umstand, daß Ersteres zu
seiner Entstehung einer besonderen, ausdrücklichen Verfügung,
also entweder eines Testamentes, eines Erbvertrages oder
einer anderen Disposition unter Lebenden bedarf, Letzteres
dagegen auf altem Herkommen, Gewohnheitsrecht und Gefetz
beruht').

Verboten ist übrigens bei den Familienfideikommissen
nicht nur der Verkauf, sondern überhaupt jede Art der Ver»
äußerung und zwar sowohl durch Rechtsgeschäfte unter Leben-
den, als auch durch letztwillige Verfügungen, und sowohl durch

sx touäo", I^id, I I , ^ i t , X X V I : D e » l i s u u t i o u s 8 e u « r » I i :
, In ^eusrll l l »lisuütioue v28»Ui, uon ooutinotur leuäum, uisi nowi-
natim äiotuN «it." v e n l i s n a t i o n s : , . . ,Huoä si vn«»llu3
»lisuavit, teuäum e«8« üesiuit »pucl emptorem."

1) Vgl. hier insbesondere Z i m m e r l e . das deutsche Stammgut-
system, § 36, S. 29l, v. S a l z a u n d L i c h t e n a u , 8 18, S. 32 ff,,
G e r b e r , Deutsches Privatiecht S. 204, § 83, Anm, « u. S. 205
§ 84, Anm. 1.
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onerose, wie Verkauf, Tausch, als auch lucrative Rechtsge-
schäfte (z. B. die Schenkung), wie dies von den älteren Juristen
auch schon K n i p s c h i l d t , Cav. X I , § 2 ausdrücklich be-
stätigt: «. . . N» autsm, Hu»e restitutioni «uliisot», sunt,
usyus intsr vivo», us^ue ultima voluntat«, vsi <̂ uoouii<zus
klli^uu titulo lllionari possuut. ^äso, ut ne ^uiäsiu aä
pi»s «aus»» äs boui» Iiu^usmoäi rsstitutioui «ubisoti» ts»-
t»ri lioot, uso aliiueuta in iisäslu eougtitui possint. 2a-
Kontur ouill» l>ona roßtitutioui oduoxi» pro klioui», äs
rol)U8 »utslu illieuis testari nou psiinittitur. ^ullmvis
sniiu res alisnao z>o8»int Isssmi, iu»titutioni» tlliusn tltulo
rslii i^ui uou P083uut. Imo aäeo illioit» est rsruin 6äyi>
oowm'i88arias rsstitutinui »ulijeotilruni alisuktio, ut uou
plllojuäioet iiäeioommissllrio, liest »lisuatio iu ipsius i>rao»
8Lutis, laota, is^us non oontrl»äixsrit')."

Die Worte des Artikels 2554: „Jede V e r ä u ß e r u n g
des Fideikommißgutes ist nichtig" — sind also im weitesten
Sinne zu nehmen. Der Fideikommißbesitzer ist natürlich auch
nicht berechtigt, das Fideikommiß durch Aufhebung der Fldei-
lommißeigenschast zum freien Eigenthum zu machen. Das
Versußerungsverbot, welches zu beobachten ein jeder Fidei-
kommißbesitzer verpflichtet ist, bezieht sich übrigens nicht nur
auf das Fideikommiß als Ganzes, sondern auch auf die ein-
zelnen Theile desselben'), sowie auf die dem Fideikommiß
vom Stifter oder von einem Besitzer ausdrücklich einverleibten,
mithin fldeikommissarisch vinkulierten Gegenstände und ferner
nicht nur auf Haupt-, sondern auch auf Nebensachen, sowie
überhaupt auf alle Iubehörungen die dem Fideikommiß hin-
zugefügt sind, wie z. B. Bibliotheken, Gemäldesammlungen,
Geschmeide lc.

1) Vg l . auch noch L e w i s , § 16, S , 212, B e s e l e r , System,
8 176. S . 731.

2) Vg l , Ar t . 2554,
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Namentlich ist es auch dem Fideikommißbesitzer unter-

sagt, das Fideikommißgut in seinem ganzen Umfange oder

einzelne Theile desselben gegen Ländereien, die angrenzenden

Eigenthümern gehören, umzutauschen, sogar dann, wenn

Solches dem Fideikommißgut nur Vortheil bringen würde

lz. B. ein unfruchtbares Landstück wird gegen ein fruchtbares

eingetauscht). Dasselbe gilt, wenn der Fideikommißbesitzer

außer dem fideikommissarisch vinkulirten Landgute noch ein

anderes von rein allodialer Natur eigenthümlich besitzt und

nun ein Stück von Letzterem gegen eins vom Ersteren ein-

tauschen wil l . Derartige Tauschgeschäfte sind, wenn in der

Stiftungsurkunde nicht das Gegentheil angeordnet ist, für

jeden Nachfolger regelmäßig unverbindlich, fei es auch, daß

der Besitzer das eingetauschte Stück mit der Fideikommiß»

qualität belegt. Eine Ausnahme von der Ungültigkeit der

zwischen dem Fideikommißbesitzer und den Eigenthümern an-

grenzender Güter abgeschlossenen Tauschgeschäfte findet in

C u r l a n d in dem Falle statt, wenn S c h n u r l ä n d e r

(ipß3ii<«ooiiun 3s«Hn) der Kronsgüter und adligen Familien-

fideikommisse gegen einander vertauscht werden').

Dies wurde durch das Allerhöchst bestätigte ReichsrathZ-

gutllchten vom 28. Okt. 1863 8ud Nr. 40164 (Uo^n. 0o6x.

33«. 7>. X X X V I I I ) festgesetzt. I m Einzelnen gelten dabei

folgende Nestimmungen:

») Der Fideikommißbesitzer ist zu einem derartigen Um-

tausch nur dann berechtigt, wenn alle seine nächsten Ver-

wandten (6öl,MÄ,lliiii6 epoMun«) ihre Einwilligung dazu geben.

d) Von dem Fideikommißbesitzer und der N^a ia Î oo?-

A3,z>e>lLSiiiii>ixi> llzi^eoiLi, wird in Gemaßheit der n<«o:ic.

vom 26. M a i 1854 (0 PH360M no36«s^n>uux^ n eevLni??'-

1) Vgl, N o 6 b A 0 l l a o i ; s L i > , K^ck rM»cM2<:i:n,i'o ilpkmk,
<Ä, NsiepS^pi"!., 1892 iv, 4, Aufl,, Th, I, § 45, S. 364,
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»!>IX7> A^I^ »1, llllgeunuxi, ««'kninxB Ooi3süoil»xi> r^öspnis)
ein Projekt für das zu vollziehende Tauschgeschäft entworfen,
aus welchem die Willensübereinstimmung der Kontrahenten
ersichtlich sein muß. Das Projekt muß serner eine genaue
Angabe aller Bedingungen des Tauschkontraktes enthalten,
damit die eventuellen Interessenten davon Ginsicht nehmen
und beurtheilen können, inwieweit der Tausch ihren Interessen
zuwiderläuft oder nicht.

e) Die weiteren Schritte, die der Fideikommißbesitzer zu
ergreifen hat, bestehen zunächst darin, daß er sich an die zu-
ständige Gerichtsbehörde (x^eö i iue utzoio«, früher das
Hauptmannsgericht, jetzt dns B e z i r k s g e r i c h t der be-
legenen Sache) mit der Bitte zu wenden hat, auf dem Wege
des Provocationsprozesses alle Agnaten (»nLixi, 2rli»,ioLi>«)
zu laden, damit sie zu dem schon früher entworfenen Projekt
des Tauschkontrakts ihre Zustimmung geben oder dagegen ihre
eventuellen Einwendungen unter Angabe der Gründe, auf die
sie solche stützen, machen.

ä) Der Provocationsprozeß selbst fand vor der Iustiz-
reform v. I . 1889 nach den in Curland geltenden Prozeß-
gesetzen statt, mit der alleinigen Ausnahme, daß die Erklärungs-
frist für die abgedachten Angaben nur eine viermonatliche war.
Da jedoch mit Einführung der Iustizreform in allen drei
Provinzen der Russische ReichZprozeß geltend geworden ist,
so haben die Regeln des Letztern auch in Curland an die
Stelle des früher daselbst praktisch gewesenen Prozeßrechts zu
treten, wobei jedoch nach allgemeinen Grundsätzen die A u s -
n a h m e von dem aufgehobenen Gesetze, nämlich die Be-
schränkung der Erklärungsfrist auf n u r v i e r M o n a t e ,
als durch die Gesetze über die Iustizreform v, I . 1889 nicht
tangirt zu betrachten ist.

e) Is t die viermonatliche Frist abgelaufen, ohne daß sich
Jemand von den Verwandten des Fideikommißbesitzers mit
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Ansprüchen oder Einwendungen irgend welcher Art beim Ge-
richt gemeldet hat oder sind Einwendungen zwar geltend ge-
macht, aber nicht wie gehörig, bewiesen worden, so spricht die
Präsumption für die Einwilligung der Agnaten. I n Folge
dessen fällt das Gericht ein entsprechendes bestätigendes Urtheil,
nach dessen Inkrafttreten das Tauschgeschäft in Gemäßheit der
in der llngef. noxo». vom 26. Mai d. I . 1854 angegebenen
Ordnung vollzogen werden kann,

k) Nun kann es aber auch fein, daß seitens eines oder
mehrerer Agnaten ein Widerspruch gegen das Zustandekommen
des Tauschgeschäfts zwischen den beiden Kontrahenten statt-
findet. Ueber die Frage nach der Begründung eines solchen
Widerspruches findet dann ein ordentlicher Prozeß zwischen
dem Fideikommißfolger und seinen Verwandten statt.

Wird der Einwand des oder der Verwandten gegen die
Zulässigkeit des Tauschgeschäfts vom Gerichte für unerheblich
erachtet, so wird jenes durch das in diefer Sache erfolgende
U r t h e i l bestätigt. Erachtet jedoch das Gericht die Einwen-
dungen für gegründet, so wird das Projekt des Tauschkon-
traktes den Kontrahenten behufs Anfertigung eines neuen, mit
den nothwendigen Abänderungen wieder eingehändigt. Gegen
derartige Urtheile ist übrigens Appellation statthaft, wodurch
die Erfüllung des angefochtenen Urtheils aufgehalten wird.

Obwohl es in dem genannten Reichsrathsgutachten nicht
ausdrücklich ausgesprochen ist, so muß es doch als selbstver-
ständlich angenommen werden, daß das eingetauschte Land-
stück vom Fideikommißbesitzer sofort fideikomnussarisch vinkulirt
werden muß, worüber ein besonderer StiftungZakt aufzunehmen
und wo gehörig in die Krevostbücher einzutragen ist. Die
Allerhöchste Genehmigung zu einem derartigen Austausch ist
in keinem Falle erforderlich, sogar dann nicht, wenn das ver-
äußerte Stück des Fideikommißgutes von den Kontrahenten
zu einem höheren Preise, als das dafür eingetauschte Stück
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des Kronsgutes geschätzt wurde, so daß die Domänenverwal-
tung dem Fideikommißbesitzer noch den entsprechenden Geld-
betrag zuzahlen muß. M i t diesem Geldbetrage, der sofort die
Fideikommißeigenfchaft annimmt, müßte in Gemäßheit des
Allerh. Ukafes vom 15. Jun i d. I . 1870 verfahren werden.

Ebensowenig ist aber der Besitzer auch berechtigt, das
Fideikommiß irgendwie dinglich zu belasten, z. B. eine Real»
last oder eine Servitut an demselben einzuräumen, widrigenfalls
derartige Akte von der Strafe der Nichtigkeit betroffen werden
sollen'), wie auch die Uebertragung des Untereigenthumes
verboten ist. I n gleicher Weise ist auch die Nelehnung mit
einem Familienfideikommißgut seitens des Fideikommißbesitzers
nicht gestattet, da kein Fideikommißsuccessor die Konstituirung
eines dauernden Rechtes am Fideikommiß, wie dies beim
Lehnsverhältniß stattfindet, anzuerkennen braucht. Würde ihm
ja doch außerdem, als dem Lehnsherrn, fast gar kein realer
Nutzen am Gute zukommen. Auch die Bestellung eines Braut«
schatzes an dem Fideikommiß ist nur unter folgenden Be-
schränkungen möglich: bestellt werden kann der Brautschatz
oder die ans allerdings auch von der Frau selbst, jedoch n u r ,
wenn laut der in'der Stiftung festgefetzten Successionsordnung
auch Weiber in das Fideikommiß succediren und die Frau
selbst Fideikommißbesttzerin ist. Die Möglichkeit der Vag-Ne-
stellung kann hier deshalb nicht gut geleugnet werden, weil,
selbst wenn darin eine (zeitlich beschränkte) Veräußerung des
Fideikommisses liegen sollte, einmal diese Veräußerung ja nur
eine z e i t l i c h beschränk te ist, sodann aber nach unserem
Provinziellen Privatrecht das Eigenthum am Nrautschatz selbst
während bestehender Ehe der Frau verbleibt').

Jede äo8 (d. h. die Illaten) und in gleicher Weise die

1) Vgl. Art, 2bö3, Th. III des Prov , - R 3.
2) Erd mann, System B. I. ß 70, S. 382.
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an einem Fideikommiß von der Besitzerin selbst bestellte,
unterliegt einer zeitlichen Beschränkung insofern, als dieselbe
nach erfolgtem Ableben der Frau zurückgegeben werden muß.
Der Anspruch auf das Fideikommiß erwächst aber, wie über-
haupt, so auch in unserem Falle, wo auch Weiber successions-
berechtigt sind, dem Fideikommißfolger, resp. der Fideikommiß-
folgerin erst mit dem Tode der Fideikommißbesitzerin, mit
welchem Zeitpunkt auch der Moment der Rückforderung des
von ihr am Fideikommiß bestellten Vrautschatzes zusammen-
fällt. Wird aber der Frau, die nicht selbst Fideikommißbe-
sitzerin ist, das Fideikommiß von ihrem Vater oder von einem
Dritten zum Nrautschatz bestellt, so kann der Luocogsor beim
Tode des Besitzers ldes Vaters oder des Dritten) sein Recht
geltend machen und das Fideikommiß ohne Rücksicht auf die
Vok-Bestellung vindizieren. I n der ehelichen Gütergemein-
schaft kann das Fideikommiß gleichfalls nicht mit einbegriffen
sein, sondern muß vielmehr von derselben, da es nach dem
Tode des Ehegatten, dem es gehört, dem Fideikommißfolger
herausgegeben werden muß, ausgeschlossen werden.

Die Iamilienfideikommißgüter dürfen fernerhin aus eben
demselben Grunde, der bei der Nelehnung stattfindet, nicht in
Erbpacht vergeben werden. Die Bestellung eines Nießbrauches
am Fideikommißgut ist insofern von keiner Wirksamkeit, als
der Geltendmachung des Rechtes auf dasselbe von Seiten des
Successionsberechtigten nichts im Wege stehen dürfte. Die
Verpfändung des Fideikommisses ist als Veräußerung ebenso
unstatthaft, da anderenfalls der Pfandgläubiger das wesent-
lichste ihm als solchem zustehende Recht, nämlich das Ver-
kllufsrecht, nicht haben würde. Bei Bestellung einer General-
Hypothek am Vermögen des Fideikommißbesitzers gelten daher
auch die Fideikommißgüter als von der Verpfändung ausge-
nommen. Die Früchte des Gutes können allerdings Gegen-
stand der Verpfändung sein. Bezüglich der Frage, in wie-

25
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weit Fideikommißgüter in Psandbesitz vergeben werden dürfen,
muß auf Art. 1506 Th. I I I des Prov.-Rs verwiest« werden,
in welchem gesagt wird:

„ M a j o r a t e , F i d e i k o m m i s s e , Immobilien der
Kirchen, Corvorationen, Gesellschaften und anderer Anstalten
und Stiftungen können nur dann in Pfandbesitz gegeben
werden, wenn dieses nicht den Grundsätzen und Bedingungen
entgegen ist, auf welchen sie gegründet, oder welche den
Kirchen, Corvorationen, Gesellschaften oder anderen Anstalten
und Stiftungen zugeeignet sind."

Die Möglichkeit der Konstituirung des Pfandbesitzes
muß also vor allen Dingen dann geleugnet werden, wenn sie
in der Stiftungsurkunde ausdrücklich untersagt ist. Uebrigens
dürfte es jedoch schon dem Wesen eines Familienfideikommisses
widersprechen, wenn es dem Besitzer desselben erlaubt fein
sollte, einen über die jedenfalls doch ungewisse Dauer seiner
Besitzzeit hinaus sich erstreckenden Pfandbesitzkontrakt abzu-
schließen, da ja ein jeder Fideikommißsuccessor, wie zum
Oefteren darauf hingewiesen worden ist, ex zmoto et, pi-ovi-
äenti» luHoruni in das Fideikommiß einrückt und demgemäß
auch seiner Forderung auf Herausgabe desselben nichts entge-
gensteht. Außerdem braucht ein Fideikommißfolger Handlungen
seines Vorgängers, durch die sein aus der Stiftung herrühren-
des Recht verletzt wird, keineswegs anzuerkennen. Wird nun
dennoch ein Pfandoesitzkontrakt bezüglich eines Familienfideikom-
misses abgeschlossen, und zwar auf eine bestimmte Zeit'), so
braucht der Fideikommißsuccessor, wenn er nicht etwa den
Vertrag ausdrücklich anerkannt hat, Letzteren in keiner Weise
zu honoriren, sondern kann unter Aufhebung desselben die

1) Das Maximum beträgt, die Verlängerungen eingerechnet in LiU-
Esthland und Oesel 0, bei den adligen Landgütern Curlands 10 Jahre,
vgl. Art. 1508-151« Th, I I I des Pr°v.-Rs., ebenso Art. 1531.
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sofortige Herausgabe des Fideikommisses verlangen. Jedoch
kommtes auch hier wiederum ganz auf die in der Stiftung
enthaltenen Unordnungen an.

Der Abschluß eines Vergleiches, der nach unferem Pro-
vinziellen Privatrecht, übereinstimmend mit dem gemeinen Recht,
darin besteht, daß beide Parteien auf Grund eines zwischen
ihnen zu Stande gekommenen Vertrages durch gegenseitiges
Nachgeben ein streitiges oder sonst zweifelhaftes Rechtsver-
hältniß zu einem unbestrittenen resp. unzweifelhaften machen'),
ist in Betreff der Familienfideikommisse ebenfalls dem Besitzer
nicht gestattet, weil auch darin eine Veräußerung liegt, inso-
fern als ein Theil des Fideikommisses aufgeopfert werden
müßte').

Aus dem Prinzip der Unveräußerlichkeit der adligen
Güterfamilienftdeikommisse ergiebt sich übrigens auch mit noth-
wendiger Konsequenz, daß dieselben eben um dieser Eigenschaft
willen nicht eigentlich Gegenstand des Konkurses eines Fidei-
kommißbesitzers sein können. Es werden mithin nur die Reve-
nuen des Familienfideikommisses deren Genuß dem Fideikom-
mißbesitzer für die Zeit der Konkursdauer entzogen und auf
die Gläubigerschllft übertragen wird, zum Konkurfe gezogen,
was man mit dem Ausdrucke „Revenuen"- resp. „Aoministra-
tionskonkurs" bezeichnet').

Na nämlich nach Art. 2558 für die Schulden des Fidei-
kommißbesitzers die Früchte des Fideikommisses nur für die

1> Vgl. Art. 3598 Th, III des P r o v . - R 3 .
2) L e w i s . § 16, S. 228, K n i p s c h i l d t , Cap. XI , § 90. X I :

„ll'iHsieomimssalius uou potsst üe r« ÜÄßiooNNissarin, tr»n8i^ere."
§ 91 : ,W Huoä ä« douis »lisnari probiditis iwn v»Is»t tr»u8»otio vt
yui pioblbstur »Iieu»rs> proliib«»tur stwm t rau te r« trnäuut . . -
Lst sni»m ti'ausaotio zpsoies »Iisn»,twm3.- § 92: »Lt per trsii8-
»otiousm äsvenitur »ü »lisuationkN; <luem»ämoaum ersso »lieuMu
prollibit», it», etinm tr»u8»otio.'

3) Vgl. E rd m a n n , System N. II , ß 122, S. 57.
25*
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Dauer seines Besitzes haften, so haben, bei Ausbruch des Kon-
kurses über den Besitzer zu dessen Lebzeiten, die Gläubiger
des Kridars auch nur ein Anrecht auf die während der Be-
sitzzeit des Letzteren fälligen Revenuen des unter Kuratel ge-
stellten Fideikommisses').

Dabei versteht es sich übrigens von selbst, daß das
Allodilllvennögen des Konkursifex von dessen Gläubigern in
jedem Falle in Anspruch genommen werden darf. Die Loca-
tion der einzelnen Forderungen nach den 4 Klassen') bei
einem solchen Konkurse richtet sich übrigens im Curländischen
Recht ganz nach den allgemeinen, beim Konkursverfahren zur
Anwendung kommenden Grundsätzen, woher denn zu allererst
die Provoklltionskosten, die Massenausgaben, Kuratelgebühren
und der Kompetenzbetrag zu befriedigen sind. Wenn hier
N e u m a n n S, 154 Gelegenheit nimmt, zu bemerken, daß die
ebenfalls zur ersten Klasse gehörenden Gläubiger, die zur Vor-
nahme von Verbesserungen am Fideikommißgute, z. B. in
Beziehung auf den Ackerbau, durch Anschaffung von Saat
und Viehfutter, oder Lohnzahlung an die Arbeiter, Vorschüsse
gemacht hätten, bei dem über ein Familienfideikommiß ver-
hängten Administrationskonkurse deshalb nicht als vrivilegirte
in Betracht kommen könnten, weil der Grund dieses Privi-

1) Art, 2562, B u n g e , Curl, Prw,-N, ß 299, S, 603 ff,, N e u -
m a n n in den E,, Heft I I I , B. V, Abschr, I I , 2 , 153, Commisforialische
Decitionen v. I , 1717 aä ässiäeri«, Art, 24, O. S c h m i d t , „Der ordent-
liche Cioilprozeh nach livlandischem Landrecht" (Doipat 1880) § 68, S, 214,
B a y e r , „Theorie des Concuisprozesses nach gemeinem Rechte" (4. Aufl.,
München 1868) § 25, Note 3, S, 72, S c h w e p p e , „System des Eon-
curses der Gläubiger" (3, Aufl,, GVttingen 1829) ß 36, S. 69, S c h m i d t ,
„Handb, d, gemein, deutfch. Ciuprz," (Kiel 1845) B, I I I , § 14, S. 253,
Note 3, H e f f t e r , System des Römischen und Deutschen Civilprozeßrechts
(2, Aufl,, Bonn 1843) z 536, S. 65^, R e n a u d , Lehrbuch des gemeinen
deutschen Ciuilprozeßrechts (2, Aufl., Leipzig und Heidelberg 1873) Z 168,
S. 496 u, 498.

2) Vgl. N e u m l l n n in denE, Heft I I I , B, V, Abfchr, VI, S. 130 ff.
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legiums, „Verbesserung der Hypothek oder Erhaltung des
Gutszustandes wegfällt und die Concursmasse dabei wenig
oder gar nicht interessirt ist, da jedenfalls mit dem Tode des
Gemeinschuldners aller Vortheil, den sie aus dem etwaigen,
durch Staatsvorschuß, Verbesserungen u, dgl. bewirkten größeren
Ertrage haben könnte, schwindet, und es daher Unrecht wäre,
ein Privilegium ohne Grund anzunehmen, wo die älteren
Gläubiger ein wohlbegründetes Recht verlieren oder darin
geschmälert werden würden", so können wir ihm hierin nicht
beistimmen. Denn der hauptsächlich dafür angeführte Grund,
nämlich die Rücksichtnahme auf den Vortheil der Konkursmasse
nach dem eventuellen Tode des Kridaren kann hier nicht von
Ausschlag gebender Wirkung fein. Es werden daher auch
solche Gläubiger als zur ersten Klasse gehörig und demgemäß
als an erster Stelle zu befriedigende behandelt werden müssen,
Dabei bilden aber (was für alle 3 Provinzen gilt) die mit
ihren Forderungen innerhalb des Antrittspreises begriffenen
Gläubiger ein besonderes privilegirtes Corps, nach dessen
völliger Befriedigung, sowohl an Kapital, als auch an laufen-
den und rückständigen Zinsen, erst die außerhalb des Antritts-
preises stehenden Gläubiger an die Reihe kommen. Innerhalb
der privilegirten im Antrittspreise stehenden Konkursgläubiger
findet jedoch die gewöhnliche Gliederung nach dem Vierklassen-
fystem statt, da erstens die Konkursordnungen hinsichtlich der
Familienfideikommisse keine Ausnahme machen, zweitens aber
auch sich in dieser Beziehung ein konstanter Gerichtsgebrauch
feststellen läßt. Die Gläubiger der ersten Klasse werden daher
mit den rückständigen und laufenden Zinfen ihrer Kapital-
forderungen zu allererst, alsdann die der zweiten Klaffe:c.
aus der Masse befriedigt').

1) Vgl, Bunge , Curl, Priv,-R, ß 299, T, 604, Neumann , E,,
B. V, Heft III, Abschn, VI, S. 15ö.
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Reichen aber die Einkünfte des Familienfideikommisses
von einem Jahre zur Befriedigung der innerhalb des Antritts-
preises stehenden Konkursgläubiger nicht aus, so sind zuerst
die laufenden Zinsen der Gläubiger aus der ersten Klasse zu
bezahlen, der Rest aber sodann der zweiten Klasse zuzuwenden.
Findet sich dagegen nach Tilgung der laufenden Zinsen ein
Ueberschuß, so ist dieser zur Abtragung der äuraute oonoursu
rückständig gebliebenen nach der erwähnten Locationsordnung
zu verwenden. Ergiebt sich aber selbst dann noch ein Ueber-
schuß, so sind aus demselben die Capitalforderungen der
innerhalb des Antrittspreises stehenden Gläubiger des Kon-
kursifex zu bestreiten und dann erst gelangen, immer nach
Maßgabe und Ordnung der 4 Klassen, die außerhalb des
Antrittspreises befindlichen Gläubiger zur Perception. Ner
Konkurs über ein adliges Güterfamilienfideikommiß erreicht
sein Ende

1) wenn die Forderungen sämmtlicher Gläubiger, soweit
möglich, befriedigt worden sind;

2) wenn der Kridar mit dem Tode abgeht. I m letzteren
Falle werden übrigens die seit diesem Zeitpunkt fälligen
Früchte nicht zur Konkursmasse zugeschlagen, sondern gebühren
dem Fideikommißsuccefsor, der aber von dem Momente ab
auch die Zinsen des Antrittspreises entrichten muß').

I n ähnlicher Weise giebt auch das Curländische Ober»
Hofgericht in seinem vom 12. März d. I . 1837 datirenden
Urtheile in der v. Medem-Rumbenhofschen Konkurssache (ab-
gedruckt bei B u n g e , Curl. Priv^-R. ß 199, S. 604 ff.,
Amn. e), in ausführlicher Weife die Klafsification der Gläu-
biger des Fideikommißbesttzers bei etwaigem Konkurse des
Letzteren, folgendermaßen an: „Zuvor ist alles dasjenige,
was außer den jährlichen Revenuen der Familienfideikommiß-

1) Neumann idiäem S, 155 u, 156,
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guter zur Masse einfließt, zur Berichtigung der Provokations-

und Massenkosten, mit Einschluß der Kuratelgebühren, und

sodann zur Befriedigung der zuerst auf diese Masse locirten

Gläubiger zu verwenden. Hierauf sind aus den jährlich ge»

wonnenen Revenuen der Familienfideikommißgüter zuerst die

laufenden und sodann die anraut« oonoursu etwa rückständig

gebliebenen Zinsen der innerhalb der Antrittssumme mit ihren

Capitalsorderungen begriffenen Gläubiger zu befriedigen; reichen

die reinen Revenuen eines Jahres nicht zur Deckung der laufen-

den Zinsen aller Gläubiger innerhalb des Antrittspreises aus,

so sind die laufenden Zinsen der Gläubiger erster Klasse vor-

zugsweise zu bezahlen, und der Rest ist unter die Gläubiger

zweiter Klasse innerhalb des Antrittspreifes pro rata, ihrer

Kapitalforderungen zu vertheilen; findet sich dagegen, nach

Berichtigung sämmtlicher laufenden Zinsen der Gläubiger

innerhalb des Antrittspreises, ein Ueberschuß, so ist derselbe

zuvor zur Befriedigung der etwa üurant« oouoursn nach

rückständig gebliebenen Zinsen, sodann zur Berichtigung der

vor dem Konkursbrauche rückständig gewesenen Zinsen der

Gläubiger innerhalb des Antrittspreises, und zwar, wie bei

den laufenden Zinsen festgefetzt worden, zu verwenden, und

sind keineswegs, wie einige Liquidanten vermeint, die länger

als ein Jahr vor dem Ausbruch des Konkurses rückständig

gebliebenen Renten selbst der Gläubiger innerhalb des Antrit ts-

Preises, falls diese Gläubiger nicht erweisen könnten, bereits

früher gerichtliche Demarchen zur Betreibung derselben ergriffen

zu haben, in die 4. Klasse zu verweisen, weil diejenigen Gläu-

biger, welche nngeachtet des Verbotes der Überschuldung des

Antrittspreises eines Familiensideikommißgutes dem Gemein-

schuldner über diesen Antrittspreis hinaus creditirten, nicht

berechtigt sein können, vor gänzlicher Befriedigung der Gläu-

biger innerhalb des Antrittspreifes in irgend einer A r t zur

Percevtion zu gelangen. M i t dem, nach Berichtigung sämmt-
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licher laufenden und rückständigen Zinsen der G l ä u b i g e i
i n n e r h a l b des A n t r i t t s p r e i s e s sich etwa noch er-
gebender Ueberschüsfe der jährlichen Revenuen sollen
C a p i t a l a b z a h l u n g e n nach der Locationsordnung ge-
macht werden, und sodann die Gläubiger zweiter Klasse,
welche sich jetzt außerhalb des Antrittspreises mit ihren
Kllpitalforderungen befinden, mit diesen Kapitalforderungen,
nicht aber mit ihren bis dahin rückständig gebliebenen Renten,
und zwar ebenfalls nach der Locationsordnung in das privi-
legirte Corps der Gläubiger innerhalb des Antrittspreises
nach Maßgabe der jährlichen Abzahlungen rücken, die Gläu-
biger 4. u. 5. Klasse jedoch schließlich pro int» ihrer Kapital-
forderungen."

Das in dieser Beziehung iu Frage kommende Gericht
ist das competente Bezirksgericht, bei welchem die Konkurs-
gläubiger den Antrag auf Eröffnung des Konkurses über das
gesammte Vermögen des Fideikommißbesitzers, sowohl das
allodiale, als auch das fioeikommissarifche stellen, worauf
demnächst die Curatel, unter Umständen auch die (persönliche)
«ura proäiFi, über den Fideikommißbesitzer, gerichtlich ange-
ordnet wird').

1) Man vergleiche T r a m p edach S, 153—15». N u l c k e n in
seiner (Russischen! Ausgabe des I I I . Theiles des Prov.-RK, mit den Fort-
setzungen und Veränderungen des Jahres 1890 (Petersburg 1891) hält
freilich, aber wohl mit Unrecht, die Anerkennung zu Art, 2562 für vintiquirt,
da sie der jetzt eingeführten Reichsproceßordnung widerspreche (vgl, die Note
des Herausgebers zu dieser Anerkennung auf S. 322). Allein Letzteres ist
nicht der Fall. Jedenfalls widerspricht die Befolgung einer Praxis, wie sie
in dem Obeihofgerichtlichen Urtheil ausgesprochen liegt, dem Geist des Reichs-
piozesses keineswegs, sondern läßt sich mit demselben im Gegentheil sehr wohl
vereinen. Die Ausbildung einer neuen Praxis auch auf dem Gebiete des
Civilpiozesses wird durch das Gesetz über die Iustizreform in den baltischen
Provinzen vom Jahre 1889 nirgends verboten und die auch aus praktischen
Gründen besonders bei tomplicirten Kontursen äußerst zu empfehlende Thei-
lung des Konkursverfahrens in mehrere Sepaiatkonkurse wird gerade durch
Einrichtung eines S p e c i a l l o n k u r s e s — bei Betheiligung eines F a °
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Auch ein Komprommiß, das, obwohl in unserem Pro-
vinzilllcodex nirgends erwähnt, in der Praxis dennoch vor-
kommt, darf von dem Fideikommißbesitzer hinsichtlich des
Fideikommisses nicht abgeschlossen werden').

Hat ein Fideikommißbesitzer sich eine widerrechtliche Ver-
äußerung des Fideikommisses zu Schulden kommen lassen, so
bleibt Letztere nur für die Lebensdauer des Veräußernden
wirksam und kann nach dem Tode desselben vom Fideikommiß-
folger für nichtig erklärt werden. Die Klage des Fideikom-
mißfolgers ist die rei vinäioatia oder Eigenthumsklage.

Es giebt nun aber doch einzelne Fälle, in denen eine
Veräußerung des Fideikommisses resp. einzelner Theile desselben
seitens des Fideikommißbesitzers stattfinden darf und zwar vor
allen Dingen aus Gründen der Nothwendigkeit. Nothwendig
ist aber die Veräußerung des Familienfideikommisses, wenn
dieselbe, wie dies bei der Expropriation stattfindet, aus

m i l i e n f i d e i t u m m i s s e s — begünstigt, hängt ja doch der Civilprozeß
mit dem PriUlltrecht aufs Engste zusammen und das gilt auch gerade für
das Konkursverfahren, welches Letztere unmöglich mit dem materiellen Kon-
lursrecht in Widerspruch stehen darf. Nas Gefetz v. Nov. d. I . 1889 hat
dem dadurch Rechnung getragen, daß es dem Reichsprozeß in mannigfacher
Hinsicht dem materiellen Recht anzupassen versucht hat, — Allein dennoch
giebt es hier noch so manche Lücken, insbesondere im Konkuisrecht. Soll
nun da die Geiichtspraxis — und zwar namentlich, wenn es sich um eine
solche handelt, die sich schon aufs Beste bewährt hat — in k e i n e r Hinsicht
lechtsbildend auftreten können, auch dann nicht, wenn sie es thun kann,
ohne gegen den Geist bestehender Gesetze zu verstoßen? Unzweifelhaft ist
es, daß es auch jetzt nach der Iustizreform ein m a t e r i e l l e s K o n -
l u r s r e c h t im Gegensatz zum f o r m e l l e n giebt. Nur letzteres hat
eine Umgestaltung erfahren, ersteres ist bestehen geblieben und die Art und
Weis«, die Reihenfolge, wie die Gläubiger eines adligen Familienfideikom-
misses zu befriedigen sind, gehören gewiß zum materiellen Konlursrecht.
Zum Mindesten läßt sich darüber streiten, ob Solches nicht eher zum mate-
riellen als zum formellen Kontursrecht gehört und daß auch das formelle
Recht dem materiellen angepaßt und mit ihm nothwendig in Einklang stehen
muh, ist schon hervorgehoben worden,

I) Vgl, L e w i s . S. 229.
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Gründen des öffentlichen Wohles, der summa salus pudliea,
durch einen vom Kaiser unterzeichneten namentlichen Utas auf
Grund eines Reichsrathsgutachtens angeordnet worden ist,
wobei noch zu bemerken ist, daß die Grundlage der Beurthei-
lung der Expropriation nicht der Art. 868 Th. I I I des
Prov.-Rs., sondern die im 6no^, N. X , Th. I , Art. 576
enthaltenen Regeln des russischen Reichsrechts über dieIwangs-
enteignung bilden, wie dies durch die neue Iustizgesetzgebung
v. I . 1889 für die Ostseeprovinzen ausdrücklich angeordnet
worden ist').

Hierbei muß nun der Fideikommißbesitzer, wie jeder
Eigenthümer bei der Expropriation, zunächst versuchen, eine
gütliche Vereinbarung mit dem betreffenden Ressort oder der
Eifenbahngesellschllft bezüglich der Höhe der für das Fidei-
kommiß zu zahlenden Entschädigung zu Stande zu bringen.
I n jedem Falle aber, fei es, daß eine gütliche Vereinbarung
zu Stande kommt, sei es, daß der Werth des Fideikommiß-
gutes durch die Abschätzungskommission festgesetzt wird, muß
an Stelle des dem Familienfideikommißgut durch die Expro-
priation entzogenen Theiles, die geleistete Entschädigung treten,
auf die dann die Fideikommißeigenschaft übergeht, einerlei, ob
die Entschädigung in Geld, oder, was zufolge des Art. 578,
Th. I , im 6. Cap. des 10. Bandes des Swod ebenfalls möglich
ist, in Erstattung eines anderen gleichartigen oder gleich-
werthigen Grundstückes besteht').

Die Veräußerung des Familienfideikommisses resp. ein-
zelner Theile desselben ist aber nicht nur für den Fall der
Expropriation, sondern auch dann erlaubt, wenn die in der
Stiftungsurkunde etwa enthaltenen diesbezüglichen Nestim-

Y E n g e l m l l n n , Staatsrecht des itaiserthumes Rußland, S. 24
§ 2b, S. 114 § 106, E, 148 § 107 U, § 97 S. 133.

2> Vgl, C»ogi> X, r.itm» «.»», Alt, 578.
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mungen es gestatten. Es kommt also auch hier wiederum

Alles auf die volunt»» oonstitusntis an, die häusig und zwar

meistentheils aus politischen oder nationaläkonomifchen Grün»

den eine Veräußerung zuläßt.

Abgesehen von einer solchen Erlaubniß des Stifters kann

indessen eine Veräußerung einzelner Ländereien, wie z. B. der

Bauerlandstellen in Liv- und Esthland nur durch einen nament»

lichen Allerhöchsten Utas ausgewirkt werden, weil jede Ver-

äußerung der Fideikommißsubstllnz unstatthaft ist').

Es find über das früher Gefagte folgende Fideikommiß-

stiftungen zu vergleichen:

I. Liuland.

1) Fideikommihstiftung des Grafen Friedrich Georg
Magnus von B e r g v. I . 1876, an den Gütern Schloß
Sagn i t z und V l l u c l u s e :

8 12.

. . . „Nur den Verkauf der zu den Gütern Schloß
Sagnitz und Vaucluse gehörigen wackenbuchmäßigen durch
die Demarkationslinie festgestellten Gehorchs- und Bauerlän-
dereien gestatte ich, jedoch unter Beobachtung der von mir
in § 13 festgesetzten Regeln."

2) Fideikommißstiftung des dimittirten Landesmarschalles
und Landrathes Gustav Baron Nolcken an den Gütern
K a w e r s h o f mit A l t e n t h u r n und Moisekatz (v. I .
1881, Corroborationsjahr).

8 8.

. . . „Nur den Verkauf der zu den Fideikommißgütern
gehörigen wackenbuchmäßigen Gehorchs-- oder Bauerländereien

, 1) E i d m l l n n , N. III, z 122. Note 2, S. 53.
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gestatte ich, jedoch unter nachstehenden, sowohl für mich selbst,
als auch für die künftigen Fideikommißbesitzer gleich verbind-
lichen Bedingungen . . ."

3) Fideikommißstiftung durch E r b c e s s i o n s v e r t r a g
zwischen dem dimittirten Landrathe von G r o t e und seinem
S o h n e dem wirklichen Geheimrath und Oberschenk A l f r e d
v o n G r o t e , bezüglich der Güter C a r o l e n mit R e b s «
b e r g und L a n g e n s e e .

§ 4 .

„Die im Vorstehenden angeordnete Unveräußerlichkeit
soll sich jedoch nicht erstrecken auf die innerhalb der soge-
nannten Demarkationslinie belegenen oben speciell erwähnten
10 Gehorchlandgesinde, welche Bauerlandgesinde vielmehr dem
jedesmaligen Nutznießer des Fideikommisses in dem Maße,
als er es für vortheilhaft hält oder es durch die Gesetzgebung
nothwendig wird, zu verkaufen freistehen soll". . .

I I . Es th land .

1) Fideikommißstiftung durch E r b v e r t r a g zwischen
den Descendenten des dimittirten Landrathes Nerend
Johann Baron U e x k ü l l an den Fickelschen Gütern nebst
N e l w a und dem Hause 8ud Nr. 194 in R e v a l (v. I .
1881, 15. Aug.).

„Dieser Immobilienbesitz soll nunmehr als Fideikommiß
bei Strafe der Nichtigkeit nicht veräußert werden, mit Aus-
nahme jedoch des in Aussicht genommenen Verkaufs des
Blluervachtlandes, worüber im folgenden Punkt das Nähere

festgefetzt ist.
§ 3 .

„ . . . Sollte ein privater Bauerlandverkauf sich im
Laufe der Zeit als wünschenswerth und vortheilhaft heraus-



395

stellen, so soll ein solcher Verkauf dem jeweiligen Fideikommiß-
besitzer nur alsdann gestattet fein, wenn der in den Punkten
?, 8 u. 9 der vorliegenden Stiftungsurkunde erwähnte Familien-
rath einstimmig sich für den Verkauf entfcheidet. . . Selbst-
verständlich ist der Fideikommißbesitzer verpflichtet, vor Ne-
werkstelligung des vom Familienrathe genehmigten Nauerland-
verklluses, die Allerhöchste Genehmigung hierzu ordnungsmäßig
zu erwirken."

2) Von Schube r t -V io l sche adlige Familienfidei-
kommißstiftung vom 10. Nov. d, I , 1881.

Auch in dieser Urkunde wird der Verkauf von Land-
parzellen des Fideikommißgutes, namentlich des Nauerpacht-
Illndes freigegeben, wenn er nutzbringend oder dringend ge-
boten ist und der Familienrath seine Einwilligung dazu ertheilt.
Dasselbe wird dann auch hinsichtlich der Vergebung in Erb-
pacht gesagt. Was die Veräußerung durch Tausch anbelangt,
so sind darüber in der Stiftungsurkunde folgende Bestimmun-
gen enthalten:

§ 3 .

„Der Austausch von Hofs- und Bauerpachtland bleibt
dem Ermessen des Fideikommißbesitzers überlassen. Dasselbe
gilt von dem Austausch Violscher Landparzellen gegen Land-
stücke anderer Güter, unter der Bedingung jedoch, daß ein
wenigstens ebenso gut belegenes und gleich werthvolles Stück
Land dem Fideikommiß eingefügt, wie von demselben abge-
theilt worden."

3) Statut des Freiherrlich von Stackelbergschen
Familienfideikommisses (Güter S u t l e m und L i m m a t ) vom
I . 1883, im 22. Juni.

8 2.

„Das Verbot der Veräußerung der Fideikommißgüter

Sutlem und Limmat bezieht sich nicht auf das zu diefen Gütern
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gehörige Bauerpachtland, indem der jeweilige Fideikommiß-

befitzer berechtigt sein soll, die zum Nauervachtlande der in

Rede stehenden Güter gehörigen Gesindesstellen nebst den

eisernen Inventarien, soweit solche vorhanden, unter den nach-

stehenden, im Hypothekenbuch der Güter Sutlem und Limmat

zu vermerkenden Bedingungen zu verkaufen,"

4) Statut für das am Gute O n t i k a gestiftete adlige

Güterfllmilienfideikommiß der Familie C l a v i e r de Co-

l o n g u e').

1) Diese Urkunde ist aus dem Grunde interessant, weil sie nicht vom
Stifter, sondern von einem Fideikommißbesitzer unter Zustimmung seiner
Geschwister erst 1880 aufgesetzt worden ist, bis zu welchem Jahre, wie uns
in der Einleitung der Urkunde ausdrücklich berichtet w i rd , überhaupt keine
Stiftungsuikunde für das Fideikommiß Ontika existierte, sondern die Fidei-
kommißqulllität dieses Gutes von Generation zu Generation, mittelst münd-
licher Tradi t ion aufrecht erhalten wurde. I n Nachstehendem mögen d«
Einleitung sowie die beiden ersten SZ dieser Urkunde i n s x w u 8 0 angeführt
werden:

„ D a s m i r g e h ö r i g e G u t O n t i l a h a t s e i t d e m v o r i g e n
J a h r h u n d e r t a u f G r u n d a l t e r F a m i l i e n - T r a d i t i o n a l s
f i d e i t o m m i s s a r i s c h e s N e s i t z t h u m g e g o l t e n , o h n e das ,
h i e r ü b e r e i n e f ö r m l i c h e S t i f t u n g e r r i c h t e t u n d g e r i c h t -
l i c h b e s t ä t i g t w o r d e n . U m n u n d i e s e m F i d e i k o m m i s s e ,
w e l c h e s ich s e l b s t a l s s o l c h e s a n g e t r e t e n h a b e , d e n recht -
l i c h e n F o r t b e s t a n d z u s i c h e r n , e r a c h t e ich e s f ü r m e i n e
P f l i c h t u n t e r Z u s t i m m u n g m e i n e r G e s c h w ist er, a l s m e i n e r
n ä c h s t e n g e s e t z l i c h e n E r b e n k r a f t d i e s e s S t a t u t s , w i e
f o l g t z u v e r o r d n e n .

Erstens,
D a s i m W i e r l ä n d isch e n Kreise und I e w eschen Kirch-

spiele belegene Gut Ontika nebst allen Appertinentien soll in seinem Ge°
sammtbestande f ü r a l l e F o l g e z e i t „ d a s C l a p i e r d e C o l o n
g u e s c h e G ü t e r f a m i l i e n f i d e i k o m m i ß z u O n t i k a " bilden,
welches nach M a ß g a b e d e r w e i t e r u n t e n f e s t g e s e t z t e n S u c -
c e s s i o n s o r d n u n g im M a n n e s s t l l m m e der Famil ie Clapier de
Colongue u n g e t e i l t zu vererben hat und bei Strafe der Nichtigkeit
w e d e r b e s c h u l d e t n o c h — unter den i n Punkt I I I erwähnten A u s -
nahmen — v e r ä u ß e r t w e r d e n d a r f . A l s Z u b e h ö r dieses
Fideikommisses bestimme ich das W i i t h s c h a f t s i n v e n t a r u n d d i e
H a u s e i n r i c h t u n g und zwar i n dem B e s t ä n d e , wie sich beides



39?

§3.

„ . . . Der Verkauf von Vauerpachtländereien ist auch
den nachfolgenden Fideikommißbesitzern gestattet, jedoch nicht
unter dem von der Creditcasse zu ermittelnden Taxwerthe"...

5) Familiensideikommißstiftung von Moritz von P a r r o t

an dem Gute K l e i n - K a r d i n a ,

§ 2 .

„Das Hofs- und eingezogene Sechstelland des Gutes
Klein-Kardina darf selbstverständlich keinenfalls verkauft werden.
— Der Verkauf des Bauervachtlandes ist aber dem Fideikom-
mißbesitzer gestattet. . ."

6) Fideikommißstiftung der Varonin Louise von N e f f ,
an dem Gute M ü n k e n h o f f v. I . 1878.

§2.

„Von dem Verbote der Veräußerung ausgeschlossen sind
die Blluerpachtländereien des Gutes Münkenhoff, welche der
jedesmalige Fideikommißbesitzer unter der Bedingung zu ver-
kaufen, berechtigt ist . . . "

III. Curlllnd.

Eine besonders weitgehende Veräußerungsbefugniß wird
dem Fideikommißbesitzer in der mehrfach erwähnten P a u l s -

auf dem Gute Ont i ta b e i m e i n e m d e r e i n st i g e n A b l e b e n
v o r j i n d e n w i r d . A l s w e i t e r e s Z u b e h ö r des Fideikommisses
hat das im Punkt V I und V I I erwähnte K a p i t a l v o n 5 0 0 0 0 R u b e l
S i l b e r zu gelten.

Zweitens,
D a s Fideikommiß hat o h n e j e d e n A n t r i t t s p r e i s von einem

Fideitommiß-Besitzer aus den andern überzugehen und darf daher mi t
k e i n e r l e i S c h u l d e n , namentlich auch nicht mi t Narlehcn der Esth-
ländischen Creditkasse b e l a s t e t w e r d e n , " ( V g l . damit S . 236 f,)
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gnade-Waldeckschen Fideikommihstiftung (errichtet von
der Freifrau Ade le v o n der Recke im I . 1890), wonach
jeder Besitzer berechtigt sein soll, nach feinem Ermessen und
unter Hinzuziehung seiner beiden nächsten männlichen Agnaten,
das ganze Fideikommiß zu verkaufen und zeitweilig in ein
reines Geldfideikommiß umzuwandeln, oder aber die Fidei-
kommißqualität auf andere Güter, auch wenn sie im Auslande
liegen, zu übertragen. Diese Bestimmung widerspricht aber
eigentlich dem Wesen und Zweck eines Familienfideikommisses,
das ja gerade in dieser Gestalt der Nachwelt Zeugniß ablegen
soll von dem alten Ruhm und der alten Macht der Familie
und daher auch immerdar unveräußerlich der Familie erhalten
bleiben soll.

Hat aber der Stifter seinen Willen bezüglich der Ver-
äußerung in der Stiftungsurkunde überhaupt nicht ausgedrückt,
so darf der Fideikommißbesitzer vom Fideikommiß nichts, auch
nicht den kleinsten Theil, veräußern, vorausgesetzt auch, daß
die Veräußerung dem Fideikommiß nur Nutzen bringt, so
z. B. wenn es sich um gänzlich unfruchtbare Ländereien han-
delt. Eine derartige Veräußerung würde dem Willen des
Stifters, abgesehen von der darin liegenden Substanzschmäle-
rung, auch schon deßhalb widersprechen, weil es ihm auf die
immerwährende Vererbung nicht irgend eines beliebigen, son-
dern eines ganz bes t immten , nach Gestalt, Größe und
Beschaffenheit genau festgestellten Gutes ankommt. Wird nun
ein Theil des Gutes veräußert, so würde das eine V e r ä n -
de rung des Fideikommisses seinem Umfange nach bedeuten,
die dem Willen des Stifters regelmäßig widerspricht.

Ob die Veräußerung des Familienfideikommisses durch
Genehmigung der obersten Staatsbehörde resp. des Staats-
oberhauptes sich rechtfertigen läßt oder nicht, wäre im Hin-
blick auf die solchenfalls verletzten Rechte der zukünftigen,
umgeborenen Anwärter, selbst im Falle der Bestellung eines
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ourator uasoiturorulu richtiger zu verneinen. I n der Praxis
kommt eine solche Allerhöchste Genehmigung des Verkaufes
von Familienfideikommissen allerdings vor. So findet sich
z. B. in einem K o r r o b o r a t i o n s b u c h für Hypotheken-
sllchen der Mitauschen Oberhauptmannschaft, geführt vom
1. Februar 182? — zum Jahresschlüsse 1829, eine dem § 2,
P. «. der Gräflich von der Pah len fchen Fideikommiß-
stiftungsurkunde (die G ü t e r sind: „Kautzmünde, Islitz, Groß-
Eckn«, Gailsof, Hofzumberge, Ierkontzen") hinzugefügte A n -
m e r k u n g , die folgendermaßen lautet:

„Zufolge Beschlusses Einer Curländischen Gouoernements-
regierung v. 2. Mai 1830 ist mittelst Beschlusses eines diri-
girenden Senats der 2. Abtheilung''des 3. Departements der
Verkauf des dem Herren Geheimrath Graf Friedrich von der
Pahlen von seinem verstorbenen Vater hinterlassenen Majorats
mit Allerhöchster Genehmigung gestattet worden."

Unterzeichnet ist diese Anmerkung von dem Instanz-
secretair Friede mit dem Datum 22, Mai 1830.

Häufig finden sich in den Stiftungsurkunden auch Be-
dingungen, unter Beobachtung welcher die Veräußerung des
Fideikommisses stattfinden darf. Wir wenden uns nunmehr
zu den Folgen der Veräußerung des Familienfideikommisses,
refp, von Theilen desselben seitens eines Fideikommißbesitzers.
Hier muß die erlaubte Veräußerung von der unerlaubten
unterschieden werden. Hinsichtlich der Folgen einer erlaubten
Veräußerung ist zu bemerken. I n jedem Falle, sei es, daß
es sich um eine nothwendige, vom Gesetz angeordnete Ver-
äußerung (wie z. B, bei der Expropriation) handelt, sei es,
daß Letztere vom Fideikommißbesitzer aus sonst irgend einem
rechtlichen Grunde (z. B. ausdrückliche Erlaubniß des
Stifters) vorgenommen werden darf, muß an Stelle des
dem Fideikommiß entzogenen Theiles desselben als Aequi-
ulllent die dafür erhaltene Summe Geldes refp. das dafür

26
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erhaltene Grundstück treten und zwar in der Weise, daß das
empfangene Aequivalent Fideikommißqualität annimmt und
somit Theil des Fideikommisses wird. Dies muß aus dem
Grunde als richtig angenommen werden, weil, sofern in der
theilweisen Veräußerung des Fideikommisses eine Substanz-
minderung liegt, eine solche aber sowohl dem Wesen und
Zweck einer jeden Stiftung und daher auch dem zu präsu-
mirenden Willen des Stifters entgegen ist, auch das in seiner
Substanz verringerte Fideikommiß sofort eine entsprechende
Ergänzung erfahren muß. Das in Folge der Veräußerung
erhaltene nunmehr ftdeikommissarisch vinkulirte Kapital muß
hingegen, wenigstens in Curland unbedingt, da ein Familien-
fideikommiß so viel als möglich in seiner ursprünglichen Ge-
stalt zu erhalten ist, zum Antauf eines an Werth und Be-
schaffenheit möglichst gleichen Grundstückes verwandt werden,
so lange dies aber noch nicht geschehen ist resp. geschehen kann,
in möglichst sichern zinstragenden Werthpapieren angelegt
werden. Die Beobachtung der hier erwähnten Regeln wird
in den Stiftungsurkunden häufig vorgeschrieben und wurde
außerdem für Curland durch einen vom 15. Juni 1870 da-
tirenden Ukas des dirigirenden Senats »üb Nr. 29010 ganz
direkt anbefohlen. Von den Stiftungsurkunden sind zunächst
folgende anzuführen:

I. Livlllnd.

1) Fideikommißstiftung des Grafen B e r g an den Gütern
Sagn i t z und V a u c l u s e (1876).

8 13.

„Hinsichtlich des Verkaufes der wackenbuchmäßigen Ge-
horchs- und Nauerländereien der Güter Schloß Sagnitz und
Vaucluse bestimme ich gleich verbindlich für mich felbst, wie
für die künftigen Fideikommißbesttzer derselben, daß:
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1) Die Kaufschillinge für die verkauften Ländereien,
sowie die von der zu negociirenden Pfandbriefsanleihe auf
die verkauften Ländereien zu übertragenden Pfandbriefsquoten
ein unantastbares, zum Bestände des von mir gestifteten
Familienfideikommisses gehöriges Capital angesehen werden
sollen, dessen Renten nur von dem jedesmaligen Fideikommiß-
besitzer zu erheben und zu nutzen sind.

2) Der Erlös aus den verkauften Gehorchs- oder Bauer-
ländereien, vorzugsweise zur Acquisition neuen, mit dem von
mir gestifteten Familienfideikommiß zu vereinigenden Grund-
besitzes verwandt und bis solches ausführbar, einzig und allein
in Livländischen Pfandbriefen oder in denjenigen zinstragenden
Papieren, welche ein erlauchtes Kaiserliches Livländisches Hof-
gericht genehmigen wird, verzinslich anzulegen und bei der
Livländischen adligen Güter-Credit-Societät oder denjenigen
sicheren Orten, welche ein Erlauchtes Kaiserliches Livländisches
Hofgericht genehmigen wird, zu deponieren ist."

2) Fideikommißstiftung des Baron Gustav von N o l -
cken an den Gütern K a w e r s h o f mit A l t e n t h u r n und
Moisekatz.

§ 8 .

„Nur den Verkauf der zu den Fideikommißgütern ge-
hörigen, wackenbuchmäßigen Gehorchs- oder Bauerländereien
gestatte ich, jedoch unter nachstehenden, sowohl für mich, als
auch für die künftigen Fideikommißbesitzer gleich verbindlichen
Bedingungen:

1) „Daß die für die verkauften Ländereien zu erzielenden
Kllufschillinge als ein unantastbares, zum Bestände des von mir
gestifteten Familienfideikommisses gehöriges Vermögen ange-
sehen werden sollen, dessen Renten nur von dem jedesmaligen
Fideikommißbesitzer zu erheben und mit der Beschränkung
zu nutzen sind, daß zur Vermeidung eines durch das etwaige

26*
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Sinken des Geldwertes eintretenden Verlustes von der jähr-

lichen Rente ein Prozent des Capitals zur Vergrößerung des

Letzteren mit diesem vereinigt werden und gleichfalls als ein

unantastbares, zum Bestände des von mir gestifteten Familien-

fideikommisses gehöriges Vermögen angesehen werden solle.

2) Daß der Erlös aus den verkauften Gehorchs- oder

Bauerländereien, so lange derselbe zu dem Zwecke, welchen

ich im nächsten § 9 bestimmt habe, nicht verwandt wird, in

Livländischen Pfandbriefen verzinslich angelegt und bei einer

Livländischen adeligen Güter-Credit-Societät werde . . .

8 9.

„Auch gestatte ich ausdrücklich, daß die aus dem Ver-

kauf der Fideikommißblluerländereien erlösten und bei der

Livländischen adeligen Güter-Credit-Societät asservirten, resp.

vergrößerten Capitalien zum Ankanf von Rittergütern oder

ländlichen Grundstücken in den Ostfeegouvernements verwandt

werden, wozu, falls die vorhandenen Mi t te l nicht ausreichen

sollten, auch die Hülfe des adligen Creditsystemes durch die

demselben zu negociirenden Pfandbriefsdarlehn in Anspruch

genommen werden darf, jedoch sollen nachstehende Regeln

streng beobachtet werden:

1) soll ein solches angekaufte Rittergut oder Grundstück,

dessen Revenuen sodann ungeschmälert dem Fideikommißbesitzer

zur freien Verfügung stehen sollen, als fortan zum Fidei-

kommiß gehörig, bei der competenten Hypothekenbehörde ein-

getragen werden.

2) So l l endlich die Verwendung des Fideikommißkavitals

oder nur eines Theiles desselben zum Ankauf eines Rittergutes

oder Grundstückes nur in Uebereinstimmung und mit Zustim-

mung derjenigen Autorität, bei welcher das Fideikommißkapital

deponirt worden, effectuirt werden können.

3) Fideikommißstiftuug des dimittirten Landrathes von
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G r o t e an den Gütern C a r o l e n mit R e b s b e r g und
Langensee:

Diese Stiftung bestimmt übrigens, daß der Erlös der
veräußerten Landstücke dem Fideikommiß als Fideikommiß-
kapital hinzuzufügen sei, nicht also zum Ankauf neuen Grund-
besitzes verwandt werden soll.

§ 4 .
. . . „Aus dem nun verkauften Erlös des verkauften

Bauerlandes soll dagegen, soweit dieser Erlös nicht zur Be-
zahlung der auf dem Fideikommiß ruhenden Pfandbriefsschuld
durch Uebertragung auf die verkauften Gesinde zu verwenden
ist, ein als Zubehörung dieser Fideikommißstistung zu erach-
tendes Kapital oder Geldftdeikommiß gebildet werden, das,
soweit es nicht die Natur der Sache unabweislich verbietet,
oder in Folgendem ausdrücklich anders bestimmt ist, ganz
nach denselben Grundsätzen, wie das Gesammtfideikommih
besonders in Bezug auf die Unantastbarkeit der Substanz uud
der Vererbung zu beurtheilen ist. Es sollen namentlich die
baar eingezahlten Kaufschillingsquoten in möglichst sichern
Werthpapieren, vorzugsweise in Livländischen Pfandbriefen
rententragend angelegt und mit einer Beziehung als zum von
Groteschen Familienfideikommiß gehörig versehen, ebenso, wie
die Schulddokumente über die rückständigen Kaufschillings-
quoten bei der livländischen adligen Nachlaßbehörde zur Zeit
Einem Erlauchten Kaiserlichen Livländischen Hofgerichte oder
einer der Direktionen der Livländischen adligen Kreditsocietät
deponiert und asferviert werden."

(Vgl. damit die auf S. 326—329 citirten W 10, 11, 19
u. 22 der Nolcken-Allatzkiwwi'schen Stiftung.)

I I . Es th land .

1) Die U e x k ü l l s c h e Fideikommißstiftung an den

Fickelnfchen Gütern:
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§ 3 .

„Sollte der Bauerlandverkauf obrigkeitlich angeordnet
werden, so ist der Erlös aus demselben bis zu feiner hier
unten vorgesehenen Anlage in Immobilien, in zinstragenden,
auf den Namen des Fideikommisses zu registrirenden, vom
Familienrath für gut befundenen Staatspavieren oder Papieren
der örtlichen Hypothekenbanken oder endlich auch in Obliga-
tionen, die als erste Hypothek auf solidem Grundbesitz ver-
zeichnet sind, keinenfalls aber in sogenannten Industriepapieren
anzulegen und dem jeweiligen Fideikommißbesitzer der Zinsen-
genutz an demselben zuzugestehen . . . Der Erlös aus dem
verkauften Bauerlande, mag dieser nun obrigkeitlich angeordnet
fein oder auf privatem Wege vollzogen sein, darf nur laut
einstimmigen Beschlusses des Familienrathes und lediglich zum
Ankaufe von mit dem Fideikommiß zu vereinigenden Immo-
bilien verwandt werden."

2) Stackelbergfche Fideikommißstiftung betreffend
die Güter S u t l e m und L i m m a t .

1) „Der Erlös aus solchen Bauerlandverkäufen muß
zunächst zur Tilgung des auf den Gütern ruhenden C r e d i t -
cassendar lehns verwandt und erst nach Tilgung diefer
Schuld in auf den Namen des Fideikommisses registrirten
und zwar womöglich in Metallpapieren, sei es des Staates,
oder der örtlichen Banken, darf aber keinenfalls in industriellen
Unternehmungen angelegt oder an Privatpersonen ausgeliehen
werden und

2) die aus diesen Verkäufen gelösten und in oben ange-
gebener Weife angelegten Summen dürfen nur zum Zweck
des Ankaufes von mit dem vorliegenden Güterfamilienfidei-
kommiß zu vereinigenden, auf dem Lande im Gouvernement
Esthland oder in der Stadt Reval belegenen Immobilien
realisiert und verwandt werden und zwar nur von solchen,
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deren Iahresrevenüen wenigstens sechs Prozent des Ankaufs-
preises nach Abzug aller Kosten netto ergiebt.

3) Statut der C l a p i e r de Colongefchen Fidei-
kommißstiftung am Gute O n t i k a ,

§ 3 .

„ I m Falle eines Verkaufes von Bauervachtland, sowie
auch im Falle einer etwaigen Iwangsenteignung, wie des
Bauer- so auch des Hofslandes ist das aus dem Verkauf ein-
gehende Geld bald möglichst in sicherer Grundhypothek oder,
wenn folches nicht thunlich, in auf Metallwerth lautenden
Werthpapieren, oder in Obligationen der Esthländischen Credit-
kasse anzulegen und in dieser Gestalt dem Fideikommiß als
integrierender und unantastbarer Bestandtheil desselben hinzu-
zufügen, wobei der Zinsgenuß an diesen Capitalien dem jedes-
maligen Fideikommißbesitzer gebührt. Uebrigens dürfen der-
artige Capitalien fogleich oder in der Folge, jedoch nur nach
stattgehabter Beprüfung und Genehmigung seitens der Nitter-
schllftlichen Vertretung, auch zum Erwerb von Grundbesitz
verwandt werden, welcher solchenfalls unbedingt dem Fidei-
kommiß einzuverleiben ist. Der Austausch von Hofs- und
Bauerpllchtlllnd in den Grenzen des Fideikommisses bleibt dem
Ermessen des Fideikommißbesitzers überlassen; dasselbe gilt
auch von dem Austausch von Landparzellen des Fideikommisses
gegen Landstücke anderer Güter, unter der Bedingung jedoch,
daß ein wenigstens ebenso gut gelegenes und gleich werth-
volles Stück Land dem Fideikommiß eingefügt, wie von dem-
felben abgetheilt worden."

4) Schuber t V io lsches Güterfamilienfideikommiß.

5) Aehnliche Bestimmungen finden sich auch beim

Schubert Wayküllschen Güterfamilienfideikommiß.

6) Das N e f f - M ü n k e n h o f f f c h e Güterfamilienfidei-

kommiß :
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§ 3 .

I I ) „Von dem Verbote der Veräußerung ausgeschlossen
sind die Nauerpachtländereien des Gutes Münkenhoff, welch
der jedesmalige Fideikommißbesitzer unter der Bedingung zu
verkaufen berechtigt ist, daß aus den einfließenden Kaufsummen
besondere Kapitalien gebildet werden, welche entweder dem
Fideikommisse als integrirende Bestandtheile hinzuzufügen oder
zum Ankaufe anderweitiger mit dem Fideikommißgut zu ver-
einigenden Grundbesitzes zu verwenden sind."

Während in Liv° und Esthland Nauerländereien ohne
Einhlung der Allerhöchsten Erlaubniß nur dann verkauft

werden dürfen, wenn der Stifter in der Stiftungsurkunde
Solches ausdrücklich gestattet, ist Solches in Curland auch
ohne eine derartige Anordnung des Stifters möglich, Der
aus dem Verkauf der Bauervachtgesinde auf den adligen Fidei-
kommißgütern C u r l a nds gewonnene Erlös muß zufolge
den im Ukas des dirigirenden Senats vom 15. Juni 1870
(IIoHn. 0o6p. ZK«. ^ 48423 v. I . 1870 am 27. Mai) aus-
gesprochenen Allerhöchst bestätigten Regeln als Fideikommiß-
kapital im Interesse des Fideikommisses entweder zum Ankaufe
eines anderen Landgutes, auf welches die Fideikommißqualität
übergeht, oder bis dies geschehen ist oder geschehen kann, zum
Ankauf sicherer, zinstragender Papiere verwandt werden. I m
Einzelnen wird in diesem Ukas Folgendes bestimmt:

Die Veräußerung, deren Gegenstand die bäuerlichen
Arrendeländereien (npseibnucilie ai>snMi>is ^Hei«») sind, ist
nur unter vorheriger Einholung der diesbezüglichen Erlaubniß
seitens des Ritterschaftskomit«s statthaft. Da ohne eine solche
Erlaubniß derVeräußerungskontrakt gar nicht korroborirt werden
kann, so muß der Erwerber sich an den verkaufenden Fidei-
kommißbesitzer mit der Bitte wenden, von dem Ritterschafts-
komits eine diesbezügliche Erlaubnißbescheinigung auszuwirken
und sie ihm, dem neuen Erwerber, auszuhändigen. Die zur
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Vornahme der Korroboration kompetente Behörde (Krepoft-
behörde) schreitet zur Ingrossation des Erwerbungsaktes nicht
anders, als nachdem der erwerbende um die Eintragung nach-
suchende Käufer ihr die obenerwähnte Erlaubnißbescheinigung
Vorgestellt hat, Das aus dem Verkauf des Grundstückes ge-
löste Geld muß, falls es nicht zum Ankauf eines entsprechenden
anderen Stück Landes verwandt worden ist, in sichern Metall-
werthpapieren angelegt werden, die aber womöglich und sobald
Solches thunlich, auf den Namen des Fideikommißbesitzers
geschrieben werden müssen. Die für das verkaufte Fideikom-
mißgesinde zu leistenden Iahlungen sind regelmäßig nur dann
als rechtsgültig zu betrachten, wenn sie an das Ritterschafts-
komits erfolgt sind. Das Ritterschaftskomitä hat aber nicht
nur über die Unversehrtheit des Fideikommißkavitals zu wachen
und über den Bestand desselben dem Fideikommißbesitzer halb-
jährlich Rechnung abzulegen, sondern muß auch die Zinsen,
sowohl des bei ihm in baarem Gelde deponirten, als auch
auf dem verkauften Fideikommißgesinde als Kaufschillingsrest
ruhenden Fideikommißkapitals dem jedesmaligen Fideikommiß-
besitzer zu gehöriger Zeit auszahlen. Das aus dem Verkauf
des Fideikommißgesindes geläste Geld nimmt sofort Fidei-
kommißqualität an und wird als Zubehör zum Fideikommiß-
gut angesehen. Wird es aber in der Folge zum Ankauf eines
Landgutes verwandt, so geht auf dasselbe sofort von dem
Momente des Verkaufes an die Fideikommißeigenschaft über.
Jedoch ist eine dergestalt erfolgte fideikommissarische Vinku-
lirung des angekauften, nunmehr gleichfalls so wie früher das
Fideikommißkapital, zum Bestände des Fideikommißgutes zu
schlagenden Landgutes auf Antrag des Fideikommißbesitzers
und des Ritterschaftskomitös, gleichzeitig mit der Korroboration
des Kaufkontraktes durch die kompetente Irepostbehörde in den
Hypothekenbüchern zu vermerken. Hat der Fideikommißbe-
sitzer zum Ankauf des Landgutes eigene, also zu seinem
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Allodilllvermögen gehörende Mittel verwandt, so ist er be-
rechtigt, der hierzu verbrauchten Summe den Charakter eines
A n t r i t t s p r e i s e s , über den hinaus das Gut nicht ver-
schuldet werden darf, beizulegen ' >.

Wenn nun aber Käufer von Fideikommißgesinden, wie
dies vorgekommen ist, hinsichtlich der stipulirten Zinsen und
Kapitlllllbzahlungen auf die Kaufschillingsrestsorderung säumig
sind, so können sich, namentlich, wenn gegen die Schuldner
exekutiv vorgegangen werden muß, in Betreff verschiedener
Punkte Zweifel erheben. So erscheint es vor allen Dingen
fraglich, welche rechtliche Wirkung es habe, wenn das ver-
kaufte Fideikommißgesinde von dem Fideikommißbesitzer im
öffentlichen AuZbote wiederum eigenthümlich zurückerworben
wird und ob insbesondere die auf dem Gesinde ruhende Kauf-
schillingsrestforderung in solchen Fällen als per Lont'usioiiein
erloschen zu betrachten ist. Zweifelhaft dürfte es ferner sein,
ob das entweder im öffentlichen Ausbot oder aus freier Hand
zurückerworbene Fideikommißgesinde Fideikommißqualität an-
nehme oder nicht, und ob dies im ersten Falle eo ipso oder
erst auf Antrag der Aufsichtsbehörde und des Fideikommiß-
besitzers oder auf alleinigen Antrag der Ersteren, sogar gegen
den Willen des Letzteren stattfindet.

Zunächst steht es nun fest, daß das verkaufte Bauer-
pachtgesinde durch den Verkauf aus dem FideikommißnexuZ
ausscheidet, seine Fideikommißeigenschaft verliert und in der
Hand des betreffenden Käufers sich in freies Allodialeigenthum
des Letzteren, sowie dessen Rechtsnachfolger verwandelt, diese
Eigenschaft aber so lange behält̂  bis es durch einen neuen
Stiftungsllkt wiederum fideikommissarisch vinkuliert wird°).

1) Vgl, (Haun. NoSp, 3»«, i , XI.V 1870 d, 27, Mai Nr. 48423)
P, 1—1«.

2) Vgl, S e r a p h i m „Die rechtliche Stellung des jedesmaligen
Fideikommißbesitzers zu der Kaufschillingsrestforderung für das verlaufte
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Das Kapital dagegen, das als Aequivalent an Stelle
des verkauften Gesindes zum Fideikommiß hinzutritt, wird
nicht Allodialeigenthum des Fideikommißbesitzers, sondern er-
hält die Fideikommißeigenschaft. Zu diesem Fideikommißkapital
gehört aber, wie aus den Allerhöchsten Regeln klar hervorzu-
gehen scheint'), nicht nur der eingezahlte und dasesbst asservirte
Betrag des für das verkaufte Fideikommißgesinde erhaltenen
Kaufpreises, sondern auch die vertragsmäßig gestundete, auf
dem Gesinde noch ruhende Kaufschillingsrestforderung, da die-
selbe ja einen Theil des mit der Fideikommißqualität be-
hafteten Kllufschillings bildet. Da nun aber besagte Kauf-
schillingsrestforderung ebenso, wie das Fideikommiß selbst,
fideikommissarisch vinkuliert ist, so darf sie auch nur zum Vor-
theil des Fideikommisses verwandt werden ̂ ) und muß ebenso,
wie die für den eingezahlten Theil des Kaufschillings ange-
kauften Werthpapiere auf den Namen des Fideikommißbesitzers
ausgestellt werden, da letzterer nach unserem Provinzialrecht
als Eigenthümer des Fideikommisses bezeichnet wird. Dem
Fideikommißbesitzer steht mithin unzweifelhaft auch die auf
dem verkauften Bauerpachtgesinde noch ruhende Kaufschillings-
restforderung zu. Wenn aber Letztere einen Bestandtheil des
Fideikommisses bildet, so muß sie auch auf jeden weiteren
Fideikommißbesitzer, so lange sie noch nicht gänzlich getilgt
ist, übergehen und darf eben wegen ihrer fideikommissarifchen
Vinkulierung, in keiner Weife etwa wie allodiales Eigenthum
behandelt, z. B. zur Deckung allodialer Schulden des Fidei-
kommißbesitzers verwandt werden. Hieraus folgt aber weiter.

Fideikommißgesinde und die Grenzen der fideilommißcurawrischen Befugnisse
des Kurlllndischen Ritteischaftslomitss bezüglich einer solchen Kaufschillings-
restforderung", in der Zeitschrift für Rechtswissenschaft, herausgegeben von
der juristischen Fawltät der Universität Dorpat, IX. Jahrgang, Heft I.
S. 4 ff.. § 3.

1) S e r a p h i m , S, 2 d, § 3.
2) S e r a p h i m , § 3, S, 5.
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daß kein Fideikommißbesitzer berechtigt ist, die einen Theil der
Fideikommißsubstllnz bildende Kauffchillingsrestforderung etwa
gegen die Forderung einer anderen Person, z. B. des Eigen-
thümers des Fideikommißgesindes zu kompensiren. I n gleicher
Weise darf aber andererseits anch der Eigenthümer des Fidei-
kommißgesindes oder ein Rechtsnehmer desselben eine ihm gegen
den Fideikommißbesitzer zustehende Forderung nicht gegen die
Kaufschillingsrestforderung ausrechnen, da er sich sonst auf
Kosten des Fideikommißvermögens für eine allodiale Forde-
rung bezahlt machen würde, was eine, sogar dem Fideikommiß-
besitzer selbst nicht erlaubte Substanzminderung des Fidei-
kommisses bedeuten würde').

Aus demselben Grunde aber muß auch die Erlöschung
der Kausschillingsrestforderung durch «nukusio, die namentlich
dann eintritt, wenn der Gläubiger den Schuldner beerbt oder
umgekehrt der Schuldner Erbe des Gläubigers wird, als den
im erwähnten Senatsukas ausgesprochenen Allerhöchst be-
stätigten Regeln widersprechend für nicht statthaft angefehen
werden, da sonst die zum Fideikommißvermögen gehörende
Kaufschillingsrestforderung, wenn man sie als ?or ooufusiaiiem
aufgehoben erachten wollte, nicht, wie vorgeschrieben, zum
Vortheile des Fideikommisses, sondern zur Tilgung einer Allo-
dilllschuld verwandt werden würde ^).

Wohl aber kann der Fideikommißbesitzer die Zinsen des
Kaufschillinges, die ja zu seinem Allodialvermögen gehören,
kompensiren, resp. durch ooulusio aufheben. Ganz analoge
Grundsätze kommen zur Anwendung, wenn der Fideikommiß-
besitzer das verkaufte Fideikommißgesinde wiederum durch Kauf
zurückerwirbt, sei es aus freier Hand, fei es durch öffentlichen
Ausbot, denn obwohl er Singularsuccessor in das Eigenthum

1) S e r a p h i m , S, 9 ff., § 4,
2) S e i ll p h i M, § 4, S, 10 ff.
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am Gesinde wird, so muß doch die Kaufschillingsrestforderung,
da sie nach wie vor ein von dem Allodialeigenthum streng zu
scheidender Theil der Fideikommißsubstanz bleibt, in jedem
Falle bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unalterirt bestehen
bleiben. Auch in dem Falle, wo sich äe laow Forderung und
Gegenforderung gegenüberstehen, nämlich die Forderung des
nunmehrigen zweiten Verkäufers des Gesindes (resp. des Sub-
hastationsimpetraten) bezüglich des ihm zukommenden Betrages
des Kaufschillings und die Kaufschillingsrestforderung des Fidei-
kommißbesitzers aus dem ersten Verkaufe des Bauerpachtge-
sindes, kann von einer Aufrechnung dieser beiden Forderungen,
insofern hierin eine Substanzminderung des Fideikommisses
liegen würde, nicht wohl die Rede sein. Wohl aber kann
der Fideikommißbesitzer, da die auf dem früheren Fideikommiß-
gesinde als Hypothek lastende Kaufschillingsrestforderung den
Vermögenswerth desselben für ihn schmälert, foviel von dem
zu entrichtenden Kaufpreise zurückbehalten, als zur Deckung
feiner Kaufschillingsrestforderung ausreicht'). Praktischer ist es
aber, wie S e r a p h i m § 5 S. 13 ff. richtig darauf hinweist,
wenn der Fideikommißbesitzer den mehrfach erwähnten Betrag
der Kaufschillingsrestforderung aus seinen Allodialmitteln an
die für die adligen Fideikommisse Curlands bestehende Auf-
sichtsbehörde (das Ritterfchaftskomitö) einzahlt und denselben
von dem dem Verkäufer zu zahlenden Kaufpreise abzieht. Weil
nun aber der Verkäufer dadurch noch keineswegs von der aus
dem ersten Verkauf herrührenden, dem Fideikommißbesitzer ab-
zuzahlenden Kaufschillingsrestforderuug befreit wird, sondern
erst nach wirklich erfolgter Zahlung diese Wirkung eintritt,
so muß auch bis dahin das dem Fideikommißbesitzer für diese
Schuld (8«il. Kllufschillingsrestforderung) zustehende Pfandrecht,
ebenso wie die Kauffchillingsrestforderung selbst, die auf diese

11 S e r a p h i m , § 5, S, 13,
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Weise gesichert wird, unberührt bestehen bleiben'). Dem steht
auch nicht entgegen, daß nunmehr, weil der Pfandgläubiger
Eigenthümer des Gesindes geworden ist, ooiikusio Platz greift.
Einmal nämlich läßt unser Provinzialrecht ein Pfandrecht an
eigenen Sachen ausdrücklich zu und bestimmt dazu noch, daß
ein solches gegenüber den anderen nachstehenden Pfandgläubi-
gern Sicherungsvortheile gewährt, zweitens aber tilgt die
oontumo eine öffentliche Hypothek noch nicht, sondern gewähr̂
bloß einen Anspruch auf Löschung derselben aus den Hypo-
thekenbüchern. Drittens endlich darf der Fideikommißbesitzer
den Anspruch auf Löschung deshalb nicht geltend machen, weil
dadurch die Rechte der Fideikommißanwärter, die gleichfalls
durch dies Pfandrecht geschützt werden, eine Verletzung er-
leiden würden 2),

Die Frage, ob durch käufliche Iurückerwerbung des ver-
kauften Fideikommißgesindes seitens des Fideikommißbesitzers
Ersteres ipso jure wiederum die Fideikommißqualität erlangt,
wird mit S e r a p h i m § 6 S, 1? richtiger zu verneinen sein;
der kaufende Fideikommißbesitzer wird eben durch den Kauf
einfacher Singularsuccessor des bisherigen Eigenthümers, in
dessen Händen aber das frühere Fideikommißgesinde in Folge
des ersten Verkaufes sich in freies Allodialeigenthum verwandelt
hatte. Diese Allooialeigenschaft aber verliert das frühere Fidei-
kommißgesinde, wie gesagt, auch dann nicht, wenn es wieder
vom Fideikommißbesitzer angekauft wird, fondern kann bloß
durch einen neuen, in die öffentlichen Grundbücher einge-
tragenen Stiftungsakt wieder ftdeikommisfarisch vinkuliert
werden. Deshalb ist auch die Absicht, die der Fideikommiß-

1) Vgl. dagegen E r d m a n n . System. V. I I , Z 122, S. 53, Anm. 4,
nach dessen Ansicht das Pfandrecht zwar durch Konfusion erlischt, dennoch
aber auf Grund des Art. 363 eine Rangstellung bewahrt.

2) E e i a P h i m , § Y, S. 16.
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besitzer beim Ankauf gehabt oder gar geäußert hat, von keiner
Bedeutung,

Wir wenden uns nunmehr zu den Folgen der une r -
l a u b t e n Veräußerung der adligen Familienfideikommisse.
Nach Art, 2554 Th, I I I des Prov.-RZ. ist eine solche Ver-
äußerung des Fideikommisses resp, von Theilen desselben nichtig,
und zwar in jedem Falle, einerlei, ob sie an einen Dritten oder
auch an einen entfernteren Anwärter geschah'),

Uebrigens braucht diese Strafe der Nichtigkeit der Ver-
äußerung nicht erst in den Stiftungsurkunden angeordnet zu
werden, obgleich solches meistentheils wohl geschieht, sondern
greift eben kraft der im erwähnten Artikel 2554 enthaltenen
gesetzlichen Bestimmung ipso Hurs Platz.

I n den Stiftungsurkunden wird sehr häufig die Ver-
äußerung des Familienfideikommisses durch den Besitzer mit
sofortiger Entziehung aller Rechte an demselben, d. h. mit
dem Ver lus t bedroht, in welchem Fall dann der nächstbe-
rechtigte Fideikommißfolger eintritt. So heißt es z. B. in
der v. Nolcken-Allatzkiwwi'schen Stiftung im § 10: „Die das
von mir gestiftete Familienfideikommiß bildenden Güter Alt-
und Neu-Allatzkiwwi, welche mit der reglementsmäßig zu ti l-
genden Pfandbriefsfchuld von 95950 Rubeln Silber, fchreibe:
fünfundneunzigtausend neunhundert und fünfzig Rubeln Silber
belastet find, können zwar vermehrt und verbessert, sollen je-
doch in keiner Weife, es sei unter welchem Titel es wolle,
bei der Commination des sofortigen Verlustes aller Rechte an
dem Fideikommiß von irgend einem Fideikommißbesitzer ver»
schuldet oder veräußert oder jemals zur Theilung in die

1) Kn ipsch i ld t , XI, § 13: »Häsa »utsN üäsiooNmiLsi s,Un-
natw prodldiw S88« intellizitur, ut si kasltzz Frkvatus lsm üäsioom-
MI880 »iiHsowm 8LiLN8 Äiouat, äolo iä tselsss pr«,s8U!U»tur. et luv»,'
liäs, 8it »lisuatio, ita «Mäsin, ut 3i aliLuatlouiz prodibitio tverit laot»
LxprsFFL pSl ultimum voluutatsN, vsi a Is^s, »liguatio ipso ^urs sit
null»,, uLo äominium tiÄuzislÄt."
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Allodial-Erbmasse des Fideikommißbesitzers gezogen werden."
(Vgl. die auf S. 354—355 angeführten Urkunden, so z. B. die
Graf Berg-Sagnitz'sche Stiftung § 12, die Nolcken-Kawers-
Hof-Altenthurn° und Moisekatz'fche Stiftung § 8.)

Die Fideikommißanwärter sind im Falle einer solchen
unbefugten Veräußerung seitens des Fideikommißbesitzers be-
rechtigt, das veräußerte Fideikommiß mit der Eigenthumsklage
(rei vinäioatio), zurückzufordern, da ja eben das ne^atiuin
ein nulluni negotium ist und eine Eigenthumsübertragung
an den Erwerber des Fideikommisses überhaupt nicht statt-
findet. Dabei kommt es keineswegs darauf an, ob die An-
wärter zur Zeit der Veräußerung bereits lebten oder noch
nicht geboren waren (als Embryonen existierten), ob sie zu
den Descendenten des Veräußerers gehörten oder nicht, viel-
mehr können sie in jedem Falle das Fideikommiß mittelst der
aotio rsvooawria, zurückverlangen').

Hinsichtlich der gemeinrechtlich so bestrittenen Frage, ob
auch die Allodialerben des veräußernden Besitzers, selbst wenn
sie die Erbschaft nicht ausschlugen, sofern sie natürlich zur
Iah l der successionsberechtigten Fideikommißanwärter gehören,
die rei vinäioatio bezüglich des Fideikommisses anstellen dürfen,
wäre auch für unser Recht meiner Meinung nach bejahend zu
beantworten und zwar aus dem Grunde, weil es dem
Prinzip eines jeden Familienfideikommisses, nämlich der 8u«>
cessio 6x MLto et proviäentia lu^orum widersprechen
würde, wenn man den Uebergang des Fideikommisses auf
den nllchstberechtigten suossssoi', der sein Recht direkt vom
Stifter ableitet, davon abhängig machen wollte, ob derselbe
die Allodialerbschaft seines veräußernden Vorgängers ausge-
schlagen hat oder nicht').

1) Vgl. Art. 2554, Th. I I I des P r o u . - Rs ,
2) Vgl. S t o b b e , N, I I , § 140, S. 515, anderer Meinung L e w i s .

S. 255 flg.
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Tem dürfte es auch nicht entgegenstehen, daß nach Ar-

tikel 2546 Th, I I I des P r o v . - R s . der Fideikommißfolger,

wenn er die Allodialerbschaft des Vorbesitzers angetreten hat,

alle Handlungen des Letztern, selbst wenn durch sie sein aus

der Stiftung herrührendes Recht verletzt oder geschmälert

werden sollte, anzuerkennen hat, da es sich, falls der suoosssoi-

die Veräußerung überhaupt nicht anfechten dürfte, nicht um

eine Verletzung oder Minderung, sondern um einen Verlust

des ihm aus der Stiftung gebührenden Successionsrechtes

handeln würde, mährend doch der Art, 2546 von einem solchen

(Verlust) garnicht redet. Dies Klagerecht der Fideikommißan-

wärter wird jedoch keineswegs gleich vom Moment der Ver-

äußerung an existent, sondern erwächst denselben erst dann,

wenn das Fideikommiß durch den Tod des veräußernden

Fideikommißbesitzers oder aus sonst einem Grunde vacant

wird. Nur in dem Falle also kann der alsdann zur Suc-

cession berufene Fideikommißsuccessor das Fideikommiß mit

der l « i viuäieatio zurückfordern'), denn erst von diesem

Moment an datiert sein Eigenthum. M a n kann deshalb nicht

sagen, daß das Eigenthum an dem Fideikommiß für den

Veräußerer sofort verloren gehe und dem nächstberechtigten

8UC0688UI- zufalle 2), obwohl solches von manchen Juristen in

der That, von dem Gesichtspunkt des ihrer Meinung nach in

jeder Veräußerung liegenden Verzichtes des betreffenden Be-

sitzers, behauptet wird, denn es handelt sich hier keineswegs

um einen Verzicht auf das Fideikommiß, sondern bloß um

eine beabsichtigte Uebertragung des Rechtes auf eine andere

Person'). Etwas Anderes ist es natürlich, wenn der Fidei-

kommißstifter in der Stiftungsurkunde ausdrücklich den so-

l l Vgl. Art. 2555,
2) L e w i s , S. 244.
3> Vgl. L e w i s , S. 244 ff,

27
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fortigen Besitzverlust angeordnet hat (sog, Privationsclansel),
in welchen: Falle das Fideikommiß, bei einer Veräußerung
desselben seitens des Vorbesitzers, allerdings sofort auf den
nächstberechtigten suocsssor übergeht. Zur Erstattung des
Kauf- oder Pfandschillings dagegen ist der vindicirende Fidei-
tommißsuccessor in keinem Falle verpflichtet'), selbst wenn er
Descendent oder Allodialerbe des Veräußerers ist, denn da er
auf Grund des ihm aus der Stiftung zustehenden Eigenthums-
rechtes vindicirt, so braucht er dem Erwerber weder den ge-
zahlten Kaufpreis zu entrichten, noch auch ihn sonst irgendwie
schadlos zu halten. Dies muß auch sür den Fall gelten,
wenn der Vesitzer das Fideikommiß an einen entfernteren An-
wärter veräußerte und ein näher Berechtigter nun die Revo-
tationsklage anstellt. Geschah dagegen die Veräußerung an
den Nächstberechtigten selbst, so kann dieser, im Falle der
Vindicatio«, den von ihm gezahlten Kaufpreis mittelst der
«onäietio indebiti ersetzt verlangen, vorausgesetzt nur, daß
er kong, Me handelte, also von der Fideikommißqualität des
ihm veräußerten Gegenstandes in entschuldbarer Weise nichts
wußte 2).

I n allen übrigen Fällen dagegen kommt auf die lioull
oder mala Kä«8 des Erwerbers, wie gesagt, nichts an und
kann sich Letzterer in keinem Falle wegen des von ihm ge-
zahlten Kaufpreises an dm vindicirendm Fideikommißfolger
Haltens, wohl aber an den Veräußeret selbst, resp. dessen
Erben, denen gegenüber es freilich von Bedeutung fein dürfte,
ob ihm (dem Erwerber) die Fideikommißqualität bekannt war
oder nicht. Zum Ersatz der Verwendungen hingegen, die der
Erwerber auf das Fideikommiß gemacht hat, ist jeder Fidei-

1) Art, 2554 in uns, L e w i s , S, 261,
2) Also nur in Folge eines thatsächlichen Irrthumes, vgl, Art. 3686,

Th. I l l des Pr°v.-W.
3) L e w i s , T, 262,
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kommißsolger, gleichwie jeder Eigenthümer verpflichtet') und

zwar nach Maaßgabe der in den Artt . 920 und 578—584

Th. I I I des Prov.-Rs. enthaltenen Bestimmungen. Darnach

wären die nothwendigen, auf das Fideikommiß gemachten

Verwendungen sowohl dem gut- als auch dem bös-

gläubigen Besitzer von Seiten des 8uoo«88nr zu ersetzen').

Bloß nützliche Verwendungen brauchen nur dem douau üäei

1io88L88or ersetzt zu werden °), wogegen der ma!ae üäei xo8>

3S880I- bloß das ^,8 wl leuä i , soweit Solches für ihn vor»

theilhllft ist und ohne Verletzung der Hauptsache geschehen

kann, ausüben darf^).

Unter eben denselben Bedingungen dürfen auch die

luxuriösen Verwendungen von jedem z»os8S88or weggenommen

werden °). Der die »ei viuäieatia anstellende Fideikommiß-

successor muß übrigens behufs wirksamer Durchführung feiner

Klage sowohl sein Successionsrecht, als auch die Fideikommiß-

qulllität des von seinem Vorgänger veräußerten Gegenstandes

nachweisen. Falls der nach der Successionsordnung zur Nach-

folge ins Fideikommiß Berechtigte auf fein Recht verzichtet,

so schadet dies den nach ihm berufenen Fideikommißanwärtern,

selbst den Descendenten des Verzichtenden in keiner Weise, viel-

mehr rücken dieselben, wenn der Verzicht unbedingt geleistet

wurde, sofort in das Fideikommiß ein. Erfolgte der Verzicht

dagegen zu Gunsten eines Dritten, so bleibt letzterer zwar bis

zum Tode des verzichtenden Fideikommißfolgers im Genuß

des Fideikommisses, darnach aber fällt Letzteres fofort an den

nächsten Successionsberechtigten °).

1) Vgl. Alt, 2554 Th. I I I desProv , - R s,, in Nu«, L e w i s , S, 263.
2) Dem t i i r natürlich nicht, vgl. Art, 578.
3) Alt. 579.
4) Vgl. Art. 582.
5) Art. 583, Vgl, überhaupt auch L e w i 3 , S, 263,
6) Vgl, Art, 2557 Th. I I I des Prov.°Rs.

27»
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Ein Verzicht liegt aber auch in der von Seiten eines
zur Nachfolge ins Fideikommiß berufenen Anwärters erfolgten
Einwilligung in die von seinem Vorgänger vorgenommene
Veräußerung des Fideikommisses'),

I n allen Fällen eines solchen Verzichtes des Iideikom-
mißanwärters darf der Verzichtende die Eigenthumsklage
gegen den Erwerber auf Herausgabe des veräußerten Fidei-
kommisses natürlich nicht anstellen. Ebensowenig wäre der
Veräußerer selbst zur Anfechtung der Veräußerung berechtigt,
zumal da ihm die exceptio lei tracütae et voncütae des
Erwerbers entgegenstehen dürfte °).

Die Eigenthumsklage des Fideikommißfolgers ist freilich
der gesetzlichen Verjährung unterworfen, jedoch wirkt dieselbe
bloß gegen den zunächst Berechtigten, während für den nach
dem Tode desselben berufenen Fideikommißsuccessor, von dem
Tage des Anfalles des Fideikommisses an gerechnet, eine neue
Verjährungsfrist zu laufen beginnt, denn erst vom Momente
der Berufung ist für den Fideikommißfolger die actio natn.
während er vorher überhaupt nicht klagen kann°). Ist
dagegen in den Urkunden der sofortige Verlust des Fidei-
kommisses im Falle einer Veräußerung desselben als Strafe
angedroht, so läuft die Verjährung für den nächstberechtigten
8U0C08801-nicht erst von dem Zeitpunkt, wo er zur Succession
gelangt, sondern bereits vom Momente der Veräußerung an.
Nach Art. 2554 Th. 171 des Prov.-Rs. ist die daselbst als
Strafe einer jeden Veräußerung des Fideikommisses angedrohte
Nichtigkeit eine absolute. Es wird daher auch diejenige Ver-
äußerung, zu welcher sämmtliche Fideikommißinteressenten ihre

1) L e w i s , S. 253.

2) Lc w i s , S, 241.

3) „^ßßi's non vawnti non ourrit piÄSsorlptio". Vgl. Art, 255<>,
L e w i s , S. 264 ff.
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Zustimmung ertheilten, als eine nichtige zu bezeichnen fein.
Dies muß schon aus dem Grunde als richtig hingestellt
werden, weil ja zu den Fideikommißinteressenten auch die zur
Zeit der Veräußerung noch gar nicht existierenden, erst später
geborenen Anwärter gehören, die in Gemäßheit des Prinzips
der 8ueoe85>io ox paoto «t proviäontia uiajoruiu, ohne an
die in Bezug auf das Fideikommiß vorgenommenen Hand-
lungen ihrer Ascendenten irgendwie gebunden zu fein, das
veräußerte Fideikommiß dennoch stets vindiciren können. Selbst
wenn, was jedoch bei uns keineswegs üblich ist, ein oui-atoi-
"nsoitui-oi-um zur Vertretung der Interessen der Ungeborenen
ernannt worden sein sollte, so bleibt es doch immer wahr, daß
der vereinigte Wille derer, zu deren Gunsten das Fideikommiß
errichtet worden, unmöglich stärker sein kann, als der die
Basis einer jeglichen Fideikommißstiftung bildende Wille des
Stifters. Dem gegenüber darf man nicht einwenden, daß das
Successionsrecht erst durch die Geburt erworben werde, vorher
aber gar nicht existiere und folglich ein noch gar nicht existie-
rendes Recht gar nicht verletzt werden könnte, denn da der
Stifter die Veräußerung des Fideikommisses verboten hatte,
so kann, selbst im Falle des Konsenses sämmtlicher Anwärter,
das Eigenthum auf den Erwerber nicht übergehen und die
Fideikommißeigenschaft als solche nicht aufgehoben werden.
Was aber die Bestimmung des Lehnrechts betrifft, wonach
der Vasall das Lehen im Falle eines Konsenses des Lehnsherren
und sämmtlicher Agnaten gültig veräußern kann, ohne daß
die Nllchgeborenen die Veräußerung anzufechten berechtigt
wären, so ist dies eben eine durchaus singulare Vorschrift des
Longobardifchen Lehnrechts, die sich auf Familienfideikommisse
schlechterdings nicht anwenden läßt').

1) Vgl L e w i s , S. 270-79.
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8 14.

Dem Fideikommißbesitzer können übrigens noch verschie-
dene andere Pflichten vom Stifter auferlegt werden. So wäre
ersterer z. V. verpflichtet, in gewissen bestimmt angegebenen
Fällen zu seinen Handlungen (soweit sie das Fideikommiß
betreffen) die Zustimmung des etwa in der Stiftungsurkunde
angeordneten Familienrathes einzuholen, resp. den Anordnungen
desselben sich zu fügen. I n gleicher Weife ist der Fideikommiß-
besitzer gehalten, zur Vornahme gewisser Handlungen sich die
Erlaubniß der gesetzlich angeordneten Aufsichtsbehörde für die
adligen Familienfideikommisse einzuholen, sowie den Verfü-
gungen derselben sich unbedingt zu unterwerfen. Er hat ferner
die ihm etwa obliegenden in der Stiftungsurkunde festgefetzten
Alimentations-, Dotations- oder Erziehungspflichten zu erfüllen,
oder auch die Einkünfte des Fideikommisses mit gewissen, in
der Stiftungsurkunde bezeichneten Personen, in einer ebenfalls
bestimmten Art und Weife zu theilen, Aehnliche Bestimmungen
finden sich beispielsweise in der Fideikommißstiftung des^Baron
Johann Iohannson von M i d d e n d o r f f an den Gütern
P ü r r a f e r , H e l l e n o r m , S a m h o f m i t S a l v a l (1851):

8 4.

„ . . , Nur der auf meinen Sohn Alexander Theodor
folgende Majoratsherr tritt die ausschließliche Nutznießung
seines Majorats nicht früher an, als bis der jüngste feiner
Geschwister mündig geworden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt
hat der eben bezeichnete Majoratsherr im Verein mit feiner
noch etwa lebenden Mutter und den Vormündern seiner un-
mündigen Geschwister das Majorat zu verwalten und den
jährlichen Ertrag desselben in drei gleichen Theilen (ist die
Mutter gestorben, in zwei gleichen Theilen), sich selbst, seiner
Mutter und seinen unmündigen Geschwistern zur Nutzung zu
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Vertheilen, Alle ttbrigen Majoratsherren aber, die in der
dritten Generation auf meinen Sohn Alexander Theodor
folgen, treten das Majorat mit dem Tage ihrer eigenen
Mündigkeit an; bis zu diesem Tage werden die Einkünfte
des Majorats genau so, wie im vorhergehenden Falle, zu
drei gleichen Theilen vertheilt,"

Ebenso bestimmt § 10 der von L i v h a rd t'schen Fidei-

kommißstiftung an den Gütern Neuhausen mit O r r o w a

und R a t h s h o f f (1776)-,

. . . „So lange ein Fideikommissarius unmündig ist,
genießen seine Brüder und Schwestern eine gleiche und standes-
gemäße Erziehung unentgeldlich". , ,

Der Fideikommißbesitzer ist ferner auch gehalten, wenn
Solches in der Stiftungsurkunde bestimmt ist, seine (nicht zur
Succession gelangenden) Brüder und Schwestern mit einer vom
Stifter in ea»n festgesetzten Summe Geldes abzufinden, wie dies
in dem § 10 der soeben erwähnten L ipha rd tschen Fidei-
kommißstiftung geschieht:

„Da die Fideikommißgttter einen sehr ansehnlichen Werth
haben, und jährlich große Revenuen abwerfen, gleichwohl es
sich aber ergeben könnte, daß einer oder der andere von denen
Besitzern durch Zufall außer Stand gesetzt würde, etwas bei
Seite zu legen und für feine übrigen Kinder gehörig zu forgen,
so verordne ich dieserwegen, daß der Fideikommissarius seinen
Brüdern und Schwestern, es mögen ihrer viele oder wenige
sein, zu ihrem Fortkommen überhaupt und eins vor Alles die
Summa v. Vierzig Tausend Rubeln worin sie alle sich gleich
zu theilen haben, auszuzahlen verbunden sein soll und zwar
so, daß jährlich von denen Revenuen der Fideikommißgütern
Fünftaufend Rubel, jedoch ohne Interessen für den Rückstand
für sie abgelegt werden müssen, bis bemeldete Summa von
vierzigtausend Rubeln comvletiert worden". . ,
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I n ähnlicher Weise ordnet die von der verwittweten
Frau Obristleutenant Maria Elisabeth von L ieven im1,1798
an den in Curland belegenen Autzenburgschen und D u r -
suppenschen Gütern errichtete Fideikommißstistung im § I,
P. 3 an:

„Ist mein geliebtester Sohn verbunden, an eine Jede
feiner drey Schwestern, so lange eine Jede derselben lebt,
jährlich zwey Hundert Reichsthaler n!I,ol-tu8. aus den Reve-
nuen der Autzenburg und Dursuvvenschen Güther, nicht weniger
an meine jüngste Schwester Gerdrutha Iuliana von Franck,
geborene von Lieven, Sechzig Reichsthaler »1l,ortu8 und an
meine Cousine Dinterin in Sachsen auch Sechzig ReichZthaler
lilliLi-ti!», so lange eine Jede derselben lebt, jährlich zu be-
zahlen, Soblllde aber meine vorerwehnte Schwester und die
Cousine Dinterin mit Tode abgehen, so hat mein Sohn und
ein jeder künftiger Besitzer der Autzenburgschen Güther zum
unterhalt der auf autzenburg zu erbauenden Kirche und der
Kirchenbedienten jährlich zu verwenden. P. 4) Meine zwote
Schwester, das Fräulein Anna Agnesa von Lieven hat, so
lange sie lebt, die freye Wohnung in Autzenburg und erhält
daselbst alle Emolumente und Deputat-Stükke, wie I h r solche
in dem Testament unseres Wohlfeeligen Vaters, ehrwürdigen
Andenkens, bestimmt und ausgesetzt worden,"

Hat der Stifter sich in der Stiftungsurkunde die lebens-
längliche Nutznießung eines T h e i l e s des Fideikommisses aus-
drücklich vorbehalten, so gehört es ebenfalls zu den Pflichten
des Fideikommißbesitzers, ihm diese Benutzung ungestört zu
überlassen. Hat der Stifter sich dagegen das ganze Fidei-
kommiß auf seine Lebenszeit vorbehalten, so erscheint er selbst
als (erster) Fideikommißbesitzer: Vgl, die Fideikommißstiftung
des Baron Nikolai von M o h r e n s c h i l d t an dem Gute
N u r ms 1886 (Esthland), § IV:

. . . „So lange ich lebe, bleibe ich Fideikommißbesitzer."
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Nieselbe Anordnung findet sich in der Nolckenschen
Fideikommißstiftung an den Gütern K a w e r s h o f mit
A l t e n t h u r n und Moisekatz :

§ 2 ,

Indem ich mir die Nutznießung der Güter Kawershof
mit Altenthurn und Moisekatz sammt Appertinentien und I n -
ventarien bis an mein Lebensende vorbehalte, ernenne ich zum
ersten Besitzer dieses von mir mit den Gütern Kawershof mit
Altenthurn und Moifekatz gestifteten perpetuellen Familienfidei-
kommisses . . . meinen zweiten Sohn, den Herren Kreisdepu-
tierten Axel Gustav Baron Nolcken , , ."

Uebereinstimmend lauten die §§ 3 und 13 der Nolcken-
Allatzkiwwi'fchen Fideikommißstiftung:

§ 3 .

„Indem ich sowohl mir, als nach meinem Ableben
meinem Gemahl Ernst Friedrich Baron Nolcken die Nutz-
nießung der Güter Alt- und Neu-Allatzkiwwi sammt Apper-
tinentien und Inventarien bis an unser Lebensende vorbehalte
. , . ernenne ich zum ersten Nutznießer", . ,

§ 13.

„Indem ich sowol mir, als nach, meinem Ableben, meiner
Gemahlin, Sophie Baronin Nolcken, geborene Gräfin Stackel-
berg die Nutznießung der Güter Lunia und Cabbina sammt
Appertinentien und Inventarien bis an mein Lebensende vor-
behalte, ernenne ich zum ersten Nutznießer , . ."

Der Stifter kann sich jedoch auch andere Rechte an dem
von ihm gestifteten Familienfideikommiß vorbehalten haben,
so z. B. das Recht Aenderungen in der Stiftung während
feines Lebens vorzunehmen, denen der Fideikommißbesitzer sich
unbedingt zu fügen verpflichtet ist.
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Dagegen wäre der Fideikommißbesitzer zur Versicherung
von auf den Fideikommißgütern befindlichen Gebäuden nicht
verpflichtet, es sei denn, daß ihm diese Verbindlichkeit in
der Stiftungsurkunde ausdrücklich auferlegt ist. Letzteres ge-
schieht jedoch thatsächlich sehr selten und findet sich nur in
zweien der von mir eingesehenen Stiftungsurkunden:

I.

«Esthland),

Statut des Freiherrlich von Stackelbergschen Fa-

milienfideikommisses an den Gütern Sutlem und Limmat (1883),

„Der jeweilige Fideikommißbesitzer ist verpflichtet:
II) Die sämmtlichen auf den Gütern befindlichen Hofs-

und Wirthschaftsgebäude, sowie das zu deren Bestände ge-
hörige bewegliche Vermögen und das Gutsinventar in deren
respektivem vollen Werthe für feine Kosten gegen Feuersgefahr
zu versichern."

II.

Fideikommißstiftung durch E r b v e r t r a g zwischen den
Descendenten des dim. Landrathes Verend Johann Naron
U e x k ü l l an den Fickeln'schen Gütern nebst Ne lwa .

Der § 6 dieser Urkunde gründet desmittelst eine Stiftung
für 12 Sieche, auf Schloß F i ekeln, zur Verpflegung von
Leuten aus der dortigen Nauergemeinde, zu welchem Zwecke
mehrere Gebäude aufgeführt wurden. I n demselben § heißt
es dann weiter:

„Diese Stiftung foll nunmehr unter dem Namen „Verend
Elisabeth Stiftung" von allen Nachfolgern im Besitze des Fidei-
kommisses wohl gevfleget werden, insbesondere soll das er-
wähnte Gebäude stets im guten Zustande erhalten, eventuell
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erneuert, jedenfalls aber immer gegen Feuersgefahr versichert
gehalten werden,"

Von einer Pflicht des Fideikommißbesitzers zur Cautions-
leistung für eine ordnungsmäßige Newirthfchaftung des Fidei-
kommisses ist in unserem Provinzialrecht nirgends die Rede,
während andere Partikularrechte sie zuweilen fordern. Dieselbe
ist übrigens insofern ganz unnöthig, als für stiftungswidrige
Verschlimmerungen des Fideikommisses schon das Allodialver-
mögen des schuldigen Fideikommißbesitzers haftet, Veräuße-
rungen aber von unseren Gesetzen mit der Strafe der Nichtig-
keit, in den Stiftungen selbst dagegen häufig, gleichwie
Deteriorationen, mit dem sofortigen Besitzverlust des Familien-
fideikommisses bedroht werden. Auch in den von mir einge-
sehenen Stiftungsurkunden ist nirgends von einer derartigen
Pflicht des Fideikommißbesitzers die Rede.

Zur Errichtung eines Inventars, welche Pflicht übrigens
zumeist dem ersten Fideikommißbesitzer auferlegt wird, ist eben-
falls kein Fideikommißbesitzer verbunden, ausgenommen, wenn
Solches in der Stiftung ausdrücklich festgesetzt ist.

Hat der Stifter dagegen bereits selbst ein Inventar er-
richtet, so ist jeder nachfolgende Fideikommißbesitzer verbunden,
dasselbe zu erhalten, resp, zu ergänzen und falls es aus irgend
einem Grunde vernichtet worden oder verloren gegangen ist,
durch ein neues zu ersetzen. Die Pflicht des Fideikommißbe-
sitzers zur Inventarserrichtung findet sich übrigens auch in
den Stiftungsurkunden höchst selten angeordnet. Nur in
folgenden drei Fideikommißstiftungsurkunden habe ich eine
derartige Verbindlichkeit des FideikommitzbesitzerZ angeordnet
gefunden. Es sind dies:

I.

Die Liphardt 'sche Stiftung (Livland). Hier wird

im § 2 unter Anderem zugleich bestimmt:
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. , . „Daß sofort nach meinem tötlichen Hintritt, auf
beiden Güthern ein Inventarium gerichtlich geleget und alles,
was sodann auf selbigen an Vieh, Branntweinkesseln und zur
wirthschaftlichen Einrichtung gehörigen Persahlen nur vorge-
funden wird, gleichfalls zu diesem Fideikommiß gerechnet und
sammt dem Getreide, das vorräthig sein würde, wenn ich
nach dem ersten I^di-uai-ius versterben sollte, insgesammt oder
davon die Hälfte, wenn mein Tod in denen Monaten vom
September ab bis zum ersten Februar erfolgte, gleichwie das
in meinem Haufe, auf Rathshoff befindliche, nach Gewicht zu
verzeichnende Silber damit verknüpft verbleiben, mein Sohn
und Erbe, als hoffentlicher erster Fideikommisfarius vorge-
nannter Güter mit dem Inoentario und Silber nicht anders,
als nach Art eines Fideikommisses oder Majorates besitzen
und mit dieser unveränderlichen Eigenschaft auf seine Nach-
folger bringen solle."

II.

Von Middendorff'sche Stiftung (Lioland).

§?.
„Um Mißverständnisse, die bei der Uebernahme und Ab-

gabe des Majorates entstehen könnten, zu vermeiden, halte ich
es für nothwendig, anzuordnen, wie folgt: Gleich nach meiner
Beerdigung wird von den Erlmehmern oder Grbnehmerinnen
mit Hinzuziehung der dazu erbetenen Herren Prediger, in
deren Kirchspiele die Güter liegen und eines außerdem erbe-
tenen Zeugen ein genaues Verzeichniß der etwaigen Kapitalien
in der Bank, oder von anderen Schuldscheinen und ein Inven-
tarium aller Gegenstände in den Wirthschaften und den Häufern
der Majoratsgüter entworfen, gegenseitig unterzeichnet und der
competenten Behörde, dem Landwaisengerichte, zur gewogenen
Bewahrung überreicht . . ."
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III.

Die Gräflich Met , em-Elley'sche Fideikommißstiftung
(Curland),

§ 6 .

„Mein Bruder Graf Peter Medem, oder überhaupt der
erste mir nachfolgende Fideikommißbesitzer, erhält außer den
im vorigen Punkte aufgeführten, zum Fideikommiß gezogenen
Stücken, als worüber fofort ein taxirtes Inventar, sey es ge-
richtlich oder vom Fideikommißbesitzer unter Zuziehung zweyer
meiner Brüder aufzunehmen und nach diesem Testament auf
Elley zu korroborieren ist, damit über den Bestand der Stif-
tung und den jedesmaligen ungeschmälerten Uebergang auf
die ferneren Fideikommißfolger feststehende Form vorhanden
sei, noch als Vermögen, alles bey meinem Ableben in Glley
befindliche Mobiliar, Wäfche, den vorräthigen Getraidebe-
stand:c."

Obgleich nun eine Pflicht des Fideikommißbesitzers zur
Inventarserrichtung nach unserem P r o v i n z i a l r e c h t nicht
besteht, so wäre es doch wünschenswerth, wenn eine solche in
Zukunft durch die Gesetzgebung statuiert werden würde, denn
für den Bestand eines Familienfideikommisses ist ein Ver-
zeichniß sämmtlicher zu demselben gehörigen Gegenstände von
größter Wichtigkeit, weil, namentlich für den Fall, daß die
Stiftungsurkunde in dieser Beziehung ungenügende oder doch
ganz allgemein lautende Bestimmungen enthalten sollte, beim
Uebergang des Fideikommisses von einem Fideikommißfolger
auf den andern leicht Mißverständnisse oder gar Streitigkeiten
über den Umfang der Restitution, die von Seiten eines jeden
sneoß8ßoi- v o l l s t ä n d i g zu erfolgen hat, entstehen können'),

1) Vgl, L e w i s , § 9, S, 154 ff„ K n i p s c h i l d t , Caft, X l , § 8
u, 9, der die Verbindlichkeit zur Invcntarscirichtunss besonders von der Nesti-
iutionsverbindlichteit des FideitommißfolgerK ableitet:
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Gemeinrechtlich ist die Einrichtung eines Inventars für
den Fideikommißbesitzer jedenfalls obligatorisch. Das Inventar
kann entweder ein gerichtliches, resp, notarielles, oder auch ein
auf privatem Wege errichtetes sein, welches Letztere sich aber
der schwächern Beweiskraft wegen weniger empfehlen dürfte,
als das Erstere. Das Inventar muß ein vollständiges Ber-
zeichniß sämmtlicher das Fideikommiß bildenden und zu dem-
selben gehörenden Gegenstände und sodann eine nähere Bezeich-
nung der Natur und Beschaffenheit derselben enthalten. Handelt
es sich insbesondere um Sachen, die ihrer Natur nach ver-
gänglich und dem Wechsel der Zeit unterworfen sind, fo muß
in dem Inventar der nach womöglich fachverständiger Schätzung
taxierte Werth der Fideikommißgegenstände angegeben werden,
denn hier kann faktisch nur die Inventarisierung einen sicheren
Anhaltspunkt für den Umfang der dem Fideikommißbesitzer
obliegenden Restitution liefern').

Den Fideikommißinteressenten hingegen wird man das
Recht, Ginsicht in das Inventar zu nehmen, resp, sich eine
Abschrift desselben anzufertigen, nicht wohl verweigern können.
Da das Inventar ein das Fideikommißgut betreffendes Doku-
ment ist und daher als Pertinenz desselben angesehen werden
kann, so steht dem jedesmaligen Fideikommißbesitzer zwar das
Aufbewahrungsrecht zu'). Andererseits ist aber Letzterer auch

§8,

«uHsotaruN invoiMrium oonüosl« ,,. .

§9.
„Olim «Ulm P088e880l tyiisatur, rsääers ratiousm äßtsrioratioui».

yt Post martom Hus kä »lium inte^r» trau3y»,t, utiyus stikm iuvsll-
tariuN oonüeist, «x quo oouztat, guiä reztitueuäum ot Hnautuiu ä«ts-
rioratum sit, »tiM« iHgu «NNw i«, l̂ ui rMousin rsääers tLustur, »ä
invsutarii oonlscitionyN obli^^tus est."

1) L e w i s , S. 157.
2) L e w i s , S, 159, P r o v, - R, Th, I I I , Art, 572: „Die auf den

Erwerb und Besitz von Immobilien, auf die Erbauung von Gebäuden und



429

wiederum verpflichtet, das vom ersten Fideikommißbesitzer
resp, vom Stifter angefertigte Inventar zu erhalten, resp. zu
ergänzen und zu vervollständigen.

Der Fideikommißbesitzer ist ferner verpflichtet, die Wittwe
seines Vorgängers in den ihr vom Stifter in der Stiftungs-
urkunde eingeräumten Rechten am Fideikommiß nicht nur
unbehelligt zu lassen, sondern im Gegentheil Alles dafür zu
thun, daß sie die ihr zugestandenen Rechte in vollem Umfange
genieße,

2. Rechtsverhältnisse des Fideikommißbesitzers zu den Fidei-
lommißanwärtern.

8 15.
Obgleich die Fideikommißanwärter als solche noch gar

keine positiven Rechte am Fideikommiß, sondern eine bloße
rechtliche Hoffnung auf den zukünftigen Anfall desselben haben
und erst bei der irgendwie eintretenden V a c a n z , sofern sie
nach der Successionsordnung die Reihe trifft, die Restitution
des Fideikommisses zu verlangen befugt sind, so sind sie doch
auch schon vor diesem Zeitpunkt zu gewissen Handlungen be-
rechtigt. So dürfen sie namentlich verschiedene Sicherheits-
mllßregeln ergreifen'), welche die dereinstige Realisierung ihres
Rechtes möglich machen sollen, was besonders für den Fall
gilt, wenn der Fideikommißbesitzer sich Veräußerungen oder
Neteriorationen des Fideikommisses hat zu Schulden kommen
lassen').

Bei allen das Fideikommiß betreffenden Rechtsstreitig-
keiten können die Anwärter als accessorische Intervenienten
auftreten, auch gegen die ergangenen Urtheile Rechtsmittel an-

Schiffen und deren Besitz sich beziehenden Dokumente, Charten und Pläne
sind Iubehörungen des Immobils oder Schiffes."

1) M i t t e r m a i e r , V, I, § 142, S, 345.
2) I . B, Anordnung einer Curatel, vgl. Art. 2bb5 in üue.
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melden, wenn der Fideikommißbesitzer Solches zu thun ver-
säumt hat, müssen aber, wenn sie unterliegen, die entsprechenden
Kosten tragen').

Nie Fideikommißanwärter dürfen ferner Einsicht nehmen
in das Fideikommißinventar und eventuell davon eine Ab-
schrift anfertigen. Ebenso müssen sie in den vom Stifter an-
gegebenen Fällen vom Fideikommißbesitzer um ihre Zustimmung
gefragt werden. So können beispielsweise in Curland solche
Aenderungen des Fideikommisses, welche den in der Stiftungs-
urkunde enthaltenen Anordnungen direkt widersprechen, nur
mit Erlaubniß sämmtlich lebender Anwärter vorgenommen
werden °).

3. Rechte der Wittwe des Fideitommißbesitzers.

s 16.
I n früheren Zeiten, namentlich vor der Codification

vom Jahre 1864, war es nach unserem Privatrecht sehr be-
stritten, ob der Wittwe des Fideikommißbesitzers an dem
adligen Güterfamilienfideikommiß das Wittwen- oder Trauer-
jahr zustehe oder nicht.

Daß in L l v - und Es th land schon im 16. J a h r -
h u n d e r t der mit oder ohne Kinder zurückbleibenden Wittwe
der Genuß eines Trauerjahres am Gute ihres verstorbenen
Mannes zukam, geht aus dem Hilchen'schen Landrechtsent-
wurf deutlich hervor und wird für den Anfang.des 17. Jahr-
hunderts im v. Mengden'schen Entwurf („Landrecht des
Fürstentums Livland") wiederholt').

1) Art, 2550, E r d m a n n , B. I I , § 122, S. 58, U, S a l z a im
Rtslez, N. 4, S, 240.

2» Vgl, Art, 2579 Th. I I I des P r o v . - R s ,
3) David H i l c h e n 'scher Entwurf Tit, 16, ß 7 : „Damit aber gleich-

wohl die betrübte Wittwen, nicht gar veilaßen sein, Und die vnberadene
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Ebenso neigte sich auch in Curland die Praxis schon
frühe der bejahenden Entscheidung dieser Frage zu'), wobei
insbesondere die §§ 196 und 19? der cu r länd ischen Sta-
tuten als Stützpunkte benutzt wurden. Wenn nun auch be-
sagte Paragraphen bloß von den Gesammthandgütern reden,
so läßt sich ihre Heranziehung doch schon aus dem Grunde
rechtfertigen, weil die modernen Fideikommisse Curlands aus
den Gesammthllndgütern entstanden sind, in denen der Wittwe
ein Trauerjahr zustand:

8 196.

„ 8 i l i b s ^ i u o n ox t su t , et vii> v s i u x o r a l t o r i gupers-

tes l u e r i t , 8up«i-8te8 oonoui'ren» c u m aFuat ig äe fuuot i 6 i u i i -

ä i l l l l i ziai-tein 8idi r s t i n o d i t , s t a l t s i n m pi-o^inc^iii» ä s f u n o w s

par t ig oeäet, n i s i cie ^nro oon^unotÄ« manu» a^a tu r , <^uo

«Ä8U ^uar tÄu i i ia i ' ts iu b o n o r u m äe luno t i oa^i isut."

Töchter ein Ehegeldt haben mögen, Ordnen vnd fetzen wir, daß d i e W i t t °
w e n den g e n i e h l i c h e n brauch a u f I h i e s S e l , E h e m a n n e s
g ü t t e r , e i n gantzes J a h r ü b e r h a b e n , Und daß verstorbenen
Töchtern soll der, welchem die Königl, Majest, von newem die gueter ver-
lehnet, wann die Gueter Taziret werden daß fünffte Theil einkünfften so in
vier Jahren auß den güttern könnten gehoben werden, zu geben vnnd zn
verlangen schuldig sein," — Vgl. damit den Engelbrecht von M e n g d e n -
schen Entwurf Buch I, Cap. IV, ß 8: „Damit aber gleichwohl die betrübten
Wittwen nicht gar verlassen seyn u. die unberathene Tochter ein Ehegeld
haben mögen, so ordnen und setzen Wi r : daß die W i t t w e den g e n i e ß -
l i chen G e b r a u c h des T r a u e r j a h r e s u n d i h r e s s e l i g e n
M a n n e s G ü t e r n e i n g a n z e s J a h r über haben und des ver-
storbenen Töchtern, wenn sie keine Königl, Bedienten freyen würden, von
dem, welchem die Königl. Maj, von neuem die Güter prasvia I»x»tiono
das dritte Theil von den sämmtlichen Gütern zu bekommen haben, welches
die W i t t w e g l e i c h f a l l s m i t den T ö c h t e r n g le ich t h e i l e n
möge n,"

1) B u n g e , Curl, Priv,«R. S. 606, § 299, N e u m a n n , Curl.
E.-R. S. 67, § 23.

28
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8 197,

„Ii,«6itn8 antsin auni, in <̂ uo i>lli'8 allere äofunot^

S8t, Z16U68 8ui>ei'8titsin relnanobiint, NLHUL äiviso, Ui8i ^>08t

anQuin inotuL Nnitulli t iat."

Auch der sogenannte Derschau'sche Landrech ts -
e n t w u r f Buch I I , Th, I. Art, 4, § 12, berücksichtigt das
Trauerjahr der Wittwe an dem Gute ihres verstorbenen
Mannes, Wenigstens heißt es in dem § 12 ganz allgemein:

„Wegen des Trauerjahres, welches den Wittiben nach
i h r e r M ä n n e r Absterben i n dero G ü t e r n v o l l -
kömlich gebü re t , sol es folgender Gestalt gehalten werden,
als wenn der Mann nach geendigter Sommer-Saat verstürbe,
so sol die Wittibe die Einkünfte deßelben Jahres samvt allen
Baur-Zinsen und Gerechtigkeit einnehmen und daß über im
Gut verharren, die Sommerwahr aber des folgenden Jahres
den Erben verbleiben, und auch solchen Fall der Erbe die
Negräbniß ausrichten oder wo er dazu nicht gelangen könne,
die Unkosten der Wittiben erstatten."

§ 13, „Verstürbe aber der Mann nach Bartholomäi, so
hat die Wittiben von der Zeit an bis auf nachfolgende Ostern
übers Jahr ihres Trauerjahres zu genießen, aber weilen die
Früchte des vorigen Jahres oder Sommertheils noch auf dem
Felde, theils eingesammelt, fol sie von diesen Früchten ihrem
verstorbenen Manne allein ein gebührliches Begräbnis, da-
rinnen doch ohne des Erben Consens keine Uebermas zu ge-
brauchen, ausrichten, sondern auch die Dienstboten, was ihnen
zukommt, oder restet, der Erbe das übrige erstatten, oder wo
sich dieselben Einkünfte höher belaufen, selbe den Grben
Herausgeben."

Daß unter dem allgemeinen Ausdruck: „Güter des ver-
storbenen Mannes" auch d ieGesammthand- und F i d e i °
k o m m i ß g ü t e r zu verstehen und folglich die citirten ß§ des
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Derschau'schen Landrechtsentwurfs auch auf diese letztern zu be-

ziehen sind, unterliegt wohl keinem Zweifel.

Durch die Codification unseres P r i v a t r e c h t s im

Jahre 1864 wurde diese Streitfrage für alle drei Ostseepro-

vinzen dahin entschieden, daß der Wittwe jedes Fideikommiß-

besitzers, einerlei ob Letzterer successionsfähige Descendenten

zurückgelassen hat oder nicht, stets der Genuß des Wittwen-

jahres am Fideikommißgute gebühre. Eine Ausnahme von

dieser Regel soll nur dann stattfinden, wenn in der Stiftungs-

urkunde ausdrücklich etwas Anderes bestimmt worden ist.

Dem Stifter bleibt es somit unbenommen, in der Stif-

tung die ausdrückliche Anordnung zu treffen, daß die Wittwe

des jedesmaligen Fideikommißbesitzers k e i n A n r e c h t auf

den Genuß des Trauerjahres haben solle. Dies geht aus der

Fassung des Art . 2564 nicht undeutlich hervor, woselbst es

folgendermaßen heißt:

„Der Wittwe des verstorbenen Fideikommißbesitzers,

dieser mag suceessionsfähige Descendenten hinterlassen haben

oder nicht, gebührt — w e n n d i e S t i f t u n g s u r k u n d e

n i ch t a n d e r s b e s t i m m t — der Genuß des Wittwenjahres

im Fideikommißgute."

Daß hier mit den Worten „ n i c h t a n d e r s " gerade

auf den Fal l , daß der Stifter der Wittwe das Anrecht auf

das Wittwenjahr durch eine ausdrückliche Anordnung entzogen

hat, Bezug genommen wird, erhellt insbesondere aus dem

Russischen Text, der den gesperrt gedruckten Satz folgender-

maßen wiedergiebt: >soÄii ni> ^ipsAni'^biiou'K ani"k ne no-

<na«0LHello iMiuLi iHro«, d. h. wenn in der Stiftungsurkunde

n i c h t d a s G e g e n t h e i l bestimmt worden ist. Es würde

also dieser Fall eine Ausnahme von der gewiß richtigen, in

der Praxis jedoch für Curland nicht selten angestrittenen all-

gemeinen Regel bilden, daß die der beerbten Wittwe gefetz-

l i ch zustehenden beneüoia bezüglich der Erbschaft des Mannes

28"
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derselben durch Dispositionen auf den Todesfall nicht entzogen

werden können'), ebensowenig dann, wenn das Testament in

dieser Hinsicht gänzlich schweigt. Der Stifter braucht also

n i c h t erst — wie dies sonst wohl erforderlich wäre — den

Verzicht der beerbten Wittwe auf das Trauerjahr zur Be-

dingung der Erbeseinsetzung — vorausgesetzt, daß sie an der

Allodialerbschaft des Stifters resp. eines Fideikommißbesitzers

Theil nimmt — zu machen, sondern es genügt eben die ein-

fache Bestimmung in der Stiftungsurkunde, daß die Wittwe

kein Anrecht auf das Trauerjahr haben folle. Das vorhin

Gefugte gilt übrigens n i c h t n u r f ü r C u r l a n d , fondern

ebenso auch für L i v - u n d E s t h l a n d , da für alle drei

Provinzen der Grundsatz, daß das der Wittwe gebührende

Trauerjahr sich als ein ihr Kraft Gesetzes gebührendes F o r -

d e r u n g s r e c h t an der Hinterlassenschaft des Mannes dar-

stellt, Geltung haben muß, und daher die bei den adligen

Familienfideikommissen eintretende A u s n a h m e g l e i c h -

f a l l s für alle drei Provinzen zu gelten hat.

Jedoch kann der Stifter der Wittwe des Fideikommiß-

besitzers durch die Stiftungsurkunde noch verschiedene andere

Rechte einräumen. I n jeder Stiftungsurkunde finden sich

hinsichtlich dieses Punktes bald mehr, bald weniger genaue,

im Ganzen höchst mannigfaltige Anordnungen. Auch die

Wittwe des letzten FideikommißbesitzerZ ist hinsichtlich des ihr

gebührenden Trauerjahres am Fideikommisse nicht schlechter

gestellt, als die Wittwen der früheren Besitzer; im Gegentheil

werden ihr durch die Stiftungsurkunde zuweilen viel bedeu-

1) Vgl, hierzu die Schrift von F. S e r a p h i m „Ueber den Einfluß
der testamentarischen, sowie der vertragsmäßigen Berufung der beerbten
Wittwe zur Erbfolge in den Nachlaß ihres Mannes auf die Rückforderung
ihrer Illatcn resp, auf das äowlitiuin und auf das Wittwenjahr nach kur-
ländischem Rechte," Sonderabdruck aus der Dorpatcr Juristischen Zeitschrift,
§ 7, S. 16 u. 17.
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tendere Rechte und Vortheile, als ihren Vorgängerinnen, vom
Stifter zugestanden').

Jedenfalls muß aber, obwohl dies nirgends direkt aus-
gesprochen wird, der Satz als unzweifelhaft richtig gelten,
daß nach unserem Provinzialrecht die Verfügungen des letzten
Fideikommitzbesitzers über das Fideikommißgut, (z. B. Verkauf)
erst dann ihre v o l l e rechtliche Wirkung und Geltung haben
können, wenn das Trauerjahr der Wittwe des vorletzten Fidei-
kommißbesitzers, am adligen Familienfideikommißgut bereits
abgelaufen ist, denn die Rechte derselben dürfen durch der-
gleichen Handlungen des letzten Besitzers in keiner Weise ge-
schmälert werden.

Es sind hier folgende Stiftungsurkunden zu erwähnen:

l, L i v l a n d .

1) Die Nolcken'sche Stiftung (Kawershof, Altenthurn

und Moisekatz):

8 6.

„Wenn die männliche Descendenz des letzten Fideikommiß-
besitzers erloschen und sodann das Fideikommiß dem Besitzer
des Groß-Essernschen Fideikommisses zugefallen, so soll die
Wittwe des letzten Fideikommißbesitzers, außer dem gesetzlichen
Wittwenjllhr nebst ihren Töchtern, diese mögen verheirathet
oder unverheirathet sein, für ihre ganze Lebensdauer die
Hälfte der Revenuen des von ihrem Erblasser bis zu dessen
Tode besessenen Fideikommisses genießen, dergestalt, daß bei
dem Tode einer Nutznießerin deren bisherige Berechtigung auf
die sie überlebenden Theilnehmerinnen übergehen solle, dieselben
mögen, wie gesagt, verheirathet oder unverheirathet sein.

1) Vgl, die A n m , zum Alt, 2564 Th, I I I des Prov.-3
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A n m e r k u n g . Die Feststellung des Revenüenbetrages über-
lasse ich der gütlichen Vereinbarung der Interessenten
und wo solche nicht sollte erzielt werden können, der
richterlichen Entscheidung der betreffenden Behörde,"

I I , E s t h l a n d .

2) S c h u b e r t - V i o l s c h e s Güterfamilienfideikommiß.

8 10.
„Der Wittwe des letzten Fideikommißbesitzers steht nach

dem Tode desselben das Nutzungsrecht am Fideikommiß zu
und zwar jedenfalls während zweier Wirtschaftsjahre, näm-
lich des beim Tode ihres Mannes laufenden und des folgenden
(das Wirtschaftsjahr gegenwärtig vom 23. Apri l an gerechnet).
Fällt aber das Fideikommiß einem ihrer beim Tode des Mannes
noch unmündiger Kinder, in welchem die weitern Descendenten
nicht mitbegriffen sind, zu, so behält die Wittwe des letzten
Fideikommißbesitzers das Nutzungsrecht am Fideikommiß auch
über jene zweijährige Frist hinaus, während der Minderjährig-
keit des Fideikommißfolgers bis zum Schlüsse desjenigen Wirth-
schaftsjahres, in welchem dieser das Alter der Volljährigkeit
erreicht, resp. bis zu ihrer, vor diesem Zeitpunkt etwa er-
folgenden Wiederverheirathung oder bis zu ihrem etwa vorher
eintretenden Tode. Sterben alle ihre zur Fideikommißfolge
berechtigten Kinder vor Erreichung der Volljährigkeit, so behält
die Wittwe des letzten Fideikommißbesitzers, falls das Fidei-
kommiß sich alsdann noch in ihrer Nutznießung befindet,
dasselbe während zweier weiterer Wirthschaftsjahre, nämlich
des beim Tode des letztverstorbenen fideikommißberechtigten
Kindes laufenden und des folgenden."

3) Wörtlich dieselben Anordnungen finden sich in der
S c h u b e r t - W a y k ü l l 'schen Familienfideikommißstiftung.



43?

Wie es sich dann verhält, wenn mehrere Wittwen vor-
handen sind, die einen gesetzlichen Anspruch auf das Trauer-
jahr habe»'), ist im Gesetz nicht gesagt. Folglich entsteht
hier, vorausgesetzt daß in der Stiftungsurkunde über diesen
Punkt nichts bestimmt ist, die Frage, haben sich die meh-
re ren W i t t w e n in dem Genuß des Trauerjahres zu
t h e i l e n oder kann die Wittwe des erstverstorbenen Fidei-
kommißbesitzers verlangen, daß die Wittwe des nachher ver-
storbenen Besitzers erst nach Ablauf des Jahres ihr im Genuß
des Trauerjahres nachfo lge? Auch die allgemeinen Be-
stimmungen des Prov,-Rs. über das sog. Trauer- oder
Gnadenjahr, wie sie in den Artt. 1721, 42, 70, 71, 83, 92
u. 96 ausgesprochen sind, übergehen dergleichen Fälle ganz
mit Stillschweigen, Da jedoch nach dem Sinn des Art. 2564
die Wittwe den Anspruch auf den ungeschmäler ten Genuß
des Wittwenjahres hat, dieses Recht aber im Fall einer Theilung
mit der Wittwe des später verstorbenen Fideikommißbesitzers
eine offenbare Minderung erleiden würde, so wäre es richtiger,
den Genuß des Wittwenjahres zwischen den Wittwen nicht
zu theilen, sondern die zweite Wittwe erst nach Ablauf des
einen Trauerjahres oder nach dem Tode, resp. der Wieder-
verehelichung ihrer Vorgängerin zum Genusse des anni Inotu»
zuzulassen. Damit nun aber der Fideikommißfolger in solchen
Fällen nicht gezwungen ist, zwei Jahre zu warten, bis er in
die Nutzung des Fideikommisses eintritt, so würde es sich
empfehlen, wenn er mit der z w e i t e n Wittwe eine dahin
zielende gütliche Vereinbarung trifft, daß Letztere sich sofort
beim Eintritt des Todes ihres Mannes mit einer Auszahlung

1) Z. B. es stirbt ein Fideikommißbesitzer nm 1, Mai des I , 1896
und am >, August der Fideikommißfolger. Neide hinterlassen Witwen, die
einen gesetzlich begründeten Anspruch aus das Trauerjahr haben, die erste
vom 1. Mai und die zweite vom 1, August bis zum >. Mai, resp. l . August
des folgenden Jahres.
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des jährlichen Revenüenbetrages womöglich in baarem Gelde

abfinden läßt. Auf jeden Fal l ist es rathsam, in der Stiftungs-

urkunde über diesen Punkt möglichst genaue Bestimmungen zu

treffen').

Bei in beweglichen Sachen bestehenden adligen Fidei-

kommissen kann von einem Trauerjahre der Wittwe nicht wohl

die Rede sein. Jedoch werden ihr in den Stiftungen bis-

weilen ähnliche Rechte eingeräumt, so z. B. in dem U e x -

k ü l l - G y l d e n b a n d 'fchen Geldfideikommiß:

§ 5 .

„Der Wittwer, resp. die Wittwe eines Fldeikommißbe-

sitzers oder einer Fideikommißbesitzerin sollen keine weiteren

Anrechte auf das Fideikommiß erhalten, als daß ihnen ein

Anspruch auf die Hälfte der Reinrevenüen eines Jahres aus

dem Fideikommißvermögen zustehen soll."

Zum Schluß wäre noch zu bemerken, daß die Wittwe

eines Fideikommißbesitzers nicht berecht igt sein dürfte,

nach Ablauf ihres Trauerjahres und bei Abtretung des Fidei-

kommisses an den Nachfolger das zur Zeit noch auf dem Gute

vorhandene und zur Saat nöthige Korn m i t sich zu neh-

men, sondern vielmehr die zum Besäen n ö t h i g e

I ) I n der Nolcken-Allatzliwwi'schen Fideikommißstiftung v. I , 1893
heißt es, freilich nicht in Beziehung auf das Wittwenjahr, sondern in Hinsicht
auf verschiedene andere vom jeweiligen Besitzer an die Wittwen zn entrichtenden
Leistungen: 8 8, „Die Wittwen der Fideikommißbesitzer von Allahkiwwi
erhalten, außer dem ihnen gesetzlich gebührenden Wittwenjahr jährlich aus
dem Fideikommisse, so lange sie leben und nicht zu einer andern Ehe
schreiten, ein tausend Löse gedörrten und gereinigten Roggens, welchen der
Fideikommißbesitzer im Laufe des Januar Monats nach Norpat zu liefern
verpflichtet ist. S i n d m e h r e r e W i t t w e n von Fideikommißbesitzern
von Allatzkiwwi vorhanden, so erhält die Wittwe des späteren Fideikommiß-
besitzers diese Lieferung nach dem T o d e d e r W i t t w e des früheren
Fideikommißbesitzers oder nach deren anderweitiger Vermählung, so d a ß
d i e s e l b e n sich i n d i e s e r E i n n a h m e n i c h t t h e i l e n , son-
dern i n derselben einander nachfolgen,"
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Q u a n t i t ä t Ge t re i de dem F i d eikommißsuccessor
zurücklassen muß. Nies wird zwar zunächst nur im
Derschau'schen Landrechtsentwurf bestimmt, kann aber auch
aus Liv- und Esthland angewandt werden:

Buch I I , Th. I, Art. 4, § 14: „Nach geendigtem Trauer-
jahr aber und in Abtretung des Gutes sol die W i t t i b e n
sowol auf den einen als andern Fall schuld ig seyn den
Erben an a l l e r l e y K o r n , so v i e l zur S a a t n ö t h i g ,
im Ho f fe zu laßen,"

4. Ueberwachung der adligen Familienfideikommisse.

s 17.

Die Ueberwachung der adligen Familienfideikommisse
stand vor Einführung der Iustizreform v. I . 1889, in Liv-
land dem Hofgerichte, in Esthland dem Oberlandgerichte, in
C u r l a » d dem Ritterschaftskomitöe zu. Seit der im I . 1889
erfolgten Aufhebung dieser und der Einführung der neuen
Gerichte in den Ostseevrovinzen, entstand die Frage, welches
von diesen Gerichten nunmehr das in dieser Beziehung kom-
petente sei. Der I. Band der „Verordnungen über die Reor-
ganisation des Gerichtswesens und der Bauerbehörden in den
baltischen Gouvernements"'), enthält im Abschnitt N, P. 12
und 13, S. 335 nachstehende Bestimmungen:

8 12.

„Die Verfügungen über vervetuelle Fideikommisses er-
folgen in den, in dem Art. 235? des I I I . Theiles des Pro-
vinzialcodex angegebenen Fällen auf Vorstellung der zuständigen
Vormundschaftsbehörden in der in dem Art. 986 d. X. B.

1) von Gl lßml lnn und Nolckcn.
2) Art, 2348 Th, III des Piov,-Cod.
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I. Th, des Reichscodex, Ausgabe v, I , 1887, vorgeschriebenen
Ordnung,"

8 13,

„Auf die Wllisengerichte erstreckt sich die Wirkung des
Art, 168 der Verordnung über die Ausdehnung der Gerichts-
ordnungen auf die baltischen Gouvernements, Endlich war
darauf hinzuweisen, daß den a d l i g e n und städtischen
V o r m u n d s c h a f t s b e h ö r d e n die Sachen hinsichtlich der
besondern A r t e n von V e r m ö g e n , die die Rechte
M i n d e r j ä h r i g e r auf G r u n d des A r t . 2356 des
I I I , Th, des P r o v . - C o d . gen ießen, u n t e r l i e g e n ,
und das fernere Verfahren in diesen Sachen in den F ä l l e n
zu normiren, die in dem Art, 2357 desselben Codex ange-
geben sind. Naß diese Sachen, in dem Sinne der Ober-
aufsicht über sie, ihnen unterliegen, ist in dem Art. X X X I V
der Einleitung zum I I I . Th. d. Prov.-Cod. vorgeschrieben und
ruft in der Praxis keine Zweifel hervor. Demnach muß die
Aufs ich t über p e r v e t u e l l e F i de i kommisse und
Vermächtn isse zu Gunsten gemeinnütz iger A n -
stalten') den Waisenge r ichten auf Grund der beste-
henden Gesetze zustehen . . ." (Uebersetzung von Nolcken).

Daß jedoch der P. 12 der ebengenannten Regeln nur
diejenigen pervetuellen Fideikommisse im Sinne zu haben
scheint, die zu gemeinnützigen, Gottgefälligen und wohlthätigen
Zwecken gestiftet sind, dürfte meinem Erachten nach, gerade
in Hinsicht auf die Heranziehnng der Artt. 2348 u. 2357
Th. I I I des Prov.-Rs., die, ebenso wie die Artt. 2349—2356
incl., nur von Fideikommissen dieser Art handeln, jeglichen
Zweifels entbehren. Ebenso scheint es aber auch bei genauerer
Betrachtung des P. 13 klar zu sein, daß dort nur auf die

I) Art. 2348,
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zu gemeinnützigem Zwecke errichteten perpetuellen Fideikommisse
Bezug genommen wird. Unter den besondern Arten von Ver-
mögen nämlich, die nach P. 13 den Verfügungen der adligen
Vormundschaftsbehörden unterliegen sollen, sind keineswegs,
die zu Gunsten physischer Personen gestifteten (perpetuellen)
Familienfideikommisse, sondern die auf Grund des Art, 2356
Th. I I I des Prov.-Rs. die Rechte von Minderjährigen ge-
nießenden Vermögensmassen zu verstehen. I u diesen Letzteren
nun werden jedenfalls nicht die Familienfideikommisse, sondern
die im Art, 2348 genannten „zum Besten bereits bestehender
oder neu zu gründender Gottgefälliger, wohlthätiger und ge-
meinnütziger Anstalten" errichteten perpetuellen Fideikommisse
gerechnet. Denn einmal spricht auch der bezogene Art. 2356
Th. I I I des Prov,-Rs. nur von „ S t i f t u n g e n " , die die
Rechte der Minderjährigen genießen sollen, und zweitens be-
weist schon die über Art. 2348 befindliche Ueberschrift-

Anhang . „Von perpetuellen Fideikommissen und Le-
gaten zu gemeinnützigen, Gottgefälligen und Wohl-
thätigkeitszwecken",

ebenso aber auch der Wortlaut des Art, 2348, daß in Letzterem
sowohl, als auch in den folgenden Artikeln, eben nur von
solchen perpetuellen Fideikommissen, nicht aber von den zu
Gunsten einer Familie gestifteten die Rede ist. Obgleich nun
eine Anwendung der in den Punkten 12 und 13, B, I, <ü.,
S. 335 der Regeln über die Reorganisation ausgesprochenen
Grundsätze auf die adligen Familienfideikommisse schlechter-
dings unmöglich, mithin nach dem Wortlaute dieser Gesetze
den adligen Waisengerichten nur die Aufsicht über die zu
w o h l t h ä t i g e n und gemeinnütz igen Zwecken gestifteten
perpetuellen Fideikommissen übertragen sein dürfte, so üben den-
noch die genannten Gerichte wenigstens in L iv° und Gsth land
in praxi die genannten Aufsichtsbefugnisse auch über die
Familienfideikommisse aus. Da Letzteres aber sowohl von
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den hiesigen Gerichten und Behörden, als auch von höheren
Instanzen in Petersburg sz. B. vom Senat) ausdrücklich und
widerspruchslos anerkannt worden ist und noch anerkannt
wird, so würde es sich (für L i v ° und Es th land wenigstens),
um ein durch U8us loi-i begründetes Recht handeln. Dabei
geht diese Praxis von der theoretisch schwerlich zu rechtferti-
genden Anschauung aus, daß die adligen Familienfideikommisse
im Hinblick auf die ungeborenen, resvective noch garnicht kon-
cipierten zukünftigen Anwärter gleich dem Vermögen Unmün-
diger zu behandeln sein. Da in C u r l a n d das Ritterschafts-
komitöe durch die Iustizreform v. I . 1889 weder aufgehoben,
noch auch seiner Befugnisse als Aufsichtsbehörde über die
Integrität der adligen Familienfideikommisse beraubt worden
ist, so dürfen die demselben in dieser Beziehung zustehenden
Rechte keineswegs als erloschen aufgefaßt werden, mithin also
die in dem P, 12 und 13, B, I , e, S. 335 der „Regeln über
die Reorganisation" enthaltenen Grundsätze keine Anwendung
finden. Das Ritterschaftskomitöe fungirt also noch gegen-
wärtig, wie dies auch von der Praxis noch immer anerkannt
wird, als Aufsichtsbehörde über die adligen Familienfideikom-
misse. Worin im Einzelnen das in Liv- und Esthland von
den adligen Waisengerichten geübte Aufsichtsrecht besteht, dar-
über hat sich noch keine feste Praxis ausgebildet und auch die
Gesetze, sowohl die früheren, als auch die „Regeln über die
Reorganisation des Gerichtswesens", schweigen in dieser Be-
ziehung vollständig, während für C u r l a n d durch den er-
wähnten Ukas des Dirigirenden Senats vom 15. Juni des
Jahres 1870 ausführlichere Bestimmungen in die Hand ge-
geben sind. I m Allgemeinen läßt sich über besagten Punkt
etwa Folgendes bemerken. Zunächst wäre darauf zu achten,
ob sich nicht etwa in den Stiftungsurkunden direkte Anord-
nungen in dieser Hinsicht vorfinden. Anderenfalls kann man
fagen, daß die Rechte und Pflichten dieser Aufsichtsbehörden
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etwa in Folgendem bestehen: Kontrolle der Sicherheit und
Stiftungsmäßigkeit bei neuer Unterbringung von Fideikommiß-
kapitalien, resp. die Autorisation dazu, Aufsicht über die ord-
nungsmäßige Durchführung des stiftungsgemäßen, gesetzlich
angeordneten oder aus sonst einem Grunde erlaubten Ver-
kaufes von Theilen des Fideikommißgutes, Aufsicht darüber,
daß das aus dem Verkaufe gelöste Geld zum Fideikommiß
geschlagen, resp. zum Ankauf neuer Landparzellen verwandt
werde, Kontrolle über die ordnungs- und stiftungsmäßige
Verwaltung des Familienfideikommisses seitens des einzelnen
Fideikommißbesitzers, Erhebung der Klage im Falle der Ver-
letzung der stifterischen Anordnungen durch den jeweiligen
Besitzer, resp. die Fideikommißanwärter sz. B. bei Deteriora-
tionen, die sich Ersterer zu Schulden kommen läßt), Entgegen-
nahme und Aufbewahrung wichtiger, das Fideikommiß be-
treffender Urkunden, refp. der Fideikommißwerthvapiere, falls
Solches in der Stiftung angeordnet ist.

I n C u r l a n d ist zufolge der Allerhöchst bestätigten
Regeln vom 15. Juni 1870 das Ritterschaftskomiwe berechtigt
und verpflichtet, die Bedingungen zu beprüfen, unter denen
der Fideikommißbesitzer das Fideikommißgesinde verkaufen
will, und seine Zustimmung zu einem ihr für Fideikommißgut
nachtheilig erscheinenden Verkaufe zu versagen').

Ebenso hat aber auch das Ritterschaftskomitöe die bei
etwaigen Iahlungsmanquements des Käufers des Fideikom-
mihgesindes nothwendig gewordene Subhastation des Letzteren
zu überwachen und überall das Interesse des Fideikommisses
wahrzunehmen. Unterläßt es aber der Fideikommißbesitzer,
die Kaufschillingsrestforderung für das verkaufte Fideikommiß-
gesinde, im Falle des Ausbleibens der Zahlung von Seiten

1) S e r a p h i m , Die rechtliche Stellung des Fideikommißbesitzers
zur Kllusschlllingsrestsorderung, 8 9, S, 22,
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des Käufers, beizutreiben, so muß das Ritterschaftskomitöe,
wenn die von demselben an den Fideikommißbesitzer ergan-
genen Aufforderungen, seiner Pflicht zu genügen, vergeblich
waren, selbst zur öffentlichen Versteigerung des verkauften
Fideikommißgesindes auf Kosten jedoch des Besitzers schreiten').
Da zufolge der Allerhöchst bestätigten Regeln v. I . 1870 der
Fideikommißfond zum Ankaufe des verkauften Fideitommiß-
gesindes nicht verwendet werden darf, so wäre das Ritter-
schaftskomitse auch nicht berechtigt, selbst zu bieten resp. das
Gesinde zum Fideikommiß anzukaufen, denn nach dem Inhalte
der in dem Utas des dirigirenden Senats ausgesprochenen
Allerhöchst bestätigten Regeln v. I . 1870 soll das zurückge-
kaufte Fideikommißgesinde keineswegs die Fideikommißqualität
annehmen, auch wenn der Fideikommißbesitzer dazu seine Zu-
stimmung geben sollte, welcher Letzterer vielmehr das Gesinde,
nachdem er es mit feinen Medialen Mitteln erworben hat,
nur durch einen neuen Stiftungsakt wiederum fideikommif-
farifch vinkulieren kann. Die dem Ritterschaftskomitee bei der
Subhllstation des verkauften Fideikommißgesindes zustehenden
Aufsichtsbefugnisse würden demnach bestehen in der Abfassung
resp. Kontrolle der Ausbotbedingungen, der Herbeiführung
der öffentlichen Versteigerungen, sowie endlich der Aufsicht
darüber, daß die für das verkaufte Fideikommißgesinde zu
leistenden Zahlungen nu r i hm (3<n1. Ritterschaftskomite), ent-
richtet werden 2), da dieselben n u r d a n n als rechtsgültige
zu erachten sind. Ferner hat das Ritterschaftskomitö darauf
zu sehen, daß die Kaufschillingsrestforderung aus dem ersten
Verkaufe des Fideikommißgesindes ordnungsmäßig, nach den
festgesetzten Subhastationsbedingungen, einstießt, wobei es je-
doch nicht be fug t sein dürfte, den Fideikommißbesitzer zum

l) Seraphim, § 9, S, 23.
2> Seraphim, S. 2, ß i.
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Erwerbe des Fideikommißgesindes durch ein Meistbot zu

z w i n g e n ' ) .

Zuweilen wird auch, besonders in Liv- und Esthland,

vom Stifter ein besonderes Aufsichtsorgan über das von ihm

errichtete Familienfideikommiß in der Stiftungsurkunde ange-

ordnet. Dieses Aufsichtsorgan kann entweder aus mehreren

Personen oder nur aus einer bestehen und heißt im ersten

Falle gewöhnlich „ F a m i l i e n r a t h " , im zweiten dagegen

„ F i d e i k o m m i ß k u r a t o r " . Ueber das Verhältniß eines

solchen Familienrathes, rcsv. Fideikommißkurators zu den vom

Gesetz festgesetzten Aussichtsbehörden schweigt unser Recht
vollständig und auch in der Praxis haben sich in dieser Be-

ziehung bis jetzt noch keinerlei feste Normen auszubilden ver-

mocht. I m Allgemeinen könnte man vielleicht sagen, daß die

gesetzlich angeordneten Aufsichtsbehörden den vom Stifter fest-

gesetzten Aufsichtsorganen übergeordnet sein dürften, daher im

Kollisionsfalle die Bestimmungen der Letzteren den der Ersteren

zu weichen hätten, sowie daß Erstere überhaupt eine Ar t Kon-

trolle über die Letzteren auszuüben berechtigt wären, z, B. die

Aufsicht darüber hätten, daß der Familienrath oder der Fidei-

kommißkurator die ihnen nach der Stiftung zustehenden Auf-

sichtsrechte nicht überschritten, sondern die ihnen obliegenden

Pflichten genau erfüllten, überhaupt nichts thäten, wodurch

das Fideikommiß verletzt, resp. den Anordnungen des Stifters

direkt entgegengehandelt würde, Die Ar t und Weife der Wahl

eines solchen Familienrathes, resp, der Zusammensetzung des-

selben, der Ernennung des Fideikommißkurators, sowie die

Rechte und Pflichten derselben werden in den Stiftungsur-

kunden fehr verschieden geregelt. Die gewöhnlichen Befugnisse

werden fein: Aufsicht über etwaige Fideikommißverkäufe, resp.

Ertheilung der Erlaubniß dazu, Kontrolle über Hinzuschlagung

l) S e r a p h i m . S, 25, § ,0,
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des Kaufpreises zum Fideikommißvermögen, sowie überhaupt
Aufsicht über die unversehrte Erhaltung des Fideikommißbe-
standes lc. Unter den Fideikommißstiftungsurkunden, in denen
derartige Aufsichtsorgane festgesetzt sind, wären folgende zu
nennen:

I. C u r l a n d ,

1) P a u l s g n a d e - W a l d e c k - R e c k e ' s c h e Familien-
ftdeikommißstiftung.

8 11.
. . . „Desgleichen ersuche und ermächtige ich für alle

fernere Zeit stets den funktionierenden Vorsitzer (Bevollmäch-
tigten) des von der Recke-Durben-Schlockenbeck'schen Familien-
rathes über die Einhaltung meiner Bestimmungen, das Pauls-
gnade-Wllldeck'sche Fideikommiß betreffend, zu wachen und
erforderlichen Falles die zur Aufrechterhaltung derselben ge-
eigneten Schritte zu ergreifen."

II. Livlllnd.

2) Gräflich Berg'sche Fideikomnnßstiftung an den
Gütern Sassnitz und V a u c l u s e .

8 15.
„Obzwar ich mich der festen Zuversicht hingebe, daß die

Besitzer des von mir gestifteten Familienfideikommisses die
von mir in Vorstehendem festgesetzten Nestimmungen gewissen-
haft befolgen werden, so halte ich es dennoch für zweckmäßig,
daß die Erfüllung derselben von besonders dazu verordneten
Personen überwacht werde. Dieselben sollen von sämmtlichen
erreichbaren männlichen Gliedern der Gräflich von Berg'schen
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Familie oder derjenigen Familie, welche an Stelle der ersteren
in den Besitz des von mir gestifteten Familienfideikommisses
getreten sein wird, womöglich aus der Zahl der hierzu be-
fähigten Glieder der Nachkommen meines verstorbenen Vaters,
des weiland Maltheserritters Gustav von Berg, nöthigenfalls
aber auch aus anderen Gliedern der Liuländischen Ritterschaft
erwählt werden. Diese Wahl kann, wenn die Wächter Solches
erforderlich finden sollten, von drei zu drei Jahren erneuert
werden, doch hoffe ich, daß diese Wahl auf dieselben drei
Personen fallen werde, welche das von meinem Oheim und
Adoptivvater dem Herrn Generalfeldmarfchall Grafen Fried-
rich von Berg unterm 3,/XV. Jul i 1859 zu Helsingfors ge-
stiftete Gräflich von B e r g 'fche Familienlegat zu administrieren
haben. Falls eine von diesen drei Personen der Fideikommiß-
besitzer selbst sein sollte, so sollen die zwei andern als Wächter
genügen, ohne daß an Stelle des Fideikommißbesitzers ein
dritter erwählt zu werden braucht."

I I I . Es th land.

3) Uexküll-Fickeln'sches Fideikommiß.

I m § 7 dieser Stiftungsurkunde werden zunächst über
die Wahl, resp. Zusammensetzung des Familienrathes aus-
führliche Bestimmungen gegeben. Darnach soll Letzterer aus
drei volljährigen Gliedern der Freiherrlich Uexküll'fchen Familie
bestehen, die von sämmtlichen volljährigen, männlichen Fa-
miliengliedern gewählt und auf ihre Bitte auf drei Jahre vom
Ritterfchllftsausschuß bestätigt werden sollen. Eine Wieder-
wahl ist erlaubt. Fehlt es an geeigneten Persönlichkeiten, so
können Glieder der örtlichen Ritterschaft in gleicher Weise ge-
wählt und bestätigt werden (vorausgesetzt natürlich, daß sie
nicht ebenfalls ungeeignet sind). I n demselben § heißt es
dann weiter:

29
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„Die Mitglieder des Familienrathes wählen unter sich

einen Vorsitzenden und vertheilen die ihnen obliegenden Ge-

schäfte nach freier Vereinbarung unter sich. Gleichzeitig mit

den Gliedern werden für dieselbe Zeitdauer und mit dem

Rechte der Wiederernennung zwei Substitute, ein erster und

ein zweiter, aus den volljährigen Mitgliedern der Freiherrlich

Uexküllschen Familie vom Ritterschaftlichen Ausschuß, nach

gleicher Wahl, wie oben erwähnt, bestätigt."

8 8.

„Nu r solche Beschlüsse des Familienrathes haben Gültig-

keit, an welchen sich drei Stimmen, sei es der Glieder desselben,

oder der Substituten, betheiligt und für welche sich zwei von

diesen Stimmen ausgesprochen haben. Zur Bewerkstelligung

des privaten Vauerlandverkaufes ist Einstimmigkeit des Fa-

milienrathes erforderlich. Der Fideikommißbesitzer hat, wenn

er zum Familienrath gehört, in allen ihn persönlich berühren-

den Angelegenheiten, weder eine beschließende, noch eine be-

rathende Stimme, sondern muß in solchen Fällen immer durch

einen Substituten vertreten werden,"

8 9.

„Der Familienrath hat außer den ihm vorstehend zuge-

wiesenen Obliegenheiten von dem jeweiligen Fideikommißbe-

sitzer jährlich einen Rechenschaftsbericht über die Verwaltung

der „BerendMisabeth-Stiftung" entgegenzunehmen, resp. zu

beprüfen, ferner alle dem Fideikommiß außer den gewöhnlichen

Revenuen zustießenden Ginnahmen zu verwalten und deren

sichere Anlage zu überwachen, desgleichen, falls in Zukunft

besondere Stiftungen zum Besten des Fideikommisses errichtet

werden sollten, deren stiftungsmäßige Verwaltung zu über-

wachen, eventuell selbst zu übernehmen, über alle seiner Ver-

waltung unterstellten Capitalien, namentlich auch die durch
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etwaigen Bauerlandverkauf erzielten Summen ordnungsmäßig
Buch zu führen und über die Verwaltung des verflossenen
Jahres nicht später, als am 10, März der comvetenten Be-
hörde Rechenschaft abzulegen."

V. Da« Grlöscken äes aäligen Familienfiäeikommisse».

8 18.

Von dem Erlöschen des Fideikommisses überhaupt ist
die Endigung des dem einzelnen Fideikommißbesitzer daran
zustehenden Rechtes wohl zu unterscheiden. Abgesehen von
den im Verlaufe dieser Abhandlung schon vorgekommenen
Endigungsgründen, wie insbesondere Tod, Privatton, Ver-
urtheilung zu einer mit dem Verlust der Standesrechte ver-
bundenen Strafe, mag hier noch der Fall der Verschollenheit
eines Fideikommißbesitzers erwähnt werden: Unser provin-
zielles Privlltrecht folgt zwar dem gemeinen Recht darin, daß
die cioilrechtlichen Wirkungen einer in Gemäßheit der Artt.
523—526 Th, I I I des Prov.-Rs. erfolgten Verschollenheits-
erklärung als den des Todes der in Frage stehenden Person
gleich behandelt werden, es fragt sich aber, wie es sich ver-
hält, wenn ein gerichtlich für verschollen erklärter Fideikommiß-
besitzer wieder zurückkehrt')?

Der Art. 52? sagt ganz allgemein, daß, wenn ein für
verschollen Erklärter zurückkehrt, er das Vermögen von dem,
an welchen es ausgeliefert worden, resp. dessen Erben zurück-
verlangen kann, aber nur insoweit noch etwas davon vor-
handen ist, oder soweit jene zur Zeit dadurch bereichert sind.
Da nun aber die Fideikommißsubstanz überhaupt nicht ge-
schmälert werden darf, so dürfte jeder für verschollen erklärte

1) Vg l , hier G e n g ! e r , B, I, § 58 I I , S , 241,
29*
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zurückgekehrte Fideikommitzbesitzer das Fideikommiß, da es ja

eben vollständig vorhanden ist und vorhanden sein muß, zurückfor-

dern, denn es steht nunmehr fest, daß der bisherige Besitzer gar

nicht Fideikommißbesitzer ist. Aus eben demfelben Grunde unter-

liegt es daher auch keinem Zweifel, daß die von dem vorhergehen-

den Besitzer an seine Allodialerben gezahlte Antrittssumme der

Rückforderung seitens des zurückgekehrten Fideikommißbesitzers

unterliegt, denn nur Letzterer ist ja eigentlicher Fideikommiß-

besitzer und ein Nichtbesitzer kann auch nicht, es sei denn, daß

er dies aus seinen Allodialmitteln thut, seinen Allodialerben

die Antrittssumme zahlen, ebenso, wie auch Letztere noch gar

keine Allodialerben sind und daher auf Zahlung der Allodial-

fumme gar keinen Anspruch haben. Jedoch brauchen die

Letzteren entsprechend dem Art. 52? nur das vom Antritts-

preise noch Vorhandene, resp. die Bereicherung herauszugeben.

Wie jedes Rechtsuerhältniß, so erlischt auch das adlige

Familienfideikommiß überhaupt durch den Untergang sowohl

des Subjekts, als auch des Objekts. Ersteres ist der Fal l ,

wenn die Familie oder überhaupt alle diejenigen Personen,

zu deren Gunsten das Fideikommiß gestiftet wurde, ausge-

storben sind').

I) Prov,-R. Th. I I I , Art. 2576: „Die Fideikommißeigenschaft eines
Gutes hört auf, sobald die Individuen, zu deren Gunsten die Stiftung er-
richtet ist, ausgestorben sind, oder überhaupt kein nach der Stiftung zur
Succession Berechtigter mehr Vorhände» ist." — I n gleicher Weise sagt die
Schwedische T e st a m e nt s st a d g a v. I . 1686 ß V : , , , „Würden
aber des Testators vorgeschriebene Willkührc aufs einige Weise czpiriren,
also, daß wegen des uertestirten nichts weiter constituiret zu seyn befunden
würde, muh dasselbe nach den gemeinen Rechten bey des letzter» Geniessers
Zeit, als sein anderes uncondiliunirtes Eigenthmnb gehalten und angesehen
werden . , ," Vgl, V u n g e , L iU - u. Esth l, PriU.-N,, S 402, S. 372 ff,,
V u n g e , Curl, Prw.-R,, ß 300, S, 606, N e u m a n n , V-R. ß 48,
S. 145, E l d m a n n , System, V. I I . ß 122, S, 61, T r a m p e d a c h , ß 9,
S, 186, L e w i s , § 24, S. 430, R u u d e , S 696, 2 , 626. S t o b b e ,
Teutsches Prw,-3>. B, I I , ß 140, S, 519, v, S a l z a u, L i c k t e n a u ,
8 113, S. 231 ff,, Ä e s e l e r , System, ß 176, S, 731, E i c h h o r n , Ein-
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Das Familienfideikommiß verwandelt sich deshalb schon

in der Hand des l e t z t e n Fideikommißbesitzers in freies, allo-

diales Eigenthum desselben und kann daher von ihm, falls

die Geburt von zur Nachfolge ins Fideikommiß fähigen Nach-

kommen nicht mehr zu erwarten ist '), in beliebiger Weise,

sowohl durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden, als auch durch

letztwillige Verfügungen veräußert werden °),

Hat aber der letzte Fideikommißbesitzer keinerlei Dispo-

sitionen über das Familienfideikommiß getroffen, so greift die

gesetzliche Intestaterbfolge Platz'),

Diese Regeln erleiden jedoch dann eine Ausnahme, wenn

der Stifter für den Fall des Aussterbens der von ihm be-

rufenen Familie oder des sonstigen AufHörens der Fideikom-

mißeigenschaft des Gutes, ausdrückliche Bestimmungen über

die weiteren Schicksale des ehemaligen Fideikommisses in der

Stiftungsurkunde festgesetzt hat').

Besonders in E s t h l a n d , ebenso aber auch in L i v -

l a n d findet sich in den Stiftungsurkunden häufig die Be-

l e i t t m g , ß 3 7 > , S , 9U3, M i t t e r m a i e r , N , I , § 142, S , 345 , G e r b e r ,
Deutsches Prw,-R, § 84, S, 210 ff,, K n i P s c h i l d t , Caft, XVI , § 17. I I ;
,? in i tu l et tzxtinßuitur tläsiLuimnizzum, zi lmmlia in ouM8 favorsm
et oonzorvationsm constitutum est, Nniatur st intorsLt, yuia boo o»8U,
oaus» et ratio ipsa tläLioommizzi eonstituti, taiuiliÄL niiairum oouss»
vatio, st in saäein bonorum Perpetua oonssrvatio eessst, et «io ips»
äispozitio, aUonlltioni« proulditio, «t losminorum exoluzio esssndit,
ßsusralis snim est i'e^ul», »juos os38»nte «»u««,, os««st etksotuZ . . ,"

1) Art. 257<>, L e w i s , § 24, S, 432 ff„ W i t t e r m a i e r , V, I,
S, 345, N e u m a n n , E.-N,, K 48, S, 145, B u n g e , Liv- u. Esthl,
Priv,-R, § 402, S, 372,

2) Cf, Art, 2576 Th, I I I des P ro v - R s,, N u n g e, Curl, Priv,-R.
§ 300, S, 607, N e u m a n n , ß 48, S, 145, B u n g e , Liv- u, Esthl.
Priv.-R. § 402, S, 372 ff„ L e w i s , § 24, S, 430, S t o b b e , B. I I ,
ß 140, S. 52t, E i c h h o r n , §371, S, 903, N e s e l e r , Z 176, S. 731 ff,,
G e r b e r , § 84, S, 2U , Anm, 20, R u n d e , § 696, S, S26,

3, Art. 2576, B u n g e , Liv- n, Esthl, Priv,-R, 8 402, S, 373,
Curl, Priv,-R, § 300, S, 607, N e u m a n n , E,-R, ß 48, S. 145.

4) L e w i s , § 24, S. 430,
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stimmung, daß das Fideikommiß im Falle des Erlöschens sich
in eine Stiftung zu Gunsten verarmter, zur örtlichen Adels-
korporation gehöriger Personen, oder überhaupt in irgend
eine milde Stiftung verwandeln solle:

I, Livlllnd.

1) Fideikommißstiftung des Herrn von G r o t e an den
Gütern C a r o l e n mit R e b s b e r g und Langensee.

8 8.
„ Is t aber auch die gemäß § 7 zur Succession berufene

weibliche Descendenz meiner drei genannten Söhne ausge«
storben, so ist diese adlige Güterfamilienfideikommißstiftung
als erloschen und aufgehoben anzusehen. Das ganze zum
erloschenen Familienfideikommiß gehörende Vermögen, beste-
hend aus Immobilien, Kapitalien und allen Mobilien, soll
alsdann unter dem Namen „von Grote'sche Stiftung" der
livländischen Adelskorporation als ein unantastbares Stiftungs-
kllpital zufallen und bitte ich die livländische Adelskorporation
diese meine Stiftung anzunehmen und nachstehend ausge-
sprochenen Zwecken und Wünschen gemäß zu verwenden und
zu verwalten."

I I . E s t h l a n d .

2) Schubert-Viol'sche Familienftdeikommißstiftung.

s 12.

„ Ist endlich auch kein zur Fideikommißfolge berechtigter
Adoptivfohn des letzten Fideikommißbesitzers vorhanden, so
soll aus dem Fideikommiß eine Stiftung zur Erziehung minder-
jähriger Glieder von zur Esthländischen Adelsmatrikel gehörigen



453

Familien in Fällen, wo eigene Mittel dazu fehlen, errichtet

werden . . ."

3) Fideikommißstiftung des Grafen Carl S i e v e r s an
den Gütern R a s i n , Campen und P a e n o r m (1866).

§ 6 ,

„Falls, was Gott verhüten wolle, alle männlichen und
weiblichen Glieder der benannten gräflich Sievers'schen Familie
verstorben sein sollten, so fallen die Fideikommißgüter nebst
Appertinentien und Inventarien, der Esthländifchen Ritter-
schaft zu, mit der Bestimmung, deren Ertrag zunächst zur
Unterstützung und Erziehung verarmter, zu ihrer Adelskorvo-
ration gehörigen Grafen und Gräfinnen, und wenn deren
keine vorhanden, vorzugsweise zur Unterstützung und Erziehung
verarmter eben dahin gehöriger Barone und Naronesfen und
demnächst für verarmte zur Adelskorporation gehörige Fa-
milien zu verwenden . . ."

4) Von Parrot'sche Fideikommißstiftung an dem Gute
K l e i n K u r d i n n (1881).

8 4.
„M i t dem Aussterben der gesummten männlichen De-

scendenz meines verewigten Vaters aber, soll das Gut in ein
Asyl für altersschwache oder kränkliche Personen beiderlei Ge-
schlechts gebildeter Stände, verwandelt werden, nach Art der
Revaler Diakonissenanstalt, unter der Oberleitung des Dor-
pllter Armenverein's oder, wenn derselbe es nicht übernimmt,
der Revlller Diakonissenanstalt, resp. des St. Petersburger
Evangelischen Hospitals, jedoch unter Aufrechterhaltung der
Bestimmungen über das P. V— X I erwähnte Familien-Witt-
wen- und Waisenllsyl."
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5> Von Schul> e r t - W a y k ü l l ' sche Fideikommiß-

stiftung.

Hier finden sich genau dieselben Anordnungen, wie in

der Viol'schen Stiftung,

Dem letzten Fideikommißbesitzer bleibt es natürlich unbe-
nommen das zu seinem freien Eigenthum gewordene frühere
Fideikommiß durch einen neuen Stiftungsakt fideikommissarisch
zu vinkulieren. Alle Verfügungen des letzten Besitzers über
das ehemalige Familienfideikommiß werden jedoch nicht eher
wirksam, als bis folgendes im Artikel 2576 Th. I I I des Pro-
vinzialrechts vorgeschriebene Verfahren stattgefunden hat:

Es müssen nämlich in jedem Falle alle etwaigen Inte-
ressenten oder Prätendenten mittelst Ediktalladung zur Wah-
rung ihrer eventuellen Rechte und Interessen am adligen
Familienfideikommisse unter Androhung der Präklusion auf-
gefordert werden. Diese Ediktalcitation kann nun entweder
auf Ansuchen des letzten Fideikommißbesitzers oder der Allo-
dialerben von dem Bezirksgerichte (der belegenen Sache) er-
lassen werden, wobei für den Fall der Nichtmeldung während
der festgesetzten Proklamsfrist oder der Abweisung etwaiger
Prätendenten mit ihren Ansprüchen das Familienfideikommiß
unverzüglich für ein der Fideikommißeigenschaft entkleidetes,
wohlerworbenes freies Allodialeigenthum erklärt wird, woraus
dann weiter folgt, daß die hinsichtlich desselben abgeschlossenen
Rechtsgeschäfte oder letztwilligen Verfügungen nunmehr volle
rechtliche Wirkung erlangen, resp. die ungehinderte Intestat-
erbfolge eintritt').

I) Vgl, Art, 340 u, 341, Th. II der „Sammlung der für die O. P,
geltenden Nestimmungen des Civilprocesses", die „Verordnungen über die
Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauerbehürden", ins Deutsche
übersetzt von Gaßmann und Nolcken, B. I, Lief. 2, Art. 338—341 und den
„Entwurf einer Ordnung des gerichtlichen Verfahrens in Civilrechtssachen
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Ist aber aus irgend einem Grunde kein derartiges Pro-
klam erlassen, so datiert die rechtliche Wirksamkeit der über
das adlige Familienfideikommiß getroffenen Verfügungen erst
von dem Momente an, wo die für die Klageverjährung fest-
gesetzte Frist abgelaufen ist. Jedoch gehen die in die Grund-
bücher eingetragenen Rechte und Forderungen in keinem Falle
verloren'). Ebenso werden die mit dem Fideikommißgute
verknüpften Reallasten von den Wirkungen der erlassenen
Ediktalcitlltion, weil sie auf dem Grundstücke ruhen und dem
jeweiligen Besitzer desselben obliegen, sowie die Rechte der
Notherben in Curland, weil diese nicht verletzt werden dürfen,
ausgenommen").

Ist das Ende des Fideikommisses, durch Aussterben der
Familie oder der sonst zum Fideikommiß Berufenen wirklich
eingetreten, so können die gesetzlichen Allodialerben des letzten
Fideikommißbesitzers nicht verlangen, daß ihnen das Gut für
den bestimmten Antrittspreis zufalle, sondern sind vielmehr
zu allen Leistungen verpflichtet, die ihnen als Allodialerben
obliegen und müssen daher auch die über die Antrittssumme
hinausgehenden Schulden, sowie überhaupt alle stiftungs-
widrigen Handlungen des letzten Fideikommißbesitzers unbe-
dingt anerkennen'), denn sie sind eben dessen Allodialerben
geworden und erhalten n u r a l s solche das in freies Allo-
dialeigenthum verwandelte Fideikommiß, ohne zur Trennung
des Fideikommiß- vom Allodialvermögen, welche Vergünsti-

für Liv- Esth- und Curland von D. Friedrich Georg Bunge", Art, 1709;
vgl, dazu H l l a s e : „Über Edictalladungen und Edictalproceß außerhalb des
Concm'ses" (Leipzig 18l7>, Cap, 7, § 1, 2 u, 3, S. 75-81).

1) Vgl, Art. 339 B. I der Verordnungen und Art. 2535 Th. I I I des

Piov.°Rs.
2) Vgl. Art, 339 N, I der Verordnungen und Art. 2534 Th. Hl des

Prou.-Rs,
3) Vgl. Art. 2577 Th. I I I des P r o v . - R s , , B u n g e , Cml.

PriU.-R. ß 300, S. «07, N e u m a n n , Cuil, E.-R. § 48, S, 145.
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gung allein dem nicht zu den Allodialerben gehörenden resp.
diese Erbschaft ausschlagenden Fideikommißfolger zusteht, be-
rechtigt zu sein').

Selbstverständlich können sich jedoch die Allodialerben
von jeder Haftungsvflicht für die Handlungen ihres Erblassers
(z. B. Kontrahierung von Schulden) befreien, wenn sie die
ganze Erbfchaft, mit Inbegriff des freigewordenen Fideikom-
misses, ausschlagen, in welchem Falle die Gläubiger sich nur
an das Letztere halten dürfen und keinen Regreß gegen die
die Erbschaft ausschlagenden Allodialerben Habens,

Das Fideikommiß erlischt ferner durch gänzlichen Unter-
gang des FideikommißgegenstandeZ'), wie auch schon der Nieß-
brauch durch den Untergang des Gegenstandes desselben sein
Ende findet').

1) N e u m a n n , E,°R. S, 14b, ß 48, Art, 2647 Th. I I I des
P r o v . - R s . : „Del Erbe ist zur Erfüllung aller ihm im Testamente des
Erblassers gemachten Auflage oder von ihm im Erbvertrage übernommenen
Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten, namentlich zur Erfüllung der
Bedingungen der Erbeseinsetzung und zur Ausrichtung der Vermächtnisse,
verpflichtet," Alt, 2648: „Die Erbschastsgläubiger haben sich an den Erben
zu halten und dieser ist verpflichtet, wenn der Nachlaß oder sein Antheil an
demselben nicht reichen sollte, die Schulden des Erblassers aus seinem
eigenen Vermögen zu bezahlen; im Uebrigen aber sind bei der Bezahlung
die von dem Erblasser eingegangenen Bedingungen zu beobachten,"

2) N e u m l l n n , E.-N, § 48, S, 145 ff,
3» Art, 2575 Th, I I I des P r o » , - N s , . G e n g l e r . B, I, ß 58

II, b, S. 239,
4) Vgl, E r d m a n n , System B, I I , § 122, S, 61, L e w i s , §24,

S. 434. I 5 § 2 u, 3, 18, 1 23 u, 24 D i g. VI I , 4, K n i p s c h i l d t ,
Eap, XVI , 8 1 1 : »Huamvw er^o üäeioomimssorum laiuillarum llobi-
linm M8titutors8 veliut e»äem esse Perpetua, st dou» lisäem «uHeet».
porpetu» in lkinili» oouzervnri äedere, ex pluridus tamen oausis et
o»3ibu8 «venire solet. ut «2 toUautur, et in nili i lum leäiMutur, »icuti
ex «eyuelltibu« viäere licet, ve lu t i : I, si bona üäeiLammisso suHeet»
«»zu aliczuo toi'tuito, vel »dsclue oulpn et äola tläeioommissarii po-
reaut. § 12, Vxoiuple usus truotuL, gui rei interitu ammittitur et
ewpb^teuseos, Liouti eti»,m leuäum e^usclne obligatio et zerviti»,
rei leuäali« iuteritu »mmittuntur,"
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Freilich ist ein solcher Aufhebungsgrund eher bei den in

beweglichen Gegenständen, als bei den in Immobil ien beste-

henden Fideikommissen zu befürchten. Jedoch kann es vor-

kommen, daß ein an einem See oder am Meere liegendes Fidei-

kommißgut dauernd unter Wasser gesetzt, oder durch Natur-

ereignisse, z. N. durch Erdbeben derartig verwüstet wird, daß

die Kosten der Urbarmachung den Werth des Fideikommiß-

gutes übersteigen').

Dabei muß hinsichtlich des ersten Falles bemerkt werden,

daß, wenn das Wasser wieder zurückgetreten ist, auch die

Fideikommißstiftung wiederum auflebt und das Gut an den

frühern Fideikommißbesitzer, resp. an den sonst zur Nachfolge

ins Fideikommiß Berechtigten fäl l t").

Obwohl es gemeinrechtlich bestritten ist, ob ein Fidei-

kommiß auch in Folge von dolosen oder kulposen Handlungen

des Besitzers untergehen könne und ob in solchen Fällen nicht

vielmehr die von Letzterem zu leistende Entschädigungssumme

an die Stelle des früheren Fideikommißgutes zu treten habe,

so müßte dennoch nach unserem Provinzialrecht, namentlich

im Hinblick auf die ganz allgemein lautende Fassung des

Art. 2575, in jedem Falle Aufhören des Fideikommisses ange-

nommen werden, einerlei ob der Gegenstand desselben zufällig,

z. B. durch ein Naturereigniß, oder durch Arglist resp. Schuld

des betreffenden Fideikommißbesitzers unterging').

Falls jedoch einige Theile des untergegangenen Fidei-

kommisses bestehen geblieben sind, so bleibt an diesen die

Fideikommißeigenschaft haften').

!) Vgl, L e w i s , § 24, S, 434.
2) Vgl. Art. 765 Th. III des Prov.-Rs.
3) Vgl. L e w i s , S. 435.
4) Vgl. Art. 2575 Th. III des P r o v. - R 3., I I w tw 6 oä.

Î ib. IV. ^it. IvXVI: »8iu vero partioulare, vel »Iwä levs oontl^srit
sanmum, ex yuo uon ip8» rei psnituz lasüatur sudstauti»: doo «in-
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Die Frage, ob bei Aufhebung des Familienfideikommisses

z. N, durch Expropriation, der ja Letzteres, wie jedes Privat-

eigenthum, unterliegt, die Fideikommißqualität auf die etwa

gegebene Entschädigung übergeht, wäre für unser Provinzial-

recht, schon mit Rücksicht auf den Geist der Fideikommiß-

ft i f tung'), richtiger zu bejahen. Nenn wenn auch der Stifter

g e r a d e e i n b e s t i m m t e s G u t , gerade d i e s G u t , nicht

aber den W e r t h desselben, resp. ein anderes Grundstück zum Ge-

genstande des von ihm gestifteten Familienfideikommisses bestimmt

hat, so kommt es doch bei einer jeden Fideikommißstiftung weit

mehr auf den Zweck des Stifters, nämlich den Glanz und das

Ansehen der mit dem Fideikommiß bedachten Familie zu ver-

mehren, als auf das M i t t e l , wodurch dieser Zweck erreicht

erreicht werden soll, an, und man muß L e w i s § 24, S. 435

vollständig Recht geben, wenn er bemerkt: . . . „Es ist

n i c h t a n z u n e h m e n , daß, wenn durch dieses Mi t te l (z. B.

das Fideikommiß g u t) der Zweck unmöglich erreicht werden

könnte, er i h n l i e b e r g a r n i c h t , a l s du rch e i n A n -

d e r e s , dem von ihm gewählten ä h n l i c h e s M i t t e l , e r -

r e i c h e n w o l l t e . "

Die Richtigkeit der Ansicht, nämlich, daß die Fideikom-

mißqualität auf das gegebene Aequiualent übergeht, könnte,

für Curland wenigstens, vielleicht auch durch jenen vom Jahre

1870 (15. Jun i ) datirenden Utas des dirigirenden Senats

über den Allerhöchst angeordneten Verkauf der Fideikommiß-

gesinde auf den adligen Fideikommißgütern Curlands bewiesen

werden. Ebenso nämlich oder noch vielmehr, wie die aus

dem Verkaufe der Fideikommißgefinde, die ja nur Theile des

pb^tsutioarius suis partibus uou äuditet aäsoribenäum." — K n i p ,
s c h i l d t , (!»i>, XVI , § 13: ^It» «zuiäsw, ut si tot» rss üäsioammiz-
8»,ri» wtslLat, totum <Moyus üäsiLONmissum, si vsro pnrs tantuN
»liyua, pro p»rto tautuni ist» »mitt»tur st sx8tiuAU»tul, sxsmplo rsi
empb^teutjone et ususlruotus . . . " T r a m p e d a c h , S , 196,

1) L e w i s , S, 435.
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übrigen Fideikommißgutes bilden, gelöste Summe sofort Fidei-
kommißqualität annehmen soll, müßte auch die für das ganze
Fideikommißgut in Folge der Expropriation gezahlte Entschä-
digungssumme die Fideikommißeigenschllft erhalten. Auch
kommen hier noch folgende aus der Expropriation sich er-
gebende Grundsätze in Betracht, Es können nämlich die
Rechte der zukünftigen Fideikommißanwärter durch die dem
betreffenden Fideikommißbesitzer resp. sämmtlichen lebenden
Anwärtern zu leistende Entschädigung allein noch keineswegs,
sondern erst dann wirklich gesichert werden, daß Letztere ftdei-
kommissarisch vinkulirt wird, wofür nöthigenfalls der Staat
zu forgen hätte').

Als Endigungsgrund kann bei den Fideikommissen
ferner auch der Ablauf der Zeit in Betracht kommen, falls
der Stifter das Fideikommiß z, B. nur auf eine bestimmte An-
zahl von Jahren errichtet hattet.

Is t das Fideikommiß unter einer Resolutivbedingung
gestiftet worden, so hört es beim Eintritt derselben eben-
falls auf').

Eine große Meinungsverschiedenheit herrscht nach ge-
meinem Recht unter den Schriftstellern darüber, ob ein Fidei-
kommiß durch Einwilligung sämmtlicher lebender Interessenten

1> L e w i s , S. 436,
2) L e w i s , S. 439, K n i p s c h i l d t , C»p. XVI , § 183. X I I :

,8 i »<l esrtum tempu« N6eiooluuiiF8u» «onztitutum, vel klieuatio
proüidit», sit, tnno tempore isto Nnito, Käeioommissum c>uo«zus
ttuitur. , ,"

3) L e w i s , S, 439, K n i p s c h i l d t , Eaft, XVI . § 182, X I : «Vel
3i N6eioommi88um suo eerws oonäitioins evsntum oonztitutuui sit,
iw ut c i o n Ä i t i o n s s» l l ä v s n i s n t o , t i ä o i o o m m i s s u m
e x 8 t i n 8 U » . t u r , vsl »Uonari et in klioz tl«,n8f«rri possit, tuno
enini «onäitiono igt», existente, Näeicominizzum yuogue »lieuari
po33e verum est, Hukiuäiu autem conäitio n o n s v e n i t , l i ä e i -
( ! o m m i 8 3 u m p e r c l u r a t , <^us,e s n i m 8ub o o n ä i t i o n e
î Naua LLltli, r e s a l u b i l i n , sunt, eaäem guo<iue oouäitione izt»,
n o u e x i s t e n t e , t i r m a e t valiä», permanent . . ,"
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aufgehoben werden könne oder nicht. Die Mehrzahl der Rechts-
gelehrten verneint mit Recht diese Frage, so unter ihnen Gerber ,
S. 209 ff,, §84, L e w i s , S.456, P h i l l i p s , B. I I , § 190,
S. 342, H i l l e b r a n d , § 226, S. 690'), während sie An-
dere, wie namentlich S a l z a v. L i c h t e n a u , 8 169 u. 110,
S. 221-216 und im Rtslex. B. 4, S. 254, B l u n t s c h l i ,
S, 195 f., G ö n n e r , B. I , N. X ^ , S. 372-384 und
R u n d e , § 696, S. 626, aber gewiß aus unzureichenden
Gründen, bejahen.

Die richtige Ansicht kann nur dahin gehen, daß selbst
im Falle des Konsenses sämmtlicher Fideikommißanwärter, vor-
ausgesetzt auch, daß ein oui-ator nasoiturorum zur Wahrung
der Rechte der noch nicht Geborenen hinzugezogen wird, das
Familienfideikommiß nicht aufgehoben werden kann, denn auch
der übereinstimmende Wille aller gegenwärtigen Interessenten
kann niemals der v«Iun<H8 oongtitusutis an Stärke gleich-
kommen, sondern erscheint stets als ein durch die Stiftung
beschränkter und selbst die Vertretung der ungeborenen Nach-
folger durch einen eigens hierzu bestellten Kurator kann, da
sie bloß auf einer willkürlichen Fiktion beruht und nur den
Schein des Rechtes zu wahren im Stande ist, nicht genügend
sein. Auch durch die Zustimmung des Staates zu einer solchen
Einigung sämmtlicher lebender Anwärter kann das den zu-
künftigen, noch nicht geborenen Anwärtern auf diese Weise
zugefügte Unrecht keineswegs gutgemacht werden^), obwohl
derselbe thatsächlich die Macht dazu hat, durch feine Ge-
nehmigung das Familienfideikommiß aufzuheben'). Auch in

1) Für das Prod.-N. vgl. man T r a m p e dach, S. 198 ff.
2) Vgl. S t ° b b e , N. II, § 140, S. 520, P h i l l i p s, V. I I , 8 >90,

S. 342, E i c h h o r n , § 371, S, 903, dagegen aber G ö n n e r , N. I,
Nro. XV, S. 372—384.

3) So heißt es im : „Dekret der hochfürstlichen Regierung an das
Collegiatstift zu St. G., die wirkliche Austheilung des Fideikommisses be-
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C u r l a n d war diese Frage früher eine ziemlich bestrittene.
Zunächst schien freilich der Umstand, daß mit Genehmigung
der Agnaten über die Gesammthandgüter gültig disponirt
werden konnte'), dafür zu sprechen, daß auch die aus den
Letztern hervorgegangenen Fideikommisse ihr Ende erreichten,
wenn sämmtliche lebende Anwärter darin einwilligten').

Die Kodifikation unseres Privatrechts vom Jahre 1864
ist jedoch wieder zu der richtigen Ansicht zurückgekehrt und
bestimmt im Art. 2578 Th. I I I ausdrücklich, daß ein Fidei-
kommiß auch durch Uebereinkunft sämmtlicher lebender An-
wärter nicht aufgehoben werden kann').

Ebensowenig hört das Familienfideikommiß auf, wenn

treffend, vom 15. Februar 1796" ( G ö n n e r , B, I. S, 437 ff,), folgen-
dermaßen :

„Dem Collegiatstift zu St, G, ist als Mitintercssenten an dem Dechant-
N»schen Fideikommisse bekannt, daß schon vor einigen Jahren die Ver-
wandten des Dechants N Vorschläge zu einer Vertheilung dieses Fideikom-
misses bey weyland Seiner Huchfüistlichen Gnaden F, L, übergeben, und
Hüchstdieselben um die landesherrliche Einwilligung in diese Aufhebung
unterthänigst gebeten haben; Hochstdieselben wurden durch das unterthänigst
erstattete Regierungsgutachten von dem Satze überzeugt, daß Familienfidei-
kommisse m i t E i n w i l l i g u n g a l l e r I n t e r e s s e n t e n , u n d
u n t e r l a n d e s h e r r l i c h e r , höchster Veystimmung aufgehoben weiden
können, und übertrugen hochfüistlichcr Regierung die Leitung dieses Ge
schäftes durch eine ausdrückliche höchste Entschließung; die nolhwendigerweise
erlassenen Edictalladungen machten allerley Auswärtige, welche den Namen
N. führen, rege, ihre Einsprüche wurden aber durch gütliche Vergleiche ge-
hoben; die höchste landesherrliche Bewilligung für die bey der Aufhebung
interessirten sowohl x- als ^V-scheu Minderjährigen N-fchen Abkömmlinge
erfolgte; Seine Hochfürstliche Gnade zu x nahmen das, dem hiesigen Armen-
institute angebotene Abfindungsquantum aä 1200 fl,, fränk. gnädigst an.
Das hochfürstliche Vicariat ergänzte den Konsens des dabey befangenen
CollegilltstifteK, und der wirklichen Auseinandersetzung dieses Fideikommisses
steht nunmehr nichts im Wege,"

1) Privilegium des Herzog G o t t h a r d t v. 20. Juni 1570, Art, 5,
2) B u n g e , Curl, Prw,-R, § 300, S. 607,
3) Die Ansicht von N e u m a n n , Erbrecht Z 45, S, 141 und in

den E, Heft IV, B, I I I , S, 326 ff, kann hier nicht gebilligt werden; vgl,
B u n g e , L i v « und Esth l. Prw,-R, ß 402, S, 372, Anm, s.
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alle lebenden Interessenten nach einander auf die Succession
in dasselbe verzichten'); vielmehr bleiben den Nachkommen
der Verzichtenden deren Rechte vorbehalten"). Hinsichtlich
der Aufhebung der Familienfideikommisse durch einen Akt der
Staatsgewalt wäre zu bemerken, daß sie nur in den äußersten
Nothfällen gerechtfertigt erscheint, sonst aber regelmäßig eine
Verletzung der Rechte der Anwärter, wenigstens der noch
nicht geborenen, in sich schließen dürfte.

V I . Di« Erbfckaftssteuer beim aäligen Familienfideikommiß.

§ 19.

Eine der schwierigsten Fragen, die gegenwärtig auch die
obersten Behörden des Russischen Reiches lebhaft beschäftigt,
ist die Frage der Erbschaftssteuer bei Familienfideikommissen.
I n wiefern und in welchem Maße sind Letztere der Erbschafts-
steuer unterworfen?

Ehe auf diesen Punkt näher eingegangen werden kann,
ist es nöthig, in aller Kürze noch einmal an das dem Ger-
manischen Familienfideikommiß zu Grunde liegende Prinzip
zu erinnern. Dieses Prinzip besteht bekanntlich darin, daß
der einzelne Fideikommißbesitzer sein Recht auf das Familien-
fideikommiß nicht von seinem Vorgänger, sondern b l o ß v o m
S t i f t e r selbst ableitet. Er erbt also das Fideikommiß
nicht von seinem Vorgänger, fondern vom Stifter. Weil nun
die Perfon des Erblassers also bei der fideikommissarischen
Erbfolge stets dieselbe bleibt (des Fideikommißbesitzers), so ist
nunmehr auch in Betreff der Frage, nach welchem Maße die
von dem adligen Fideikommißbesitzer, beim Uebergange des

1) Vgl, T i l lmpedach idigsin,
2) Art. 2578 in uns.
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Fideikommisses auf ihn zu entrichtende Erbschaftssteuer zu be-

rechnen sei, vor Allem die Verwandtschaft desselben zum Stifter,

nicht aber zum Fideikommißvorgänger entscheidend. Geht also

beispielsweise das Fideikommiß von dem Oheim an den Neffen

über, so muß die Erbschaftssteuer nach der Verwandtschaft des

Neffen mit dem Stifter berechnet werden. Dem entsprechend

müssen hier folgende drei Fälle unterschieden werden:

1) Der Stifter hat das Familienfideikommiß zu Gunsten

seiner Descendenten gestiftet. Hier muß der jedesmalige zur

Succession berufene Fideikommißfolger') 1 Prozent zahlen.

2) Der Stifter hat das Fideikommiß für nicht zu seinen

Descendenten gehörige Seitenverwandte gestiftet (z. B. Stief-

söhne, Brüder, Schwestern und endlich Stiefgeschwister). I n

diesen Fällen müssen, je nachdem im Laufe der weiteren fidei-

kommissarischen Erbfolge das Fideikommiß schließlich an Ver-

wandte in der Seitenlinie bis zum 3. oder 4. Grade gelangt,

4 resp. 6 Prozent gezahlt werden^); falls es sich aber bereits

um Seitenverwllndte des 5. Grades handelt, als Maximum

8 Prozent').

3) Wenn endlich der Stifter eine gar nicht mit ihm

verwandte Familie mit dem adligen Familienfideikommiß be-

dacht hat, so ist jeder Fideikommißbesitzer zur Zahlung der

Maximlllsumme von 8 Prozent der Erbschaftssteuer ver-

pflichtet ' ) .

Die Schwierigkeiten, resp. Mißstände, die sich bei dieser

1> Vgl. Art. 154 P 1 des > o i . o Hom^i. ?. V,, Ausg. v. I . 1893.
Die Stiftungsuikunde selbst unterliegt, abgesehen von den vor Eintragung
derselben in die Hypothekenbüchei zu entrichtenden Erbschaftssteuern einer
Stempelsteuer von 80 Koft, pro Bogen (der Bogen zu 2 Blättern, resp.
4 Seiten gerechnet) in Gestalt von Marken, die auf die Urkunde geklebt
werden. Vgl. Art. 8, P. 6 des erwähnten Ustaws über die Poschlinen.

2) Vgl. o i , 154, 2 u. 3.
3> S, 13 P 3, 3 der uoiio^Lnie.
4) Vgl. oi . 154, 4.

30
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Frage ergeben, bestehen aber außerdem noch in Folgendem,

Obgleich die Eigenthumsqualität des Rechtes am Familien-

fideikommiß, wie im gemeinen deutschen Privatrecht, so auch

nach Prooinzialrecht heutzutage allgemein anerkannt ist, so

erscheint es doch immer mißlich von einem in so vielfacher

Hinsicht b e s c h r ä n k t e n Eigenthümer, wie dem Fideikommiß-

besitzer, die Grbschastsvoschlin in eben derselben Höhe, wie von

dem zu erheben, der aus Grund eines Erbschaftsanfalles ein

u n b e s c h r ä n k t e s Eigenthum an dem geerbten Gegenstände

erhält. Die Belastung des einzelnen Fideikommißbesitzers, die

namentlich in dem Falle merklich wird, wenn der Stifter das

Fideikommiß zu Gunsten anderer Verwandter, als der Descen-

denten, oder gar zu Gunsten einer f r e m d e n Familie gestiftet

hat, stellt sich solchergestalt als recht merklich heraus und hat

schon vielfach den Anlaß zu bittern Klagen über die Unge-

rechtigkeit und Härte des Gesetzes gegeben.

Wi rd nun freilich der Fideikommißbesitzer nicht als Eigen-

thümer, sondern als Nutznießer behandelt, so ist es klar, daß

die durch die Erbschaftssteuer sich ergebenden Nachtheile weg-

fallen, resp. sich um ein Bedeutendes mindern. Denn nach

P. 4, S . 14 der no^uMsuis zahlt der lebenslängliche Nutz-

nießer überall die Hälfte'), Fast die meisten neueren Gesetz-

gebungen aber und in gleicher Weise auch die neuere Theorie

fassen den Fideikommißbesitzer, wie d i e s a l l e i n r i c h t i g

ist u n d j u r i s t i s c h g a r n i ch t a n d e r s t o n s t r u i r t

w e r d e n k a n n ^), als Eigenthümer auf. Die zu der vom

Fideikommißbesitzer den Allodialerben des Vorgängers aus-

zuzahlenden Antrittssumme hinzutretende Erbschaftssteuer

kann aber, wie bemerkt, unter Umständen dem jeweiligen

1) I n dem Lud Nr. I genannten am häufigsten uortmnmendcn Fallc
würde dann der Fideikommihbesitzer nnr '.^ Prozent als Erbschaftssteuer zu
zahlen haben ?c,

2) Cfr, 8 9 dieser Arbeit,
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Fideikommißbesitzer höchst beschwerlich fallen. Wollte man

nun, um aus diesem Dilemma einen befriedigenden

Ausweg zu finden, die Antrittssumme bei Familien»

ftdeikommissen aufheben, so würde das eine Verletzung des

Rechtes der Allodialerben bedeuten, der Fideikommißstiftung

aber widersprechen, durch die ja der Glanz un,d das Ansehen

der ganzen Familie, nicht bloß der successionsberechtigten Per-

sonen, vermehrt werden soll, ja die übrigen nicht successions-

berechtigten Familienglieder könnten auch leicht, wenn ihnen

gar keine Allodialsumme ausgezahlt werden sollte, gänzlich

verarmen. Die einzige, freilich nur praktifch, nicht theoretisch

befriedigende Lösung dieser schwierigen Frage dürfte meiner

Meinung nach in Folgendem liegen, Aufgabe des Staates

wäre es, um den ftdeikommissarischen Grundbesitz, der für

jedes Land von der größten Bedeutung, vom größten Segen

ist, nicht verfallen zu lassen, sondern im Gegentheil zu fördern,

ein Specilllgesetz in der Hinsicht zu erlassen, daß ausnahms-

weise abweichend von der sonstigen richtigen Behandlung des

Fideikommißbesitzers als Eigenthümer, derselbe in Anbetracht

dessen, daß sein Eigenthumsrecht so mannigfach eingeschränkt

ist, in Beziehung auf die Erbschaftssteuer als bloßer Nutz-

nießer aufgefaßt werden folle. Dies würde freilich eine Ver-

minderung der staatlichen Einnahmen bedeuten, dafür aber

für die Wohlfahrt und das Gedeihen des fioeikommifsarischen

Grundbesitzes von unendlichem Segen sein. Aber auch hier

bleibt es, vom theoretischen Gesichtspunkt aus betrachtet, doch

wahr, daß die gesetzlich einmal feststehende Qualität eines

Rechtes auch durch ein Specialgesetz für einen bestimmten Fal l

eigentlich nicht geändert werden kann. Es ist also immerhin

unwissenschaftlich, das Recht des Fideikommißbesitzers in dem

einen Fal l als Eigenthum, in dem andern dagegen als Nutz-

nießung aufzufassen. Der Fideikommißbesitzer kann nur ent-

weder Eigenthümer oder Nutznießer sein, nicht Beides zugleich

30*
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und da nun sowohl nach der herrschenden Ansicht der Juristen,
als auch nach unserem Privatrecht der Fideikommißbesitzer
Eigenthümer ist, kann der vorgeschlagene Ausweg der Gr-
lafsung eines Specialgesetzes auch nur aus prakt ischen
Gründen gerechtfertigt werden').

Nachdem.vorliegende Abhandlung niedergeschrieben wor-
den war, erschien das Gesetz vom 10. April 1895'), Zufolge
dieses Gesetzes, welches bei Vererbung von Landgütern die
Descendenten von der Entrichtung der Erbschaftssteuer gänzlich
befreit, muß auch der Fideikommißbesitzer von der Erlegung
der einprozentigen Erbschaftssteuer — wenn er mit dem Stifter
in absteigender Linie verwandt ist — entbunden sein, wobei
vorausgesetzt wird, daß es sich um ein solches Fideikommiß
handelt, welches erst nach E r l a ß des Gesetzes vom 10. April
1895 gestiftet worden ist. Aber auch diejenigen Fideikommisse,
die vor dem Gesetz vom 10. April 1895 gestiftet worden sind,
unterliegen der Erbschaftssteuer nicht, fofern sie v o r E r l a ß
des Erbschaftssteuergesetzes errichtet worden sind.
Denn jeder Fideikommißbesitzer succedirt nicht seinem Vor-
gänger, fondern dem Stifter selbst und da der Tod dieses
Letztern in die Zeit vor dem neuen Gesetz fällt, so greift ver-
möge des auch hier wiederum zum Ausdruck gelangenden Prin-
zipes der 8ueoe88io ex pacta et pruviäeutia majorum die
Fiktion statt, daß, obwohl der faktische Anfall des Fideikom-
misses in <:oi!0!'ot0 erst nach dem Erscheinen des Erbschafts-
steuergesetzes stattfand, der juristische Anfall resp, Erwerb des
Fideikommisses als in der Zeit vor genanntem Gesetz stattge-

1) Vgl, dagegen E r d m a n n , B. I I I , S, 412, ß 277 Note 4.
2) Vgl, <üo6p8,ms ^Zkmouslliü II p5l0ll0p»»lLMÜ IIpaLIII'S^Ibo'I'L»

1895 r, 16 H,iip, l̂« 63: „Isiu.i i i si> ^ I M X i » <oi, 177), i lßpsxoMMn

n^Ai:i"k 1 e i , 154, oeLo6o»«^»«)i(!li o i i , on^kliiii noiiiAliiioio ei> 662-
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funden gilt. Es gilt also hier das zur Zeit des Todes des
Erblassers, resp. Stifters geltende Recht. Dagegen dürften die
Besitzer der erst nach dem Erscheinen des Grbschaftssteuerge-
fetzes, aber noch v o r dem Gefetz v̂om 10. April 1895 ge-
stifteten Familienfideikommisse zur Zahlung der Erbschafts-
steuer allerdings verpflichtet sein, selbst wenn der Successions-
fllll nach dem Gesetz v. 10, April 1895 eintritt').

V I I . Der Untersckieä zwislnen äem Kümiscken Fideikommiß nnä

äem Germanismen Oüterfamilienfiäeikummiß.

s 20.

Da die vorliegende Abhandlung das Recht des adligen
Familienfideikommisses nach P r o v i n z i e l l e m P r i v a t -
recht zu ihrem Gegenstände hat, so muß bei Beantwortung
der Frage, durch welche juristischen Merkmale und Eigen-
schaften sich das Römisch-rechtliche successive Fideikommiß
vom Germanischen Familienfideikommiß unterscheidet, das
reine Römische Fideikommiß, wie es in Curland Geltung hat,
von dem durch das Liv- und Esthländische Recht aufgestellten
Begriff dieses Institutes, getrennt werden. Nach letzterem
Recht nämlich erleiden die Römisch-rechtlichen Grundsätze über
Fideikommisse dadurch eine nicht unwesentliche Modifikation,
daß die Legatare oder Fideikommissare in ein direktes Ver-
hältniß zur Erbschaft treten, d. h. von dem Testator direkt
als Erben eingesetzt werden können. Es fällt mithin die für
das reine Römische Fideikommiß charakteristische Person des
Onerirten lFiduciar), von dem, als dem Erben, der Ver-
mächtnißnehmer seine Rechte ableitet, weg. Alles dies erscheint

1) Vgl, dazu den Netetow'schm Fall in Nr, 92 der „wMMisella«
i-«,3eik°, Illhrg, 1895.
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aber im Zusammenhange mit dem nach Liv- und Esthländischem
Rechte geltenden Grundsatze, daß das Erforderniß einer Erbes-
einfetzung bei Testamenten nicht erforderlich ist, sondern viel-
mehr eine jede einseitige Willenserklärung, durch welche Je-
mand über seinen Nachlaß oder einen Theil desselben auf den
Todesfall disponirt, als zur Begründung eines gültigen Testa-
mentes genügend erscheint').

Von dem auch in unser Privatrecht aus dem Römischen
Rechte hinübergenommenen Römisch-Iustinianischen Fideikom-
misse unterscheidet sich das Germanische Güterfamilienfidei-
kommiß durch folgende Merkmale:

a) Während das Deutsch-rechtliche Familienfideikommiß
laut der vom Stifter festgesetzten Fideikommißstiftung für
immerwährende Zeiten, d. h. bis zum Ausgange des zur Nach-
folge berufenen Geschlechts, gewöhnlich auch nach einer eben-
falls bestimmten Successionsordnung, bei der berufenen Familie
verbleiben soll, darf das reine Römische Fideikommiß, bei
dem iu der Regel nur eine einfache Substitution stattfindet,
nicht weiter als bis zu vier Generationen angeordnet werden'),

J u s t i n : an bestimmte nämlich in der Novelle 159
Cap. I I unter Anderem:

. . . „(Huautuiu veru aä giikurbium, ouM3 dominum

S88S Hior iu iu Aiorio8ÄS uisuiorillo ooäioiliu» ostsnciit, mvlitll,

LoruzwIositÄte xlenuiu nooi» visuui est, z>08t Huatuor

ßöueratioues s^usmoäi HiiaLstiousm iu uioäiuiu uronouere.

I^uuo suim, ouui N l l r i l l et Nar ia Kloriosißsiuille keminae

aänuo 8uz>oi'3tite8 siut, < ûas st ipsae iu lamil ia i>ousuälls

suut, Isßidus uoLti-is spouLllg otiam uao appeiiatiouo cliss-

uautidu», uau r«Lte uo^us äsoeuter ßioriosissiuius ^,Ie-

1) Vgl, Art, 1981 Th. III des Prov,-Rs„ B u n g e , Lw- u, Esthl.
Priv.°R, B, II, § 400, S. 365.

2) Vgl. B u n g e , Cuil. Priv.°R. §293, S. 589, N e u m a n n ,
Curl. Eib.-R. § 35, S, li0.
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xanäer liwin contra ipsas uiotain instituit. Hi8 vero
etiam äßtunotis, ut ^natuor ^oneratione« iam praswrÜLZ«
viäsllntui', non vatiainur taiu vetorsin 0ÄU8am in iuclioia
äsäuoi". . .

d) Das Wesen des Römisch-Iustimanischen Fideikom-
misses besteht in der Auflage des Testators an den Erben,
den Onerirten oder Fiduciaren, einer bestimmt bezeichneten
anderen Person, dem Honorirten oder Fideikommiss«««, ent-
weder die ganze Erbschaft oder aber nur einen speciell be-
stimmten Theil derselben zuzuwenden. Der Berechtigte (Fidei-
kommissar) leitet also sein Recht vom Erben ab, von dem er
Restitution des Fideikommisses verlangen kann. Ganz anders
hingegen beim Germanischen Familienfideikommiß. Letzteres
setzt keineswegs eine Erbschaft oder einen Universalsuccessor
voraus, der als Belasteter zur Herausgabe des etwa gestifteten
Familienfideikommisses gehalten wäre, sondern erscheint voll-
ständig unabhängig von der Existenz eines solchen. Jeder
Fideikommißbesitzer gründet vielmehr sein Recht auf den
S t i f t e r . Dieses Recht des einzelnen Besitzers kann ihm,
falls er nur wirklich laut der Successionsordnung berufen ist,
auf keine Weise i r g e n d w i e geschmälert werden. Von
feinem Vorgänger ist er also vollständig unabhängig/).

«) Während in das Deutschrechtliche Familienfideikommiß
zunächst nur die gegenwärtige oder zukünftige Blutsverwandt-
schaft und zwar gewöhnlich nur der Mannesstamm fuccedirt,
der Ausdruck „Familie" also hier einen engern Begriff be-
zeichnet, erscheinen beim Römischen Fideikommiß nicht nur
alle Kinder, Söhne und Töchter, sowie Mutter und Groß-
mutter, sondern auch Schwiegersöhne und -Töchter des letzten
Fideikommissaren als dessen Nachfolger. Der Begriff der

1) Vgl, N e u m a n n , Cuil, E.-R, ß 35, S, 110, Z i m m e i l e ,
Stllmmgutssystem S 36, S, 284,
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Familie ist also hier in einer dem deutschen Recht fremden
Weise erweitert').

ci) Beim Germanischen Familienfideikommisse ist die Un-
veräußerlichkeit und Unbelastbarkeit desselben im weitesten
Sinne angenommen. Der Fideikommißbesitzer darf daher
auch nicht einmal innerhalb der Familie das Fideikommiß
veräußern, falls es sich nicht etwa um den nach der Succes-
fionsordnung zunächst Berechtigten handelte. Das Römische
Recht hat es dagegen mit der Unveräußerlichkeit des Fidei-
kommißgegenstandes lange nicht so streng genommen. So war

«) eine Veräußerung innerhalb der Familie statthaft,
wie aus I 4, Ooä. V I , 4^, 6s üäeioonnnissis Iinp. ^,1s-
xanäsr ^ . Viotoi-inu hervorzugehen scheint: «Vuluutas pa-
tri», prokiliLuti« liliui'os llluäo» extra ilimiliHin veuäyre
vel pi^uori äare, l^atroin »orori äonare ^rolaibuisse nun
viclotur."

!ü) das Verbot der Veräußerung außerhalb der Familie
bezog sich beim Römischen Fideikommiß nur aus die Söhne
des Testators, die jedoch auf Grund gemeinsamen Beschlusses

l) Vgl. Nov. 159 cit., I 5 Inip. «w8tilli2iM8 H, ^02unl ?t. ?,
„Lu^sstioui Ill^iiowuL« agvoeationis issponäentss äeoeruimu«, lü,-
mili»« nomeu tÄem dadslL vi^orom. ps,reiite8 «t 1lbsro8, onrnss^ue
propinciuos st «ubzt^ntiaiu, Ubei-to« «twin et p«,tlono3, nso uoii zei'vo5
per dano äppLlIatiouLN si^uMcari; et «i «zuis pLl zuum slo^ium üäsi-
«0NWi8«um familiäß suas rsUczuLlit, null», zpLoiaü ^eotionL 8Upel'
<̂ uibu8ä«,m esrt>8 psrzoiiiz taow, uon solum propiu^uo^, seä etiain,
kl» äßüoisntidus, ßsnsrum st nunim. Vo8 snim nodw dumauuni ssss
viästur »,ä üäsiLUMmissum voo»ri, ita, viäsiiost, 8i matrimonium morto
tllii VLi Ulms iuLlit ä,i88olutui!>, Nullo st sniin moäo p088uut Asusr
vsi nuluz ÜIÜ8 viventidu8 aä tals ticleioommizsUN vacari, cum bi
zirooul äudito so» »lltsesäant; st boo viäsliost Fl»ä»tim üsii, ut pust
so« liberti vsniant. Hoe eoäsm v»,Isnt«, st 8i <̂ ui8 rsm imNodilsm
oniällN IsFÄvorit vsl ttseieoNiuiszsrit, samclus alisnari protubusrit.
2Äii<:sll8, ut «1 Iluo üäsiooNmi^nrius pr^stsrisrit, lamlliÄ,« 8uZ,s res
»oguilkltlll. In a!Ü8 autsiii oa3ibu8 uamsn lamilws pro 8ud8t^ntw
oportet illtsIÜFl, quia st 8srvi st alias rs8 in p»trimonio uniu8ou^U8-
yus S88S putantur." — v. S a l z a und L ich tenau, 8 2>, S. 38,
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oder in Folge ihrer Zustimmung jede Alienation zu einer voll-

gültigen machen konnten, nicht auch auf die diesen Nachfol-

genden, die vielmehr das unbeschränkteste Dispositionsrecht

hatten, ohne daß ihnen von Seiten der Familie irgend ein

Klagerecht entgegenstand. Dies alles wird uns durch ver-

schiedene Stellen des ooi-pus Mi-is civi l is deutlich bestätigt').

e) Während beim Deutschrechtlichen Familienfideikommiß

zwischen dem allodialen, freien und fideikommifsarisch vinku-

lirten Eigenthum ein scharfer Unterschied gemacht wird und

die nicht zur Succession berufenen Familienglieder, die Allo-

dilllerben, gewöhnlich als Entschädigung eine Antrittssumme

ausgezahlt erhalten, fallt beim Römischen Fideikommiß dies

alles hinweg.

t) Das Familienfideikommiß des Deutschen Privatrechts

wird behufs Aufrechterhaltung des Glanzes und des Ansehens

der Familie und daher nur zu Gunsten des M a n n e s -

stammes (Schwertmllgen, Agnaten) gestiftet, da nach den

deutschrechtlichen Begriffen nur dieser als zur Erhaltung und

Repräsentation der F a m i l i e fähig angesehen wird. Die

Frauen sowie überhaupt die Spielseite «Kognaten) werden

daher regelmäßig ausgeschlossen. Das Römische Recht machte

hier keinen Unterschied zwischen dem Geschlechte der Fidei-

kommißerben.

F) Das Deutsche Familienfideikommiß entsteht nicht nur,

wie das Römische Fideikommiß durch eine letztwillige Ver-

fügung ^Testament, Kodizill oder formloser Vefehl an den

I) Vgl. die Nov. 159 oit. I 120. ß 1 (VIp. lid. II N«8P.) v XXX, ! :
„Omnibus, huiduF üäsioommisziiiii i-sliotuiu est, aä Hwtraotionsm oou-
sentientibus, uulwm üäsioommiFsi pstitionsm zuperluturam", I 11
iNp, Hloxknäsr ^, ?kp^riano Ooä. VI, 42: „yuotisz üb omiiidu«, yui
»Iisn»tion6 l«,ota kä MsiLominisFi pstitiousm »cl8pir»,rs possunt, veii-
Äitiu osledratur, »ut c>uidu8ä»,N venäentibu« »U! eollssuzerint, eoii-
traotus Äuotorlta« «onvslli ußyuaquam potest," Dazu vergleiche man
u. Sa l za u. Lichte nau , § 2l, S. 38 ff.
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direkten Erben), sondern auch durch Erbverträge, Erbverzichte,
sowie durch eine einseitige Verfügung des Stifters bei seinen
Lebzeiten').

d) I n Folge der so verschiedenen Natur der Römischen
und Deutschen Fideikommisse wird auch die Trebellianische
Quart von Familienfideikommissen nicht abgezogen ^).

i) Das bei den Germanischen Güterfamilienfideikommissen
zur Anwendung gelangende Prinzip der suooessiu sx zmoto
et proviäsutia ml»ioru!», nach welchem jeder Fideikommiß-
besitzer die Gesammtheit seiner auf das Fideikommiß bezüg-
lichen Rechte nicht von seinem Vorgänger, sondern einzig und
allein vom Stifter ableitet, daher also auch in keiner Weise
für die sein Recht laedirenden Handlungen seines Vorgängers,
namentlich auch dessen persönliche Allodialschulden, einzustehen
braucht, ist den Römisch-rechtlichen Fideikommissen gänzlich
fremd. Daher ist der Fideikommißinhaber des Römischen
Rechtes berechtigt, für den Fall, daß vom Erblasser keinerlei
nähere Nestimmungen getroffen sind, das Fideikommiß je nach
seiner Wahl entweder auf Einen oder auf mehrere der Ange-
hörigen aus seiner Familie zu übertragen'). Beim Deutschen
Familienfideikommiß kommt es dagegen vor Allem auf die
etwa erlassene Successionsordnung, beim Fehlen der Letzteren
jedoch darauf an, wer Intestaterbe ist. Es entscheidet daher
nicht die Willkühr des Fideikommißinhabers, sondern das
Recht der Intestaterbfolge, Für den Fall aber, daß mehrere
gleich nahe Intestaterben vorhanden sind, kann, wenn der
Wille des Erblassers, das Fideikommiß ungetheilt zu erhalten
und immer nur dem Genuß Eines zu überlassen ersichtlich ist.

1) Vgl, v, S a l z a Und L i c h t e n a u § 21, S, 39.

2) Vgl, R u n d e , z 695, S, 625.

3) Vgl, A r n d t s Pand, ß 569, S. 816 und 1 65 § 2 0 . XXX I . 1
I 114, § 17, o , XXX, 1.
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das Gut weder den wahren Verwandten zur gemeinschaftlichen
Nutzung überlassen, resp. realiter getheilt werden, fondern der
Anfall desselben muß durchs Loos bestimmt werden.

k) Auf ganz anderem Boden, als die Römischen Fidei-
kommisse entsprossen, ist schon die geschichtliche Entstehung der
in unserem Rechte recipirten Germanischen Familienfideikom-
misse eine wesentlich andere. Die Letzteren haben sich aus
dem im Teutschen Rechte geltenden Grundsatz, daß Immobilien
in der Familie bleiben, sich nur innerhalb der Blutsverwandten
vererben oder wie es heißt, „in derselben verfangen" sein sollten,
andererseits aber auch aus dem Lehngütersystem herausgebildet;
das Römische Fideikommiß beruht dagegen auf ganz anderen
Anfängen.

Wir haben ferner gesehen, wie bei den früheren Lehns-
und Gesammthandgütern, den neuern Gesammthand- sowie
den Stammgütern, das eben angedeutete Prinzip theilweife
durchbrochen und dadurch gefährdet wurde, daß in Folge der
unter Lebenden gestatteten Veräußerung die Immobilien
dennoch auf außerhalb der Familie befindliche Personen
übergehen konnte, und wie die Festsetzung strengerer Grund-
sätze, nämlich des Verbotes jeglicher Veräußerung, zur Ent-
stehung des von uns behandelten Institutes geführt hat, dem
indessen in verkehrter Weise die technische Bezeichnung eines
von ihm in feinem Wesen völlig verschiedenen Institutes des
Römischen Rechtes von der Doctrin des 15. und 16. Jahr-
hunderts beigelegt wurde.

I) Obgleich an einer früheren Stelle schon hervorgehoben
ist, daß als Eigenthümer auch nach unserem Provinzialrecht
lediglich der einzelne Fideikommißbesitzer in Frage kommen
kann, so wird doch in mancher Beziehung auf die Familie
als Ganzes Rücksicht genommen. Dies tritt insbesondere
dort hervor, wo es sich um die Rechte der sogenannten Fidei-
kommißanwärter handelt, die bekanntlich unter gewissen Um-
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ständen') zur Ergreifung von Sicherheitsregeln berechtigt sind,

und findet ferner feinen Ausdruck in der Bestimmung, daß

auch die Rechte der Ungeborenen am adligen Familienfidei-

kommiß selbst nicht durch gemeinfamen Aufhebungsbefchluß

aller lebenden Anwärter verletzt werden dürfen, die Fidei-

kommißeigenschaft alfo auf diese Weise nicht aufgehoben werden

kann'). Von dem allen, insbesondere von der Auffassung der

Familie als einer gewissen Einheit, sowie den daraus ent-

springenden dargelegten Folgen, findet sich beim Römischen

Fideikommisse keine Spur,

m) Während beim Römischen Fideikommiß eine besondere

Antretung — aäitio üä«ioomini88i — erfordert wird, ist Solches

beim Deutschen Familienfideikommiß nicht der F a l l ; es rückt

vielmehr der Fideikommißsolger sofort vom Augenblick des

Todes seines Vorgängers in das Fideikommiß ein').

n) Das Römische Fideikommiß kann durch Einwill igung

aller Familienglieder aufgehoben werden, denn der Anspruch

auf dasselbe geht durch Einwill igung in die Veräußerung ver-

loren. Das Deutsche Familienfideikommiß kann dagegen auch

nicht durch übereinstimmenden Beschluß sämmtlicher Anwärter

aufgehoben werden').

1) Vgl. Art. 2555 u. 2550 Th, I I I des Prov.-Rs.
2) Jedoch soll hier noch einmal betont weiden, daß aus dem eben

Gesagten n icht auf ein etwa stattfindendes Eigenthum der g a n z e n
F a m i l i e am adligen Familienfideikommiß geschloffen weiden darf und
daß daran auch durch die von unserem Provinzialiecht in verkehrter Weise
angenommene Unterscheidung zwischen Ober« und Untereigenthum nichts
ändert, Eigenthümer ist vielmehr und kann nur sein der jedesmalige Fidei»
lommihbesitzer,

3) Diese Bestimmung leitet sich wohl aus dem schon im alten Deut-
schen Rechte, insbesondere auch bei Stammgütern (des Adels) gebräuchlichen
Grundsätze: „Uortuus «k^iimt vivum", „der Tote erbt den Lebendigen"
her. — Vgl. v. S a l z l l und L i c h t e n a u , § 3, S. 5.

4, Vgl. A r n d t s Pand. § 569, S. 816, I v X X X I I. 1 69, § 1,
I 77, ß 27, v . X X X 1, 1 11 O. V I . 42.
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Endlich ist hier noch auf den Unterschied zwischen dem

Germanischen Familienfideikommiß und dem Familienfidei-

kommiß aufmerksam zu machen, wie es sich im Römischen

Rechte der neueren Zeit und zwar in Gestalt des sogenannten

verpetuellen Römischen Familienfideikommisses, also nicht des

bloß auf 4 Generationen beschränkten ausgebildet hat und

gleichfalls in die Kodifikation unseres Privatrechts vom I , 1864

übergegangen ist'). Obgleich dasselbe in mancher Hinsicht dem

Deutschrechtlichen adligen Güterfamilienfideikommiß ähnelt, wie

z. B. unter Anderem auch bei dem für das Römische Familien-

fideikommiß ausgesprochenen Erforderniß der Eintragung der

Stiftung in die Grundbücher'), sowie bei den auch hinsichtlich

des Römischen Familienfideikommisses geltenden Regeln über

Erlassung eines Proklams für den Fal l , wo das Fideikommiß

erlischt, resp. über die Folgen eines solchen lc. — vgl. Art. 338

u. 182, S. 181, B. I der „Verordnungen" — woher insbe-

sondere auch in den eben angezogenen Artt. die doch ursvrün-

lich für das Letztere bestimmten Vorschriften der Schwedischen

Testamentsstlldgll vom I . 16>6 mehrfach als Quelle citirt

werden — so unterscheidet es sich doch, abgesehen von den

bisher aufgezählten, für das Fideikommiß der Justinianischen

Rechtssllmmlung geltenden Merkmalen vor Allem dadurch

nicht unwesentlich vom germanischen Familienfideikommisse,

daß mit dem Momente, wo der Fideikommißinhaber, ohne

dazu besonders berechtigt, zu fein, das Familienfideikommiß

veräußert, sofort der nächstdem successionsberechtigte Nach-

folger eintritt, ohne daß er also, wie beim deutschen Fidei-

kommisse, auf die wirklich durch den Tod des Fideikommiß-

besitzers oder anderweitig erfolgende Vacanz des Fideikom-

1> Vgl, Art, 2337—2347 Th, III des Prov,°Rs.
2) Vgl. Art. 20, S, 2«5, B I der Verordnungen über die Reorga-

nisation, Art. 2330 Th, I I I des Prov.-N.
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Misses zu warten braucht. Nichtigkeit der Veräußerung tritt
sowohl beim Römischen, als auch beim germanischen Familien-
fideikommisse ein; der Unterschied liegt eben nur in den
weiteren Folgen: das Deutschrechtliche Fideikommiß kann, so
lange der veräußernde Besitzer noch am Leben ist und nicht
ausdrücklich und namentlich auf dasselbe verzichtet hat, durch
den nllchstberechtigten FideikommiHfolger vom dritten Er-
werber mit der rei vinäioatio noch nicht zurückgefordert
werden, das Römische Familienfideikommiß dagegen sofort
vom Momente der Veräußerung ab').

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht darin, daß
beim Römischen Familienfideikommisse die Folgen der stiftungs-
widrigen Handlungen eines Fideikommißbesitzers in dem Rechte
der Netheiligten oder Interessenten bestehen, die Erfüllung der
in dem Testamente aufgezeichneten Bestimmungen des Stifters
gerichtlich zu verlangen, während die Fideikommißanwärter
des Germanischen Familienfideikommisses in diesem Falle nur
zur Ergreifung verschiedener Sicherheitsmaßregeln berechtigt
sind, falls sich nicht in der Stiftungsurkunde ausdrücklich
andere Folgen vorgeschrieben finden').

Schließlich ist zu bemerken, daß die Verordnungen über
die „Verordnungen über die Reorganisation" B. I , § 338 u.
341, S. 181 ff, zufolge der daselbst gebrauchten Wendungen,
wie z. B. im Art. 338 „Bei der Errichtung eines Familien-
oder S t l l m m f i d e i k o m m i s s e s ^ und in den Motiven zu
Art. 341, S. 182: . . . „daß diese Vorladung sich ebenso
auch auf n i c h t a d l i g e F a m i l i e n f i d e i k o m m i s s e s

1) Man vgl. Art. 2342 mit 2555, E r d m a n n , B. I I I , s 259,
S, 307 ff,

2) Vgl, Art, 2343 mit 12555 Th. I I I des Prov,°Rs., E r d m a n n ,
B. I I I , § 259, S, 308 ff,

3) Art, 2337 u, 2525 d, I I I Th. d, Prov.°Cod,
4) Art, 2337-2347,
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anwenden läßt". . . , fälschlich das vom Römischen Familien-
fideikommiß sich unterscheidende Deutschrechtliche adlige Güter-
ftdeikommiß Ersterem gleichstellen. Daß aber durch eine der-
artige auf einen offenbaren I r r thum beruhende Verwechselung
zweier verschiedenartiger Rechtsinstitute mit einander die Natur
eben dieser rechtlichen Verschiedenheit in keiner Weise tangirt
oder gar aufgehoben werden kann, entbehrt jeden Zweifels.



Be i l age ^ ) ,

Verzeichlliß der benutzten Stiftungsurlunden.
I. Fioland.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)
2)
3)
4)
5)

Name des Gutes,

Neuhllusen, Orrowa und
Rllthshof,
Pürrafer, Hellenorm, Sam-
hof mit Slllval.
Kllwershof mit Altenthurn
und Moiseklltz.
Schloß Sagnitz und Vau-
cluse.
Carolen mit Rebsberg u.
Lanqensee.
Alt-'und Neu-Allatzkiwwi,
Lunill und Cabbina, Sar-
rakus mit Prilli,

Name der Familie,

von Liphardt,

von Middendorff.

B. Nolcken,

G. Berg.

v. Grote.

Friedrich B, Nolcken.

I I . Osthland.
Sutlem und Limmllt.
Nurms.
Münkenhoff,
Ontika.
Rasin, Campen und Pae-
norm.

F. Stllckelbera.
B. Mohrenschildt.
von Neff.
Clapier de Colonge.
G. Sievers.

Jahr d,
Stiftg,

1776.

1851.

1876.

1876.

1893.

1883.
1886.
1878.
1880.
1866.

*) A b k ü i z u n Z e n : B, — Naron, F, - - Freiherr, G, -̂ - Graf,
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N a m e des G u t e s , Name der Familie. Jahr d,
Stiftg.

6) Wenden, Iesse, Keskfer u,
Linden.

?) Viol,
8) Wayküll.
9) Fickeln mit Nelwa,

10) Geldfideikommiß.
11) Klein Kardinll.

B. Sternberg. 1881.

von Schubert. 1881.
von Schubert. 1879.
B. Uexküll. 1881.
B. Uerküll Gyllenbllnd 1882.
von Parrot. ! 1881.

I I I . Kurland.
1) Kautzmünde,Islitz,Aahof,

Dsirkllllen, Essenhof - Gr.
Eckau, Gailhof — Hofzum-
berge, Ierkontzen (eigent-
lich drei Fideikommisse).

2) NornZmünde, Planeborn
und Strucken.

3) Gemlluerthofu.Dllnnenhof
4) Bershoff u Ogley.
5) Elley.
6) Paulsgnade-Waldeck.

G. v. d. Pahlen. ! 1823.

B. Schöpvingk. 1816.

B. Oelsen. 1758.
B. Rönne. 1823.
G. Medem. 1850.
B. v. d. Recke. 1890.

31



B e i l a g e L.

Verzeichniß aller adligen Familienfideikommisse
Liv- und Curlands.

I. Fideikommisse in Fivland*).

N a m e des G u t e s , Name der Familie, Jahr d,
Stiftg,

Moschee Km,.
1) Schloß Ascheraden mit

Langholm.
2) Zoegenhof mit Gravenhof.
3) Schloß Lennewaoen.
4) Ringenberg mit Wefter-

rotten.
5) Majorenhof,
6) Nurmis.
?) Schloß Sunzel.
8) Lodenhof.

B. Schoultz-Aschera-
den.

G, Dunten.
von Wulf.
G. Manteuffel.

B, Fircks.
G. Dunten.
von Hanenfeldt.
vvn Gerngroß.

1788.

1847.
1892.
1756.

?
1796.
1861.
1805.

*) Vorstehende Daten verdanke ich der bereitwilligen und liebens-
würdigen Mittheilung des Herrn Secretairen des statistischen Bureaus der
Livlandischen Ritterschastskanzelei, T o b i e n , wofür ich demselben hiermit
meinen öffentlichen Dank abstatte. — Bemerken will ich noch, daß, wie mir
der Herr Secretair des statistischen Bureaus der Livlandischen Ritterschafts-
kanzele! brieflich mittheilte, n ich t a l l e der in diesem Verzeichniß genannten
Fideitommißstiftunaen ihre gerichtliche Bestätigung durch K o r r o b o r a -
t i o n erfahren haben, sowie zweitens, dafz von den angegebenen Stiftungs-
baten so manche sich nur auf das K o r r o b or a t i o n s d a t u m beziehen.
We lches die betreffenden Fideilommißgüter sind, habe ich nicht in Erfah-
rung bringen können.
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N a m e des G u t e s , Name der Familie. i Jahr d,
! Stiftg,

W»lm«rscher Kreis.
9) Gichenangern,

10) Pürkelsdorf.
11) Wilsenhof,
12) Puikeln,
13) Lappier mit Carlsberg.
14) Nllpkull.
15) Sutzendorf,
16) Pernigel mit Overbeck.
1?) Ruthern.
18) Taubenhof.
19) Raiskum.
20) Schloß Groß-Roop.
21) Idwen.
22) Erkull.
23 j Kadfer.
24) *'.
25) Wolmarshof.

Wendenschcr Kreis.
26) Zirsten.
2?) Deutschenbergen.
28) Schujen.

Wlllkschei Kreis.
29) Vaucluse.
30) Neu-Laitzen.
31) Vlumenhof.
32) Kortenhof,
33) Schloß Alt-Schlvllneburg.
34) Massilissll.
35) Wittkopshof.
36) Tirfen und Windetz.

Zuljewschtl Kreis.
3?) Gothenfee.
38) Marrama.
39) Rathshof.

G. Sievers. ?
G. Sievers. ?
G. Sievers. ?
von Klot. 1859.
G. Mellin. 1850.
von Sommer. 1868.
von Sommer. 1884.
von Saenger. 1857.
G. Dunten. 1847.
G. Dunten. 1847.
von Vegesllck. 1882.
B. Rosen. 1866.
von Numers. 1788.
G. Mellin. 1850.
von Sommer. 1868.

von Löwenstern. 1778.

von Strandmllnn. 1842.
von Strandmann. 1842.
von Helmersen. 1881.

G. Vera. 1876.
! B. Wolfs, 1860.

B. Wolfs. 1859.
G. Berg. 1859.
B. Wolfs. 1859.
G. Berg. 1859.
von Lilienfeldt. ?
B. Ceumern. ?

von Akermllnn. 1892.
von Liphart. 1776.
von Liphart. i776.

*) Fällt fort, weil einem Bürgerlichen gehörig.
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N a i n e d e s G u t e s , Name der Familie, Jahr d,
Süftss,

40) Laisholm mit Pakkast.
41) Unnipicht, !
42 Samhof, i
43» Hellenorm. !
44) Herjanorm.
45) Schloß Talkhof. !
46) Rösthof.
47) Schloß Sagnitz.
48) Ana.
49) Heidohof.
50, Küster.
51) Kawershos mit Altenthurm.
52) Pillen.
53) Carlowa.
54) Ruhenthal.
55) Meekshof.

Wnaschtl Kreia.
56) Grrestfer.
5?) Alt-Pigant.
58) Carolen mit Rebsberg.
59) Langensee.
60) Schloß Neuhllusen.
61) Lobenstein.
62) Braunsberg.
63) Illingen.
64» Wald eck.
65! Gichhof.
66) Moisekatz.
6?) Nosenhof.

Ycrnauscher ßnic«.
68) Eidaperre.
69) Lelle.
70) Pörrafer.
71) Schloß Karkus.
72) Uhla. )
73) Surry.j
7?) Waldhof.

G. Manteuffel.
von Rücker,
von Middendorf.
von Middendorf.
G. Mllnteuffel.
G. Manteuffel.
von Roth.
G. Berg.'
vun Vrasch.
von Essen.
von EsM.
B. Nolcken.
G. Stllckelbererg.
von Bulgarin,
von Bulgarin,
von Essen.

B. Ungern-Stcrnberg,
B. Ungern-Sternberg.
von Grote.
von Grote.
von Liphart,
von Liphart.
von Liphart.
von Liphart.
von Liphart.
von Liphart.
B. Nolcken.
von Liphart.

^ B.Hoyningenv.Huene.
B.Hoyningen v.Huene.
von Middendorf.

! G. Dunten.
I/B.Sta<'l von Holstein.
IsB.Staill von Holstein.
! B. Staül von Holstein.

1756.
1877.
1856.
1856.
1756.
1756.
1868.
1876.
1882.
1860.
1860.
,881.
1836.
1857.
1857.
1860.

1'85.
1885.
1882.
1882.
j?76.
1776.
1776.
1776.
1776.
1776.
1881.

1877.
1877.
1856.
1832.
1845.
1845.
1886.
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Name des Gutes.

l

Ptlnauscher Krei«.
75) Tignitz.
76) Kersell.
7?) Testama.
78) StaÄenhof (Paixt).

Fcllinschtl ßltls.
79) Morsel-Podrigel.
80» Nawwllst.
81) Soosar.
82) Kawershof.

83) Kurrista.

84) Plljus,

von Stryk.
B.Hoynmgenv.Huene.
von Sivers.
von Samson-Himmel-

stierna,
von Samson-Himmel-

stiernll.
von Wahl.

1 in Abzug, weil einem Bürgerlichen gehörig.
83 Fideikommißgüter.

I I . Fideikommisse in Kurland*).

Name der Familie.

von Stryk,
von Stryk.
B. Staöl v. Holstein.
B. Stlltzl v. Holstein.

Jahr d.
Stiftg.

1863.
1868.
1850.
1763.

1822.
1877.
1869.
1855.

1855.

1858.

1)
2)
3)
4)
5)
6,
?)

81
9)

Name des Gutes.

Adsirn.
Allmahlen-Kaiwen.
Gr. Altdorff.
Asuvpen-Dsirren.
Aswicken.
Samieten-Bächhof.
Baltensee - Garsden-Gritz-

lllllN.
Bähten und Dsirgen.Lesten und Lieven-Behrsen.

B
N
G.
B
N.
N.
B.

B
B.

N a m e der F a m i l i e .

Koskull.
Funck.
Simolin-Wettberg.
Hahn.
Fircks.
Fircks,
Budberg.

Sacken.
Fircks.

*) Das Datum der einzelnen Stiftungen habe ich leider nicht in Er-
fahrung bringen tonnen, ebenfowenig die Namen der Familien, denen die
unter NNl , l0, 13, 15, 31, 33, 37, 42, 45, 49, 51, 57, 60, 64 und 68
cmaeführten Fideikommihgüter gehören. Die vorhandenen Angaben beruhen
auf Mittheilungen aus der Curländischen Ritterschaftskanzelei,
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N a m e des G u t e s . N a m e der F a m i l i e ,

Nagges

10) Vehrshof.
11) VornZmünde.
12) Diensdorff und

Assieten.
13) Kerklingen u. Tobelsberg.
14) Dondangen und Tingern.
15) Dubenalken.
16) Edwahlen-Ledinen-Tnrol.
17) Gr. Eckn« u, Hofzumverge.
18) Gr. Elley.
19) Gr. Essern.
20) Gllwesen-Susten.
21) Gemauerthof,
22) Grafenthal und Heiden,
23, Kl. GramZden.
24) Herbergen und Hahns-

Memelhof.
25) Ihlen-Grenzhof.
26) Iungfernhof-Kl. Sonnaxt.
27) Kallehten u. Kl. u. Gr.

Kruhten.
28> Katzdangen-Zilden.
29) Kautzmünde-Hahzen.
30) Waldegahlen-Kliggenhof.
31) Kurmen.
32) Laiden-Ehkllu.
33) Gr. Lahnen.
34) Leegen,
35) Linden-Birsgallen.
36) Lub-Essern.
37) Medsen.
38) Mesohten.
39) Neuenburg-Springen.
40) Nurmhufen.
41) Paulsgnade-Waldeck.
42) Pillkllln.
43) Popen.
44) Postenden-Kalitzen.
45) Wormen-Potkllisen.
46) Preekuln-Papplacken.
4?) Puhren-Markgrafen.
48) Puffen.

B. Schöppingk.
B. Bagge.

B. Sacken.

B. Behr.
G. Pahlen.
G. Medem.
B. Nolcken.
B. Kleist.
B, Oelfen.
B. Klopmllnn.
B. Nolde.
B. Hahn.

B. Hörner.
B. Wolff-Lüdinghllufen.
B. Nolde.

B. Manteuffel.
G. Pahlen.
B. FirckZ.

B. Hahn.
B. Hahn.
V. Hahn.

F. Lieven.
B. Recke.
B. Fircks.
B. Recke.

B. Nehr.
B. Hahn.

B. Korff.
B. Rönne.
B. Seefeldt.

^
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49)
50)
51)
52)

53)
54)
55)
56)
5?)
58)
59)

60)
61)
62)

63)
64)
65)
66)
6?)
68)
69)
70)
71)

N a m e d e s G u t e s ,

Rllutensee.
Remten-Wehsahten'Gaiken.
Rumbenhof.
Ringen - Pampeln-Kl. Tu-
ckumshof.
Schlaguhnen.
Schleck,
Schnepeln-Krahzen.
Schönberg-Vrucken.
Sergemieten.
Francks Sessau.
Stenden-Kargadden- Vieh-
zeden.
Strucken.
Strutteln-Stuhrhof.
Wittenheim ° Sussei und
Gulken.
Schlockenbeck.
Tergeln.
Ugahlen-Verginalen.
Waddax.
Wllhnen-Sllhrzen.
Wahgen.
Wainoden,
Wensau.
Ierxten.

G.

B.

B.
B.
B.
B

N.
B.

B.

B.
B.

B.
B
V

B.
B.
B

N a m e der F a m i l i e ,

Medem.

Nolcken.

Nettelhorst.
Behr.
Hahn.
Korff.

Franck.
Brüggen.

Franck.

Düsterlohe.
Recke.

Behr.
Nistram.
Hahn.

Grotthuß.
Rönne.
Kleist,

71 Fideikommißgüter.
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von der juristischen Facultät der Universität Dorpat.
— XI . Jahrgang. ,»

Mall.
I. Dos Lenktug eonzultuiu U»<:ec!c>ui»num von e^uä. l i i r Benedict

F r e j e .
I I . Dae,'Xecht des öideicommißbesitzer« am adeligen Güteifamilienfideiwmmih

noch dem Privatrecht '^iu-, E i l - und Kurland« von e»nä, ^jur.
Friedrich T i a m p e d a c h ,

I I I , Da«' !»q. Gnaden- oder Trauerjahr nach dem Gesetze für die EvangtÜsch-
lutherijche Kirche in ,'>>uhl,,nd von !^I»^. ^ur. Ferdinand S e r a p h i m ,
vereidigtem .'!techt«anwalle in M i tau .

Preis 2 Rbl.

Dlilpllltl Mlististhe Studien
herausgegeben «un den

Professoten lls I . Gngelmann, l>̂  E. Grdmann,
lli- W. von Nohland.

B a n d 1.

^"hlllt.
I . Beiträge zur Strafrechtipstege in Oeiel im X V I I I . Jahrhundert von

L»i>6 zur. C nstaniin B a r o n N u x h o e w d e n ,
U. Nacht!llssliche Eiöiteiuna, einiger Fragen in Betreff des Ig. Gnaden-

oder Trauerjahr« nach dem Gesetze für die Euangelljch-lutherijche Kirche
i n Rußland von !U»ß. ^uri« Ferdinand S e r a p h i m , vereidigtem
Rechtsanwälte in M i tau ,

III. Die we!ent!ichen Normen dee Versicheiungevertiages von O»nü. ^nri8
Alfred K ü h n .

I V . Beiträge zur Kenntniß des Strafrechts während der schwedischen Periode
in Lieland von <ü»nä ^u>-i8 W, v o n B l a n t e n h a g e n ,

V. Bemerkungen zur Piar i« des Rigalchen Bezirlegerichts in Erbjchaftslachen
von » » » .

Preis 2 Nnbel.

B a n d I I I. H ä l f t e .
Inhalt.

I. Neiträae zur Kenntniß der altüvländilchen Bauerrechte. Piovinzwl-
lechtliche Studie von e»nä. ^nr. Friedrich S t i l l m a r k.

I I . Komment»! zur baltischen Kontuisordnung von N. K u p f f « » .



Band I I , 2. H ä l f t e .
Inhalt.

III, Zur Entwicklungsgeschichte de« liuländischen Erbgutes wählend der
Periode lioländijcher Selbständigkeit von Richard v o n H e h n .

IV. Die rechtliche Stellung und die Aufgaben d. vereidigten Kurators und
der Concursveiwaltung nach den feit dem l1. Ju l i 1889 in den Ostsee»
Provinzen geltenden Concuisgefetzen v. e»n6. Hur. Arthur R e u s n e r .

V. Ueber das Erlöschen des Pacht- und Miethveitrages durch da« Erlöschen
de« dem Verpächter »oer Vermiether an dem Pacht» oder Miethgegen»
stand« zustehenden Rechts nach Liv«, Est- und Kuiländischem Pi ivat-
nchte von N»ß. ̂ nl i« Ferdinand S e r a p h i m , vereidigten Rechts-
anwälte in Mitau.

Nachschrift zu der vorstehenden Abhandlung v. I)?. Carl E r d m a n n
Preis pr. cplt. 2 Rubel.

B a n d I I I , L i e f e r u n g 1.
Inhalt.

Vorwort.
Prof. Dr. Oswald S c h m i d t von Dr. I , E n g e I m a n n .

I. Zur Geschichte der Ritter- und Landschaft in Livland. Von Professor
Dr. O. S c h m i d t .

I I . Geschichte »es Kirchenpatronat« in Livllmd. Von Prof. Di, O, S ch m id t.

B a n d I I I , L i e f e r u n g 2 u. 3.

Inhalt.
I I I . Rechtsgeschichte Liv-, Est- und Cuilands von Pros. Di . O. S c h m i d t ,

herausgegeben au« dem Nachlasse des Verfassers von Dr, E. v. N o t tbeck.
P r e i s pr. cplt . 3 Rubel .

S e p a r a t ä u s g a b e :
Rechttgejchichte Li»., Est- und Cuiland« von Prof. v i . O, S c h m i d t ,
herausgegeben aus dem Nachlasse des Verfassers von Dr. G. v. Not tbeck.

Dorpat, 1895.
P r e i s 2 lNnbel 5 0 Kopeken.

B a n d I V , 1 . H ä l f t e .
Inhalt.

I. Da« Strafrecht de« est!ändischen Ritter- und Landiechts mit besonderer
Berücksichtigung der Tödtungsverbrechen, Von < »̂nä. M i 5 Ernst
B a r o n M a y d e l l .

II. Da« Vauerpachtland in Oesel nach der Agraroidnuna. von I8Ü5. Von
Olluä, ^uii» Sylvester Rehsche.

III. Kann nach Kurländischem Erbrecht dem Ehegatten durch Testament da«
ihm »i» iüt«3t»to Gebührende entzogen werden? Von Julius S c h i e -
m a n n , mit Nachwort von C. N r » m a n n .

IV. Das Grundzinsrecht nach liv-, est- u. curl. Privatrecht v. V. K u p f f e r .
V. Ueber den Nießbrauch der verwittweten Vtuttet am Vermögen ihrer

minoiennen Kinder nach tuilandischein Recht. Von Julius Schiemann.

B a n d IV. 2. H ä l f t e .
Inhalt.

VI. Das Recht am adligen Güterfamilienfideilommih nach Liv-, Est- und
Curländischem Privatrecht. Von Oauä. Miis Hermann Lutzau.

P r e i s pr. «plt. 3 Mb».




